
Zeitschrift: Tagblatt des Grossen Rates des Kantons Bern

Herausgeber: Grosser Rat des Kantons Bern

Band: - (1859)

Rubrik: Ordentliche Wintersitzung : 1859 : Februar

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Tagblatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

-Ordentliche Wintersitzung. 183».

Kreissohreiben

an

L. V o rträge.
DeS Regierungspräsidenten-

sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes. ^ -w-M0g>à» »-« s,.ß-n

b. Der Direktion der Justiz und Polizei:
betreffend Strafnachlaßbegehren,

c. Der Direktion des KirchenwesenS:Bern, den 14. Hornung 1859.

Herr Großrath!

Der Unterzeichnete hat im Einvcrständniß mit dem Re-
gierungsrathe beschlossen, den Großen Rath auf Montag den
28. dieses MonalS einzuberufen. Sie werden demnach
eingeladen, sich äy dem bezeichneten Tage, deS Vormittags um 19

Uhr, im gewohnten Versammlungslokale deS Großen Rathes
auf dem Rathhause in Bern einzufinden

Die Gegenstände, welche zur Behandlung kommen werden,
find folgende:

à. GesetzcSentwürfe.

». Solche, die schon früher vorgele gt, jedoch nicht
in Behandlung genommen worden sind:

1) Gesetz über Wahlart und Besoldung der evangelischen
Geistlichkeit;

2) Dekret betreffend Vereinigung der OrtSgemeinden
Inner-Blumenstein und Tannenbühl mit der Kirchhöre
Einwohnergemeinde Blumepstetn.

t,. Solche, die neu vorgelegt werden:

1) Gesetz wider den Mißbrauch der Presse;
2) Dekret betreffend die Akiienbetheiligung der jurassischen

Gemeinden und Korporationen bei der Ostwestbahn;
3) Gesetz über Einführung einer schweizerischen Wechsel¬

ordnung.

1) betreffend Kirchhoferwciteriing zu Sumiswald, Erpro-
priation;

2) betreffend Kirchhoferweitcrung zu Koppigen, Erpro-
priaiion. '

à. Der Direktion der Finanzen:

1) betreffend Passation der StaalSrechnung von 1857;
2) betreffend Nieversetzung einer Spezialkommission zu

Revision deS Besoldungsgesetzes;
3) betreffend Nachkrevu für die StaatSkanzlei;
4) betreffend den Entwurf-Voranschlag der Einnahmen

und Ausgaben deS Staates für das Jahr 1859.

e. Der Baudirektion:

1) betreffend Beitrag deS Staates an die Altenbergbrücke
in Bern;

2) „ die Brünigstraße;
3) „ die Alle-Mwcourt-Straße;
4) » die Bricnzersee-Straße;

L. Wahlen.

1) Diejenige eines OberinstruktorS der Infanterie;
2) „ „ RcgierungsstatthalterS von Nivau;
3) „ » Gerichtspräsidenten von Nidau.

Auf die erste Sitzung werden auf die Tagesordnung
gesetzt: Vortrüge deS Regierungspräsidenten, der Direktionen
der Justiz und Polizei, des KirchenwesenS, der Finanzen und



der Bauten; auf die Sitzung vom Mittwoch, den 2. März,
zu welcher die Mitglieder dcS Großen RatheS bei Eiden
berufen werden: daS Dekret betreffend Aktien-Betheiligung der
jurassischen Gemeinden und Korporationen bei'r Ostwestbahn,
sowie die Wahlen.

Mit Hochschätzung'.

Der Großratböpräsident:

Niqgeler.

/>. 6. Die Tit. Mitglieder der Behörde werden ersucht,
die ausgetheilten Entwürfe zur Sitzung mitzubringen.

Erste Sitzuug.

Montag den 23. Februar 1859.

Morgens um 10 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Riggelkr

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Affolter, Amtsrichter;
Regez, Reichenbach, Friedrich; Sign, Sterchi, Theurillat und
Wydcr; ohne Entschuldigung: die Herren Aebi, Affolter,
RechtSagent; Biedermann, Botteron, Brand-Schmid, Brechet,
Bucher, Bützberger, Chevrolet, Chopard, Corbat, Dähler,
Funkhäuser, Ferine, Fischer, Flcury, glück, FreiburghauS,
Froidevaur, Gei'er, Gerber, GfrUer in S'gnau, Girardin,
Gobat, Gouverno», GroSjean, Großmann, v Grünigen, Guenar,
Haag, Hennemann, Hermann, Heiren, Hofmeyer, Houriet,
Jmer, Jmhoof, Samuel; Jmhoof, Benevikt; Jndermühle,
Amlsnotar; Jndermühle, Handelsmann; Jngolv, Käser, Kaiser,
Karlen, Joh. G; Kasser, Klaye, Knechtenhofer, Hauptmann;
Knuchel, König, Kohler, Kohli, Koller, Krebs in Albligen,
KrebS in Rosten, Lehmann in Rüediligen, Lehmann, Daniel;
Leuenberger, Loviat, Marquis, Marti, Morel, Moser, NiklauS;
Müller in SumiSwalv, Müller in Eisenbolgen, Oeuvray,
Probst, Prudon, Retchenbach, Karl; Revel, Rohrer, Nossclet,
Rösti, RöthliSbergcr, Gustav; RöthliSberger, Johann; Röth-
liSberger, Mathias; Roth in Niederbipp, Rothenbühler, Sal-
fiSberg, Schertenleib, Schmalz, Schmied. Rudolf; Schmied,
AndreaS; Schon, Friedrich; Schrämli, Schürch, Seiler,
Siegenthaler, Spring, Steiner, Oberst; Streit, HironymuS;
Thonen, Trorier und Wirth

Der Herr Präsident eröffnet die Sitzung mit folgenden
Worten:

„Meine Herren! Im Einverständnisse mit dem Regierungsrathe

sah ich mich veranlaßt, den Großen Rath auf heute
einzuberufen und zwar vorzüglich mit Rücksicht einerseits darauf,
daß wir die StaatSrechnung von 1357, die ordentlicher Weise
im letzten Jahre hätte geprüft und passirt werden sollen, noch
nicht erledigen konnten, andererseits mit Rücksicht darauf,
daß auch daS Büdget bisher nicht behandelt werden konnte,
obschon wir bereits im Begriffe sind, den Honat März
anzutreten. Bezüglich der zweiten Berathung mehrerer wichtiger
Gesetzesentwürfe, deren erste Berathung im Laufe der letzten
Sitzung stattfand, wäre cö wünschbar gewesen, diese Sitzung
etwas weiter hinauszuschieben; indessen hätte dieß mit Rücksicht

auf die bereits erwähnten Verhandlungsgegenstände nicht
wohl geschehen können. Wir haben übrigens noch andere
Gegenstände zu behandeln, die von großer Wichtigkeit sind,
namentlich den Entwurf einer schweizerischen Wechselordnung,
welcher seit langer Zeit vorberaihen ist; ferner das provisorische
Preßgesetz; dazu kommt noch eine Anzahl weniger wichtiger
Gegenstände, so daß die Sitzung eine ziemliche Zeit, vielleicht
vierzehn Tage, in Anspruch nehmen wird. Wir werden in den
Fall kommen, im Laufe des Frühlings noch eine Sitzung zu
veranstalten, um die zweite Berathung der bereits erwähnten
Gesetze vorzunehmen. Jedenfalls ist eS wünschbar, daß die
Gegenstände, welche zur Tagesordnung angezeigt sind, erledigt
werden können; ich ersuche Sie daher um Ausdauer. Ich
heiße Sie Alle willkommen und erkläre die Sitzung als eröffnet.

Vom Präsidium werden angezeigt:

1) eine Borstellung der in Courtelary bestehenden Sek¬
tion der Helvetia, betreffend die Reorganisation
der Normalschule in Pruntrut;

2) der Vortrag des Regierungsrathes über die
Betheiligung jurassischer Gemeinden und Korporationen

an dem Unternehmen der Ost we st bahn.
Dieser Vertrag wird auf den Kanzleilisch gelegt.

Vortrag deS RegierungSratheS, betreffend die seit
der letzten Session angeordnete Ersatzwahl.

Infolge der Erwählung deS Herrn Fürsprecher Jmobersteg
zum Mitgliede deS ObergerichtS, hatte der Wahlkreis Lenk
und St. Stephan ein Mitglied in den Großen Rath zu
wählen. Die Wahl fiel auf Herrn Johann Jmobersteg,
Gemeindepräsident zu Häusern, und wurde innerhalb der
gesetzlichen Frist weder durch Einsprache noch von AmteS wegen
angefochten.

Der RegierungSrath stellt daher den Antrag, diese
Wahl als gültig anzuerkennen und den Gewählten zu be,
eidigen.

Der Antrag deS RegierungSratheS wird ohne
Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.



Herr Im o ber st e g leiste« als neueintretendes Mitglied den

verfassungsmäßigen Eid.

Vortrag des RegierungSratheS und der Direktion
des Kirchenwesens mit dem Antrage, der Große Rath

möchte der Kirchgemeinde Koppigen zur Erweiterung threS
TodtcnackerS das Erpro priationSrecht ertheilen.

Der Herr Präsident deS RegierungSratheS, als Bericht,
erstatter, empfiehlt diesen Antrag mit der Bemerkung, daß daS

vorliegende Geschäft seiner Natur nach eigentlich in das Bereich
der Justiz- und Polizeidirektion fallen sollte und nur der Form
wegen von der Kirchcndirektion vorgelegt werde. Was die

Sache selbst betreffe, so gestatte schon die Verordnung von «826
die Anwendung deS ErpropriaiionsrechteS zu solchen Zwecken,
so daß eS sich keineswegs um eine Erweiterung des Expropria»
tionSwesenS handle.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Ebenso wird auf den Antrag des RegierungSratheS
und der Direktion deS KirchenwesenS der Einwohner-
gemeinde Sumiswald zu Anlegung eines TodtenackerS auf
dem Wasen ohne Einsprache daS Erpropriaiionörecht
ertheilt.

Projekt - Beschluß

betreffend

Umwandlung der Hundetare.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in der Absicht, die durch daS Dekret vom 29. Juni «838

eingeführte Hundetare von jährlich Fr. 4 a. W. oder Fr. 5. 89
n. W. mit dem jetzigen Münzsystem in Einklang zu bringen,
ohne die durch diese Abgabe die den Gemeinden zusiießenden
Einnahmen herabzusetzen;

beschließt:

Die durch das Dekret vom 29. Juni 1333 eingeführte
jährliche Abgabe von Fr. 4 a. W. für daS Halten eines

Hundes wird auf Fr. 6 n. W. umgewandelt.
Dieser Beschluß ist in die Sammlung der Gesetze und

Dekrete aufzunehmen.

Bern, den 16. Februar 1859.

Der Direktor der Justiz und Polizei:

P. Migy.
Migy, Vizepräsident des RegierungSratheS, als

Berichterstatter. Die Vorlage dieses Dekretes wurde durch einen vom
Großen Rathe erheblich erklärten Anzug veranlaßt, welcher da-

Tagblatt des Großen Rathes «sss.

S

hin ging, die Hundetare möchte auf 5 Fr: abgerundet werden.
Der Regierungsrath, welchem die Sache zur Untersuchung
überwiesen wurde, fand jedoch/ eine Herabsetzung dieser Tare sei
nicht zweckmäßig; sie liege weder im Interesse der Gemeinden
noch deS gemeinen Wohles. Nach dem Dekrete vom 29. Juni
1833 liegt der Bezug der Hundetare den Gemeinden ob und
ist daher die Stellung deS RegierungSratheS als Vertreter des
FiSkuö ganz unparteiisch. Welches war der Zweck deS Dekretes

von 1838? Die Verminderung der Fälle von Hundswulh
durch Verminderung der Hunde; das ergibt sich aus den
damaligen Verhandlungen des Großen RaiheS. In der That
wurde schon im ersten Jahre nach Erlassung des Dekretes die
Zahl der Hunde im Kantone um 889 vermindert; seit jenem
Zeitpunkte verminderten sich die Fälle von Hundswuth im
Verhältnisse von 1 zu 5. Ferner wurden unbemittelte Leute
veranlaßt, ihre Hunde zu beseitigen. Noch gegenwärtig ist die
Zahl der Hunde zu groß, wenn man den Zweck in's Auge faßt,
welchen diese Thiere haben Laut der polizeilichen Kontrolle
befinden sich in der Stadt Kern gegenwärtig noch 737. Abgesehen

von der Kontrolle, welche die Vollziehung deS erwähnten
Dekretes möglich machte, bietet die Hundetare eine Einnahmsquelle

für die Gemeinden. Wollen Sie nun dieselbe vermindern

in dem Momente, wo man den Gemeinden so viel zu-
Muihet? In den meisten Kantonen der Schweiz ist diese Tare
ein. eführt, in vielen derselben ist sie höher als im Kanton Bern.
Wer einen Hund halten will, wie z. B. die Jäger, der kann
wohl eine Tare bezahlen. Im Jahre 1343 betrug die Zahl der
Hunde im Lande 5621, so daß die Gemeinden davon eine
Einnahme von Fr. 22,484 a. W. bezogen; später verminderte sich
dieselbe auf ungefähr Fr. 19,999. Die natürliche Abrundung
der bisherigen Tage von Fr. 4 a. W. (— Fr. 5. 89 n. W.)
besteht darin, daß man sie.auf Fr. 6 festsetzt. Ich empfehle
Ihnen daher Namens deS RegierungSratheS im Interesse der
Sicherheit vor Hunbswuth und im Interesse der Gemeinden
daS vorliegende Dekret zur Genehmigung.

Mülethaler geht von der Anficht auS, die Erhebung
einer Hundetare solle nicht zur Finanzspekulation werden,
sondern sich lediglich auf den sanitätSpolizeilichen Standpunkt stützen,
und da der fragliche Anzug mit großer Mehrheil erheblich
erklärt worden ist, so empfiehlt der Sprechend« die Reduktion der
Tare auf Fr. 5 um so mehr, als noch andere Thiere, wie
z. B. LuruSpferde, billiger Weise mit einer Tare belegt werden
könnten.

v. Erlach legt kein Gewicht darauf, ob die Tare auf 5
oder 6 Fr. festgesetzt werde, dagegen macht er auf den Uebcl-
stand aufmerksam, daß in einzelnen Gemeinden eine niedrigere
Tare gefordert werde, als daö Gesetz fie fordert, und stellt daher

den Antrag, einen Zusatz in dem Sinne aufzunehmen, daß
die Tare obligatorisch in dem vom Gesetze vorgeschriebenen
Betrage erhoben werden müsse.

Kurz, Oberst, findet die vom Präopinanten beantragte
Ergänzung nicht fü» nothwendig, weil eS sich von selbst
verstehe. daß wenn daS Gesetz vorschreibt, eiue gewisse Tare sei

zu beziehen, diese bann in dem vom Gesetze bestimmten Betrage
bezogen werden müsse. Im Ucbrigen stimmt der Redner zum
Antrage deS RegierungSratheS.

Carlin möchte nicht um 29 Centimen markten, da Fr. 4
a. W. seiner Zeit mehr Werth hatten als Fr. 5 n. W.,
sondern könnte die Tare aus sanitätSpolizeilichen Rücksichten selbst

noch höher feststellen und zwar so, daß ein Minimum von 6
und ein Marimum von 19 Fr. festgesetzt würde. Endlich hielte
der Sprechende die Aufnahme einer Statitik über die Fälle von
Hundswuth für sehr nützlich.

Gygar spricht die Ansicht auS, die Forderung einer Tare
von 5—6 Fr. genüge nicht, um den Zweck der Verminderung
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der Hunde zu erreichen, sondern eS sei dazu eine weit größere
Tare erforderlich. Er stellt deßhalb den Antrag, die Tare aus
30 Fr. zu erhöhen, welcher Betrag für einen Zeitraum von
8 oder 10 Jahren nur einmal entrichtet werden müßt«.

Berger bekämpft den Vorschlag dcS Herrn Gygar von
der Ansicht ausgehend, nicht Jeder, der einen Hund besitzt, halte
denselben zu seinem Vergnügen, z. B. ein Schäfer, zudem habe

das Dekret von 1838 seinen Zweck erreicht und werde die

bisherige Tare von Bieten immer noch zu hoch gehalten.

Ganguillet unterstützt den Antrag des RegierungsratheS
und möchte den Ertrag der Hundetare als Einnahmsquelle für die

Einwohnergemeinden nicht schmälern Endlich ist der Sprechende
der Ansicht, durch das fragliche Dekret sei allerdings die Zahl
der Hunde vermindert worden.

v. Wattenwyl zu Rubigen unterscheidet zwischen
Ortschaften, die eine hinreichende Polizeimannschaft haben, wie z. B.
die Stadt Bern, wo unter jedem Pfeiler ein Landjäger stehe,

und solchen, die nicht einmal einen Landjagerposten bekommen,
wie Rubigen, wo aber eine um so größere Anzahl Hunde zum
Schutze des Eigenthums erforderlich sei.

Herr Berichterstatter. ES ist Thatsache, daß der Zweck
des Dekretes von 1838 erreicht worden ist, indem die Zahl der

Hunde und infolge dessen auch diejenige der Fälle von HundS-
wuth sich verminderte. Wenn einzelne Gemeinden nicht die

volle Tare beziehen, so liegt es den betreffenden Aufsichtsbehörden

ob darüber gehörig zu wachen, daß die ganze Tare
bezogen werde. Ich glaube daher, die Aufnahme einer Ergänzung
sei in dieser Beziehung nickr nöthig, obschon ich mit dem
Grundgedanken des Herrn v Erlach einverstanden bin. WaS den

Antrag des Herrn Carlin betrifft, so wurde schon bei der
Behandlung dcS Dekretes von 1838 die Frage erörtert, ob man
im Bezüge der Tare nicht einen Unterschied machen wolle, z. B.
mit Rücksicht auf den Zweck, zu welchem die Hunde benutzt
werden, allein man abstrahirte davon, indem man fand, daß,
so gut die Bürger gleich sind vor dem Gesetze, auch für die

Hunde G eichheit herrschen soll, um nicht der Willkür
Vorschub zu leisten. Den Antrag deS Herrn Gygar halte ich nicht
für zuläßig, eS sei denn, daß man die Absicht habe, sämmtliche

Hunde zu beseitigen. Ich empfehle Ihnen daher das Dekret
unverändert zur Genehmigung.

Abstimmung.

Für den Entwurf mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den Antrag des Herrn Mühlethaler 63 Summen.
Dagegen 54 „ -
Für den Antrag deS Herrn Carlin Minderheit.

„ »» „ „ Gygar » „
» » », », „ v. Er lach „

Dekrets-Entwurf,
betreffend

die Verschmelzung der OrtSgcmeindcn Jnner-Blumenstein
und Tannenbühl mit der Kirchhöre - Einwohnergcmcinde

Blumenstein.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung,

daß die Ortögemeinden Jnner-Blumenstein und
Tannenbühl ihre Vereinigung mit der Kirchhöre-Ein-
Wohnergemeinde Blumenstein beschlossen haben, und daß
letztere die Beistimmung zu diesem Beschlusse erklärt hat,

in Anwendung deS § 64 deS GemeindSgesetzeS vom 6.
Dezember 1852,

auf den Antrag deS RegierungsratheS,

beschließt:

8 1.

Die besondern OrtSeinwohnergemeindgn von Jnner-Blumenstein

und Tannenbühl werden aufgehoben und die
Verwaltung der bisher von ihnen besorgten Angelegenheiten wird
der Einwohnergemcinde der Kirchhöre Blumenstein übertragen.

8 2.

Die Verhältnisse der in die Verwaltung der Kirchhöre-
Einwohnergemeinde Blumenstein übergehenden bürgerlichen
Armengüter von Jnner-Blumenstein und Tannenbühl sind durch
die nach dem Gesetz vom 10. Oktober 1853 vorzunehmende
Ausscheidung und Zweckbestimmung der GcmeindSgmer zu
reguliren

8 3.

Dieses Dekret tritt sofort provisorisch in Kraft.

Bern, den 23. Februar 1859.

(Folgen die Unterschriften.)

Kurz, Direktor deS Innern, als Berichterstatter. ES
bestehen in der Kirchhöre Blumenstein: eine vaS ganze Kirchspiel

umfassende Kirchhöre-Einwohnergemeinde, lieben dieser
eine Burgergemeinde, welche raS ganze Kirchspiel umfaßt und
überdieß zwei Einwohnergemeinden, zu Jnner-Blumenstein und
Tannenbühl, sogenannte OrtSgemcinden, die sonderbarer Weise
die bürgerlichen Angelegenheiten dieser Ortschaften zu verwalten
haben. Es ist dieß ein abnormes Verhältniß, welches zu
Verwicklungen und Uebelstanben führte. Bei der Ausscheidung
der Gemeindegüler wirkte die Regierung dahin, diese
Ortsgemeinden, gestützt auf daS Gemelndegcsctz, mit der Kirchhöre«
Einwohnergemeinde zu verschmelzen, sie fand denn auch daS
gewünschte Entgegenkommen bei denselben. Nach dem Ge«
meindcgesetze können aber selbst Verschmelzungen bloßer
Abtheilungen von Gemeinden nur auf dem Wege der Gesetzgebung
stattfinden. Deßhalb legt die Regierung Ihnen dieses Dekret
vor, und empfehle ich Ihnen das Eintreten in dasselbe, dessen

Behandlung in gloho und endliche Genehmigung.

Sowohl daS Eintreten als die Behandlung des Dekretes
in gist,«, und dessen Genehmigung wird ohne Einsprache durch
daS Handmehr beschlossen.



Vortrag der Baudirektion und dcS Regiern«gs,
ratheS, betreffend die Korrektion der Brienz-Straße,
mit folgenden Anträgen:

s. Für die Korrektion der Straße durch das Dorf Brienz
von der Kirche bis zur Glissenbachschale werden
Fr, 36,Ml) bewilligt. Der Bau soll jedoch nicht
beginnen, bis die Ausmittlung der Entschädigungen,
mit Hülfe der Gemeindebchörde von Brienz, eine
befriedigende Erledigung gefunden haben wird.

d. Der vorliegende Plan nach der rothen und gelben Linie
ist genehmigt und der Baudirektion das ErpropriaiionS-
rechl ertheilt, mit der Ermächtigung, kleinere, im
Interesse deS BaueS liegende Abänderungen, namentlich
zwischen Nr. 2 und 5, von sich aus vorzunehmen.

Kilian, Baudirektor, als Berichterstatter, empfiehlt diese

Anträge mit der Bemerkung, daß die Ausführung der Brien-
zerseestraße auch die Korrektion der Straße durch daS Dorf
Brienz voraussetze, daß eS sich aber vorläufig nur um die

Genehmigung deS Planes auf einer Strecke von 5686' handle,
damit die Bewohner der Ortschaft in Betreff all fälliger Bau.
Unternehmungen wissen, woran sie seien.

Die Anträge deS Regierungsrathes werden ohn«
Einsprache genehmigt.

Vortrag des Regierungsrathes und der
Baudirektion, betreffend die Korrektion der Straße von Alle
nach Miöcourt, mit folgenden Anträgen:

a. Für die Korrektion der Alle-Miöcourt-Siraße werden
Fr. 36,666 bewilligt, wovon pro 1859 Fr. 16,666 auf
das Budget kommen sollen.

t». Der Baudirektion wird nach dem vorliegenden Plane
daS Erpropriationsrecht ertheilt, mit der Ermächtigung,
die im Interesse des BaueS liegenden allfälligen
Abänderungen von sich aus anzuordnen, sowie denselben
jetzt schon einem Unternehmer hinzugeben.

Auch diese Anträge werden vom Herrn Berichterstatter
zur Genehmigung empfohlen mit Rücksicht darauf, daß die
Korrektion der Prunirul Laufen Straße, für welche bereits ein
Kredit ausgesetzt war, deren Ausführung jedoch Hindernisse
entgegentraten, selbst dann eines Opfers werth sei, wenn eine

Eisenbahn in der Gegend gebaut werde.

Wird ebenfalls ohne Einsprache genehmigt.

Vortrag deS RegicrungSratheS und der
Baudirektion, betreffend den Bau der Brünig-Straße, mit
folgenden Anträgen:

s. As soll vor Allem die 8666' lange, auf Fr. 159,666
devistrte Sir.cke der Brünigstraße von der KantonS-
grenze Unterwalden bis zum finstern Hölzli oberhalb
Brienzwyler nach dem Plan dcS Herrn Ingenieur
Lauterburg auf 18' Fahrbreite ausgeführt und tn diesem

Jahre in Angriff genommen weiden, wofür pro 1859
im Büdget Fr, 32,666 aufzunehmen find.

d. Nach Mitgabe des erwähnten PlanS wird der
Baudirektion für die Ausführung daS Erpropriationsrecht
ertheilt, mit der Ermächtigung, im Interesse des Baues
liegende Abänderungen von sich aus anzuordnen,

c. Die Linien Brünig Hofsterten-Brienz, Brünig-Meiringen
und Brünig-Schwendlen-Wylerbrücke sind einer
sorgfältigen Prüfung zu unterwerfen und so weit nöthig
zu Projektiren. Gestützt auf die daherigen Resultate
sind alSdann neue Anträge zu bringen. Gleichzeitig
sind von den bei'r Brünigstraße interesstrten Gemeinden
der Amtsbezirke Jnterlaken und Oberhasle bestimmte
Erklärungen über ihre Betheiligung an den Baukosten
einzuholen, namentlich für den Fall, daß die Brünigstraße

nach zwei Richtungen im Interesse beider Lan«
deSgegenden angelegt würbe.

Der Herr Baudirektor, als Berichterstatter, empfiehlt
obige Anträge und führt zu deren Begründung im Wesentlichen
Folgendes an: Nachdem mehrere Konferenzen zwischen den
Abgeordneten deS BunbesralheS und der betheiligten Kantone
stattgefunden, bewilligte der Bund im Jahre 1856' für die
Brünigstraße einen Beitrag von 466,666 Fr ^wovon dem Kanton
Bern eine Summe von 124,666 Fr. hätte zukommen sollen;
statt dessen sollte er sich mit dem minime» Betrage von Franken

36,666 begnügen. Im Frühlinge deS JahreS 1857 wurde
die Sache dem Großen Rathe vorgelegt, welcher die Ausführung

dieses Straßenbaues auf Bcrnergebiel grundsätzlich
beschloß, jedoch mit Verzichtleistung auf den Bundesbeitrag von
36,666 Fr., der nun dem Kanton Unterwalden zu gut kam.
Zugleich behielt der Kanton Kern sich bezüglich der Ausführung

des BaueS freie Hand vor, und garanlirte dieselbe nach
dem Plane des Herrn Ingenieur Lauterbürg, sobald die Ver<
kehrsverhäktnisse eS, verlangen. Der Große Rail) behielt sich
die Genehmigung der Pläne und die Bewilligung der erfordert
lichen Kredite vor Die von den Bundesbchördcn gestellten
Bedingungen bezogen sich hauptsächlich auch auf die R'chtung,
die Gefällsverhältnisse und die Breite der Straße Obgleich
der Stand Bern auf sein Belrcffniß vom Bundesbeitragc
verzichtet hatte, hielt der Bundesrath ihn dennoch nicht als von
seinen Verbindlichkeiten entbunden, so daß er moralisch zur
Ausführung des BaueS verpflichtet ist. Nach dem Großräthsbe,
schlusse vom 27. Februar 1857 fanden abermals Konferenzen
statt Die Hauptdiffercnz bestand darin, daß der Kanton Bern
eine Fahrbahnbreite von nur l6' wollte, während der Bundesrath

eine solche von 13' wünschte, weil die andern betheiligten
Kantone dieselbe angenommen hatten. Es wurde eine Expertise

darüber abgehalten. Die Erpcrlcn, welche im Sommer
1857 den Brünig bereisten, gaben ihr Befindeu dahin ab, es
sei eine Fahrbahnbreite von 18' herzustellen. Ihr Vorschlag
stützte sich namentlich auf den Umstand, daß auf der Brünigstraße

weniger Lastwagen als Schnellfuhrwerke fahren, so daß
ein größeres GefäUSmarimum angenommen werden könne,
dagegen der Lage der Straße in den obern Gegenden Rechnung zu
tragen sei. Gestützt auf diese Expertise gab die Baudirektion
der abgetretenen Verwaltung sich alle Mühe, ein entsprechendes
Projekt dieses Straßenbaues aufnehmen zu lassen. Es war
bereits ein Projekt von Herrn Ingenieur Lauterburg vorhanden,

allein es handelte sich darum, den erwähnten Bedingungen
Rechnung zu tragen. Die ganze Straßenlänge von der
Wylerbrücke bis zur KanionSgrenze beträgt 26,585', die
Höhendifferenz bis zur Brünighöhe 1448' ober ein verglichenes Ge-
fäll von 16^ °/o, daS sich àr sehr verschieden vertheilt. Die
Ausführung der auf 18' Fahrbahnbreite berechneten Straße
ist auf 456,666 Fr. devisirt, eine Summe, die beim ersten
Blicke sehr hoch schein», aber eS in Wirklichkeit nicht ist, da sich

meistens felsiges Terrain vorfindet, auf dem bedeutende

Sprengungen stattfinden müssen, so daß die Erperlen sich sehr günstig
über den Devis ausgesprochen haben. Da überdieß die neuern
Erfahrungen im Straßenbau zu Rathe gezogen werden, so läßt
sich erwarten, daß die Ausführung diesen Boranschlag nicht
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überschreite. Der betreffende Vortrag der votberathenden
Behörde lag schon auf die leyte Novembersitzung zur Behandlung
bereit, aber gleichzeitig langten Vorstellungen aus dem Ober,
lande ein. Eine solche von den Gemeinden dcS Amtsbezirks
Obcrhasle verlangte, daß vor der definitiven Schlußnahme eine

nochmalige Untersuchung stattfinde, indem die Bewohner dieses

Bezirks sagten, sie hätten nach dem vorgeschlagenen Projekte
einen Umweg von zwei Stunden zu machen, und daher eine

andere Linie vorschlugen, die von Wylerbrücke über Schwend-
len oder Hirst und durch das Finsterhölzli ginge, wobei man
den Nebenzweck im Auge hatte, daß die Mciringenstraße korri-
girl werden könne. Nachher kamen Vorstellungen von Brienz
îind Jnterlakcn, welche wünschten, daß die ursprüngliche Linie
festgehalten werde; sie halten an der von den Oberhaslern
vorgeschlagenen Linie manches auszusetzen, und beschwerten sich

namentlich darüber, daß die Bewohner des Bezirks Jnterlakcn
nach derselben einen Umweg von einer Stunde hätten. Angesichts

dieser Vorstellungen hielt der Regicrungsralh noch die

Abhaltung einer Erpertise für nothwendig. Es fand denn auch

trotz der Winterszeit im verflossenen Dezember ein Augenschein
statt, welchem drei Ingenieure, die Regierungsstatthalter von
Jnterlaken und ObkrhaSle und AuSgeschossene beider Amtsbezirke

beiwohnten. Das Befinden der Erperten geht nun dahin,
die ursprüngliche Linie sei den Wünschen der Bevölkerung nicht
sehr günstig und sie schlugen vor, wenn immer thunlich, eine

Abzweigung nach beiden Amtsbezirken vorzunehmen, um den

Interessen beider möglichst Genüge zu leisten. Bei dieser Sachlage

fand der Regicrungsralh, eS sei am zweckmäßigsten, die

Entscheidung der Frage, ob eine oder zwei Linien ausgeführt
werden sollen, einstweilen zu,verschieben und sich vorläufig an
das Stück zu halten, welches unbestritten ist und »wischen der

Kantonsgrenze von Unterwalden und dem finstern Hölzli liegt.
Dadurch wird in keiner Weise vorgegriffen. Was die
Fahrbahnbreite betrifft, so ist eine solche von 13' unter allen
Umständen auf dieser Strecke nöthig, weil sich die Straße dort in
den ungünstigsten Verhältnissen bewegen muß. Schließlich
möchte der Redner die Abgeordneten der Bezirke Jnterlaken und
OberhaSle aufmuntern, alles dasjenige zu thun, was dahin
führen kann, Zweiglinien nach beiden Richtungen zu erhalten,
denn bei den gegenwärtigen Konstellationen wäre es dem Staate
nicht möglich, von sich aus beide Linien auszuführen. Es
hangt daher alles von der Betheiligung der intcressirten
Gegenden ab, ob die Linien ausgeführt werden können, welche
den Verhältnissen derselben am besten entsprechen.

Die Anträge dcS RegierungSratheS werden ohne
Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

4) Dem Karl Born von Grellingen, wegen DtebstahlS
zu 2 l/z Jahren Zuchthaus veruriheilt, wird der letzte Viertel
der Strafe erlassen.

5) Dem Christian und der Susanna Neuenschwander
von den Höfen, beide wegen Diebstahls zu 2 Jahren Zuchthaus

verurtheilt, wird de^ letzte Viertel ihrer Strafen erlassen.
6) Dem Johann Keusen von Riggisberg, wegen Dieb-

stahls zu 1 Jahr Zuchthaus verurthcilt, wird der letzte Fünftel
der Strafe erlassen.

Dagegen werden mit ihren Strafnachlaßgesuchen
abgewiesen:

1) Friedrich Lüthi von Lützelflüh, wegen Hehlerei zu 9
Monaten Zuchthaus verurtheilt.

2) Anna Barb. Widmer von HeimiSwyl, wegen
Brandstiftung zu 11 Jahren Ketten verurthcilt. '

3t Peter Brog von Meiringcn, wegen Betrugs und
Unterschlagung zu 8 Monaten Einsperrung veruriheilt.

4) Sylvain Huguenin von Locle, wegen Unterschlagung
zu 2 Jahren Gefangenschaft verurthcilt.

5) Jaques FauStin Henzelin von Bonfol, wegen
Schlägerei zu 10 Monaten Zuchthaus und 2 Jahren Kanlons-
verwelsung veruriheilt, mit dem Gesuch um Umwandlung der
erstern Strafe in Verweisung.

6) Peter Schneider zu Arni, wegen Kartoffclbrennens
zu Fr 45 Buße verurthcilt.

7) Christran Berger, Bäcker, von Wattenwyl. wegen
Diebstahlö zu 3 Jahren Ketten verurtheilt, mit dem Gesuch
um Nachlaß eines Fünftels.

8) Johann Sommer von SumiSwald, Geschäftsmann
in Bern, wegen Unterschlagung zu 12 Monaten KantonSver-
weisung veruriheilt, mit dem Gesuch um Nachlaß oder
Umwandlung derselben in Gefangenschaft oder Eingrcnzung.

Schluß der Sitzung: 1 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.

Strafnachlaß- und Strafumwandlungsgesuche.

Auf den Antrag der Justiz- und Polizcidirektion
und dcS Regier ungsr athes wird folgenden Strafnachlaß-
gesuchen in nachstehender Weise durch daS Handmehr
entsprochen :

1) Dem Joh. Ulrich Wegmüller von und zu Walkringen,

wegen UhrendiebstahlS zu 6 Monaten Eingrenzung in
die Gemeinde Walkringen verurtheilt, werden die drei letzten
Monate derselben in KantonSverweisung von gleicher Dauer
umgewandelt. °

2) Dem Johann Schweingrub er von Rüeggisberg, in
der Rüthi bei Thurnen, wird der letzte Drittel der ihm wegen
Diebstahls auferlegten sechsjährigen KantonSverweisung erlassen.

3) Dem Christian Nydegger von Guggisberg wird der
am 1. März nächsthin beginnende letzte Viertel der ihm wegen
Diebstahls auferlegten dreijährigen Zuchthausstrafe erlassen.



einer

schweizerischen Wechselordnung

nach

den Beschlüssen der im Mai 1856 stattgefundenen
Konferenz.

Erster Abschnitt.
Wechselfähigkeit.

8 t.

Wechselfähig ist Jeder, welcher sich durch Verträge
verpflichten kann.

8 2.

Finden sich auf einem Wechsel Unterschriften von Personen,
welche eine Wechselverbindlichkeit nicht eingehen können, so

hat dieß auf die Verbindlichkeit der übrigen Wechselverpflich-
teten keinen Einfluß.

Zweiter Abschnitt.
Gezogene Wechsel.

I Form des Wechsels.

8 3.

Ein gezogener Wechsel muß enthalten:
1) den Ort und die Zeit (Tag, Monat, Jahr) der Aus¬

stellung ;
2) die in den Contert aufzunehmende Bezeichnung als

Wechsel;
3) die Verfallzeit;
4) die zu zahlende Summe im Conterte mit Buchstaben

geschrieben;
5) den Namen der Person oder die Firma, an welche oder

an deren Ordre gezahlt werden soll (den Remiitenten,
Wechselnehmer) ;

6) die Benennung der Person oder die Firma, welche die

Zahlung leisten soll (den Bezogenen, Trassaten);

7) den Zahlungsort;
8) die Unterschrift deS Ausstellers (deS Trassaten), eigen¬

händig ober durch Bevollmächtigte.

8 4

Rücksichtlich der Verfallzeit dürfen Wechsel nur ausgestellt
werden:

Auf einen bestimmten Tag.
Auf Sicht oder auf eine bestimmte Zeit nach Sicht.
Auf eine bestimmte Zeit nach dem Tage der Ausstellung.

Auf eine Messe oder einen Markt.

Tagblatt des Großen Rathes <8Z9.

S

8 5.

ES ist zulässig Wechsel auf den Ort der Ausstellung zahlbar

zu stellen.
Wechsel können auf eine Person oder Firma gezogen

werden, zahlbar im Domizile eines Dritten.

8 6.

Der Aussteller kann den Wechsel an seine eigene Ordre
ziehen.

Der Aussteller kann sich selbst als Bezogenen bezeichnen,
insofern die Zahlung an einem andern Orte, als dem der
Ausstellung geschehen soll.

Wechsel können auch für Rechnung eines Dritten gezogen
werden.

8 7-

Aus einer Schrift, welcher eines der in den 88 3 und 4
bezeichneten Erfordernisse fehlt, entsteht keine wechselrechtliche
Verbindlichkeit; auch haben die auf eine solche Schrift gesetzten

Erklärungen (Indossamente, Accept, Bürgschaft u. s. w.) keine

Wechselkraft. ES ist lediglich nach dem Civilrechte zu
entscheiden, welche rechtlichen Wirkungen daraus abzuleiten sind.

II. Verpflichtung des Ausstellers.

8 8.

Der Aussteller eines Wcchses haftet für dessen Annahme
und Zahlung nach Wechselrccht, gleichviel ob der Wechsel für
eigene Rechnung oder für Rechnung eines Dritten gezogen ist.

lll. Indossament,

8 9.

Der Remittent kann den Wechsel, er mag „an Ordre"
lauten oder diesen Zusatz nicht enthalten, durch Indossament
an einen Andern übertragen.

Untersagt jedoch der Aussteller die Uebertragung durch die
Worte: „nicht an Ordre" pder einen gleichbedeutenden Ausdruck,
so hat keines der Indossamente wechselrechtliche Wirkung.

8 t0.

Durch das Indossament gehen alle Rechte aus dem Wechsel ^

auf den Jndossatar über, insbesondere auch die Befugniß, den
Wechsel weiter zu tndosstren.

Auch an den Aussteller, Bezogenen, Äcceptanten, oder
einen früheren Indossanten kann der Wechsel indossirt und von
denselben weiter invosfirt werden.

j 8 lt.
' DaS Indossament muß auf den Wechsel, eine Kopie des-

selben oder auf ein mit dem Wechsel oder der Kopie verbundenes

Blatt (Alonge) geschrieben werden.
Ein Indossament ist gültig, wenn der Indossant auch nur

seinen Namen oder seine Firma eigenhändig oder tzurch
Bevollmächtigte auf die Rückseite deS Wechsels oder der Kopie
oder auf die Alonge schreibt (Blanko-Jndossament).

8 t2.

Jeder Inhaber eines Wechsels ist befugt, die auf
demselben befindlichen Blanko-Jndossamente auszufüllen; er kann
den Wechsel aber auch ohne diese Ausfüllung weiter indossiren.

3
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8 13.

Der Indossant haftet jevem späteren Inhaber deS Wechsels
für dessen Annahme und Zahlung nach Wechselrecht.

Hat ein Indossant jedoch seinem Indossamente die

Bemerkung „ohne Garantie", „ohne mein Obligo" oder_ einen

gleichbedeutenden Vorbehalt beigefügt, so ist er von der
Verbindlichkeit auö seinem Indossamente befreit.

8 14.

Ist in einem Indossamente dem Jedossatar die Weiterbegebung

durch die Worte „nicht an Ordre" oder durch einen

ähnlichen Ausdruck verboten, so haben alle Nachmänner dieses

Jndossatars gegen den Indossanten, der die Weiterbegebung
untersagte, keinen Regreß.

8 15.

Ist dem Indossamente die Bemerkung „zur Einkassirung",
„in Procura" oder eine andere die Bevollmächtigung
ausdrückende Formel beigefügt, so überträgt das Indossament daS

Eigenthum an dem Wechsel nicht, ermächtigt aber den Jndossatar
zur Einziehung der Wechselforderung, Protesterhebung, sowie

zur Einklagung der nicht bezahlten und zur Erhebung der
deponirten Wechselschuld.

Ein solcher Jndossatar ist auch berechtigt, diese Befugniß
durch ein weiteres Procura - Indossament einem Anderen zu
übertragen. Dagegen ist derselbe zur weiteren Begebung durch
eigentliches Indossament selbst dann nicht befugt, wenn dem

Procura-Jndossamente der Zusatz „oder Ortr<" hinzugefügt ist.

8 16.

We lsel können auch nach der Versallzeit, beziehungsweise
nach der zur Protesterhebung Mangels Zahlung bestimmten
Frist (8 45) invosstrl werdrn.

Der Wechselinhaber erlangt alsdann die Ansprüche gegen
den Bezogenen ans dem etwa vorhandenen Accepte und

1) wenn unterlassen wurde den Wechsel zur Verfallzeit
zur Zahlung zu präsentiren oder Mangels Zahlung
rechtzeitig Protest zu erheben, Regreßrechte gegen
diejenigen Indossanten, welche den Wechsel nach dieser

Zeit noch indosssrt haben;
2) wenn der Wechsel rechtzeitig zur Zahlung präsentirl

und Mangels Zahlung protestirt wurde, Regreßrechte
gegen den Aussteller und diejenigen Indossanten, welche
den Wechsel bis zur Proiesterhebung indossm hckben.

I V. Präsentation zur Annahme.

8 17.

Der Wechselinhaber ist, mit Ausnahme der Sonn- und
Festtage, jeder Zeit berechtigt, den Wechsel dem Bezogenen zur
Annahme zu präsentiren und bei Nichtcrlangung derselben sofort
Protest Mangels Annahme, unter Beobachtung der in den

88 46—48 festgesetzten Bestimmungen, erheben zu lassen. ^
Meß« oder Marktwechsel können jedoch erst zur Meß- oder

Marktzeit, und insofern in den betreffenden Meß- ober
Marktordnungen bestimmte Präsentationstage festgesetzt sind, nur an
diesen zur Annahme präsentirt und Mangeis Annahme protestirt
werden.

8 13

Wechsel, die auf eine bestimmte Zeit nach Sicht lauten,
müssen bei Verlust deS wechselrechtlichen Anspruches gegen die
Indossanten und den Aussteller binnen Jahresfrist nach der

Ausstellung zur Annahme präsentirt und bei Nichterlangung
derselben protestirt werden.

Ist jedoch in dem Wechsel eine besondere Präsentationsfrist
vorgeschrieben, so muß die Annahme innerhalb dieser Frist
gesucht und in deren Ermanglung Protest erhoben werden.

Ebenso erlischt, wenn ein Indossant auf einem Wechsel
dieser Art seinem Indossamente eine besondere Präsentationsfrist
beigefügt hat, seine wechselrechtliche Verpflichtung, insofern der
Wechsel nicht innerhalb dieser Frist zur Annahme präsentirt
wird.

8 19.

Berechtigt Wechsel zur Annahme zu präsentiren und Mangels

Annahme Protest erhebrn zu lassen, ist Jeder, in dessen

Händen sich der Wechsel befindet.

«î

V. Annahme.

8 20.

Die Annahme muß von dem Bezogenen oder dessen

Bevollmächtigten schriftlich auf dem Wechsel geschehen.
Die bloße Unterschrift auf der Vorderseite deS Wechsels

ohne den »blichen Beisatz: „acceptirt", „angenommen", gilt als
unbeschränkte Annahme.

Die einmal erfolgte Annahme kann nicht wieder
zurückgenommen werden.

8 2t.

Bei der Annahme von Wechseln, die aus eine bestimmte
Zeit nach Sicht gezogen sind, hat der Acceptant das Latum
seiner Annahme beizufügen, widrigenfalls protest zu erheb, n ist

8 22.

Der Bezogene kann die Annahme auf einen Theil der
Wechselsumme beschränken.

Werden dem Accepte andere Einschränkungen beigefügt, so

wird der Wechsel einem solchen gleich geachtet, dessen Annahme
gänzlich verweigert worden ist; der Acceptant hastet aber für
den Inhalt seines Accepts nach Wechselrecht.

8 23.

Bei der Annahme domizilirter Wechsel hat der Bezogene,
wenn solches nicht schon von dem Aussteller geschehen ist, den
Namen des Domizilaten, bei welchem die Zahlung erfolgen
soll, seinem Accepte beizufügen, widrigenfalls angenommen wird,
daß der Bezogene selbst an dem Orte, wohin der Wechsel
domizilirt ist, die Zahlung leiste.

8 24.

Die Annahme verpflichtet den Bezogenen wechselrechtlich
zur Zahlung der accepliuen Summe am Verfalltage.

Auch dem Aussteller Haftel der Bezogene aus dem Accepte
wcchselrechtlich.

Dagegen steht dem Bezogenen kein Wechselrecht gegen den
Aussteller zu.

VI Regreß auf Sicherstellung.

8 25.

Wird die Annahme eines Wechsels überhaupt nicht oder
nur aus eine geringere Summe erlangt, so ist der Inhaber



berechtigt, von den Indossanten und dem Aussteller
Sicherstellung zu fordern für die vollständige Bezahlung des Wechsels
am Verfalltage, sowie für die Erstattung der durch die nicht«
erlangte Annahme verursachten Kosten.

Die begehrte Sicherheit muß spätestens am ersten Werktage

nach geschehener Aufforderung gegen Aushändigung des
Protestes geleistet werden.

8 26.

Der Wechselinhaber ist bei diesem Regresse auf
Sicherstellung nicht an die Reihenfolge der Indossamente gebunden;
er kann denselben gegen die Indossanten und den Aussteller
zugleich, oder gegen mehrere derselben, oder nur gegen einen
Einzelnen geltend machen

Nimmt er seinen Regreß gegen einen früheren Indossanten,
so sind alle späteren Indossamente ihrer Verpflichtung zur
Sicherstellung entbuikden; hält er sich an den Aussteller, so sind
alle Indossanten von der Verbindlichkeit zur Sicherstellung
befreit.

8 27.

Jeder Jndossatar wird durch den Besitz deS Mangels
Annahme erhobenen Protestes zum gleichen Regresse gegen die

früheren Indossanten und den Aussteller berechtigt, ohne Rücksicht

darauf, ob er selbst seinen Nachmännern Sicherheit geleistet
habe oder nicht.

8 28.

Die bestellte Sicherheit haftet nicht bloß dem Rcgreßnehmer,
sondern auch allen ädrigen Nachmännern des Bestellers.

Dieselben sind weitere Sicherheit zu verlangen nur in dem

Falle berechtigt, wenn sie gegen die Art und Größe der bestellten
Sicherheit Einwendungen zu begründen vermögen.

8 29.

Die geleistete Sicherheit muß zurückgegeben werden:
1) wenn der Wechsel nachträglich vollständig angenommen

wird;
2) sobald die Zahlung deS Wechsels erfolgt;
3) wenn gegen den Besteller binnen Jahresfrist vom

Verfalltage an nicht auf Zahlung geklagt worden ist;
4) wenn die Wechselkraft durch Versäumniß der rechtzei¬

tigen Protesterhebung Mangels Zahlung oder durch
Verjährung der Regreßklagen (88 34 und 85)
erloschen ist. -

8 30.

Wenn der Acceptant vor dem Verfalltage seine Zahlungen
einstellt oder in Concurs verfällt, so ist der Wechselinhaber
berechtigt, hierüber Protest erheben zu lassen, und Regreß auf
Sicherstellung zu nehmen.

VII. Verfalltag.

8 31.

Ist in dem Wechsel ein bestimmter Tag als Zahlungstag
bezeichnet, so tritt die Verfallzeit an diesem Tage ein.

Ist die ZahlungSzeit auf die Mitte eines MonatS gestellt,
so ist der Wechsel am 13. dieses MonatS fällig.

8 32

Ein auf Sicht gestellter Wechsel ist bei der Vorweisung
fällig^

Ein solcher Wechsel muß bei Verlust deS wechselrechtlichen
Anspruchs gegen die Indossanten und den Aussteller binnen
Jahresfrist nach der Ausstellung zur Zahlung präsentirt und
bei Nichterlangung derselben protestirt werden.

Ist jedoch in dem Wechsel eine besondere PräsenlationSfrist
vorgeschrieben, so muß die Zahlung innerhalb dieser Frist gesucht
und in deren Ermanglung Protest erhoben werden.

Ebenso erlischt, wenn ein Indossant auf einem Wechsel
dieser Art seinem'Jnvossamente eine besondere Präsentationsfrist
hinzugefügt hat, seine Wechselverbindlichkeit, wenn der Wechsel
nicht innerhalb dieser Frist zur Zahlung präsentirt wird.

8 33.

Bei Wechseln, welche mit Ablauf einer bestimmten Frist
nach Sicht oder nach Dato zahlbar sind, tritt die Verfallzeit ein;

1) wenn die Frist nach Tagen bestimmt ist, an dem letzten
Tage der Frist. — Bei Berechnung dieser Frist wird
der Tag, an welchem der nach Dato zahlbare Wechsel
ausgestellt ist, oder der nach Sicht zahlbare zur
Annahme präsentirt wurde, nicht mitgerechnet;

2) wenn die Frist nach Wochen, Monaten ic. bestimmt
ist, an demjenigen Tage der Zahlungswoche, des Zah«
lungSmonats zc., der durch seine Benennung oder Zahl
dem Tage der Ausstellung oder Präsentation entspricht.
Fehlt in Monaten von weniger als 31 Tagen der
entsprechende Tag, so ist der letzte MonatStag der
Verfalltag.

Der Ausdruck: „halber Monat" wird stets einem Zeitraum
von 15 Tagen gleichgeachtet. — Ist der Wechsel auf einen
over mehrere ganze und einen halben Monat gestellt, so sind
die 15 Tage zuletzt zu zählen.

8 34.

Bei Wechseln auf eine bestimmte Frist nach Sicht zahlbar,
deren Annahme oder Datirung der Annahme nicht erlangt
wurde, gilt der Tag der Protesterhebung als Präsentationstag,
von welchem an nach Vorschrift deS § 33 der Verfalltag zu
berechnen ist.

Ist die Annahme erfolgt, deren Datirung aber unterlassen
und kein Protest hierüber erhoben, so wird dem Accepianten
gegenüber die Verfallzeit vom letzten Tage der PräsenlationSfrist
(8 18) an gerechnet.

8 35.

Ist in einem Lande, in welchem nach altem Style gerechnet

wird, ein in den konkordkrenven Kantonen zahlbarer Wechsel

nach Dato ausgestellt, und dabei nicht bemerkt, daß der Wechsel
nach neuem Style datirt sei, oder ist derselbe nach beiden

Stylen datirt, so wird der Verfalltag nach demjenigen
Kalendertage neuen Styles berechnet, welcher dem nach allem Style
sich ergebenden Tage der Ausstellung entspricht.

8 36.

Meß- oder Marktwechsel verfallen an der am Meß- oder

Marklorte gesetzlich festgesetzten ZahlungSzeit, und in Ermang,
lung solcher Bestimmungen am Tage vor dem gesetzlichen

Schlüsse der Messe oder deS Marktes.
Lauert die Messe nur einen Tag, so tritt die Verfallzeit

an diesem Tage ein.
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§ 37.

Verfällt ein Wechsel auf einen Sonn - oder Festtag, so

gilt der nächstfolgende Werktag als ZahlungStag.

S 33.

Respekttage finden nicht statt.

VUI. Bezahlung.

8 39.

Die Bezahlung der indosstrten Wechsel geschieht am
Versalltage an den durch eine zusammenhängende Reihe von
Indossamenten legitimiricn Inhaber, gegen Quittirung und
Aushändigung dcS Wechsels.

AuSgcstrtchene Indossamente werden bei Prüfung der

Legitimation als nicht geschrieben angesehen.
Die Aechtheit der Indossamente zu prüfen, ist der Zahlende

nicht verpflichtet; hingegen ist derselbe berechtigt, von einem
unbekannten Inhaber den Nachweis der Identität zu fordern,
und wenn derselbe nicht beigebracht wird, den Betrag der

Wechsclsumme bei der zuständigen Behörde niederzulegen.

8 à
Vor dem Verfalltage ist kein Wechselinhaber verpflichtet,

Zahlung anzunehmen; insofern eine solche stattfindet, ist die

Zahlung aus Gefahr des Zahlenden geleistet.

8 4t.

Der Wechselinhaber darf eine theilweise Zahlung nicht
zurückweisen, selbst wenn die Annahme auf den ganzen Betrag
erfolgt ist.

Der Bezogene kann jedoch in diesem Falle nicht die

Auslieferung des Wechsels fordern, sondern nur, daß die
Theilzahlung auf dem Wechsel bemerkt, und ihm Quittung auf
einer Abschrift ertheilt werde.

8 42.

Lautet ein Wechsel auf eine fremde Gelbsorte oder

Währung, so ist derselbe in der angegebenen Geldsorte oder

Währung zu bezahlen, insofern nicht auf dem Wechsel selbst

durch den Beisay: „oder Werth zum Tageskurs" oder durch
eine ähnliche Bestimmung die Zahlung in schweizerischer

Währung gestaltet wird.

8 43.

Wird die Zahlung am Verfalltage oder am nächstfolgenden
Werktage nicht gefordert, so ist der Acreptanl befugt, den
Betrag der Wechselsumme bei der zuständigen Behörde auf Gefahr
und Kosten des Wechselinhabers niederzulegen.

8 44.

Gewährt der Wechselinhaber dem Acceptanten eine
Prolongation der Verfallzeit, so verliert er seine Rechte gegen
diejenigen Vormänner, welche zu dieser Prolongation nicht
eingewilligt haben.

IX. Protest

8 45.

Wird die Bezahlung deS Wechsels überhaupt nicht oder

nur auf eine geringere Summe erlangt, so hat der Wechselinhaber,

bei Verlust deS Regresses gegen die Indossanten und
den Aussteller, durch Protesterhebung am Verfalltage oder
spätestens am nächstfolgenden Werktage die Präsentation deS

Wechsels zur Zahlung oder deren Nichterlangung feststellen zu
lassen.

8 46

Der Protest wird durch einen Notar oder einen zuständigen
Beamten aufgenommen und enthält:

1) eine wörtliche Abschrift deS Wechsels oder der Kopie,
nebst allen darauf befindlichen Erklärungen;

2) den Namen oder die Firma der Personen, für welche
und gegen welche Prolest erhoben wird;

3) die geschehene Präsentation und deren Erfolg;
4) Ort und Datum der Protcsterhebung;
5) die Unterschrift deS Notars oder deS Beamten mit

Beifügung deS AmtSstegelS, wo letzteres eingeführt ist.
Die aufgenommenen Proteste sind von den Notaren oder

betreffenden Beamten überdieß ihrem ganzen Inhalte nach in
ihr Protokoll einzutragen.

8 47.

Muß die Erfüllung einer wechselrechtlichen Verbindlichkeit
von mehreren Personen verlangt werden, so ist über die mehrfache

Aufforderung nur eine Protesturkunde erforderlich.

8 48.

Die vom Aussteller ausgehende und von sämmtlichen
Indossanten wiederholte Aufforderung keinen Protest erheben zu,
lassen („ohne Prorest", >,retour ssns krsis") gilt als Erlaß
deS Protestes, nicht aber als Erlaß der Pflicht zur rechtzeitigen
Präsentation. Der Wechselverpflichiete, welcher diese Aufforderung

seiner Unterschrift beigefügt hat, muß die Beweislast
übernehmen, wenn er die rechtzeitig geschehene Präsentation in
Abrede, stellt.

Diejenigen Wcchselverpflichteten, welche diese Klausel nicht
wiederholen, sind nur insofern regreßpflichtig, als rechtzeitig
Prolest erhoben wurde, und auch die übrigen Wechselverpflichteten

schützt jene Aufforderung nicht von der Pflicht zum Er-
satze der Prvtestkosten.

8 49.

Wird bei domizilirten Wechseln die rechtzeitige Protcsterhebung

Mangels Zahlung bei dem Domiziliaten versäumt, so

geht nicht allein der wechselrechiliche Anspruch gegen die
Indossanten und den Aussteller, sondern auch gegen den
Acceptanten verloren.

X Regreß Mangels Zahlung.
8 50.

Der Regreß Mangels Zahlung kann gegen die Indossanten -

und den Aussteller, und zwar gegen alle oder mehrere zugleich,,
oder gegen einen derselben ergriffen werden, und ist an die
Reihenfolge der Indossamente nicht gebunden.

Wird einer der früheren Indossanten in Anspruch genommen,

so sind die übersprungenen Nachmänner desselben von
ihrer Verbindlichkeit befreit; hält der Regreßnehmer sich an den

»



Aussteller, so sind sämmtliche Indossamente ihrer Verpflichtungen
entbunden.

« 51.

Die Regreßansprüche des Inhabers, welcher den Wechsel

Mangels Zahlung hat protestiren lassen, begreifen:
1) die nicht bezahlte Wechselsumme, nebst 5 «/« jährlicher

.Zinsen vom Verfalltage an;
2) die Protestkosten und anderen Auslagen;
3) eine Provision von '/z <>/<,.

Wohnt der Regreßpflichtige nicht am Zahlungsorte, so

müssen diese Beträge zu demjenigen Kurse bezahlt werden,
welchen ein von dem Zahlungsorte an den Wohnort deS

Regreßpflichtigen gezogener Wechsel auf Sicht hat.

8 52.

Der Indossant, welcher den Wechsel eingelöst hat, ist von
einem früheren Indossanten und von dem Aussteller zu fordern
berechtigt:

1) die von ihm bezahlte Summe nebst 5 "/<> jährlicher
Zinse vom Tage seiner Zahlung an;

2) die sonstigen ihm erwachsenen Unkosten.
Die vorstehenden Beträge müssen zu demjenigen Kurse

bezahlt werden, welchen ein vom Wohnorte deS Regreßnebmers
an den Wohnort des Regreßpflichtigen gezogener Wechsel auf
Sicht hat.

8 53.

Durch die Bestimmungen der 88 51 und 52 wird beim

Regreß auf einen nicht in den konkordirenden Kantonen
wohnenden Regreßpflichtigen die Berechnung höherer dort.zulässtger
Sätze nicht ausgeschlossen.

8 54.

Jedem Regreßnchmer steht eS zu, für den Betrag der

Retourrechnung einen Rückwechsel auf den Regreßpflichtigen
zu ziehen.

Der Forderung treten in diesem Falle noch die etwaigen
Stempelauslagen u»d Mäcklergebühren für Negozirung deS

RückwechselS hinzu.
Der Rückwechsel muß auf Sicht zahlbar gezogen, und

direkt zum Inkasso gesandt werden.

8 55.

Der Regreßpflichtige ist wechselrechtlich verbunden, spätestens
am ersten Werktage nach geschehener Aufforderung dem Regreß,
nchmer gegen Auslieferung des Wechsels, des Protestes und
einer quittirten Retourrechuung Zahlung zu leisten.

8 56.

Jeder Indossant, der einen seiner Nachmänner befriedigt
hat, kann sein und seiner Nachmänner Indossament ausstreichen.

8 57.

Sind Regreßpflichtige in Konkurs gerathen, so ist der

Regreßnehmer berechtigt, bei jeder Konkursmasse seine ganze
Forderung an Kapital, Zinsen, Auslagen rc. geltend zu machen.
Er muß jedoch dasjenige, waS er aus einer Masse erhält, der
anderen in Abzug bringen. — Den Wechsel, den Protest und
die quittirte Retourrechnung ist er erst derjenigen Masse
auszuliefern verbunden, welche den Rest setner Regreßsumme
bezahlt.
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8 58.

Die Regreßnahme gegen die Indossanten oder den
Aussteller hebt die Verbindlichkeit deS Acceptanten nicht auf.

XI. Intervention.
1. Ehrenannahme.

8 59.

Befinden sich auf den Zahlungsort lautende Nothadressen
auf'einem Mangels Annahme oder wegen Insolvenz deS
Acceptanten (8 36) protestirten Wechsel, so muß, ehe Regreß auf
Sicherstellung genommen werden kann, von diesen sämmtlichen
Adressen die Ehrenannahme gefordert, und der Erfolg im Pro-
teste oder in einem Anhange bemerkt werden.

Unter mehreren, welche sich zur Ehrenannahme erklären,
gebührt demjenigen der Vorzug, durch dessen Dazwischenkunft
die meisten Verpflichteten befreit werden.

8 60.

Die Ehrenannahme sonstiger, auf dem Wechsel als Jn-
tervenienten nicht bezeichneter Dritter zuzulassen, steht in dem
Ermessen deS Wechselinhabers.

8 61.

Die Ehrenannahme muß auf dem Wechsel selbst geschehen.
Ist nicht ersichtlich, zu wessen Ehren dieselbe stattfand, so wird
der Aussteller als Honorât angesehen.

8 62.

Der Ehrenacceptant hat sich dem Protest, auf welchem die
Ehrenannahme ebenfalls bemerkt werden muß, gegen Erstattung
der Kosten ausliefern zu lassen und den Honoraten spätestens
am ersten Werktage nach der Protesterhebung, unter Uebersendung

dieses Protestes, von der geschehenen Intervention zu
benachrichtigen, widrigenfalls er für den entstandenen Schaden
haftet.

8 63.

Durch die Ehrenannahme wird der Ehrenacceptant dem
Wechselinhaber und den Nachmännern deS Honoraten für" die
Bezahlung deS Wechsels wecdselrechtlich verpflichtet.

Diese Verpflichtung erlöscht jedoch, wenn von demselben
nicht spätestens am ersten Werktage nach dem Verfalltage die
Zahlung deS Wechsels gefordert wird.

8 64.

Ist der Wechsel von einer Nothadreffe oder einem sonstigen

Jntervenienten zu Ehren angenommen, so können der
Wechselinhaber und die Nachmänner deS Honoraten keinen Regreß
auf Sicherstcllung geltend machen, sondern nur der Honorât
und dessen Vormänner.

2. Ehrenzahlung,

8 65.

Befinden sich auf einem Mangels Zahlung protestirten
Wechsel auf den Zahlungsort lautende Nothadressen oder ein
Ehrenaccept, so muß der Wechsel spätestens am ersten Werktage

nach dem Verfalltage den sämmtlichen Nothadressen und
4
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dem Ehrenacceptanten zur Zahlung präsentirt und der Erfolg im
Proteste oder in einem Anhange bemerkt werden.

Unterläßt der Wechselinhaber dieß, so verliert er den

Regreß gegen den Adressanten oder Honoraten und deren Nach»
männer.

Weist der Inhaber eine von einem sonstigen Jntervenien-
ten angebotene Ehrenzahlung zurück, ^so verliert er den Regreß

gegen die Nachmänner dcS Honoraten.

8 66.

Unter Mehreren, welche sich zur Ehrenzahlung erbieten,
gebührt demjenigen der Vorzug, durch dessen Zahlung die meisten

Wechselverpflichteten befreit werden.
Ein Jnlervenient, welcher zahlt, obgleich aus dem Wechsel

oder Proteste ersichtlich ist, daß ein Anderer, dem er
nachstehen müßte, den Wechsel einzulösen bereit war, hat keinen

Regreß gegen diejenigen Indossanten, welche durch die von
dem Anderen geleistete Zahlung befreit worden wären.

8 67.

Dem Ehrenzahler muß der Wechsel und der Protest
Mangels Zahlung gegen Erstattung der Kosten ausgehändigt
werden.

Er tritt durch die Ehrenzahlung in die Rechte des Inhabers

(§8 5 t und 53), gegen den Honoraten, dessen Vormänner
und den Acceptanten.

XII Wechselbürgschaft.

8 63.

Wer „als Bürge" „per aval" oder durch bloße Unterschrift

für den Aussteller, einen Indossanten, oder den Acceptanten

den Wechsel mitunterzeichnet, haftet wechselrechtlich aus
seiner Unterschrift, ohne auf die Einrede der Vorausklage gegen
den Hauptschuldner, noch auf die RechtSwohlthat der Theilung
Anspruch zu haben.

8 69.

Der Bürge, welcher den Wechsel einlöst, erlangt die
Ansprüche und Regreßrechte, welche demjenigen zustanden, für
welchen er sich veibürgt hat.

XIII. Vervielfältigung der Wechsel.

1. Wechselduplicate.

8 70.

Der Aussteller eineS gezogenen Wechsels ist verpflichtet,
dem Remillenten auf Verlangen mehrere gleichlautende Exemplare

des Wechsels zu liefern, die im konterte als Prima,
Sekunda, Tertia u. s. w. bezeichnet sein müssen, widrigenfalls
jedes Ercmplar als ein für sich bestehender Wechsel (Sola-
Wechsel) betrachtet wird.

Auch ein Jndossalar kann ein Duplicat des Wechsels
verlangen. Er muß sich deßhalb an seinen unmittelbaren
Vormann wenden, welcher wieder an seinen Vormann zurückgehen

muß, bis die Anforderung an den Aussteller gelangt.
Jeder Jndossalar kann von seinem Vormanne verlangen, daß
die früheren Indossamente auf dem Duplikate wiederholt werden.

8 71-

Wer eines von mehreren Exemplaren eineS Wechsels zur
Annahme versandt hat, muß auf den übrigen Eremplaren be¬

merken, bei wem das von ihm zur Annahme versandte Eremplar
anzutreffen ist. DaS Unterlassen dieser Bemerkung entzieht
jedoch dem Wechsel nicht die Wechselkraft.

Der Verwahrer des zum Accepte versandten Eremplars
ist verpflichtet, dasselbe demjenigen auszuliefern^, der sich als
Jndossalar (Art. 39) oder auf andere Weise zur Empfangnahme
legitimirt.

8 72.

Der Inhaber eines DuplicatS, auf welchem angegeben ist,
bei wem das zum Accepte versandte Eremplar sich befindet, kann
Mangels Annahme desselben den Regreß auf Sicherstellung
und Mangels Zahlung den Regreß auf Zahlung nicht eher
nehmen, als bis er durch Protest hat feststellen lassen:

1) daß das zum Accepte versandte Eremplar ihm vom
Verwahrer nicht verabfolgt worden ist, und

2) daß auch auf das Duplicat die Annahme oder die

Zahlung nicht zu erlangen gewesen.

8 73.

Durch Bezahlung eines EremplarS verlieren die übrigen
ihre Kraft.

Hat jedoch ein Indossant mehrere Eremplare desselben
Wechsels an verschiedene Personen indossirt, so bleibt derselbe,
so wie alle späteren Indossanten aus ihren Unterschriften auf
den bei der Zahlung nicht ausgehändigten Eremplaren
wechselrechtlich verbindlich.

Ebenso haftet der Bezogene, welcher mehrere Eremplare
desselben Wechsels acceptirt hat, auS seinem Accepte auf den bei
der Zahlung nicht zurückgegebenen Eremplaren.

2. Wechselkopien.

8 7ck.

Wechselkopien müssen eine Abschrift deS Wechsels und der
darauf befindlichen Indossamente und Vermerke enthalten und
mit der Erklärung „bis hieher Kopie" oder einer gleichbedeutenden

Bezeichnung versehen sein. In der Kopie ist zu
bemerken, bei wem das zur Annahme versandte Original zu
finden ist.

Das Unterlassen dieser Bemerkung entzieht jedoch der in-
dossirten Kopie nicht die Wechselkraft.

8 75.

Jedes auf einer Kopte befindliche Originalindossament
verpflichtet den Indossanten ebenso, als wenn eS auf einem Ori«
ginalalwechsel stände.

8 76

Der Verwahrer des Originalwechsels ist verpflichtet,
denselben demjenigen auszuliefern, der sich als Jndossatar der Kopie
oder auf andere Weise zur Empfanguahme legitimirt.

Wird der Originalwechsel vom Verwahrer nicht ausgeliefert,

so ist der Inhaber der Kopie berechtigt, hierüber Protest

erheben zu lassen und Regreß auf Sichcrstellung, sowie
nach Eintritt deS Verfalltages Regreß auf Zahlung gegen
diejenigen Indossanten zu nehmen, deren Originalindossamente auf
der Kopie befindlich sind.

XIV. Abhanden gekommene Wechsel.

8 77.

Derjenige, dem ein Wechsel abhanden gekommen, kann bei
der zuständigen Behörde deS Zahlungsortes die Amortisation
deS Wechsels beantragen.



Erachtet die betreffende Behörde den Nachweis über den

Besitz und Verlust des Wechsels als genügend, so wird
dieselbe dem Bezogenen die Zahlung untersagen, und durch öffentliche

Bekanntmachung den unbekannten Inhaber auffordern,
binnen einer bestimmten, den Verfalltag höchstens um einen

Monat überschreitenden Frist, den Wechsel vorzulegen, bei

Vermeidung der Amortisation,
Meldet sich kein Inhaber binnen dieser Frist, so wird der

Wechsel als kraftlos erklärt.

§ 78.

Meldet sich dagegen ein nach 8 39 legitimirter Inhaber,
so kann derselbe nur dann zur Herausgabe des Wechsels
angehalten werden, wenn ihm bei der Erwerbung desselben böser
Glaube oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

8 79.

War der abhanden gekommene Wechsel acceptirt, so kann
derjenige, welcher daS AmörlisationSvcrfahren eingeleitet hat,
von dem Acceptanten Zahlung fordern, gegen Sicherstcllung bis
zum Ablauf/ deQ AmortisationSfrist.

Ohne eine solche Sicherstellung ist der Acceptant nur zur
Deposition der aus dem Accepte schuldigen Summe verpflichtet.

XV. Wechselfalfchung und mangelhafte
Unterschriften.

§80.

Falsche oder verfälschte Unterschriften auf einem Wechsel
sind ohne Einfluß auf die Wechselkraft der darauf befindlichen
ächten Unterschriften.

8 81.

Aus einem Wechsel, dessen ursprüngliche Summe, Verfall-
zeit u. s. w. verfälscht ist, haftet jeder Indossant, für diejenige
Summe, Verfallzeit u. s. w, für welche er den Wechsel weiter
gegeben hat.

Wird der Wechsel nach stattgesundener Fälschung acceptirt,
so haftet der Acceptant aus seinem Accepte.

Ist jedoch nicht erweislich, ob die Annahme oder Ehrcn-
nnnahme vor oder nach der Verfälschung erfolgte, so wird
angenommen, daß sie vor der Verfälschung stattfand.

8 82.

Wer eine Wechselerklärung als Bevollmächtigter (per
procura u. f. w.) unterzeichnet, ohne hiezu Vollmacht zu
haben, haftet persönlich in gleicher Weise, wie der Vollmachtgeber

gehaftet haben würde, wenn die Vollmacht ertheilt gewesen

wäre.

XVI. Wechselverjahrung.

§83.

Die wechselrcchtliche Verbindlichkeit deS Acceptimten ver-
jährtIinnerhalb eines JahreS vom Verfalltage an.

Ist der Wechsel prolongirt worden, so wird die Verjäh-
» rungSfrist von dem Tage der abgelaufenen Prolongation an

berechnet.

H
8 84.

Die Regreßansprüche des Inhabers (§ 51) gegen die
Indossanten und den Aussteller erlöschen:
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1) binnen Monatsfrist, wenn der Wechsel in der Schweiz
zahlbar war;

2) in drei Monaten, wenn der Wechsel an einem an¬
deren Orte Europas, außerhalb der Schweiz, zahlbar

war;
3) in zwölf Monaten, wenn der Wechsel an einem außer¬

europäischen Orte zahlbar war.
Die Verjährung beginnt mit dem Tage der Protesterhebung.

8 85.

Die Rcgreßansprüche deS Indossanten (8 52) gegen seine
Vormänner und den Aussteller verjähren:

1) binnen Monatsfrist, wenn der Rcgeßnehmer in der
Schweiz wohnt;

2) in drei Monaten, wenn der Regreßnehmer an einem Orte
Europas, außerhalb der Schweiz, wohnt;

3) in zwölf Monaten, wenn der Regreßnehmer in einem
außereuropäischen Lande wohnt.

Diese Fristen werden von dem Tage an berechnet, an
welchem der Regreßnehmer freiwillig den Wechsel eingelöst hat
oder an welchem gegen ihn auf Einlösung des Wechsels Klage
erhoben wurde.

8 86.

Die Verjährung wird durch Behändigung der Klage
unterbrochen, aber nur in Beziehung auf denjenigen, gegen welchen
die Klage gerichtet ist.

Verkündigt jedoch der Beklagte anderen Wechselverpflichteten
den Streit, so ist bi^Verjährung auch gegen diese

unterbrochen.

8 87.

Durch Verjährung oder durch Versäumniß einer zur
Erhaltung deS Wechselrechtes vorgeschriebenen Frist oder Form
erlöschen die wechselrechtlichen Verbindlichkeiten sämmtlicher aus
dem Wechsel Verpflichteten.

Der Acceptant und der Aussteller bleiben jedoch im
gewöhnlichen Prozesse dem Wechselinhaber insoweit verbindlich,
als sie sich mit dessen Schaden bereichern würden. War der
Wechsel für Rechnung eines Dritten gezogen, so haftet der
Dritte aus der Bereicherung.

Gegen die Indossanten, deren wechselrechtliche Verbindlichkeit
erloschen ist, findet ein solcher Anspruch nicht statt.

Dritter Abschnitt.

Eigene Wechsel.

8 83.

Ein eigener Wechsel muß enthalten:
1) den Ort und die Zeit (Tag, Monat Jahr) der Aus¬

stellung;
2) die in den Contert aufzunehmende Bezeichnung als

Wechsel;
3) die Verfallzeit;
4) die zu zahlende Summe im Conterte mit Buchstaben

geschrieben;
5) den Namen der Person oder die Firma, an welche

oder an deren Ordre bezahlt werden soll;
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6) die Unterschrift deS Ausstellers, eigenhändig oder durch
Bevollmächtigte.

Der Ort der Ausstellung gilt als Zahlungsort, insofern
nicht ein anderer Zahlungsort ausdrücklich bezeichnet ist.

8 39.

Nachstehende im zweiten Abschnitte dieses Gesetzes über

gezogene Wechsel gegebene Vorschriften gelten auch für eigene

Wechsel:
88 4 und 7, über die Form deS Wechsels;
88 9 — 16, über Indossament;

-
88 13 u. 21, über Präsentation zur Annahme der Wechsel auf

eine bestimmte Zeit nach Sicht, mit der Maßgabe,

daß die Präsentation dem Aussteller
geschehen muß;

8 30, über den Regreß auf Sicherstellung mit der Maß¬

gabe, daß derselbe im Falle der Insolvenz deS

Ausstellers stattfindet;
88 31 — 33, über den Verfalltag;

^ ^ ^
§z Zg â. 44, über Bezahlung, nach Maßgabe der durch die

Identität des Ausstellers und des Zahlungspflichtigen

bedingten Modifikationen;
88 45 —49, über Protest;
88 50 - 57, über Regreß Mangels Zahlung gegen die In¬

dossanten;
88 65 — 67, über Ehrenzahlung;
88 63 — 69, über Wechselbürgschaft;
88 74 — 76. über Wechselkopien; ^ «
Z8 77 — 79, über abhanden gekommene Wechsel, mit der Maß-

gäbe, daß im Falle des 8 79 die Zahlung durch

den Aussteller geschehet! muß;
88 80 — 82, über Wechselfälschung und mangelhafte Unter¬

schriften;
88 84 — 87, über Verjährung der Regreßansprüche gegen die

Indossanten und Wirkung der Verjährung oder

Versäumnisse.

8 90.

Der wechselrechtliche Anspruch gegen den Aussteller eines

eigenen Wechsels verjährt binnen Jahresfrist vom Verfalltage

an.
Ist der Wechsel prolongirt worden, so wird die

Verjährungsfrist vom Tage der abgelaufenen Prolongation an
berechnet.

Wird jedoch eine Anweisung acceptirt, so entsteht für den

Acceptantcn dieselbe Verpflichtung, wie auS der Annahme eines

gezogenen Wechsels.

Vierter Abschnitt.

Anweisungen.

8 91.

Anweisungen, welche im Contexte als solche bezeichnet, und
im Uebrigen in der in den 88 3 und 4 vorgeschriebenen Form
ausgestellt sind, stehen bis auf nachfolgende Ausnahme den
gezogenen Wechseln gleich.

8 92.

ES besteht keine Verpflichtung für den zur Zahlung Ange,
wiesenen, sich vor der Verfallzeit über die Annahme zu erklären,
und der Inhaber ist nicht berechtigt, wegen Mangels Annahme
Protest erheben zu lassen und Regreß zu nehmen.

Fünfter Abschnitt.

Gesetzgebung anderer Kantone und des Auslandes.

8 93

Angehörige der Kantone, welche dem Konkordate nicht bei-

getreten, sowie Ausländer, werden bei Uebernahme von
Wechselverbindlichkeiten in Pen konkordirenden Kantonen als wechselfähig

betrachtet, insofern sie sich nach den ihre Vertragsfähigkeit
bestimmenden Gesetzen durch Verträge verpflichten könne».

8 94.

Die wesentlichen Erfordernisse eineS in einem nicht
konkordirenden Kantone oder im Auslande ausgestellten Wechsels,
sowie jeder anderen Wechselerklärung (Indossament, Accept
u. s. w.) werden nach den Gesetzen deS OrteS beurtheilt, wo
jeder einzelne verpflichtende Akt erfolgt ist.

8 95.

Ueber die Form der mit einem Wechsel in einem nicht
konkordirenden Kantone oder i« Ausland zur Ausübung und
Erhaltung deS WechselrechtS vorzunehmenden Handlungen,
entscheidet daS dort geltende Recht.

Sechster Abschnitt

Wechselerekution und Wechselprozeß.

8 96.

Wer einen Wechselschuldncr zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit

nach Wechselrecht anHallen will, hat bei der zuständigen
Behörde deS Wohnortes deS Schuldners sein Begehren zu
erheben, unter Einlegung des Wechsels oder der Anweisung und
der sonstigen zur Begründung deS Anspruchs dienenden
Urkunden.

Hat der Schuldner ein von seinem Wohnorte verschiedenes
Wechseldomizil erwählt, so steht cS in der Wahl des Wechsel-
gläubigerS, an welchem von diesen beiden Orten er seinen
Anspruch geltend machen will.

8 97.

Der Wechselschuldner ist auf ein solches Begehren hin
sofort amtlich aufzufordern, spätestens am nächstfolgenden Werk,
tage seine Verbindlichkeit zu erfüllen.

Entspricht er dieser Anforderung nicht binnen der bezeichneten

Frist, oder deponirt er im Falle von Einwendungen, nicht
innerhalb dieser peremtorischen Frist den Betrag deS Anspruchs
nebst Kosten, so erfolgt die Vollstreckung in gleicher Weise, wie
diejenige eineS rechtskräftigen Urtheils.
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8 93.

Hinterlegt der Wechselschuldner, unter Nichtanerkennung
deS Ansprüche», den BetkM der Forderung nebst Kosten, so ist

hievon unverzüglich.dem Wechselgläubiger Kenntniß zu geben,

ihm überlassend, die Klage auf Erfüllung der Wechselverbindlichkeit

im Wege deS Wechselprozesses geltend zu machen.
Dieser Verpflichtung zur Deposition kann der Schuldner

jedoch entbunden werden:
1) wenn der Wechselgläubiger bloße Sicherstellung Mangels

Annahme deS Wechsels (88 25 27 28) oder

wegen Insolvenz deS Acceptanten vor dem Verfall,
- tage (§ 30) fordert; >

2) wenn der Wechselschuldner die geforderte Zahlung
wegen Wechselfälschung (§8 80—31) bestreitet und
die zuständige Behörde diese Einwendung als
glaubwürdig erachtet.

Wird der Beklagte verurtheilt, so ist dem Kläger die de-
ponirte Summe zu behändigen, oder insofern nach 8 98 nicht
deponirt wurde, dem Beklagten aufzugeben, spätestens am
nächstfolgenden Werktage den Kläger zu befriedigen, widrigenfalls die
Vollstreckung in gleicher Weise erfolgt, wie diejenige eines
rechtskräftigen Urtheils.

8 104.

Gegen das Urtheil finden die überhaupt zulässigen Rechtsmittel

statt, jedoch ohne aufschiebende Wirkung.

8 105.

Bet der Wechselerekution und im Wechselprozeß gibt eS

weder Rechtsstillstände noch Gerichtsferien.

8 99.

Die Klage ist unter Einlcgung deS Wechsels oder der

Anweisung und der sonstigen zur Begründung deS Anspruchs
dienenden Urkunden, unmittelbar bei der zuständigen GerichtS-
stelle deS Beklagten zu erheben, mit dem Begehren, den

Beklagten nach Wechselrecht zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit
anzuhalten.

8 kW.

Zur Verhandlung und Entscheidung muß auf den nächsten

Gerichtstag oder spätestens innerhalb acht Tagen ein Termin
anberaumt, und der Kläger, oder dessen Bevollmächtigter bei

Androhung der Ausschließung vom wechselrechtlichen Verfahren
und Zurückgabe der deponirten Summe, der Beklagte unter
Androhung der Anerkennung der Klage zu demselben gelaven
werden. '

Auf Begehren beider Partheien kann daS Gericht diesen

Termin auf eine weitere Frist verlängern. -

8 106.

Der Kantonalgesetzgebung jedes konkordirenden Standes
bleibt unbenommen, für die Erekution unbestrittener Wechselschulden

(§ 97), sowie für die Vollstreckung gerichtlicher
Urtheile in Wechselsachen (8 t03) ein schnelleres Verfahren durch
sofortige Pfändung, Konkurseröffnung und dergleichen
einzuführen, insofern sie nicht schon ein solches besitzt.

a

8 M.
In dem anberaumten Termine müssen, außerordentliche

Fälle vorbehalten, die PqrthèiverMdtilngen Nebst der Beweisführung

zu Ende gebracht werden. "

DaS Verfahren ist mündlich.

102.
O

Außer den Einwendungen, welche die, Kompetenz deS

Gerichtes oder festige wesentliche Mängel des Verfahrens
betreffen, kann ^ Beklagte gegen daS Recht des Klägers äuS

dem Wechsel oder der »Anweisung, nur solcher Einreden sich

bedienen, welche auf einer Bestimmung dieser Wechselordnung
beruhen.

Alle übrigen nicht aus dem Wechsclrecht entspringenden
Einreden sind unstatthaft mit der einzigen Ausnahme, daß der
Beklagte die Tilgung seiner Verbindlichkeit durch Zahlung oder

Erlaß geltend zu machen berechtigt ist. insofern diese Einreden

ihm unmittelbar gegen den Kläger zustehen.
Der Einwand der Simulation oder Kompensation,, so wie

Widerklagen dürfen niemals stattfinden.

V̂'tl
8 103.

; î

'ä'js.-t

;MS. 'Urtheil ist unverzüglich nach den Partheiverhandlun-
tz gk« und dy Beweisführung zu fällen und mit Entscheidung«.
' gründen im nämlichen Termine oder spätestens binnen drei

Tagest» ttôffà u., l-

Tagblatt des Großen AatheS tsss.

s'i
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Uebersicht

der Htaàrechmmq vom Jahre l837.

Einnehmen.

I. Ertrag des Staatsvermögens.

Liegenschaften.

Budget für Rechnung für
1857. 1857.

Fr. Fr. Rp.
Waldungen 207,620 329,t 73. 63

^VS. In der Rechnung pro 1357 ist

inbegriffcn: der reine Gewinn
der HolzspeditionS-Anstalt mit
Fr. 6279. 56.

Domänen 71,270 76,863. 19

273,890 406,036. 37

ö. Kapitalien.

Zins des Kapitalfonds der Hypothekar»)
Kassa s

ZinS deS Kapitalfonds des innern?
ZinSrodelS

Zins deS Kapitalfonds der Domänen-
Kassa

ZinS der Zehnt» und BodenzinSliqui«
dalionSschuId

Zins deS Kapitals in der LebenSmit»

telliquidation (ist liquidirl)
Zins deS Kapitals der Kantonalbank-

obligationen
ZinS des Kapitalfonds der Kantonalbank

Zins des Kapitalfonds der Salzhandlung

Zins deS Kapitals in der StaalSapo«
theke

Zinse von der BrandvcrsicherungSanstalt
auf den Zahlungen der KanionSkasse

Fr. 16,071. 06 nach Abzug der ihr
zu gut kommenden Zinse auf den

eingegangenen Brandveisicheruugs«
beitrügen Fr 6368. 10

ZinS von der Schuld der Zwangsar«
beitSanstalt zu Thorberg

Zinse und Marchzinse von Zeniralbahn-
aktien, welche die Kantouskassa auS
ihren vorräthigcn Gelder» zu Hanven
von betheiligten Gemeinden unv
Korporationen zum voraus acquirirte

ZinS von den bei der Depositokassa de«

ponirten Fr. 50,000
Signau - LichterSwyl - MooS - Ent«

sumpfungesellschafl, die auf den
Vorschüssen deS Staats berechneten Zinse

Bätterkinden-MooS- EntsumpfungSge-
sellschaft, die auf den Vorschüssen deS

Staats berechneten Zinse

Uebertrag:

233,915

49,000

47,600

640

1,920

163,000

16.000

370

249.379. 24

3,711. 14

49,132. 67
s

50,373. 37

307. 33

192.380. —

16,000. —

869. 57

9,702. 96

720. -

2,976. 70

1,500. -
1,340. 62

1,371. 52

Uebertrag:
Schönbühlthal - Moos-EntsumpfungS«

gesellschaft, die auf den Vorschüssen
deS Staats berechneten Zinse

Aarräumung zwischen Unterseen und
dem Brtenzersee, die auf den Vor.
schüssen deS Staats berechneten Zinse

Gürbe- Korrektion, die auf den Vor,
schüssen des Staats berechneten Zinse

Fraubrunnen « MooS - EntsumpfungSge-
sellschaft, die auf den Vorschüssen deS
Staats berechneten Zinse

ZinS und MarchzinS von der Obliga«
tionSrestanz von RechlSagent Heinrich
Zybach, für ausstehende Brandver»
ficherungSbeiträge und andere Gefälle

MarchzinS zu 4?, o/^ auf den von der
Gemeinde Viel im April 1856 laut
AbrechnungSverglcich über gegenseitige
Leistungen ausgestellten und im Juni
1356 wieder eingelösten 5 Obligationen

à Fr. 20,000, zusammen von
Fr. 100,000

Zinse pro 31. Juli 1853, 1854 und
1855 von ErblehenzinSauSständen der
LandShutermühle

Zinse auf einem Vorschuß auf unrechthabende

Kosten an Sl. Amstuz, für
Wasserbauten an der Aare im Aar-
ziehle bei Bern

MarchzinS von der für schuldig gew.
Weinzehnten ausgestellten Obligation
von Christian Amstuz, Großrath zu
Gunten

Zins und MarchzinS von der für schuldige

BrandversicherungSdeiträge von
Simon Willi aus dem Bühl (Ober-
haSle) gewes. Unterftatthalter. ausgestellten

Obligation von Fr. 122. 72
Brandschadenvergütung nach Roggwyl

für Sconto von 3 Monaten auf einer
laut Ermächtigung der Brandversicherungsanstalt

amicipirten Zahlung

Abzuziehen: den an Ä
Kantonalbank bezahlten
ZinS von dem bei ihr
kontrahirtèti Anleihen von
Fr. 500,000 Fr 6.137. 25
MarchzinS von dem
Anleihen von Fr. 300,000 à
4 bei der StaaiSan-
leihenSkassa 4,087. 65
für vergütete Marchzinse
auf den von Staatsanleihen

für Entsumpfun»
gen von Fr. 500,000, bis

.,31. Dez, l857 realisirten
.Fr. 152,000 zu 4

für Zinse pro 1857 auf
dem Guthaben der
ausgelösten Aktionäre der i ^

Belp Hunzikenbrücke „ 1,440. —

Büdget für
1857.

Fr.
796,835

674. 74

Rechnung für
1857.

Fr. Rp.
990,857. 49

4,849. 62

1,651. 50

7,352. 64

594. 53

599,268. 96

-

-«'1 ,1z
«l« -

.-FAL

'-N!

796,835 990,357. 49 Uebertrag
,5NZ45^

: 796,835

Z. 64
586.579. 32 s
992,616. 19
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Budget für
1857.
Fr.

Uebertrag: 796,335

Rechnung für
t857.

Fr. Rp.
992,616. 19

Ausgebe«.

I. Allgemeine Verwaltungskosten.

II. Ertrag der Regalien..

Salzhandlung
Postregal, eidgenössische Entschädigung
Bergbauregal
Fischereizinse
Jagdpatcnte

ill. Ertrag der Abgaben.

Indirekte Abgaben.

655.214 711,719. 45
249,252 249,252. 43

12,620 14,720.39
5,000 4,377. 27

16,000 47,968. gz

933,086 993,038. 44

Büdget für Rechnung für
1857. 1857.
Fr. Fr. Rp.

32,000 29,726 -

Zölle und Lizenzgebühren, Entschädigung
vom Bunde

Ohmgeld
Patent- und KonzessionSgebühren
Stempel
Amtsblatt
HandänderungS- und EinregistrirungS-

gcbühren
As. In der Rechnung pro 1857 ist

begriffen Fr. 42. 40 Visagebühren
Kanzlei- und GerichtSemolumente
Bußen und Konfiskationen
Militai steuern
Erb- und Schenkungsabgaben

k. Direkte Ahgabey.
Grund-, Kapital und Einkommenssteuer

des alten KantonStheilS
Grundsteuer des neuen KantonStheilS

(Jura).

IV. Verschiedenes - -
Losung von verkauften Effekten
Beitrag» von Gemeinden und Partiku«

î laren zu Geistlichkeitsbesoldungen
Staatsapotheke, Gewinn in 1857

5 âM ' Fr. 2203.83
Hievon werden jedoch.,äWMA
abgezogen-: infolge Re«. '^ I
bullion der Schatzung^^
das in den Waaren und ^
Mobilien liegenden Be« ' ^ ^

-

KW/AS -'M - "--.IP"
I.Beschluß ^
peS Reg.-
RathSvom
15. Febr.
1858 auf Fr. 17500. —

1340. 53

275,000
653,000
183.400
103,950

1L.000

275,000. —
843.172. 63
135,393. 75
95.739. 36
9,501. 56

120,000 140,813. 05

50,000
20,000
40,000
85,000

51,600. 47
17,000. 39
45,310. 26

111,350. 73

1,547,350 1,774,882.20

397,200 904,239. 97

132.600 183,437. 09

Großer Rath

k. RegierungSrath.
Besoldungen 36,800 36,742 47
Kredit für unvorhergesehene Ausgaben 20,000 18,073 80

L. Taggelder für Ständeräthe
u. für Absendung von
Kommissarien 4,000 4,144 63

I). StaatSkanzlei.

Besoldungen, Büreaukosten und
Unvorhergesehenes, Bedienung und Unterhalt

deS RathhauseS 40,140 42,771 05

L. Regierungsstatthalter und
AmtSverweser.

Besoldungen
Büreaukosten
BeholzungSkosten
Miethzinft für Audienzlokalien

AmtSschreiber.

Besoldungen
Miethzinse für Kanzleilokalien

66,500 66.666 17
5,400 6,044 67
6,000 7,395 53

650 655 40

25,574 25,619 16
392 348 99

1,079,800 1,087.677.06 II. Direktion des Innern.

500

930 9,275. 99

Kosten deS DirektorialbüreauS
Gesundheitswesen
VolkSwirihschaft
Militälpensionen
Statistisches Büreau

237,456 238,187 92

23,600 26,530 81
7.500 4,733 56

27,000 19.871 63
5.000 4,534 26
1,700 1,814 57

UnabgelöSte Bodenzinse im Kanton
868. 25
541. 66

1,430 10,685 90

Summe alles EinnehmenS

MM stlS die MdgäMÄMung
4,363,501 4,863.899.79

500,398. 79

f .1 !!N»

Ausgaben zum Behuf der Reform deS

ArmenwesenS, nach § 85 der StaalS-
verfassung 589.690 534,613 45

Uebrige Ausgaben im Armenwesen 180,800 181,720 46

835,290 773^823^79

III. Direktion der Justiz und Po-
" lizei und des Kirchenwesens.

Kosten deS DirektorialbüreauS 12,100 11,019 49
Zentralpolizei 43.500 32,260 75
Justiz- und Polizeiausgaben in den

Amtsbezirken 87,900 66,710 90
Strafanstalten 106,835 106,294 87
GesetzgebungSkommission 2,500 990 —
Büreaukosten, KonsektalionSkosten,

Taggelder und Reisevergütungen 700 765 90
Protestantische Geistlichkeit 468,000 467,401 11
Katholische Geistlichkeit 114,544 114,904 54
Synodalkosten 1,500 815 75
Lieferungen zum Dienste der Kirche 5,654 5,467 86

843,233 806,631 17

Uebertrag: 1,915,979 1,818,642.83
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Budget für Rechnung für
1857. 1857.

Fr. Fr. Rv.
83

IV. Direktion der Finanzen.

Kosten des DirektorialbüreauS
KantonSbuchhaltcrei und KantonSkassa
AmlSschaffner. ' Gehalte und Bureau-

kosten
Rechiskosten für die gesammte Finanz-

verwatiung
Zins der Zehnt- und BodenzinSliqui-

dationSschuld
Zins der Nydeckbrückenschuld
Staatsanleihen für Eisenbahnen,

Unkosten und Zinse aus demjenigen von
Fr. 2,000,000 zu 4'/z in Basel

Passivschuldigkcit. Quartzehnten von
Wynau

Triangulation und topographische
Aufnahme deS alten KantonS

Triangulation deS Jura
Telegraphenwesen
Loskauf der Aarbrückenzölle zwischen

Bern und Thun
Verlust auf den LebenSmittelankâufen

von 1854

V. Direktion der Erziehung.

Kosten deS DirektorialbüreauS
Hochschule und Subsidiaranstalten
Mittelschulen mit Subsidiaranstalten,

Kollegien, Gymnasien und Sekundärschulen

Primärschulen
Schulinspektorate

(Die früher so benannten „Schul-
kommifsariale" sind unter den
Primärschulen verrechnet worden, wo

> sich in der Rechnung pro 1856 ein
Ausgeben befindet von Fr. 9665 7(1

Spezial-Anstalten. Normal-Anstalten,
Lchrerinncnseminar in Hindelbank,
Bildung von Lehrerinnen im Jura,
und für Bildung reformirler französischer

und katholischer deuischcr Leh,

rer; WiedcrhotungS« und Fortbrl
dungSkurse; Taubstummenanstalten

Synodalkosten
' "

u.'î

VI. Direktion des Militärs.

Kanzlei- und VerwaltungSkosten
Kleidung, Bewaffnung und Rüstung

der Miliztruppen
Unterricht der Truppen
Garnisonsdienst in der Hauptstadt
ZeughauS; Unterhalt und neue

Anschaffungen

LandjagerkorpSì -
'

Außerordentliche Zluögaben wegen Preu
ßen im Neutnburgerkonstikl r»-:

5,800
»

6,195 61
l 24,100 23,471 16

25,200 22,891 25

5,000 3,957 94

77,600 75,743 35
8,575 8,575 -

10,450 10,450 —

320 325 42

15,000 14,906 64
500 498 55
200 200 -

102,426
"

102,426 11

— 25,622 68

275,171 295,263 71

7,600

>

9,310 89
108,250 108,223 24

160,547 154,103 64
309 196 306.885 91

17,300 16,708 61

65,876 57,948 35
800 620 35

670,069 653,800 99

71,109 68,85? 01
>

130.750.'-, 131,960 69
219,605' 221,294 72

19,135 18,534 99

68,045 63.569 74
134,248! 184.616 40

.196,260 196,260 77

839,152 885,094 32

Büdget für Rechnung füi
1857. 1857.

Fr. Fr. Rp.
Uebertrag: 3,750.371 3,652.801 90

VII. Direktion der öffentliche»
Bauten, der Entsuinpfungen

^
'

und der Gfenbahnen.

Kosten deS DirektorialbüreauS 44,900
Hochbau. Neubauten 31,600
Straßen und Brückenbau; gewöhnlicher

Unterhalt und Reubauten 575,500
Wasserbau; gewöhnlicher Unterhalt und

Neubauten 54,000
Entsuinpfungen und Eisenbahnen 21.700

45,148 06
31,394 -

531,913 73

37,063 96
20,986 27

V,'!. 727,700 716,506 02

VIII Kosten der Gerichts¬
verwaltung. -

79,307 53Obergericht und dessen Kanzlet 83,060
Amtsgerichtspräsidenten, Amtsgerichte,

AmtSgerichtsschreiber, sammt den
Audienz« und Büreaulokalien und den
Büreaukosten der AmtSgerichtöpräst«
deuten 119,625 119,864 34

Staatsanwaltschaft; 19,400 19,420 11
Geschwornengerichte. 20,000 16,712 98

'
242,085 235,305 0t

^ ^ Summe'allcS AuSgebenS 4,720,156 4.604.612 93

Minder als die bewilligt^'Kredite 115,543 95

Bilanz.

4t z-

Rüdgel- RechnungS-,
^

bestimàia. H» restate.

Totalsumme EinnehmenS wie.hiMor 4.363.S01 4M3Z8S 79
Totalsumme AuSgebenS wiei.hWor^ 4,720.^56 4,604,612 93

».Rechnung 259,286 86Ueberschuß der Einnahmen,
Ueberschuß der Ausgaben nach den Büdget und

Nachtragskrediten >Wß,655 38
Ueberschuß der Einnahmen, laut RechnuW..wie

oben 259,236 86
Besseres Resultat der Rechnung gegen daSVud-"

get und die NachtragSnedite äff? -

615.942 '74

Bilanz über das Staatsanleihen. «

Debitoren.
l >t>d. k

Uàtrag:' 3,750,371 3,652,801 90

'.'D^à>ch»ì»û»^.Mtâe dutch daS'vom
Großen Rathe am 26., Wai 1853, :Z9. August 1855 und
27. Februar 1857 bewilligte Anleihen von Fr. 1,700^000
bestritien werden sollen.

An solchen sind laut Rechnungen vom 1. September
1353 bis 31. Dezember 1357 verrechnet worden:



21

Außerordentliche Neubauten,
infolge Wasserverheerungen

ö. Außerordentliche Neubauten
infolge Wasserverheerungen
im Emmenthal

L. Tiefcrlegung deS Brienzer-
seeS. Schleußenbau in Unterseen,

nach Abzug deS Ein-
nehmenS im Jahre 1857 von
Fr. 54. 30

v. Beitrag an die Bauten deS

Irrenhauses Walbau
L. Beitrag an die Mcublirung

Kosten deS Staats auf der

ganzen Operation der Münzreform

Entsumpfung deS SeelandcS
kl. TavanneS-Bötzingen-Straße

(Reuchenette-Biel-Straße)
Summe der bis Ende 1857 auS

den Anleihen bezahlten
außerordentlichen Ausgaben

II. Zinse und Kosten des
AnleihenS,

welche, nebst der Amortisation
deS Kapitals, aus den jähr,
lichen Steuerquoten bis dahin
bestritten worden sind.

Zinse
Kosten

Ilk. RechnungSrestanz.
Die Restanz des RechnungSgeberS

des SlaatSanleihenS auf 31.
Dezember 1357 beträgt

Fr. Rp. Fr. Rp.

154,094 20

35,730 59

162,802 82

641,625 95
75,000 -
162,380 04
79,520 59

300,510 23

1,611,664 52

Fr. Rp. Fr. Rp.
Uebertrag: 291,374 67 1,360,000 -Laut Staatsrechnung pro 1856

vom alten Kanton 136,528 86
vom neuen Kanton 30,339 75

Laut StaatSrechnung pro 18S7
vom alten Kanton 136,246 69
vom neuen Kanton 39,277 04

624,767 01

1,984,767 01

Bilanz
über die Vorschüsse und Anleihen zu Entsumpfungs-

zwecken pro 31. Dezember 1857.

181.802 47
5,291 14

137,093 61

186,008 83

1,984,767 01

Bätterkinden-MooS- Entsumpfungs-
gesellschaft

Aarräumung zwischen Unterseen und
dem Brienzersee

Schönbühlthal-MooSentsumpfungö-
gesellschaft

Gürbekorrektion
Signau-Lichtcrswyl-MooSentsum«

pfungSgesellschaft
Kreditoren des EntsumpfungSanleihcnö
Vermögensetat deS Staats, Rubrik

AktivrechnungSrestanzen

Debitoren.
Fr. Rp.

37,704. 56

49,679. 52

142,892. 60
216,191. 16

50,209. 27

Kreditoren.
Fr. Rp.

152,000. —

344,677. 11

496,677. 11 496,677. 11

Kreditoren.

I.Staatsanleihen.
DaS auf Beschlüssen deS Großen

Rathes vom 26. Mai 1853,
29. August 1355 und 27.
Februar 1857 beruhende
Anleihen beträgt 1700 Scheine 1,700,000
Hievon wurden zurückbezahlt
1855 100 Scheine Fr. 100,000
1856 120 „ „ 120,000
1857 120 „ „ 120,000

340 Scheine 340,000 -
Stand des AnleihenS auf 31. De¬

zember 1857 1360 Scheine
II. Steuerquoten.

An solchen sind bis 31. Dezember
1857 behufs Verzinsung und
Amortisation deS AnleihenS
verrechnet worden.

Laut Staatsrechnung pro 1854
vom alten Kanton
der Antheil deS Jura steht

noch auS mit Fr. 29,146
Laut StaatSrechnung pro 1855

vom alten Kanton
vom neuen Kanton ^

Uebertrag:

1,360,000 -

131,157 02

131,037 17
29,130 43

291,374 67 1,360,000

Tagblatt des Großen Rathe» «85».



Zweite Sitzung.

Dienstag den 1. März 1859.

Morgens um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Niggeler.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Flück, Regez, Revel,

Sign, Sterchi, Theurillat und Wyder; ohne Entschuldigung:
die Herren Brand-Schmid, Bützberger, Chevrolet, Chopard,
Eorbat, Dähler, Fischer, Geiser, Gerber, Girardin, Gobat,

Gygar, Ghger, Haag, Hennemann, Hofmeyer, Jmhoof,
Samuel; Indermühte, Amtsnotar; Käncl, Samuel; Kaiser,
Karlen, Joh. Goitl.; Kasser, Klaye, König, Kohler, Koller,
Lehmann, Bendicht; Leuenberger, Loviat, Moser, NiklauS;
Oeuvray, Probst, Prudon, Reichenbach, Friedrich; Roch in
Niederbipp, Sahli, Schmalz, Schmied, Rudolf; Schort,
Friedrich; Seiler, Streit, Hieronymuö; Thonen und Trorler.

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und

ohne Einsprache durch VaS Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Gesetz

über

den Mißbrauch der Presse.

(Erste Berathung. Siehe Großrachverhandlungen, Jahrgang
1853, Seile 352 ff.)

Migy, Vizepräsident dcS RcgierungSrathcS, als
Berichterstatter. Der RegierungSralh Hai dem Großen Rathe schon

"

im Laufe der letzten Sitzung einen Entwurf über Aufhebung
deS Preßgesetzes von 1853 vorgelegt, mit dem Antrage, bis zu

Einführung des neuen Strafgesetzbuches VaS frühere Preßge,ctz

von 1832 wieder in Kraft zu erklären. Dieß beliebte jedoch

dem Großen Rathe nickt. In der Sitzung vom 16. November
1858 erklärte der Große Räch zwar das Gesetz über den

Mißbrauch der Presse vom 21. März 1853 als aufgehoben,
allein die andern Bestimmungen, welche an die Stelle deS

aufgehobenen Gesetzes hätten treten sollen, wurden gestrichen,

und auf den Antrag eines Mitgliedes wurde der RegierungSralh

beauftragt, ein neues Preßgesetz auszuarbeiten und
vorzulegen. In der Folge entstanden Zweifel bei den Gerichten,
ob nach diesem Beschlusse noch irgend ein Preßgesetz in unserm
Kantone in Kraft bestehe; selbst die Anklagekammer hatte

Zweifel darüber. Der RegierungSrath jedoch war der Ansicht,
daS Gesetz von 1853 bestehe in Kraft, so lange nicht ein
anderes an seine Stelle trete, eS sei denn, daß der erwähnte
Beschluß des Großen Rathes in zweiter Berathung angenommen

werde, denn ein Dekret, durch welches ein bestehendes
Gesetz aufgehoben wird muß zweimal beratheu werden, selbst
wenn der Große Rath bezweckt hätte, nichts anderes an die
Stelle des Aufgehobenen zu setzen. Deßhalb erklärte der
RegierungSralh der Gerichtobehörde, er betrachte das Gesetz von
1353 als nach der Verfassung noch in Kraft bestehend. Der
RegierungSralh beschäftigte sich hierauf mit der Vorlage eineS

neuen Entwurfs, dessen Genehmigung die Erlassung eineS
Strafgesetzbuches jedoch nicht präjubiziren soll. Im Entwürfe
deS letztem werden die Vergehen der Injurie, Verleumdung w.,
welche durch die Presse begangen werden, gleich behandelt, wie
die nämlichen Vergehen, wenn sie auf andere Weise begangen
werden, nur wird mit Rücksicht daraus, daß dieselben durch die
Presse eine größere Ocffemlichkeit erlangen, dem Richter die
Befugniß zu einer höhern Strafe vorbehalten. Dazu kommen
einige spezielle Bestimmungen, welche die Frage der Verant-
wortlichkett betreffen. Auf welchen Grundlagen beruht nun
der vorliegende Entwurf? Vorerst ist eS sehr gut, daß wir
uns bei der Berathung eines PreßgesetzeS in ruhigen Zeiten
befinden, daß man dasselbe nicht alö eine Waffe gegen
Andersdenkende betrachten kann, daß man sich nicht zu ausnahmS-
wcisen Bestimmungen verleiten läßt, wie im Jahre 1853, als
sich die Leidenschaften im Großen Rathe Luft machten, wie
außerhalb desselben, und man durch Aufstellung scharfer
Bestimmungen die Leute zum Schweigen zu bringen suchte, ohne
daß man jedoch den Zweck erreichte. Statt die Leute zum
Schweigen zu bringen, vermehrte das Gesetz die politischen
Leidenschaften. Ein Preßgesetz soll sich so viel als möglich
auf die Grundlage der allgemeinen Gesetzgebung in Strafsachen
stellen, und nur da Spezialbestimmungen aufstellen, wo die
Natur der Sache eS fordert. DaS ist der Grundgedanke,
welcher die vvrberathcnde Behörde bei der Ausarbeitung deS

Entwurfs leitete. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf
denselben. Vor allem, wurde der Grundsatz der Gleichheit
aufgestellt. Da finden Sie keinen Unterschied zwischen fremden
Gesandten, Bundesbehörben, Regierungs- und GemeindSbehör-
den w. Ein solcher Unterschied scheint mir denn auch gegen
jede gesunde Sirafgesetzgebung zu verstoßen. Man soll ein
Marimum der Strafe aufstellen und das letztere so

festsetzen, daß der Richter den Umständen Rechnung tragen
kann. Aber der erste Grundsatz ist der, daß alle Bürger
vor dem Strafgesetze gleich seien. DaS Recht der Beschwerde
ist vorbehalten, unter Umständen sogar die Pflicht derselben.
Eine gerichtliche Verfolgung der durch dieses Gesetz bedrohten
Vergehen findet nur aus Begehren deS Beleidigten statt, eS sei

denn, daß die Intervention der öffentlichen Gewalt und ihr
Einschreiten von Amtes wegen dadurch gerechtfertigt werde, daß
einer zum Verbrechen auffordert, gegen die Sittlichkeit fehlt,
anerkannte religiöse Gesellschaften verletzt, oder wenn ein öffent.
liches Blatt nicht gehörig unterzeichnet ist. Ein anderes
Verfahren führt zu Mißbräuchen und verursacht Verlegenheiten.
ES fragt sich, in welcher Ausdehnung man den Beweis der
Wahrheit zugeben wolle. Darüber spricht sich der Art. 3 aus
und enthält der Art. -1 eine Beschränkung. Die Bestimmung
deS Art. 5 bezieht sich auf die Bekanntmachung deS Urtheils.
Die Art. 6 und 7 handeln von Vergehen, die von AnuS wegen
verfolgt werden. Nun kommen wir zur Frage der Kompetenz.
Sie wissen, daß die im Gesetze von 1853 darüber enthaltene
Bestimmung noch nicht die Sanktion deS BundesrätheS erhalten
hat, dessen ungeachtet aber dasselbe in Vollziehung gebracht
wurde, so daß Sie ein Gesetz haben, von welchem ein Artikel
nie in Rechtskraft war. Nun wird Ihnen vorgeschlagen,
einfach den allgemeinen Grundsatz zu befolgen, daß der Gerichtsstand

deßjcnigen OrteS kompetent sei, wo daS Vergehen
begangen wurde. Wo wird ein Preßvergchen Wangen? Da
wo daS Blatt herausgegeben wird, nicht, wie daS Gesetz von



1853 annimmt, überall, wo dasselbe verbreitet werden mag.
Uebrigens sehe ich nicht ein, welchen Vortheil Jemand hätte,
wenn er den Herausgeber vor dem Schwurgericht eines andern
Bezirks belangen könnte. ES würve voraussetzen, daß man
auf die Parteilichkeit der Richter spekuliere, wenn Einer z. B.,
stqtt den Prozeß bei den Geschwornen in Bern anhängig zu
machen, seine Zuflucht zu den Assisen von Thun oder Nidau
nehmen würde, weil er dort mehr Chancen habe. Ein solches
Verfahren würde demoralisirend wirken und wäre selbst verletzend

für die Richter; man soll eS daher nicht im Gesetze als Regel
aufstellen, um den Leidenschaften nicht Vorschub zu leisten.
Ich wüßte nicht, warum man in der Republik Bern nicht die

Garantie haben sollte, vor dem einen wie vor dem andern
Gerichte Recht zu erhalten. Wohin käme man sonst mit der
Achtung vor den Gerichten? Ich komme nun zur Frage der
Verantwortlichkeit. In erster Linie ist der Verfasser deS

eingeklagten Artikels verantwortlich; er ist aber nicht immer zu
finden, daher fällt die Verantwortlichkeit in zweiter Linie auf
den Redaktor der betreffenden Druckschrift, in dritter Linie auf
den Verleger und Herausgeber, und erst in letzter Linie auf
den Drucker. Das Rückgriffsrecht ist in gleicher Weise geregelt,
so daß, wenn Entschädigung und Kosten vom Verfasser nicht
erhältlich sind, der Beleidigte den Redaktor, Verleger oder
Drucker belangen kann. Im Vorbeigehen mache ich den
Vorschlag, im Art. 9 nach dem Worte „Verleger" beizufügen und
Herausgeber. Eine fernere Bestimmung bezieht sich auf die
Berichtigungen, indem der Entwurf vorschreibt, der Herausgeber

eines öffentlichen Blattes sei schuldig, eine Berichtigung
von Thalsachen uncntstellt und unentgcldlich aufzunehmen.
Verweigert ein Herausgeber die Aufnahme, oder findet die

Berichtigung innerhalb vier Tagen nicht statt, so kann der
Betreffende sich beim Polizcirichter beschweren, welcher über die

Aufnahme oder Nichtaufnahme endlich entscheidet. Bezüglich
der Verjährung suchte ich mich so viel als möglich an die

allgemeinen Bestimmungen des Strafprozesses zu halten, nach
welchen die Klage nach Ablauf von 6 Monaten, die Strafe
für die fraglichen Vergehen nach Verfluß von zwei Jahren
verjährt. Ich beschränke mich einstweilen auf diese Bemerkungen

und stelle den Antrag, Sie möchten in die Berathung deS

vorliegenden Entwurfs eintreten und denselben artikelweise
behandeln.

Carl in. Ich stelle den Antrag, die Berathung dieses
Gesetzes auf eine künftige Sitzung zu verschieben weil der
Entwurf unS erst diesen Morgen mitgetheilt wurde, und weil,
wenn man bisher mit diesem Gesetze warten konnte, man wohl
noch einige Wochen damit warten kann. UebrigenS ist die

Behandlung dieses Gegenstandes gar nicht dringlich Andererseits

darf man nicht aus den Augen verlieren, daß eö sich um
eine sehr wichtige Angelegenheit handelt, ich sage, um eine sehr
wichtige, und baß man sich vor deren Behandlung gut damit
vertraut machen soll. Für meinen Theil wünschte ich, daß
der Entwurf nur die Bestimmungen deS allgemeinen Gesetzes
umfassen, daß er nicht alle die kleinen Vorschriften aufstellen
würde, die man darin figuriren sieht, und die am Ende keine
andere Wirkung haben, als die Freiheit des Gedankens, die
Freiheit, welche die Bürger haben, denselben ungebunden auS-
zusprechen und die ihnen durch die Verfassung gewährleistet ist,
zu bedrücken. Das ist der Grund, warum ich verhindern
möchte, daß die Behörde in dieser Richtung der Freiheit der
Bürger entgegentrete. ES scheint mir daher, die ganze
Preßgesetzgebung hätte auf folgende Weise bestimmt werden können.
Vorerst hätte der erste Artikel also gelautet: „Ehrverlctzungen,
welche auf dem Wege der Presse verübt weiden, sind zu
beurtheilen, wie Vergehen gleicher Art, nach dem allgemeinen
Gesetze." Ich sage nichts weiter über diesen Punkt, und gehe
sodann auf die Verantwortlichkeit über, welche auf dem Redaktor,
auf dem Drucker und Herausgeber haftet, indem ich als zweiten
Artikel den Art. 9 deS Entwurfs aufnehme. AIS Art. 3 würde
ich den Art. 10 vorschlagen, als Art. 4 den Art. 12, als

Art. 5 den Art. 13, als Art. 6 den Art. 14. Deßgleichen
würde ich den Art. 7 durch den Art. 15 ersetzen, den Art. 3 "

durch den Art. 16 und den Art. 9 durch den Art. 20 deS
Entwurfs. Auf diese Weise könnte das Gesetz gefaßt werden,
damit es dem freien Worte nicht zu nahe trete, diesem wichtigen
Rechte, welches die Verfassung den Bürgern gewährleistet. In
diesem Augenblicke kann die Berathung sich jedoch nicht über
die einzelnen Bestimmungen des Gesetzes verbreiten, wie es der
Fall sein wird, wenn dieselbe auf einen anderen Zeitpunkt
verschoben wird. Um den Fehler zu vermeiden, den man im
Jahre l852 begangen hat, stelle ich den Antrag, heute nicht
auf die Berathung einzutreten.

Girard ES handelt sich hier um ein verfassungsmäßiges
Recht von größter Wichtigkeit, um die Preßfreiheit. Ich

könnte ebenfalls nicht auf die Berathung deS Entwurfs
eintreten, der erst diesen Morgen den Mitgliedern der Versammlung

mitgetheilt wurde. Es ist nicht außer Ortes, hier im
Vorbeigehen einige Worte in Betreff der Vertheilung der Gesetzes,
entwürfe an die Mitglieder anzubringen, denn es herrscht in
dieser Beziehung wirklich einige Unordnung. Ich will deßhalb
nicht den Regierungsrath anklagen, da vielleicht die Kanzlei
einwenig nachläßig verfährt, aber eS ist zu wünschen, daß diese
Verlheitungcn künftig zu rechter Zeit geschehen, Bei Anlaß
der Berathung, welche letztes Jahr über Aufhebung des
Gesetzes von 1853 stattfand, drückte ich den Wunsch aus, daß über
die Presse nicht ein besonderes Gesetz erlassen werden möchte,
und daß man nur die Frage dem Regierungsrathe zur Unter,
suchung überweise, ob man nicht alles dem Strafgesetzbuche
ober dem gemeinen Rechte überlassen könne. Es handelte sich
damals um ein Gesetz, welches von der Regierung von 1853
erlassen worden ist, Man sagte nicht einmal, daß eS sich nicht
um dessen Abschaffung handle, man fügte nur bei, dieses Gesetz

sei nicht schlechter als dasjenige von t832. Der Wunsch,
den ich in erster Linie aussprach, ging gegen meine Erwartung
in Erfüllung. ES war weniger einfach, die zweite Frage zu
lösen, ob man das Gesetz durch etwas ersetzen wolle. Die
Gelegenheit bot sich dann bald, zu erwägen, ob kein Preßgcsetz
mehr bestehe, und der Regierungsrath sprach gegenüber den
Gerichten die Anficht auö, daß daß Gesetz von 1853 noch in Kraft
bestehe. Ich könnte diese Anschauungsweise nicht theilen und
möchte meine Meinung in dieser Beziehung durch ein Citat
unterstützen. Die Verfassung sagt in ihrem 8 27: „Dem
Großen Rathe, als der höchsten Staatsbehörde, sind folgende
Verrichtungen übertragen: I. s. Die Erlassung, Erläuterung,
Abänderung und Aufhebung von Gesetzen und allgemeinen,
bleibenden Verordnungen " Aber hinsichtlich der Erlassung von
Gesetzen muß man auch daS zweite Alinea des § 30 zu Rathe
ziehen, welches also lautet: „Jeder Entwurf eines bleibenden
Gesetzes soll überdieß einer zweimaligen Berathung durch den
Großen Rath unterworfen werben, und zwar so, daß die letzte
Berathung wenigstens drei Monate nach der erste» stattfinde."
Nun glaube ich, die zweimalige Berathung sei nur für blei.
bende Gesetze erforderlich, aber für die Aufhebung eines
Gesetzes oder einer Gesetzesbestimmung bedarf der Große Rath
nicht einer doppelten Berathung, um so mehr, alS im Schooße
dieser Versammlung darüber kein Zweifel bestand, daß die
Aufhebung deS Preßgesetzes im Willen des VolkeS lag. Man
könnte die Theorie einer doppelten Berathung für Gesetze
gellend machen, die mit dem Willen des Volkes nicht übereinstimmen.

Ich glaube ferner, daß, wenn Preßprozesse entstanden
wären, wenn die Gerichte solche nach dem Gesetze von 1853
hätten beurtheilen wollen und die Frage an den Großen Rath
gerichtet worden wäre, ob ein Gesetz von 1853 bestehe oder
nicht, die Berathung darüber interessant gewesen wäre, und daß
sie mit dem Beschlusse geendigt hätte, es bestehe kein Preßgesetz
mehr. Es ist noch im Fernern zu bemerken, daß seit dem letzten
November kein Preßprozeß mehr entstanden ist. Ich stimme
auch gegen das Eintreten auf den vorliegenden Entwurf, weil
eS sich hier um ein im Verfassungsrathe von 1346 lange ve-



battirteS Recht handelt, und eS auf der andern Seite schwierig
ist, die Oekonomie des Entwurfs zu fassen. Ich verweise nur
auf einen Artikel, der mich überraschte. ES ist der Art. 6,

- welcher also lautet: „Wer durch das Mittel der Druckelpresse
die Gegenstände der Verehrung einer im Staate anerkannten
Religionsgesellschaft, oder ihre Lehren, Einrichtungen oder
Gebräuche durch Bezeigung vön Verachtung auf eine Aergerniß
erregende Weise herabwürdigt, oder sich eines Vergehens
gegen die Sittlichkeit schuldig macht, soll mit Gefängniß bis zu
drei Monaten oder mit Geldbuße bis zu dreihundert Franken
bestraft werden " Sie sehen daraus, daß man nicht leichtfertig

zu Werke geht; in der That sind hier Bußen ausgesprochen,
wie im Gesetze von 1832. Mit solchen Bestimmungen könnten
in Gegegenden, wo zwei Konfessionen bestehen, wo die Bevölkerung

gemischt ist, außerordentliche Mißbräuche entstehen. Jeder
Bürger hat seine religiöse Meinung, die man achten muß; aber
der BigotiSmuS reizt oft zum Lachen, so daß, wenn man sich

zu Handlungen der Rache hinreißen ließe, man sich zu offenbar
ungerechten Handlungen verleiten ließe Ich sage nichts weiter,
weil ich hoffe, der Große Rath werde sich der Ansicht des Hrn.
Carlin anschließen, Wie ich bereits sagte, ist seit dem letzten
November kein Vrozeß entstanden, so daß die Berathung deS

vorliegenden Entwurfs durchaus nicht dringend ist; zudem
müßte eine zweite Berathung stattfinden. Wir sind also
genöthigt, noch drei Monate ohne Preßgesetz zu sein. Ich stimme

gegen das Eintreten.

Gfeller zu Wichtrach spricht die Ansicht aus, daß bei
der Ungewißheit, welche nach dem Beschlusse des Großen
NatheS vom 16. November 1853 darüber herrsche, ob eigentlich
noch ein Preßgesetz bestehe oder nicht, die Erlassung eineS

solchen durch die Verfassung geboten sei.

v. Känel unterstützt den Antrag deS Herrn Carlin
namentlich deßhalb, weil der Entwurf den Mitgliedern des
Großen RaiheS erst vor acht Tagen ausgetheilt worden, und
beschwert sich darüber, daß im Laufe dieses Winters wiederholt
wichtige GesetzeSentwürfe erst unmittelbar vor ihrer Behandlung
im Großen Rathe ausgetheilt worden seien, so daß die
Mitglieder nicht Zeit gehabt hätten, sich mit dem betreffenden
Gegenstände vertraut zu machen.

Herr Berichterstatter. ES ist eine ganz merkwürdige
Erscheinung, daß man der Justizdirektion zuerst den Vorwurf
macht, sie habe keine Zeit, GesetzeSentwürfe auszuarbeiten, und
wenn sie einen solchen vorlegt, man nichts davon wissen will.
Ich wünschte, daß man ein Regulativ darüber hätte, wann die
Entwürfe ausgetheilt werden sollen. Wenn die /Herren sich
nicht die Mühe nehmen, einen Entwurf, der 26 Artikel enthält,
binnen acht Tagen zu lesen und täglich einige Artikel zu stu-
diren, dann weiß ich nicht, wie die Geschäfte gehen sollen.
Mit den Gründen, welche gegen das Eintreten angeführt wurden,

bin ich gar nicht einverstanden. Es ist allerdings richtig,
daß cS sich um ein wichtiges Gesetz handelt, aber wenn die
Herren Carlin und Girard verlangen, daß Pxeßvergehen wie
andere Widcrhandlungen gleicher Art behandelt werden sollen,
so verweise ich sie auf die französische Gesetzgebung, die viel
strengere Strafen für Injurien und Verläumdungen aufstellt als
der vorliegende Entwurf. Ich kann daher nicht begreifen, wie
man zu der Ansicht kommt, die Freiheit der Presse sei alSvann
besser gewahrt. So wird die Ehrverletzung und Verläumdung
nach dem französischen Gesetze mit Geldstrafen von 266 bis
5666 Fr. und mit Gefängrriß von einem bis sechs Monaten
bestraft, während der vorliegende Entwurf kein Minimum
aufstellt das Marimum viel niedriger festsetzt und dem Richter
viel mehr Latitude läßt. WaS wäre die Folge, wenn
Preßvergehen wie gewöhnliche Vergehen behandelt würden, als daß
man im alten KantonSiheile wieder die Gerichtssatzung hätte
mit ihren LeistungSstrafcn. Wenn man jetzt nicht eintreten will,
so sollte man konsequent die Erlassung deS Strafgesetzbuches

verlangen, oder dann den Beschluß vom 16. November 1338
als definitiv erklären, in dem Sinne, daß wir gar kein Preßgesetz

mehr nöthig haben. Der Große Rath hat aber den
Regierungsrath beauftragt, ein neues Gesetz vorzulegen, indem et
fühlte, daß an die Stelle des aufgehobenen etwas treten müsse,
indem eS eine Forderung der Verfassung sei. Immerhin unterliegt

die Einführung einer neuen Gesetzgebung über die Presse
einer zweimaligen Berathung. ES ist nothwendig, daß wir
einmal aus diesem zweifelhaften Zustande herauskommen, und
ich beharre daher auf meinem Antrage.

Herr Vizepräsident Kurz verweist auf den 8 47 des
GroßrathSreglementS und zieht daraus den Schluß, daß die'
Annahme eines Vorschlages, durch welchen ein bestehendes Gesetz

abgeändert oder aufgehoben werden soll, nicht sofort in
Kraft trete, sondern daß das betreffende Gesetz so lange in
Kraft bleibe, bis der neue Vorschlag in zweiter Berathung
definitiv angenommen ist.

Lauterburg wünscht zu wissen, ob der Verschiebungsantrag

nicht den Sinn habe, daß der Entwurf in einer spätern
Sitzung der gegenwärtigen Session behandelt werden könne.

DaS Präsidium erklärt, daß die Berathung deS
vorliegenden Entwurfs immerhin im Laufe der gegenwärtigen Session

stattfinden könne, sofern die Versammlung es wünsche
und Herr Carlin nicht verlange, daß derselbe auf eine künftige
Sitzung verschoben werde.

Der Herr Berichterstatter'bemerkt, daß er sich einer
Verschiebung der Berathung nicht widersetze, wenn letztere noch
im Laufe dieser Session stallfinden könne.

Carl in erklärt sich damit einverstanden in dem Sinne,
daß eS dem Präsidium frei stehe, die Sache noch im Laufe
dieser Sitzung zur Behandlung zu bringen, nur solle die
Berathung nicht sofort stattfinden.

A b st i m m u n g.

Für das Eintreten Handmehr.
Für sofortiges Eintreten 33 Stimmen.
Für Verschiebung der Berathung 86 „
Für artikelweise Berathung Handmehr.

Gesetzesentwurf

über

die Einführung einer schweizerischen Wechsel¬
ordnung.

(Erste Berathung.)

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung,

daß die Einführung einer Wechselordnung im alten
KantonStheile durch die Bedürfnisse deS Handels und der Industrie
zu einer dringenden Nothwendigkeit geworden ist;

auf den Antrag deS RegierungöratheS und nach
stattgefundener-zweimaliger Berathung,

beschließt!



1) Der Entwurf einer schweizerischen Wechselordnung nach
den Beschlüssen der zu Basel im Mai 1856 stattgefundenen

Konferenz wird für den alten KantonStheil als
Gesetz eingeführt unter folgenden Modifikationen:
s. Der Art. -12 lautet: „Lautet ein Wechsel auf eine

bestimmte Geldsorte „effektiv", so muß die Zahlung
in der bezeichneten Geldsorte geschehen.

„Ohne diesen oder einen gleichbedeutenden Zusatz
ist der Bezogene berechtigt, auf fremde Geldsorten
lautende Wechsel in schweizerischer Währung zu be-

zahlen."
d. Der sechste Abschnitt der Wechselordnung „Wechsel,

erekution und Wechselprozeß" werden mit Ausnahme
der Art. 162 und 166 gestrichen.

2) Der Zeitpunkt dcS Inkrafttretens wird festgesetzt auf
3) Der RegierungSrath ist mit der Vollziehung beauftragt.

(Die Wechselordnung siehe auf Seite 9 ff. hievor.)

Mtgy, Vizepräsident deS RegierungSratheS, als
Berichterstatter. Wenn der Regierungsrath Ihnen nicht einen
vollständigen und einläßlichen Bericht über diesen wichtigen
Gegenstand vorgelegt hat, so liegt der Grund darin, daß der
Verfasser des Entwurfs, welcher selbst Mitglied der Konferenz
war, demselben einen umständlichen Kommentar beigab, welcher
den Mitgliedern des Großen Rathes mitgetheilt wurde.
Infolge früherer Anregung, welche dahin ging, für die Schweiz
ein Wcchselgesetz einzuführen, trat im Mai 1856 eine Konferenz
in Basel zusammen, an welcher folgende Kantone vertreten
waren: Zürich durch Herrn RrgierungSralh Rütlimann, Bern
durch Herrn RegierungSrath Blösch, Luzern durch Herrn
Dr. C. Pfyffer, Freiburg durch Herrn Staatörach Glasson,
Solothurn durch Herrn RegierungSrath Lack, Basel-Stadt
durch Herrn alt-Rathsherrn Burkhardt-Fürstenberger, St. Gallen

durch Herrn Regternngsraih Aeppli, Aargau durch Herrn
Präsident Bruggisser, Waavt durch Herrn Staatörath Veillon.
Im Anfange zeigten sich die Vertreter aller genannten Kantone
geneigt, dem Entwürfe beizutreten, in der Folge erhoben sich

jedoch über gewisse Fragen Bedenken, welche denn auch den
RegierungSrath veranlaßten, Abänderungen vorzuschlagen, die
ich vorerst berühren will. Wenn Sie einen Blick auf den
Entwurf werfen, so finden Sie an der Spitze desselben einen,
namentlich für ackerbautreibende Kantone wichtigen Grundsatz.
ES ist der 8 1, welcher die absolute Wechselfähigkeit aller
derjenigen proklamirt, die sich durch Verträge verpflichten
können. Dieser Grundsatz ist sehr gefährlich für eine ackerbautreibende

Bevölkerung, selist für industrielle Kantone, wie
Ihnen das Protokoll zeigt. Diese Gefahr wird vermindert,
wenn die Wechselordnung mit einem Handelsgesetzbuche in
Verbindung steht, wie eS in Frankreich der Fall ist. Wenn
der gezogene Wechsel nicht einen HandelSmann betrifft und die

fragliche Schuld nicht das Resultat einer Handelsoperation ist,
so kommt die gewöhnliche Civilgesetzgebung zur Anwendung.
Ein Kaufmann macht oft eine Spekulation und soll daher als
wechselfähig betrachtet werden, wenn aber die Ursache der
Schuld nicht aus einem Handelsakte herfließt, so kommt die
Sache vor den gewöhnlichen Civilrichter. Wir aber haben
nicht ein Handelsgesetzbuch Ich 'verweise Sie auf dasjenige,
waö selbst Vertreter industrieller Kantone über diesen Punkt
sagten. Das Protokoll enthält darüber folgendes: „Der
Abgeordnete Zürichs berichtet, wie in seinem Kantone in der
ersten Zeit nach Einführung der allgemeinen Wechselfähigkcit
allerlei Mißbrauch gegenüber Unvorsichtigen und Unverständigen
staltfand, so daß Anträge auf Beschränkung der Wcchsclfähig-
keit im Großen Rathe gestellt wurden. Der RegierungSrath
arbeitete zwei beschränkende Entwürfe aus, allein man gelangte
zum Bewußtsein, daß die Beschränkung der Wechselfähigkeit
nach einem bestimmten, für alle vorkommenden Fälle entscheidenden

Critérium geradezu unmöglich sei. — Inzwischen hatte
die Erfahrung die Leute gewitzigt; man wurde vorsichtiger und
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einsichtiger in Eingehung von Wechselverbindlichkeiten; die
Klagen verstummten und seit längerer Zeit ist man jetzt mit
der allgemeinen Wechselfähtgkeil befreundet. Der Redner stimmt
für die vorgeschlagene neue Redaktion. — Der Abgeordnete
St. Gallcns bestätigt rücksichtlich St. GallenS die Erfahrungen
Zürichs. Die Anfangs vorkommenden Uebervortheilungen und
Prellereien führten zur Absicht, die allgemeine Wechselfähigkeit
zu beschränken; aber bald gelangte man ebenfalls zur
Ueberzeugung der Unthunlichkeit solcher Beschränkungen und inzwischen

war die Krisis überstanden." Aehnliche Bedenken tauchten

auch im Schooße der Regierung auf, namentlich mit Rücksicht

darauf, daß wir eine überwiegend agrikole Bevölkerung
sind, daß in einzelnen LandcStheilen der Viehhandel vorherrschend

ist und daher im Anfange leicht Mißbräuche und
Prellereien zu befürchten sind. Es läßt sich nicht läugnen,
daß in gewisser Beziehung eine Gefahr besteht, obschon auf
der andern Seite zu bedenken ist, baß nach erfolgter
Umgestaltung der Kantonalbank und nach Einführung der
Eisenbahnen auch in unserm Kantone die Nothwendigkeit vorhanden
ist, eine Wechselordnung einzuführen, damit die Bevölkerung
wisse, was ein Wechsel, waS ein Protest ist, eine Einrichtung,
wie sie fast alle civilisirtcn Staaten haben. Der Regierungs-
rath hielt also dafür, es sei wenigstens ein erster Schritt zu
thun, obschon dieß vom Standpunkte der Industriellen oder
Handelsleute aus als ungenügend erscheinen mag. Man muß
aber wohl in's Auge fassen, wohin eö führen würde, wenn
sofort der Wechselprozeß und die Wechstlerekntion durchgeführt
würde. Die Bestimmungen derselben sind zum Theil schärfer
als das französische Handelsgesetz selbst. Der Wechselschuldner
kann sofort nach dem Verfalle des Wechsels aufgefordert'
werden, spätestens am nächsten Werktage seine Verbindlich,
keit zu erfüllen. Entsprich« er dieser Aufforderung nicht, oder
deponirt er im Falle von Einwendungen nicht den Betrag
des Wechsels nebst Kosten, so erfolgt die Vollstreckung in
gleicher Weise, wie diejenige eines rechtskräftigen Unheils.
Ein solches Verfahren erscheint für unsere Zustände als zu
scharf. Nach ß 101 können gegen ein gerichtliches Urtheil
zwar die überhaupt zulässigen Rechtsmittel stattfinden, dagegen
haben sie keine aufschiebende Wirkung. Ungeachtet also der
Betreffende die Appellation erklärt, soll dennoch die Erekution
staltfinden. Auch dieß erschien uns zu streng. In der
Gesetzgebung anderer Staaten ist die Möglichkeit gegeben, daß das
Gericht der Appellation ungeachtet die Vollziehung anordnen
kann, daß aber derjenige, welchem dieselbe gestaltet wird, Sicherheit

leisten muß für den Fall, daß das erstinstanzliche Urtheil
abgeändert würde. Wohin würde das vorgeschlagene Verfahren
führen? Ein auswärtiges Handelshaus zieht z. B. einen
Wechsel von 10,000 Fr. auf ein HauS in Bern oder Herzogen-
buchsee, letzteres prvlcstirt, wird vom erstinstanzlichen Richter
veruriheilt, appellirt aber: soll es dennoch die 10,000 Fr.
bezahlen und nachher, wenn daS Sbergericht das Urtheil abändert,

vom auswärtigen Gläubiger sein Geld rcklamircn? Nach
§. 105 sollen im Wcchselprozesse keine Rechtssttllstände und
Gerichisfericn stattfinden. Bezüglich der Gerichtsferien ginge
diese Bestimmung an, anders verhält eS sich aber mit den
RcchlSstiUständen, wenn z. B Einer, der im Militärdienste steht,
von seinem Gläubiger überrascht wird. Solche Fälle können
oft vorkommen. Wenn ferner bei einem allgemeinen Aufgebote,
wie im SonvcrbundSfeldzuge, der Rechlsstillstand erklärt wird,
wenn ein Krieg bevorsteht, so muß man auf die Verhältnisse
Rücksicht nehmen. Wir befinden uns nicht in den gleichen
Zuständen, wie Monarchien, die stehende Armeen haben. Die
Justizdireklion machte den Versuch, Modifikationen vorzuschlagen,

aber der RegierungSrath hielt dafür, eS sei besser, eS bet
dem ersten Schritte bewenden zu lassen und zu sehen, was die
Erfahrung mit sich bringe, nach dem Beispiele des KantonS
Solothurn und nach der Befugniß, welche den Kantonen
gegeben ist, die Wechselerekution und den Wechselprozeß
einstweilen nicht in Kraft zu setzen. Natürlich wird man einwende«,

die Spitze der Wechselordnung sei damit gebrochen, und
7



cS ist allerdings ein Uebelstand, wenn daS summarische
Verfahren wegfällt. Allein ähnliche Bedenken gaben sich auch in
der Konferenz kund, und das Protokoll sagt darüber ausdrücklich:

„ES wird der Wunsch ausgesprochen, ehe in die
Detailberathung des WechselgesetzcS eingetreten werde, in allgemeiner
Diskussion erst dieses Kapitel zu besprechen. Der Abgeordnete
LuzernS wünscht zunächst schärfere Trennung der Vollstreckung
unbestrittener Wechselschulden von der gerichtlichen Erledigdung
streitiger Wechselsachrn und beantragt daher zwei besondere
Abschnitte über Wechselerekution und Wechsclprozeß. Der
Abgeordnete Zürichs erachtet eS für äußerst schwierig, in dieser in
die kantonale Gesetzgebung tief eingreifenden Frage gemeinsame
Bestimmungen zu erzielen; er könnte sich mit dem Grundsatze
begnügen, daß Wechselstreitigkeiten summarisch erledigt und
insofern die Forderung nicht bestritten wird, auf'S schnellste ere-
quirt werde; die nähere Ausführung dieses Prinzips will er
der Kantonalgesetzgebung überlassen. Der Abgeordnete St.
Gallens legt dagegen großen Werth darauf, wegen der Wichtigkeit

dieses Kapitels, gemeinsame und keine partikularen
Bestimmungen zu besitzen, und gibt einen Entwurf über diesen

Abschnitt ein, zur näheren Berathung oder Ueberweisung an
den Berichterstalter. Der Abgeordnete Freiburgs wünscht im
Interesse seines KantonS ebenfalls keine detaillirte Bestimmungen,

namentlich keinen Zwangskonkurs. Der Abgeordnete Aar«
gauS befürchtet ebenfalls, daß ein zu rasches Verfahren daS

ganze Konkordat in Frage stellen könnte, und möchte sich auf
einige unentbehrliche Bestimmungen beschränken und die Hauptfache

den Kantonen anheimstellen. Auch der Abgeordnete WaadtS
möchte diesen ganzen Abschnitt lieber durch die kantonale
Gesetzgebung reguliren. Der Abgeordnete Berns beantragt, einen
gemeinsamen Entwurf festzustellen, den konkordirenden Ständen
aber zu überlassen, ob sie der Wechselordnung mit oder ohne
diesen Abschnitt beitreten wollen. Er hegt die Hoffnung, daß

man sich nach und nach auch über die Eickution und den Prozeß
einigen müsse. Der Berichterstatter verhehlt sich die
Schwierigkeiten eines gemeinsamen Vollstreckungsverfahrens und Wech-
selprozesseS nicht, glaubt aber auf der andern Seite auch betonen

zu sollen, baß eine Wechselordnung ohne ein entscheidendes
ErekutionSverfahren zu einer bloßen Selbsttäuschung werde, und
daß der fernere Kredit gewisser Kantone von einem Aufgeben
ihres bisherigen Prozcdirens geradezu bedingt sei " Der Regie-
rungsralh glaubte daher, daS Beispiel des KantonS Solothurn
befolgen und Ihnen vorschlagen zu sollen, daß der fechte Ab.
schnitt mit Ausnahme der Zz 102 und 106 gestrichen werde,
bis man einige Erfahrung in der Sache habe, um so mehr,
«IS wir im Allgemeinen über Mangel an Kredit eigentlich
gar nicht klagen können. Die Erfahrung lehrt im Gegentheil,
daß kleine Handelsgeschäfte, Krämer, die nicht klug genug sind,
der Zudringlichkeit der Reisenden, welche ihre Waaren anbieten,
zu widerstehen, sich durch Anhäufung von Waaren nicht selten
ruiniren, weil sie, wenn die Zeit zur Zahlung heranrückte, ihre
Waaren nicht abgesetzt hatten. Im Kanton Bern ist also die

Einführung eines so strengen Verfahrens nicht so dringend, da
wir keinen Mangel an Kredit haben. WaS den vorliegen
Entwurf selbst betrifft, so handelt eS sich um ein Konkordat, daS
wir nicht artikelweise berathen und modifiziren können Wenn
man findet, eS entspreche im Allgemeinen unsern Verhältnissen,
so nehmen wir den Entwurf an. Haben wir aber eine andere
Ansicht, so ist eS besser, nicht einzutreten. DaS hindert indessen
nicht, daß einige Modifikationen aufgenommen werden können.
Wie ich bereits bemerkte, hat Solothurn daS Konkordat
angenommen, mit Ausnahme des sechsten Abschnittes und mit der
Modifikation, daß von demselben die 88 102 und tl)6 stehen
bleiben Ueberdicß schlägt die vorberaihende Behörde Ihnen
noch eine andere Modifikation vor. Nach § 42 müssen nämlich

Wechsel, die auf fremde Geldsorte oder Währung lauten,
in der angegebenen Geldsörte oder Währung bezahlt werden,
sofern nicht auf dem Wechsel der Beisatz steht: „oder Werth
zum Tageskurs" und dadurch die Zahlung in schweizerischer
Währung gestattet wird. Wenn also von Rußland aus auf

ein bernischeS HandelShauS ein Wechsel in Rubel oder von
New-Iork aus tn Dollars gezogen würde, so könnte der Gläubiger

den Schuldner anhalten, den Wechsel in diesen Geldsorten
zu zahlen, sofern nicht der angeführte Beisatz auf dem Wechsel
stände; daS kann aber oft zur wahren Unmöglichkeit werden,
indem der betreffende Handelsmann nicht immer fremde Geld«
sorten vorräthig hat. Die Ansichten über diesen Punkt waren
denn auch in der Konferenz ganz verschieden, und eS wurde die
Redaktion deS § 42 durch Stichemschetd deS Präsidenten so

angenommen, wie sie im Entwürfe steht. Vorher halte der
Paragraph die Fassung, in welcher er Ihnen durch daS
vorliegende Dekret vorgeschlagen wird. Natürlich kann man einen
Gläubiger nicht hindern, den Wechsel so einzurichten, daß er in
bestimmten Gelvsorten bezahlt werden müsse, aber um den Schuldner

dazu anhalten zu können, ist ein Vertragsverhältniß
nothwendig. Ist dieß nicht vorhanden, so kann der Schuldner sich

weigern, in andern als schweizerischen Geldsorten zu zahlen.
In der Regel werden solche Fälle nicht eintreten, sondern man
zahlt eben tn der üblichen Landeswährung, und es wäre nicht
loyal, wenn ein Rechtsagent einen Schuldner deßhalb plagen
würbe, weil er den Wechsel in Schweizermünze, statt in Gulden

oder Rubel zahlen möchte. Eine solche Bestimmung, wie
sie der Entwurf der Wechselordnung enthält, könnte zu Miß-
bräuchen Anlaß geben. Der vom RegierungSrathe vorgeschlagene

Wortlaut darf um so unbedenklicher angenommen werden,
als der Redaktor der Wechselordnung denselben in seinen
frühern Entwurf selbst aufgenommen halte. DaS sind die zwei
Abänderungen, welche der Regierungsrath Ihnen vorschlägt.
Er glaubte, man solle sich darauf beschränken, diesen ersten
Schritt zu thun, wie man auch einem Kranken nicht die ganze
Arznei apf einmal einschenkt. Wenn man einige Erfahrungen
in der Sache gemacht hat, so wird man auch das strengere
Verfahren einführen können; ja, eS wird später eine Nothwendigkeit

sein. AuS diesen kurz angeführten Gründen (in die einzeln

Bestimmungen der Wechselordnung trete ich nicht ein)
empfehle ich Ihnen daS Dekret zur Genehmigung, wie ver Re-
gierungSrath eS vorschlägt. Da wir das Konkordat in seinem
Zusammenhange behandeln müssen, so denke ich, die Berathung
sei in globo vorzunehmen.

Ganguillet. Ich erlaube mir nur einige Worte, vorerst

über die Form deS Eintretens. Ich bin nämlich mit dem

Herrn Berichterstatter einverstanden, daß die Berathung deS
Dekretes nur in globo stattfinden soll, weil die Wechselordnung
auf einem Konkordate beruht und daher nicht artikelweise
behandelt werden kann, mit Ausnahme deS sechsten Titels, in
Bezug auf welchen daS Konkordat den Kantonen Aenderungen
zuläßt. Nun sind die Abänderungen, welche der RegierungS-
rath vorschlägt, erst diesen Morgen ausgetheilt worden, und
auS den gleichen Gründen, auS welchen vorhin mehrere
Mitglieder der Versammlung die Verschiebung deS Preßgesetzes
verlangten, muß ich wünschen, daß auch der vorliegende Gegenstand

verschoben werde. Ueberhaupt muß ich hier eine
allgemeine Klage vorbringen. Wichtige Entwürfe sollten wenigstens
acht Tage oder doch zweimal vierundzwanzig Stunden vor ihrer
Behandlung im Großen Rathe ausgetheilt werben. Ich
erlaube mir daher den Wunsch auSzusprechen, daß der RegterungS-
rath den Großen Rath mit etwas mehr Rücksicht behandeln
möchte. Der Entwurf der Wechselordnung wurde zu rechter
Zeit ausgetheilt. Mein Antrag geht also dahin, der Große
Rath möchte in die Berathung der Wechselordnung sofort
eintreten, dagegen den sechsten Abschnitt noch einige Tage
verschieben, damit die Mitglieder der Versammluyg Zeit haben,
die vom RegierungSrathe vorgelegten Aenderungen mit dem
Entwürfe zu vergleichen. Die Wechselordnung wäre also mit
der einzigen Aenderung deS 8 42 zu genehmigen, welche ich
ganz vernünftig finde.

v. Äänel. Ich muß einen Schritt weiter gehen als Herr
Ganguillet. ES fragt sich, ob der Groß« Rath mit oder ohne



Sachkenntniß entscheiden soll. Nun wurde mir der vorliegende
Entwurf erst letzten Donnerstag oder Freitag mitgetheilt; der

Herr Berichterstatter mag nun wieder ausrechnen, wie viele
Artikel man per Tag studiren soll. Der Große Rath ist jeden»

falls nicht in der Lage, mit Sachkenntniß zu entscheiden; ich

verlange dahex Verschiebung der Berathung.

Blösch. Gegenwärtig wird eS sich nur um die Eintre-
tenSfrage handeln, deßhalb halte ich es sür passend, alle Be»

merkungcn, die auf die Sache selbst Bezug haben, einstweilen
zu verschieben. Bezüglich der Eintretensfrage scheinen mir
zwei Gesichtspunkte maßgebend zu sein. ES fragt sich nämlich:
haben wir das Bedürfniß zu einem Wechselrecht? Haben wir
ein solches Bedürfniß nicht, so gehen wir so geschwind als
möglich über die Sache weg, um einen andern Gegenstand zu
behandeln. Haben wir aber das Bedürfniß, so fragt es sich

ferner: wollen wir sofort in die Berathung des Entwurfs
eintreten, oder dieselbe verschieben, sei eS um ein paar Tage oder
bis zur nächsten Sitzung? Einstweilen trete ich daher auf die
einzelnen Artikel nicht ein. Wenn wir zur einläßlichen
Berathung kommen, so erlaube ich mir dann, etwas näher darauf
einzugehen. Ich bin nur so frei, über die Eintretensfrage selbst

einige Bemerkungen zu machen. Mir ist eS ziemlich gleichgültig,
ob die Versammlung heute in die Berathung eintrete oder den

Entwurf verschiebe. Ich habe auch die Wahrnehmung gemacht,
daß Anträge der Regierung oft erst unmittelbar vor ihrer
Behandlung in die Hände der Mitglieder deS Großen Rathes
kamen. Der Entwurf der Wechselordnung, wie er auS den

Beschlüssen der im Mai 1856 stattgefundenen Konferenz
hervorging wurde bald nach seiner Genehmigung gedruckt und
seither hätte man wohl Zeit finden können die Abänderungen,
welche man vornehmen wollte, der Versammlung mitzutheilen.
Ich bin dem Entwürfe etwas näher gestanden, aber eS sind
seit der Konferenz mehr als zwei Jahre verflossen, und eS

wäre auch für mich nicht unangenehm gewesen, die Abände-
rungsanträge, statt diesen Morgen, vor acht Tagen zu erhalten.
Indessen will ich nicht näher darauf eintreten, ob die Berathung
heute oder in ein paar Tagen stattfinden soll. Ich gehe zur
Frage über: wollen wir ein Wechselrecht oder nicht? Besteht
für den Kanton das Bedürfniß, daß wir ein solches einführen
oder nicht? Wir haben diese Frage nicht zum ersten Male zu
behandeln. Schon im Anfange der dreißiger Jahre wurde
die Erlassung eines Handelsgesetzbuches angeregt, und zu diesem

Zwecke eine Kommission niedergesetzt, deren Mitglied ich
auch war; ich hatte mich sogar mit der Redaktion zu befassen,
der Entwurf wurde gedruckt und ausgetheilt. Seither sind 24
Jahre verflossen, ohne daß der Sache Folge gegeben wurde.
Wenn auch der erste Entwurf auf einer beschränktem Grundlage

beruhte, als die heutigen Verhältnisse eS fordern, so läßt
sich doch nicht läugnen, daß das Bedürfniß zu Einführung
einer Wechselgesetzgebung sich schon damals kund gegeben habe.
Ich für mich Halle dafür, dieses Bedürfniß eristire und zwar
sei eS dringend; ich würde eS als einen Fehler und zwar als
einen großen Fehler betrachten, wenn der Kanton Bern sich
der Einführung einer Wechselgesetzgebung enthielte. Wir sind
ein vorwiegend ackerbauendes Volk, aber darin wird man mir
schwerlich widersprechen, wenn ich sage: wir sind längst über
den Zeitpunkt hinaus, wo nur Ackerbau betrieben wurde; wir
haben längst die Grenze überschritten und sollen unö dessen

nicht beklagen. Wir haben Industrie und Handel und wo
diese blühen, ist das Bedürfniß zu einer Handelsgesetzgebung
vorhanden; ihr Hauptstück ist das Wechsclrecht. ES fragt sich

nun: wollen wir die Entwicklung deS Handels und der
Industrie begünstigen, ihr entgegen kommen, oder wollen wir sie

hemmen? Man hemmt sie mächtig, wenn man dem Handel
und der Industrie keine andere Gesetzgebung einräumt als eine
solche, wie sie im Allgemeinen besteht, und man fördert sie,

wenn man denselben eine ihren Verhältnissen entsprechende
Gesetzgebung gibt. Ich will auch nicht über alle Zäune
hinwegspringen, sondern mit Borsicht zu Werke gehen. Die ganze

Bevölkerung deS KantonS, welche Handel und Industrie treibt,
hat das Recht, vor den Gesetzgeber zu treten und zu fordern,
daß er ihren Verhältnissen Rechnung trage. WaS ist die
Grundbedingung des Handels? Vertrauen. WaS ist die
Grundbedingung des Vertrauens? Daß man die Bedingungen
kenne, unter welchen man handelt. Diese Bedingungen sollen
im Gesetze liegen und als bekannt vorausgesetzt werden, so daß
die Parteien ihren Handel abschließen können, ohne ein Wort
darüber zu verlieren. Ich stand zwar sowohl meinen
Familienverhältnissen als meinen frühern Wohnfitzverhältnissen nach
dem Handel und der Industrie eher näher, aber meine Neigung
ist mehr dem Landbau zugewandt. Es wäre mir leid, wenn
die Industrie denselben zu sehr überflügeln würde, aber eS ist
mir gar nicht leid, wenn sie dem Lande dasjenige bietet, waS
der Landbau ihm nicht bieten kann. Das ärgste der Proleta,
riate ist das agrikole. Ich möchte auf keine Weise die In-
dustrie künstlich reizen, aber ich möchte sie auch nicht hemmen,
und eS wäre eine Hemmung, wenn ihr nicht diejenige
Gesetzgebung gewährt würde, die ihren Verhältnissen entspricht. Wir
haben daher ein wirkliches Bedürfniß, wir haben eine Pflicht,
dem Handel und der Industrie eine entsprechende Gesetzgebung
zu geben, und wir begehen einen Fehler, wenn wir nicht ein.
treten. Schließlich möchte ich Sie nur noch aufmerksim
machen, welche Veränderungen die Eisenbahnen in unsere
Verhältnisse bringen. ES weiß wohl Jeder, welche Ausdehnung
der Käsehandel in der letzten Zeit erhalten hat. Glauben Sie,
ohne die Eisenbahnen hätte er diese Ausdehnung erhalten?
Zuverläßig nicht, weil die Eisenbahnen den Verkehr aus großen
Entfernungen sehr erleichtern Ich weiß gar wohl, daß vorher
schon Käse aus unserm Kantone nach Rußland gingen, aber
wie lange waren sie unterwegs? Ich ließ mir sagen, daß ein
solcher Käsekübel wenigstens ij Monate dazu brauchte. Unter
solchen Verhältnissen konnten zwei Folgen eintreten. Ich kann im
tiefsten Frieden meine Waare nach einem fremden Lande schicken,
und im größten KriegSzustande kann sie dort anlangen, wenn
sie so lange Zeit braucht, um dorthin zu gelangen. Wenn ich

.statt dessen heute sicher bin, daß die Waare in 8 Tagen dort
ankommt, so gebe ich zwar zu, daß nicht alle Chancen der
Gefahr beseitigt sind, aber sie sind oft auf ein viel geringeres
Maaß reduzirt. DaS ist die eine Seite. Die andere Seite ist
die, daß durch die Eisenbahnen die Peripherie des Käsehandels
außerordentlich erweitert ist. Der Transport der Käse an das
MeereSufer ist so erleichtert, daß auch das Meer kein Hinderniß

ist, dieselben weiter zu spediren. Wir haben also durch die
Eisenbahnen eine leichtere Verbindung mit vielen Weltgegenden
erhalten, die ukis vorher viel schwerer zugänglich waren. Der
Ertrag wird dadurch bedeutend gesteigert. Ich muthe Niemanden

zu, die gleichen Ansichten zu haben, und würde mich nicht
verwundern, wenn in einem Kantone, der bisher vorzugsweise
Ackerbau betrieben, wo Tausende nicht wissen, waS ein Wechsel
bedeutet, gewisse Bedenken auftauchten. Aber ich bitte zu
bedenken: können unser Handel und unsere Industrie unter der

allgemeinen Gesetzgebung die wünschbare Entwicklung erhalten,
oder ist eS nicht eine Pflicht, dieß auf dem Wege der
Gesetzgebung zu erleichtern? Ich frage zum Schlüsse noch einmal,
waS ist die Bedingung deS Handels? Vertrauen. WaS ist
die Bedingung deS Vertrauens? Sicherheit der Relationen.
Ich unterstütze daher den Antrag, daß man eintrete. Ob man
heute oder in ein paar Tagen den Entwurf behandle, ist mir
gleich, aber eine Rückweisung würde ich bedauern, sie wäre ein

Rückschritt hinter 24 Jahre und ein Mißkennen eines bestehenden

Bedürfnisses.

Herr Berichterstatter. Man hat sich wieder darüber
beklagt, der Entwurf sei spät anSgetheilt worden. Die neue
Redaktion der Wechselordnung wurde im Januar vertheilt.
WaS das Dekret betrifft, so hätte dessen Vertheilung etwas
früher stattfinden können, aber ich glaube nicht, daß eS ein
Grund sei, nicht einzutreten. Es fragt sich, wollen Sie den

Abschnitt, welcher von der Wechselerekution und dem Wechsel-



Prozesse handelt, behalten oder streichen. Ich begreife nicht,
welche Vergleichungen man noch anstellen will, vorausgesetzt,
man habe sich Mühe gegeben, den Entwurf vor der heutigen
Sitzung zu durchgehen. Anf die Bemerkung deS letzten Red,
ncrS, daß die Regierung zwei Jahre Zeit gehabt habe, die

Sache vorzulegen, erwiedere ich, daß ich eine solche Bemerkung
von dieser Seite nicht erwartet hätte. Denn der Entwurf lag
hinler dem Herrn Präopinanten, welcher Mitglied der Konferenz

war und ebenfalls Zeit gehabt hätte, die Sache vorzulegen.

Allerdings schlägt Ihnen der RegierungSrath vor, daS

strenge Verfahren der Wechselerekution nicht sofort einzuführen,
sondern noch etwas damit zu warten, und zwar gestützt auf die

Krisis, welche «damit in Verbindung steht und auf die selbst

Abgeordnete industrieller Kantone hingewiesen hatten. Es läßt
sich nicht läugnen, daß im Anfange mancherlei Prellereien und
Mißbräuche zu befürchten sind, so daß eS gut ist, einige
Ersahrungen zu machen, um die Wechselordnung selbst nicht zu
gefährden. UebrigenS erklärte der letzte Redner an der
Konferenz bei der Behandlung der EintretenSfrage, der Kanton
Bern bedürfe einer Wechselordnung weniger dringend als manche
andere Kantone. Die Lage deS KantonS beweist daS, wie ich
bereits gezeigt habe, denn Mangel an Kredit haben wir nicht.
Der RegierungSrath beschränkt sich daher auf daS vorliegende
Dekret, namentlich mit Rücksicht auf dasjenige, waS Abgeordnete

anderer Kantone vorbrachten, sowie auf die Stellung, welche
Solvthurn einnahm, welcher Kanton bisher einzig die Wechselordnung

angenommen hat. Ich weiß von einem Mitgliede deS

NationalralheS von Zürich, daß dort große Bedenken dagegen
herrschen. ES war daher ein Gebot der Klugheit, vorsichtig
zu Werke zu gehen, um überhaupt die Wechselordnung möglich
zu machen und nicht Gefahr zu laufen, daß sofort Petitionen
kommen und Beschränkungen oder gar die Abschaffung derselben

verlangen, wie eS in Zürich und St. Gallen geschah. Ich bin
auch für ein summarisches Verfahren, dennoch halte ich dafür,
der RegierungSrath habe sich auf den wahren Standpunkt
gestellt. Das Protokoll der Konferenz beweist Ihnen, daß man
auch bezüglich deS § 42 die Sache nicht so gleichgültig angesehen

hat, wie man glauben machen will, da sich vier Stimmen

gegen vier über die Redaktion ergaben und vorher eine

weitläufige Diskussion darüber stattfand. Waö die Frage der

Verschiebung betrifft, so stelle ich Ihnen den Entscheid anheim,
und entlade mich aller Verantwortlichkeit. Ich habe mein Mögliches

gethan, um die Sache zu fördern. Entweder oder:
entweder hat Hr. Ganguillet den Entwurf stutirt oder nicht; im
erstem Falle kann er Abänderungen vorschlagen. Bezüglich des 8 42
erklärt er sich mit dem Vorschlag des RegierungSraihS
einverstanden. Ich bemerke noch, daß ein Entwurf der Wechselordnung

im Jahre 1857 vertheilt wurde. Aber was geschieht?
Man liest eben den ausgetheilten Entwurf erst wenn man hier
sitzt. Ich wurde in letzter Zeit eigentlich bombardirt mit
verschiedenen Begehren um Erletssurig von Gesetzen. Im letzten
Dezember beschäftigte ich Sie mit dem Gesetze über Einbürgerung

der Heimathlosen, ferner legte ich Ihnen den Entwurf
eines neuen Preßgesetzes vor, bald werden Sie auch etwas
über die unehelichen Kinder bekommen. Ich finde die für
Verschiebung angebrachten Gründe nicht genügend. ES handelt
sich nur um die Frage, ob man einen gewissen Abschnitt der
Wechselordnung beibehalten wolle oder nicht. Deßhalb stelle
ich den Antrag, Sie möchten in die Berathung deS Entwurfs
eintreten und denselben in gloko behandeln.

Der Herr Präsident bemerkt, die Verschiebung deS

vorliegenden Gegenstandes sei auch deßhalb nscht wünschenS-
werlh, weil wegen Krankheit deS Herrn FinanzdirektvrS die in
seine Berichterstattung fallenden Geschäfte im Laufe dieser
Woche nicht behandelt werden können. WaS die Vertheilung
deß in Berathung stehenden Dekretes betrifft, so falle der
Staatskanzlei in dieser Beziehung kein Verschulden zur Last, da
dasselbe erst am 22. Februar vom Regierungsrathe behandelt
worden sei. "

Abstimmung:
Für daS Eintreten
Für sofortiges Eintreten
Für Verschiebung
Für Behandlung deS Dekretes in giobo

Handmehr.
Gr. Mehrheit.
Minderheit.
Handmehr.

Die Berathung über das Dekret selbst wird nun eröffnet.

Herr Berichterstatter. Ich habe schon im Eingangs-
rapporte die Abänderungen angeführt, welche der RegierungSrath

Ihnen vorschlägt, und dieselben begründet. Ich will daher
Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen und gewärtigen,
ob allfällig Einwendungen gegen einzelne Bestimmungen der
Wechselordnung gemacht werden. Ich kaun mich um so eher
enthalten, näher darauf einzutreten, als der Rebaktor deS
Entwurfs, Herr Burkhardt-Fürstenberger, demselben einen ausführlichen

Kommentar beigefügt hat. Ich empfehle Ihnen das
Dekret zur Genehmigung.

Blösch. Nachdem der Große Rath das Eintreten
beschlossen hat, erlaube ich mir einige Bemerkungen über die
«vache selbst. Ich denke, eS werde sich darum handeln, ob
man den Entwurf annehmen wolle, wie er vorliegt, oder mit
den Modifikationen, welche der RegierungSrath beantragt " hat.
Vorerst erlaube ich nur ein Wort zur Erwiederung auf eine
Aeußerung, die ich im so eben angehörten Schlußrapporte an-
hören mußte, und die dahin ging, daß, wenn der Entwurf der
Wechselordnung spät ausgetheilt worden sei, man die Verant.
wortlichkeit^ auf mich ablehne. Ich denke, das werde nicht
ernst gemeint sein. Ich war allerdings Mitglied der Konferenz,

welche sich mit dem Entwurf der Wechselordnung befaßte,
und will eS darauf ankommen lassen, ob der Herr Beuchter-
statter mir widerspricht, wenn ich sage, ich habe das Resultat
der Konferenz unmittelbar nach deren Beendigung dem Regie-
rungSralhe vorgelegt. Etwas ganz anderes war es, den
Entwurf auszuarbeiten. DaS war nicht meine Sache. UebrigenS
bitte ich nicht zu vergessen, daß ich seit dem l. Juni 1858
nicht mehr die Ehre habe, Mitglied der Regierung zu sein, so
daß, wenn man von diesem Zeilpunkte bis zum 1. März 1859
mit der Vorlage deS Gegenstandes wartete und nun die
Verantwortlichkeit der Zögerung auf mich wälzen will, eS wahrhaft

— ich weiß nichl, was ich sagen sou — unverantwortlich
ist. Ich gehe nun zur Sache selbst über. Der RegierungS-
rath schlägt uns zwei Abänderungen vor, von welchen die
eine den 8 42, die andere den sechsien Abschnitt betrifft. Ich
will vorläufig zugeben, daß, wenn auch der Entwurf in der
Form eineS Konkordates vorliegt, daraus nicht absolut der
Schluß gezogen werden muß, man dürfe nichts ändern. In
andern Kantonen wurden auch Aenderungen getroffen. Ich
würde immer noch lieber die Hauptsache annehmen und dem
Entwürfe ein paar unbedeutende Modifikationen beifügen, als
wegen der letztern das ganze verwerfen. WaS wäre die Folge,
wenn wir die Wechselordnung mit Abänderungen annehmen
würden? Daß man die beschlossenen Modifikationen den an.
dern Kantonen mittheilen und noch einmal zusammenfitzen
würde. Wenn ich indessen zugebe, daß Aenderungen nicht
absolut ausgeschlossen sind, so wird man mir anderseits auà
zugeben, daß eS wünschbar sei, nicht unnölhige Modifikationen
zu beschließen. Es ist zu bedenken, daß neun Kantone, welche
drei Viertheile der Schweiz ausmachen, nämlich Zürich, Bern,
Luzern, Freiburg, Solothurn, Baselstadt, St. Gallen, Aargau
und Waadt, bei der Konferenz vertreten waren. Fragen Sie,



welche Bedeutung diesen Kantonen in Bezug auf Handel,
Bevölkerung und Gewerbe zukommt, so glaube ich nicht
fehlzugehen, wenn ich annehme, sie verhallen sich zur übrigen
Schweiz, wie ^/« gegen !>«. Die Regierung beantragt zwei
Abänderungen. Was den 8 42 betrifft, so liegt die wesentlichste

Aenderung in einem Worte. Die Bestimmung geht
dahin, daß Wechsel, die auf eine bestimmte Geldsorie lauten,
in derselben bezahlt werden müssen, aber man fügt das Wörtchen

„effektiv" bei. Ich will versuchen, ob eS mir gelinge, die

Sache deutlich zu machen. Wenn ich Käse nach Spanien
schicke, so kann derjenige, welchem ich sie schicke, mir die Zahlung

in Geld oder Waare machen. Unsere Käsehändler nehmen

gerne den letztem Modus an, sie verkehren viel mit Ungarn
und nehmen oft Wein für Käse. Ich nehme an, der Ungar
schickt etwas mehr Wein und zieht für den Mehrbetrag einen
Wechsel in ungarischen oder der Spanier jn spanischen Geld-
sorten. Ich habe wohl Fünffrankenihaler, nicht aber ungarisches

oder spanisches Geld. Wann, wird der Spanier seinen
Wechsel auf mich in spanischem Gelde ziehen? Wenn derje,
nige, an dessen Ordre die Zahlung geschehen soll, ein großes
Interesse hat, spanisches Geld zu erhalten. ES ließe sich sonst

nicht denken, daß der Spanier ein Interesse haben könne, diesen

Weg einzuschlagen. Jn einzelnen, außerordentlichen Fällen
kann dieß geschehen, und wenn ein solcher Fall eintritt, dann
soll der Wechsel in spanischem Gelde bezahlt werden. Mache
man daher nicht den Bölima, per erwähnte Fall wird sehr
selten eintreten. Wer in Rußland zahlen will, muß russisches
Geld haben; wer jn Spanien zahlen will, muß spanisches
Geld haben; wer in der Schweiz zahlen will, muß schweizerisches

Geld haben. Aber in sehr seltenen Fällen kann man
ein spezielles Interesse haben, sich eine Zahlung in andern
Geldsorten machen zu lassen. ES verhält sich damit, wie mit
dem Austausche von Waaren. DaS Geld ist eine Waare.
Ich bestelle die Waare, welche ich will, und wenn der Betreffende

sie mir nicht geben will, so handle ich nicht mit ihm.
Aber angenommen, die Gefahr sei vorhanden, welche man im
8 42 der Wechselordnung erblickt, wendet Ihr sie ab dadurch,
daß man sagt: wenn ein Wechsel auf eine bestimmte Geldsorie
„effektiv" lautet, so müsse die Zahlung in der bezeichneten
Geldsorte gesch.hen? Mit dem Wörtchen „effektiv" ändxrt man
am Verhältnisse nichiö, ob man vor „Emmenthalerkäse"
„effektiv" s.tze oder nicht, ES kommt mir vor, wie bet einem
Theater, wo man daS Wort ..clôture" nicht genügend fand
und daher beifügte: „clôture clrlinitivv." Ich frage daher:
lohnt es sich der Mühe, wegen rineS solchen geringfügigen
Zusatzes von einem Gesetze, daS man mit drei Viertheilen der
Schweiz gemein hat, abzuweichen? Ich wende nicht die Hand
um, ob daS Wort „effektiv" da stehe oder nicht Wenn ich

sage, ich verpflichte mich, in Franken zu zahlen, so genügt eS,

ohne das Wort „effektiv" beizufügen. So viel an mir, trete
ich also diesem Anträge nicht bei, schon deßhalb» weil er eine

Abänderung ist, aus die man nicht großes Gewicht le.:cn kann.
Was den Wechselprozeß betrifft, so< ist dieß eine ganz andere
Sache. Die Einführung eines strengen Wechselprozesses in
einem Lande, daS vorwiegend Ackerb.au treibt, kann- Bedenken

erregen. Aber eS fragt sich hier: wollen wir ein Wechselgesetz
Ein-. Wecksclgesetz ohne Erekution Und Prozeß.ist M Beil ohne
Halm. Darüber muß man shch offen auSsprechefss-. Ich würbe
mich nicht wundern, chenn man deS strengen Wechselprozesses

wegen erkennen würde: wir wollen daS Wechselgesetz einstweilen

noch nicht, eS sind erhebliche Schwierigkeiten vorhanden,
eS gibt Leute, die daS Verfahren nicht kennen, daher verzichten
wir einstweilen daraus. Aber den materiellen Theil deS

WcchselgesetzeS annehmen, die Bestimmungen über daS
Prozeßverfahren aber nicht, wäs« einem Beile ohne Halm gleich.
Der Wechselprozeß dient dazu, die spezielle Form einer
Schuldverpflichtung, die man Wechsel heißt, zur Realität zu machen,
und ohne diesen hat daS Wechselgesetz keinen Werth. Mir
schein» ein Irrthum oder ein Versehen vorzuwalten, das man
entfernen muß. ES scheint mir nämlich, viele Mitglieder
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glauben, eS genüge, daß der Erste, Beste einen Wechsel auf
Jemanden ziehe, um denselben nach den Bestimmungen des
Wechselprozesses behandeln zu lassen. So verhält es sich aber
nicht. Der Wechsel muß acccplirt sein, dann spaßt es nicht
mehr. Aber eS genügt nicht, einen Wechsel auf Jemanden
auszustellen, um den Betreffenden nach dem Wechselprozesse
behandeln zu können. Wenn also mich Einer mit einem Wechsel
behelligt, der in spanischen Dollars bezahlt werben soll, und
mir dieß nicht konvenirt, so refüfire ich den Wechsel, nicht aber
die Schuld, die ich dem Betreffenden gegenüber habe. Der
Wechselprozeß setzt einen acceptirtm Wechsel voraus. Wer
aber Wechsel will, muß auch den Wechselprozeß wollen. Ich
trage gar kein Bedenken, die Bestimmungen, welche im
Abschnitte über die Wechselerekulion und den Wechselprozeß
enthalten sind, zur Abnahme zu empfehlen, und erlaube mir nur
noch folgende Erläuterung beizufügen. Jn der Konferenz
wurde die Einführung eines vollständigen Wechselprozesses
angeregt, wie er in Zürich, Basel und St. Gallen besteht; eS

wurden jedoch von den Abgeordnelen solcher Kainone, deren
Bevölkerung mehr eine ackerbauende ist, wie Solothurn, Waadt,
Bern, Luzern, Einwendungen dagegen erhoben und das
Bedenken geäußert, eS könnte ein Verfahren, wie es in Basel,
Zürich, St. Gallen am Platze sein möge, für die Bevölkerung
der andern Kantone eine große Gefahr mit sich bringen. Es
wurde daher der Grundsatz angenommen, im Konkordate nur
«in Minimum von Vorschriften aufzustellen und im Uebligen
die Notmirung deS Verfahrens den Kantonen zu überlassen.
Im sechsten Abschnitte der Wechselordnung ist dieses Minimum
enthalten, und steht nach § M6 eS der Kantonalgesetzgebung
der kvnkordirenden Stände unbenommen, strengere Bestimmungen
zu erlassen. Die im sechsten Abschnitte enthaltenen
Bestimmungen wurden hingegen als Grundbedingungen angesehen,
und ich betrachte sie auch heute als conclitro sin« czua non.
Wenn man diesen Abschnitt streichen würde, so wäre daS
Andere rein nichts. Es lohnt sich wobl der Mühe, zu fragen,
wie eS in andern Kamonen ging, wo wechselrechtliche
Bestimmungen bestehen. War die Gefahr, welche der Wechselprozeß mit
sich brachte, so enorm, wie man darzustellen sucht? Es ist im
Berichte über die Konferenzverhandlungen ein Satz enthalten,
den ich der Versammlung nicht vorenthalten will. Nachdem
nämlich von Seite der Abgeordneten alle Bedenken Hervorgehoden

worden, sprach sich der Berichterstatter folgendermaßen
auS: ),Der Berichterstatter glaubt, daß je strenger daS
Verfahren sich gestalte, je ungefährlicher werde die allgemeine
Wechfelsähigkeit. Bei einem laren, dem gewöhnlichen Rechtstriebe

nachgebildeten Verfahren, nähme Niemand Anstand sich
in Wechselgeschäfte einzulassen; — hei einer durchgreifenden,
sofortigen Erckuiion besinne sich dagegen Jeder zwei Mal, ehe

er eine Verbindlichkeit mit so ernsten Folgen eingehe und gewiß
seien in dieser Beziehung die Erfahrungen Zürichs, St Gal-
lenS und Basels nicht zu mißachten, wo von lllö Fallimenten
kaum eines oder zwei durch daS schnelle Wechselrechl veranlaßt
würden." Das sind die Erfahrungen in andern Kantonen.
-Der. Kanton Bern zeichnet sich.leider durch viele GeldStage
aus, die so eben genannten Kantone weniger und auf 199
Fallimente, die rort vorkommen, sind nur einS oder zwei dem
schnellen Wechselprozesse zuzuschreiben. Wenn man nun die

.Vottheile und Nachtheile deS vorgeschlagenen Verfahrens
abwägt und sagen kann, in Basel, Zürich und St. Gallen sind
die Verhältnisse so, daß von l99 Fallimenten 99 nicht dem
schnellen RechtStriebe zuzuschreiben sind, so wird auch die
Gefahr für unsern Kanton nicht so groß sein. WaS mich
betrifft, so werde ich unbedingt dazu stimmen, daß man den
sechsten Abschnitt annehme, daß man auch die zweite vom
Regierungsrathe vorgeschlagene Modifikation verwerfe und daö
Konkordat unverändert annehme. Nach meinem Dafürhalten
sind zwar die Verhältnisse nicht so, daß keine Uebelstände daraus

entstehen könnten, aber eS läßt sich nicht läugnen, daß die
Vortheile deS Wechselprozesses die Nachtheile, welche damit
verbunden sein können, unendlich überwiegen. .Ich will zu
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einem dritten Punkte übergehen, der mir ganz andere Bedenken

angeregt hat, und wo ich begreifen könnte, wenn solche heute

angebracht würden. SS betrifft den Artikel, in welchem es

heißt, im Wechselprozeß gebe eS keine Rechtsstillstände und

Gerichtsferien. Man will die Pest der Ferien wenigstens bei

Handelsschulden nicht haben Aber der Entwurf enthält noch

eine andere Bestimmung, die höchst ernster Natur ist, und da

lohn» es sich der Mühe zu fragen: gehen wir vielleicht einen

Schritt zu weit? Es ist die allgemeine Wechselfähigkcit. Anno
1834, als ich die Ehre hatte, den Entwurf eines Handels«
gesetzbuches vorzulegen, verfocht ich die Ansicht, daß zwar ein

ausgesprochenes Bedürfniß für Erlassung eines Handelsgesetzes

vorhanden sei, dieses Bedürfniß sei aber ein sehr beschränktes,

und unsere Bevölkerung so wenig an diese Form des Rechtes

gewohnt, daß eine allgemeine Wechselfähigkeit nicht zuläßig
erscheine. Daher wurde von mir ein sogenanntes Ragionen-
duch vorgeschlagen, wonach jeder, der als Handelsmann gelten
und wechsclfähig sein wollte, in ein besondere» Buch eingetra«

gen worden wäre. Das war damals meine Ansicht und ich

glaube, vom StandWnkte deS JahreS 1834 aus lasse sie sich

erklären. Im Jahre 1856 war ich von diesen Bedenken noch

nicht ganz frei und habe sie in der Konferenz ausgesprochen,
aber durch die Diskussion, welche in derselben stattfand und

durch die Erfahrungen anderer Kantone, ließ ich mich

überzeugen daß der Grundsatz der allgemeinen Wechselfähigkeit
unsern dermaligen Verhältnissen besser entspreche, und insofern
bin ich mit der Ansicht der Regierung einverstanden. Es ist

zwar ein höchst wichtiger Schritt, die allgemeine Wechselfähig,
keit einzuführen, aber wir sollen eS wagen. Abgesehen von
den praktischen Folgen, welche die Aufstellung des entgegengesetzten

Grundsatzes nach sich zieht, fragt es sich, wie daö

Verhältniß sich vom Standpunkte der allgemeinen Gesetzgebung

gestalte. Wenn die Wechselfähigkeil beschränkt wird, so gibt eS

Menschen, die einen Wechsel ausstellen können, und solche, die

diese Fähigkeit nicht haben. Wenn man alle Handelsleute
kennen würde, oder das Regioncnbuch immer in der Hand
hätte, so fiele die Schwierigkeit weg. In Frankreich half man
sich damit, daß man zur Wechselfähigkeit die Eigenschaft eines

HandelSmanneS forderte. Etwas der Art könnte man auch

hier aufstellen, aber es entstehen daraus eine Unzahl Verwicklungen

denen man damit die Wurzel abschneidet, daß man
erklärt, wechselfähig ist jeder, der verlragsfähig ist. Wenn ich

also von den praktischen Folgen ganz absehe, so sage ich, eS

ist ein unendlicher Bortheil vom Standpunkte der allgemeinen
Gesetzgebung auS, keinen solchen Unterschied zu haben. Fragt
man nach den Erfahrungen anderer Staaten, so ergibt sich,

daß namentlich darüber, ob dieser oder jener Handelsmann sei

oder nicht, Zweifel und Unsicherheit entstehen. In Betreff der
praktischen Tragweite deS Grundsatzes der allgemeinen
Wechselfähigkeit begreife ich allerdings die Bevenken, welche geltend
gemacht werden können. Wenn ich mir den ersten besten Küher
denke, einen Landmann, der mit Käse, mit Getreide, Butter
Handel treibt, wenn ich mir vorstelle, daß er mit Wechsclge-
schäften zu thun hat, so habe ich gewisse Bevenken, von denen
ich mich nicht losmachen kann. Aber in solchen Dingen berathe
ich gerne die Erfahrung. In dieser Beziehung ist eS interessant
dasjenige anzufühwn, waS die Abgeordneten der Kantone in
der Konferenz sagten, und ich bin so frei, die betreffende Stelle
deS Protokolls zu verlesen; sie lautet wie folgt: „Der
Abgeordnete LuzernS ist mit dem Grundsatze der allgemeinen
Wechselfähigkeit einverstanden, Möchte jedoch die Frage aufwerfen,
ob rückstchilich derselben nicht zwischen trassmen Wechseln Und
eigenen Wechseln ein Unterschied zu machen wäre, da letztere
vorzugsweise zu Wuchergeschäften sich eignen. Der Abgeordnete

SolothurnS erklärt sich ebenfalls für allgemeine Weck-sel-
fähigkeit, und möchte rücksichtlich derselben keinen Unterschied
zwischen Tratten und eigenen Wechseln aufstellen, indem solche

Differenzen nur Anlaß zu Schwierigkeiten gäben und die
Gefahren der Wechselfähigkeit doch nicht wesentlich verminderten."
(Nun folgen die bereits im Eingangsberichte abgedruckten

Voten der Abgeordneten von Zürich und Basel, dann heißt eS

im Protokolle ferner:) „Der Abgeordnete WaadtS erklärt sich

für allgemeine Wechselfähigkeit. Der Abgeordnete AargauS
bringt zur Kenntniß der Versammlung, wie dieser Kanton bis
in die jüngste Zeit kein Wechselrecht besessen habe, und er daher
Bedenken tragen müsse, ohne einen vermittelnden Uebergang
jetzt plötzlich die Wechselfähigkeit Jedermann zuzuerkennen.
Von diesen Verhältnissen ausgehend, habe der neue Entwurf
einer aargauischen Wechselordnung die Wechsclfähigkeit von der
Eintragung in ein Ragionenbuch abhängig gemacht. Der
Abgeordnete FreiburgS ist mit der allgemeinen Wechselfähigkeit
einverstanden." Sie sehen also, daß mit Ausnahme des
KantonS Aargau, welcher die Wechselfähigkeit von einem
Ragionenbuch abhängig machte, alle übrigen Kantone, nicht
nur St. Gallen, Basel und Zürich, sondern auch Solothurn,
Waadt, Freiburg und Luzern einverstanden waren, die
allgemeine Wechselfähigkeit einzuführen Aber die Abgeordneten
zweier Kantone fügten bei, daß sie Erfahrungen gemacht, zuerst
eine beschränkte Wechselfähigkeit gehabt, daß Uebelstände
eingetreten, die Krisis jedoch überstanden sei. Eine ganz ähnliche
Erfahrung, nur in unendlich größerem Maßstabe, machte
Deutschtand. Sie wissen, daß in einzelnen Gegenden Deutschlands

die Industrie sehr vorherrscht, so in Sachsen, Schlesien,
während in andern Theilen deS Landes das agrikole Element
überwiegend ist, wie bei unS. Welche Erfahrungen machte

man dort? ES ging gar nicht ohne Uebelstände, aber die
Uebelstände, welche im Uebergang von einem gesetzlichen
Verhältnisse zum ändern eintraten, waren bei weitem nicht so große,
wie die Vortheile, welche die neue Einrichtung bot. Die deutsche

Wechselordnung wurde bekanntlich vom Parlament in Frankfurt
angenommen. Es ist das Einzige, worüber nicht geredet wurde,
und daö Einzige von den Beschlüssen deS Parlamentes, waS
noch Bestand hat. Ich will allerdings beifügen, daß in
verschiedenen Staaten anfänglich Schwierigkeiten eintraten, wie
in Zürich und St. Gallen, daß Leute, die keinen Begriff von
einem Wechsel hatten, und dennoch einen solchen unterschrieben,
leicht überrascht wurden. Aber wie sehr die Vortheile solche
Schwierigkeiten übertrafen, ergibt sich auS der bereits
angeführten Thatsache, daß von Allem, waS daS Parlament in
Frankfurt gemacht hat, einzig die Wechselordnung noch besteht,

nicht nur in Deutschland, sondern auch in Oestreich und der
Lombardei Der Uebergang machte sich sehr rasch, und wenn
man die Bilanz zieht zwischen den Ucbelständen, welche
eintraten, und den Vortheilen, welche die Wechselordnung darbot,
so sind letztere überwiegend. Von diesem Standpunkte auS
glaube ich, wir sollen den Muth haben, den Grundsatz der

allgemeinen Wechselfähigkeit anzunehmen. Dagegen möchte
ich von den vorgeschlagenen Abänderungen gar nichts, ich lege
keinen Werth darauf. Ob man das Wort „effektiv" dem § 42
beifüge oder nicht, ändert an der Sache nichts. WaS den
Wechselprozeß betrifft, so möchte ich lieber das Ganze nicht
annehmen, als diesen Abschnitt weglassen. Es wäre nichts
anderes, als wenn man den Soldaten hölzerne Gewehre geben
würde, weil sie die Finger verbrennen könnten. Lieber erklären
wir, noch 5 bis 16 Jahre warten zu wollen; aber wenn wir
dafür halten, ein Wechselgesetz sei nöthig, so nehmen wir den
Prozeß dazu an. DaS Konkordat läßt den Kantonen immer
noch freie Hand, strengere Bestimmungen aufzustellen, allein
daS Minimum dessen waS man in Zürich, S>. Gallen und
Basel für nöthig hält, möchte ich nicht noch verkümmern. Ich
empfehle Ihnen daher die Annahme deS Konkordates, wie eS

vorliegt, in zweiter Linie die Genehmigung deS 8 42 nach der
Redaktton deS Entwurfs, und halte dafür, eS werde passend
sein, den § 42 besonders in Abstimmung zu bringen und den
sechsten Abschnitt ebenfalls besonders. Ich möchte Ihnen
schließlich die Genehmigung deS Konkordates empfehlen.

Kurz, Oberst. Die Regierung schlägt vor, den sechsten
Abschnitt über den Wechselprozeß fallen zu lassen. Nun wird',
man darüber einig sein, daß »ufere Prozeßform fehlerhaft ist,



sogar für anerkannte Schulden. Wenn einer ein Billet
unterschrieben hat und seine Unterschrift läugnet, so kann man ihn
nur zur RechtSversicherung anhalten. In andern Ländern ist
jede authentische Urkunde erekulorisch. Damit ist allerdings
nicht gesagt, daß man nicht auch noch das Rechr habe,
Einwendungen zu machen. ES versteht sich von selbst, daß
derjenige, welcher solche vorschützt, sie beweisen muß. Wenn man
nun eine Wechselordnung einführen will, so versteht eS sich
ebenfalls von selbst, daß ein Wechsel, der vom Schuldner nicht
unterschrieben ist, keine erekutorische Kraft hat; aber wenn der
Wechsel einmal unterzeichnet ist, so soll der Belreffende gar
keinen Grund mehr haben, gegen die geltend gemachte Forderung
noch lange zu-prozediren. Ich würde eS daher sehr bedauern,
wenn der Wechselprozeß nicht angenommen würde, der Zweck
des Gesetzes wäre wesentlich verändert. Wenn der ganze
Wechselprozeß gestrichen und die von der Regierung vorgeschlagenen

Abänderungen angenommen würden, so ließe sich noch
fragen, ob man nicht den Hasen aufstechen könnte, ob bei
einem Wechsel die Schuldversicherung verlangt werden dürfe.
Was hätten wir dann? Wir würden eine Wcchselgesetzgebung
einführen, unter welcher der Wechsel nicht einmal den Rang
eines gewöhnlichen Schuldbillets, einer Obligation hätte. Wenn
Jemand eine Obligation unterschreibt, so kann er zur Rechts-
Versicherung angehalten werden, nicht aber wenn er einen Wechsel
unterschreibt. Ist darin eine Konsequenz? Mindestens muß
man erklären, daß ein unterschriebener Wechsel die Wirkung
einer Obligation habe. Ich sehe daher die Aenderung des
RegierungSratheS sehr ungerne. DaS Institut der Obligationen
ist das unglücklichste Institut, das wir baden, indem eS nur zu
Betrügereien führt, die nicht bestraft werden könne». WaS
den sechsten Abschnitt der Wechselordnung betrifft, so möchte
ich denselben annehmen. Eine einzige Schwierigkeit, welche
der Herr Berichterstatter hervorgehoben hat, anerkenne ich; sie

betrifft den z 37, und ich gebe zu, daß die Bestimmung
desselben eine strenge ist. Ich könnte sie unbedingt annehmen,
aber ich gebe zu, daß eS für den Moment etwas schwierig
ist, und wenn man einen Uebergang will, so habe ich nichts
dagegen. Ich würde den 8 97 einfach also fassen: das erste
Alinea bliebe unverändert, im zweiten Alinea würde nach dem
Worte „Kosten" folgende Bestimmung eingeschaltet: „oder leistet
er in dieser peremtorischen Frist nicht Sicherheit für den
Betrag nebst Kosten durch habhafte Bürgschaft oder genügende
Pfänder." Damit hat man daS Mindeste was man erwarten
kann, nämlich daß derjenige, welcher einen angenommenen
Wechsel nicht bonoriren will, Sicherheit leisten muß. Der
einzige Unterschied, den ich gerne zu Gunsten des Wechsels
einführen möchte, besteht dann darin: bei einer Obligation
wird der Schuldner vor den Richter zitirt, er hat 30 Tage
Zeit, die Schuldversicherung zu leisten, und wenn er sie nicht
leistet, so muß er zahlen. Hier möchte ich nicht 30 Tage
einräumen, die Frist muß etwas kürzer sein. Mit dieser
Korrektion, um sie so zu heißen, glaube ich, dürfe man den
ganzen sechsten Abschnitt annehmen, und wenn man ihn nicht
annimmt, so hat man etwas gemacht, daS dem ganzen Institute
den Kopf abhaut; der Wechsel hat dann keinen Vorthejl, er
bleibt dann ein gewöhnliches Billet, über das man prozediren
kann. Daher glaube ich, wenn man daS Institut der
Schuldversicherung in Verbindung mit kürzern Terminen, welche daS
Konkordat aufstellt, annimmt, so könne man den ganzen Wechselprozeß

annehmen; eventuell beantrage ich die erwähnte Modi,
sikation. Wenn Einer sich diesen Vorschriften nicht unterziehen
will, so soll er keinen Wechsel acceptiren; daS steht Jedem frei.
Wenn Einer sich diesem Verfahren nicht aussetzen will, so soll
er sich darauf gefaßt machen, daß er nicht trölen kann. Hüte
sich Einer zu unterschreiben, aber wenn er daS nicht thut, so
soll er wissen, daß er zahlen soll.

RöthliSberger, alt - Regierungsrath. Man wird eS

nicht unbescheiden finden, wenn ich als HandelSmann und
Industrieller mir einige Worte erlaube. Der Antrag der Re¬

gierung hat mich so befremdet, daß ich mich fragen mußte, ob
die Herren eigentlich wissen, was ein Wechsel, waS Wechselrecht

ist. Der sechste Abschnitt ist vom Begriff eines Wechsels
durchaus unzertrennlich. Ich frage Sie: was nützt ein Wechsel
mit seinem Inhalt, mit dem Protest, wenn wir nicht die
Garantie haben, daß der Wechsel in ganz kurzer Frist bezahlt
werden muß? Gar keinen Werth hat der Wechsel dann mehr für
den Handelsstand und für die Industrie. Wenn ich Bedenken
hatte, so bezogen sie sich nicht auf den sechsten Abschnitt,
sondern auf die allgemeine Wechselfähtgkeit. Da begreise ich, daß
mächtige Uebelstände damit verbunden sind. Aber daß man
diese allgemeine Wechselfähigkeit acceptiren will, und dann den
sechsten Abschnitt nicht, das kann ich nicht begreifen. Wenn
wir heute etwas machen wollen, so verwerfen wir diesen
Abschnitt ja nicht. Wenn wir den Entwurf modifiziren wollen,
so machen wir eS, wie Herr Blösch andeutete, beschränken wir
die Wechselfähigkeit, führen wir ein Ragionenbuch ein, so daß
man von denen, die sich eintragen lassen, die gesetzliche Garantie
verlangen kann. Aber eS hat seine Schwierigkeit, die wechselfähigen

Bürger von den Andern zu unterscheiden/und ist nicht
ausführbar. Die Gefahren der allgemeinen Wechselfähigkeit
sollen unS nicht zu groß erscheinen, nach allen Ersahrungen,
die man in andern Kantonen gemacht hat, bei dem gesunden
Verstand und der ruhigen Auffassung, die wir im Bernervolke
finden, welches nicht zu Schwindeleien geneigt ist, bei seinem
soliden Charakter werden wir diese Gefahren viel weniger groß
finden als in industriellen Kantonen, wo eine größere Neigung
zu Geldoperationen und dergleichen vorhanden ist als bei einer
Ackerbau treibenden Bevölkerung. Wir können dieses Gesetz

als einen Weg ansehen, den wir dem Aufblühen von Handel
Und Industrie öffnen. Ich möchte nur noch auf einen Umstand
aufmerksam machen. Man scheint allgemein zu glauben, so

wie Jemand eine Schuld in der Form eines Wechsels kontra-
hire, könne er in daS Wechselrecht fallen, das ist irrig. Wenn
ich Einem Waaren gebe, z. B. auf 6 Monate, einen Wechsel
auf ihn ausstelle, ihn zum einkassiren übergebe, so ist derselbe,
so lange er nicht acceplirl ist. nicht dem Wechselrecht verfallen,
sondern nach dem allgemeinen Gesetze zu behandeln. Noch
eine letzte Bemerkung über den § 42. Der darin vorgesehene
Fall ist so außerordentlich selten, daß mir der Antrag der

Regierung jeder Bedeutung zu entbehren scheint. Wenn Jemand
einen Wechsel zieht, so muß er in der Valuta gestellt werden,
die im Lande kursirt. Wenn ich auf London trasstren will, so

muß ich den Wechsel in Pfund Sterling ausstellen; wenn auf
Neu-Uork so in Dollars. So verhält es Zch auch bei uns.
Wenn ein Wechsel auf Bern trassirt wird, so muß er in Franken

ausgestellt werden, sonst riSkirt man, denselben nicht
anbringen zu können. So tritt der betreffende Fall sehr selten
ein, eS sei denn, daß. man einen ganz besondern Werth daraus
lege, daß die Zahlung in einer bestimmten Valuta stattfinde.
Ich habe die Ueberzeugung, wenn wir dieses Konkordat
annehmen, daß wir dem Lande einen großen Dienst leisten, nehmen

wir den sechsten Abschnitt nicht an, so schneiden wir der
Sache den Kopf ab, und die Garantie wird vernichtet; wir
hätten ein halbes Werk, so daß eS besser wäre, gar nichts
anzunehmen. Von dem Momente an, wo wir keine größere
Garantie haben, gebe ich nichts dafür. Ich habe die

Ueberzeugung, daß bei dem ruhigen und besonnenen Sinne deS

Volkes die Gefahr nicht vorhanden ist, welche der Herr
Berichterstatter in der Sache erblickt, und möchte ernstlich davor
warnen, daS Projekt zu modifiziren, sondern empfehle Ihnen
dasselbe zur Genehmigung, wie eS vorliegt.

Sahli, RegierungSrath. Ich ergreife daS Wort, weil
ich im RegierungSrathe nicht zum Vorschlage der vorberathenden
Behörde gestimmt habe, indem ich zumjWcchselgesetze auch einen

Wechselprozeß haben wollte. Ich habe mich gefragt: ist ein

Wechselgesetz Bedürfniß für den Kanton Bern? und antwortete
mir> eS sei nicht ein eigentliches Bedürfniß. ES ergibt sich

dieß aus der Diskussion, da die Handelsleute und Industriellen



nicht ein Wechselgesetz zu bekommen wünschen, um den Kredit zu
erhalten. Aber eS ist Thatsache, daß unserm Handelsstand,
namentlich dem Kleinhandel von Reisenden fast das HauS
abgelaufen wird, ein Beweis, daß eS nicht an Kredit mangelt.
DaS Bedürfniß ist also nicht so dringend. Indessen liegt der

Entwurf vor und der Große Rath hat das Eintreten beschlossen.

ES fragt sich, entspricht der Entwurf den Bedürfnissen der
Bevölkerung? Mir schien der materielle Theil so klar, so bündig abgefaßt,

wie selten ein Entwurf. Anders verhält eS sich mit dem
Abschnitte über die Wechselerckution und den Wechselprozeß In dieser

Beziehung fragt eS sich: sind die vorgeschlagenen Bestimmungen
zweckmäßig? Ich sage nun, der Wechselprozeß, wie er

vorliegt, ist mir entschieden zu streng, namentlich mit Rücksicht
darauf, daß wir eine Uebergangsperiode bilden müssen. Wenn
Herr RöthliSberger sagte, die Regierung schein« nicht zu wissen,

was ein Wechsel sei, so erinnere ich ihn daran, daß in
mehreren Staaten Deutschlands, wo das Wechselrecht besteht,
ein Wechselprozeß eingeführt ist, der gegenüber dem vorliegenden

ein milder genannt werden kann Wenn der Schuldner,
der einen Wechsel acceptirt hat, dafür belangt wird, so muß er
sofort den Betrag deponiren, bevor er sein Recht geltend machen
kann. Das ist der erste Grundsatz, der mir zu streng scheint.
Man beruft sich darauf, die Bevölkerung unseres KantonS sei

eine überwiegend agrikole, die besser mit Güllbriefen und festen
Titeln umzugehen wisse, welche so viel Recht haben wollen als
ein Wechsel. Nun geschieht eS aber nichts daß auf einen
verfallenen Gültbrief sofort die Erekution folgt. Ich glaube, eine
solche Bestimmung sei kein Bedürfniß. Worüber beklagen sich

die hiesigen Handelsleute am meisten? Klagen sie darüber, daß
sie mit den Schuldnern viel prozediren müssen? Darüber klagen

sie eigentlich nicht, sondern mehr über das Verfahren, daß
sie Jahre lang mit einem Schuldner vor den Gerichten herumziehen

müssen. DaS ist der Uebelstand, welchem abgeholfen
werden sollte, und das kann geschehen, ohne daS Mittel anzu-
wenden, welches hier vorgeschlagen wird. Herr Oberst Kurz
suchte den Prozeß durch Einräumung der Schuldversicherung
zu mildern. DaS wäre eine bedeutende Milderung, aber es
ist nicht zu übersehen, daß dann nicht die gewöhnlichen Fristen
zur Schuldversicherung zur Anwendung kommen, sondern daß
sie binnen der vom Richter zu bestimmenden Frist stattfinden
muß, und daß der Richter sie möglicher Weise auf einen Tag
festsetzen kann, sonst wäre der von Herrn Kurz vorgeschlagene
Ausweg annehmbar. Wenn Herr Kurz ferner sagt, damit sei

jede Härte gehoben, so ist er im Irrthum. Nach z tl)4 finden
zwar die zulässigen Rechtsmittel gegen ein erstinstanzliches
Urtheil Anwendung, jedoch ohne aufschiebende Wirkung. Wenn
also der Wechselschuldncr vom. Richter erster Instanz verfällt
wird, sso muß er zahlen, obschon er appellirt; gewinnt er vor
oberer Instanz, so kann er das Gelv zurückfordern. DaS
widerstreitet meiner Ansicht so sehr, daß ich «ine mildere Bestimmung

aufgenommen zu sehen wünschte. ES handelt sich nur
darum, ein paar Tage zu warten, und sobald ein schneller Pro-
zcß gewährt wird, sollte der Handelstand sich zufrieden gebest,
sonst könnten bedeutende Uebclstände eintreten. Man wird freilich

sagen, bei Wechselgeschästen werde ein solcher Fall selten
eintreten, aber die Möglichkeit ist immerhin vorhanden. Dagegen

glaube ich allerdings auch, daß man Rechtsstillstände, und
Gerichtsferien nicht zugeben könne. Ich würde.also weiter
gehen als die Regierung, und halte dafür, «in Wechselgesetz
ohne Erekution sei eine Dampfmaschine ohne Feuer. So klar
vaS Gesetz abgefaßt ist, so ist eS sicher wichtig, daß man das
Publikum nicht mit einer Peitsche hineinjage, sonst ist daS ganze
Gesetz eine Falle, in welcher der Einzelne hängen bleibt. Ich
schließe also dahin, alle Paragraphen stehen zu lassen, mit
Ausnahme der Bestimmungen her 88 97, 98 und t04; ich halte
ferner für zweckmäßig, den sechsten Abschnitt sticht sofort
anzunehmen, sondern denselben an den RegierungSrath zurückzuweisen,

mit dem Auftrage, auf Grundlage der vorliegenden
Bestimmungen weitere Anträge zu bringen. Ich glauhe, «S sei

wichtig, daß man die Sache genau untersuche. Man kann dann
auch die Frage prüfen, inwiefern Handelsgerichte aufzustellen
seien. Ich könnte also den Entwurf unmöglich in dieser Strenge
empfehlen, dagegen halte ich dafür, man dürfe nicht in'S Gegentheil

umschlagen und ein Gesetz aufstellen, von dem man nicht
weiß, was eS für eine Wirkung hat; vielmehr möchte ich diesen

Mittelweg einschlagen, der als Uebergang dienen kann.
Was den 8 42 betrifft, dessen Modifikation nach Antrag des
RegierungSralheS Herr Blösch als unbedeutend bezeichnet, so

glaube ich nach näherer Untersuchung deS Gegenstandes doch,
daß daS Wort „effektiv" eine große Bedeutung habe. Wenn
Jeder, der einen Wechsel ausstellt, keine andere Absicht hätte,
als zu seinem Gelde zu gelangen, so hätte die Sache keine
große Bedeutung, aber eS kommen Wechsel aus Deutschland,
die in Gulden, solche auS England, die in englischem Gelde
ausgestellt sind; nun setzen die Leute voraus, sie können die
Zahlung in NapoleonSd'vr machen, aber eS heißt im 8 42, der
Wechsel müsse in der angegebenen Geldsorie bezahlt werden,
sofern nicht auf demselben der Beisatz stehe: „oder Werth zum
Tageskurs". Wenn aber das Wörtchen „effektiv" beigefügt
wird, so setzt eS voraus, der Aussteller habe die bestimmte
Absicht gehabt, die Zahlung in der betreffenden Geldsorte leisten
zu lassen. Ich müßie daher die beantragte Modifikation
unterstützen. Um meinen Antrag auf Rückwelsung des sechsten
Abschnittes kurz zu begründen, null ich nur auf die Motive
verweisen, welche der Redaktor dem Gesetze beigefügt hat. ES
Es heißt darin ausdrücklich: „Gewichtigere Stimmen erhoben
sich dagegen bei den Berathungen in Bern über den
vorgeschlagenen ErekutionSmoduS, indem die Ansichten der Abgeordneten

nach drei Seiten auseinandergingen. Diejenigen Kantone,

welche überhaupt noch keine Wechselordnung ober wenigstens

kein von der gewöhckichcn schuldbctreibung abweichendes
Verfahren für Wechselschulden besitzen, befürchteten durch den
schroffen Uebergang zu diesem neuen, in das Wohl und Wehe
der Betheiligten lief eingreifenden Prozedere eine Gefährdung
deS ganzen Konkordats und beantragte» in Berücksichtigung dieser

Bedenken, von einem gemeinsamen Schlußabschnitte abzusehen

und die Regulirung der Erekution und Jurisdiktion in
Wechselsachen den Kantonalgesetzgebungen anheim zu stellen.
A«dere Kantone dagegen, in richtiger Erkenntniß der Nothwendigkeit

einer der materiellen Wechselstrenge gleichmäßig
entsprechenden prozessualischen RechtShülfe drangen auf eine
Vereinbarung auch auf diesem Gebiete, jedoch auf der Grundlage
eines mildern Systems, beruhend aus der Gleichstellung der
Wechsel mit der Erigibilität rechtskräftiger Urtheile. St. Gallen,

Zürich und Basel endlich erklärten, von ihrer längst
bewahrten, mit ihrer Stellung und ihrem Rufe in der Handcls-
welt eng verwachsene» Strenge nicht abweichen zu dürfen. Eine
Vereinbarung war nicht zu erzielen, und demgemäß ist denjenigen

Ständen, die das Bedürfniß übereinstimmender Grundsätze

in dieser Frage nicht erkennen, freigestellt, der Wechselord,
yung ohne diesen Schlußabschnill beizutreten, und in diesem
Falle auf dem WeHe ihrer Kantonalgcsetzgeluizg für eine von
der gewöhnlichen Schuldbetrcibung abweichende Erekution so-
wie für summarische Erledigung der Wechselstpeitigkeiien zu
sorgen." Die Konferenz verständigte sich hieraus in dem Sinne,
daß es den Kantonen unbenommen bleiben solle, spezielle Be-
stimmungen über die Erekution aufzustellen. In dieser
Beziehung halte ich dafür, Bern habe nicht dasselbe Bedürfniß
wie Basel, Zürich und St. Gallen und wenn wir etwas mildere

Bestimmungen aufstellen, so wird eS unsern Verhältnissen
entsprechen. Ich stelle also den Antrags die Wechselordnung
mit den vorgeschlagenen Modifikationen anzunehmen, dagegen
den sechsten Abschnitt an den. RegierungSrath zurückzuweisen,
um auf Grundlage dieser Bestimmungen einen mit unsern
Verhältnissen im Einklänge stehenden Abschnitt vorzulegen. Sollte
dieser Antrag nicht angenommen werden, so möchte ich
denjenigen deS Herrn Kurz dahin ergänzen, daß im § !V4 die
Worte: „jedoch ohne aufschiebende Wirkung" gestrichen werden.



Niggeler (den Präsidentenstuhl verlassènd). Ich erlaube
mir auch einige Worte über den vorliegenden Gegenstand. Ich
erkläre von vornherein, daß ich den AbänderungSanträgen
der Negierung in keiner Beziehung beipflichien könnte. Was
den ersten Antrag betrifft, so scheint eS mir wirklich, dieser

Punkt sei so unwichtig, daß eS sich sogar nicht der Mühe
lohnt, eine Abweichung von der allgemeinen Wechselordnung
einzuführen.. Uebersehen wir nicht, daß es sich darum Handell,
in der Schweiz eine Einigung über die allgemeinen Grundsähe
deS Wechselrechtes zu Stande zu bringen. Wenn nun ein
Kanton sagt: dieser Artikel gefällt mir nicht, — ein anderer:
der gefällt mir nicht, so haben wir am Ende 22 verschiedene
Redaktionen Dann haben wir eine Zersplitterung. Man
darf doch den Handelsleuten nicht zumuthen, daß sie die ver»
schiedenen Wechselrechte aller Kantone studieren sollen. Ich
möchte daher in keinem Falle Abweichungen eintreten lassen,

wenn sie nicht absolut erforderlich sind. Uedrigens haben be-

reits mehrere Redner,, namentlich Herr Blöfch, gezeigt, daß die

erwähnte Modifikation deS 8 <42 unbedeutend ist. Wenn mir
ein Wechsel in Rubel oder Pfund Sterling präsentirt wird, so

sehe ich »ach, ob ich diese Geldsorten vorrälhig habe; habe ich
sie nicht vorrälhig, so acceptire ich entweder.den Wechsel nicht,
oder mit dem Vorbehalt, die Zahlung in Franken zu leisten.
Ich glaube daher, man soll vom ersten Abänderungsanlrage
abstrahiren. WaS den zweiten Antrag betrifft, den sechsten
Abschnitt zu streichen, so könnte ich demselben nie und nimmer
beipflichten. ES scheint mir, das wäre ungefähr so, wie wenn
man den Vorschlag machen würde, ein ncUeö Gewehr
einzuführen, und demselben das Schloß abnähme. Ich glaube, die

Sache sei nicht so gefährlich, wie man vorstellt. ES sieht
diese Wechselerekuiion auf dem Papier clwaS strenger auS, als
sie in Wirklichkeit ist. Allerdings ist darin gesagt, wenn der

Wechselschuldner seine Verbindlichkeit nicht sofort erfülle, so

erfolge die Erekution, wenn er nicht den Betrag deS Wechsels
deponire Aber es darf nicht übersehen werden, daß die Acceptation

deS Wechsels durch den Schuldner vorausgegangen sein
muß. Um in dieser Beziehung zu beruhigen und zugleich dem

Richter eine Richtschnur an die Hand zu geben, würbe ich dem
Dekrete eine Erläuterung beifügen und sagen: die im All.
42 ausgesprochene Verpflichtung, zur Bezahlung in fremden
Gelbsorten, sowie die Einleitung des durch den sechsten
Abschnitt vorgesehenen Erekutionêverfahrens setzen die Acceptation
seitens des Wechselschuldncrs voraus." Für mich wäre ble
Sache deutlich genug, intessen ist eS im Gesetze nicht ganz
klar ausgesprochen, und so könnte ein Richter auf eine irrige
Meinung kommen. Die vorgeschlagene Erläuterung dient nur
dazu, um allfälligen Irrthümern und Prozessen vorzubeugen,
der Schuldner weiß dann, wenn er den Wechsel acceplirt hat,
daß er ans den Verfalltag das Geld bereit halten oder gewärtigen

müsse, daß man gegen ihn einschreite. Wenn ein
Schuldner auf eine falsche Unterschrift hin belangt werden
sollte, so ist dieser Fall im § 08 vorgesehen. Es bleibt uns
also nur der Fall zu berücksichtigen, wo der Schuldner den
Wechsel unterzeichnet, und da glaube ich, er könne sich nicht
über übermäßige Härte beklag n, wenn er weiß, welche Folgen
nach dem Gesetze eintreten können. Ich sage aber weiter, das
vorgeschlagene Erekulionsverfahren ist nicht so bedenklich, wie
man es darstellt. In Frankreich und anderwärts ist das
Verfahren viel strenger. Wenn z B. mehrere Wechselproteste
vorliegen, so wird gegen den Schuldner ohne weiteres einge.
schritten uàder GeldStag erkannt. Hier verhält eS sich ganz
anders Wenn der Schuldner nicht zahlt und den schuldigen
Beirag nicht beponirt, so kommt der VollziehungSbefehl; der
Schuldner hat vier Tage Zeit, dann gibt er Pfand; dieses

muß i4 Tage deponirt sein, bevor die Gantsteigerung
ausgeschrieben werden kann; auf dieses hin folgt wieder eine Frist
von acht Tagen. Das gilt für bewegliche Sachen, wenn es
sich um Liegenschaften hantelt, so hat der Schuldner drei
Monate Frist. Ich bin überzeugt, daß es nicht lange gehen
wird, bis man Abkürzung der Fristen für die Gantsteigerung
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oder Bethätigung deS GeldStagS bei Vorlage einer gewissen
Anzahl protestirter Wechsel verlangen wird. Herr Oberst Kurz
stellte den Antrag, einfach die Schuldversichcrung eintreten zu
lassen. Ich möchte das nicht, aus Gründen, die ich bereits
angegeben habe. Wenn man bloß Sicherheit fordert, so stört
man die Harmonie anderer Bestimmungen, namentlich deS
§ 103. Im wettern frage ich sodann: wie verhält es sich,
wenn Sicherheit geleistet wird, wie ist der Gläubiger gehalten?
er will in der Regel Geld, nun weist man ihn an zwei
Bürgen, die nicht dem Wechselrechl unterworfen sind Man
veischiebt wieder und bricht dem Gesetze die Spitze ab. Ich
möchte daher auch von diesem Anträge abstrahiren. Hingegen
halte ich dafür, das Gesetz habe einerseits eine Ergänzung
nöthig und eS enthalte in anderer Beziehung eine unnöthige
Strenge. Eine Ergänzung ist deßhalb nöthig, weil im ganzen
Gesetze nicht gesagt ist (und seiner Natur nach von der Kon.
serenz nicht bestimmt werden konnte, weil nicht in allen Kantonen

die nämlichen Gerichtsbehörden bestehen), vor welche
Behörde die Sache gezogen werden soll. Ich glaube, man
würde am besten thun, wenn man vaS Bei fahren eintreten
ließe, welches im § 406 deS Vvllziehungsverfahrens
vorgeschrieben ist, mit der Abänderung, daß die für die Appellation
erforderliche Summe auf Fr. 306 festgesetzt würde. Da eS sich
hier in der Regel nicht sowohl um maierielle, sondern mehr
formelle Entscheide handelt, so wäre der Gerichtspräsident die
geeignete Behörde. Dazu kommt der weitere Grund, daß die
Amtsgerichte sich auf dem Lande in der Regel nur monatlich
versammeln, nun käme man an einzelne» Orten in die Lage,
das Amtsgericht alle Wochen zu versammeln; vaS wäre eine
bedeutende Last für die Amtsrichter und für den Staat, während
der Gerichtspräsident immer zur Stelle ist und eine Kosten«
Vermehrung nicht eintritt. Ich würde daher die Aufnahme
der folgenden Bestimmung vorschlagen: „6. Die Klagen gegen
den Schuldner eines acccplirlen Wechsels, sowie die Regreßklagen

gegen die Aussteller und Indossanten sind bei dem
Gerichlöprästdenlen anzubringen und in dem durch Art. 406
V^V. vorgeschriebenen Verfahren zu verhandeln. Von dem
Entscheide des Gerichisprästdemen findet die Weirerziehung an
den Appellations- und KassarionShof statt, sofern die Hauptsumme

des Wechsels Fr. 300 übersteigt.« Bedenklich dagegen
scheint mir die Bestimmung des 8 104, wo gesagt ist, gegen
das Unheil finden tue allgemeln zuläßigen Rechtsmittel statt,
„jedoch ohne auffchrebende Wirkung"; vaS scheint mir eine
unnöihtge Härte. Es r,t möglich, baß dem Schuldner Unrecht
wweifapre» könnte. Ich nehme an, ein auswärtiges HauS
stellt einen echset auf einen hiesigen Handelsmann auS,
welcher denselben accepiin, aber durch besondere Verhältnisse
i» den Fall kommt, die Zahlung zu veiweigern; der Gerichts.
Präsident nimmt an, die Einwendungen seien nicht begründet
und verurtheilt^ ih». Nach 8 103 würde dem Gläubiger sofort
die veponllte Summe ausgeliefert. Nun appellirt der Betreffende,

das Oberg, richt finder, das erstinstanzlichr Urtheil sei

nicht gerechtfertigt; jetzt kann der Betreffende sich nach Frankreich
oder Deutschland wenden, um seine Forderung geltend zu
machen. DaS gehl nach meiner Ueberzeugung schlechterdings
nlchi Ich will auch den Umständen Rechnung tragen und
die Auslieferung der deponirlen Summe gestatten, jedoch nur
gegen Sicherheitsleistung für die allfällige Rückerstattung deS

Bezahlten. In diesem.Falle wäre allen Verhältnissen Rechnung
gelragen Der Schuldner muß geschützt werden, daß er nicht

gWlhigt sei, allfällig außer Landes Recht zu suchen Ich
würde daher als litt, c vorschlagen: „Der Schlußsatz deS

Ar<) 104 wird gestrichen, dagegen bestimmt, daß der urtheilende
Richter im Falle einer Appellation auf Begehren des Berechtigten

gleichwohl die sofortige Vollziehung gegen Sicherheitsleistung

für die Rückerstattung deS Bezahlten verfügen kann."
Das sind meine unmaßgeblichen Anträge, im Uebrigen unterstütze
ich die Genehmigung deS Entwurfs. (Der Redner übernimmt
wieder den Vorsitz.)
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G an quille t. Auch ich erlaube mir über daS vorliegende
Gesetz noch einige Worte. ES freut mich sehr, daß eS von
Seile unserer Juristen, namenilich vom Herrn Großrathsprä-
stdcntcn, gegen vie Abänderungen in Schutz genommen wird,
welche der RegierungSrath vorschlägt. Wenn das Gesetz nach

den Anträgen veS Regierungsrathes angenommen würde, so

gäbe ich keine Prise Tabak dafür, ich würde es als durchaus
nichtssagend betrachten. Warum will man Wechsel und ein

Gesetz dafür? Weil sie den Verkehr erleichtern und der Handel
und die Industrie mittelst derselben mit größerer Leichtigkeit
Geld erhalten kann. Es ist gewiß Jeder von Ihnen schon in den

Fall gekommen, daß er einen guten Handel hätte machen
können, aber daß der Betreffende sofort bezahlt sein wollte und daß

man eben nicht vorerst eine Obligation aufkünden konnte, um
das nöthige Geld zu erhalten. Schon oft hörte ich behaupten,
neben dem Ackerbau müsse man auch Handel und Industrie
haben. Ich bin damit ganz einverstanden, aber verwundert
bin ich darüber, wenn man dann solche Einwendungen hören
muß, wie sie heute hier vorgebracht wurden. In allen zivili-
sirten Ländern hat man ein Handels - und Wechselgesetz, sogar
im finstern Freiburg. Bringt eS so bedeutende Ucbelstände mit,
wie man behauptete? Ich glaube nicht. Man fürchtet die

allgemeine Wechselsähigkeit. Es ist nicht eine Pflicht, sondern
ein Recht, das der Bürger dadurch erhält, und wenn Einer
sich weigert, einen Wechsel zu unterschreiben, waS hat der

Andere davon? Gar nichts. Man fürchtet ferner, wenn ein

Handelsmann auf seinen Schuldner einen Wechsel abgebe, so

müsse derselbe sofort zahlen, sonst könne er über den Haufen
geworfen werden. Das ist gar nicht richtig, der Wechsclprozeß
kann erst eingeleitet werden, wenn der Schuldner den Wechsel
unterzeichnet hat. Ich weiß, daß man in unserm Kantone
Furcht vor einem Wechsel hat. Ich fürchte aber nicht, daß
man Mißbrauch damit treibe. Mir wird eS nie in den Sinn
kommen, auf einen guten Kunden einen Wechsel zu ziehen;
gegenüber einem schlechten Kunden besinne ich mich, weil ich
die Protestkostezi fürchie. Aber man glaubt, es könne Jemand
von irgend einem Juden übernommen werden Dieser Fall
wird für den Betreffenden nur einmal eintreten. UcbrigenS
sind solche Fälle jetzt schon vorhanden und ich kenne Beispiele,
daß Leute in die Hände von Wucherern fielen und BilletS
ausstellten, auf denen man ihnen Abzüge bis auf einen Viertel
des Gesammtbetragcs machte. Solche Leute werfen sich von
einem Punkt auf den andern, bis am Ende der GelrStag
kommt; ich gebe zu, daß im Anfang vielleicht Einige gebrannt
werden, aber haben wir nicht Beispiele, daß Anno 1848, als
das Betreibungsgesey eingeführt wurde, auch Leute gebrannt
wurden, und zwar die Kreditoren; ich kenne einen solchen.
Man hat schon viele Gesetze erlassen, die im Anfange drückten;
ich erinnere Sie an die Gesetze über daö Armen- und NiederlassungS-
wesen. Auch daS vorliegende Gesetz mag im Anfang Einzelne
drücken, aber eS ist ein Fortschritt, und wenn Sie Handel und
Industrie wollen, so müssen Sie die Gesetzgebung entsprechend
einrichten. Ich erinnere Sie nur an daS Institut der GerichiS-
ferien. Wenn ein Wechsel am 8l. August versallen ist, so

müßte man nach dem allgemeinen Gesetze zwei Monate warten,
bis man denselben geltend machen könnte, und so lange hätten
Sie keinen Kredit auf den Wechsel. Es ist noch ein Umstand
zu berücksichtigen. Man hat die Kantonalbank reorganisirt und
drei Zweigbanken eingerichtet; diejenige in St. Immer macht
schon eine Masse Wechselgeschäfte, man scontirt nicht wir ein
Wucherer, sondern auf einem mäßigen Fuße. Solche Geschäfte
sind dort möglich, weil man im Jura ein Wechselgcsetz hat,
aber in Bern, Viel" und Burgdvrf nicht. Ich weiß, daß
Mancher, der Vieh oder Land gekauft hat, gerne für eine
gewisse Summe Kredit hätte, er hat aber verschiedene Umtriebe,
bis er auf dem gewöhnlichen Wege dazu gelangt, dagegen
kann er mittelst eines Wechsels mir soliden Unterschriften leichter
Geld bekommen. Ich frage, ob das nicht sehr nützlich sei, ob
eS nicht den Wohlstand der Bevölkerung, Handel und Industrie
fördere. Natürlich können Mißbräuche eintreten und die Er¬

fahrung anderer Kantone zeigt, daß eS im Anfang vielleicht
einige Opfer kostet, aber nachher gestaltet sich die Sache gut.
So wird es im Kanton Bern auch gehen. DaS Gesetz ist ein
wahrer Akt des Fortschrittes. Ich empfehle Ihnen daher dessen

Genehmigung, dagegen möchte ich Ihnen die von Herrn
Niggelcr vorgeschlagenen Erläuterungen und Ergänzungen ebenfalls

sehr empfehlen. Dem Antrage des Herrn Kurz, der mir
im ersten Augenblicke auch gefiel, könnte ich auS de» von
Herrn Niggeler angeführten Gründen nicht mehr beipflichten.
WaS den 8 42 betrifft, so hätte man denselben auch in dem
Sinne ergänzen können, daß in den betreffenden Fällen in
Ermanglung der speziellen Geldsorte», auf welche der Wechsel
lautet, die Zahlung in schweizerischer Währung geleistet werden
könne. ES ist indessen schwierig, ein Gesetz, daS in andern
Kantonen in Kraft besteht, im Einzelnen abzuändern. Ich
glaube, der Kanton Bern werde sich Glück wünschen,' wenn
der Große Rath einen Schritt in dieser Angelegenheit vorwärts
thut. Die Sache hat auch ihre moralische Seite, ein solches
Gesetz hindert kleinliche Chicancn und Rechtsdarschläge. Ich
stimme daher zum Entwürfe mit der von Herrn Niggeler
vorgeschlagenen Modifikation.

Lehmann, I. U. Der vorliegende Entwurf einer
Wechselordnung wird allseitig befürwortet. Leider gestattete mir die
Zeit nicht, denselben vorher zu studiren, indessen bin ich so frei,
den Bedenken, die ich von verschiedenen Seiten vernahm und
zum Theil auch habe, hier Ausdruck zu geben. Ich bin zwar
mit Denjenigen hier einverstanden, welche glauben, daß man
eine Wechselordnung mit einem Erekultonsversahren einführen
solle; aber ich halte dafür, ein Verfahren wie das vorliegende
sei ein so großer Schritt, daß es Viele unglücklich machen
würde. Wenn wir nur Banquiers von Bern zu Kreditoren
hätten, so wäre ich überzeugt, daß die Leute, wenn auch unter
einem strengen Verfahren, doch mit Schonung behandelt würden.

Es ist aber nicht zu vergessen, daß auch Mißbräuche statt-
finden können. Ein Verfahren, nach welchem ein Mann, der
einen Wechsel acceptirt hat, wenn er nicht auf den Verfalltag
zahlen kann, von einem Tag auf den andern von seinem Gute
vertrieben werden kann, ist außerordentlich streng gegenüber den
Begriffen, welche bisher herrschten. Ein Wucherer läßt sich

z. B. von einem solchen Manne einen Wechsel unterschreiben,
greift dann auf das Häuschen deS Schuldners und vertreibt
ihn. Man wird zwar entgegnen die Leute werden nicht so leicht
trauen, aber die Gelegenheit ist zu häufig. Es kommen fremde
Handelsreisende in'S Land, sie geben dem Krämer gute Worte,
um ihre Waare an den Mann zu bringen, bis derselbe einen
Wechsel unterschreibt; der Chef des Handelshauses ist ein strenger

Geschäftsmann, der sogleich die Erekution anbefiehlt, wenn
der Wechsel nicht 'auf den Verfalltag bezahlt wird. Ich glaube
also, daS Gesetz werde bei der Ausführung auf solchen Widerwillen

stoßen, daß man später dazu kommen wird, einen
wildern Uebergang herzustellen. Insofern müßte ich mich dem
Antrage des Herrn RegierungSrath Sahli anschließen, daß man
den Entwurf der Wechselordnung annehme, dagegen den sechsten

Abschnitt an den RegierungSrath zurückweise, damit er einen
unsern Verhältnissen entsprechenden Vorschlag bringe, welcher
dem Wechselinhaber die nöthige Sicherheit gewährt, ohne damit
die unerhörte Strenge zu verbinden, wie fie der Entwurf
vorschreibt. ES könnte vielleicht dadurch geholfen'werden, daß
man dem Schuldner gestatte, Sicherheit zu leisten und ihm
kurze Fristen einräume. Der Entwurf sollte um so mehr an
den RegierungSrath zu nochmaliger Prüfung zurückgewiesen
werden, weil der Gegenstand von großer Tragweite ist.

Kurz, Oberst. Ich will nur kurz bemerken, daß ich den
Anträgen des Herrn Niggeler beistimme und den meinigen nur
eventuell gestellt habe, um dem unglücklichen Antrage der Regie,
rung gegenüber wenigstens etwas zu retten. Auf das Votum
deS Herrn Lehmann möchte ich erwiedern, daß er sich die Sache
nicht ganz klar gedacht hat, und daß die Erekution nicht so



schnell eintritt, wie er fürchtet. Man wird den Schuldner nicht
von einem Tage zum anvern von seinem Hause vertreiben wollen;

wenn er dieses zum Pfande gibt, so wird-er drei Monate
Zeit haben. Nur dem schicanösen Prozediren soll der Faden
abgeschnitten werden, damit der Gläubiger nicht Jahre lang
hingehalten werbe und am Ende noch ein paar Hundert Franken
Kosten bezahlen müsse. Wenn der Schuldner die Unterschrift
zum Wechsel gibt, so verzichtet er damit auf einen Prozeß;
das ist der ganze Unterschied. Ich will nur ein Beispiel
anführen. Wenn Einer eine Zahlungsaufforderung erhält und
innerhalb vierzehn Tagen nicht Einsprache erhebt, so muß er
zahlen. Nun bitte ich zu bedenken, wie viel leichter man auf
dem Lande vergißt, innerhalb vierzehn Tagen Recht darzuschlagen;

das geschieht viel leichter, als daß man seine Unterschrift
zu einem Wechsel hergibt. Sie sehen, daß eS sich eigentlich
nur um Gespenster handelt, daß wir eigentlich die betreffende
Einrichtung schon haben, nur in anderer Form. Wenn Einer
überhaupt etwas Unvorsichtiges begeht, so wird er die Folgen
davon tragen müssen. UebrigenS wird man seine Unterschrift
nicht so geschwind hergeben, und ich glaube, Herr Lehmann
befinde sich über die Folgen deS Gesetzes vollständig im
Irrthum. Der Portrag des Herrn Präsidenten hat die Bedenken,
die ich noch hätte haben können, so klar widerlegt, daß ich mit
voller Ueberzeugung zu seinem Antrage stimme. Es kommt
auf VaS Gleiche heraus, wie der Antrag des Herrn Sahli, die
Sache muß immerhin an den Rcgierungsrath geschickt werden,
dagegen ist der Vorschlag deS Herrn Sahli nicht ganz dem
Reglemente gemäß, denn dieses schreibt vor, daß man immer
einen positiven Schluß ziehe. Ich hoffe, der Herr Berichterstatter

werde um so weniger Anstand nehmen, den Antrag des
Herrn Niggeler zuzugeben, als er im Regierungsraihe
theilweise dasselbe vorgeschlagen hat.

Sahli, RegierungSrath. Ich erkläre nur, daß ich meinen
Antrag etwas genauer formulircn will, weil der Herr Präopi-
nant bemerkt, eine allgemeine Rückweisung sei nicht ganz reg,
lementsgemäß. Mein Antrag hat den Sinn, der sechste
Abschnitt sei erheblich zu erklären und an den Regierungsrath zur
Untersuchung zurückzuweisen. Auch den eventuellen Antrag
ziehe ich Zurück, weil er mit demjenigen deS Herrn Niggeler
zusammenfällt. Dagegen beantrage ich die Streichung der
8Z 97 und 98, weil sie zu hart sind. Wenn man an deren
Stelle die Schuldversicherung eintreten lassen will, so hätte ich
nichts dagegen.

Karr er. Ich ergreife das Wort hauptsächlich deßwegen,
weil ich dem Votum des Herrn Lehmann entnommen habe,
daß sogar Handelsleute in der Versammlung sind, die das Gesetz
nicht recht aufgefaßt haben, wahrscheinlich deßhalb, weil den
Mitgliedern nicht gehörig bekannt war, wann dasselbe zur Be,
Handlung komme» werde. Ich halte eS daher nicht für über,
flüssig, noch einigermaßen daS Votum des Herrn Kurz zu
ergänzen. Ich glaube, die Versammlung sei mit der Grundlage
deS Gesetzes ziemlich einverstanden, daß derjenige, welcher einen
präsentirten Wechsel acceptirl, unter daS Wechselrecht falle.
Unterzeichnet er den Wechsel nicht, so bleibt dem Gläubiger
kein anderer Weg, als derjenige eines gewöhnlichen Prozesses,
abgesehen davon, ob die Zahlung in vierzehn Tagen oder drei
Monaren geschehen sollte. Ich glaube, Jedermann werde damit
einverstanden sein, daß Handel und Industrie nicht bloß durch
Bewilligung von Krediten im Büdget gefördet werden, sondern
daß man in der Gesetzgebung diesen Zweck anstreben soll. Der
auswärtige Gläubiger weiß dann, daß er in seinen Rechten ge-
schützt wird. Eine zweckmäßige Handelsgesetzgebung ist dem
Lande von größerem Nutzen, als wenn man 199,999 Franken
für die Unterstützung der Industrie verwendet. Die Wechsel,
ordnung bietet den Vortheil, daß sie den Anfang zu einer eid-
genössischen Gesetzgebung für Handel und Wandel bildet. Zu
diesem Zwecke haben sich denn auch die größern Kantone be«

reitS darüber geeinigt. Um nun auf den eigentlichen Punkt zu

kommen, warum ich das Wort ergriffen habe, bemerke ich, daß
Herr Lehmann im Irrthum ist, wenn er meint, wenn Einer
einen Wechsel accepttre und am Verfalltage nicht zahle, so
könne man sofort daö ErekuiionSverfahren einleiten, mit
andern Worten den GeldStag verhängen. Das Wechselgesetz hat
keine andere Wirkung als die, daß der Richter den säumigen
Schuldner auffordert, seine Verpflichtung zu erfüllen, und dann
seine Verfügung trifft, welche die Wirkung eines rechtskräftigen
Urlheils hat. Statt daß man zuerst eine Zahlungsaufforderung
erläßt, den Widerspruch des Schuldners gewärtig!, die Vermittlung

anruft, dann vor den Richter tritt mit Klage und
Beweisführung, vor das Amtsgericht, dann vor das Obergericht, statt
diesen ganzen Prozeß durchzumachen, schneidet der Richter in
Wechselgeschäften demselben den Faden ab und sagt zum Schuldner:

Du zahlst am nächsten Werktage. Es ist das
Verfahren nach § 97. Welche Folgen hat es? Schließt man
sofort? Nein. Der Gläubiger läßt den VollziehungSbefehl
ausfertigen und ihn anlegen; der Schuldner muß dann innert vier
Tagen bezahlen oder eS tritt die Pfändung ein. Werden
Beweglichkeiten gepfändet, so bleiben sie vierzehn Tage auf der
Gant, bei Liegenschaften hat der Schuldner mehrere Monate
Zeit. Der einzige Unterschied zwischen dem bisherigen
Verfahren und dem Wechselprozesse besteht darin, daß in letzterm
nicht Recht dargeschlagen werden kann, wenn der Wechsel
einmal acceptirt ist. Nun frage ich, wer von Ihnen ist mit diesem
Verfahren nicht einverstanden, wenn man nicht einen bösen
Schuldner begünstigen will? Ich glaubte, Ihnen die Folgen
des Wechselprozeffes deutlich darstellen zu sollen, und halte
dafür, wenn Sie sich über die Sache einen klaren Begriff machen,
so werden Sie mit den Anträgen des Herrn Niggeler
einverstanden sein und im Uebrigen den Entwurf genehmigen. Wie
ich mich erkundigt, ist demselben bis jetzt nur ein Kanton
beigetreten. Gehen wir also mit dem guten Beispiele voran im
Interesse von Handel und Wandel, so wird es auch andere
Kantone veranlassen, demselben beizutreten, denn es ist namentlich

für die größern wichtig.

Lehmann, I. U. Herr Karrer hat mich deS Irrthums
beschuldigt in Betreff meiner Auffassung über die Wirkungen
deS Wechselprozeffes. Ich glaube jedoch, es sei nicht richtig,
wenn man behauptet, der einzige Unterschied zwischen dem
bisherigen Prozesse und der Wechselerekution bestehe darin, daß
man bei der letztern nicht mehr Recht darschlagen könne. Ich
fasse eS nicht so auf, sondern finde, der Unterschied gehe weiter.
Bisher hatten wir Gerichtsserien; Herr Karrer sagte nichts
davon, und ich möchte sie im Wechselprozeß auch nicht. Wir
hatten eine dreißigtägige Frist nach der Zahlungsaufforderung.
Nun geht meine Ansicht dahin, man solle daS langsame
Verfahren deS bisherigen Prozesses zwar nicht auf den Wechsel
anwenden, aber wenn der Schuldner Sicherheit leisten kann,
so soll man nicht gestatten, baß in vierzehn Tagen die Gant
ausgeschrieben und vollzogen werden könne, sondern eine längere

Frist eingeräumt werden, denn ist die Sache einmal publi-
zirt, so ist der Ehrenpunkt deS Betreffenden gewissermassen
dahin. Ich stimme daher zum Antrage deS Herrn Regierungsrath

Sahli, daß die Sache zu neuer Prüfung an den
RegierungSrath zurückgewiesen werde, damit diese Behörde uns den

Entwurf eines Vollziehungsversahrens vorlege, wie eS im
Interesse der Sache liegt und dem Kredite, sowie unsern Verhältnissen

entspricht.

Herr Berichterstatter. Nach der langen Berathung
werde ich mich in meinem Schlußrapporte so kurz als möglich
fassen. Ich beginne mit einer persönlichen Bemerkung, welche
dahin geht, daß, wenn ich in meinem KingangSrapporte sagte,
eS seien seit der betreffenden Konferenz bereits zwei Jahre
verflossen, dieß keinen andern Sinnen haben soll, als das
thatsächliche Verhältniß zu konstatiren. Ich gehe nun zu den

Einwendungen über, welche gegen die Anträge des RegterungS«
rathes und zwar zunächst gegen den § 42 erhoben wurden.



ES ist sonderbar, daß dieser Paragraph zu solchen Angriffen
Anlaß gab Daß aber der Porschlag der Regierung nichl auS

der Lufl gegriffen ist, sehen Sie aus dem Umstände, daß die

Redaktion des vorliegenden Entwurfs durch Stichentscheid des

Präsidenten zu Stande kam, und daß die Redaktion des ersten

Entwurfs mit derjenigen übereinstimmt, welche Ihnen der Re«

gierungsrath heute vorschlägt, Herr RöihliSberger sagt zwar,
eS komme in der PrariS auf daö Gleiche herauS; aber die

Konferenz wird wahrscheinlich nicht um des Kaisers Bart gestritten
haben. Wenn sie die Sache für so unbedeutend gehalten hätte,
so hätte sie nicht ein solches Gewicht darauf gelegt. Durch
die neue Redaktion sollen allfällige Uebelstände möglichst
verhütet werden Der Grundsaß des Entwurfs besteht darin: man
zahlt in der Geldsorte, in welcher der Wechsel lautet, wenn nicht
der Gläubiger den Schuldner durch einen Beisatz liberirt. ES

ist daher nicht richtig, daß kein Unterschied bestehe; wäre dieß

der Fall, so hätte man sich nicht die Mühe gegeben, eine neue

Redaktion aufzunehmen. ES könnte vorkommen, daß ein Gläubiger

seinen Schuldner damit plagen würde, daß der letztere

sich der Forderung, den Wechsel in fremder Geldsorte zu
bezahlen, unterziehen müßte. Deßhalb ist eS besser,, den Artikel
so zu fassen, wie ihn der RegierungSralh vorschlägt. Man
sagte Ihnen zwar, Sie sollen sich hüten, eine Abänderung
anzunehmen, um die Einheit nicht zu stören Ich frage Sie aber:
wie viel Einheit ist seit der Konferenz von t856 zu Stande
gekommen? Nur Solothurn hat den Entwurf angenommen, und

wie? Mit den Modifikationen, welche der RegierungSralh Ihnen
vorschlägt. Herr Ganguillet und andere Redner stellten zwar
die Sache so dar, als wäre das Gesetz keine Prise Tabak mehr

werth, wenn die Wechselordnung nach Antrag deS Regie, ungS-
rathes angenommen werde. 2» dieser Beziehung kann ich mich

einfach darauf beschränken, aus daS Schreiben zu verweisen,
mittels dessen die Regierung von Solothurn uns mittheilte, daß

der dortige Große Raih dem Konkordale mit den erwähnten
Modifikationen beigetreten sei. Der RegierungSralh des Kantons

Bern handelt also mehr im Interesse der Einheit, wenn
er sich demjenigen Kanton anschließt, welcher die Wechselordnung

angenommen hat, um so mehr, als auch der Kanton
Solothurn überwiegend agrikol ist und daneben «ine ziemlich
bedeutende Industrie Hai. Ich komme zur zweiten Frage
bezüglich des WechselprvzesseS. Ich habe Ihnen die Erfahrungen

anderer Kantone vorgelegt. Ich verwundere mich gar nicht,

daß Männer, die sich ausschließlich mit Handel beschäftigen,
wie Herr Ganguillet, sofort die Wechselenkution einführen
wollen, aber wenn Sie die allgemeine Wechselsähigkeit und die

Folgen, welche daraus entstehen können, und die in der Konferenz
vielseitig hervorgehoben wurden, in's Auge fassen, so erscheinen
die daherigen Bedenken durchaus nicht unbegründet. Es handelt

sich um eine neue Einrichtung, welche in die ökonomischen

Verhältnisse jeder Familie eingreifen kann. Man weiß, mit
welcher Leichtigkeit Wucherer oft die Leute zu fassen wissen;
durch Acceptation eines Wechsels sind sie den Vorschriften deS

WechselprozcsseS unterworfen. Man unterscheidet hier nicht
zwischen Handelsakten und andern Geschäfte», sondern eS ist
die allgemeine Wechselsähigkeit, welche Regel macht. Wie weit
diese geht, können Sie daraus entnehmen, daß die bloße
Unterschrift auf der vordem Seite deS Wechsels ohne die

Beisetzung deS Wortes „acceptirt" als unbedingte Annahme gilt.
Erhebt ein Schuldner Einsprache, so muß er dennoch die
Geldsumme, auf welche der Wechsel lautet, deponiren. Ich bin
damit einverstanden, daß man dent Handel größere Garantie
geben soll, aber man soll sich auch die Gefahr und die
Mißbräuche, welche eintreten können, nicht verhehlen, und daher
vorerst einen Versuch mache». Eine fernere Frage ist die: ist
eS zweckmäßig, das vorgeschlagene ErekutionSverfahren
anzunehmen? Zch glaube nicht. Wenn der Große Rath grundsätz.
lich die Einführung eines Wechselprozesses beschließt, bann
erklären Sie alle Anträge erheblich, damit der RegierungSralh
zwischen der ersten und zweiten Berathung die Sache prüfen
und neue Vorlagen machen kann, da mehrere Redner Abände¬

rungen vorgeschlagen haben. Meiner Ansicht nach ist z. B.
der Grundsatz der Hinterlage einer Geldsumme, als Bedingung
der Möglichkeit, einen Prozeß anzuheben, verwerflich. Man
sagt zwar, diese Bedingung gelte nur für angenommene Wechsel.

Wie läßt sich dann aber der § 98 erklären, welcher von
„Nichtanerkennung deS Anspruchs" handelt? Ich mache eine
Welle, man kann mir keine Gesetzgebung vorweisen, welche eine
solche Bestimmung enthält daß die Vollziehung zum voraus
stattfinden muß. Nehmen Sie an, eS kommt Einer mit einem
Wechsel von 20—30,000 Fr., von dem die Hälfte, bezahlt ist,
der Schuldner bestreuet den Anspruch; er müßte aber gleichwohl

nach dem vorliegenden Entwurf die ganze Summe nebst
Kosten deponiren. Wollen Sie ein solches System? Ferner
ist nicht klar, welches die zuständige Behörde im Wechselpro.
Zesse sei. Herr Niggeler stellte zwar in dieser Beziehung einen

Antrag, der jedoch vervollständigt werden sollte; im Vorschlage
der Justizdirektion war dieser Punkt vorgesehen Auch die
RechtSslillstänve sind nicht zu übersehen, weil sie von der Mi-
liiärorganisation garanlirt sind. Man kann doch einen Militär,
während er im Dienste steht, nicht der Gefahr aussetzen, einen

Wechsil accepliren und dezablen zu müssen, so daß er die Folgen

des Wechselprozesses zu gewärtigen hätte. Es können
Verwickelungen eintreten, die Regierung kann in die Lage kommen,
einen allgemeinen Rechisstillstand zu proklamiren; wollen Sie
dann fremden Gläubigern gestalten, die Bestimmungen des
Wechselprozesses zur Anwendung zu bringen? Ferner erinn re ich

daran, daß bei Wechseln, die nicht acceptirt sind, das g wöhn-
liche Belreibungsversahren eingeleitet werden muß. Wie ge-
sagt, glaubte der RegierungSralh, daS Beispiel des KantonS
Solothurn, dessen Verhältnisse denjenigen unseres KantonS ähnlich

sind, zu befugen und vorerst einige Erfahrungen zu machen.
Die uuveränverlr Wechselordnung wurde von mehreren Rednern
befürwortet, weil es ein Konkordat sei; wenn man aber zum
Wechselprozesse kommt, dann regnet eS AbänderungSanträge,
dann ist es kein Konkordat mehr. Die Gefahr der allgemeinen
Wechselfähigkeit bezieht sich nicht auf den Verkehr zwischen

Banquier und Banquier, sondern auf denjenigen Theil der
Bevölkerung, welcher mit dieser Einrichtung weniger vertraut ist.
Mein Antrag geht bezüglich deS sechsten Abschnittes dahin, daß

man vorerst die Frage entscheide: will der Große Rath grundsätzlich

eine Wechselerekution und einen Wechselprozeß als
Ergänzung der Wechselordnung annehmen? Spricht sich die

Versammlung dafür auS, so kann ich alle Anträge als erheblich
zugeben und würde dann der RegierungSrath beauftragt, die
Sache näher zu untersuchen und entsprechende Vorlagen zu
bringen.

Der Herr Präsident bemerkt, daß der vom Herrn
Berichterstatter vorgeschlagene AbstlmmungsmovuS nach vem
Réglemente nicht wohl zulässig sei.

Abstimmung:
Für den Antrag deS PegierungSratheS mit

oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den Antrag des Herrn Blösch Stimmen.
Dagegen 59 „
Für den Antrag deS Hsrrn Niggeler Gr. Mehrheit.
Dagegen Minderheit.
Für den Antrag veS Herrn RegierungSrath

Sahli „
Der eventuelle Antrag deS Herrn Oberst Kurz fällt

nun dahin.

Schluß der Sitzung: 2^ Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.



Dritte Sitzung.

Mittwoch den 2. März 1859.

Morgens um 3 Uhr.

Unter dem Borsitz« deS Herrn Präsidenten Nigg« ler.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Bühlmann, Jmhoof,
Samuel; Indermühle, Amtsnotar; Kohli, Reichenbach, Fried,;
Seiler, Sterchi uno Theurillat; ohne Entschuldigung: die

Herren Corbat, Girardtn, Jmhoof, Bendicht; Karlen, Johann
Gottlieb; Riat, Schmutz, Streit, HieronymuS und Wyder.

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt. -

Tagesordnung,

Projekt-Dekret.

Der Große Rath des KantonS Bern,

in der Absicht, allen Gemeinden und Korporationen des

KantonS, welche sich bei dem Unternehmen der Ostwestbahn
mit Einschluß der Linien Bern-Biel und Biel-Neuenstadt
betheiligt haben oder betheiligen wollen, die gleichen Vergünstigungen

zu gewähren, welche durch daS Dekret vom 2l). Nov.
1858 den zunächst der Bahn liegenden Gemeinden und
Korporationen eingeräumt worden sind,

auf den Antrag deS RegierungSratheS,

beschließt:

Die Bestimmungen deS Dekretes vom 29. November 1353,
betreffend die Betheiligung der Gemeinden und Korporationen
bei der Ostwestbahn, finden ihre Anwendung zu Gunsten aller
derjenigen bernischen Gemeinden und Korporationen, welche
sich beim Regierungsrathe um Vermittlung der Einzahlung für
die von ihnen übernommene Aktienzahl bewerben.

(Folgen die Unterschriften.)

(Siehe GroßrathSverhandlungen, Jahrgang 1353, Seite 127
und 131.)

Die StaatSwirthschaftSkommission pflichtet dem

Antrage des RegierungSratheS bet, mit der Modifikation, daß

Tagblatt de» Großen Rathe« >s;s.
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nach dem Worte „welche" «ingeschaltet werde: „an den oben

genannten Bahnlinien ein nahes Interesse haben und rc."

Sahli, Direktor deS Eisenbahnwesens, als Berichterstatter
des RegierungSratheS. Ich soll Ihnen, Namens deS

RegierungSratheS, über daS vorliegende Dekret, welches Ihnen
gedruckt mitgetheilt wurde, und die Betheiligung der Gemeinden
bet der Ostwestbahn betrifft, Bericht erstatten. Wie Ihnen
bekannt ist, hat der Große Rath am 29. November 1853 ein
Dekret erlassen, durch welches der RegierungSrath ermächtigt
wurde, auf Begehren der betreffenden Gemeinden und
Korporationen für sie die Einzahlungen für die von ihnen übernommene

Aktienzahl zu leisten und zwar, wenn nöthig, mittelst
eines AnleihenS. Seither, nämltch am 9 Januar abhin,
fand eine vom Zentralkomite der jurassischen Eisenbahnen
veranstaltete Versammlung statt, an welcher Abgeordnete der
Gemeinden Theil nahmen, und man sich verständigte, dahin zu
wirken, daß der Jura sich auch beiheilige, mit Rücksicht auf
das große Interesse, welches er an dem Zustandekommen der
Ostwestbahn hat. Diese Betheiligung wurde auf etwa
599,999 Fr veranschlagt, daS Konnte richtete eine Zuschrift
an den RegierungSrath, welche die Frage enthielt, ob das
Dekret vom 29. November 1858 auch auf den Jura seine

Anwendung finde, verbunden mit dem Wunsche, daß wenn die
Behörde entgegengesetzter Ansicht sein sollte, ein neues Dekret
erlassen werden möchte. Infolge dessen fragt eö sich, ob das
erwähnte Dekret aus den Jura Anwendung finde oder nicht.
ES ließe sich darüber verschiedenes geltend machen. Vorerst
spricht das Dekret nicht einzig vom Emmenihale, sondern eS

lautet ganz allgemein, indem cS von den an der Aktienübernahme

bethciligtcn Gemeinden und Korporationen spricht. Ferner

läge eS im Sinne des Dekretes, eS sofort auf den Jura
anzuwenden, indem kein Zweifel obwaltet, daß, wenn die Frage
dem Großen Rathe vorgelegt worden wäre, die Versammlung
eS auch auf den Jura anwendbar erklärt hätte. Indessen konnte
allerdings der Wortlaut der Motive Zweifel erregen, indem im
Eingange deS Dekretes von „den an der Ostwcstbahn liegenden
Gemeinden Und Korporationen" die Rede ist und man sagen
kann, der Jura liege nicht gerade an der Ostwestbahn, obschon
man anderseits einwenden könnte, eS gelte für alle Gemeinden,
die ein nahes Interesse an der Ostwestbahn haben. ES schien
daher dem Regierungsrathe angemessen, ein neueS Dekret
vorzulegen, und diesem Umstände verdankt der vorliegende Entwurf
seine Entstehung. Es geht dahin, daß die Bestimmungen des
Dekretes vom 29. November l858 aus alle diejenigen bernischen
Gemeinden und Korporationen Anwendung finde, welche sich
beim RcgierungSrathe um Vermittlung der Einzahlungen für
die von ihnen übernommene Aktienzahl bewerben. ES ist nicht
nur von den jurassischen Gemeinden die Rede und zwar
deßhalb, weil später, wenn eS sich um die Erstellung der Linie
Biel-Bern handelt, wahrscheinlich auch eine Betheiligung der
Gemeinden in jener Gegend zur Sprache kommen wird. Die
StaatSwirthschaftSkommission fand, daS Dekret gehe etwas
weit und möchte eS nur auf die Gemeinden anwenden, welche
«m Unternehmen der Ostwestbahn ein nahes Interessen haben.
Damit erklärt sich die Berichterstattung einverstanden, daS Dekret
hatte nie einen andern Sinn, es wird stch auch in der PrariS
so gestalten, und da der RegierungSrath bloß ermächtigt, nicht
verpflichtet wird, so würde er gegen die Gemeinden, die
allfällig unvorsichtig gehandelt hätten, eingeschritten sein. Auf
die Sache selbst will ich nicht näher eintreten, sondern erlaube
mir nur noch die Bemerkung, daß eS eine Forderung der
Gerechtigkeit ist, die jurassischen Gemeinden gleich zu halten, wie
diejenigen deS Emmenthals. Ich bemerke nur, daß, wenn
irgendwo, im Jura für allfällige Vorschüsse deS Staates keine

Gefahr vorhanden ist, denn die jurassischen Gemeinden sind
wenigstens so solid, als diejenigen des alten ^KantonS, und
man ist im Jura gewohnt, prompt zu zahlen. Endlich werden
die Vorschüsse gegen Obligationen der betreffenden Korporationen
geleistet. Ich stelle daher den Antrag, Sie möchten In die
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Berathung deS vorliegenden Entwurfs eintreten, denselben in
tziobo behandeln und genehmigen.

Lehmann, I. U., als Berichterstatter der
StaatSwirthschaftskommission. Die StaatSwirihschaflSkommission empfiehlt
Ihnen den Vorschlag deS RegierungSratheS ebenfalls, doch

möchte sie denselben in dem etwas beschränkenderen Sinne
fassen, daß das Dekret nur auf diejenigen Gemeinden Anwen-
dung finde, welche ein nahes Jnieresse an dem Unternehmen
der Ostwestbahn haben. Wenn auch eine Beschränkung in
diesem Sinne nicht absolut nöihig gewesen wäre, indem nicht
vorauszusehen ist, daß Gemeinden, die nicht ein nahes Interesse
am Unternehmen haben, sich finanziell dabei betheiligen, so

hielt die Kommission eS doch für passend, dem Dekrete die

beantragte Modifikation beizufügen. Wie der Herr Berichterstatter

deS RegierungSratheS bereits bemerkte, hatte das frühere
Dekret denselben Sinn, denn es kann nicht im Willen deS

Großen Rathes liegen, daß eS nur auf einen Theil der
Gemeinden Anwendung finde, sondern auf alle Gemeinden, die

ein Interesse an der Ausführung der betreffenden Linie haben.

Für den Staat liegt kein Nachtheil darin. Vorerst wird die

Tragweile deS Dekretes nicht eine große sein, sodann sind die

Garantien, welche die in dem Dekrete vom 20. November vorigen

JahreS aufgestellten Bedingungen bieten und auch für den

vorliegenden Fall Regel machen, genügend; die
StaatSwirthschaftskommission glaubte daher, Ihnen daS Dekret mit der

beantragten Modifikation empfehlen zu sollen.

Blösch. Nicht als Mitglied deS Großen RatheS, sondern
der StaatSwirihschaflSkommission sehe ich mich veranlaßt, mir
ein paar Worte zu erlauben. Ich glaubte, man würde mich

als Mitglied der Kommission speziell anfragen. Nach dem

Rapporte des Herrn Berichterstatters sollte man glauben, die

StaatSwirthschaftskommission sei einstimmig in der Sache
gewesen. Dem ist aber nicht so, sondern von vier anwesenden

Mitgliedern haben zwei daS Eintreten verweigert. Die
StaatSwirthschaftskommission war im Lause der letzien Woche in drei

Sitzungen versammelt, und man hätte damals ganz gut Zeit
gehabt, daS vorliegende Dekret zu behandeln, aber eS geschah

nicht. Am Schlüsse der dritten Sitzung wurde der damalige
Präsident der Kommission (eS war nicht der Herr Präsident
des Großen Rathes, sondern der Herr Statthalter) angefragt,
ob etwas darüber vorliege, worauf er sagte, eS sei ihm nichts
bekannt. Letzten Samstag entfernte ich mich von Bern, kehrt«

am Sonntag Abend zurück und fand dann zu Hause eine

Bielkarte zu einer Sitzung der StaatSwirthschaftskommission
auf den folgenden Tag, Morgens um 8 Uhr. Darüber hätte
ich nichts gesagt, obschon eS für die Mitglieder der Kommission
nicht angenehm ist, unmittelbar vor der Sitzung deS Großen
RatheS sich im Vorzimmer dieser Behörde zu versammeln; aber
sehr unangenehm ist eS, daß daS Dekret nicht vorher den

Mitgliedern ausgetheilt wurde. Wir fanden eS auf dem Tische
im Sitzungszimmer und halten nicht Gelegenheit, eS vorher zu
prüfen, nicht einmal zu lesen. Seilher hatte ich Zeit dazu,
aber ich beschwere mich in aller Form darüber, daß man di«

zu behandelnden Gegenstände nicht einmal ein paar Stunden
vorher den Mitgliedern zustellt.

Herr Präsident deS RegierungSratheS. Ich erlaube
mir auf die Beschwerde des Herrn Blösch zu antworten. Vor
allem frage ich: was ist in dem vorliegenden Dekret enthalten?
Ist etwas materiell NeueS darin? Keine Spur davon, daS
einzige Neue besteht darin, daß daS Dekret, welches der Große
Rath am 20 November t853 erlassen hat, auch auf die
jurassischen Gemeinden Bezug habe. DaS ist das Dekret, um
daS eS sich handelt und dessen Einsicht so viel Zeit erfordert.
Ich erlaube mir nur noch die Bemerkung, daß Herr Blösch
am allerbesten weiß, wie sehr eine Regierung genirt ist, wenn
ein Mitglied krank ist und ein anderes Mitglied in dessen

Abwesenheit die betreffende Direktion verwalten muß Der Herr

Finanzdirektor ist seit einer Woche schwer krank. Wir haben
geglaubt,eS bessere, er könne sich mit Noth in den RegierungS,
rath schleppen); er konnte eS nicht, am Ende mußten wir den
Gegenstand ohne ihn erledigen. DaS ist der Grund, warum
die Sache nicht vorher vorgelegt werden konnte.

Blösch. Auf eine solche Aeußerung bin ich nicht gewohnt
zu schweigen, obschon ich gegenwärtig von Krankheit nicht ganz
frei bin. Die Verfassung schreibt nicht vor, daß eS von der
Wichtigkeit deS Inhaltes eines Gegenstandes abHange, ob er
den Mitgliedern der StaatSwirthschaftskommission vorgelegt
werden soll oder nicht. Wenn ich in der Kommission sitze, so
kommt eS der vorberathenden Behörde nicht zu, mir diejenigen -
Sachen mitzutheilen, die sie für wichtig hält, und die nicht,
die sie für unwichtig hält, sondern sie muß der
StaatSwirthschaftskommission alle diejenigen Gegenstände übermitteln, die
nach der Verfassung durch dieselbe vorberathen werden sollen.
Dieß daS Eine. WaS den andern Punkt betrifft, so will ich
sehr gerne dem Umstände, betreffend die Krankheit deS Herrn
Finanzdirektors, Rechnung tragen, erlaube mir aber die
Bemerkung beizufügen, daß, als die StaatSwirthschaftskommission
am Donnerstag der vorigen Woche versammelt wurde, ein -
anderes Mitglied deS RegierungSratheS an seiner Stelle rap«
portirte. Wie unrichtig es übrigens ist, wenn man behauptet,
daS Dekret hätte der Kommission nicht vorgelegt werden können,
geht daraus hervor, daß das Eremplar, welches ich in der
Hand habe, daS Datum vom 22. Februar trägt. ES hätte
also vorher vorgelegt werden können.

Geiß bühler wünscht darüber Auskunft zu-erhalten, wie
der Regierungsrath den Zinsfuß für die fraglichen Anleihen
festzusetzen gedenke, ob auf 3, 4 oder ô °/o.

Seßler. Ich begreife, daß Herr Blösch sich etwas
ungehalten zeigen konnte, wenn er voraussetzte, daß die Regierung
daS Dekret schon lange vorher berathen habe, aber er irrte sich.

Nach dem Eremplare deS Entwurfs, das ich in den Händen
habe, wurde daö Dekret vom Regierungsrathe am 25. Februar
genehmigt, aber wie ich vernehme, geschah dieß am 26 gleichen
Monats. WaS die Sache selbst betrifft, so bemerke ich, daß
die Mitglieder der StaatSwirthschaftskommission, die aus
formellen Gründen nicht eintreten wollten, erklärt haben, sie wollen
in der Sache selbst nicht Opposition machen. Der Antrag der
Kommission wurde von Herrn Gonzenbach selbst gestellt.
UebrigenS ist die Sache sehr einfach, wenn man bei Erlassung
des frühern Dekretes an den Jura gedacht hätte, so hätte dasselbe

gleich viel Stimmen erhalten, wie damals, denn Sie werden

einverstanden sein, daß daS Geld, welches aus dem Jura
kommt, gleichgehalten werden soll, wie dasjenige, welches aus
dem alten Kantone kommt.

Fischer. Man sagt, die Sache fei ganz einfach, und
erwartet, daß die gleiche Mehrheit, welche sich für das frühere
Dekret aussprach, auch daS heutige genehmigen werde. Auch
für mich ist die Sache einfach. Ich habe dem frühern Dekrete
nicht beigestimmt und hoffe, Sie werden mir eS daher nicht
übel nehmen, wenn ich auch heute nicht dazu stimme. Ich
werde mich nicht weitläufig aussprechen, indessen erlaube ich
mir einige Gründe anzuführen. Der erste Grund besteht darin,
daß ich in daS fragliche Unternehmen kein Zutrauen setze. Der
zweite Grund, warum ich diese Vorschüsse von Seite deS

Staates nicht billigen kann, ist der, daß ich finde, der Staat
komme auf diese Weise in eine falsche Stellung. Kommt die
Sache gut, so ist nicht viel dagegen zu sagen, kommt eS aber
nicht gui, was Jeder als möglich wird zugeben können und
waS ich als sehr wahrscheinlich betrachte, dann klagen die
Gemeinden über Verlüste, indem sie dem Staate 4, 5 "/v Zins
zahlen müssen, während sie selbst nur 1 °/o oder vielleicht gar
nichts beziehen, und dann haben wir all« Jahre Petitionen von
den Gemeinden zu gewärtigen; dann kommen wir in eine



falsche Stellung. Diese Art der Unterstützung führt zu einer
verschleierten Staatsbetheiligung. Der dritte Grund liegt in
den Konsequenzen. DaS Beispiel liegt nahe, daß seiner Zeit
auch die jurassischen Bahnen auf das Tapet kommen werben,
die von den Einen auf 30, von den Andern auf 40 Millionen
veranschlagt werden; dann kommen wir sehr tief hinein. Die
andern Kantone suchten dieß zu vermeiden, und ich für meine

Person kann nicht dazu stimmen-

Migy, Vizepräsident deS RegierungSratheS. Ich erlaube
mir nur einige Bemerkungen über das Votum des Herrn Präo-
pinanten. Was ist der Sinn des vorliegenden Entwurfs?
Kein anderer als die Festsetzung der Gleichheit bei gleichartigen
Verhältnissen. WaS haben Sie beschlossen, als Gemeinden deS

alten KantonS sich bei der Zentralbahn betheiligten? Sie
haben erklärt, der Staat mache den Gemeinden Vorschüsse, jedoch
in der Weise, daß er schadlos gehalten werde, und so wurde
geholfen, ohne daß der Staat im Mindesten in Gefahr kam

Den gleichen Grundsatz befolgte man, als eS sich um die Linie
Bern-Kröschenbrunnen handelte. Wenn eS sich nun um Ge-
meinden anderer Theile deS KantonS handelt, findet man einen

Grund, sie anders zu behandeln? DaS ist der einzige Punkt,
den wir zu untersuchen haben, wenn man alle Landesgegenden
gleich, nicht die eine so, die andere anders behandeln will.
Angenommen nun, die jurassischen Gemeinden werden sich mit
einer halben Million an der Linie Biel-Neuenstadt bethetligen,
läuft der Staat dann Gefahr, irgend einen Verlust zu machen.
ES ist allgemein bekannt, daß eS wenige Gegenden im Kanton
gibt, wo die Gemeinden so reich sind wie im Jura. Darin
liegt der Grund, warum wir unsere Armenlast selbst in den

schwierigsten Zeiten ohne Mitwirkung deS Staates getragen
haben. Wir haben nie und unter keinem Vorwande Gemeinde,

guter vertheilt, deßhalb wurde unsere Armenlast nie so bedeutend,

wie in anderen Gegenden des KantonS. Kann man nun
irgend einen vernünftigen Grund finden, dem Antrage deS

Regierungsrathes entgegenzutreten, nachdem der Staat das System
bereits angenommen Hai? Ich zweifle daran. Obschon man
immer dem Faniom jurassischer Eisenbahnen ruft, wird man eS

den Bewohnern deS Jura nicht verargen wollen, wenn sie

auch an Eisenbahnen denken, den Gegenstand untersuchen, um
sich ein kompetentes Urtheil zu bilden. Will man unö daS
verbieten? Wenn eine französische Linie bis Delle, eine neuen«

burgische bis nach St. Immer, die Franko-Suisse nach Biel
und andere Linien nach Basel ausmünden, wenn àgSherum
Eisenbahnen gebaut werden, will man dann dem Jum verargen,
wenn er diese furchtbare Jsoltrung, wodurch seine Industrie sehr

gefährdet wird, von sich abzuwenden sucht? Nun beabsichtigen
die jurassischen Gemeinden, sich bei Ausführung der Linie Biel-
Neuenstadt zu bethetligen und vom Staate unter den gleichen

Bedingungen, wie die Gemeinden des alten KantonS,
Vorschüsse zu erhalten, um daS Zustandekommen derselben zu er.

leichtern und zu bewirken, damit der Jura industriel von Biel
durch den Jura nach Basel bauen kann, denn wenn der Weg
dort versperrt ist, wird vom Zustandckommeti einer Juralinie
kaum mehr die Rede sein können. Herr Fischer bemerkte, eS

sei gefährlich, die Gemeinden auf diese Bahn zu bringen. Die
betreffenden Gemeinden haben noch keinen Beschluß gefaßt.

UebrigenS, wenn man die Art und Weise kennt, wie die
Gemeinden zu handeln pflegen, so wird man damit einverstanden

fein, daß sie keinen Ralh von einem Mitgliede der Regierung
nöthig haben, sondern in finanziellen Dingen selbst zu handeln
wissen, so baß eine Gefahr für die Gemeinden nicht vorhanden
ist. Oder kann man behaupten, die Betheiligung an der Linie
Biel-Neuenstadt sei eine schlechte Finanzoperation? Ich glaube
nicht. Abgesehen davon, soll der Staat die jurassischen
Gemeinden nicht anders behandeln, als die Gemeinden deS alten
KantonS, um so mehr, als die finanziellen Verhältnisse der

erstem eher günstiger find, als anderwärts. Nur noch ein Wort
über das sogenannte jurassische Netz. Gegenwärtig beschäftigen
sich alle einflußreichen Männer im Jura mit der Frage, ob eS

nicht möglich sei, den Jura aus der Jsolirung, in der er sich

jetzt schon befindet, zu retten und ihm zu einem Eisenbahnneye
zu verhelfen. Bis jetzt ist dieser Gegenstand nicht spruchreif,
man macht Studien, man wird verfahren, wie andere
Gesellschaften, die eine Eisenbahn unternehmen. Wenn nun später
der Jura nach Vorlage der Pläne mit einem Gesuch einkommt,
so wird eS immer noch Zeit sein, die Sache zu untersuchen und
ja oder nein zu sagen. Die drohende Hinweisung auf die

Finanzen deS Staates soll für Sie kein Grund fein, heute das
vorliegende Dekret zu verwerfen, und das würde der Fall sein,
wenn man den Antrag deS Herrn Fischer annähme, welcher
Ihnen sagt, der Jura werde ernst 30 bis 40 Millionen nöthig
haben. Gegen eine solche Zumuthung protestire ich. Ich glaube,
die Jurassier seien bisher nicht weniger vernünftig aufgetreten,
als die Bewohner anderer Landestheile. Sie werden sagen, der
Staat solle ihnen auch helfen, denn die Wohlfahrt des Bis-
thumS so gut, als diejenige deS Oberlandes, des Mittellandes,
bedingt die Wohlfahrt deS ganzen Kantons, welcher mitleidet,
wenn nur eines seiner Glieder krank ist; daS haben wir an
Schwarzenburg erfahren. Bis jetzt suchte der Jura sich selbst

zu helfen. In einer Familie sucht man denjenigen Gliedern,
die mit der größten Schwierigkeit zu kämpfen haben, am meisten

unter die Arme zu greifen. So sollte man auch im Staate
handeln. Welchen Eindruck müßte eS auf den neuen Kantons-
theil machen, wenn man da, wo eS sich um emmenthalische
Gemeinden, um Burgdorf, Bern, Langenthal handelt, keine

Gefahr erblicken, sondern den Beistand des Staates gewähren,
dagegen den Jura abweisen würde und zwar in einem Falle,
wo keine Gefahr vorhanden, kein Verlust zu fürchten ist? Eine
solche Behandlung würde keine guten Früchte tragen, und das
Mitglied der Versammlung, welches immer beide Landestheile
zu vereinigen suchte, müßte eS sehr bedauern, wenn die Sache
zu andern Zwecken ausgebeutet werden könnte. Ich habe
gesprochen.

Stockmar. Nach der Rede, die Herr Migy soeben

gehalten hat, bleibt über die Sache nichts mehr zu sagen. Dennoch

möchte ich einige Worte beifügen und bemerken, daß dieß
daS erste Mal ist, daß der Jura etwas für seine Eisenbahnen
von Ihnen verlangt. Die Linie Biel-Neuenstadt bildet einen

Theil deS jurassischen NetzeS und eS ist anzunehmen, daß der

Jura nicht zehn Jahre warten wird, um von dem in der
Konzession eingeräumten Rechte deS MiteigenthumS Gebrauch zu
machen. Die 500,000 Fr., für welche die jurasstchen Gemein-
den Aktien dieser Strecke zu nehmen wünschen, sind wie eine

Abschlagszahlung auf dieses Recht. Wenn wir nun das erste

Mal mit den andern KantonStheilen auf den Fuß der Gleichheit

gestellt zu werden verlangen, weisen Sie den Ihnen
gemachten Vorschlag zurück? Nein. Ich hoffe, Sie behandeln
den Jura als einen zum Kanton gehörigen LanveSihctl. Herr
alt-RegierungSrath Fischer sagte unS wohl, er habe kein

Vertrauen in die Ostwestbahn. Ich begreife, daß er sich dieser

Waffe hätte bedienen können, als der Große Rath sich noch

nicht über die StaatSbetheiligung an diesem Unternehmen
ausgesprochen hatte. Wenn er es damals thun konnte, verhält eS

sich heute gleich damit, nachdem die Ostwestbahngesellschaft
gewissermaßen konstituirt ist, nachdem sie sich für zwei Millionen
Aktien ausgewiesen, welche von der Regierung und von der

Mehrzahl der dabei interesstrten Gemeinden deS Emmenthals
übernommen wurden, nachdem ihr nun auch das Seeland und

der Jura zu Hülfe kommt? Ist eS da noch passend zu sagen,

man habe kein Vertrauen in daS Unternehmen? Greift man

durch solche Argumente nicht die Zukunft deS Unternehmens

an, fügt man ihm nicht großen Schaden zu? DaS muß man
auch berücksichtigen. Ich hoffe, der Große Rath werde heute

durch seinen Beschluß erklären, daß er Vertrauen m dre

Ostwestbahngesellschaft hat, wie die Gemeinden deS Emmenthals,

wie der Jura und daS Seeland; dadurch wird man
den Verläumdungen, die gegen diese Gesellschaft in der

Schweiz und im Auslande erhoben werden, ein Ziel stecken.



Es ist Zeit, dieses Uebelwollen zu beseitigen und dem

Unternehmen Beistand zu leisten.

v. Werdt. Ich will nicht untersuchen, ob der Staat
wohl oder übel thue, sich auf vie Art und Weise, wie eS

bereits geschehen, bei Eisendahnuniernehmungen zu betheiligen,
sondern ich huldige dem Grundsatze: was dem Einen rech', ist
dem Andern billig. Sie haben den emmenthalischen Gemeinden
Vorschüsse von Seite des Staates zugesichert, heute soll den
jurassischen Gemeinden gleiches Recht gehalten werden. Mit
der von der StaalSwirthschaftskommission beantragten Einschaltung

bin ich ganz einverstanden; wenn diese angenommen wird,
so stimme ich zum Dekrete, sonst aber dagegen, indem ich nur
solchen Gemeinden, welche ein direktes Interesse an der Eisenbahn

haben, Vorschüsse zusichern möchte.

Revel. ES wird dem von Herrn v. Werdt geäußerten
Wunsche Rechnung getragen, da der Herr Berichterstatter deS

Regierungsrathes mit der von der StaalSwirthschaftskommission
vorgeschlagenen Modifikation einverstanden ist. Die Angelegenheit,

welche unS beschäftigt, ist eine Lebensfrage für den Jura,
und ich hoffe, der Große Rath werde, wie er es immer gewesen

ist, billig genug sein, um den Wünschen dieser LandeSgegend
Rechnung zu tragen. Die Ostwestbahngesellschaft verdient Ihr
Zutrauen, sie stellt dem Staate Bedingungen, wie keine andere
Gesellschaft der Art ihm solche bisher eingeräumt hat Die Stellung

war im Jahre 18S4 dieselbe in Hinsicht auf die Zentralbahn,
und damals machte man nicht die Bedenken geltend, welche
man heute hervorhebt. Auf welche Art gab man im Jahre
1854 der Zentralbahn Kredit, als sie sich in einer schlimmen
Lage und in Verlegenheit befand, wie eine Gesellschaft eS nur
sein kann? Ich bin erstaunt, daß die Personen, welche damals
die Betheiligung deS Staates und der Gemeinden zu Gunsten
der Zentralbahn verlangten, heute gegen eine Gesellschaft
Einwürfe erheben, die auch deS Kredites bedarf. Im Jahre 1854
nahm der Kanton Bern für vier Millionen Aktien als die Zen-
tralbahnakiien so tief standen, daß sie keine Abnehmer mehr
fanden. Ich hoffe, der Groß« Rath werde diese Vorgänge und
die Stellung der Ostwestbahn zu würdigen wissen und stimme
für daS Dekret.

Ganguillet. Ich ergreife nicht daS Wort gegen daS

Dekret, für daS ich stimmen werde, obschon ich kein Vertrauen
in die Ostwestbahn habe. Obgleich ich nicht Abgeordneter deS

Jura bin, so nehme ich mir doch die Freiheit, hier «ine Frag«
zu stellen. Ich wünsche zu. wissen, ob die Strecke Biel-Neuen,
stadt für alle der Ostwestbahn konzedirten Linien haftet. Ich
stelle diese Frage, weil in Versammlungen, welche in letzter Zeit
im Jura stattgefunden haben, dieser Punkt nicht berührt und
darüber den Gemeinden nichts gesagt wurde. ES ist natürlich,
wenn es sich nur um die Strecke Biel-Neuenstadt handelt, so

ist nichts dagegen zu sagen, aber von dem Momente an, wo
man weiß, daß diese Strecke für das ganze Unternehmen haftet,
welches nach meiner Ansicht nicht gut ist, soll man den juras,
fischen Gemeinden sagen, diese Serecke hafte für die ganze Linie.
Ungeachtet dessen stimme ich, wie gesagt, zum Dekrete, weil
eS billig ist, daß man auch dem Jura etwaS bewillige, wenn
man es für die andern Gemeinden des KantonS thut.

Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes. Ich bin
so fret, zunächst eine Berichtigung anzubringen. Herr Blösch
erklärt nämlich, eS wäre Zeit genug gewesen, daS Dekret rechtzeitig

der Staatswirthschaftskommission vorzulegen. DaS ist
ein Irrthum, denn die Regierung hat das Dekret erst am 25.
Februar behandelt. Ich unterscheide übrigens zwischen reifen
und unreifen Fragen, und begreife ganz gut, daß man bezüglich

der letztern volle und genügende Zeit geben muß, um sich
damit vertraut zu machen. Anders verhält eg sich mit Fragen,
über die Jedermann sich ein Urtheil gebildet hat, die wiederholt
im Großen Rathe behandelt wurden, da glaube ich, dir öffent¬

liche Sicherheit sei nicht gefährdet, wenn der Gegenstand erst
unmittelbar vor der Versammlung deS Großen Rathes der
StaalSwirthschaftskommission vorgelegt werde. DaS geschah
sehr häufig, die StaalSwirthschaftskommission trat oft erst
unmittelbar vor dem Großen Rathe zusammen, um noch daS
Büvget in glotx, durchzusehen. Ich gebe zu, daß eö nicht
wünschbar ist, die Sache so zu behandeln, aber es gibt
Umstände, wo man nicht anders kann; hier war eS die Krankheit
eines Mitgliedes deS RegierungSratheS, welche die frühere Vorlage

hinderte. DaS Büvget sollte auch jeweilen am Ende deS
vorhergehenden JahreS behandelt werden, eS wurde aber schon
mehrmals zu Anfang deS folgenden JahreS erledigt. Herr
Fischer sagte heute wiederholt, er habe kein Vertrauen in die
Ostwestbahngesellschaft, er fügte übrigens bei, eS sei eigentlich
nur Sache der Konsequenz, weil er vor einem Vierteljahre nicht
dazu gestimmt hab«, so werde er auch heute nicht dazu
stimmen. Dieses Raisonnement lasse ich gelten. Herr Fischer brachte
heute das Gleiche vor, waS Herr Regierungsrath Migy in der
vorletzten Sitzung als 1a pol,tique cke ls peur bezeichnet hat.
Er sagt, er habe kein Vertrauen in die Sache. ES ist
merkwürdig, wie gerade die Personen, welche sich am wenigsten
Mühe geben, sich mit der Sache vertraut zu machen, gleichsam
mit verhaltenen Augen immer sagen: wir trauen nicht. Die
Sache gehl vorwärts, wenn auch langsam und ich denke, man
werde in kurzer Zeit in einer Bahn sein, wo eS ohne weitere
Schwierigkeiten gehen wird, trotz der Schwierigkeiten, welche
dem Unternehmen in den Weg gelegt wurden. Man suchte
der Versammlung bange zu machen, indem man sagte, eS führe
zu weit. Dagegen kann man nur erwiedern, daß der Große
Rath eine selbstständige Stellung einnehmen soll, und ich glaube
nicht, daß hier etwas zu gefährden sei. Schon Anno 1854
wurde durch die Betheiligung deS Staates bei der Zentralbahn
der Vorgang gegeben, mit dem Unterschiede, daß man damals
die betreffenden Gemeinden zwang, Aktien zu übernehmen. Heute
steht die Sache ganz anders; heute sagt man zu den Gemeinden:

untersuchet euere eigenen Interessen, und wenn ihr findet,
eS entspreche denselben, wenn ihr euch an der Ostwestbahn bc-
theiliget, so wollen wir euch helfen, wie wir damals andern
Gemeinden geholfen haben. Man sagte bereits, und mit vollem
Rechte, die Linie Biel-Neuenstadt sei für den Jura von höch.
stem Interesse; will man sich trotzdem zurückziehen? Ich denke,
der Große Rath werde konsequent sein wollen, so gut eS

Herr Fischer sein will. Herr Gcißbühler wünschte Auskunft
darüber, Ge eS mit dem Zinsfüße gehalten skin werde. In
dieser Beziehung verweise ich einfach ans daS Dekret vom 2V.
November 1858, welches die Bestimmung enthält, daß die An-
leihenSbedingungen des Staates auch für die Obligationen der
Gemeinden und Korporationen Reg.l machen. Wenn» also
der Staat ein Anleihen aufnehmen muß, so werden den
Gemeinden die gleichen Bedingungen gestellt, welche er selbst
eingehen muß. Hat der Siaal die Verpflichtung, das Anleihen
in zehn Jakren zurückzubrzahlcn, so müssen auch die betreffenden
Gemeinden sich dazu verpflichten. ES sind die gleichen Grundsätze,
wie sie im Jahre 1854 aufgestellt wurden. Macht der Staat
auS eigenen Mitteln Borschüsse, so wird der RegierungSrath
den Zinsfuß festseyen und dabei die Umstände berücksichtigen.
WaS die Bemerkungen des Herrn Ganguillet betrifft, so will
ich nicht weiter darauf eintreten. Die Herren kennen die
Konzession, Sie wissen, welche Verpflichtungen auf der Linie Biel-
Neuenstadt haftenj und da kein Antrag auf Nichteimreten
gestellt wurde, so schließe ich damit, daß Ich Ihnen die
Genehmigung deS Dekretes mit der von der StaatSwirthschafSkom-
Mission beantragten Modifikation empfehle.

Hr. Berichterstatter der StaatSwirthschaftskommission.
Herr Blösch bemerkte, man könnte auS meinem Rapporte
schließen, als wäre der Antrag der Kommission einstimmig
gefaßt worden. Wenn in dieser Bemerkung der Sinn liegen
sollte, als hätte ich Namens der Kommission unrichtig rappor-
tirt, so müßte ich mich dagegen erklären, denn ich glaube, der
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Berichterstatter der Kommisston ist nicht Berichterstatter einer

Mehrheit oder Minderheit, sondern Berichterstatter der

Kommisston, nach bisheriger Uebung, und eS ist nicht feine Aufgabe,
zu sagen, wie viel Stimmen für diese, wie viel für eine andere

Anficht sich ausgesprochen haben. Hingegen bestreite ich Herrn
Blösch das Recht nicht, hier als Mitglied der Kommission zu
sagen, wie er im Schooße derselben gestimmt habe. Herr
Fischer machte eS sich zur Aufgabe, auf die fatalen Konsequenzen

zu verweisen, welche der heutige Beschluß haben könnte.

Diese Konsequenzen hätte man seiner Zeit hervorheben sollen,
als eS sich um die Betheiligung bet der Zentralbahn handelte.

UebrigenS gereicht eS mir zum Vergnügen, der Versammlung
erklären zu können, daß, so weit die Sache vorgerückt ist, der

Stand des Unternehmens der Ostwestbahn nicht ungünstig
steht, denn die Arbeiten, welche bisher vergeben wurden, blieben

unter dem Voranschlag der Kosten, ungeachtet die Lieferanten
nahezu für zwei Millionen Aktien genommen haben Zum
Schlüsse beziehe ich mich auf daâ früher Gesagte. Der Grundsatz

der Billigkeit erfordert, daß man heute gleich handelt, wie
früher, daher empfehle ich Ihnen NamenS der Kommission daS

Dekret zur Genehmigung.

Abstimmung

Für das Dekret nach Antrag der Staats «

wirthschaftSkommission 158 Stimmen.
Dagegen 15 „

Vorschläge des ObergerichtS:

Herr Jakob Kummer, Fürsprecher in Wangen.
Joh. Ulr. Kasser, Notar, gewesener Jnfelverwalter
in Bern.

Von 135 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Liniger

„ Kummer

„ Maurer

„ Kasser

111 Stimmen.
12 „
v „

Erwählt ist somit Herr Fürsprecher Liniger.

3) Hierauf wird auf den Vorschlag des RegierungS-
ratheS mit 7V von 91 Stimmen im ersten Wahlgange auf
die Dauer eines JahreS zum Lberinstruktor erwählt:

Herr Ed. Brugger, der bisherige.

Wahlen.

1) Wahl eines Regierungsstatthalters von Nidau.

Vorschläge deS Amtsbezirks:

Herr Johann Friedrich Perrot, RechtSagent und AmtSverwe-
ser in Nidau.

» Friedrich Alioth, Notar und Stadtschreiber daselbst.

Vorschläge deS RegierungSratheS:

Herr Abr. Maurer, gewesener Gerichtspräsident und Großrath
in Belp.

» Abr. Engel, Hauptmann in Twann.

Von 191 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Perrot

„ Maurer
v Alioth
» Engel

78 Stimmen.
108 „

5
0

Erwählt ist somit Herr Maurer, Großrath.

2) Wahl eines Gerichtspräsidenten von Nidau.

Vorschläge deS Amtsbezirks:

Herr Friedrich Liniger, Fürsprecher in Nidau.

„ Abr. Maurer, gewesener Gerichtspräsident in Belp.

Lagb'att de» Großen Stath« tss».

Anzug
deS Herrn Großrath Karrer und 40 anderer Mitglieder mit

dem Schlüsse:

„ES solle der Große Rath dem »RegierungSrathe den
Auftrag ertheilen, dem BundeSrathe von der Mittwoch
den 15.Dezember 1353 gegenüber dem Verhalten deS
päpstlichen Geschäftsträgers, Hrn. Bovieri,
in der Seminar frage gemachten Interpellation und
der vom Präsidenten der Regierung ertheilten Auskunft
Mittheilung zu machen und darauf zu dringen, daß
gegenüber den Uebcrgriffen und dem Benehmen deS

päpstlichen Geschäftsträgers die Unabhängigkeit der
schweizerischen Stände und die Ehre ihrer Vertreter für
jetzt Und die Zukunft gewahrt werde."

(Siehe Großrathsverhandlungen, Jahrgang 1853, Seite 533.)

Karr er. Infolge einer Interpellation, die in einer der
frühern Sitzungen eingereicht wurde, und der vom Regierungspräsidenten

darauf ertheilten Auskunft, hielt sich eine Anzahl
Mitglieder des Großen Rathes verpflichtet, einen Anzug
folgenden Inhaltes einzureichen (der Redner verliest obigen Anzug
und fährt hierauf fort, wie folgt): Dieser Anzug ist von einigen

40 Mitgliedern deS Großen Rathes unterzeichnet. Als
einer der Unterzeichner bin ich so frei, einige Worte zu
Begründung desselben anzubringen. ES ist Ihnen bekannt, daß
bereits im Jahre 1856 über Errichtung eines Priesterseminars
in Solvthurn ein Vertragsentwurf zu Stande kam, der nicht
nur die Genehmigung der Bevollmächtigten der Diözesanstände,
sondern auch des Bischofs erhielt, und dem zur Vervollständigung

nichts anders fehlte, als die Genehmigung der Großräthe
der betreffenden Kantone. Der Vertragsentwurf kam auch vor
den hiesigen Großen Rath Und wurde auf die Empfehlung de»
RegierungSratheS und deS Berichterstatters, Herrn RegierungS-
raih Mtgy, hierseitS angenommen. Plötzlich kommt die Nachricht,

der Vertrag sei nach Rom geschickt und dort vom Papste
verworfen worden. Auf diesen Vorgang hin, bei dem man
einen großen Fehler beging, daß man denselben nicht schon
damals gehörig rügte, traten die Abgeordneten der Diözesan-
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stände zusammen, um einen neuen Vertrag zu entwerfen, der
im November 1853 vorgelegt wurde. Bei diesem Anlaße sagte
der Herr Berichterstatter, Herr Regierungspräsident Schenk, der
päpstliche NuntiuS habe sich eine Abschrift vom Vertrage zu
verschaffen gewußt, dieselbe gegen den Willen deS Bischofs nach
Rom geschickt, und von dort sei in sehr kurzer Zeit die Erklärung

gekommen, daß derselbe vom Papste verworfen worden
sei Darauf folgte eine Erklärung des Herrn Bovieri, dessen

öffentlichen Charakter ich später beleuchten werde, in der
Kirchenzeitung von Sololhurn, in welcher die Aussage des Herrn
Regierungspräsidenten Schenk als Unwarheit bezeichnet wurde.
Nun folgte hierseiis eine Julerpellalion, um die Würde und
Ehre des Großen Rathes und der Regierung zu wahren, worauf

Herr Schenk nicht nur erklärte, was er früher hier
angeführt, sei vollkommen richtig, sondern er begründete dieß auch
durch die Auflage Wd Akten, so daß sich zwei Sachen ergeoen :

erstens, daß der päpstliche Geschäftsträger sich unbefugter Weise
in Verhandlungen eingemischt hat, die einzig und allein den

Diözesanständen und dem Bischöfe zustanden, und zweitens, daß

Hr. Bovieri sich einer förmlichen Beleidigung der Ehre und
Wahrheitsliebe eines unserer ersten Magistraten schuldig gemacht
hat. Ich glaube, schon diese Thatsachen genügen, daß man
die Motion annehme, und hoffe, eS sei kein Mitglied der
Versammlung da, dem nicht daran gelegen wäre, die Ehre und
Würde der Behörde gegenüber den Augriffen von Repräsentanten

fremder Staaten in Schutz zu nehmen. Man erkundigte
sich auch über die Stellung, welche Herr Bovieri in der Schweiz
einnimmt. Bisher war Jedermann und auch der Antragsteller
der Ansicht, Herr Bovieri sei der Stellvertreter deS PapsteS,
der eigentliche NuntiuS. Um sich darüber in'S Reine zu setzen,

wurden die Kreditive desselben nachgesehen, und kam man zu
dem Resultate, daß Herr Bovieri, der sich unterstanden hat,
sich auf solche ungesetzliche und undezentc Weise in unsere
Angelegenheiten zu mischen, nicht akkreditirter NuntiuS ist,
sondern nur der durch ein Schreiben der Nunliatur angekündigter

Stellvertreter deS NuntiuS. Unterm 29. Januar 1843
machte nämlich der damalige NuntiuS dem eidgenössischen
Vororte die Anzeige, wegen untergrabener Gesundheit sei er

veranlaßt, von einem vom Papste bewilligten Urlaube Gebrauch
zu machen und übertrage unterdessen die Besorgung der
Geschäfte seinem Auditor. Es ergibt sich daraus, daß Herr
Bovieri nichts anderes ist, als ein Schreiber der Nunliatur,
der provisorisch derm Geschäfte zu besorgen halte. Daß der.
selbe nicht die Eigenschaft eines NuntiuS habe, ergibt sich aus
diplomatischen Aktenstücken, welche von der päpstlichen Regierung

an den eidgenössischen Vorort gelangten, so z. B. bei der
Mission deSHrn.de Luque als außerordentlicher Gesandter deS
PapsteS in der Schweiz. AuS diesem Sachverhalte ergibt sich ferner,
daß die Beleidigung unseres ersten Magistraten nicht als von
der Nunliatur, sondern von einem Stellvertreter derselben
ausgegangen zu betrachten ist. Wenn man nun näher auf die
Sache eingeht, so findet man. daß ein^im Jahre 1823 zwischen
dem Papste und den Diözesanständen abgeschlossener Vertrag
die Grundlage der Errichtung eines Priesterseminars in
Sololhurn bildet; derselbe betrifft die Errichtung deS BiSthumS
Basel, welches bis zu jener Zeit nicht in der gegenwärtigen
Form eristirte, der § 8 deS Vertrages lautet also: „Zu So-
lothurn, dem Sitze veS Bischofs und des Domkapitels, wird
ein Seminar errichtet, wofür die Regierungen die StiflungS,
fonds und die Gebäulichkeiten liefern werden. Sollten noch
anderwärts Seminarien nothwendig erachtet werden, so wird
der Bischof solche im Einverständniß mit den betreffenden
Regierungen errichten, welche dafür die Fonds und die
Gebäulichkeiten hergeben» werden. Vereint mit vier Domherren aus
den verschiedenen Kantonen, wovon zwei durch den Bischof
und die andern durch dessen Senat ernennt werden, leitet unv
verwaltet der Bischof diese Seminarien." Wenn nun in einer
spätern Erklärung deS Herrn Bovieri auf die hierseitige In-
terpellaiipn und auf die von Herrn Regierungspräsident Schenk
ertheilte Auskunft gesagt wird, der Papst habe als kirchliches

Oberhaupt daS Recht, auf Handhabung deS Vertrages zu
dringen, so ist man hierseitS einverstanden, aber eben so gut
kann die Handhabung desselben von Seite deS PapsteS oder
dessen Vertreter verlangt werden. Wenn von den Diözesanständen

kein Seminar hätte errichtet werden wollen, so hätte
von der mitkonlrahirenden Partei die Errichtung eines solchen
verlangt werden können, aber nachdem von kompetenter Seite
die Errichtung eines Seminars beschlossen worden, hatte
Niemand daö Recht, sich in die Sache zu mischen, als der Bischof
und die Diözesanstände. Der angeführte Venragsartikel stimmt
denn auch mit der päpstlichen Bulle überein, welche gleichzeitig
erlassen wurde. ES heißt darin: „UcbrigenS wollen und
beschließen wir, daß von dem ehrwürdigen Bruder, dem Bischof
von Basel, in der Stadt Sololhurn ein geistliches Seminar
errichtet werde, worin die jungen Geistlichen gehörig genährt
und unterrichtet werden können, wozu die Kamonsregierungen
sowohl in Hinsicht der Gebäulichkeiten als in Hinsicht eines
freien Einkommens daS Nöthige leisten werden. Würde sich
die Nothwendigkeit für die Anlegung solcher Seminarien auch
anderwärts noch ergeben, so soll sich der Bischof über ihre
Errichtung mit den betreffenden Regierungen in'S Einverständniß

setzen, welche die nöthigen Gebäude und das erforderliche
jährliche freie Einkommen dafür darreichen werden. Dem
Bischof steht über solche Priesterhäuser die Leitung und

Verwaltung, sowie die Aufsicht über die Reinheit des in denselben
zu ertheilenden Unterrichtes zu, als worüber derselbe nach den
Vorschriften deS tridentinischen Konziliums zu wachen hat u."
Es ergibt sich also auch aus dieser Bulle, daß zur Errichtung,
Leitung und Verwaltung deS Seminars Niemand etwas zu
sagen hat, als der Bischof in Verbindung mit den Diözesanständen.

Diese Bulle konnte nicht anders publizirt werden als
durch daS Plazet der Diözesanstände. Durch Dekret vom 11.
August 1323 ertheilte die Regierung von Bern der Bulle ihre
Genehmigung mit dem Vorbehalte: „ohne daß jedoch auS
derselben auf irgend eine Weise etwas abgeleitet werde, was
den HoheilSrechlen der Regierung nachtheilig sein möchte, oder
den Landesgesetzen und Regierungsverordnungen, auch weder
einem künftigen Metropolitanverbande und den damit verbundenen

Rechten, noch den Befugnissen deS Bischofs selbst oder
den in der schweizerischen Eidgenossenschaft bestehenden Kirchen«
Verhältnissen beider Konfesstonen unv für den Kanton Bern
inSbesondcrS, der evangelischen Konfession und Kirche entgegen
wäre." Ein ähnlicher Vertrag wmde zwischen den betreffenden
Ständen unter sich geschlossen, worin sie sich gegenseitig die
bisherigen Rechte in kirchlichen Dingen garantirten. ES läßt
sich in dieser Beziehung von unserm Standpunkte auS noch eine
fernere Untersuchung machen, deren Resultat der Art ist, daß
die BiSthumSverhältnisse, soweit sie auf unsern Kanton Bezug
haben, viel unabhängiger sind gegenüber dem Papste als
anderwärts. Unser BiSthum bildete früher einen Theil der
gallikanischen Kirche, deren Stellung sich dadurch auszeichnet,
daß die Ernennung der Bischöfe nicht durch Mitwirkung deS

PapsteS, sondern vom Oberhaupte deS Staates geschieht,
gegenwärtig vom Kaiser, früher von den Königen von Frankreich;
aber auch die Stellung der Bischösp selbst gegenüber dem
Papste ist eine unabhängigere als diejenige der Bischöfe anderer
Länder. Nun wurde zur Zeit, als der Jura mit dem Kanton
Bern vereinigt wurde, im Art. 1 der VereinigungSurkunde
folgender PassuS aufgenommen: „Die römisch-katholische
Religion wird gewährleistet, um in ihrem jetzigen Zustand
gehandhabt und in allen Gemeinden des BiSthumS Basels wo
sie gegenwärtig besteht, als öffentlicher Gottesdienst frei
ausgeübt zu werden." Die religiösen Zustände deS BiSthumS
Basel sind also in dieser Urkunde in ihrem damaligen Bestände
gewährleistet, und eS ist daher nicht nur ein Recht, sondern
ein« Pflicht, die wir haben, die bischöflichen Verhältnisse mit
Rücksicht auf unsern Jura gegenüber allsälltgcn Anmaßungen
Roms zu wahren und zu schützen. Wenn wir daher heute die
Motion annehmen, so machen wir nicht nur von einem Rechte,
sondern von einer Pflicht gegenüber der katholischen Bevölkerung



unseres KantonS Gebrauch. Man darf, obschon der Grundsatz,
in religiösen Dingen so zurückhallend als möglich sein, im
Allgemeinen richtig ist, die unbefugten Eingriffe RomS nicht
gleichgültig hinnehmen. So lange eS eine Kirchengeschichte gibt,
zeigt sie unS den Kampf deS SlaateS mit dem primus inter
pares, wie sich der Papst nannte. Zu allen Zeiten haben die

schweizerischen Stände sich den Uebergriffen Roms widersetzt,
und wir handeln, indem wir dieses thun, nicht nur im Interesse
der^ gegenwärtigen Bevölkerung, sondern treten zugleich in die

Fußstapfen unserer Vorgänger, Auch daS tridcntinische Konzil
enthält eine Erklärung über die Rechte der Bischöfe, und un-
geachtet der Vertrag von 1828 sich darauf stützt, mischte sich

dennoch die Nuntiatur unbefugter Weise in die Sache. Das
geschah namentlich in Bezug auf die Dispensen bei gemischten

Ehen. So lange der Bischof Salzmann regiertes von dem NM
das Andenken eines loyalen und toleranten ManneS haben,
machte er von sich aus von der Dispensation Gebrauch. Kaum
starb er, so riß die Nuntiatur dieses Recht an sich, und während
der Bischof früher nur eine geringe Schreibgebühr forderte,
werden von der Nuntiatur jetzt nicht weniger als 11 Fr.
verlangt. Die erhobene Beschwerde ist daher durch die angeführten

Thatsachen vollkommen gerechtfertigt. Da nun die
diplomatischen Verhandlungen durch den BundeSrath vermittelt
werden, so glaube ich, eS sei der rechte Weg, wenn wir der

BundeSgewalt von diesen unbefugten Eingriffen und gleichzeitig
von der Beleidigung, welche der Vertreter einer fremden Macht
unserm ersten Magistraten zufügte, Kenntniß geben. Ueber
den letzten Punkt noch ein Wort. Im Verkehre zwischen den

Vertretern verschiedener Staaten ist eS zur Regel geworden,
ihre Mittheilungen nicht in beleidigender Form zu machen,
einzig die Nuntiatur machte in letzter Zeit eine Ausnahme
davon. Wenn der Stellvertreter derselben so weit seine Stellung
vergißt, so soll er nicht mehr an derselben bleiben, sondern
abberufen werden. In letzter Zeit wurde daS Gerücht verbreitet,

Herr Bovieri werde abberufen; eS geschah wahrscheinlich
deßhalb, um die Bedeutung der heutigen Verhandlung zu
schwächen. Aus diesen Gründen glaube ich, Ihnen den Antrag,
welcher nach meinem Dafürhalten weder in konfessioneller noch
in diplomatischer Beziehung Anstoß erregen kann, zur
Genehmigung empfehlen zu sollen.

Herr Präsident des Regierungsrathes. Wenn schon

von keiner Seite der vorliegende Anzug angefochten wurde oder
angefochten zu werden scheint, so halte ich mich doch für
verpflichtet, dem Großen Rathe in einer Angelegenheit von der

Wichtigkeit, wie die vorliegende, mit der möglichsten Gründlichkeit

Aufschluß zu geben, und erlaube mir deßhalb Ihre
Aufmerksamkeit noch etwas in Anspruch zu nehmen. Die Sache
hat ihre zwei Seiten; über die eine derselben, die mehr persönlicher

Natur zu sein scheint, werde ich nicht weitläufig sein.
ES verhält sich zwar nicht so, eS ist nicht eine Frage zwischen

Hrn. Bovieri und meiner Wenigkeit, vielmehr ejne allgemeinere
Frage, eine Frage zwischen dem Vertreter einer auswärtigen
Macht und dem Magistraten eines eidgenössischen Standes, eS

ist die Frage, ob eS ein eidgenössischer Stand mit ansehen
wolle, daß ein fremder Geschäftsträger auf Zeitungsnachrichten
hin durch die Presse dem Präsidenten der Regierung Unwahrheit

vorwerfe, ob daö diplomatischer Brauch sei, ob ein solcher
mockus viv-näi adoplirt werden könne, ob eS einem Geschäftsträger

eines fremden Staates zustehe, in Zeitungen Magistraten
eines eidgenössischen Standes der Unwahrheit anzuklagen und

zu beschimpfen, einer Person, die, wenn man sie belangen wollte,
Ihre Erterritorialität in Anspruch nehmen würde, ob dazu
geschwiegen werden solle oder nicht. DaS ist die Frage, und sie

ist so allgemeiner Natur, daß mir nichts im Wege stände, auch
über sie mich auszusprechen. Wenn ich eS gleichwohl nicht thue,
so geschieht eS deßhalb, daß ich auch den Schein vermeiden möchte,

als redete ich hier nicht nur pro ckomo, sondern pro persons.
Ich beschäftige mich also nur mit der Hauptsache und kann

dieß um so sicherer, als die Akten sich seit dem Entstehen der

Motion vervollständigt haben, nämlich durch eine Erklärung
des Ordinariats in Solothurn und durch eine zweite Erklärung
deS Herrn Bovieri. Ich kann eS um so ruhiger thun, als seit,
her Wochen und Monate verflossen sind, und man Gelegenheit
hatte, die Sache sorgfältig zu erwägen. Ich ersuche Sie vor
Allem, nicht zu glauben, daß es irgend eine Freude oder Lust
sei, die mich veranlassen könnte, in dieser Sache zu handeln.
Ich berufe mich darauf, daß die Regierung diese Angelegenheit
von Anfang an nur als einen Mißgriff betrachtete, den sie

übergehen wollte, daß sie erst, nachdem durch daS bekannte
Auftreten deS Herrn Bovieri, welcher behauptete, er habe daS
vollständigste Recht gehabt, so zu handeln, nachdem die Sache nach
und nach in eine ganz andere Form gedrängt worden, sich besonders

damit befaßte. Ich erlaube mir nun, Ihnen in Kürze
daS Geschichtliche der Angelegenheit in Erinnerung zu bringen.
Am 2t. November 1857 wurde dem Großen Rathe von der
Regierung eine Ucbereinkunft über Errichtung eines gemeinsamen

PriestersemtnarS für daS BiSthum Basel vorgelegt.
Diese Ueberxinkunft war ausgearbeitet worden von der
Kommisston der Diözesanstände, bestehend aus den Herren Blösch,
Keller und Lack. Die Diözesankouferenz hatte die Uebereinkunft
berathen und ihr in der angenommenen Redaktion allseitig unter
Ratifikationsvorbehalt die Genehmigung ertheilt. Die Kantone
Aargau und Solothurn hatten die Genehmigung bereits
ausgesprochen und auch dem Großen Rathe von Bern wurde
seitens der Regierung die Annahme der Uebereinkunft empfohlen.
Wie verhielt sich damals die Sache auf Seile des Bischofs
von Solothurn? Hatte er Kenntniß von der Uebereinkunft?
Ja. War er der Uebereinkunft bereits definitiv beigetreten?
Nein. Hatte er sich über die Uebereinkunft ausgesprochen und
zwar in einem Sinne, daß die Stände annehmen konnten, wenn
ihre Ratifikation erfolgt sei, so werde auch sein Beitritt erfolgen?

Ich antworte ja und berufe mich zum Beweis auf
die Aussagen deS Regierungspräsidenten von 1857, die er
als Berichterstatter bei Vorlegung der Uebereinkunft am 21.
November 1857 machte. Herr vr. Schneider hatte damals
das Wort genommen und in seinem Votum Folgendes
angebracht: „Freilich hat uns der Herr Berichterstatter nicht gesagt,
ob der Bischof mit dieser Uebereinkunft einverstanden sei. Ich
wünschte daher zu wissen, ob der Vertrag dem Bischof vorgelegt

worden." Darauf antwortete der Rapporteur, Hr. Migy:
„Was die Genehmigung des Bischoffs betrifft, so ist eS zwar
noch nicht zu meiner Kenntniß gelangt, ob derselbe sich schon

definitiv darüber ausgesprochen habe; doch kann ich Ihnen
mittheilen, daß vor der Auflösung der Konferenz die Regierung
von Solothurn ersucht wurde, dießfalls die nöthigen Erkundigungen

einzuziehen, damit die Regierungen der andern Kantone

nicht in den Fall kämen, bei den Großen Räthen vergebliche

Anträge zu stellen. Schon nach der Berathung des Re«
daktionSausschusseS wurde erklärt, der Bischof sei geneigt, der
Uebereinkunft beizutreten, obschon er gefunden habe, man gehe
dabei etwas mißtrauisch zu Werke, da überall die Intervention
deS Staates vorbehalten werde. Da seither keine andere
Antwort von der Regierung von Solothurn an unS gelangte, so

nehme ich an, der Bischof sei damit einverstanden. Ein
anderer Umstand bestärkt mich in dieser Voraussetzung. Vor einigen

Wochen genchniigte der Große Rath von Solothurn die
Uebereinkunft, was uns amtlich angezeigt wurde. Nun ist

anzunehmen, daß die solothurnischen Behörden sich nicht so beeilt
hätten, wenn der Bischof nicht damit einverstanden wäre. Auch
der in Solothurn residirend« bernische Domherr sprach mir
gegenüber letzthin in einem Schreiben den Wunsch aus, der

Große Rath möchte mit Beförderung in dieser Sache einen

Entscheid fassen. Noch mehr: wie ich höre, hat der Bischof
die Absicht, einen der ausgezeichnetsten Geistlichen deö KantonS
Solothurn, Herrn Pfarrer Fiala, zum Vorsteher deS Seminars
zu ernennen. Auf diese Thatsachen gestützt, glaube ich, man
kgnne auf die Genehmigung der Uebereinkunft durch den Bischof
rechnen." So stand die Sache. Sowohl diejenigen, welche

mit dem Bischöfe direkt über die Uebereinkunft gesprochen hatten,



als auch auf ihre Mittheilung hin die Konferenz und sämmtliche

Diözesanstände hatten die Ueberzeugung, daß die Ueber«

einkunft auch die Genehmigung des Bischofs erhalten werde.

Man freute sich, in dieser schwierigen Sache ein Etnverständniß
erzielt zu haben und daS Seminar endlich auf allseitig
anerkannten Grundlagen gegründet zu sehen. Ich frage weiter:
dachte man damals nicht an eine Genehmigung von Seite der

römischen Curie? Ich sage: Nein! und berufe mich dafür:
erstens auf die Aussagen des Berichterstatters im Großen Rathe.
Herr vr. Schneider hatte ausdrücklich gefragt, ob die Ueber-

einkunft auch der Genehmigung RomS bedürfe. Herr
Regierungspräsident Migy gab hierauf die Antwort: „Ich glaube
nicht. Wir unterhandeln mit dem Bischöfe, und eS ist keine

Rebe davon, die Genehmigung einer höhern Behörde vorzubehalten,

um so weniger als eine solche Genehmigung nicht vom
Bischöfe oder von der Geistlichkeit gewünscht wurde, und auf
welche, wenn sie verlangt worden wäre, man wahrscheinlich

nicht eingetreten wäre, bevor man gewisse Zustcherungen erhalten
hätte." Zweitens auf die Erklärung der gesummten Diözcfan-
konferenz, welche, als die Intervention des päpstlichen Geschäftsträgers

erfolgt und ihr bekannt geworden war, ihre Kommisston

beauftragte, dem Bischöfe hierüber ihr Befremden auSzu«

sprechen; drittens auf die Erklärung des Bischofs selbst (in der

Kirchenzeitung), der von sich sagt, er sei unter besagten
Umständen der Ueberzeugung gewesen, die Angelegenheit des

Seminars sei in der Kompetenz des DiözesanbischofS noch gelegen;
viertens auf die Erklärung deS Bischofs, welche er laut bestätigter

Aussage im genehmigten Protokoll der Abgeordneten gab,
die ihm ihr Befremden ausdrückten, und welche dahin geht:
Er lelbst habe nicht beabsichtigt, davon nach Rom Mittheilung
zu machen, die Nuntiatur habe das gethan und zwar von sich

aus und zwar trotz Abrathen des Bischofs. ES ist somit klar:
erstens daß Bischof und Stände darin einig waren, es sei die

Diözesanseminarangelegenheit eine Angelegenheit zwischen
Bischof und Ständen, die keiner andern Ratifikation bedürfe, und
Bischof und Stände sind, wie wir sehen werden, -noch jetzt

darin einig; zweitens daß die wichtige und schwierige
Angelegenheit auf dem besten Wege war, ihre endliche Erledigung
zu finden. An Aussetzungen von beiden Seiten fehlte es nicht,
aber auch an der Geneigtheit von beiden Seiten fehlte eS nicht,
den Verhältnissen Rechnung zu tragen. WaS geschah nun?
Es trat, bevor die Akten vollständig waren, eine plötzliche und
unerwartete Intervention des Monstgnor Bovieri, Geschäftsträger

des päpstlichen Stuhls, ein, und infolge dessen kam Ordre
von Rom, welche dem Bischöfe verbot, die Uebereinkunft zu
genehmigen. Ueber die Art deS Verfahrens, daS dabei befolgt
wurde, haben wir folgende, nicht übereinstimmende Angaben.
Erstens daS Protokoll der Konferenz der Diözesanstände vom
16. September 1858. Dieses sagt auS: „Von Seite deS

Bischofs wurde hierauf erwiedert: er habe nicht beabsichtigt, nach

Rom Mittheilung zu machen, die Nuntiatur in Luzern habe

sich eine Abschrift der Uebereinkunft verschafft, solche nach Rom
befördert, obwohl er auf Mittheilung dieses Vorhabens wiederholt

davon abgerarhen habe. Auf die zweite Gegenvorstellung
sei von der Nuntiatur die Antwort erfolgt: eS sei (die Versendung

nach Rom) bereits erfolgt/ Diese Aussage deS hochw.
Bischofs wurde von dem ersten Abgeordneten mitgetheilt, vom
andern bestätigt und daS Protokoll von allen genehmigt. DaS
war denn auch die Erklärung, die ich beim Rapport über die
zweite Uebereinkunft, am 26. November, hier im Großen Rathe
machte. Darauf folgte, zehn Tage nachher, auf Zeitungsnachrichten

hin, die erste Erklärung des päpstlichen Geschäftsträgers,
worin M den Regierungspräsidenten von Bern der Unwahrheit
bezüchtDe, und die folgenden, von ihm selbst zusammengestellten,

mit den offiziellen GroßrathSverhandlungen nicht
übereinstimmenden Angaben öffentlich und förmlich als falsch bezeichnet:

„1. daß er dem bischöflichen Kanzler, Herrn Abbe Duret,
eine Abschrift der vorhergegangenen Uebereinkunft über Errichtung

deS DiözesanseminarS abverlangt oder in irgend einer
Weise entfremdet habe, oder daß er sich dieselbe ohne Wissen und

Vorwissen deS hochw. Bischofs verschafft habe; 2. daß er ohne
Wissen Sr. bischösl. Gnaden eine Abschrift dieser Uebereinkunft
nach Rom geschickt habe; 3) daß die Nichtgenehmigung dieser
Uebereinkunft von Seit« deS hl. Stuhls in Rom in auffallend
kurzer Zeit eingetroffen sei." Aus dieser negativen Erklärung
geht positiv hervor: daß die eigentliche authentische Abschrift
der Uebereinkunft dem päpstlichen Geschäftsträger mit Wissen
und Vorwissen deS hochw. Bischofs ausgeliefert, und daß diese
authentische Abschrift mit Wissen deS Bischofs nach Rom
geschickt worden sei. Ob er vor Erhaltung der eigentlichen authentischen

Abschrift die Uebereinkunft in anderer Form in seine
Hände bekommen, ob er mit einer solchen die ganze Sache nicht
ohne Wissen und Vorwissen deS Bischofs in Rom anhängig
gemacht, ob er selbst die authentische Abschrift nicht nur mit
Pissen, sondern auch mit Willen d«S Bischofs nach Rom ge.
schickt habe, davon schweigt der päpstliche Geschäftsträger,
welcher, wie er in der Einleitung zu seiner Erklärung sagt: „die
öffentliche Meinung nicht irregeleitet lassen dürfte." Der Bischof
von Solothurn gab nun seinerseits am 24. Dezember 1853
folgende Erklärung in der schweizerischen Kirchenzeitung: „Se.
Erzellenz, Herr Bovieri, habe allerdings die authentische Kopie
(die einzige, die er von Solothurn aus erhalten) deS genannten

SemtnarverirageS nicht durch Schleichwege von der bischöflichen

Kanzlei ohne sein Wissen bekommen, sondern habe sie

unterm 3l1. November von ihm verlangt, und, wie gebührend,
nachdem die Sache bereits an den apostolischen Stuhl gelangt
gewesen sei, erhalten." AuS dieser Erklärung geht nun hervor,
waS der päpstliche Geschäftsträger zu verschweigen für gut
gefunden hatte: 1) daß unterschieden werden muß zwischen der
authentischen Kopie der Uebereinkunft und einer nichtauthentischen

Darstellung derselben; 2. daß der päpstliche Geschäftsträger

diese letztere vorher in seine Hände bekommen; 3) daß
er mit dieser die Sache in Rom anhängig gemacht ohne Wissen
und Vorwissen des Bischofs; 4) daß er, nachdem die Sache
bereits an den apostolischen Stuhl gelangt war, die authentische
Kopie abverlangt und erhalten. Die fünf Tage darauf
erschienene zweite Erklärung deS päpstliche» Geschäftsträgers sagt:
„Er (der unterzeichnete Monsignor Bovieri) hatte weder offiziell
noch konfidentiell von der ausgearbeiteten und am 28. Juli
1857 von den Abgeordneten der Konferenzstände angenommenen
Projekt-Uebereinkunft Mittheilung erhalten. Erst im November
1857 erhielt er davon eine gewisse Kenntniß und zwar durch
einen Abriß, der in der „Luzernerzeitung" vom 13. November
veröffentlicht war. Daraus ersah er, daß eine nicht kleine
Anzahl von Artikeln dieses Projektes offenbar daS feierliche
Konkordat vom 26 März 1828 und die Bulle Inter prsecipua
verletzten, und da bereits einige Große Räthe sich über dasselbe
ausgesprochen halten, so schrieb er Sr. Gnaden, dem Bischöfe,
am 26. November, benachrichtigte ihn, daß er eS in seiner
Pflicht halte (Iv prévint, qu'il croyait de son devoir de
porter etc. etc.), die Sache, nämlich das in der „Luzerner-
zeitung Enthaltene, zur Kenntniß des hl. Stuhles zu bringen
und bat ihn, dem Projekt seine Genehmigung nicht zu geben,
bevor er Weisungen vom hl. Stuhl erhalten haben würde.
Einige Tage später übermittelte er die authentische Kopie, die
er von Sr. Gnaden verlangt und erhalten hatte, nach Rom."
Aus dieser Erklärung geht nun hervor: 1. daß der päpstliche
Geschäftsträger «S war, welcher von sich aus die Intervention
Roms verlangte und veranlaßte; 2. daß er dieß that auf Grund
der Mittheilung einer Zeitung, durch welche ihm die Uebereinkunft

zur Kenntniß gekommen war ; 3. daß er dieß that, bevor
weder den Ständen noch dem Bischöfe offiziell daS Projekt
vorgelegt worden war; 4. daß er nach seiner Angabe dieß
gethan, nachdem er dem Bischöfe zuvor davon Mittheilung
gemacht habe. Denn wenn er sagt: ,,il (le elrarge d'ak^ires)
va écrivit à La Lrandeur le 26 lilovemkre, le prévint,
qu'il croyait de son devoir de porter la clroso, c'est-à-dire,
le contenu de la Oasette de Uucerne, à la connaissance
du 8. Siège", --so versteht Jedermann ohne Ausnahme,
der die französische Sprache kennt, darunter nichts Anderes,



alâ daß der Geschäftsträger dem Bischöfe sein Vorhaben, seine

Absicht mittheile, die Sache vor den hl. Stuhl erst M bringen.
War die Anhängigmachung damals, als der Geschäftsträger
an den Bischof schrieb, schon geschehen, so konnte er nicht
sagen: ,,!« provint, qu'il croyait <Io »on ckcvoir cke porter",
soiidern mußte sagen: „le prévint, qu'il svait cru tie son
«levoir elc porter etc. etc." Herr Bovieri schreibt sonst ein

vollständig richtiges Französisch, woraus folgt, daß er wirklich
uns den Glauben beibringen will, er habe, bevor von ihm
die erste Mittheilung nach Rom gemacht worden sei, dem
Bischöfe davon Kenntniß gegeben, und eS sei also schon die erste

Mittheilung unter Vermissen des Bischofs geschehen. Und
wenn er das will, so will er unS täuschen, denn damit schließen
wir die Untersuchung über die Art und Weise der Einmischung
der Nuntiatur, das erkläre und behaupte und nöthigen«
falls durch ein Aktenstück erhärten, gegen welches wohl weder
Bischof noch Geschäftsträger mehr etwas einwenden wird:
daß der päpstliche Geschäftsträger, Monsignor Bovieri. nachdem
er auf irgend eine Weise, nicht durch den Bischof, zur Kenntniß

der Uebereinkunft gekommen, er von sich aus, ohne Vor«
wissen deS Bischofs, hierüber an den apostolischen Stuhl Ke«
richt erstattet und so bei demselben die Sache anhängig gemacht,
hierauf, unter Anzeige deS bereits geschehenen Schrittes, vom
Bischöfe die Behändtgung einer anthenlischen Kopie deS

Vertrages verlangt, dieselbe, nachdem die Sache ohne Vorwissen
des Bischofs und ohne irgend welche Betheiligung desselben
der Entscheidung deS apostolischen Stuhles bereits unterbreitet
war, auch erhalten, und sie gegen die Vorstellungen und den
Willen deS Bischofs nach Rom überschickt habe DaS ist der
Thatbestand. — Was war die Folge? Die Folge der
Einmischung deS Nuntius war, daß die römische Curie den
Vertragsentwurf, wie beabsichtigt, verwarf. Der Geschäftsträger
theilte dieß dem Bischöfe mit, beifügend: „Daß im Uebrigen
nichts dem Bischöfe im Wege stehe, mit den Regierungen zu
unterhandeln, um bei der Errichtung d«S Seminars die
vollständige Ausführung deS Konkordats und der Bulle zu erhalten,
in dem Sinne immerhin, daß nichts festgesetzt werde, was im
Widerspruch mit dem Konkordat) der Bulle oder dem Konzilium
von Trient wäre; daß endlich, wenn die hohen Regierungw
der Diözesanstände wünschen, in Bezug auf das Seminar einige
Privilegien zu erhalten, sie sich an den hl. Stuhl wenden
sollen, welchem allein die Befugniß zustehe, disziplinarische
Verfügungen oder kanonische Vorschriften abzuändern, wenn
spezielle Verhältnisse dieß erfordern." Unterm 28. April 1858
endlich machte der hochwürdige Bischof der Regierung deS

KantonS Solothurn zu Handen der übrigen Diözesanstände
die Mittheilung, „daß der apostolische Stuhl in Rom die von
den Diözesanstände» unterm 28. Zuli t857 zu Bern beschlossene

Uebereinkunft hinsichtlich des zu errichtenden gemeinschaftlichen
Priesterseminars verworfen habe, weil dieselbe mehrereS ent«
halte, waS dem BiSlhumSkonkordat vom 26. März 1828, der
Bulle Sr. Heiligkeit deS Papstes Leo XII. vom 7. Mai 1823
»nd den Bestimmungen. deS h KirchenrechlS von Trient
zuwiderlaufe." Ohne dieses „Zuwiderlaufen" näher zu bezeichnen,
glaubte der Bischof, eS wäre zu Erledigung der Sache am
besten, wenn die Stände entweder einen Bevollmächtigten zur
Unterhandlung nach Rom sendeten, oder dann die Sache ihm
in geschlossene Hand übergäben DaS also sollte das Ende
sein: entweder sollten die eidgenössischen Stände in einem
Vertreter nach Rom pilgern und bei den römischen Kardinälen der
Congregstio coacilü um Privilegien betteln, oder ermüdet der
geistlichen Macht die Sache in geschlossene Hand geben und
annehmen, was man ihnen zu biete« für qut finden würde.
Ich frage: wie ist um» über diese Thatsachen zu urtheilen?
Bei der Beantwortung dieser Frage unterscheiden wir: erstens
die Stellung, welche der päpstliche Geschäftsträger zu der

Projekt-Uebereinkunft- tinnahm, und dann das Verfahren, das.
er in. der Angelegenheit einschlug. Der päpstliche Geschäftsträger

sah in der» Projekt eine groß« Zahl von Artikeln, welche^
das Konkordat .pom,2K. März..1828 und die Bulle làr
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prmcipus verletzen, oder dem Konzilium von Trient zuwider
seien. Mit dem päpstlichen Geschäftsträger über daS Konkordaft
die päpstliche Bulle, daS Konzilium von Trient zu streiten, zu
ermitteln waS darin enthalten und nicht enthalten ist, wäre
eine völlig unnütze Sache. ES stände uns dieß zwar mindestens
eben so gut zu, als dem päpstlichen Geschäftsträger die
Auslegung und Anwendung der bernischen Kantonalverfassung, wie
er sie jüngst in einer Note probirt hat. Ich beschränke mich
auf einige kurze Bemerkungen. WaS daS Konzilium von
Trient anbelangt, so hat dasselbe bekanntlich in der Schweiz,
so weit eS disziplinarische Bestimmungen betrifft, weder Geltung
noch Anerkennung. Sachen deS Glaubens und der Lehre
berührt die Uebereinkunft nicht, und eine Berufung auf das
Konzilium von Tiient für andere Dinge ist für unS unstatthaft.

Wir wissen zwar, daß es immer und immer wieder
versucht worden ist, auch die dtSziplinaren Bestimmungen des
tridentinischen Konziliums in der Schweiz nach und nach
einzubürgern, aber eS ist dieß nichts anderes als ein Angriff auf
unsere ältern kirchlichen Einrichtungen, den wir zurückweisen
müssen. Was der päpstliche Geschäftsträger auS der päpstlichen
Bulle Inter prsecipus für kirchliche Begriffe und Rechte
ableiten will, muß ihm anheimgestellt sein. Die Genehmigung
dieser päpstlichen Bulle, durch welche und unter welcher sie in
Kraft getreten ist und die seiner Zeit unmittelbar nach der
Bulle in Gegenwart deS päpstlichen ZnternuntiuS Gizzt öffentlich

proklamirt wurde, sagt: „Wir rc. rc. ertheilen dieser Bulle
Namens der hohen Stände, die landesherrliche Genehmigung,
ohne daß jedoch aus dieser Genehmigung auf irgend eine
Weise etwas abgeleitet werde, waS den HoheitSrechien der
Regierungen nachtheilig sein möchte, oder den Landesgesetzen
und Regierungsverordnungen, den erzbischöflichen oder bischöflichen

Rechten, oder den in der schweizerischen Eidgenossenschaft

bestehenden Kirchenverhältniffen beider Konfessionen ^
und der darin begründeten religiösen Toleranz entgegen
wäre, waS hiermit, unter Vorbehalt der weitern
Anordnungen über ihre Vollziehung, zur allseitigen Nachachtung
zur Kenntniß gebracht wird." Nach Proklamirung der Bulle
undlWfir landesherrlichen Genehmigung wurden die Domherren
ernaHt und das BiSthum konstituirt. Darüber zu streiten, ob
die Stände ein Recht haben, auf diese Genehmigung, unter
welcher'sinzig sie die Erekutjon deS Konkordates und der Cir-
euenWptionSbulle zugegeben, sich zu stützen und darnach zu
handà ist unnütz. Jeder Richter würde dieses Recht als un-
zweidehiig zugeben. Erkennt der päpstliche Geschäftsträger und
die wchische Curie dieses Recht niMàem- argumentirten und
handelM^e, als ob keine Bedingungen für die Erekution der
Bulle »tständen, so stellten sie sich nach unsern Begriffen außer,
halb dÄ RechtS, auf den Boden der Gesetzlosigkeit und der
GewalM Und anerkennt die päpstliche Curie zwar, daß solche

Bedingungen bestehen, und daß sie feierlich in Gegenwart ihres
AbgeörhkAtn verkündigt worden seien, leugnet aber, daß sie

dadurch irgendwie gebunden'sei, so ist dieß nur ein Beweis,
daß zuWerträgen zwischen Staatsgewalten und der römischen
Curie Alles fehlt, waS ihnen Wahrheit u.nd Bedeutung geben
könnte. WaS den BiSthumSvertrag selbst anbelangt, so spricht
er sich im Art. 8 über da» Seminar folgendermaßen auS:
„Zu Solothurn, dem Sitze deS Bischofs und deS Domkapitels,
wird ein Seminar errichtet, wofür die Regierungen den Sttf-
tungSfond und die Gebäulichkeiten liefern werden. Sollten
noch anderwärts Seminarien nothwendig errachtet werden, so

wird der Bischof solche im Einverständniß mit den betreffenden
Regierungen errichten, welche dafür die Fonds und die Gebäu-
lichkeiten hergeben werden. Vereint mit vier Domherren und
den verschiedenen Kantonen, wovon zwei durch den Bischof und
die z»W andern durch dessen Senat ernannt werden, leitet und
verwât bet Bischof diese Seminarien." Versteht nun die

wmischi Curje oder ihr Geschäftsträger den letzten Satz so, daß

jedes à- und Aussichtsrecht der Stände förmlich ausgeschlossen
sei, so Haben dagegen die Diözesanstände von Anfang an di. sen

Satz n«ht anders verstanden, als daß bei Leitung und Per«
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waltung deS Seminars durch den Bischof daS hoheitliche Auf,
sichtSrecht bewahrt bleibe. Beweis dessen ist der bereits unterm
29. März 1828 zwischen den Diözesanständen für die Orga«
»isation deS BiSthums Basel abgeschlossene Vertrag, kraft dessen

sie in Betreff näherer Anwendung deS ckus inspectionis et
csvencli für die einmal errichteten Seminarien „schon vorläufig
förmlich unter sich den Grundsatz annehmen, daß untcr diesen

Aufsichtsrechten der hohen Diö^csanstände namentlich die

Zustimmung derselben für den bei einem solchen Seminar
anzustellenden sowohl Vorsteher als Lehrer, sowie volle Befugniß
milbegriffen sein solle, durch eigene Kommissarien an den

Prüfungen, die mit den Alumnen eines solchen Seminars
vorgenommen werden, Theil zu nehmen;" — ein Vertrag der
geschlossen war, bevor sie die CircumscriptionSbulle genehmigten
und dessen Inhalt durch die ausdrückliche Wahrung der hoheitlichen

Rechte bei der feierlichen Genehmigung der Bulle in der

Stiftskirche zu Solothurn als Bedingung der Konstituirung
deS Bislhums in ihrem Lande festgestellt wurde. Die Stellung,
die der päpstliche Geschäftsträger bezüglich der Projekt-Ueber-
rinkunft gegenüber den Diözisanstänben eingenommen hat, ist
deutlich. Er anerkennt keine Rechte der Stände, er anerkennt
nicht den Inhalt des PlazetS, unter dem das BiSthum konsti-
ruirt wurde, er anerkennt durch seine Berufung auf daS Tri«
dentinium in einer Disziplinarangelegenheit unser bisheriges
Kirchenrecht nicht; er tritt einfach revolntiontrend in unsere
Verhältnisse und heißt uns das als Privilegien in Rom
erbetteln, was wir vor der Konsiituirnng deS BiSthumS feierlich
als unsere Rechte vorbehalte» und verwahrt haben. Daß der
päpstliche Geschäftsträger so denkt, das können wir ihm nicht
verwehre». Wir verwundern uns sogar nicht darüber, macht
sich doch diese revoluiionär-ultramontane Theorie in neuester

Zeit mehr als je wieder geltend. Aber der päpstliche Geschäftsträger

hat nicht nur gedacht und eine Ansicht geäußert, sondern

er Hai gehandelt, und diese Handlungsweise nun wollen wir
prüsen. Wir fragen zuerst: woher nimmt der päpstliche
Geschäftsträger das Recht, in die Kompetenzen des DiözesanbischofS
in der geschehenen Weise einzugreisen? Die Angelegenheit lag
bis zu ihrer vollständigen Erledigung in der Kompetenz des
DiözesanbischofS. DaS Konkordat überträgt im Art. 8 die

Errichtung der nöthigen Seminarien dem Diözcsanbischof ohne
irgend welchen Vorbehalt. Die CircumscriptionSbulle überträgt
ebenfalls die Errichtung der Seminarien dem Bischof» von
Basel ohne irgend welchen Vorbehalt und Genehmigung und
bestellt, „damit Alles und Jedeö, so wie eS in der Bulle
angeordnet worden, in WiMmrkcil trete" (omnia et siogula sic
ut supra a Aokis ckispâa) zum Vollstrecker: den päpstlichen
Nuntius, in dessen Ermanglung den Geschäftsträger deS, päpstlichen

Stuhles, mit der Vollmacht: entweder selbst oder- durch
eine andere in geistlichen Würden stehende und von ihiw besonders

subdelegirte Person alle obigen Verfügungen in Vollzug
zu bringen, festzusetzen und einzurichten und jeden Widerstand,
den sie aus irgend eine Weise bei der Vollziehung finde»! könnten,

zu untersuchen, zu entscheiden und endlich abzusprechen
(ckekuitive pronunciare). Die Bulle ordnet ferner a«, „daß
der Vollstrecker der in gegenwärtiger Bulle enthaltenen
Verfügungen von allen und jeden zum Zwecke der Vollziehung
errichteten Urkunden Abschriften in beglaubigter Form sobald als
möglich an die h. Longregatio consistorialis einsende, um in
dem Archiv derselbe» aufbewahrt zu werden (ut exempta in
authorities korma exarata act L. Longiegatiunem rekus
consislorisljkzzs praepositam in ejusckem Longregatioais
arckivo asservancta trausmittere tenestur). DaS Croulions-
dekret des'päpstlichen JnternunttuS, Paschalis Gizzip, vom
13. Juni 1828 macht, übereinstimmend mit Konkordat und
Bulle, dem Bischöfe die Errichtung eines Seminars zur Pflicht,
überträgt ihm ausdrücklich die Ausführung dieser Angelegenheit
zulteriorem vero Kusus articuli executionem Lpiscospo La-
sileensi eummittimus) und weiSt ihn, in Uebereinstimmung
mit der allgemeinen Anordnung der CircumscriplionSbstlle, in
Betreff der sämmtlichen ErekutionSaklcn an, die ErekutiMSakten

deS Seminars der päpstlichen Nuntiatur einzusenden (executio-
nis acta act apostolicam Nuatiaturam transmittero stuclekit).
AuS diesen drei Urkunden geht unzweideutig hervor: erstens
daß die von den Ständen genehmigte CircumscriptionSbulle in
Betreff der Erekution deS BiSihumSvertragcs und seiner einzelnen

Punkte keinerlei weitere Intervention der päpstlichen Curie
vorsieht, indem sie ausdrücklich den Erekutor bevollmächtigt, in
Vollzug zu bringen, festzusetzen, einzurichten und definitiv
abzusprechen; zweitens, daß in Konkordat, Bulle und ErekutionS-
dekret dem Diözesanbischote die Errichtung des Seminars
zugewiesen ist; drittens daß der Erekutor der päpstlichen Bulle,
JnternunttuS Gizzi, in dem Erekutionsvekret, kraft der in der
Bulle ihm ertheilten päpstlichen Vollmacht, ausdrücklich dem
Bischof von Basel die Erekution, betreffend daS Seminar,
überträgt, und dieser also, abgesehen von allem Andern, laut klarem
Wortlaut der Urkunden, daS Recht definitiver Erledigung hat;
viertens daß endlich die. Uebersendung der ErekultonSakien an
die Nuntiatur, wie auS der päpstlichen Bulle selbst hervorgeht,
durchaus keinen andern Sinn hat, als durch ihre Vermittlung
in'S Archiv des Consistorial-CollegiumS abgegeben zu werden.
Dabei wollen wir nicht ermangeln, in Betreff des ErekulionS-
dekrels deS JnternuntiuS Gizzi zu bemerken: daß dieses Dekret
zwar keine ausdrücklich von den Ständen genehmigte Urkunde
rst; daß es nicht, wie Bulle und Plazet, öffentlich vor der Kon.
stituirung deS BiSthumS in der Stiftskirche in Solothurn,
sondern bei verschlossenen Thüren auf dem Rathhause daselbst
verlesen wurde; daß wir aber gleichwohl^ weil die Abgeordneten
der Stände, wie der päpstliche Geschäftsträger Bovieri in seiner
letzten Erklärung besonders betont, bei der Verlesung derselben
zugegen waren und im Verbalprozosse seiner Erwähnung thun,
derselben Anerkennung nicht versagen; mit um so größerm Rechte
aber von dem Geschäftsträger Bovieri Anerkennung und
Beachtung der, nicht nur bei verschlossenen Thüren, sondern
öffentlich in der Stiftskirche in Gegenwart des JnternuntiuS
Gizzi proklamirten GenehmigungSurkunde der Stände verlangen,
laut welcher ausdrücklich keinerlei Schmälerung der bischöflichen
Rechte anerkannt wird. — Wir kommen nun znm Urtheil der
Stände und des Bischofs selbst. Alle Abgeordneten sämmtlicher

Diözesanstände waren und sind damit einverstanden, daß
die Angelegenheit in der Kompetenz deS Bischofs liege und haben

dieß einstimmig in ihrem Protokoll niedergelegt. Die
Regierung von Lnzern z. B. ertheilte ihrem Abgeordneten auf die
Konferenz vom 26. Juni 1853 folgende Instruktion: „Der
Stand Luzeru spricht seine Verwunderung darüber aus, daß der
hochwürdigc Bischof Mterm 28. April den Diözesanständen
zu melden im Falle war, der apostolische Stuhl habe die von
den Tic. Diözesanständen unterm 23. Junl 1857 zu Bern
beschlossene Uebereinkunft hinsichtlich deS zu errichtenden gemeinsamen

Priesterseminars verworfen :c. rc., da doch der Bischof
von jener Uebereinkunft weder eine offizielle Mittheilung erhalten,

noch auch sonst darüber etwas Offizielles den Ständen
geäußert hat. Da stach dem BiSlhumSvertrage es Sache deS

Bischofs und der Regierungen ist, ein Seminar zu errichten
und ohne Verletzung desselben der apostolische Stuhl nicht zum
voraus dießfalls dirigirend eingreifen kann, so nehmen von
dessen Rückäußerungen die Stände nach dem Antrage von Lu-
zern keine offizielle Kenntniß." Daß der hochw. Bischof die
Angelegenheil als in seiner Kompetenz liegend erachtete und an
keine Ratifikation u. dgl. dachte, haben wir bereits beim
Anbringen deS Geschichtlichen bargethan. Er hat dieß selbst mit
NamenSunterschrift wenigstens so weit, ausgesprochen, daß die
Angelegenheit, wie sie vorlag, nach seiner Ueberzeugung in
seiner Kompetenz gewesen sà Der hochw. Bischof hat aber noch
mehr durch die That bewiesen. Bekanntlich haben seither die
Stände eine zweite Uebereinkunft berathen und beschlossen.
Diese Uebereinkunft wurde an einem und--demselben Tage von
den Abgeordneten der Stände und dem hochw. Bischof
unterzeichnet, von den erster» mit RaiifikationSvochehalt, von Seite
des Ordinariats definitiv und ohne Rätifiktttionsvorbehalt, und
zwar wurde der Bischof von dem Kommjflare der Konferenz



in ihrem Auftrage ausdrücklich angefragt, wie seine Beistim«
mung zu verstehen sei, ob sie den Sinn habe, daß die Ueber,
einkunst noch der Einsicht und dem Urtheile der Numiatur
unterstellt werde, oder aber nicht, worauf die Erklärung in letz«

term Sinne erfolgte. Es geht hieraus hervor, daß die definitive
Erledigung der Seminarfrage vom Bischöfe als durchaus in
feiner Kompetenz liegend nicht nur erachtet wurde, sondern auch
noch nach geschehener unbefugter Einmischung der Nuntiatur
erachtet wird, denn konnte er die Uebereinkunft an demselben
Tage, an welchem sie die Schlußredakiion erhielt, definitiv
genehmigen, so konnte er dieß auch bei der ersten Uebereinkunft
thun. Wir führen hier den Beweis auf der Grundlage deS

Konzils von Trient (wobei wir annehmen wollen, daß dasselbe

in der Schweiz unbeschränkte und absolute Anerkennung
> habe) in Verbindung mit der CircumscriptionSbulle. DaS

2V. Hauptstück der 24: Sitzung enthält die Vorschriften über
die BeHandlungsweise der Gegenstände, welche vor daS kirchliche

"Forum gehören. Sie'sind in beglaubigter Uebersetzung
folgende: „Ueber alle auf was immer für Weise vor den
kirchlichen Gerichtshof gehörenden Rechtssachen (Lausae oumes act

torum ecclesiastic»,« guomoclolidet pertinentes), auch wenn
sie Bencfizien betreffen, soll in der ersten Instanz nur von den
Ordinarien zu Recht erkannt, und durchaus wenigstens innerhalb
zweier Jahre vom Tage deS erhobenen Streites an beendigt
werden, widrigenfalls stehe eS nach dieser Frist den Partheien,
oder einer dcrselhen, frei, an höhere, jedoch dazu befugte Richter

zu gehen, welche die Sache in dem Zustande, in welchem
sie sich befindet, aufnehmen und dafür sorgen sollen, daß sie so

bald als möglich beendigt werde. Früher aber sollen sie weder
andern überwiesen noch abberufen, noch die von ebendenselben
cingelegien Appellationen durch was immer für Obere ange,
nvmmen werden, noch auch eine Ueberweisung derselben oder
eine Hemmung stattfinden, wenn nicht vorher ein definitiver
Spruch ergangen ist, oder ein solcher, der die Kraft eines
definitiven hat, und die Beschwerde darüber mittelst Appellation
vor dem definitiven Spruche nicht erneuert werden kann.
Ausgenommen von diesen sollen diejenigen Rechtssachen sein, welche
nach den kanonischen Bestimmungen vor dem apostolischen
Stuhle verhandelt werden müssen, oder welche der römische Papst
aus einer dringenden und wohl begründeten Ursache durch ein
besonderes mit der Signatur Sr. Heiligkeit versehenes,
eigenhändig zu unterschreiebendes Rescript zu überweisen oder
abzuberufen für gut erachtet. Es sollen sich die Legalen, auch die
clc latere, die Nuntien, die kirchlichen Verwalter, oder Andere,
kraft was immer für Vollmachten, nicht nur nicht vermessen,
die Bischöfe in den vorgenannten Rechisfällen zu behindern
oder ihnen auf irgend eine Weise ihre Gerichtsbarkeit zu
entziehen, oder zu stören: sondern sie dürfen auch gegen Geistliche

oder andere kirchliche Personen nicht anders einschreiten,
als wenn der Bischof zuerst dafür angegangen wurde und nachläßig

bleibt. Widrigenfalls seien ihr Einschreiten oder ihre
Anordnungen ohne Gültigkeit und sie selbst zu Vergütung deS den
Pyrlheien zugefügten Schadens verpflichtet." Es fragt sich

nun nichts weiteres, als ob die Errichtung und Einrichtung
der Seminarien überhaupt nach kanonischen Bestimmungen vor
dem apostolischen Siuhl verhandelt werden müssen, oder ob die
Bischöfe dazu kompetent seien. Das 18. Hauptstück der 23.
Sitzung enthält die auf Errichtung der Hricstcrseminarien
bezüglichen Vorschriften. Nachdem daS bei Errichtung und
Einrichtung zu Beobachtende dargelegt ist. spricht sich daS Konzil
folgendermaßen auS: „Alles dieses und anderes, für die Sache
Zuträgliche und Nothwendige sollen die einzelnen Bischöfe mit
dem Rathe zweier ältern, angesehener Stiftsherren, die sie selbst

erwählen, festsetzen, wie der hl. Geist ihnen eingibt (yuae
omnia et alia ack lranc rem opportune et necessaria episcvpî
sinZuti — proûtLpiritus sanctus suggesseritconstituent)".
Am Schlüsse deS ganzen Kapitels heißt cS: ^Wenn endlich
entweder über die Vereinigungen oder die Bestimmung der
Urtheile, oder die Ueberwcisung und Einverleibung, oder auS

irgend einer andern Sache eine Schwierigkeit entstehen sollte,

wegen welcher die Errichtung oder Erhaltung dieses Seminars
gehindert oder gestört würde, so sei der Bischof mit den obigen
Abgeordneten oder die Provinzialsynode, nach dem Gebrauche
der Gegend und nach der Beschaffenheit der Kirchen und
Bencfizien, ermächtigt, auch durch Milderung oder Erweiterung
des Obengeschriebenen Alles und JedeS zu beschließen und vor-
zusorgen, was zum glücklichen Fortgangc dieser Pflanzschule
nothwendig und zuträglich erscheint (kpiscopus cum supra
ckeputîitiz, vel s^nockus provincial,«, pro re^ionis more pro
ecclesiarum et benelicioruM «zuslitate, etiam supra scripta,
si opus kuerit, moclerancko^aut augenclo omnia et sinHula,
quae ack lelicem lrujus semiuarii prokectum necessaria et
opportun» vickefiuatur, clecernere ac proviclere valeat) "
Damit ist nicht nur bewiesen, daß die Errichtung und Ein-
richtund der Seminarien im Allgemeinen nicht eine Angelegenheit

ist, welche vor dem päpstlichen Stuhle verhandelt werden
soll, nicht nur bewiesen, daß diese Angelegenheit vollständig in
die Kompetenzsphäre der einzelnen Diözesanbischöfe fällt,
sondern eS ist auch bewiesen, daß, wenn der Diözesanbischof mit
den ihm beigcgebenen Domherren (deren Rath nach kanonischen
Grundsätzen er einzuholen verpflichtet, aber zu befolgen nicht
verbunden ist) mit Rücksicht auf Gebrauch der Gegend oder
Beschaffenheit der Kirche Milderung oder Erweiterung der

allgemeinen Vorschriften nothwendig und zuträglich findet, er durch
das Konzil Alles und Jedes zu beschließen ermächtigt ist. Es
fragt sich also nur, ob die Errichtung und Einrichtung deSSe-
minars der Diözese Basel insbesondere vielleicht durch Ver.
trag oder sonstwie dem päpstlichen Stuhle vorbehalten worden

ist. Darauf antwortet das Konkordat, die CircumscriptionSbulle,

das Erckutionsdekret nach Mitgabe ihrer bereits
angeführeen Bestimmungen nicht nur negativ, sondern sie lassen

gar keinen Zweifel übrig, daß positiv der Bischof von Basel
zur definitiven, endlichen Erledigung (ckeknitivc pronuriciare)
dieser Angelegenheit förmlichst eingesetzt wurde, von der Gc-
nehmigungSurknnde gar nicht zu reden. Da daraus bewiesen
ist, daß weder die Errichtung noch Einrichtung der Seminarien
im Allgemeinen noch desjenigen der Diözese Basel insbesondere

eine dem päpstlichen Siuhl ausnahmsweise vorbehaltcne
Angelegenheit ist, da auch nicht bestritten werden kann, daß
diese Angelegenheit „auf irgend eine Weise" vor daS kirchliche
Forum gehört, so folgt daraus, daß die allgemeine Regel deS

triventinischen Konzils über BehandlungSwcise der Gegenstände,
welche vor das kirchliche Forum gehören, auf fragliche
Angelegenheit Anwendung findet und somit nur der Diözesanbischof
zu sprechen und weder Legat, noch Nuntius, noch kirchlicher

Verwalter, noch irgend Jemand, kraft was immer für
Vollmachten, den Bischof in seiner gesetzlichen Aktion zu behindern
oder ihm auf irgend eine Weise seine Gerichtbarkeit zu entziehen

oder zu stören hatte, und daß, wenn dieß dennoch geschah,
VaS Einschreiten und die Anordnungen des Betreffenden ohne

Gültigkeit sind, derselbe vielmehr zur Vergütung des den

Parteien zugefügten Schadens verpflichtet ist. — Wir gehen

zur Beweisführung des päpstlichen Geschäftsträgers für seine

Kompetenz zur Intervention über, wie er dieselbe in seiner

Erklärung vom 29. Dezember 1853 geliefert hat. Er behauptet:

dem hl. Bater, als dem Oberhaupte der Kirche, könne

kein Gegenstand, der diese Kirche betr. ffe, fremd sein, oder

außerhalb seiner Kompetenz liegen. Darauf habe ich folgendes

zu erwiedern: Wenn damit behauptet werden soll, cS gebe

für den päpstlichen Stuhl keine selbständigen Rechte der

Bischöfe und Kapitel, keine Landesgesetze und Verordnungen, keine

Verträge und Verbindlichkeiten, die er, sobald es sich nach

seiner Ansicht um einen die katholische Kirche betreffenden

Gegenstand handle, nicht angreifen, schmälern, mißachten, zerstören

und vernichten könne, so ist dieß ein baarer Unsinn. Zum
zweiten handelt eS sich zunächst nicht um die Kompetenz deS

hl. VaterS, sondern um Kompetenz und Handlungsweise des

Geschäftsträgers Bovieri in der Schweiz. Dieser ist ganz
gewiß mit seinen Kompetenzen nicht mit dem hl. Vater identisch,

denn sonst gäbe eS zwei Päpste, einen in Rom und einen in



der Schweiz, waS nicht möglich ist. Oder hat vielleicht
Monsignor Bovieri eine ganz spezielle Mission mit ausgedehnter
Vollmacht, die ohne Protest von der obersten LandcSbehörde

genehmigt worden ist, etwa die Vollmacht deö seiner Zeit in
die Schweiz gesandten Kapuziners da Aureolo: „auSzureiffen und
zu zerstören, zu zerstreuen und zu verderben, zu bauen und zu
pflanzen, wie er es für'gut fände?" —oder die Vollmacht des

seiner Zeit ebenfalls in die Schweiz gesandten päpstlichen
Legaten Philonardo: „allen Konzilien und Synodalgeseyen,
Statuten und Gebräuchen, auch wären sie mit Eid bekräftigt,
Abbruch zu thun, alle vor den Bischöfen schwebenden Appel,
lationen nach seinem Willen an sich zu reisten und alle
geistlichen Prozesse an sich zu ziehen, ohne gerichtliche Form zn
verhören, zu richten und zu vollziehen, erner Person so viele
Pfründen zu geben, als er wolle rc. rc. ?" — Wir zweifeln,
daß eine Sendung mit solcher Vollmacht acceptirt und ein
derartiger Legat im Lande geduldet würde. Monsignor Bovieri
ist weder mit besonderer Mission noch mit besondern Vollmachten

ausgerüstet; er ist weder vom hl. Vater noch von der
päpstlichen Curie unmittelbar bei der Bundesbehörde akkredilirt,
sondern vom eigentlichen NuntiuS, der im Jahre 1348 dem

damaligen Vororte Bern anzeigte, daß er wegen angegriffener
Gesundheit in Urlaub gehe, als einstweiliger Stellvertreter für
die ,,aàires orckirisires cle Is Nonciature" bezeichnet und
beglaubigt worden Um die Kompetenz und die HandlungS«
werfe dieses clrsrge cl'skksircs handelt eS sich, und diesem

gegenüber wagen wir wohl nicht zu viel, wenn wir behaupten,
daß eS kirchliche Verhältniste und Rechte in der Schweiz gebe,
welche außerhalb seiner Kompetenz liegen, und daß namentlich
die Errichtung und Einrichtung deS DiözesanscminarS ein solches

Verhältniß sei. Nicht der hl. Vater, sondern zunächst der
päpstliche Geschäftsträger hat sich den Eingriff erlaubt. Herr
Bovieri sagt ferner: daß der hl. Vater infolge der Prärogative
und der Pflichten, welche aus seiner göttlichen Mission fließen,
die hohe Aufgabe und die ^stc Verpflichtung habe, für
Aufrechthaltung der vom Konzilium von Trient über die Errichtung

und Einrichtung der Seminarien aufgestellten Vorschriften
zu sorgen. Das Konzilium von Trient legt nun aber wie
wir gesehen haben, die Errichtung und Einrichtung der
Seminarien in die Hände der einzelnen Diözesanbischöfe, welche daS

Erforderliche festseyen sollen, wie der hl. Geist eS ihnen (nicht
dem Geschäftsträger) eingibt, und ermächtigt ausdrücklich die
Diözesanbischöfe, in Verbindnng mit den zwei StiftSherren, je
nach Umständen die allgemeinen Vorschriften zu milbern oder

zu erweitern und Alles und JedeS in dieser Hinsicht zu
beschließen. Dasselbe Konzilium von Trient, welches der päpstliche

Geschäftsträger für seineu Eingriff anruft, sagt, wie
nachgewiesen worden, daß sich weder die Legaten, auch nicht die
cke lgtere, noch die Nuntien, noch die kirchlichen Verwalter,
noch Andere, kraft was immer für Vollmachten, vermessen

sollen, die Bischöfe in den vor ihr Forum gehörenden RechtS-
fällen zu behindern, oder ihnen auf irgend eine Weise ihre
Gerichtsbarkeit zu entziehen oder zu stören. Einen hl. Vater,
der eine hohe Aufgabe und eine ernste Verpflichtung hat, gibt
eS, aber einen päpstlichen Geschäftsträger, welcher die Misston
und das Recht hätte, mit unsern LandeSbischöfen in der
Verwaltung ihrer Diözesen konkurrirende Jurisdiktion auszuüben
und ihnen jede Angelegenheit, von der er vermuthen könnte,
sie möchte nicht nach seiner Ansicht erledigt werden, aus den

Händen zu nehmen, gibt eS in der Schweiz nicht. Es heißt
in der Erklärung des Herrn Bovieri weiter: da die Errichtung
des Seminars für die Diözese Basel einen der Hauptpunkte
bilde des am 26. März 1826 zwischen den Diözesankantvnen
und dem hl. Stuhl abgeschlossenen Konkordats und der
apostolischen Bulle Inter prmcipua vom 7. Mai 1828, betreffend
die Reorganisation der Diözese, so habe der hl. Stuhl, sogar
als mitverhandelnde Partei, daS Recht, zu reklamiren oder
reklamiren zu lassen, sobald sie sehe, daß man willens sei, daS
Seminar auf anderer Grundlage zu errichten und einzurichten,
als die sind, welche feierliche Akten vorschreiben und folglich

nicht den Charakter kanonischer Grundlagen tragen würden.
Hierauf habe ich folgendes zu entgegnen. Einen der Hauptpunkte

in den Bestimmungen sowohl des Konkordats als der
CircumscriptionSbulle über Errichtung des Seminars bildet die
Bestimmung, daß Errichtung und Einrichtung desselben Sache
des DiözesanbischofS sei. Ohne diese Hauptbestimmung hätten
die Stände als mitverhandelnde Partei weder daS Konkordat
noch die Bulle genehmigt und die Genehmigung selbst, der
dritte feierliche Akt, proklamirt mit der Bulle und in Gegen,
wart deS päpstlichen Delegirten, sagt, daß diese Genehmigung
nur in dem Sinne und unter dem Vorbehalt ertheilt werde,
daß daraus auf keine Weise etwas abgeleitet werde, waS den
HoheitSrechten der Regierung nachtheilig sein möchle oder den
bischöflichen Rechten zuwider wäre. DaS Recht des DiözesanbischofS

war eS, und zwar vertragsmäßiges Recht, in der Sache
zu sprechen. Bevor er gesprochen, hat der päpstliche Geschäftsträger

die Sache an sich gerissen und damit den BiSihumS-
venrag, die Rechte deS Bischofs und der Stände verletzt.
Wenn der päpstliche Geschäftsträger im Namen deö päpstlichen
Stuhls, als mitverhandelnder Partei, sobald er sehe, daß man
willens sei, von gegebenen Grundlagen abzugehen, das Recht
zu haben glaubt, durch einen Gewaltakt zu reklamiren, so steht
folgerichtig den Ständen, als ebenfalls mitverhandelnder Partei,
sobald sie ihrerseits sehen, daß man willens sei, von gegebenen
Grundlagen abzugehen, gleichfalls das Recht zu, durch
Gewaltakt zu reklamiren und zu interveniren. Endlich sagt der
päpstliche Geschäftsträger: daß das am 13. Juli 1828 in So-
lothurn in Gegenwart der Abgeordneten der Diözesankantone
promulgirte und von denselben in ihrem Verbalprozeß erwähnte
Erekutionödekret dem Bischof von Basel ja besonders zur Pflicht
mache, die aus das Seminar bezüglichen Vollziehungsakten der
apostolischen Numialur zu übermachen. Hierauf ist zu erwiedern,

daß allerdings die päpstliche CircumscriptionSbulle Inter
prsecipus eS dem Erekutor derselben zur besondern Pflicht
machte, „von allen und jeden zum Zweck der Vollziehung
errichteten Urkunden Abschriften in beglaubigter Form, so bald
als möglich, an die h. Loagregstio cansistoriâlis einzusenden,
um in dem Archiv derselben aufbewahrt zu werden." Ueber,
tragend machte eS der Erekutor PaschaliS Gizzi in seinem
ErekutionSdekrete dem Bischöfe von Basel, welchem darin, in
Uebereinstimmung mit Vertrag und Bulle, die Ausführung der
Seminarartikel ausdrücklich zugewiesen wurde, zur besondern
Pflicht, die ErekutionSaklen der apostolischen Numiaiur zukommen

zu lassen. Es handelt sich hier offenbar und unzweideutig
um Einsendung von beglaubigten Abschriften der in Ausführung
der Seminarartikel erlisteten Uikunden zu Handen deS Archives
der ConsiStorial-Congregation und durchaus nicht um Einsendung

der Akten zur Einsicht, Kritik und Ratifikation der
Nuniiatur. UebrigenS war weder Urkunde errichte« noch ein
offizieller Akt der Diözesanstände, noch em offizieller Akt deS
DiözesanbischofS vorhanden, Alles lag noch da und dort in
Berathung, alS der päpstliche Geschäftsträger mitten in den
Gang der Angelegenheit eingriff, und auf diese Weise nicht
nur alle Rechte, sondern auch jede Form verletzte. Die Gründe,
welche der päpstliche Geschäftsträger zur Rechtfertigung seines
Verfahrens anführt, sind somit durchaus unstichhaltig und be.
weisen nur das, daß wenn nicht noch viel revolutionärere Akte
von dieser Seite geschehen, nicht viel größere und schreiendere
Rechtsverletzungen durch ihn vollbracht worden find, eS ihm
nicht an Theorie dafür, nicht am guten Willen dafür, sondern
nur noch an Gelegenheit dafür und vielleicht noch etwaS an
Muth dazu mangelte. Hat sich nun nach allem bisher
Auseinandergesetzten herausgestellt, daß der päpstliche Geschäftsträger
nicht nur für sich kein Recht der Stände anerkennt, nicht
anerkennt den Inhalt und die Verbindlichkeit der vbcrhoheitlichen
Genehmigung, unter welcher vas Bisrhum konstiluirt wurde,
nicht anerkennt unser bisheriges Kirchenrechl, vielmehr den
Satz aufstellt, eS stehe ihm Namens des hl. Vaters daS Rech,
zu, in allen D ngen, welche die katholische Kirche berühren,
ohne weiteres einzugreifen und zu interveniren, sondern baß



er wirklich in der Angelegenheit deS Seminars sich auf eine

5 Weise eingemischt hat, welche die Rechte deS DiözesanbischofS
sowohl als der Diözesanstände verletzt hat, — so fragt sich

à nunmehr, ob der Stand Bern dazu einfach stillzuschweigen

^ gedenke. Wir erlauben unS hierüber folgende Erwägungen.
Die Regierung hat, wie Sie wissen, dem Geschehenen weitere
Folge zu geben, nicht beabsichtigt, obschon gleich allen andern
Diözesanständen darin einstimmig, daß der päpstliche Geschäfts,
träger sich eine unbefugte Einmischung habe zu Schulden
kommen lassen, und obschon gleich allen andern Diözesanständen

darüber sehr bemüht, war sie doch geneigt, das Geschehene
mehr als einen unüberlegten Mißgriff, denn als einen
beabsichtigten. bewußten, grundsätzlichen Eingriff zu beurtheilen, und
ihr Berichterstatter in der Seminarangelegenheil begnügte sich

deßhalb, deS Geschehenen nur anläßlich zu erwähnen und dadurch
die Vorlage einer neuen Uebcreinkunft zu motiviren, wobei er
sich mit seinen Aussagen wörtlich auf das Protokoll der
Diözesankonferenz stützte. Wie der päpstliche Geschäftsträger
sich darauf hin benahm, wie er auf Zeitungsnachrichten hin

« sofort eine Erklärung in ein öffentliches Blatt einrückte undà mit künstlicher Verschweigung deS SachverhaUes den Bericht-

îA erstatter der Unwahrheit beschuldigte, wie darauf hin die ihm
ergebene Presse mit den allerbeleidigendsten Jnvekliven kam, —
daS wissen Sie. Die Sache lag so, daß die Ehre der Regie-
rung und ihres Präsidiums, die Ehre deS Großen Rathes, in
welchem die Berichterstattung geschehen war, eine Interpellation
erforderte. Diese erfolgte, und ihr Ergebniß war, daß durch
Vorlegung des Konferenzprotokolles die gemachten Aussagen
urkundlich begründet und erhärtet wurden. Damit nicht
zufrieden, inserirt der päpstliche Geschäftsträger eine zweite
Erklärung, worin er über den Hergang der Sache, wenn wenigstens

deutlichen Erklärungen deS Bischofs, die, wenn cS sein
muß, mit seiner Unterschrift erhärtet werden können, noch irgend
Glauben beigemessen werden kann, nochmals zu täuschen suchte,
und nun noch weiter geht, dazu nämlich seine Handlungsweise
durch Sätze von der ungeheuersten Tragweite als vollständig
berechtigt darzustellen und zu behaupten. Nunmehr hat die

Angelegenheit einen ganz andern Charakter. ES kann jetzt
nicht mehr von einem unabsichtlichen Mißgriff die Rede sein,
über den man, wie es bis jetzt geschehen ist, um des Friedens
willen, wenn auch mit nicht verhehltem Erstaunen und
Befremden hinweggehen könnte, sondern eS handelt sich jetzt um
eine ganz bewußte Handlungsweise, um einen grundsätzlichen
Eingriff, der, je nachdem nunmehr von unS gehandelt werden
wird, entweder mit allen zu Grunde liegenden, vom päpstlichen
Geschäftsträger entwickelten Theorien und allen daraus fließenden

Konsequenzen anerkannt, oder aber protestirt zurückgewiesen
und dadurch fernern Ausübungen besagter Theorien ein Damm
entgegengestellt werden wird. ES fragt sich, was wir wollen,
daS Eine oder das Andere? Und seien Sie überzeugt, Ihre
Wahl ist für die Geschichte unsers Kantons von der allergrößten
Tragweite. Wollen Sie daS Erstere? Wollen Sie den vom
päpstlichen Geschäftsträger proklamirten Satz, daß kein die
Kirche betreffender Gegenstand außerhalb der Kompetenzen
deS römischen Stuhles liege, anerkennen, wobei ich Ihnen in
Erinnerung rufe, daß kein Gegenstand so bürgerlich, so weltlich
ist, daß er nicht in alten und neuen Zeiten, als mit der Kirche
pnd ihren Interessen im Zusammcnhaug stehend, in Beschlag
genommen worden wäre; daß in Freiburg Namens der Kirche
die Leistung deS Verfassungseides den Bürgern verboten; daß
in Toskana Namens der Kirche daS den Eltern geraubte Kind
zurückbehalten wird; daß in Oesterreich Namens der Kirche
daS gesammte UnterrichtSwesen von oben bis unten als ihre
einzige Sache reklamirt und erhallen worden, und daß selbst
die Unterordnung unter die weltlichen Gesetze und Gerichte in
rein bürgerlichen Sachen vom päpstlichen Stuhle ausdrücklich
nur gnadenweise und mit Rücksicht auf die Zeitverhältnisse
gestattet wird; daß in Belgien die bischöfliche Geistlichkeit die

Religionsfreiheit, die Gleichberechtigung Aller ohne Unterschied
der Religion die Unterordnung der religiösen Gesellschaften

Tagblaà des Großen Rathes tSS».

49

unter die Staatsgesetze, die Uebertragung der Sorge für den
öffentlichen Unterricht an die Regierung, die Freiheit der Presse,
daö Placet rc. rc., alles als akatholische, der Kirche feindliche
Sätze mit Anathema belegte und jedem Katholiken Belgiens
deßhalb zur Gewiffenöpflicht machte, den Eid der Verfassung
nicht zu leisten? Wollen Sie diesen römischen Satz, der/in
der Schweiz, so lange sie steht, weder vor der Reformation
noch nach der Reformation je anerkannt wurde, und der eine
ganze Revolution unsers Kirchenrechtes in sich schließt, jetzt
theoretisch und praktisch zugeben? Wollen Sie, in Anerkennung

dieses Satzes, den ersten Artikel der Vereinigungsurkunde
des BiSlhumS Basel mit dem Kanton Bern, in welchem dem
neuen Kantonstheile, der sich bei der Vereinigung des gallika.
Nischen Kirchenrechtes und seiner Freiheiten erfreute, ausdrücklich

der damalige Zustand seiner Religion gewährleistet und
infolge dessen dem Diözesanbischofe die unge,törte Ausübung
seiner ganzen geistlichen Gerichtsbarkeit unter Vorbehalt des
oberhoheitlichen Placets garanlirt wurde, in seinen wesentlichsten
Punkten aufheben? Wollen Sie zugeben und anerkennen, daß
die päpstliche Nunliatur und selbst jeder, als Stellvertreter
derselben, für die gewöhnlichen Geschäfte fungirende päpstliche
Geschäftsträger jeden Augenblick nach Belieben dem Diözesanbischofe

in seine Gerichtsbarkeit, in seine Thätigkeit einfalle,
ihm jede Angelegenheit, von der er vermuthen könnte, daß sie
nicht in seinem Sinn erledigt werde, abfordere und aus den
Händen reiffe, heute ihm die Genehmigung eines Semina rver-
tragS, morgen die Wahl eines bestimmten Pfarrers, übermorgen
die bisherige Erledigung der Eheangelegenheiten verbiete und
auf diese Weise den Bischof aller selbständigen Jurisdiktion
entkleide, uns aber in die allerunmittelbarste Abhängigkeit unter
Pie römische Curie dringe? Wollen Sie die GenehmigungS-
Urkunde deS Standes Bern, in welcher derselbe der päpstlichen
Bulle, die die Einrichtung deS neuen BislhumS anordnete,
zwar die Sanktion ertheilte, dabei aber ausdrücklich erklärte,
„ohne daß aus dieser Genehmigung auf irgend eine Weise
etwas abgeleitet werde, was den HoheuSrechien der Regierung
nachtheilig sein möchte, oder den Landesgesetzen und
Regierungsverordnungen, den erzbischöflichcn und bischöflichen Reckten,
oder den in der schweizerischen Eidgenossenschaft bestehenden
Ktrchenverhältnissen beider Konfessionen und dex darin gegründeten

religiösen Toleranz entgegen wäre", — wollen Sie diese
Genehmigungsurkunde vernichten, die Stellung, welche damals
bei der Konstiluirung des Blslhums der Stand Bern mit den
übrigen Ständen eingenommen hat, preisgeben und anerkennen,
daß dieß nur leere Worte ohne Ernst und ohne Inhalt seien?
Wollen Sie zugeben, daß der päpstliche Geschäftsträger ein
ErekultonSdekrel eines päpstlichen JnternuntiuS, weil eS in
Gegenwart der Stände bei verschlossenen Thüren abgelesen
wurde, für uns verbindlich mache, dagegen die Genehmigungsurkunde

der Stände, welche öffentlich in der Stiftskirche in
Gegenwart deS päpstlichen JnternuntiuS proklamirt wurde, für
sich und die römische Curie ignorire? Wollen Sie zugeben,
daß wenn wir, gestützt auf unsere Gcnehmigungsurkunde
Anforderungen stelle», der päpstliche Geschäftsträger unS schnöde
behandle und unS nach Rom gehen heißt, um diese Privilegien
zu erhalten, er dagegen sich herausnehmen dürfe, Akte der
Stände, welche dem Bischöfe konfidentiell zur Einsicht mitgetheilt
waren, von diesem herauszuverlangen und sie in Rom einsach
durchstreichen zu lassen? Wollen Sie endlich zugeben, daß der
Geschäftsträger eines fremden Staates mit dem, wenn auch
persönlich seiner hohen Stellung nicht würdigen, Regierungspräsidenten

deS hohen Standes Bern so umspringe, wie er eS
gethan hat, ihn für in amilicher Stellung gemachte Aussagen
in öffentlicher Presse angreife, seine urkundlichen Erklärungen
als Unwahrheit darstelle und ihn und sein Amt auf diese
Weise zu kompromittiren suche? Wenn Sie finden, daß dieß
angehe, daß dieß alles der Republik zum Wohl gereiche und
daß, waS daraus hervorgeht, unS förderlich sein könne, — dann
schreiten Sie über den gestellten Anzug zur Tagesordnung —
Will aber der Stand Bern jetzt eben so wenig, als er es in
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frühern Zeiten gethan hat, die absolute Omnipotenz der römischen

Curie in seinen Kirchenangelegenheiten anerkennen; will
er die Stellung, die er vor ij(1 Jahren bei Konstiiuirung deS

BisthumS eingenommen hat, festhallen und seiner Genehmi-
gungSurkunde Ernst, Wahrheit unv Realiiät geben; will er
das, waS er dem Bisthum, als eS errichtet wurde, in Betreff
seiner kirchlichen Stellung zugesagt hat, halten; will er mit
den Rechten des DiözesanbischofS auch seine eigenen Rechte
wahren, gegen unbefugte Uebergriffc, kommen sie von welcher
Seite sie wollen, sich schützen, — so autorisiren Sie, in
Annahme deS AnzugS, die Regierung, gegen diese unbefugten,
gefährlichen Uebergriffe der Nuntiatur die Intervention deS

hohen Bundesraihcs anzurufen. Ich schließe mit der
nochmaligen Erklärung, daß eS weder für mich noch für die

Regierung etwas Angenehmes ist, diesen Streit aufzunehmen, aber
ich möchte Sie erinnern, daß es Zeiten gibt, wo es nothwendig
ist, sich zu wehren, und ich halte dafür, es sei jetzt ein Moment,
wo wir, herausgefordert, endlich unsere Rechte wahren sollen.

Fischer. Ich habe zwar seiner Zeit, als die bekannte

Interpellation hier gestellt wurde, dieselbe bedauert, ebenso habe
ich bedauert, daß daraufhin ein Anzug eingereicht wurde, und
zwar aus dem einfachen Grunde, weil eS mir schien, wir leben
in Zeiten, wo eS besser sei, konfessionelle Zwistigkeiten zu
vermeiden, von allen Seiten sich zu einigen, um als ein einiges
Volk dazustehen. Indessen hätte ich dennoch daS Wort nicht
ergriffen, aus mehreren Gründen, vor Allem auS Unkenntniß
der Verhältnisse. Ich bin im kanonischen Rechte nicht bewandert

und kenne auch die Verträge nicht genau, auf welche sich

die Seminarfrage stützt. ES handelt sich überhaupt um eine

Sache, die sehr schwierig zu beurtheilen ist. Allein ich kann
mich unmöglich enthalten, wenigstens einige Bemerkungen zu
machen und zwar wegen der Sprache, die soeben geführt wurde,
die mir etwas zu gereizt schien, und die auch auf der andern
Seite reizen könnte. Wir dürfen nicht vergessen, der größere
Theil unseres KantonS ist reformtrt, und ich bin dessen froh,
aber wir sind hier als oberste Landesbehörde versammelt, und
haben auch eine große Anzahl Katholiken unter unS; man sollte
also vermeiden, diese achtbare Zahl unserer Mitbürger zu
verletzen. Nun fand ich, eS handle sich hier um eine sehr delikate

Sache, um eine Sache, von der wir nicht gar viel verstehen,
unv die von der Administraiivbehörde erledigt werden sollte.
Von'diesem Standpunkte aus schien eS mir, eS sei nicht am
Großen Rathe, den Schritt zu thun, welchen der Anzug
bezweckt. WaS beabsichtigt er? Mittheilung der Sache an die

Bundesbehörde. Ich frage: kann nicht der RegierungSrath von
sich aus, als Organ der LandeSveriretung, diese Mittheilung
machen? Wir behaupten unsere konstitutionelle und reglementarische

Stellung viel besser, wenn wir dem RegierungSrath
Überlassen, den Schritt zu thun, den er nöthig findet. DaS ist
der eine Grund, der andere liegt in der vollständigen
Ungewißheit über die Sache. Wie ich hörte, handelt es sich um die
Frage, ob ein zwischen den Diözesanständen und dem Bischof
geschlossener Vertrag der Ratifikation des päpstlichen Stuhles
unterliege oder nicht. Je nachdem diese Frage entschieden wird,
erhält die Sache eine Wendung. Ich bin darüber im Unkla,
ren; der § 8 deS Vertrages von 1823 wurde allerdings
abgelesen, und ich sehe aus demselben auch nicht, wer weiter etwas
dazu zu sagen hätte. Aber wenn man den Vertrag weiter lieSt,
so findet man gewisse Bestimmungen, welche dem päpstlichen
Stuhle Befugnisse einräumen, namentlich die Bestimmungen
bezüglich der Einkünfte des Seminars. Nun glaubte ich, der
Vertrag habe namentlich auch Bezug auf daS ökonomische und
finanzielle Leben der Anstalt; dieß ergibt sich aus dem § 6.
Ich will nicht ja und nicht nein sagen, indem ich die Sache
nicht genau kenne, sie scheint "mir nicht so klar, wie eS wün-
schenswerth ist. Nun noch EineS. ES handelt sich nicht um
den Kanton Bern allein, sondern sämmtliche Diözesanstände, von
denen einige ganz katholisch sind, sind dabei betheiligt, und wir

befinden unS ihnen gegenüber in einer sehr delikaten Stellung.
Um daher nicht eine Bahn zu betreten, die am Ende zu großen
Verwicklungen führen könnte, wäre eS vielleicht, ich will mich
nicht des Ausdruckes „klug" bedienen, aber es wäre schicklich, den
andern Ständen auch Kenntniß davon zu geben. Die ganze
Angelegenheit kommt mir als nicht gehörig erwogen vor, so
daß der Große Rath beute nicht in der Lage ist, dieselbe zu
behandeln. ES will mir scheinen, als sei sie mit etwas zu
großer Hitze und Eifer behandelt worden. Wir dürfen nie
vergessen, daß wir ein paritätischer Kanton sind, deßhalb scheint
eS mir am zweckmäßigsten, die Kompetenz der Behörden so fest
zu halten, wie sie durch Verfassung und Reglement festgesetzt
ist. Wir brauchen dem BundeSrath keine Mittheilung zu machen,
sondern können dieß dem Regierungsrathe überlassen. Ich stelle
daher den Antrag, die Sache zur gutfindenden Verfügung und
Erledigung dem Regierungsrathe zu überweisen.

Bützberger. Nur zwei Worte gegenüber dem Votum
deS Herrn Fischer. Er meint, die Regierung hätte die Ange-
lcgcnheit von sich auS dem Bundesrathe mittheilen können,
und glaubt, eS wäre sogar der Weg gewesen, auf dem sie
hätte behandelt werden sollen. Ich glaube, man könnte der
Regierung das Recht nicht bestreiten, wenn sie der Ansicht
gewesen wäre, die Sache so erledigen zu sollen, wie Herr Fischer
eS wünscht. Aber es wäre unklug gewesen, wenn sie so
gehandelt hätte, auS zwei Gründen. Erstens ist ver Präsident
der Regierung persönlich bethciligt, weil ein Rapport, den er
in amtlicher Stellung erstattet hatte, vom päpstlichen Geschäftsträger

als unwahr bezeichnet wurde Aber die Sache ist wichtig,

und die Regierung soll wissen, was der Große Rath in
der Angelegenheit denkt, ob er sie als Bagatellsache bebandelt
wissen will oder nicht. ES kann allerdings zu Verwicklungen
sühren, eS können Reklamationen entstehen, aber ich glaube,
Herr Fischer könnte nachher der Regierung einen Vorwurf
daraus machen, daß sie so etwas angefangen, bevor sie den
Großen Rath gefragt habe. Jetzt ist die Sache hier zur Sprache
gekommen, und jetzt hätte der Beschluß des Großen Rathes
eine ganz andere Bedeutung, wenn er im Sinne des von Herrn
Fischer gestellten Antrages ausfiele. Man würde ihm dann
den Sinn beilegen: der Große Rath kümmerte sich nichts um
die Sache, die Regierung mag von sich auS handeln, wie sie
es für gut findet. Ich glaube, der Große Rath würde einen
irrigen Weg gehen, wenn er dieß beschließen würde Es handelt

sich nicht nur um eine Satisfaktion für eine Beleidigung
deS ersten Magistraten deS Kantons, sondern um die Frage,
welche Rechte der Staat gegenüber der Kirche habe; darüber
zu entscheiden, ist der Große Rath da. Obschon ich^ das Ktr«
chenrecht nicht genau kenne, so habe ich dem bisherigen Gange
der Angelegenheit doch so viel entnommen, daß der päpstliche
Geschäftsträger sich in Sachen gemischt hat, die ihn nichts
angehen. Ich verlange daher, daß die Motion erheblich erklärt
werde.

Dr. Tièche. In einer Berathung, welche beide
Partheien vermöge ihrer Stellung lebhast interessirt, bedaure ich
unendlich, daß der Große Rath sich zum ersten Mal mit einer so
wichtigen Frage zu beschäftigen hat. Ich habe das Gefühl, daß
der vorliegende Antrag auf den katholischen Theil deS KantonS
Bern einen mißlichen und bemühenden Eindruck machen werde,
denn man wird dort nicht so räsoniren, wie im Schooße deS

Großen Rathes, man wird sich nicht auf denselben Boden stellen.

Ich bedaure auch, den Herrn Regierungspräsidenten
persönlich bei diesem Konflikte interessirt zu sehen. Er befindet sich
in einer schwierigen Stellung, es ist wahr, allein ungeachtet
dessen, wenn die Ruhe einer ganzen Bevölkerung auf dem Spiel
steht, muß man seine Persönlichkeit in den Hintergrund zu stellen,
selbst etwas persönliche Reibungen zu tragen, und sich dem all,
gemeinen Frieden zu opfern wissen. Nun glaube ich nicht, daß



die Würde der Regierung von Bern, daß diejenige deS Herrn
RegierungSrath Schenk irgend ein SatisfaktionSbegehren gegenüber

einem frenden Souverän nöthig machen. Die Verein!«
gungSakte von 1816 gewährleistet dem Jura Rechte, welche
durch die Uebereinkunft gar nicht kompromittirt sind; dieser Lan-
deSthcil hat sich gegen das Benehmen des Herrn Bovieri, das
mir in der That nicht ganz parlamentarisch scheint, nicht
erhoben. Wenn Herr Bovieri sich durch Vermittlung deS

Bischofs von Basel zu den Diözesanständen in Beziehung zu
setzen sucht, so liegt darin kein Grund, im ganzen Lande und
selbst in den katholischen Nachbarständen Lärm zu schlagen.
Die vorgeschlagene Maßregel wird Unzufriedenheit erregen, ich
habe die Ueberzeugung. Mit Rücksicht auf die Erhaltung deS

Friedens, der Ordnung, des Vertrauens und der gegenseitigen
Achtung sollte man sich unter den obwaltenden Umständen die

Hand reichen, und nicht allzulebhaft auf die Versammlung
einwirken, denn die Annahme des vorliegenden Antrages träfe die

katholische Bevölkerung noch tiefer als die vom Herrn
Regierungspräsidenten ausgesprochenen Worte. Ich wünsche daher,
daß der Große Rath über den Anzug zur Tagesordnung
schreite.

Dr. Schneider. Ohne daS letzte Votum hätte ich das
Wort nicht ergriffen. Ich will die Frage nicht untersuchen,
ob die Sache vor den Großen Rath gehöre, oder ob sie vom
Regierungsrath hätte erledigt werden sollen, ob der Kanton
Bern die Beleidigung, welche dem Präsidenten seiner Regierung
zugefügt wurde, gleichgültig hinnehmen soll. Die Sache ist
nun einmal vor den Großen Rath gebracht, und da handelt eS

sich nicht darum, dieselbe auf einen konfessionellen Boden zu
stellen. Der Standpunkt, von welchem auS sie behandelt werden

soll, wurde von den Herren Tièche und Fischer .verrückt.
Die vorliegende Frage hat mit der Konfession nichts zu thun.
Warum handelt eS sich? Um eine Bcleidung, die unserm
ersten Magistraten angethan wurde. Ist daS eine Frage, die
eine katholische oder protestantische Färbung hat? Nein. Ich
glaube, Katholiken und Protestanten werden einig sein und die
Beleidigung zurückweisen. Es handelt sich um die fernere That,
sache, daß Herr Bovieri sich in eine Angelegenheit gemischt hat,
in die er sich nicht hätte mischen sollen, daß in Folge dieser
Einmischung ein Vertrag der Diözesanstände mit dem Bischof
nicht zu Stande kam, daß Herr Bovieri den Präsidenten der
bernischen Regierung der' Unwahrheit beschuldigt hat. Angesichts

dieser drei Thatsachen fragt es sich, ob wir sie von Herrn
Bovieri gleichgültig hinnehmen wollen. Wenn die fragliche
Beleidigung vom französischen, vom österreichischen oder von
irgend einem andern Gesandten herrühren würde, so glaube ich,
wir würden die Sache ganz gleich behandeln, denn sie hat mit
dem konfessionellen Standpunkte nichts zu thun. In der
Voraussetzung also, daß alle Bürger darin einverstanden sind, eine
solche Beleidigung dürfe nicht gleichgültig hingenommen werden,

stimme ich zum Anzüge, dessen Eeheblicherklärung von
Seite der Katholiken unmöglich als eine Kränkung aufgenommen

werden kann.

Kurz, Oberst. Ich erlaube mir, dem Gesichtspunkte, von
welchem Hr. Or Schneider ausgeht, entschieden entgegen zu
treten. Wenn man die Sache von dem Standpunkte aus, den

Herr Bützberger einnahm, als wichtige Staats- und
kirchenrechtliche Frage behandeln will, so begreife ich eS, so soll
man eS thun, namentlich wenn es ohne Verletzung unserer
katholischen Mitbürger geschehen kann. WaS aber die
Beleidigung betrifft, welche dem Herrn Regierungspräsidenten Schenk
zugefügt wurde, so geschah dieß durch die Presse; sie konnte
auf demselben Wege zurückgewiesen werden, denn ich halte den

Herrn Bovieri in dieser Sache nicht höher als jeden Privatmann,

und bin der Ansicht, eS sei nicht an unS, gegenüber
einem Privatmann mit einem solchen Beschlusse aufzutreten,

wie er beantragt wird, so hoch ich den Herrn Regierungspräsidenten

achte und schätze. Dabei glaube ich, der Präsident der
Regierung habe sich vollständig Recht verschafft; dadurch, daß
er mit den Akten in der Hand widerlegte, was Herr Bovieri
gesagt hat, ist der Schatten vollständig auf diesen Mann
zurückgefallen. Glauben Sie nickt, daß Herr Bovieri dadurch in
der öffentlichen Meinung mehr berührt werde, als wenn wir
seinetwegen, einzig und allein am dem Präsidenten der Regierung

Satisfaktion zu verschaffen, diese großartige Geschichte
machen, die zu konfessionellen Spaltungen führen kann? Sobald

man den Standpunkt einnimmt, den Herr Bützberger
bezeichnete, so will ich, obschon nicht gerne, zur Erheblichkeit deS

AnzugeS stimmen. Ich sagte früher, ich werde nicht dazu
stimmen, weil ich fürchte, er werde zu konfessionellen Schwierigkeiten

führen, aber aus diesem Grunde stimme ich dazu. Da
bisher keiner der katholischen Abgeordneten daS Wort dagegen
ergriffen hat, so habe ich keinen Grund, dagegen zu stimmen.
Diesen Standpunkt halte ich fest, nicht aber denjenigen des
Herrn Dr. Schneider, nicht deßhalb, weil ich dem Herrn
Präsidenten der Regierung keine Genugthuung gewähren möchte,
sondern weil ich dafür halte, er sei schon genügend gerechtfertigt,

und weiteres sei dazu nicht nöthig.

Bernard. Der Präopinant sagte, kein katholischer
Abgeordneter auS dem Jura habe das Wort ergriffen. Nun bin
tch Protestant, und doch vertrete ich einen gemischten Bezirk,
einen Bezirk, dessen Bevölkerung auS Katholiken und
Protestanten besteht. ES sei mir daher erlaubt, das Bedauern auS-
zusprechen, daS ich fühle, indem ich sehe, daß die Diskusston
bei einem solchen Punkte angelangt ist, daß sie sicher, wenn sie

auch nicht einen konfessionellen Charakter hat, in der Zukunft
wiederhallen wird. Man wird sagen, der Große Rath habe ein
Mißtrauensvotum, eine Beleidigung deS Geschäftsträgers des
römischen Hofes beschlossen. DaS ist nicht die Absicht des
Großen RatheS, ich bin davon überzeugt, dennoch wird man
die Sache von Seite unserer Bevölkerung so auffassen. In
dieser ganzen Angelegenheit scheint eS mir, es handle sich darum,
ob dem Nuntius oder dem Papste die Ratifikation bei Errichtung

eines Seminars in der Schweiz zustehe. Soll nun der
Große Rath sich in diesen Konflikt mischen, der vielleicht durch
den RegierungSrath erledigt werden kann? Diese Behörde kann,
wenn die Unterhandlungen das Seminar betreffen, die Sache
vor den Bundesrath bringen, welcher den Kompetenzkonflikt zu
erledigen oder zu untersuchen haben wird, ob die Ratifikation
deS hl. Stuhls nothwendig sei. Ich bedaure, daß dieser Konflikt
bestehr, aber ich glaube, der Große Rath von Bern, bei
vollständiger Wahrung der Stellung deS Herrn Präsidenten Schenk,
könne nicht von sich aus über diese Frage entscheiden, weil wir
ein gemischter Kanton sind. Aus diesen Gründen stimme ich

zum Antrage des Herrn Fischer.

Koller. Ich befinde mich im nämlichen Falle, wie Herr
Bernard, ich bin Vertreter eines gemischten Bezirks, dennoch
glaube ich, mittels der Bemerkungen, welche ich mir erlaube,
mehr oder weniger den Gefühlen der katholischen Abgeordnelen
Ausdruck geben zu können. Nach meiner Ansicht ist der Große
Rath von Bern nicht eine Versammlung, der es zustehen könnte,
über Glaubensfragen oder katholische Einrichtungen zu berathen.
Bisher machte man eine Anschauungsweise geltend, die recht
sein mag, aber die man dennoch vom Standpunkte der katho-
tischen Lehre auS bestreiten kann. Man hat dem Nuntius daS

Recht bestritten, bei Errichtung eines DiözesanseminarS zu
interveniren, und behauptet, diese Frage sei der staatlichen
Gewalt unterworfen. Ich zweifle, daß die jurassischen Katholiken

die Sache auf diese Weise auffassen. DaS Oberhaupt
der Kirche ist für den Katholiken Alles, eS ist sein Oberhaupt,
daS über jeder andern Behörde steht. Wenn dieser Grundsatz
richtig ist, so darf man nicht überrascht sein, daß der Papst
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durch seinen Gesandten nachzusehen, sich einzumischen, einen
Blick in diese Ucbereinkunft, die einen religiösen Charakter hat,
zu werfen sucht. Darin liegt nichts Auffallendes. Vielleicht
erscheine ich dadurch als Ullramonianer, indem ich auf diese
Weise raisonnire, es thut mir leid. Ich bin im nämlichen
Falle, wie Herr Bernard, ich vertrete eine gemischte Bevöl«
kerung, aber wenn ich nicht irre, wird der Anzug des Herrn
Karrer bei der katholischen Bevölkerung des Jura Wiederhall
finden. Wie wird derselbe dort aufgefaßt werden? Ich weiß
eS nicht, aber ich zweifle sehr, ob er nicht als Anfang einer

Verfolgung angesehen werden möchte. Ich zweifle, ob die
jurassischen Katholiken, welche eine Minderheit der Bevölkerung
deS Kantons Bern bilden, nicht um so leichter verletzt werden,
ob sie sich nicht fragen könnten, was das zu bedeuten habe,
wenn sie wissen, daß der Große Rath sich an die BundeSre-
gierung wendet, um das Benehmen eines bei der Eidgenossenschaft

akkredirirten Repräsentanten einer fremden Macht zu
deSavouiren. WaS wird die Bundesgewalt thun? Die
Antwort wird nicht schwer sein. Die katholische Bevölkerung wird
sich alSdann sagen: vielleicht kommt der Große Rath von
Bern an einem schönen Morgen bei der Bundesbehörde mit
dem Begehren ein, sich ddsür zu verwenden, daß dieser oder
jener geistliche Beamte oder Pfarrer abberufen werde, und man
wird dann von setner Stärke Gebrauch machen. So wird
man die Sache auffassen. Verhüten Sie also, daß man dem
immerhin empfindlichen Gefühl einer Minderheit nicht zu nahe
trete, die stets für ihre Stellung besorgt ist. Seien Sie
vorsichtig, da eS sich um eine Angelegenheit handelt, welche bei
der katholischen Bevölkerung einen ungeheuren Wiederhat! finden

kann.

Carl in. Ich bedaure, daß man die Frage falsch
dargestellt hat. Wenn eS sich darum handelte, zu wissen, wie.
weit die Kompetenz deS hl. Stuhles, diejenige eines römischen
Botschafters gehe, dann wäre der Große Rath des Kantons
Bern nicht kompetent; wäre er ausschließlich aus Katholiken
zusammengesetzt, eS stände ihm nicht zu, sich über den hl Stuhl
zu stellen. Aber nicht das ist die Frage, man hat sie verrückt.
CS handelt sich nicht darum, ob Herr Bovieri das Recht
gehabt habe, sich einzumischen, sondern daixum, ob der inoäus
vivevtli, seine Handlungen den Stand Bern als Staat
verletzen. Nun gab sich sein Benehmen durch die Presse kund.
Ich wäre mit Herrn Kurz einverstanden, wenn es sich um ein
einfaches Preßvergehen handeln würde, aber man kann diese

Einwendung gegenüber Herrn Regierungsrath Schenk nicht
geltend machen, weil das Preßvergehen, wenn eS sich nur um
die Beleidigung handelte, nicht den Charakter eines gewöhnlichen
Vergehens annimmt, und weil Herr Bovieri immer mit einem
Angriffe auf Bern antworten wird, ohne daß man ihn selbst
erreichen kann, weil er nicht unserer Gerichtsbarkeit unterworfen
ist. Der Stand Bern muß also dasjenige thun, was die

Sachlage fordert. Ich glaube, man hätte von Ansang an gut
daran gethan, die ganze Angelegenheit auf sich beruhen zu
lassen, und eS wäre viel besser gewesen, die Beleidigung nicht
aufzunehmen; das hätte ich gewünscht. Aber da der Handschuh

hingeworfen ist, muß man ihn nun aufheben, und nicht
die bernische Behörde einer fremden Behörde opfern. Geben
wir nun der Regierung von Bern, welche unser vollziehendes
Organ ist, die Weisung, die Sache vor die Bundesbehörde zu
bringen. Auf diese Weise muß man die Sache auffassen, da
eS eine diplomatische Frage ist, welche nicht den Charakter hat,
den man ihr geben wollte. Ich bedauerte die Rede, welche
Herr Regierungörath Schenk gehalten hat; es bemühte mich,
ihn von den Bestimmungen des tridenlinischen Konziliums
sprechen, sowie seine Aeußerungen über den Papst zu hören.
Ich stelle mich auf denselben Boden, wie Herr Koller, und
bedaure, daß man dem Feuer Nahrung gegeben hat. Ich
erblicke darin nur eine politische Frage, aber da ich das Ansehen

der Regierung nicht mit Füßen treten will, so stimme ich zum
Anzüge, indem ich bedaure, daß er gestellt worden ist.
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â Unter dem Vorsitze deS Herrn Präsidenten Rig geler.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, ohne Entschuldigung: die Herren Aebt, Anderes,
Bangerter, Batschelet, Biedermann, Brügger, Bühlmann,
Burrt, Corbat, Engemann, Geiser, Girardin, Großmann,
v. Grünigcn, Gygar, Hofer, Jmhoof, Samuel; Jmhoof,
Bendicht; Jndermühle, AmlSnotar; Joß, Känel, Karlen, Johann
Gottlieb; König, Kohler, Lehmann, Bendicht; Lenz, Maurer,
Reichenbach, Fried/; Niat, Ritter, Nohrer, RöthliSberger, Jsaak;
Roth, Johann; Schären, Schertenleib, Schon, Fried.; Schori,
Johann; Schürch, Streit, Bendicht; Theurillat, Thonen und
v. Wattenwyl in Habstetten.
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1853 im Wesentlichen durch den Antrag der Tit. Kirchendirektion
an den Tit/ RcgierungSrath und durch die Beschlüsse und

Anträge dieser hohen Behörde an den Großen Rath berücksichtigt

worden sind. Und auch, wo dieser neue vorliegende Ge-
setzcsentwurf von den frühern Anträgen abweicht, leitet die
KantonSsynode dieses ab von dem Bestreben, alle Interessen
der Kirche und des Staates, der Geistlichen und der Gemeinden

wo möglich zu vereinigen.
Die wohlwollende Gesinnung der vorberathenden

Staatsbehörden anerkennend, hat somit die Synode sich von allgemeinen

Prinzipienfragen ferne gehalten, sich bestrebt, in ihren
Wünschen und Anträgen sich möglichst an das bisherige Gesetz

über die vorliegenden Gegenstände, so wie an das ihr
vorgelegte Projekt eines neuen Gesetzes zu halten, sich auch den
angebrachten Aenderungen willig und im Vertrauen auf den
Herrn der Kirche zu unterziehen, nur.solche Vorschläge zu
Modifikationen anzubringen, die zum ganzen passen und dasselbe
zu ergänzen geeignet sind. Sie hofft die Anerkennung für ihre
Bescheidenheit und ihr Maaßhalten in diesen Wünschen von
Seiten des hohen Staates und eben deßwegen auch eine billige
Berücksichtigung ihrer wenigen Anträge zu finden, die sie im
Einzelnen auSzusprechen sich erlaubt, im Glauben, dadurch das
kirchliche Interesse zu wahren, ohne demjenigen deS hohen
Staates und der Gemeinden zu nahe zu treten. Aus diesem
Grunde hat sie denn auch von weitergehenden Anträgen ab-
strahirt, wenn sie auch hier und da gerne etwas weiter gegangen

wäre.

I. Wahl der Geistlichen.

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Gesetzesentwurf

über

die Wahl und die Besoldung der evangelisch-
reformirten Geistlichkeit.

(Fortsetzung der ersten Berathung. Siehe Großrathsverhand¬
lungen, Jahrgang 1853, Seite 539 ff.)

DaS Gutachten der evangelisch - reformirten KantonSsynode

lautet, wie folgt:

Gutachten

der evangeUsch-reformirten KantonSsynode über
den ihr mitgetheilten Gesetzesentwurf des Tit.
RegierungSratheS ck. ck. 23. April 1856 über die Wahl
und Besold» n g der evagelisch.reformirten
Geistlichkeit, gemäß Synodalgesetz ä. ck. 19. Jenner 1852
8 22.

Die KantonSsynode erkennt dankbar an, daß die Wünsche
und Anträge ihres ständigen Ausschusses ck. 6. 31. Mai und
12. Oktober 1853 und ihre eigenen Beschlüsse 6. 6. 19. Okt.

Tagblatt des Großen Rathes tss».

Betreffend die Wahl der Geistlichen, d. h. die Erwählung
der Pfarrer und Helfer an einzelne Stellen, wünscht die
Synode entschieden festzuhalten an der Kombination vom Rang
der Bewerber, Freiheit der Wähler, wie sie das Gesetz
vorschlägt, im Alternieren dieser Wahlen. Mag auch für die

Wählenden der Grundsatz der völligen Freiheit der vorzüglichere
scheinen, so liegt doch die Rücksichtsname auf den AlterSrang
der Bewerber nicht bloß in ihren persönlichen Interessen,
sondern eben so sehr in demjenigen solcher Gemeinden, die wegen
Abgelegenheit und Beschwerlichkeit ohnedicß keine besondere
Anziehungskraft ausüben, dieselbe aber ganz verlieren müßten,
wenn ihre Pfarrer nach jahrelangem, treuem, aber stillem, vor
der Welt verborgenen Wirken z. B. in Berggemcinden deS

Oberlandes, nicht Aussicht hätten auf eine andere Pfarre durch
Altersrang. Denn persönlich bekannt sind viele Pfarrer nur
in engern Kreisen, namentlich nicht bekannt in andern Gegenden

des Landes, in denen Pfarreien ledig werden, so daß sie

von diesen Gemeinen nicht gewünscht und vorgeschlagen, ja
selbst von den Staatsbehörden oft nicht ohne Schwierigkeit auf
neue Pfarreien gewählt werden würden, wenn diese Wahl ganz
frei gegeben wäre. Dem Grundsatze der Freiheit tragen mehrere
weitere Bestimmungen genügende Rechnung, — während
derjenige des theilweisen Gebundenseins an den Altersrang der
Bewerber doch auch abgelegenen, weniger gesuchten Pfarreien
die Aussicht eröffnet, immer noch tüchtige Geistliche zu erhalten,
wenn sie hoffen dürfen, seiner Zeit weiter befördert zu werden,
während im entgegengesetzten Falle, wenn sie befürchten müßten,

nie mehr davon loszukommen, sondern auch ihr höheres
und höchstes Alter unter diesen Beschwerden zubringen zu müssen,

eS oft an Bewerbern fehlen müßte, wie bereits jetzt, unter
günstigern Verhältnissen, sich diese Gefahr in einzelnen Fällen
bemerkbar macht.

Somit bittet die KantonSsynode, bet dem vorliegenden Ent-
wurf zu bleiben, indem nach dem Dekret vom 7. Mai 1394
zwei Drittel der Pfarreien nach dem AlterSrange der Bewerber
vergeben werden sollten, welche Zahl durch daS neue Gesetz

wesentlich verändert wird.
Im Einzelnen wünscht die KantonSsynode:



Art t. Daß die Worte: „nach dem Kredit«, in die

Passendern: „nach freier Wahl", umgewandelt werden.
Art. 2 lit. d. Statt 3000 Einwohner wünscht die

Synode <1000 zu setzen. Gemeinden mit 3000 sind zirka 40; diese

Ausnahme auf nicht 200 Stellen ist ziemlich hoch, während sie

durch die vorgeschlagene Fassung auf die Hälfte reduztrt wird.
lüt. c. Klaßhelfer. Diese Ausnahme sollte gestrichen

werden. Bisher wurden die Klaßhelfer nach ihrem AllerSrang
gewählt, was um so unbedenklicher geschehen konnte, da diese

Stellen mit keiner Seelsorge verbunden sind, und auch von sol,
chen Geistlichen bekleidet werden können, die auS irgendwelchen
Gründen sich nicht mehr tüchtig fühlen, einer eigenen Gemeinde

vorzustehen, oder sonst eine Klaßhelferet wünschen. Durch die

folgenden Artikel ist genügend gesorgt zur Abwehr der allfällig
vorkommenden Jnkonvenienzen, und durch Unterordnung unter
die allgemeine Regel des Art. 1 ist doch immer die eine Hälfte
der Wahlen frei.

Art. 4. Zur Verhütung unnöihiger, ja schädlicher Mit-
theilungen an die Kirchenvorstände, nämlich, wenn auch solche

Bewerber ihnen genannt würden, die nach Art. 3 nicht
wahlfähig sind, ihre Wünsche vielleicht gerade auf solche richten
würden, aber umsonst, wird gewünscht, daß das Wort
„wahlfähige" bei Bewerber hinzugefügt werde.

Art. 6 wurde zwar unverändert angenommen; eS darf aber

nicht verschwiegen werden, daß über dessen Tragweite Zweifel
entstanden, denen durch eine bestimmtere Redaktton vorgebeugt
werden könnte, nämlich dadurch, ob außer den Klaßhelfereien
auch die deutschen Pfarreien im Jura, die eigene Kirchenvorstände

haben, unter diese Bestimmung fallen oder nicht.
Art. 9. Die große Mehrzahl der Bezirkssynoden wünscht

die genauere, ausdrückliche Aufnahme der gesetzlichen
Bestimmungen über Wahlfähigkeit, die Kantonssynode stimmt bei.

Dieselben befinden sich im Pfrunvreglement von 1772, auf
das sich das Dekret vom 7. Mai 1804 g 9, als noch in Kraft
stehend, beruft; dann in diesem Dekret von 1804, ferner im
Beschluß über Verbesserung der beschwerlichsten Pfarreien vom
15. August 1808, in einigen andern theils ausdrücklich
aufgehobenen, theils in andern Verordnungen aufgenommenen
Verfügungen, wie z. B. das Reglement vom 9. November 1854
über die Prüfung und Aufnahme der Predigamlskandidaten.

ES dürften wesentlich folgende Bestimmungen sein:
1) Mitgliedschaft des bernischen Ministeriums seit 5 Jahren.
2) Daß ein Geistlicher nur zwei Pfarreien nach dem Al-

terSrange erhalten könne, nachher also im AlterSrange ausgewiesen

sei (siehe Regl. 1772).
Auf ersteres Requisit muß hier noch ausdrücklich

hingewiesen werden für die Stellen an der französischen Kirche in
Bern (siehe Beschluß des Rcgierungsrathes cl. ck. 28. November

1854).
Daß ein Bewerber 5 Jahre im Ministerium sei, galt als

Gesetz bcir ersten Ausschreibung einer Pfarre, fiel aber bet einer
zweiten Ausschreibung weg. eben so bei sogenannten Vorposten-
Pfarreien, welche der Beschluß vom 15. August 1803
berücksichtigt und bei Klaßhelfereien.

Die Vorpostenpfarreien, resp. Bergpfarreien, erwähnt dieses

GesetzeSprvjekt nicht; sie stehen somit allen andern Pfarreien
gleich; aber eS wird wohl aus den im Jahre 1308 geltenden
Grünven auch jetzt auf sie Rücksicht genommen werden müssen,
wenn auch nicht auf Besoldung, doch auf Wahl.

Art. 11. Derselbe wird gewissermaßen als nothwendige
Kompensation des Art. 10, lebenslängliche Wahlen, unverän.
dert angenommen, mit Ausnahme des ersten Passus, wo eine
andere Redaktion gewünscht wird; z.B. „sämmtliche Geistliche

unterliegen den allgemeinen Formen und Vor-
schriftenüber AmtSentsetzung und Abberufung," oder
so etwas; damit der Hauptsatz nicht laute: sämmtliche Geistliche
unterliegen der AmtSentsetzung und Abberufung.

Die Kantonösynode spricht dabei die Ueberzeugung auS,
daß wenn auch im Artikel selbst der kirchlichen Behörden,
Dekane, Bezirkssynoden w. nicht ausdrücklich gedacht wird,

dennoch auf geeignete Weise bei Mißverhältnissen in den
Gemeinden, oder bei gerichtlichen Verhandlungen die vorläufige
Mitwirkung oder gewissermaßen Erpertengutachten dieser
Behörden sich stets werde Geltung oder Gehör verschaffen können,
gemäß den Bestimmungen der VisttationSorvnung; weßhalb sie

von jedem weitern Zusätze, wie einzelne Bezirkösynoden solche
wünschten, abstrahirt.

II. Besoldung der Geistlichen.

Auch bei dieser, für die angestellten Geistlichen, ihre
Amtsführung, so wie auch für die Gemeinden wichtigen Frage hielt
sich die Kantonssynode möglichst an das Bisherige in Betreff
der ausgerichteten Besoldungssummen im Allgemeinen, wie sie

durch das Gesetz von 1804 und die folgenden gesetzlichen
Bestimmungen von da an bis auf die Aufnahme der zehn Kolla-
turpfarreien, 26. April 1839, und seither festgesetzt worden sind.
Die Vertheilung auf die einzelnen Stellen ist dann nach einmal
ausgesprochenem Grundsatz eine einfache Rechnungsaufgabe.

Wenn die KantonSsynobe an einigen Stellen eine Erhöhung
der Besoldung über den Vorschlag des Entwurfs hinaus
beantragt, so hält sie sich dabei an daS Nothwendigste; und wenn
sie nicht auch bei andern Stellen daS Gleiche thut, so liegt der
Grund nur in der Furcht, dem Staate zu viele Opfer zuzu-
muihen, mehr als er sich selbst bereits durch die UebergangS-
bestimmungen deS Art. 23 freiwillig aufzuerlegen sich bereitwillig

erklärt. Eine genaue Vergleichung der jetzt, d. h
abgesehen von der einstweiligen Reduktion, ausgerichteten
Besoldungssumme, z. B. des JahreS 1850 bis 1852 mit derjenigen
Summe, die auf den daherigen Gesetzen, 18. Dez. 1824 und
folgenden, beruht, und sich danach durch die bereits geschehenen
Ausnahmen neuer Stellen ins sogenannte Progreßsivsystem (jede
zu 1600 Fr. a. W.) gestalten soll, oder mit andern Worien:
die Antwort auf die Frage, ob der Staat (in der Regel,
abgesehen von der provisorischen Ausnahme der Reduktion) mehr
oder weniger ausrichte, als die gesetzlich bestimmte Summe
beträgt, liegt nicht vor. Somit weiß die Kantonssynode nicht,
ob sie noch einige Mehrausgaben wünschen durfte, ohne den
Staat zu belästigen; sie bittet aber die Kirchen- und
Finanzbehörden des Staates, diese Fragen ins Auge zu fassen und
je nach deren Beantwortung, im Interesse der Kirche zu
verfügen mit dem gleichen Wohlwollen, das im Allgemeinen die
Synode im Entwürfe mit Freude und Dank anerkennt.

Sie erlaubt sich dabei stanz geziemend nur auf einige Punkte
aufmerksam zu machen, wie

1) Daß in den Angaben vom 12. September 1304, 13.
Dezember 1824 Ueberschüffe von Fr. 4000 bis 6000 über die
bestimmten Auslagen hinaus bis auf den vollen Betrag der
Dotalionssumme erwähnt werden, welche zum Besten des
geistlichen Standes zu verwenden sind (Dekret vom 12. September
1804, Art. 8>

2) Daß durch die Umwandlung der Besoldungen vom alten
Münzfuße in den neuen (Dekret vom 26. November 1852)
jährlich über 7000 Fr. weniger als früher unter der alten
Währung, an die Geistlichen ausgerichtet werden.

3) Daß durch die Revision der Pachtzinse für die Pfrund-
güter (Verordnung vom 13. September 1848) dieselben um
mehrere tausend Franken erhöht wurden, laut Ausweis der
Staatörechnung, also die Baarbesoldungen an die Geistlichen
um eben diese Summe gefallen sind.

Diese Punkte werden nicht erwähnt, um zu klagen, dieß
sei ferne, war der Synode ferne, sondern nur deßwegen, um
bei kleinen Erhöhungen bleibender Art an daS Gegengewicht
einzelner Verminderungen der BaarauSlagen zu erinnern und
um die bescheidenen Bitten der Synode desto dringender
empfehlen zu können.

Diese betreffen nun zunächst:



Art. 13, litt. », 2. Für den deutschen Pfarrer in
St. Jmmerthal werden in Betracht seiner Obliegenheiten,
vielen Reisekosten, Theurung der Lebensrnittel u. dgl. Fr. 2200
alS Besoldung gewünscht und empfohlen

I,itt. b. Für die reformirte Pfarrstelle in Pruntrut
wird eine Erhöhung von Fr. 1800 auf Fr. 2000 gewünscht,
als in einer Stadt und unter solchen Verhältnissen, da die
Stelle wichtig, aber auch schwierig ist, und da ohnedieß nur
wenig Bewerber sich für dieselbe zeigen werden.

Der Schlußsatz des ganzen Artikels, „sämmtlich ohne
Wohnung und ohne Holz" ist nach der allgemeinen
Ansicht irrig; indem die Klaßhelfer litt, c und «i bisher entweder
freie Wohnung oder eine Entschädigung für Wohnung zu
genießen hatten und eben so auch mit dem Holz. Im Interesse
der Pfarrer und Gemeinden liegt eS, daß diese Stellen gut
besetzt werden können. Nun zogen die Klaßhelfer bisher eine
Besoldung von 800 Fr. a. W. nebst Wohnung und Holz,
so daß Fr. 1200 n. W ohne Wohnung und Holz für sie ein
bedeutender Verlurst wären; für die Stellen unter litt, c bliebe
das Einkommen wahrscheinlich ziemlich gleich, doch ist bei
Herzogenbuchsee zu bemerken, daß der dortige Helfer noch
bedeutende Aufgaben, Funktionen in der Gemeinde selbst hat,
ähnlich in anderer Weise derjenige in Thun. Somit wünscht
die Synode dringend, daß der Schlußsatz, „sämmtlich ohne
Wohnung und Holz" nur auf die Stellen litt, a und t,
gehen möchte, (wegen litt, e, Burgvorf, Predigerstelle, soll eS

dem Vernehmen nach noch streitig sein) daß aber die übrigen
Stellen unter c und ei Wohnung und Holz auch ferner beziehen

und genießen, oder dafür auf billige, annähernd genügende
Weise in Geld entschädigt werden möchten, die Möglichkeit und
Billigkeit der Erhöhung der ihnert zugewiesenen oder zuzuweisenden

Arbeit, wie eine Bezirkssynode wünscht, immerhin
zugegeben.

Art. 14 zeigt die bedeutendste, von der Synode gewünschte
und beantragte Aenderung, nicht zwar in der Gesammtsumme
der jährlich auszurichtenden Besoldung, wohl aber in deren
Verth eilung auf die einzelnen Klassen der Geistlichen. Die
Synode stimmt vollkommen dem Entwürfe darin bei, daß die
bisherigen Helfereten mit Pfarreinkommen zu eigentlichen
Pfarreien erhohen und in die Progression der Besoldungen
aufgenommen werden. Auch wider den Einfluß, den diese
Aufnahme auf die übrigen bisherigen Pfarrbesoldungen ausübt,
indem diese neuen Stellen nur mit ihren bisherigen Besoldungen,

nicht mit Fr. 1600 a. W. Erhöhung in die Progression
eintreten, will sie nichts sagen; eS ist dieses ein brüderliches
Uebereinkommen und eine liebreiche Theilung der ganzen Summe
nach Recht und Billigkeit. Diese Theilung im Allgemeinen
hatte die Synode im Jahre 1853 dahin gewünscht, daß drei
Klassen der Besoldung, statt der sieben bisherigen, angenommen'
wurden. Allein seither tauchten mancherlei Bedenken gegen
diese bedeutende Reduktion von sieben auf nur drei Klassen
auf; Geistliche mittlern und höheren Alters hegten Besorgnisse,
die sie in den BezirkSsvnoden, nicht hier bei Art 14, sondern
bei den Uebergangsbestimmungen deS Art. 23 auSsprachen und
möglichst schonende Abhülfe wünschten gegen die Schattenseiten
der vorgeschlagenen drei Klassen zu Fr. 2600, 2200, 1300 zu
Gunsten der ältern Geistlichen, denen dadurch das Vorrücken
in höhere Klassen, als in denen sie bei Inkrafttreten dieses
Gesetzes stehen würden, erschwert oder verschlossen würde. Die
einzelnen Klassen müßten zu zahlreich sein, daher der Einzelne
zu viele Jahre lang in der gleichen Klasse bleiben. Fr. 2600,
daS neu vorgeschlagene Marimum, sind nicht einmal Fr. 1800
a. W. (1794), während Mancher nach dem alten System doch

noch auf Fr. 2000 a. W. zu steigen Hoffnung gehabt hätte.
WaS man seit Langem über dieses System von 1804 zu klagen
hatte, war hauptsächlich die unterste Klasse von nur Fr. 1000
a. W. ; eine Summe, womit bei den jetzigen Preisen oder dem

heutigen Werthe des Geldes immer schwerer wird, ein Jahr lang
eine PfarrhauShaltung anständig, wenn auch aufs bescheidenste

zu führen; und die oberste Klasse der Fr. 2200 a. W, die an

sich vielleicht nicht zu hoch ist für einen alten Pfarrer, der
einen Vikar halten muß, aber doch jedenfalls in keinem billigen
Verhältniß zu der untersten Besoldungsklasse zu stehen scheint.
Allen diesen Wünschen Rechnung zu tragen und sowohl die
jüngern als die ältern Geistlichen zu berücksichtigen und daS
Marimum und Minimum der Besoldungen einander näher zu
bringen, als daS Dekret von 1804, aber doch nicht so nahe als
der Entwurf von 1856 es auSspricht, nahm die Synode den
Vorschlag an, fünf Besoldungsklassen zu wünschen und zu
beantragen und zwar in folgender Weise:

I. Klasse 26 Stellen zu Fr. 2800 erfordert Fr. 72F00
II 36 „ „ „ 2500 „ „ 90,000

III. „ 46 „ „ 2200 „ 101,200
IV- „ 46 „ „ „ 2000 „ „ 92,000
V. „ ^2 „ „ „ 1800 „ „ 75,600

196 Stellen erfordern Fr. 431,600
also nur Fr. 400 mehr als der Entwurf, doch mit gleicher
DurchschnittSsumme von Fr. 2200.

Dem Staate, speziell der Finanzdirektion, kann dieses
ziemlich gleichgültig sein, die Gesammtsumme ist gleich, die
Abänderung der bisherigen und die Einführung der neuen
macht sich leichter und einmal eingeführt, hat daS Ganze keine
Schwierigkeit mehr. DaS Schwierigste ist nur der Uebergang
vom Alten zum Neuen, weßhalb diese fünf Klassen als bleibend,
nicht bloß als Uebergang zu den drei Klassen gewünscht werden.

Die allmälige Einreihung der neuen Stellen, d. h. der zu
Pfarreien erhobenen Hclsereien^in diese Klassen wird Sache
der Erekutivbehörden sein, so wie auch die Bestimmung der
Ordnung, in welcher ganz neu errichtete Stellen aufzunehmen
sind, ähnlich wie dieses durch Art. 3 deS Gesetzes vom 13.
Dezember 1324 geschehen ist.

Art. 15. Die Kantonssynode wünscht litt, s und d
festzuhalten, weil diese Zulagen auf alter Uebung und Gesetz
beruhen (26. Februar 1824) weil diese Stellen bereits durch daS
Dekret von 1804 an Einkommen und durch seitherige Verordnungen,

z. B. vom 1. Dez. 1332, Aufhebung deS Sprechrechts
auf Pfarreien auf dem Lande, an Werth und Bedeutung
verloren haben, weil auch daS jetzt vorgeschlagene Marimum von
Fr. 2800 (oder gar die Fr. 2600 des Entwurfs) noch hinter
den jetzigen Fr. 2000 a. W., die ihnen zugesichert sind, zurücksetzen

und weil die ökonomischen wie die persönlichen und
amtlichen Anforderungen an einen Geistlichen der Hauptstadt sehr
hoch steigen, so daß wenn schon im Jahre 1824 die Regierung
die Konkurrenz für diese Stellen zu vermehren suchen mußte,
dieses gewiß nicht weniger als damals der Fall sein wird, diese
Geistlichen so zu stellen, daß sie mit Freude und ohne Nah-
rungSsorgen ihrem schweren Amte leben können.

Aehnliche Zulagen für Geistliche in ähnlichen Verhältnissen,
z. B. in andern Städten, bei den Behörden zu beantragen, hielt
auch diejenigen Mitglieder der.Synode, die dieses am lebhaftesten

bevorworteten, nur die Scheu ab, dem Staate neue
Opfer zuzumuthen, während die Zulagen von s und b sich an
das Bisherige anschließen. Aber gewiß würde eS die Synode
mit Dank anerkennen, wenn der Staat auch diesen Wünschen,
die vielleicht von anderer Srite ausgesprochen werden, billige
Rechnung tragen wollte, in so weit eS möglich ist, auf diesem
Gebiete die Verhältnisse und Bedürfnisse der einen oder andern
Gemeinde abzumessen und zu vergleichen.

I,itt. c und <1. Die Synode wünscht auch den Dekan von
Thun als sehr beschäftigt in seinem großen und ausgedehnten
Kreise mehr zu berücksichtigen und demjenigen von Bern
gleichzustellen mit einer Zulage von Fr. 400, so daß litt, c hieße:
„die Dekane der Klasse Bern und Thun jeder 400 Fr. à Jeder
der übrigen Dekane Fr. 300" wobei die Gesammtsumme für
die sieben Dekane gleich bleibt.

Art. 17. Alinea 4 wird bloß die Redaktionsveränderung
gewünscht: „verlä ßt ein Geistlicher den Kirchendienst w."

Art. 19. Hier spricht die Synode die Hoffnung wie den

Wunsch aus, eS werde die Zinsvergütung für die Benutzung



des Pfrundlandes stets mit Billigkeit berechnet und bezogen
werden, im Sinne der Verordnung vom 13. September 1848,
8 4, wonach die Schätzer angewiesen sind, die Schätzung so

zu bestimmen, daß sie mit gutem Gewissen sagen können, es

könne der Pfarrer dabei bestehen und das Interesse des Staates
sei auch nicht hintangesetzt,'eine Weisung, deren genaue
Befolgung vielen Pfarrern von großer Wichtigkeit ist, da sie in
Manchem in erster Linie auf dem Ertrag des Pfrundlandes,
dessen Bearbeitung für sie mit größern Kosten als für einen
Landmann verbunden ist, angewiesen werden.

Art. 20. Die Synode wünscht nach den Worten: „Im
Falle deSTodeS", beizusetzen: „eines Pfarrers oder
Helfers".

Art. 23. Bei Versetzung eines Geistlichen in den
Ru bestand, ohne dessenBewerbung dafür, durch
Beschluß des Regierungsrathes, erkennt die Synode vollkommen

an, daß im Interesse der Gemeinden in gewissen Fällen ein

solcher Entscheid nöthig werden kann, so wie daß der Entwurf
für die Interessen der so Pensionirten gut sorgen will auf
Rechnung des Staates; w'as die Synode aber noch ferner
wünscht, ist ein Zusatz in dem Sinne, daß vor einer solchen
Versetzung eines alten Pfarrers in den Ruhestand
noch das Gutachten des betreffenden Dekans und
des Synodalausschusses, als der mit den Verhältnissen
der betreffenden Gemeinde und mit den Interessen der Landeskirche

Bekannten, eingeholt werde, letzteres, des Synodalaus-
schusscs, analog der Mitwirkung bei der Wahl eines Pfarrers
durch den eingereichten Vorschlag. Die Erwähnung der
Gemeinde, als der bet der Wahl ebenfalls durch den Kirchenvorstand

konkurrirendcn Behörde, welche Konkurrenz ganz passend
erscheint, schien bei der Entlassung nicht ganz nothwendig, weil
ohne dieß und ganz von selbst die Gemeinde dabei im einen
oder andern Sinne thätig sein wird.

Art. 27. Die wesentlichsten Gesetze und Dekrete über
Wahl und Besoldung der Geistlichen mögen genannt sein,
neben welchen noch viele einzelne Bestimmungen in den Sammlungen

der Gesetze und Dekrete stehen. Doch wird kaum etwas
Wesentliches mangeln oder ein Irrthum vorkommen (zwei Druckfehler

abgerechnet, nämlich 2 1855 statt 1805 und 4 statt 15.
der 18. Mai).

Nro. 5 Wahlart des obersten Dekans und der Prediger
an den vier Kirchen der Hauptstadt, vom 2. Februar 1818,
26. Oktober 1824, ist bereits abgeändert und in seinen

Bestimmungen aufgehoben durch die Beschlüsse vom 31. Juli 1833,
9. Mai 1834 und 3. Juli 1849.

Wesentlich ist nur, daß im Dekret vom 7. Mai 1804
Art. 9, der laut Nro. 1 aufgehoben sein soll, die Bestimmung
über Wahlfähigkeit steht, welche nach Art. 9 des Entwurfs
und dem oben angegebenen Wunsche der Synode nicht aufgehoben

sein sollte, weßhalb je nach der Fassung des An. 9 hier
Vorsorge gegen Mißverständniß und Irrthum zu treffen sein
wird.

Art. 23. Mit Dank für die humanen Zusicherungen
gegen diejenigen Geistlichen, die bereits tn höhern Besoldungsklassen

stehen, erlaubt sich die Synode nur einen Vorschlag und
eine Bitte an die Staatsbehörde, nämlich die Bestimmung der Zeit
betreffend, die im Entwurf mit den Worten: „zur Stunde",
bezeichnet wird. Diese Worte wurden verschieden aufgefaßt
und ausgelegt und dafür zu setzen gewünscht: „laut Dekret
vom 18. Dez. 1824 eine höhere als die ihnen durch
diese Artikel bestimmte Besoldung beziehen." Wohl
bringt der Staat seinerseits in diesen UebcrgangSbestimmungen
anerkennenswerthe Opfer, allein die Helfercien werden nicht
auf einmal und sogleich zu Pfarreien erhoben werden, sondern
erst allmälig diese Erhöhung zu genießen haben, so daß in dieser

Hinsicht der daherige Wunsch desto eher auf geneigtes Gehör

hoffen darf.

Endlich den Eingang deS Gesetzes betreffend,
beantragt die Synode Streichung der Worte: „mit den
Bedürfnissen derZeit und dem Geiste der öffentlichen
Institutionen mehr in Einklang zu bringen", weil
darin neben dem Wahren, das sie enthalten, doch auch ein gar
schwankender Boden gelegt zu werden scheint, und Ersetzung
durch die einfachen Worte „zu ordnen" u.dgl., ein Wunsch,
der durch die Menge der bisherigen Gesetze und Verfügungen
über diesen Gegenstand voll theilweiser Abänderungen,
Aufhebungen und Bestätigungen als genügend gerechtfertigt
erscheint.

Bevor wir zum Schlüsse übergehen, erlauben wir uns noch
die Behörden aufmerksam zu machen auf die französische
Uebersetzung dieses Gesetzesenlwurfs. Dieselbe stimmt
nicht überall, wie durchaus nöthig wäre, mit dem deutschen
Originale überein, was z. B. auch beim Synodalgesetze beklagt
wird. Manchmal ist sie irrig, wie z. B. bei der Ueberschrift von

: lie la nomination des memssces du clerge, um diese
handelt es sich hier nicht, oder Art. 4, wo Kirchenvorstand mit
conseil paroissial übersetzt ist, was Kirchgemeinderalh bedeutet,
während für das erstere Wort consistoire der bezeichnende Ausdruck

ist, oder Art. 13 e, le second pasteur de Lertìroucl,
was er nicht ist, sondern nur Prediger ohne alle Pastoralgeschäfte;

oder Art. 24, dessen Sinn dem Willen des Gesetzgebers
kaum entsprechend ist: reprend le rang, qui l occupait avant
l'intet ruption: für „laust der unterbrochene Rang wieder
fort". An andern Orten hingegen erscheint der französische Ausdruck

bezeichnender, wie Art. 22, wo das Deutsche: „verdiente
(Geistliche)" durch die Worte wiedergegeben wird: recommàn-
daliles par les services, qu'ils ont rendus. In der offiziellen
Ausfertigung des Gesetzes wäre seiner Zeit darauf zu achten.

Dieses sind die Bemerkungen, die sich die Synode über
den vorgelegten GesctzeSentwurf zu machen erlaubt. Sie hebt
nicht überall ihre Zustimmung, oder theilweise Abweichende
Wünsche und Ansichten im allgemeinen oder einzeln hervor,
sondern nimmt in der Hauptsache den Entwurf mit Dank an
und will mit Gottes Hülfe unter diesen Bestimmungen das
Wohl der Landeskirche zu fördern trachten. Sie bittet die Tit.
Behörden, wenn sie diesen Entwurf zum Gesetze erheben, Alles
in demselben oder in aUfälligen Abänderungen desselben, so

zu beschließen, in Kraft zu setzen, daß das religiöse und
sittliche Wohl unserer Gemeinden befördert werde durch gute Wahlen

der Prediget und Seelsorger und durch ein freudiges
Verrichten ihres Amtes.

Die Synode benutzt diesen Anlaß, allen Staatsbehörden
unsere theure Landeskirche und ihre Theile, ihre Diener und
Behörden in ihr Wohlwollen und ihre Hülfe zum gemeinsamen

Ziele ehrerbietigst anzuempfehlen und über unsere hohe
Landesobrigkeit den Segen des Allmächtigen zu erflehen.

Bern, den 12. Juni 1856.

Der Präsident der Kantonssynode:

Steck, Dekan, Pfarrer tn Spiez.

Der Aktuar derselben:

R. Kühn, Klaßhelfer.



Art. 1.

Die bisherige Eintheilung der Pfarreien in Rang- und
Kredilpfarreien ist aufgehoben, und statt dessen gilt in Zukunft
die Regel, daß jede Pfarrstclle abwechselnd einmal nach dem

Range, baS andere Mal nach freier Wahl vergeben wird.

Herr Präsident des RegierungSratheS, als Berichterstatter.

Es handelt sich nunmehr um den ersten Titel, belief,
fend die Wahl der Geistlichen, im zweiten Titel sind die
Besoldungsverhältnisse derselben regulirt. Was die Wahl betrifft,
so habe ich Ihnen bereits bei Behandlung der Eintretensfrage
mitgetheilt, daß in dieser Beziehung in der Schweiz eine sehr

große Verschiedenheit besteht, und daß Waavt, Bern und Aargau
unter allen Kantonen die einzigen sind, welche bis jetzt daS

System festgehalten haben, daß die Regierung die Wahl der
Geistlichen vornimmt; sonst ist es überall in der ganzen Schweiz
die Kirchgemeinde, auf welcher das Ganze beruht. WaS Ihnen
hier vorgeschlagen wird, ist eine gewisse Annäherung an das,
waS in andern Kantonen besteht. Der Art. 1 handelt von der
Eintheilung der Pfarreien; sie sollen, wie bisher, in Rang-
und Kredilpfarreien eingetheilt werben, nur nicht in dem Sinne,
daß gewisse Pfarreien immer im Range, andere nur im Kredite

vergeben werden sollen. Rangpfarreien sind solche, bei

denen die Regierung nicht frei wählen konnte, sondern an die
drei höchsten Geistlichen im Range gebunden war. Der Rang
ist die Reihenfolge der Geistlichen je nach ihrem Eintritte in
daS Ministerium. Wer also 1347 in'S Ministerium trat, steht
im Range höher, als derjenige, welcher im Jahre 1848 in
dasselbe trat. Dieses Verhältniß mußte bei der Wahl berücksichtigt

werden. Hingegen für Kredilpfarreien konnten alle
diejenigen Geistlichen sich melden, die fünf Jahre im Ministerium
waren, und die Regierung war dabei an keinen Rang gebunden;

sie konnte einen jüngern Geistlichen einem ältern
vorziehen. Nun wird das chiSherlg« Verhältniß in dem Sinne
aufgehoben, daß nicht mehr gewisse Gemeinden im Range,
andere im Kredite besetzt werden sollen, sondern jede Pfarrstelle
abwechselnd einmal nach dem Range, das andere Mal nach
freier Wahl. Auf den ersten Blick möchte man denken, warum
man an diesem Range noch festhalte, warum man nicht alle
Gemeinden in Kredilpfarreien umwandeln wolle. ES ist nach
hierseitiger Ansicht fast durchaus nothwendig, nicht sowohl zum
Schutze großer, gut gelegener Pfarreien, sondern vielmehr zum
Schutze abgelegener Gemeinden. ES ist natürlich, daß diejcni-
gen Geistlichen am ehesten auf Pfarreien aspiriren können,
welche im Land und Volk bekannt, diejenigen, welche in den
untern Gegenden sind. Ganz etwas Anderes ist eS, wenn ein
Pfarrer nach Ablänbschen, Guttannen, Gadmen geht; er ist
sozusagen verloren, und wenn Krebit-Pfarreien zu besetzen sind,
so geschieht eS, daß Geistliche in den untern Gegenden ihm den

Rang ablaufen, weil die betreffenden Gemeinden ihn nicht
kennen: Wenn Sie alle Stellen in Kredilpfarreien umwandeln
würden, so würde jeder Geistliche sich besinnen, bevor er in'S
Oberland ginge. Wenn Sie aber den Rang beibehalten, so

hat der Geistliche die Ueberzeugung, daß er sich später kraft
seines Ranges für eine andere Stelle bewerben kann; er hat
die Zusichcrnng, daß er eine weniger beschwerliche Pfarrei iw
Unterlande erhalten kann. Es ist also diese Einrichtung
wesentlich zum Schutze der entlegenen Gemeinden, indem die
Besetzung ihrer Pfarreien sonst schwierig wäre, weil die Betreffenden

sich nicht allzuweit von der Welt zu entfernen Lust hätten.
DaS ist der Hauptgrund, und ich glaube, so wie es vorgeschlagen

wird, sei das Verhältniß nicht unbillig. Ich empfehle
Ihnen daher den Art. 1 zur Genehmigung.

Mühlethaler. Vor Allem bemerke ich, daß ich den

geistlichen Stand hoch achte, und daß eS nicht geschieht, um
ihm zu nahe zu treten, wenn ich bei Art. 1 versuchen möchte,
den Grund, welchen der Herr Berichterstatter für entlegene
Gemeinden angeführt hat, zu entkräften. Der Pfarrer im Ober-

Tagblatt des Großen Rathes tss».

lande ist vielleicht im Oberaargau Vikar gewesen, und daher der
dortigen Bevölkerung immerhin in Erinnerung. Um doch einen
Schritt vorwärts zu thun, möchte ich die Rangpfarreien
aufheben. Ich kann mich auf ein Beispiel nicht weit in meiner
Umgebung berufen, daß man mit dieser Einrichtung sehr
unzufrieden ist. Man sagt zwar, daS Verhältniß wechsle mit der
Zeit. Ja, der Wechsel tritt ein, aber es geht vielleicht 10 bis
15 Jahre; unterdessen muß die Gemeinde das alte Kirchenlicht
behalten. Wenn dagegen die Pfarreien im Kredit besetzt werden,

so ist die Möglichkeit gegeben, früher eine Aenderung
eintreten zu lassen. Ich wünsche daher, daß der Artikel in diesem
Sinne abgeändert werde.

Blösch. Ich mache vielleicht etwas Ungeschicktes, wenn
ich bei Art. 1 einige allgemeine Bemerkungen über den Entwurf
anbringe. Es wäre viel passender bei der Eintretensfrage
geschehen. Allein ich wohnte damals den Verhandlungen —
der gleichzeitigen Sitzung deS Bundesgerichts wegen — nicht
bei. Indessen hatte ich die Ehre, acht Jahre lang dem Kir-
chenwescn beider Konfessionen vorzustehen. Daher glaube ick,
die Versammlung werde'es mir nicht übel deuten, da der
Entwurf vorzugsweise meine Arbeit ist. Die Darlegung einiger
allgemeinen Betrachtungen wird übrigens einerseits mir erlauben,
mich um so weniger mit den Einzelbestimmungen zu befassen
und andererseits vielleicht einigen Werth haben zur Festsetzung
deS Standpunktes, von welchem auS daS Gesetz entworfen
wurde und daher auch zu beurtheilen ist. Auf Eines erlaube
ich mir dabei vor allem die Aufmerksamkeit der Versammlung
zu lenken, auf die eigentliche Schwierigkeit- der bernischen
Gesetzgebung, die schon mehrmals berührt, aber vielleicht niemals,
weder von uns selbst, noch von andern, genugsam gewürdigt
worden ist. Ich rede nicht vom Nebeneinanderbestehen, in den

engen Grenzen deS KantonS, von zwei Sprachen und zwei
Gesetzgebungen, auch nicht von der Konkurrenz zweier Konfessionen,

obschon dieß alles nicht zu verkennende Momente sind,
'fondern ich meine, mich vorzugsweise aus den alten Kanton
beschränkend, die Art und Weise, wie in diesem noch engeren
Kreise beinahe alle Theile der Gesetzgebung und der öffentlichen
Organisation sich entwickelt haben. Wir wissen alle, Herr
Präsident, meine Herren, daß wenn wir auf 30 oder 50 Jahre
zurückgehen, die mehrsten Gebiete unserer Gesetzgebung und
öffentlichen Verwaltung (deS Staats wie der Gemeinden)
keineswegs daS Gepräge systematischer Einheit tragen, wie eS daS

neuere Stäatsrccht liebt und gewöhnlich fordert, daß vielmehr
darin von Bezirk zu Bezirk, ja oft sogar von Gemeinde zu
Gemeinde, eine außerordentliche Verschiedenheit herrscht. Nicht
mit Unrecht wurde dieser Zustand mit dem Bilde einer
Korallenbank erklärt, die, während Jahrhunderten, im Grunde
deS Meeres, freier Entwicklung überlassen, obschon ursprünglich
auS gleichartigem Stoffe bestehend, sich zu den seltsamst ab.
weichenden, oft wundersam verschnörkelten Formen, ausbildet.
Die Sache ist natürlich, der Geist deS altbernischen Regiments
brachte es mit sich. Allem systematischen Regieren abgeneigt,
gerne die Verhältnisse ihrer freien Entwicklung überlassend und
nur da eingreifend, wo eS galt, in einzelnen Kreisen Ordnung
zu schaffen, oder hie und da lokalen Uebelständen abzuhelfen,
ließ daS alte Bern, darin England ähnlich, das auch sonst in
Manchem Vorbild war, die öffentlichen Zustände sich aus sich

selbst entwickeln, daß sich denn auch mit allem Recht sagen

läßt, unsere ganze Gesetzgebung sei mehr eine auS sich gewachsene,

als eine gemachte gewesen. Dieß sollte nie vergessen

werden in diesem Saale. ES entspringt daraus eine doppelte
Folge, die nothwendig beachtet werden muß bei jeder wichtigeren
gesetzgeberischen Unternehmung. Die erste Folge ist die große

Schwierigkeit, daS zu ermitteln und zu erkennen, waS thalsäch-
- lich besteht, da, wie gesagt, überall Verschiedenheit und

Abweichung herrscht. Die zweite, aus der ersten entspringende
Konsequenz ist die Schwierigkeit der Gesetzgebung, da Kenntniß
deS Bestehenden die erste Bedingung einer guten, d. h. fort,
schreitenden Gesetzgebung ist. Jeder, der in dieser oder jener
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Stellung zur Theilnahme an unserer öffentlichen Verwaltung
berufen gewesen, muß diese Schwierigkeit erkannt und empfun.
den haben; denn wirklich ist sie sehr groß und bietet sich, wie
seiner Zeit beim Gcmeindcgesctze und bei der Armcnreform, so

auch besonders in der vorliegenden Frage in hohem Maße dar.
Aus diesen Verhältnissen einspringt eine Erscheinung, die mich

während der 2l) Jahre, welche ich nun bereits im Großen
Rathe zugebracht, häufig frappirt hat, und die, so natürlich sie

ist, doch selten verstanden und noch seltener gehörig gewürdiget
wird. Bei jeder bedeutenderen gesetzgeberischen Arbeit ergibt
es sich, daß die mehrsten derjenigen, welche in diesem Saale
zur Mitwirkung, oder außerhalb desselben, zu ihrer Beurtheilung
berufen sind, sich in zwei Parteien spalten, von denen die eine,
ob der Dringlichkeit lange verhaltenen Reformen ihre Schwierigkeit

übersehend, leicht rücksichtsloser Neuerung verfällt und
AltcS zerstört, ohne Besseres an den Platz zu thun, während
die andere in entgegengesetzter Einseitigkeit am Bestehenden
klebt. Beide Theile haben ihre Berechtigung. Aber keiner ist

nach meinem Unheil ganz im Rechte. Wenn die erste Partei,
die ich in gutem Sinne die revolulionäre nennen möchte, ob

der Dringlichkeit von Reformen gern ihre Schwierigkeit
übersieht, so läßt sich mit eben so viel Grund sagen, die andere
verkenne oft ob der Schwierigkeit die Dringlichkeit. Und indem
sie bisweilen im Allen nur das Bestehende, nicht das Bessere

Vertheidiget, trägt sie oft, gegen ihren Willen, durch Verzögerung

nöthiger Reformen bei zum spätern gewaltsamen Umsturz.
Zwischen diesen beiden Standpunkten, die'man, wie gesagt, in
gutem Sinne, den der Revolution und der Reaktion nennen
kann, steht als dritter mitten" inne derjenige der Reform, die

gleich fern von rücksichtsloser Nennung wie von einseiligem
Kleben am Alten, bei aller Pietät für das Bestehende, den Muth
hat, nothwendige Reformen rechtzeitig durchzuführen. Bis jetzt

war mein Standpunkt, so weit die Einsicht reichte, stetS dieser

letztere, und wenn ich deßhalb nicht selten daS Schicksal hatte,
der gleichen Sache wegen den Einen als Revolutionär, den

Andern als Reaktionär zu erscheinen, so soll dieß mich nicht
hindern, auf dieser Bahn, die ich für die richtige halte, zu
beharren, und dieser Gesichtspunkt schonender Reform ist es denn
auch, von dem aus daö voliegende Gesetz entworfen wurde
und beurtheilt sein will. Zwar hat eS auch früher nicht an
Versuchen der Staatsbehörden gefehlt, mehr Uebereinstimmung
in das uns vorliegende Verhältniß zu bringen. Ein wichtiger
Schritt in dieser Richtung war die Verordnung von 1804.
Aber dennoch weiß Jedermann, der mit diesem Zweige der

Verwaltung zu thun hat, wie komplizirt noch heute alles ist,
was auf die Wahl und Besoldung der protestantischen
Geistlichkeit Bezug hat, und wer eS nicht wüßte, braucht, um sich

davon zu überzeugen, nur einen Blick in daS bei den Akten
liegende Tableau über die Besoldungsverhältnisse der Pfarreien
zu werfen. Und doch würde man irren, wollte man annehmen,
daß diese Verschiedenheit in den ursprünglichen Verhältnissen
begründet sei. Im Gegentheil läßt sich von diesem Gebiete
unserer Gesetzgebung, wie von manchem anderen (ich erinnere
nur an den Zehnten und BodenzinS, und insbesondere an die
Rechtsameverhältnisse, so wie an die damit zusammenhängenden
der ehemaligen Dorfgemeinden) behaupten, daß dasselbe in seiner
ersten Anlage äußerst einfach und nach scharf bestimmten Normen
geordnet war. In der That beginnt die Abweichung in den
Pfarrverhältnissen erst recht mit der Reformation und lassen sich

daher dabei passend drei Perioden unterscheiden: diejenige vor
der Reformation, oder die ursprüngliche Anlage, die der
Umgestaltung durch -die Reformation und der heutige Zustand.
Beginnen wir mit der ersten dieser Perioden, so gibt uns das
sogenannte kanonische Recht eben so einfachen als bestimmten
Ausschluß über das ursprüngliche Verhältniß. Die mehrsten,
wenn nicht alle Kirchen unseres Landes, verdanken ihre
Entstehung nicht gesetzgeberischen Verfügungen der Staatsgewalt,
sondern SliftungSakten von Privaten oder Korporationen,
Klöstern u. dgl., und so könnte eS scheinen, daß von Anfang
an in den Verhältnissen der einzelnen Pfarreien regellose

Willkür geherrscht haben müsse. Aber dem ist nicht so,
vielmehr treffen wir schon bei der Stiftung der Kirchen bestimmte,
feste Normen. Drei verschiedene Akte kamen bei jeder Kirchen-
stlftung vor und waren nach dem katholischen Kirchenrechte
nothwendig. Der erste war, daß derjenige, welcher eine neue
Kirche gründen wollte, dazu Grund und Boden, d. h den
nöthigen Bauplatz für die Kirche und die Priesterwohnung
anweisen mußte. Zweitens lag demselben der Bau der Kirche
und des Pfarrhauses ob, und drittens mußte er die nöthige
Aussteuer für den Unterhalt beider und für die Besoldung des
Priesters aussetzen, d. h. die Kirche dotiren. Dieß waren die
Verpflichtungen des Stifters. Nicht weniger bestimmt waren
die ebenfalls dreifachen Obliegenheiten der obern Kirchenbe-
hörde. Der Bischof hatte vor allem die Stiftung zu genehmigen,
er hatte die Grenzen des neuen Kirchsprengels zu bestimmen
und er hatte die Dotation zu ergänzen, was gewöhnlich durch
Anweisung eines Theils deS ZehntS deS Kirchspiels geschah.
AuS diesen Regeln über die Errichtung neuer Kirchen
entspringen eben so bestimmte Rechtsverhältnisse nach vollzogener
Stiftung. Oberster Grundsatz war die Unverletzlichkeit allcS
KirchengutS, also auch der neuen Stiftung; diese aber gab,
nicht etwa willkürlich oder zufällig hier oder dort, sondern nach
einer festen Regel überall, daS Recht der Präsentation deS

Pfarrers, und eben so hatte der Stifter die Vogtei über das
Kilchengut, d. h. das AufsichtSrechl über dessen Verwaltung,
welche dem Pfarrer oblag. DaS Rechtsverhältniß, aus welchem
das ckpäter sogeheißene Kollaturrecht entsprang, gab dem Stifter
nichtwloß Rechte, sondern legte ihm auch Pflichten auf;
worunter außer der Vogtei, soweit sie Pflichten begründete, dieje-
nige deS BaueS und Unterhalts deS Kirchenchors und, in der
Regel, auch des Pfarrhauses. Außerdem galten folgende
Grundsätze: daS Patronalrecht war privatrechtlicher Natur, eS

wurde daher vererbt, verkauft, war überhaupt Gegenstand deS

Verkehrs; dem Bischof kam daS Recht der Bestätigung deS
präsentirten Pfarrers zu. Die Bestätigung war aber nicht
Sache deS freien Beliebens, vielmehr konnte sie nur verweigert
werden, wenn dem Vorgeschlagenen dir vorschriftmäßigen
Eigenschaften, namentlich daS Alter, die nöthigen Kenntnisse oder
der geistliche Charakter fehlte. Auf die bischöfliche Bestätigung
folgte die Installation, die durch den Dekan vollzogen wurde,
und endlich hatte auch die Gemeinde ihre Rechte; sie besaß
nämlich daS Recht deS Einspruchs, das nämlich bei der
Installation ausgeübt wurde. Auch die Stellung deS Pfarrers
selber war genau normirt. Dieser erwarb durch die Installation

zweierlei, nämlich: erstens daS Amt, und zwar auf
Lebenszeit, und zweitens das sogenannte Benefizium, oder nach
wortgetreuer Uebersetzung die „Pfrund", bestehend einerseits in
der Verwaltung deS gesammten PfarrgutS und andererseits
im Nießbrauch (Fruchigenuß) desselben. Von diesen Verhältnissen

gab es indessen auch Ausnahmen. Eine solche bildeten
namentlich die sogenannten „inkorporirten Patronate", d. h.
von Stiftern oder Klöstern gegründete Kirchensätze, bei denen
die stiftende Korporation die doppelte Eigenschaft des Patrons
und deS Pfarrers vereinigte. Bei solchen Kirchen wurde daS
Pfarramt in der Regel durch einen Vikar, im Namen deS

Patrons, versehen ; der Vikar genoß dafür einen Theil deS

PfrundgutS, während der Rest dem betreffenden Sust oder
Kloster verblieb. Auch die allgemeine Kirchenorganisation war
in der ersten Periode eine genau bestimmte und fest geordnete:
die Pfarrer eines gewissen Bezirks bildeten ein Kapitel, an
dessen Spitze der Dekan, ê Präsident, und der Kammerer,
als Kassier unv Vizepräsident; die Kirche als Ganzes aber
stand unter den Bischöfen, den Erzbischöfen und dem Papste,
und bildete, so organisirt, einen selbständigen Körper neben dem
Staate. Dieser hatte in Hinsicht auf die Kirche nur einerseits
die einzelnen, nach Privatrccht erworbenen Patronatrechte und
die allgemeine Schirmvogtci. Dieß der Zustand vor der
Reformation. DaS Verhältniß war ein sehr einfaches,
gleichförmiges, genau bestimmt, thrilS durch die StiftungSakte, theils
durch das kanonische Recht; der Papst als Spitze, die Pfarrer



als BastS, in der Mitte die Bischöfe und Dekanate. Daß die

Reformation diese Verhältnisse mächtig umgestaltete, ist bekannt.
Zu unterscheiden sind jedoch die Veränderungen, welche unmit-
telbare Wirkungen der Reformation^ waren, und solche, welche
sich erst später auS derselben entwickelten. Die unmittelbaren
Folgen der Reformation, hinsichtlich der allgemeinen
Kirchenorganisation, waren folgende: t) die Regierung trat an die

Stelle der Bischöfe und übte daher von nun an, am Platz
derselben, das Recht der Bestätigung der Pfarrer aus; 2) die
Dekane und Kämmerer blieben in der bisherigen Stellung, nur
daß sie von nun an zum Staate in dem Verhältniß standen,
in dem sie früher zum Bischöfe gestanden hatten; 3) die Kapitel
bestanden ebenfalls fort und übernahmen an des Bischofs Platz
die Zensur der Geistlichen; 4) Pfarreien, welche in äußere,

d. h. nicht bernische Kapitel, gehört hatten, wurden, sicherlich

mehr aus politischen als auS kirchlichen Gründen, dem nächsten

bernischen Kapitel zugetheilt; 5) das Kirchengut blieb

garantirt. Da letzterer Punkt von besonderer Bedeutung ist,
so sei mir die Anführung wenigstens eines bezüglichen Aktenstücks

erlaubt. Eine Verordnung vom 7. Februar 1523 lautet
ausdrücklich: „Wir wollen nicht gestatten, daß Jemand wer
der sei, solche Güter^ so den Klöster, Stift, Pfarr- und anderen
Kirchen gehören, geben und geordnet sind, da dannen ziehe,

noch einiger Gestalt ihm zueigne und zustelle, sondern soll AUeS,
wie von Alters her, ausgerichtet und bezahlt werden. Nicht
daß wir solche Güter in unseren Nuz ziehen wollen, sondern
dieselben, so sie doch Gottesgaben genannt sind, der Fugen
verschaffen und verordnen, daß wir das gegen Gott und die

Welt Glimpf und Recht zu haben »erhoffen." — „Wir wollen
auch nit gestatten, daß sondrige Personen, so man nennt
Lehenherren der Pfarrpfründen, einigen Geipalt haben, die

Pfründen zu mindern, noch zu ihren Händen zu ziehen, das so

zu den Pfarrpfründen gehört, damit kein Mangel noch Abgang
der Pfarrer entstände." Sie sehen, daß in Bezug auf die
Kirchengüter die Regierung einfach an die Stelle des Bischofs
trat. Jede Kirche hatte und behielt ihr abgesondertes Gut und
verwaltete eS selbst. Die Regierung halte nur die Aufsicht
darüber, daß es treu verwaltet und im Geiste der Stiftung
verwendet werde. Auch hinsichtlich der Stellung der Pfarrer
hatte die Reformation ihre natürlichen Konsequenzen.
Hinsichtlich ihrer Wahl ergab sich die Sache von selbst. Die
Regierung besaß schon vor der Reformation eine Reihe von Kol-
laturen. Hier fiel daher einfach daS Patronatrecht mit dem
bischöflichen BestätigungS « und Aufsichtörccht in ihrer Hand
zusammen, und die Installation ward von nun an theils durch
die Dekane, theils durch die Amtleute, als Vertreter der
Regierung, vorgenommen. Die zweite Klasse von Kirchen waren
diejenigen, bei denen daS Patronatrecht Klöstern oder Stiftern
gehörte, die „inkorporirten Pfarreien." Hier trat faktisch das
gleiche Verhältniß ein, der Staat succedirte dem Bischos und
dein PatronatSherr. Nur die dritte Kategorie, welche Pfarreien

betrifft, deren Patronatrecht Privaten gehörte, bestund
fort. Der Betreffende übte sein Patronatrecht ferner auS,
machte seinen Vorschlag zur Pfarrwahl rc. Die Regierung
aber, als Nachfolger des Bischofs, bestätigte sie. Auch
hinsichtlich der äußeren Stellung der Kirche hatte die Reformation
Folgen. Als Einheit trat die Kirche nur noch selten, doch
immerhin in einzelnen Fällen noch auf, so vom 9 bis Ick.

Jänner 1532, als Synode, und 1531 unter dem Titel eines

„GeneralkapitelS." Die einzelnen Kapitelöversammlungen
dauerten fort und stunden, wie bis dahin, unter dem Dekan und
Kämmerer. Jede Gemeinde hatte ihren Pfarrer und war
bezüglich der Kirche mit anderen Gemeinden ohne Gemeinschaft,
die eine Gemeinde konnte sehr reich dotirt sein, die andere
sehr arm 'In den einzelnen Pfarrsprengeln bestanden
neben dem Pfarrer, als kirchliches Organ, die Kirchgcmeinde
und daS Chorgericht; letzteres so genannt, weil
ursprünglich der Kirchenchor der Versammlungsort war.
So blieben die Verhältnisse im Wesentlichen bis 1798, nicht
bloß hinsichtlich der Organisation, sondern auch in Betreff

der Vermögens- und Besoldungsverhältnisse, doch hatten diese
letztern allmälig einige Modifikationen erlitten, die als mittelbare

Folge der Reformation betrachtet werden mögen Wie ich
zu bemerken die Ehre gehabt, waren die ökonomischen Beziehungen

der einzelnen Kirchen vollkommen getrennt Jede Kirche
hatte ihren besondern Kirchenschatz. So gleichmäßig daher die
allgemeine Organisation, so verschieden war die ökonomische
Lage der einzelnen Kirchen. Ob die eine reich, die andere arm,
daS berührte einander nicht. Jede war finanziel von der
andern unabhängig. Die Verhältnisse waren in dieser Hinsicht
vor der Reformation äußerst verschieden, und diese Verschiedenheit

dauerte nach der Reformation fort. Doch entsprangen bald
daraus Uebelstände. Im Jahre 158l brachte die Obrigkeit die
Ungleichheit der Benefizien vor der damaligen Synode in
Anregung. „ES kommen", lautet das Anbringen, „für und für
Klägden an die Obrigkeit, wie manche Pfründe so schwach
seye, und wie man die will bessert han, aber es sey bey vielen
der Fehler, daß sie heiraihen, so bald sie einen Dienst haben,
dann kommen Kosten für die Haushaltung, die Hofsarth der
Weiber u. s. w." Merkwürdig ist es, aus diesen Verhandlungen

zu sehen, daß die Regierung bereits damals die Verhältnisse

neu ordnen wollte. Aber die Geistlichkeit widersetzte sich
und die Regierung gab nach. Die Verschiedenheit und
Unabhängigkeit der einen Kirche von der andern bestand fort. Die
Uebelstände wurden aber später so grell, daß sie nicht ohne
Abhülfe bleiben konnten. Im Jahre 1694 wurde die sogenannte
Pfrundtare eingeführt. Diese bestand darin, daß sämmtliche
Pfründen je nach ihrem Einkommen in vier Klassen eingetheilt
und mit einer Tare belegt wurden, die zur Aufbesserung der
ärmern PfarrsteUen diente. Pfründen, deren Einkommen nicht
699 Pfund betrug, gingen frei aus; dagegen.zahlten diejenigen,
welche von 799 bis 1599 Pfd. jährlich eintrugen 199 bis
299 Pfd.; reicher dotirte Pfründen von je 299 Pfd. mehr
159 Pfd. (Die Taren waren in Jahresfrist von der Erwählung

hinweg zahlbar.) Im Ganzen fanden sich damals auf
192 Pfarrstellen:

95 Pfarreien mit nur 39 bis 199 Kronen Einkommen
55 „ „ „ 199 „ 299 „ „
16 „ „ „ 299 „ 399 „ „
12 „ „ „ 399 „ 499 „ „
6 „ „ „ 499 „ 599 „ „
4 „ „ „ 599 „ 699 „ „
3 „ „ „ 699 „ 799 „ „1 „ „ „ ^9 „ „

Wein und Getreide in Geld geschätzt. Sämmtliche Pfarrbesoldungen

stiegen:
nach dem Mittelanschlag auf Kronen 29,194

„ „ höhern Anschlag „ „ 43,623
Wie eS scheint, veranlaßte diese Pfrundtare ebenfalls Klagen.
Namentlich fanden es die Geistlichen drückend, daß sie die ganze
Tare im ersten Jahr nach der Erwählung bezahlen sollten.
Im Jahr 1723 ward daher eine sogenannte „Moderation"
eingeführt, wonach künftighin die Tare nur drittelweise und zwar
ein Drittel im zweiten Amtsjahre, der zweite Drittel am Ende
deS dritten und der Rest am Ende dcS vierten AmtSjahreS
bezahlt werden mußte Im Jahre 1732 ward ein Versuch
gemacht, die Pfrundtare selber zu revidiren. -Allein derselbe scheint

erfolglos gewesen zu sein. Dagegen ward 1762 eine neue Ein-
theilung vorgenommen und zwar dießmal in 19 Klassen, und
in folgender Weise: die ärmsten Gemeinden blieben wieder
tarfrei; dagegen wurden belegt:

29 Stellen mit je 49 Kronen
11 „ „ » 59 „
11 „ „ „ 69 „

9 „ „ „ 89 „
6 „ „ » 1^ »
3 „ » » 1^^ »
3
3
3
2

159
299

„ „259
- .390



Ueberdieß bezahlten der sogenannte „Dtwologus prrmarius"
unv die Pfarrer an der Nydek und an der Kirche zum heiligen
Geist jeder 50 und sämmtliche Professoren, welche im Konvent
fassen, 30 Kronen. Sämmtliche Pfrundtaren betragen nach

dieser einen Eintheilung 6930 Kronen. Eine neue Verordnung
erschien 1785, deren Inhalt mir jedoch nicht näher bekannt ist,
im Uebrigen blieb das Verhältniß auf diesem Fuße bis 1798.
Bekanntlich war nachher eine Zeit lang die ökonomische Lage
der Geistlichen eine sehr traurige, indem sie ohne Besoldung
blieben. Ich gehe darüber weg und komme zum jetzigen
Verhältniß. Dieses gründet sich im Wesentlichen noch heute auf
daS bekannte Dekret vom Mai 1804. Ich enthalte mich, auf
die Entstehung desselben einzugehen,. Eben so wenig will ich

den ganzen Inhalt desselben anführen. Nur daS Wesentlichste

mag erwähnt werden Durch den 8 1 übernahm der Staat
die „Verwaltung" sämmtlicher Pfarrgüter und verpflichtete sich

dagegen zur Ausrichtung einer jährlichen Gefammtsumme von
275,000 Fr. a. W. Nehstdem sichert daS Dekret von 1804
dem Pfarrer die unentgeldliche Benutzung des Pfarrhauses, des

Gartens und einer Pflanzstelle, die in der Regel eine halbe

Jucharle beträgt. In dieser Hinsicht ist daS Verhältniß noch

heute unverändert. Bezüglich der Besoldung wurde weniger
radikal verfahren. In dieser Hinsicht herrschte die größte Ver-
schiedenheit. Wer sich davon einen Begriff machen will, werfe
einen Blick in das bei den Akten liegende Tableau, die einen

Geistlichen mußten frieren, während andere unter der Zahl der

Holzklafier, welche sie erhielten, fast erdrückt wurden. Nur da,

wo die Bcholzung keine urbarmäßige war, wurde ein Marimum
von 20 Klaftern Tannenholz bestimmt. Da wo der Staat
Kollaivr war, behielt er den Unterhalt der Pfrundgebäude und
der § 6 sicherte dem Pfarrer gegen mäßige Vergütung den Genuß

der Pfarrgüter. Bekanntlich gab eS Pfarreien, die fast

ganz von Land entblößt waren, während andere viel Land
haben. Auch in dieser Beziehung bestand also eine große
Verschiedenheit fort. Der 8 7 stellte sieben Altersklassen auf mit
stuseuweiser von 1000 bis 2200 Fr. a. W steigender Besoldung

uud verordnete grundsätzlich Besoldung zu zwei Drittel in
Dinkel, nach bestimmter Wertschätzung, unv ein Drittel in
Geld, theilte sämmtliche Pfarreien in sogenannte „Rang"- und
„Kredil"-Pfarreien ein und setzte daS Verhältniß der erstem zu
den letztern, wie zwei Drittel zu ein Drittel fest. Im Wesentlichen

ist dieß noch zur Stunde die bestehende Einrichtung. Zu
bemerken ist bloß ergänzend, daß die Zahl der Pfarreien, welche

unter diese Verordnung fielen, zuerst durch die Vereinigung des

Jura mit 21 protestantischen Pfarrstellen, ebenso durch Errich.
tuug neuer Helfereien, durch Herstellung der Pfarrei Bargen
und dann wieder durch die 1839 verfügte Einziehung aller Pri-
vatkollaturen, sich bedeutend vermehrt hat, daß infolge dessen

auch die auf 275,000 F». bestimmte sogenannte „DoiationS-
summc" erhöht wurde, und zwar nach einer angenommenen
Regel, für jede neue Pfarrstelle, um 1600 Fr. alte Währung,
wonach der Gesammtbetrag nun auf 490,409 Fr. neue Währung

steigt. Endlich muß noch erwähnt werden, daß nach

einem Beschluß der Verwaltung von 1850 eine Revision der

Holzpcnsionen in der Art eingeleitet wurde, daß mit Ausnahme
rauherer Bergpfarreien jeder Pfarrei ein firer Betrag von
8 Klafter Buchen- oder 12 Klafter Tannenholz ausgesetzt wurde,
was jedoch natürlich nur diejenigen betrifft, welche der Staat
befolgt, indem es da, wo die Bcholzung auf Gemeinde- oder

Privatwaldungen ruht, beim urbarmäßigen Verhältniß blieb
und mit der ferneren Bestimmung, daß die Ausgleichung für
jede einzelne Pfarrei, die bis dahin mehr oder weniger als die
erwähnte zog, erst bei jeweiliger Erledigung ausgeführt würde.
Ich könnte hier auf die Frage näher eingehen, welches eigentlich

zur Stunde das Verhältniß der Kirche und dcS Staats,
oder vielmehr der Kirche zum Staate in Hinsicht auf das
ehemalige von der Regierung zur „Verwaltung" übernommene
Kirchengut sei? Denn diese Frage ist keineswegs unbestritten,
vielmehr wurde sie schon oft erörtert und sehr abweichend
beantwortet, indem die Einen wirklich den Staat nur als Ver¬

walter des KirchengutS, dieses mithin als fortbestehend und
und wenn nicht den einzelnen Bestandtheilen, jedoch dem Ge«
sammtwerthe nach, vom eigentlichen Staatsvermögen getrennt
betrachten; während Andere von einem protestantischen Kirchengut

in keiner Hinsicht mehr hören wollen, und indem sie

dasselbe als unbedingtes Staatsgut ansehen, konsequenterweise auch
behaupten, daß die Geistlichen einfach vom Frskus bezahlt werden,

wie andere Staatsbeamte. Ich enthalte mich indessen, in
diese Frage näher einzugehen, die nicht so einfach und leicht
zu beantworten ist, wie Manche sich vorstellen. Ich begnüge
mich, EineS anzuführen, zum Beweise, daß es nicht bloße
Spitzfindigkeiten sind, die dabei in Frage kommen, daß die Sache
viel mehr unter Unrstänven hohes Interesse gewinnen dürfte.
Nehmen wir, nicht um den Gedanken an sich anzuregen (nichts
könnte namentlich mir ferner liegen, als die Absicht, dieses zu
thun) sondern weil eS am besten zur Erklärung dient, an, der

Jura, insbesondere der katholische Theil desselben, trenne sich

vom Kantone und eS komme als Folge davon zu einer Theilung

deS SlaatSvermögenS. Was wäre dann die Folge der
verschiedenen Auffassungen deS Verhältnisses? ES ist klar, daß
wenn eS kein protestantisches Kirchcngut mehr gibt, wenn
dasselbe zu gewöhnlichem Staatsgut geworden ist, eS auch einfach
in die allgemeine Liquidation fällt, und daß der katholische
Jura den beireffenden Theil davon nimmt, obschon, im
Vorbeigehen gesagt, er gar kein Kirchengut eingebracht hat,
sondern seine Pfarrerbesoldungen wirklich aus dem Staatsgut

empfängt. Anders natürlich, wenn daS Kirchengut, trotz
seiner Verwaltung durch die Staatsbehörden, fortbesteht. In
diesem Falle bildet dasselbe eine Art Passivum des Staatsguts,

ungefähr wie das Weibergut ein Passivum des Man-
neS ist; im Falle der Theilung käme es also in Abzug und nur
der Ueberschuß fiele in dieselbe, während das protestantische
Kirchcngut dem protestantischen Kanlonsthcile vorab zu
verbleiben hätte. Diese Andeutung möge für heute genügen. Darnach

läßt sich also das gegenwärtige Verhältniß in folgende
Sätze zusammenfassen: Der Staat verwallet das Kirchengut
und zwar frei. DaS Dekret von 1804 gibt der Regierung
ausdrücklich daS Recht, einzelne Theile desselben zu vertauschen,
zu veräußern u, f. w., nur soll der Ertrag davon ferner
bestimmungsgemäß auf die Besoldungen und andere kirchliche
Bedürfnisse verwendet werden. Wenn demnach die Ansicht
richtig ist, daß daS ehemalige Kirchengut dieß noch jetzt sei, so

wäre die Gesammtheit der Protestantischen Kü chgemcinden Eigen,
thümcr der 10 Millionen. Wo nicht, sind sie Nutznießer
davon, denn jedenfalls hat die Kirche tn ihrer Gesammtheil
Anspruch auf das Gesammteinkommen deS Kirchenguts, nach dem
Maßstabe von 1600 Fr. a. W. für jede Pfarrstelle, für die
Helsereien u. s. w. pro rats. Der Pfarrer steht heute noch
auf dem nämlichen Boden, wie im Jahr 1804. Er hat, abgesehen

davon, ob die Kirche, der er vorstehr, früher reich oder
arm gewesen, Anspruch auf 1) fire Besoldung von 1000 Fr.
bis 2200 Fr. nach Alter und Rang, 2z auf freie Benutzung
deS Gartens, eines Stücks Pflanzland von einer halben Jucharte
und Bcholzung, 3) auf pachtweise Benutzung des übrigen Pfarr-
landcS. Bezüglich dieses Punktes ist jedoch eine wesentliche
Aenderung eingetreten, über deren Zweckmäßigkeit und
Ausführung ich mich jetzt nicht näher aussprechen will. Der Staat
hat nämlich eine Revision aller dieser Pachtverhältnisse
vorgenommen und die Pachtzinse der Pfarrgüier nicht bloß
ausgeglichen, sondern ansehnlich erhöht. Der Ueberschuß deS Kirchen-
gutseinkommenS über die Pfarrbesoldungen rc. wird verwendet
zu: 1) Zuschüssen an einzelne Pfarr, und Helferbcsoldungen,
2) Zulagen an Bergpfarrer, sogenannte Vorposten, 3) Besoldung

der Dekane, 4) Leibgedingen, deren acht zu 800 Fr.a. W.
jedes, ausgerichtet werben, 5) der Rest, oder wirkliche Ueberschuß,

von 6000 Fr,, soll ebenfalls zu kirchlichen Zwecken
verwendet werden. Und nun seien mir, nach dieser historischen
Darstellung noch einige Betrachlungen über den Gegenstand über.
Haupt gestattet. Es gab eine Zeit, wo sich häufig über unsere
kirchlichen Zustände, insbesondere über die Geistlichen, in diesem
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Saale und außerhalb desselben, eine gewisse Mißgunst kundgab,

wo man die Kirche als à veraltetes Institut, die Pfarrer
als eine Art von „Pfrüudern" und Kirche und Pfarrhaus alS
entbehrliche StaatSgebäude, wo man die letztern sogar auS
amtlichem Munde alS „schwarze Landjäger" bezeichnen hörte. Ich
will dies« Erinnerungen nicht weiter ausführen, denn Gott
Lob diese Zeit ist vorbei. Wir sind heute, alle einig in
Anerkennung der hoher» Bedeutung der Kirche und der Kirchendiener,
als vorzugswcisert Pfleger der sittlichen Interessen deö Staats.
Aber auch die Zeit ist. und ich sage ebenfalls Gott Lob, vorbet,
wo die Geistlichen ihr Amt als eine „Pfrund" betrachteten.
Die Verhältnisse werden beiderseitig ernstlicher und würdiger
aufgefaßt. Der Ernst der Zeiten, die solidere Bildung der Geistlichen

und, lassen Sie mich'S beifügen, auch die neue Synodalordnung

haben diese besseren Verhältnisse herbeigeführt. Auf
der einen Seite wissen und erkennen die Geistlichen, daß ihr
Amt kein Titel auf Genuß und äußere Ehren, sondern eher

auf Entbehrung und Beschwerden, eine Quelle weit mehr von
Pflichten als von Rechten ist. Aber anderseits weiß auch der

Staat und anerkennen eS die Gemeinden, welch« Bedeutung
der Geistlichkeit zukommt, welche Achtung und Anerkennung
dem Stande wie den Einzelnen gebührt. In beiden Beziehungen

können wir unS.also zu den eingetretenen Aenderungen
Glück wünschen. Dreierlei Pflichten liegen dem Staate
insonderheit gegenüber der Kirche und der Geistlichkeit ob - die Sorge
für tüchtige BildungSanstalten, die Sorge für anständigen,
wenn auch bescheidenen Unterhalt der Kirchendiener und die

Anerkennung und Unterstützung in ihrem wichtigen und oft
schwierigen Amte. Ich übergehe hier den ersten und dritten,
mir heute ferne liegenden. Punkt, erlaube mir dagegen den

zweiten, die Besoldungsverhältnisse, noch etwaö näher zu
bezeichnen. Die Grundlage der BesoldungSverhältnisse der

protestantischen Geistlichen bildet, wie gesagt, noch heule daS Dekret

vom Mai 1804, und geordnet sind sie so, daß däs Minimum
der Psarrbesolbung 1000, das Marimüm 2200 Fr. a. W. be-

rrägt, was einen Durchschnitt gibt von MV Fr. a. W. Dafür

hat der junge Mann durchschnittlich bis zur Mehrjährigkeit
(daS 2V. AlterSjahr) ernsten upd kostbaren Studien obzuliegen,
und sind diefe beendigt und die Prüfungen glücklich bestanden,
so erwartet ihn ein fünfjähriges Vikariat. Diese Andeutungen
genügen, um zu zeigen, daß das Dekret von 1804 von Anfang
an den jungen Geistlichen feine gar glänzenden Aussichten
eröffnete. Allein dabei bleibt eS nicht. Verbessert würden die

Verhältnisse seither pie, wohl aber trat mehrfache Verschlimmerung

ein. ES liegt weder in meinem Willen, noch in meinem

Vermögen, in diefe Frage liefer einzugehen, einige Andeutungen

mögen genügen. Hin« erste Verschlimmerung der

ökonomischen Lage der Geistlichen lag im Wegfallen deS Mehr-
wcrihs der Naturalgefälle. Wie bemerkt worden, sollten nach

dem Dekret von 1804 die Pfarrbesoldungcn zu zwei Drittel in
Getreide ausgerichtet werden. Nun war eS aber bekanntlich
nicht an dem, daß den Geistlichen wirklich Getreide in Ralüra
ausgerichtet wurde, sondern dasselbe würde ihnen bloß verrechnet,

nach einer Schätzung, die anerkännlermaßen sehr mäßig
war und daher den früher so viel besprochenen und gerne ge«

»offenen „Mehrwerts»" darbot, von dem wohl noch Manchem
unter unS die Erinnerung bleiben mag. Ein zweiler Nachtheil

waren die höhern Schätzungen aller Pfründgüter, sei eS

nun, daß sie den Geistlichen genommen und an Hritte
verpachtet, sei eS, daß sie den Pfarrern überlassen, aber höher

gewendet wurden. Ich kann die Bedeutung dieses MomcntS
nicht genau bestimmen, sicher aber ist, daß dasselbe für ein,
zelne Pfarrstellen einen erheblichen Nachtheil bot, und irre ich

nicht, so hörte ich seiner Zeit den Dbmänendirektor die Gesamt«

differenz der Pfrundschatzuygen auf 1H.000 Fr. anschlagen, w.aS

also einer Herabsetzung des GcsammteinkommenS der Geistlichen

um diesen Betrag gleichkäme. Bedeutender und empfind«
licher aber alS diese beiden Momente ist der dritte, das Sinkest

des GeldwerthS in den letzten fünfzig Jahren. Ich sage damit

gewiß nichts UeberraschenveS, jeder von uns empfindet dieses

««gblatt des Großen Rathe» «so».

Sinken deS Geldwerths in seinem Kreise. Aber so allgemein
die Thalsache gefühlt wird, so selten findet sie Beachtung, und
doch ist es klar, und Niemand wird eS leugnen, daß, wenn
man sagt, der Geistliche ziehe heute noch die gleiche Besoldung,
welche 1804 bestimmt wurde, dieß nur dem Nominalbetrage
nach wahr ist, keineswegs aber in der Wirklichkeit. Fr. 1600
a. W. find heute nicht mehr, waS sie 1304 »paren; ihr Werth
ist bedeutend geringer. Aber nicht bloß eine Abnahme an
Vortheilen hat der Geistliche zu konstatiren, sondern auch eine Zu.
nähme an Lasten. Lassen Sie mich vorerst der gesteigerten Kosten

der Erziehung, ebenso der vermehrten Ansprüche der
freiwilligen wie öffentlichen Armenpflege erwähnen. Dabei blieb
eS aber nicht. Nicht überall, aber an vielen Orten müssen die
Geistlichen die Gemeindelasten tragen helfen; früher waren sie
frei davon, ob mit Recht oder nicht, will ich jetzt nicht
untersuchen. In neuerer Zeit erklärte man sie in vielen Gemeinden
tcllpflichtig. Aber auch SlaaiSsteuern wurden eingeführt, von
denen die Geistlichen, wie alle diejenigen, welche Besoldungen
beziehen, deren Einkommen daher genau bekannt ist, schwer
betroffen wurden. Ich komme nun zum heutigen GesetzeSent-
wurft, und bemerke vorerst, daß er nicht der erste Versuch ist,
hie Verhältnisse angemessen zu ordnen. Kaum ist mir Alles
bekannt, waö in dieser Richtung gemacht wurde, Einzelnes
jedoch mag erwähnt werden. Im Jahre 1840 beschäftigte sich
die Regierung ernstlich mit einer Reform der Besoldungsverhältnisse

der Geistlichen, und durch Beschluß vom 7. August
sprach sie sich für daS System von fünf Besoldungsklassen aus,
unter grundsätzlicher Erklärung: „daß für die Besoldung der
protestantischen Geistlichen der damalige Totalbetrag Basis sein
solle." Die StandeSbuchhalterei bearbeitete hierauf ein
umständliches Gutachten über die Frage, worin für die fünftheilige
Klassifikation folgende Ansätze vorgeschlagen wurden:

I. Klasse 29 Stellen à Fr. 2000 — Fr. 58,000
II.

III.
IV.
V.

zusammen

32
34
41

^8
184

a
à
à
à

1800 —
1600
1400 —
1200

57,600
54,400
57,400
57.600

Fr 285,000
dqzu die Besoldungen sämmtlicher Helfer,

diejenigen der französischen Geistlichen in
Bern, Zulagen att einzelne Geistliche,
DekanatSzulagin, Pfarrer in Münsterthal

und St Jmmerthal, der Jnselpre«
diger und. Leibgedinge (6 zu Fr. 800
jedeS) ,c. „ 35,477

Ueberschuß „ 7,723
Total Fr. 328,200

AuS dem gleichen Gutachten mag noch der Anführung
verdienen, daß statistische Erhebungen über die seit 1. Jenner 1817
bis 30. Oktober 1340, mithin in 24 Jahren, eingetretenen
Todesfälle folgendes Resultat ergaben:

AuS der 1. Klasse starben in dieser Zeit 53 Geistliche
2.
3.
4.
5.
0.
7.

31
17
3
3
3
2

im Ganzen also in 24 Jahren 117 Geistliche
oder durchschnittlich 5 per Jahr. In 5 Jahren, während welchen

ich die Ehre hatte dem Kirchenwesen vorzustehen, kamen
vei 7Y Erledigungen vor, allerdings zum Theil,durch Abberufung

oder Rücktrrtt. In diesen 5 Jahren ereigneten sich so

viele Vqkanzen, nne sonst in 15 Jahren» daher zum Theil der

Mangel an Geistlichen. Die Folge deS RcformversuchS von
1840 ist mix nicht bekannt. Im Jahre 1843 ward ein neuer
Persuch gemacht. Ein Gutachten der Justizdirektion auS dieser
Zeit beantragte Aufhebung de» ganzen Klassensystems und gleich-
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mäßige Besoldung aller Geistlichen. Aber auch dieses Gut,
achten blieb ohne Erfolg. So kommen wir auf den heutigen
Entwurf. Ueber den Standpunkt, von welchem dabei

ausgegangen wurde, habe ich mich bereits ausgesprochen; eS ist nicht
derjenige rücksichtsloser Neuerung, aber auch nicht deâ starren
Festhaltens am Alten. Die Behörde fühlte das Bedürfniß ernster

Reform und glaubte, trotz den unverkennbaren Schwierigkeiten,

diese Reform unternehmen zu sollen, im Interesse deS

StaalS sowohl als der Geistlichen Von diesem Gesichtspunkte

aus ergab sich zunächst ein Satz von selber. WaS angestrebt

wurde, war nicht eine Veränderung der Gefammisumme der

Pfarrbesoldungen, weder durch Erhöhung noch durch Verminderung,

sondern nur zweckmäßigere Vertheilung derselben. ES

handelte sich nicht um eine Finanzspekulation, als welche die

Maßregel hätte erscheinen müssen, wenn der Betrag im Ganzen

reduzirt worden wäre, aber auch nicht um höhere Belastung
deS Budget», obschonfür letzteres Manches zu sagen gewesen wäre

und eine Verbesserung der Pfarrbesoldungen später auch wohl wlrd
eintreten müssen. WaS man zur Zeit im Auge halte, war einer-

seilS Vereinfachung der Administration und Komptabilirät,
anderseits billigere Aussteuer der jüngern Geistlichen im Verhältniß

zu den ältern. DaS Mittel wurde in einer Verminderung
der BesvldungSklassen gefunden. Der erste Entwurf stellte drei

Klassen auf und berechnete den Durchschnitt so, daß er ungefähr

mit dem Durchschnitt der bisherigen sieben Klassen zu«

sammcnfiel. Die Kirchensynode schlug fünf Klassen vor und
die Staatsbehörde schloß sich dem an. WaS die Regierung

heute beantragt, weiß ich nicht. Am liebsten würde ich drei

Klassen beibehalten. Schlägt aber die Regierung fünf Klassen

vor, so werde ich für meinen Theil nicht Opposition erheben.

Keineswegs aber sollte daS Klassensystem ganz aufgegeben werden.

Ich hoffe auch, der Große. Räch werde dasselbe nicht

verwerfen, uud bemerke daher nur, daß die Kantogssynode,

welcher vcrfassungsgcmäß die Begutachtung deS Entwurfs
zukam, sich ausdrücklich für Beibehaltung deS Systems der Bc,
soldungsklassen ausgesprochen hat, ehenso sämmtliche BezirkS-

synodcn und zwar einzelne, wenn ich nicht irre, namentlich

diejenige deS Oberlandes, einstimmig. Wirklich dürfte eS.auch

nicht schwer sein, dafür allgemeine Gründe anzuführen, und ich

darf die Würdigung derselben seitens der Versammlung um so

eher voraussetzen, da sie erst kürzlich bei'r Berathung des

Gesetzes der Lehrerbesoldungen das Prinzip einer mäßigen
Progression angenommen hat, so daß eS ist der Thgt
auffallen müßte, wenn nun plötzlich am einen Orte über Dprd
geworfen würde, was am andern neu eingeführt würde.
DaS sind die paar allgemeinen Bemerkungen, die ich gerne
vorausgeschickt habe. Ich werde mich bet der spätern

Berathung um so weniger betheiligen. Nur noch einen Umstand
möchte ich berühren. Man hört sehr oft die Klage über
Abnahme der Neigung zu theologischen Studien. Ich führte die

Thatsache an, daß anfangs der Fünfzigerjahre ejge unverhält-
nißmäßige Zahl von Vakanzen eingetreten fei. Dem ist Rechnung

zu tragen. Ganz grundlos ist aber dix Klage nicht,
und eben so wenig unerklärlich, und sicher trägt die ökonomische
Lage dazu bei. Ich wünschte nicht, daß die Pfarrer wieder
Pfarrherren würden, vielmehr will sch, daß sie Kirchendiener
seien, aber anständig syll man sie besolden.. Vergleichen Sie,
wie alle andern auf gleicher Stufe stehenden Berufsarten in
ihren finanziellen Verhältnissen gestiegen sind, wie z. V. ein
Eisenbahningenieur nicht selten im dreiundzwanzigsten AlterS-
jahr eine Stellung bekommt, die ihm eine höhere Besoldung
gewährt, als sie'der älteste Pfarrer bezieht, und es kann nicht
auffallen, daß so viele junge Männer den geistlichen Stand
meiden, und sich andern Richtungen Zuwenden Diese
Erscheinung ist eine allgemeine, nicht bloß dem Kanton Bern
eigene, und ich erlaube mir nur einen Schluß daraus zu ziehen.
Wenn rings um das Pfarrhaus sich Alles verändert, wenn
vom Stallknecht bis zum obersten Beamten.AkeS höher besoldet
wird, so sollte man das Maß der bisherigen Pfarrbesoldungen
wenigstens nicht verringern. Wit wünschen, daß tüchtige Kräfte

sich dem geistlichen Stande wiedmen, schätze man daher die
Geistlichen in ihrer amtlichen Stellang und besolde sie gehörig.
Damit habe ich meine Anficht über die BcsoldungSfrage
ausgesprochen. Ueber die Waht der Geistlichen drücke ich mich
hier nicht näher auS, eS wird bei den betreffenden Paragraphen
besser am Platz« sein. ES lassen sich dabei drei Systeme denken,
das System freier ReglerungSwahten, das freier GemeindS-
wahlcn und das gemischte System. Bisher galt daS erste. Bis
zum Jahre 1851 oder 1852 war die Gemeinde nicht einmal
in der Lage, einen Wunsch zu äußern. Durch das erwähnte
Dekret deS RegierungSraiheS wurde dieß gewährt Ich erkläre
mich hier vorläufig für das gemrfchle System und glaube, die-
Mlgen, welche am bisherigen System unbedingter RegterungS-
wahlen festhalten wollen, begehen einen Fehler. ES fordert
die- Zeit, der Geist unserer Institutionen, daS Interesse der
àche selbst, dUß der Staat- von seiner absoluten Wahtfreiheit
abgehe. Denjenigen, der daran festhielte, würde ich, wie ich im
Anfang meines Votums andeutete, als Reaktionär bezeichnen, im
guten Sinne; indem ich darin ein allzustarres Festhalten am Be-
Itehenv-e» und ein Mlßkennrn bestehender Bedürfnisse erblickte.
Gehe man aber auch in der entgegengesetzten Richtung nicht zu
weit, sonst wird man revolutionär. Die Einen wollen zu viel,
die Ander» zu wenig; die Wahrheit liegt in der Mitte. Im
Allgemeinen pflichte ich dem Dekrete bei; mein Standpunkt ist
weder der revolutionäre noch der reaktionäre, sondern der
reformistische.

Herr Berichterstatter, Gegen den Art. 1 hat nur
Herr Mühlcihaler das Wort ergriffen, indem er den Antrag
stellte, alle Pfarrstellen nach freier Wahl zu vergeben, und
denselben mit wenigen Worten unterstützte. Wenn er den
vorliegenden Artikel als einen Rückschritt betrachtet, so ist eS

irrthümlich; et ist vielmehr ein Fortschritt nnd zwar in der Weise,
daß bisher ^ sämmtlicher Pfarrstellett nach dem Range besetzt
wurden, während von nun an jede Stelle abwechselnd einmal
im Range, daS andere Mal nach freier Wahl zu besetzen ist.
Ferner wäre eS eine ungeheure Zufälligkeit, wenn Herr Müh-
lethaler glaubt, wenn ein Geistlicher irgendwo Vikar gewesen,
so werde man sich bei Erledigung der Pfarrei seiner erinnern;
eS käme dann ganz darauf an, wohin er als Vikar geschickt
würde, und würde sich von diesem Orte auS sein LebenSfaven
abspinnen.^ Die Kirchendirektton ist eS, die in solchen Fällen
verfügt, und ich kann Sie versicheren, daß eS ihr Mühe machen
würde, wenn sie wüßte,' daß die LebenSrichtung des ManneS
von solchen Umständen abHange. Man muß doch eine
Einrichtung treffen, die eS möglich macht, daß Geistliche, die in
der ersten Zeit' ihrer Wirksamkeit in ungünstige Verhältnisse
kommen, mit der Zeit eine bessere Stellung erhalten können.
Ich Halle die Einwürfe deS Herrn Mühlethaler nicht für
begründet, auch seine Besorgniß nicht> daß eS zu lange gehe, bis
ein Wechsel erfolgen könne. Ich mache Sie aufmerksam, daß
der vorliegende Entwurf hierüber noch andere Bestimmungen
enthält, und verweise in dieser Beziehung auf den Art. 23.
Ich glaube, die erhobenen Einwendungen wiegen die ungeheuren

Konsequenzen nicht auf, die eintreten könnten, wenn man
vom bisherigen Systeme ganz abgehen würde. Ich bin
überzeugt, es wäre dieß ein großer Schlag für Geistliche, die nicht
àave den Leuten einleuchten, vielleicht nicht gerade daS Wort
führen können, wie Andere, während darunter oft die allerbesten
und tüchtigsten Männer sich befinden. Ich empfehle Ihnen
daher den Art. t, wie er vorliegt.

Abstimmung.
Für den Art: 1 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den Anträg.veö Herrn Mühlcihaler 8 Stimmen.
Dägegen '

^
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Art. 2.

Ausgenommen hievon sind, und stets nach freier Wahl
werden vergeben:

s. die deutschen Pfarrstellen in den leberbcrgischen Amtsbezirken

Courlelary, DelSberg, Münster und Neuenstadt, und
die protestantische Pfarrstclle im Amtsbezirke Prunirut;

b. die Pfarrstellen derjcnigm Gemeinden, welche über 4000
Einwohner haben.

Herr Berichterstatter. Die im vorliegenden Artikel
bezeichneten Ausnahmen haben ihren Grund in verschiedenen
Verhältnissen. Vor Allem hat man solche Stellen im Auge,
die eine ausgedehnte Pfarrgenossenschast haben, deren Geistliche
bald da bald dort predigen, sich oft 3—4 Stunden weit
entfernen müssen und daher einen jungen Mann in voller Kraft
nöthig haben; Stellen, bei denen man eS unmöglich auf den

Altersrang ankommen lassen könnte. ES ist sodann noch ein
anderer Grund, der für den Aura in Betracht kommt. ES ist

natürliches Gebot der Toleranz, daß dort'auch die protestantischen

Geistlichen bei ihrem Auftreten die nöthige Rücksicht, den

nöthigen Takt beobachten, damit keinerlei Reibungen entstehen.
Run eignet sich nicht jeder Geistliche, der nach dem AlterSrange
Anspruch auf die betreffende Stelle hätte, dazu> sondern die

Behörde muß eine gewisse Auswahl haben. Die Bestimmung
unter litt, b lautete ursprünglich anders, indem man die
Ausnahme auf diejenigen Gemeinden ausdehnen wollte, welche den

Amtssitz haben. Man fand aber, daß das nicht rationell
wäre, indem man nicht einsah, warum in Wyl oder an einem
andern kleinen Orte, wo zufällig ein Amtssitz sein mag, die

Wahl frei sein sollte. Dagegen fand man, in der Größe, der
Gemeinde liege allerdings ein Grund, der Berücksichtigung
verdiene, es sei ein Unterschied zwischen einer Pfarrei von
6—890 und einer solchen von 4^5000 Seelen. Eine solche

Pfarrei hat eine Menge Schulen, eine ausgedehnte Korrespondenz,

sie bedarf eines ManncS, der nicht durch Alter und Ge-
sundheitSverhältnisse geschwächt, sondern eines solchen, der noch
in voller Kraft^st. Deßhalb glaubte man, es rechtfertige sich
die Bestimmung, nach welcher Pfarreien, die über 4000 Seelen
zählen, stets nach freier Wahl vergeben werden sollen. Endlich
find auch die Klaßhelfereien ausgenommen, die nicht im
Zusammenhang mit einer einzelnen Pfarrei bestehen, sondern wo
der betreffende Geistliche bald dahin bald dorthin zur AuSbülfe
verwendet wird.

Herr Präsident. Nach den AbänderungSanträgen deS

RegierungSrathes würden die Klaßhelferstcllen weggelassen.

Herr Berichterstatter. Ich schließe mich natürlich den

AbänderungSanträgen an. >

Geißbühler. Ich stelle den Antrag, aus den gleichen
Gründen, welche der Herr Berichterstatter entwickelte, bei litt, t,
des Art. 2 eine Reduktion der Seelenzahl auf 3000 zu
beschließen, indem ich dabei namentlich die geographische Läge
einzelner Gemeinden berücksichtigen möchte^ >

Der Herr Berichterstatter gibt den Antrag deS Herrn
Geißbühler als erheblich zu.

Der Art. 2 wird mit der zugegebenen Modifikation durch
das Handmehr genehmigt.

^ /.-.'z

Art. 3.

Alle Wahlen, ohne Ausnahme, geschehen auf öffentliche
Ausschreibung hin; die Ausschreibung unterliegt den allgemein
geltenden Formen und geht von der Staatsbehörde aus.

Ebenso geschehen die Anmeldungen bei der Staatsbehörde.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Art. 4.

Sobald die Anmeldungsftist verstrichen ist, verfaßt die
Behörde, welche die Anschreibungen empfangen hat, daS Ver-
zeichniß der wahlfähigen Bewerber, und theilt dasselbe einerseits

dem Ausschüsse der KantonSsynodè, andererseits dem OrtS-
Kirchenvorstande mit. '

Herr Berichterstatter. In diesem Artikel verbunden
mit dem Artikel 5, erscheint nun daS eigentliche System, welches

der Wahl zu Grunde gelegt wird. Bis jetzt galt bei
Wahlen nur die Vorschrift, daß die wahlfähigen Geistlichen
sich meldeten und nach Uebung ihr« Gründe, warum sie sich

von ihrer Stelle zu entfernen wünschten, eingaben; dann wurde
von der Kirchendirektion der Vorschlag gemacht und der Re-
gieruNgSrath nahm die Wahl vor. Nach und nach, namentlich
in den letzten Jahren, machte sich alS Brauch geltend, daß das
Verzeichniß der Bewerber dem Kirchenvorstande der betreffenden
Gemeinde mitgetheilt wurde und daß dieser dann sich auS-
shrach, sei eS positiv oder Negativ. Bald war eS der Kirchen-
vorftand einzig, der sich auSsprach, bald glaubte derselbe, eS

Nicht von sich auS thun zu können, und legte dann die Sache
der Gemeinde vor, welche ihren Wunsch aussprach, dem als-
dann Rechnung getragen wurde, sofern die Wahlbehörde nicht
davon abzugehen und eine andere Wahl treffen zu sollen
glaubte. Nach dem neuen Vorschlage würde nun die Liste der
Bewerber einerseits dem Kirchenvorstande der betreffenden
Gemeinde, andererseits dem Ausschüsse der KantonSsynodè mit,
getheilt. Sie wissen, wie diese zusammengesetzt ist: sie besteht

aus Abgeordneten der Bezirkssynoden, diese bestehen auS

Abgeordneten der Kirchenvorstände. Der Ausschuß ist eine von
der KantonSsynodè gewählte, auS Geistlichen und Weltlichen
bestehende Behörde. Jede dieser beiden Behörden macht einen
doppelten Vorschlag und reicht denselben der Regierung ein,
die nicht daran gebunden ist. Wenn man nun fragt, welches
der Grund sei, auS dem man dem Kirchenvorstande und dem
Ausschüsse der KantonSsynodè däS Vorschlagsrecht einräumen
will, so ist eS sehr begreiflich, daß man ein solches Recht dem

Kirchenvorstande einräumt; man könnte es vielleicht auch der

Kirchgemeinde einräumen. Warum, wird man aber fragen,
soll daneben noch eine andere Behörde ein Vorschlagsrecht
haben? Man glaubte, wenn der Kirchenvorstand die Geistlichen,
welche sich für die ausgeschriebenen Stellen melden, nicht genau
kenne, so habe der Ausschuß der KantonSsynodè, in welchem
auch ältere Geistliche sitzen, mehr Personenkenntniß. Man
fand ferner, der Vorschlag deS Kirchenvorstandes könnte oft nur
zufällig sein, während man vom Ausschuß der Kantonssynode
einen Borschlag erwarten könne, der sich auf die ganze Carriere
deS betreffenden Bewerbers stützt; dann sei die Regierung besser

im Falle, den rechten Mann zu finden, wobei freilich zu
berücksichtigen ist', daß bei Rangwahlen die Behörde an die vier
ältesten Bewerber gebunden ist. ES ist natürlich daß man
hierüber verschiedener Meinung sein kann, ob dieses System
Meckmäßig sei oder nicht, und man wird nicht bestreiten, daß
eS auch seine Schwierigkeiten hat, einerseits für die Gemeinde,
anderseits für die KantonSsynodè. ES hat ferner Swwierig-
keiten süt die Regierung di» unter allen Umständen einen



Vorschlag abweisen muß, entweder denjenigen deâ Ausschusses
der KantonSsynode oder denjenigen der Gemeinde, und so nie
eine Wahl treffen kann, die Allen recht ist. Bis jetzt hat sie

wenigstens hie und da Wahlen getroffen, die Allen recht wäre».
Nach dem neuen Vorschlage wird die Sache keineswegs
erleichtert, und inwiefern die Gemeinden dabei erhallen, was sie

wünschen, ist auch die Frage. Man kann indessen einen Versuch

machen. Wenn eS sich dann zeigen sollte, daß dieser
ModuS nicht durchführbar sei, s» wird man die Sache zu
ändern suchen. Bet diesem Anlasse muß ich noch einmal darauf
zurückkommen, welche Stellung der Berichterstatter gegenüber
dem Entwürfe eingenommen hat. ES ist der Entwurf, über
welchen die KantonSsynode sich ausgesprochen hat, und wenn
auch der Berichterstatter nicht ganz damit einig geht, wenn er
vielleicht ein anderes System vorschlagen möchte, so konnte er
nicht mehr Aenderungen vorschlagen, auch die Regierung konnte
nicht Aenderungen vornehmen, weil sonst ein neues Projekt
entstanden wäre, daS wieder der Synode hätte vorgelegt werden
müssen/ Ich möchte mir also die Freiheit wahren, dieses und
jenes als erheblich zuzugeben, um eS näher zu untersuchen.

v. Känel. Ich bin mit dem gemischten Wahlsysteme
einverstanden. ES wird keine Rede mehr davon sein, daß die
Regierung einzig wählen soll. Dann fragt eS sich, ob die

Wahl der Gemeinde einzig zustehen soll. So weit möchte ich
auch nicht gehen. Dagegen finde ich, daß daS PorschlagSrecht
der Gemeinden zu sehr beschränkt ist; eS ist bloß vom Airchen-
vorstande die Rede. Ich wünsche, daß eS auf die Kirchge-
meinde ausgedehnt werde in dem Sinne, daß nach dem Worte
„OrtSkirchenvorstande" «ingeschalte« werde? „zu Handen der
Kirchgemeinde."

RöthliSberger, alt-RegierungSrath. Ich kann mich
der Ansicht deS HeS Herrn Präopinanten anschließen, dagegen
möchte ich noch einen anderen Punkt berühren. Ich bin nicht
ganz mit dem Entwürfe einverstanden in Betreff des Vorschlags-
rechtes deS Ausschusses der KantonSsynode. DaS gemischte
Wahlsystem entspricht auch meiner Ansicht, aber ich möchte dte
Kirchendircktion an die Stelle deS Ausschusses der KantonSsynode

setzen. Mir scheint, eS handle sich um nichts anderes
als um Berücksichtigung der Verhältnisse, und dazu scheint
mir dfe Kirchendirektion die geeignetste Behörde, während der
Ausschuß der KantonSsynode nicht immer versammelt ist.

Blösch. Ich erlaube mir, gegen die Anträge der beiden
Herren Präopinanten, und besonders gegen den letzten, daS
Wort zu ergreifen. Der letzte Redner übersteht etwaS; eS

versteht sich von selbst, daß, die. Kirchendireknon beim RegierungS-
räche den Vorschlag macht, welcher bei Kreditwahlen ganz frei
ist, während sie bei Rangwahlen unter drei oder vier Bewerbern

denjenigen vorschlägt, den sie als den geeignetsten betrachtet.
ES handelt sich hier hauptsächlich um zwei Fragen erstens
wer soll im Namen der Gemeinde hen Vorschlag machen?
Die andere Frage ist die: soll die Synodalbehörde irgendwie
interveniren? WaS den ersten Punkt betrifft, so begreife ich
ganz gut, daß man auf den Gedanken kommen kayn, den
Vorschlag von der ganzen-KirMeyninde ausgehen zu lassen,,
aber dann müßte die Kirchgcmeind« jedesmal besonders ver,
sammelt werden, wenn eS sich um einen Wahlvorschlag handelt.

Also schon in dieser Beziehung wäre es eine praktische
Schwierigkeit. Ich für meinen Theil erlaube mir, davor zu
warnen, den Vorschlag der Kirchgemeinde, zu übertragen, wenn
man nicht bei jeder Pfarrwahl Paiteiungen .in der Gemeinde
veranlassen will. Bei jeder AdstimMNg, gibt eS eine Mehr-:
heit und eine Minderheit. Wirp derjenige gewählt. den à
Mehrheit vorschlägt, so hat der Geistliche daS Bewußtsein, daß.
er die ganz« Minderheit gegen sich, habe; im entgegengesetzte»
Falle hat er die Mehrheit gegen sich. 'DaS hemmt daS Wirken..
deS Pfarrers von dem àgenblàM,'«Mo M dmken mà
ver hat mich gewünscht, der -nicht- Wenn man à dieser Be,

ziehung glaubt, eS sei nicht genug, den großen Schritt zu thun,
daß man der Gcmeindebehörde ein Vorschlagsrecht einräumt,
so würde .ich dann lieber der Gemeinde die Wahl lassen. Der
Vorschlag ist für die Regierung nicht bindend. Ich frage
überhaupt: ist die ganze Kirchgemeinde die Behörde, welcher
bei einer Pfarrwahl im Allgemeinen ein maßgebendes Urtheil
zusteht? Hch behaupte, nein. Mit seltenen Ausnahmen werden

sogar die Kirchenvorstände in Verlegenheit sein, sich über
den Kandidaten zu äußern. Kennen sie ihn, seine Studien,
seine Vergangenheit? UebrigenS dürfte die Behörde, welche
diesen Entwurf vorlegt, wohl auch von eigenen Erfahrungen
reden, und ich erlaube mir wenigstens zwei solche anzuführen,
ohne die betreffenden Gemeinden zu nennen. Die eine bezieht
sich auf eine Gemeinde deS OberaargauS. Dieselbe sprach sich
bei der letzten Wahl in bestimmter Weise für einen Kandidaten
auS. Dieser Kandidat wäre phne dieß kaum gewählt worden.
Allein die Regierung glaubte.dem Wunsche der Gemeinde ent«
sprechen zu sollen, und nun lebt die Gemeinde mil diesem
Geistlichen im ärgsten Unfrieden und wünscht sehnlich, ihn
wieder loS zu werden. Dieß daS eine Beispiel, DaS andere
ist entgegengesetzter Art, und betrifft eine Gemeindezwischen
dem Simmenthal und dem Oberland. Als vor einigen Jahren
die dortige Pfarrei in Erledigung kam, ward derselben, wie
dieß seit 1852 immer geschieht, das Verzeichniß der Bewerber
mitgetheilt, damit sie einen doppelten Vorschlag machen könne.
Die Gemeinde aber lehnt« dieß ab, mit der für sie, wie für
den Betreffenden gleich ehrenden Erklärung, sie habe einmal
gewünscht und ihr Wunsch sei unbcrücksichtiget geblieben, sie

sei aber dabei so gut gefahren und die von der Regierung
getroffene Wahl eine so glückliche gewesen, daß sie beschlossen
habe, nie mehr bei einer Pfarrwahl Wünsche zu äußern. Die
Fälle sind selten, wo die Kirchenvorstände die Verhältnisse so

genau kennen, um mit vollständiger Sachkenntniß den Vorschlag
machen zu können. WaS wird geschehen? Man wird an
einige Personen schreiben, oder der Kandidat wird hinfahren,
um einigen Personen Besuche abzustatten; aber ein eigentliches
Urtheil über die Eigenschaften desselben hat man in der
Gemeinde nicht. Ich möchte Sie daher bitten, 6ei diesem wichtigen

Schritte zu bleiben, welcher Ihnen vom RegieruugSrathe
vorgeschlagen wird, und den Vorschlag von einem engern
Kollegium ausgehen zu lassen. Warum sollte die Gemeinde
dem Kirchenvorstände, den sie wählt, nicht ihr Vertrauen
schenken? Sie käme in eine höchst fatale Stellung, wenn sie

selbst den Vorschlag machen müßte. WaS den Ausschuß der
Kantonalsynobe betrifft, so hat die Sache eine größere
Bedeutung, als eS auf den ersten Blick scheint. Auch diese
Einrichtung halte ich für durchaus passend und dem Geiste unserer
öffentlichen Einrichtungen entsprechend. Bis jetzt war nichts
her Art gesetzlich vorgeschrieben. faktisch indessen hat sich die
Uebung, und zwar mit unzweifelhaftem Urtheil, ausgebildet,
daß bez schwierigern Pfarrwahlen der betreffende Dekan zu
Rathe gezogen wurde. Der Entwurf möchte auch in dieser
Hinsicht einen Schritt weiter gehe», und setzt daS Vorschlagsrecht

deS SynodalanSschusseS demjenigen deS Gemeindektrchen-
vorstandeS an die Seite. Ich sagte, diese Bestimmung scheine
mir an sich wünschbar, und in der That bitte ich, nicht zu
übersehen, daß wenn der Vorschlag der Gemeinde schon der
mangelnden Kenntniß der Bewerber wegen, fast nothwendig
ein einseitig lokaler sein wird, der SynodalMSschuß hingegen
umgekehrt seiner Stellung nach sich mehr eignet zur
Begutachtung der WattwahleN auS dem Gesichtspunkte der
allgemeinen kirchlichen Interessen; wie nicht weniger in der
Mitwirkung dieses besondern kirchlichen Organs eine Art von
Korrektiv für daS läge, was bei ganz freier Regierungswahl
Schiefes in dem paritätischen Charakter der obersten Staatsbehörde

erkannt werden mag. Wohl kann ich mir eine
abweichende Anschauung denken bei denen, welche überhaupt den
bestehenden Synodaleinrichtungen ungeneigt sind, um so mehr,
da ich gestehen darf, daß ich früher selber nichts weniger als
eingenommen war für diese neue Einrichtung. Allein andererseits



soll auch das Geständniß nicht unt«rbleiben,. dast sich mein
Urtheil darüber wesentlich modifiM Hat,. seitdem He Erfahrung
gezeigt, daß die Synodalordnung mcht nur sn Kurzem weit
tiefere Wurzeln geschlagen, als ich erwartet hatte, sondern daß
sie auch wesentlich beigetragen hat, den kirchlichen Geist neu
zu beleben und wenn ich mich so ausdrücken darf, die Kirche
und kirchlichen Institutionen zu popularisiren. UebrigenS ist
daS heute nicht mehr die Frage, ob unS die 1ß46 eingeführte
Synvdalordnung gefalle oder nicht gefalle. Genug, die
Verfassung dieses JahrS hat sie eingeführt, und die Institution
hat daher nicht bloß auf unsere Anerkennung, sondern auch
auf konsequente Ausbildung Anspruch. Der 8 80 der Verfassung

gibt den Synodalbehörden ein Recht zur Mitwirkung bei
allen kirchlichen Fragen, denn derselbe unterscheidet lediglich
zwischen inneren und äußeren kirchlichen Angelegenheiten, und
während er der Synode in Betreff der ersteren sogar, unter
Vorbehalt hoheitlicher Genehmigung, daS Entscheidungsrecht
gibt, ist ihr hinsichtlich der zweiten Art kirchlicher Geschäfte
ebenso ausdrücklich wenigstens daS „BorberathungSrccht"
übertragen. Ich will nicht untersuchen ob die Pfarrwahlen zu
den innern oder zu den äußern Kirchenangelegenheiten gehören,
nur daS scheint mir klar, daß ihnen überhaupt der kirchliche
Charakter nicht abzustreiten ist, daß sie daher der einen oder
der andern der beiden Klassen beizusetzen sind- Darum glaube
ich auch nicht zu weit zu gehen, wenn tch sage, wen» nicht
der Buchstabe, so doch der Geist deS § 80 der Verfassung
fordert, daß der KantonSsynode oder dem Synodalausschuß,
im Namen derselben, wenigstens daS Recht eingeräumt, und die

Möglichkeit geboten werde, als spezielles kirchliches Organ bet
der Wahl der Geistlichen ebenfalls---mitzureden. ES entspricht
dieß vollkommen dem Geiste unserer öffentlichen Organisation^
Wenn ein Regierungsstatthalter gewählt werden soll, so nracht
der Amtsbezirk seinen doppelten. Vorschlag, der MegierungSrach
ebenfalls, dann kommt der vierfache Vorschlag vor den Großen
Rath, welchem die Wahl zusteht Bet- der Wahl eines
Gerichtspräsidenten besteht dieselbe Einrichtung Der Große Rath
wählt frei, er ist an keinen Vorschlag gebunden. Ich behaupte,
noch einmal nicht dem dürren Buchstaben, aber dem Geiste
der Verfassung nach ist die Kirchenfynode berechtigt, ein Wort
zur Pfarrwahl zu sagen. In dieser Beziehung scheint.-mir,
der Vorschlag deS Entwurfs entspreche weit mehr den; Geiste
der jetzigen Organisation in Staat und Gemeinden, und ich
müßte daher bedauern, wenn man von dem Vorschlagsrechte
deS SynodalauSschusseS abstrahiren würde. Ich möchte aber
noch einen zweiten Gesichtspunkt berühren, und bitte, mich nicht
der Intoleranz zu bezüchtigen. Sie werden nicht übersehen,
daß die Wahl der Geistlichen in die Hände einer politischen
Behörde fallen soll, in der auch Katholiken sitzen, .in der
konstitutionell lauter Katholiken sitzen können. Verletzen darf es
daher Niemanden, wenn ich sage, daß hierin, vom kirchlichen
Standpunkt auS, etwas Anormales und jedenfalls sicherlich ein
Grutch liegt, von dem bisherigen Systeme unbedingter Regier
rungSwahlen abzugehen. Man sage nicht, her Uebelstand finde
seine Ausgleichung in der Mitwirkung protestantischer Raths«
glieder bei Fragen, welche die katholische Konfession berühren-
Denn zu vergessen ist nicht, daß die katholische Kirche ihr vom
staatlichen vollkommen getrenntes. Regiment hat, daß z. B. dis
Wahlen der katholischen Pfarrer nicht vom Regierungsrathe,
sondern vom Bischof ausgehen. Bei der freien Wahl ist dir
Regierung gar nicht an den Vorschlag gebunden; sie hört nur
an und läßt sich allfällige Aufklärung geben. Bet Rangpfarreien

ist eS anders, die Freiheit der Wahl beschränkt. Der
günstigst« Fall, den Sie sich denken können, ist der, daß der
Kirchenvorstand zwei Kandidaten vorschlägt, der Ausschuß der
KantonSsynode die nämlichen; daqn würde die Wahlbehörde
wohl thun, einen der Vorgeschlagenen zu wählen. Ich nehme
aber an, die Vorschläge deS Kirchenvorstandes und des AuS«
schusseS der KantonSsynode weichen ab, dann hat die Regierung
eine um so freiere Wahl während in dem Antrage, welcher
den SynodakauSschuß ausschließe» will, à Beschränkung!
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ließt, die unter Umständen nicht wünschbar ist. Ich sage
übrigens mit dem Herrn Berichterstatter, das ganze Gesetz ist
ein Versuch, und cS steht der Staatsbehörde ganz frei, den
Mechanismus später wieder zu ändern. Der vorliegende Ge-
ietzeSentwurf. ist übrigens nicht der erste Schritt, um sich einem
freieren Systeme zu nähern. Bereits wurde angedeutet, daß
seit einer Rethe von Jahren, man wird eS nicht verübeln, wenn
ich ausdrücklich betfüge, seil 1852, infolge eines förmlichen
Beschlusses d«S RegierungSrathS, keine Pfarrwahl mehr geschieht,
ohne, daß zuvor das Perzeichniß der Bewerber dem betreffenden
OrtSkircheiivorstande mitgetheilt und von dieser Behörde ein
doppelter Vorschlag verlangt wird. Diese Einrichtung war
ein bedeutender, aber kein unüberlegter Schritt. Er entsprach
den Verhältnissen und hat sich auch im Ganzen sehr gut
bewährt. Beinahe immer fielen die Vorschläge der Kirchenvorstände

aus würdige Kandidaten und so oft eS ohne wesentliche
Uebelstäude geschehen konnte, wurden daher auch die geäußerten
Wünsche von der Wahlbehörde berücksichtiget. Der vorliegende
Enlwurft enthält einen neuen bedeutenden Fortschritt Ich
halte ihn für gut und reif; aber ich würde eS bedauren, wenn
heute weiter gegangen würde. Für die Einen mag das Vor-
geschlagene das Endziel, für die Anderen bloß ein Schritt, aber
ein bedeutender, zum Endziele freier Gemeindewahlen, Allen
aber, sollte er, nach meinen; Urtheil, das zur Zeit Angemessene
und Genügende sein. Ick empfehle daher dringend den
Vorschlag deS EniwprfS. Den Gemeinden wäre mit der Bescherung
cineö direkten VorscklagSrechteS durch die Kirchgemeinde nicht
sehr gedient. WaS die Stellung der Synodalbehörde betrifft,
so lege ich großen Werth darauf, daß man derselben ein Bor-
schlagSrecht einräume, namentlich mir Rücksicht darauf, daß man
bei konfessionellen Verhältnissen daS spezifisch protestantische
Organ nicht ganz, übergehe, sondern ihm ein« Aeußerung
zugestehe.

- Mühlethaler. Ich hingegen habe zur Kirchgemeinde
besseres Zutrauen als Herr Blösch, denn in der Gemeinde ist
auch ihr Vorstand begriffen, eS befinden sich in ihrer Mitte
hie^ und da ein Großrath, ein Amtsrichter und andere
Manner, denen man ein Urtheil zutrauen soll. Deßhalb stimme
ich zum Antrage des Herrn v. Känel in dem Sinne, daß der
Gemeinderalh den Vorschlag machen soll, mit Uebergehung deS
Kirchenvorstands.

Jmer. Ich hätte nicht viel zu bemerken, wenn eS sich
nur um den Art. 4 handeln würde, weil er gut ist. Ich bin
der Ansicht, daß man die AnfchreibungSliste sowohl dem
Ausschuß der KantonSsynode als dem Kirchcnvorstande zustellen
soll; aber da die Art. 4 und 5 mehr oder weniger gemeinschaftlich

in Berathung liegen, so kann ich, entgegen der vpn mehrern
Rednern geäußerten Ansicht, mich nicht dem Vorschlage
anschließen, der Synode in dieser Frage «in VorfchlagSrecht ein-
uräumen, Ich möchte, daß der Kirchenvorsiand einzig Vor«
chlâge mache, ihm anheimstellend, die Kirchgemeinde zu Rathe

M zieh«», wenn «r «S. passend findet. Ich möchte auch, daß
per Kirchcnvorstanv vier start zwei Vorschläge machen würde.
Man hat zur Unterstützung des doppelten Vorschlages, daS
Verfahren bei der Wahl der Regierungsstatthalter und
Gerichtspräsidenten angeführt. Run ist dieses Verfahren sehr
fehlerhaft; ein großer Theil der Wahlversammlungen würde eS
lieber sehen, daß die Regierung die Regierungsstatthalter und
daS Obergericht die Gerichtspräsidenten wählen würde. Ich
möchte daher nicht, daß dieses System hier eingeführt würde.
Da die Pfarrer auf Lebenszeit erwählt werden, so erscheint die
Kirchgemeinde als jn erster Linie interesstrt, daß eine passende
Wahl geschehe; sie ist darin beschränkt, weil eS die Regierung
ist, welche die Wahl vornimmt. Es wäre daher nur gerecht,
ivenn dem Kirchenvorstand ein vierfaches Vorschlagsrecht
eingeräumt würde, wobei der Regierung immerhin die Auswahl
frei stände. Ich fürchte nicht, daß ein Pfarrer vernehmen
könnte, wer sich für oder gegen ihn ausgesprochen habe, wie



der Herr Berichterstatter bemerkte, denn eS handelt stch nicht
um einen einzigen Vorschlag, so daß ich dahin schließe, man
möchte dem Kirchenvorstande allein das Vorschlagsrecht an die

Regierung einräumen, welche dann unter den vier Vorgeschlagenen

wählen würde, sei eS, daß eS sich um Vergebung von
Pfarreien nach freier Wahl, sei eS, daß eS sich um Wahlen
nach dem AlterSrange handle.

Revel. Ich könnte die Anschauungsweise keines Präo-
pinanten theilen, denn ich frage, ob die Kirchgemeinden für
die Pfarrer oder die letztern für die Kirchgemeinden da seien.

Wenn eS die Kirchgemcinde ist, welche das direkteste Interesse

hat, so folgt daraus, daß ihr daS Vorschlagsrecht zustehen

muß. In welchem KantonSthcil ist der Kirchenvorstand immer
der Ausdruck der Kirchgemeinde? Man scheut die amtlichen
Verrichtungen der Mitglieder dieser Behörde, weil die
Kirchenvorstände nicht immer der Ausdruck der Mehrheit det Kirch-
gemetnde sind. Ich stelle meinerseits den Antrag, das vierfache
Vorschlagsrecht den Gliedern der Kirchgemeinde zu übertragen
und vom Vorschlage der Kirchensynode abzusehen, weil eS sich

damit verhielte, wie mit den Vorschlägen für die Regierungsstatthalter«

und Gerichtspräsidentenstellen.

Bernard. Der Präopinant behauptet, die Kirchenvorstände

seien nicht der Ausdruck der Kirchgemeinden; das ist,
wie wenn man sagen würde, die Regierung sei nicht der Ausdruck

dcS Großen Rathes, eine Behauptung, die absurd wäre.
WaS den in Berathung liegenden Artikel betrifft, so kann ich

nur das von Herrn Blösch Angebrachte unterstützen, und be-

daure, daß meine Kollegen aus dem Jura nicht akiwesend

waren, als dieser Redner sich über den Gegenstand auSsprach.

Ich habe darüber keinen Zweifel, daß, wenn man Zwietracht
in den Gemeinden herbeiführen will, eS genügt, ihnen die freie
Wahl ihr« Pfarrer zu lassen; auf diesem Wege würde man
zu einem ganz andern Resultate gelangen als zu dem, welches
man im Auge hat. Im Kanton Baselland wollte man auch
den Ktrchgemetnden die direkte Wahl der Pfarrer lassen. WaS
geschah dann? Daß die Kirchgemeinden alle Geistlichen auS
der Stadt von der AnschreibungSljste entfernten. Aber Baselland

mußte von diesem Systeme zurückkommen, älS eS die
damit verbundenen Uebclstände einsah- Wann man daS Vor-
schlagSrecht den Kirchgemeindeversammlungen überlassen will,
so würde ich die direkte Wahl durch die Gemeinde weit
vorziehen. Der ganze Entwurf beruht, wie mir scheint, auf der
Verfassung und auf der Synodalordnung Nun kann Niemand
besser als der Ausschuß der Synode die Eigenschaften der
Kandidaten kennen, die sich anschreiben lassen. Sowohl die
Vorschläge deS Kirchenvorstandes als diejenigen deS Ausschusses
der KantenSsynode vereinigen also in sich alleS, was man
wünschen kann. Ueberläßt man daS Vorschlagsrecht der
Kirchgemeinde, so wird eS begegnen, daß ein Aspirant vielleicht
einen Spaziergang in die Dörfer macht, um den einflußreichen
Personen daselbst einen Besuch zu machen, so daß die
eingereichten Vorschläge daS Ergebniß von Umtrieben sein werden.
Zudem glaube ich, wenn man dem Ausschuß der KantonSsynode
kein Vorschlagsrecht einräumt, so handelt man gegen die
Vorschriften der Verfassung, weil jedenfalls daS BorschlagSrecht
der Synode zusteht. Der Ausschuß der Synode besteht großen-
theils aus Personen, die in der Stadt Bern oder in deren
Umgebung wohnen, so daß sie sich versammeln können, wenn
die Behörde eS verlangt. Ich will nicht weitläufiger sein, ich
bin der Ansicht, der Entwurf enthalte alle nothwendigen
Bedingungen« um ohne allzuschroffen Uebergang von einem
System zum andern überzugehen. Ein zu großer Sprung
würde unS neben das Ziel führen. Herr Revel sagt, die
Pfarrer seien für die Kirchgemeinden da. Ich für mich glaube,
eS finde in dieser Hinsicht eine Wechselbeziehung statt und man
solle so viel als möglich verhüten, die Personen, welche
zusammenleben müssen, in Opposition zu setzen. Man laße also
dem Kirchenvorstand daS BorschlagSrecht, dànn wird als Ge¬

gengewicht der Ausschuß der Synode diese Vorschläge vermehren,

so daß die Kirchendirektion eine Auswahl treffen kann,
die ihr am passendsten scheint.

Gfeller zu Wichtrach. Ich möchte den Artikel ziemlich
unterstützen, wie er im Entwürfe steht, mit einer Erweiterung
in Betreff deS Vorschlagsrechtes des Kirchenvorstandes, die ich
allerdings für die geeignete Behörde halte. Wenn man den

Vorschlag von der Kirchgemeinde ausgehen lassen wollte, so

wäre eS mit Unannehmlichkeiten verbunden, sobald verschiedene
Parteien in einer Gemeinde sind. Dagegen möchte ich doch
ein Organ der Gemeinde haben, und stelle daher den Antrag,
das Vorschlagsrecht dem Kirchenvorstande zu übertragen mit
Zuziehung deS Gemeindepräsidenten oder der Gemeindepräsidenten,

wenn mehrere OrtSgemeinden in der Kirchgemeinde sind;
dann wäre allen Verhältnissen Rechnung getragen.

Lehmann, I. U. Ich muß ebenfalls die Ansicht theilen,
welche daS BorschlagSrecht der Kirchgemeinde in Verbindung
mit der Kirchendirektion übertragen will. Wenn ein Geistlicher
für sein Leben in eine Gemeinde kommen soll, wenn Eltern
ihre Kinder demselben anvertrauen sollen, wenn überhaupt die
ganze Grundlage deS menschlichen Glücks einem solchen Manne
anheimgestellt werden soll, so ist eS doch wichtig und billig,
daß die Gemeinde ein Wort dazu zu sagen habe. Ich erblicke
denn auch darin einen Sporn, daß der Geistliche stch mehr um
die Interessen der Gemeinde bekümmere, wenn er weiß, daß
die Gemeinde ihn vorzuschlagen das Recht hat. Man sagt, eS

sei schwer, eine andere Einrichtung zu treffen. Ich selbst habe
die Erfahrung gemacht, daß man wohl thue, sich nicht zu früh
tadelnd in solchen Dingen auàzusprechen. Ich habe setner Zeit
im RegierungSrath eine Aeußerung gethan, die man mir sehr
übel nahm, obschon sie gut gemeint war. Ich sagte, das
Institut der Geistlichen habe sich überlebt. Ich wollte damit
sagen, eS habe nicht mehr den Einfluß, welcher wünschbar
wäre, deßhalb hätte ich die Geistlichen den Gemeinden näher
bringen mögen. Mein Kollege, Herr Revel, sagte zwar im
VerfassungSrathe, man solle sich nicht zu viel damit befassen,
indem er die Geistlichkeit einem Bienenkorbe verglich, von dem
aus man leicht gestochen werden könne. Aber die Sache ist so

wichtig, daß man sich doch damit befassen muß. Ich gehöre
zu denen, die eine StaatSkirche wollen, welche das religiöse
Leben im Volke fördert und pflegt; aber eS ist nöthig, daß
man die Mittel ergreife, welche zu diesem Zwecke führen. Man
sieht, fest 1830 hat die Volkserziehung große Fortschritte
gemacht. Auf der einen Seite sehen wir, wie das Separatistenwesen

in hohem Grade überHand nimmt, auf der andern Seite,
wie der Materialismus sich entwickelt, der Unglaube sich
geltend macht; in der Mitte erblicken wir eine Geistlichkeit, die
viele ehrenwerthe Glieder zählt, aber beiden bezeichneten
Parteien machtlos gegenüber steht. Ich möchte, daß die
Geistlichkeit in ihrer Bildung weniger einseitig wäre, daß man sich
bestrebe, den Geistlichen dem Volke näher zu bringen. Statt
eine einseitige theologische Stellung einzunehmen, würde er
dann vermöge seiner Intelligenz und Bildung einen größern
Einfluß ausüben. Ich glaube, die Opfer, welche dieser Stand
kostet, die hohe Misston, die er hat, gebieten, daß man dahin
wirke, ihm die gehörige Stellung einzuräumen. DaS im
Allgemeinen WaS nun den vorliegenden Artikel betrifft, so

soll man der Kirchgcmeinde allerdings ein BorschlagSrecht
einräumen. Auch, die Kirchendirektion soll ein solches Recht
haben, da sie die Verhältnisse am besten kennt; insofern scheint
mir der Antrag deS Herrn Röthliöberger zu entsprechen. Zwar
wurden Bedenken dagegen geäußert, man sagte, eS gebe dann
Agitation in der Gemeinde. DaS mag mitunter geschehen.
Aber da, wo eS der Fall ist, haben wir diese Erscheinung,
abgesehen davon, ob die Gemeinde ein BorschlagSrecht habe
oder nicht; die Leute werden ihren Wunsch doch geltend zu
machen suchen. Mit Rücksicht darauf möchte ich der Gemeinde
dieses Recht einräumen. Man spricht von der Synode. Ich



hört« aber selbst von jüngern Geistlichen, eS sei nicht billig,
daß man sie von zu vielen Behörden abhängig mache, wenn
eS sich um eine Wahl handle. In der Kirchensynode sitzen

viele achtbare Männer, aber Sie werden damit einverstanden
sein, daß sie den Zweck, welchen der VerfassungSrath ihr gab,
nicht erreichte. Der VerfassungSrath wollte den geistlichen
Stand den Gemeinden näher bringen, daher führte er die

Synode ein, aber eS zeigte sich in einzelnen Fällen, daß die
Kirchensynode der freien Willensäußerung hemmend entgegentrat.

Wenn dieses Institut den Zweck erreichen will, so muß
man dasselbe reorganistren. ES befinden sich zwar im
Ausschusse auch Männer, die nicht Geistliche sind, allein ich weiß
nicht, ob nicht vielleicht Männer in dieselbe gewählt werden
könnten, die eine gediegene Wahl zu verhindern geeignet wären.
Gegenwärtig besteht der Synodalausschuß auS den Herren
Dekan Steck, alt-Schultheiß Fischer, Dr. Blösch, Großrath
Trachsel, alt-Großrath Henzi, Großraih Friedli, Dekan Trachsel,
Pfarrer Schaffter und Pfarrer Funk in Kleienbach, und da
könnte man hoffen, daß ein Vorschlag erfolgen würde, der alle
Verhältnisse berücksichtigte. Aber wer bürgt unS, daß nicht der
Wahlvorschlag so ausfalle, daß er mehr aus einem gewissen

Kastengeist hervorgehe? Ich stimme daher zum Antrage deS

Herrn RöthliSberger.

RöthliSberger, alt-RegierungSrath. Herr Lehmann,
welcher so eben gesprochen hat, verglich den geistlichen Stand
mit einem Bienenstocke. Ich wurde heute auch von einer
Biene gestochen, nicht von einer geistlichen Man stellte meinen

Antrag so dar, als enthielte er nur Unsinn. Daß der Kir-
chendirektor das Vorschlagsrecht hat, wußte ich schon vorher.
Ich beantragte nichts Anderes, als was im Kanton Neuenburg
besteht. Ach erblicke nichts Anormales darin, wenn der
Kirchendirektor einen doppelten Vorschlag macht. Die von den

Herren Blösch und Bernard geäußerten Bedenken, als könnten
Agitationen in den Gemeinden entstehen, wenn sie das
Vorschlagsrecht hätten, theile ich nicht. Es handelt sich nicht um
eine Wahl, sondern um ein Recht deS Vorschlags, zu welchem
der Kirchendirektor einen zweiten macht, erst dann erfolgt die
Wahl. Diese Einrichtung scheint mir einer Agitation die Spitze
zu brechen. Man kann nicht annehmen, daß eines bloßen
Vorschlages wegen die Leidenschaften aufgeregt werden. Ich
glaube, das sei eS, was dem Geiste der Verfassung, unsern
Einrichtungen und dem Willen des Volkes am besten entspricht.

Bernard. Ich bin eine Antwort auf das Votum deS

Herrn Lehmann schuldig. Er billigt das Synodalsystem, aber
er findet, dasselbe sei bei uns nicht so in Ausführung gebracht,
wie eS sein sollte; er behauptet, das klerikale Element
überwiege das andere, die Mitglieder der Synode hätten nicht freie
Hand. Nun habe ich die Ehre, Mitglied der KantonSsynode
zu fein, und ich muß sagen, daß die Behauptung deS genannten
Redners nicht richtig ist. In den KreiSsynodcn find die
weltlichen Mitglieder frei, eS sind diejenigen, welche am längsten
reden. In der KantonSsynode gehen die Sachen noch besser

von Statten; die weltlichen Mitglieder nehmen da an der
Diskussion Theil, ohne vom Einflüsse der Geistlichen gehemmt
zu sein. Es ist bedauerlich, daß die Stelle eines Mitgliedes
deS KirchenvorstandeS als Nebensache betrachtet werde; aber
daS kommt daher, daß man über die Religion spottet. Ich
behaupte, daß die Freiheit der Handlungsweise der Weltlichen
sowohl in den Bezirkssynoden als in der KantonSsynode besteht.

Karlen, Oberst. Wenn Herr Bernard sich nicht so

ausgesprochen hätte, wie eS so eben geschah, so hätte ich däS
Wort nicht ergriffen, aber er sagt, diejenigen, welche nicht mit
ihm einig seien, moquiren sich über die Religion. Ich für mich
bin der Anficht, daß nicht immer mit Ja- und Amensagen die
Religion geheiliget werde. Ich frage: wem ist eS mehr daran
gelegen, welcher Pfarrer in eine Gemeinde komme, den
Hausvätern, die ihm ihre Kinder zum Unterricht anvertrauen müssen,

oder dem entfernt stehenden Ausschusse der Synode? Wenn
ein Vater ein redliches Herz für seine Kinder hat, so ist ihm
dieß nicht gleichgültig. Man empfiehlt ferner den Kirchenvorstand

für die Kirchgemeinde. Ich möchte aufmerksam machen,
wie die Wahl der Kirchenvorstände an den meisten Orten vor
sich geht. Die Mitglieder werden mündlich vorgeschlagen,
gewöhnlich sagt der Pfarrer, wen er gern hätte; die Gemeinde
wählt die Betreffenden, und wenn nicht gerade Agitation
herrscht, so ist die Versammlung sehr spärlich besucht. Ich
möchte daher die Anträge der Herren v. Känel und Lehmann
unterstützen.

Revel. Um die Ansicht des Herrn RöthliSberger zu
bekämpfen, behauptete man, eS würde in den Kichgemeinden
eine Agitation entstehen. Wenn wirklich eine religiöse Agitation
entstehen muß, so sehe ich sie lieber vor der Wahl deS Pfarrers
entstehen als nachher. Wie macht sich nun die Sache? Der
Kirchcnvorstand macht seine Vorschläge, wenige Personen kennen

sie, erst später gelangen dieselben zur Kenntniß der
Kirchgemeinde. Eine daraus entstehende Agitation wäre religiöser
Natur, aber als solche fürchte ich sie nicht; gegenwärtig hat
man als entgegengesetzte Wirkung den JndifferenliSmus in
religiösen Dingen. Wenn man der Kirchgemeinde daS Vorschlagsrecht

einräumt, so wird ihr Interesse größer sein und die
Vorschläge werden zu einem guten Ziele führen. Ich theile die
Anschauungsweise des Herrn RöthliSberger, welche mit der
meinigen übereinstimmt.

Blösch. Ich ergreife noch einmal das Wort, um auf
einige Einwendungen zu aytworten. Hr. RöthliSberger sagte,
man habe sein Votum so bekämpft, daß er eS mit einem
Bienenstiche verglich. ES wäre mir leid, wenn ich ihn verletzt
haben sollte, aber ich bitte die Versammlung, unbefangen zu
beurtheilen, wie ich meinen Standpunkt entwickelte. Ich
bekämpfte nur die Ansicht deS genannten Redners, und wenn
man jede abweichende Meinung mit einem Bienen« oder
Wespenstiche vergleichen wollte, so wäre man mit dem parlamentarischen

Leben bald am Ende. Die Herren, welche die
Beseitigung deS Vorschlages deS SynodalanSschuffeS vorschlagen,
zerstören alle Vorschläge. Nehmen Sie an, der Kirchenvorstand
macht einen doppelten Vorschlag, die Kirchendirektion vermehrt
denselben; die Sache wirb dem Regierungsrathe vorgelegt, dieser

findet die Vorschläge aber nicht passend und schickt sie an
die Kirchendirekiion zurück; dann haben Sie praktisch gar keinen
Vorschlag, die freie Wahl der Regierung wird erneuert. Hielt
man aber das Festhalten am bisherigen System freier
Regierungswahlen nicht für passend, so glaubte die vorberathende
Behörde eben so wenig zum andern Ertreme freier Gemeindewahlen

übergehen zu sollen, keineswegs auS prinzipieller
Abneigung gegen diese Form an sich, denn ohne Anstand wird
zugestanden, daß im Ganzen die Erfahrung derjenigen Länder,
in welchen die Pfarrwahlen von den Kirchgemeinden ausgehen,
nicht abschrecken könnten, daß diese Form allerdings an Orten,
wo sie neu und ungewohnt ist, mancherlei trübe Erscheinungen
herbeigeführt hat, daß aber, wo sie länger besteht, ich möchte
fast sagen, eingewohnt ist, ihr Einfluß sich meist als gut
erwiesen hat. Allein die Ueberzeugung, daß jedenfalls bei einem
plötzlichen Wechsel der freien RegierungS- gegen freie Gemeindewahlen

eine trübe Uebergangsepoche nicht erspart würde, war
GrundeS genug; um nach dem Geiste, der dabei überhaupt
vorwaltete, diesen plötzlichen Sprung von einem Ertrem in'S
andere zu vermeiden, und statt dessen daS Vorgeschlagene zu wählen,

wonach zwar außer der Regierung auch andern, mehr
kirchlichen Organen, ein Einfluß auf die Pfarrwahlen
eingeräumt, der eigentliche Wahlakt aber der Regierung erhalten ist.
Auch hierin folgte man dem Geiste der Reform, die allmälig,
Schritt für Schritt, fortschreiten will. UebrigenS bestimmte
dabei nicht bloß daS eigene Urtheil, sondern die Behörde beachtete
auch die Urtheile und Erfahrungen Anderer, und ich fürchte
nicht Mißfällig zu sein, wenn ich einige dieser Urtheile anführe.



DaS erste daàaì^deLâM»ntpyMMuàjtràmeri«de,
und rührt vom damaligen! LustizdirokM.à.:,iDi«seh Beamte,
der kaum dem Mea>!ach«',W!!UnfteiSnnigteit? Wterlieges-i mied«
drückte istch à einem.Gutachten vom Jahre M3 über die Frage
also - auS: »Ein- bindendes BorschlagSrechtî her Gemeinden
würde weder in -ihrem, eigenen Interesse noch -in demjenigen
der Kandidaten, für:dM.,Prehigtamt^liegen„ vielmehr beiden

direkt widerstreben. ES sei uns erlaubt, dieß, nachzuweisen.

a) Ansehend die Gemeindest, so sind dieselben micht in der
Möglichkeit, die Geistlichen.persönlich pdxr ihrer.BerusiSWigkeit nach
so kennen zu lernen, daß sie unter denselben die Besten-Wd für
sie Geeignetsten auswählen könnten. In beiden Beziehungen
beschränkt sich m deri Hegel M,.HenntiMkrstS- auf diejenigen,
die in der Gemeinde selbst oder à d.èr Umgegend als Religions-
lehrer zu wirken Gelegenheit hatte,n. Der Unterzeichnete weiß
aus eigener -Erfahrung,- haß.ofl Gemeinden tüchtigere Pfarrer
zu Theil wurden, al-S-bir von ihnen gewünschten waren, weil
die AussichtS- upd Wahlbehörden die Mittel haben, .sich von
der Fähigkeits und dex Moralität sämmtlicher Geistlichen die

nöthige Kenntniß zu verschaffen, d) WaS die Kandidaten für
daS Predigtamt. betrifft, so würden bei einem bindenden Vor-
schlagSrecht der. Gemeinden, nur diejenigen unter ihnen daS
Glück haben, Pfarreien zu erhalten, welchen eben der Zufall
wollte, daß sie in der Gemeinde 'selbst oder in der.Umgegend
als Vikar, Pfarrer oder Helfer bereits funftioniren konnten;
denn eS muß angenommen werden, die Gemeinde würde immerhin

den Bekannten dem bis dahin Unbekannten bet dem

Wahlvorschlage vorziehen. Auf diese Weise und unter so wenigen
Aussichten, dereinst in einem felbstständigen Wirkungskreise den

wichtigen Beruf als Geistliche ausüben »ich die nöthigen.
Subsistenzmittel erwerben zu können, würden.Hch gewiß keine

talentvollen Jünglinge demselben mehr wstbmen, und den da«

herigen Studien, während einer ,ziemlichen-Whe von Jahren
auf eigene Kosten unterwerfen wollen, vermmyers sich setzt schon,

unter günstigern Verhältnissen, die Zahl der Theologie Siudi-
renden von Jahr, zu,-Jahr so, daß. Mettigo der hìàn Ka»i
didaten f-str die Bestellung der Vjkariate bereifS ckaum mehr
hinreicht. Zu derp Allem kommt noch, daß der Pfarrer, welcher
die Stelle der Gemeinde zu. verdanken hätte,,m eine solche

Abhängigkeit von. derselben geriethe, die eS ihm zznmöglich. machen
würde, mit der erforderlichen Selststâiidigkch seine Amtspflichten
zu erfüllen." Dieß ist, wie gesagt, ein Urtheil auS der Mitte
de.r Regierung von t8-lv. Ein zweites Gutachten über die

Nämliche Frage, welches in meinen Händcn licgt, rührt ebenfalls

auS einer. Periode, die-als freistunig gilt, auS der
sogenannten He-lPè»jk, und vpn einem Wanne cher, vor, dessen
Charakter und Wssenschaftlichkeit wir sicherte-den,Hut abziehen,
von Herrn Stapfer, damaligen Minister der Künste und
Wissenschaften, Wie eS schejnr, stqrb bald nach, Einführung der
helvetischen Verfassung,hstr sn.Bem. ehzMiftlichep,'der,.Münster«
gemeinde, und -eS m.achse-.stch dfeLlflsicht.chestdn^ daß die Wahl
seines RgchfoigM der, .Gemeinde zzàwM svsttß---Dieß
bestimmte Herrn Stäpfer zur,Abfassung eineS' Gutachtens über
die Frage, und in diesem Gutachten sagt derselbe « nachdem er
bemerkt, daß. d.i.e Aegiezupg dir Pfarrwahley so. zu-organisiren
beabsichtigt, „daß sitfl-iche uizd) religiose, Ausklärung dadurch
gewinnen und die Mafloji veredeltwerhetj-, chsiiflich:„..z»D>ftsen
Zwecken scheint die gänzliche Usberlassnng à Wahl M die
Gemeinden -nicht MnßtgiöU wn^deun Partheigeist, Jntsiguen,
Entwürdigung^ des geistlichen -Standes, Mulhlosigfeit seiner
achlungSwerthesten. Gifeded uyh.Rückgang der> gründlichen
Religionskenntnisse,j ünh der. Sittenveredlung wychen,die,,Fplge
davon sein. Freilich wären dttse.Wlgen-sp'enizer zu befürchten^
wenn, aste Gemeinden, sich hurch so vfeb Aufklärung und
Bildung auszeichneten« ,atS Hie Genozide. Her«, > Allein da dieses
der Fall NM nicht-iK, da die unmsiteliW, von dgn Gemeinden
veranstalteten-Predigerwahlen uflschlbap plcft Kächthrile
hervorbringen und HG .Beispiel, von Vern .pon. àern Gemeinden
geltend gemacht werden: würde, so-spnd dje Weisheit der Ent-
scheidung des VollzichungSdirektoriumS den Wunizipalen von

Dexn sefhst dhN« Zweifek einleuchten."- Mir sehen, waS Herr
Stapfe^,,von, freien .Pfarrwahlen her Gemeinden erwartete:
PartheMist, Intriguen, Entwürdigung des geistlichen Standes,
MuthlosiMt seiner achtungswerthesten Glieder und Rüchgang
der gründlichen Religionskenntniß und der Sittenveredlung
wären nach ihm die unfehlbaren Folgen davon. Doch lassen
Sie mich fortfahren und seine Worte anführen. Unmittelbar
auf die verlesene Stelle, bemerkt derselbe weiter: „AuS eben
denselben Gründen glaubt die helvetische Regierung die öffentliche

Aufmerksamkeit von diesem Wahlgeschäfie der Pfarrer eher
auf. jede Art ableiten, als darauf lenken zu müssen. Sie hält
eS, bei der gegenwärtigen Stimmung und Sorge für die Sache
her-Sittlichkeit und religiöser Ausklärung für ihre-Pflicht, selbst

zu verhüten, und eS auch den «niergeordneten Behörden
anzubefehlen, daß nicht durch Aufsehen erregende Auftritte und
Reklamationen von Seite der Gemeinden in kirchlichen
Angelegenheiten eine gesetzgeberische Verfügung veranlaßt werde,
wodurch per geistliche Stand und mit demselben die sittliche
Veredlung des Volks GemehndSintriguen überliefert würden " Weiter

sagt Herr Stapfer: - „Denn wenn es schon beim flüchtigen
Nachdenken auffällt, daß zyr Wahl eines tüchtigen Dieners
der- Religion Kenntnisse^ und Gesinnungen gehören, die man
bei der größern Menge nicht voraussetzen darf, und dabei in
Dorfgemeinden Umstände eintreten, BerverbungSmittel gebraucht
werden können, Leidenschaften aufwallm müßen, welche der
Sittlichkeit des Volks und der Unabhängigkeit und Würde der
Religionslehrer gleich nachtheilig sind, wenn schon jede rein
tzefliokratische Wahlart dem Geiste des StellveriretersystemS
zuwider ist, und die Theorie der durch unsere Versassung
ausgeführten PolkSr,«Präsentation in den verschiedenen Zweigen der
öffentlichen Gewalt nicht weniger als daS hohe Interesse der
Volkskultur «S verlangt, daß Alles für daS Volk, allein nichts
von hem, was Ändere für das Volk besser als eSHUber zu
feisten im Stand« .sind, durch dasselbe unmittelbar geschehe, und
also dte- Erwählflng der Prediger, so wie der KänwNSverwalter
NNd Richter in.dpn Händen sachkundiger Wahlmänner am besten
aufgehoben, sei,,, so hängt hoch beinahe daS ganze innere und
östliche Hèlvetken so leidenschaftlich an diesem Rechte der.
unmittelbar vom Volke ausgehenden Psarrwahlfn und die
Maximen der Revolution in Uebereinstimmung mit dem Gebrauch
der ersten Kirche scheinen so laut dafür zu sprechen, daß in
diesem Äugenblick noch, jene Gewohnheiten und dies« Schein-
gründe den besten Grundsätzen mehr als das! Gleichgewicht halten

würden." Dieß, ich wiederhole eS noch einmal, ist das Ur-
cheil deS Ministers der Künste zind Wissenschaften der helvetischen

Republik, ausgesprochen in einem Gutachten an die
VerwaltuugSkammer von Bern, unter dem Datum vom 3. Jan.
tAK, - Ich konnte diesen beiden Gutachten, noch ein drittes,
ganz aus dem Leben gegriffenes, auS eben so unverdächtiger
Quelle beifügen. Allein ich fürchte Ihre Geduld zu sehr in
Anspruch zu nehmen, und verweise daher diejenigen verehrlichen
Mitglieder, welche gerne praktische Belege zu dem Angeführten
zu erhalten wünschen, aus die.-Rede, ipelche Herr alt-StaatS-
schreiber Wèyttmann, gewesener Pfarrer in her Basellandschaft,
im- Verfassungsrathe über .du Frage der Psarrwahlen durch die
Gemeinden gehalten, hat.

-

- Lauterbyrg. - Ich kqnn mich nicht enthalten, bei die,
sem Arsskel .einige Bemerkungen zu machen, namentlich mit
Pücksicht auf daS Votum, des Herrn RothliSberger. Wenn
djeseS nicht unterstützt worden wäre, so hätte ich daS Wort nicht
ergriffen, aber da der genannte Redner und ich verschiedene
Ansichten haben, so möchte ich vor der seinigen warnen. Wenn
wir eine Regierung von l7 Mitgliedern hatten, so könnte ich
mich, eher dazu verstehen, dem Klrchendirektör ein Vorschlags-
recht einzuräumen. Aber die Regierung besteht auS 9
Mitgliedern, wovon 2 katholisch sind. Ich nehme nun an, daß
diese auS Delikatesse yör Allem- dem Vorschlage deS Kirchen-
hirektorS beistimmen werden. Jchfrage, welche Macht hat er
dann? Er verfügt über seine Person und über zwei andere



Mitglieder der Regierung. Dann sind noch sechs Kollegen,
die über die Vorschläge zu entscheiden haben, von denen der
eine von einem Freunde und Kollegen, der andere von einer
Gemeinde kommt. Nun weiß man, daß man gern einem Kol-
legen ein Gefallen thut, namentlich wenn er mit guten Gründen,

mit beredter Zunge die Sache darzustellen weiß. Ich be-

streite aber die Sache selbst. Gegenwärtig haben wir freilich
einen Kirchendirektor, welcher durch seine Studien, durch seine

Verhältnisse und Bekanntschaften in die Lage gesetzt ist, die

Geistlichkeit zu kennen. Aber wir wissen, daß in einem
Zeitraume von zehn bis zwölf Jahren mancher Andere Kirchendirektor

sein kann. WaS haben Sie dann für eine Garantie,
daß ein Kirchendirektor, der in seinem frühern Leben nicht mit
der Geistlichkeit in Verbindung stand, sich ein richtiges Urtheil
bilde? Ich kann eS mir nur durch ein Mißverständniß erklären,
daß Herr Röthliöberger dem Kirchendirektor ein so ungemesse-

neS Recht einräumen will, indem er von der Ansicht ausging,
weil eS sich um eine Ktrchensache handle, so sei dieß nothwendig.-

Nach dem bisherigen Verfahren verhielt es sich ähnlich,
aber es genügt nicht mehr. Man will den Gemeinden nicht

nur, wie bis dahin, gestatten, ihre Wünsche auSzusprechen,

sondern ihnen bestimmte Rechte einräumen. Von diesem

Momente an erhält der Kirchendirektor eine andere Stellung. Er
hat ohnehin das große Wort in der Regierung, und wird ganz
natürlich in seiner Stellung veranlaßt werden, daS Gewicht,
welches man ihm im Gesetze geben will, faktisch geltend zu
machen. Dieses faktische Recht will ich ihm nicht nehmen, eS

ist unter Umständen sogar gut, aber ich möchte nicht so weit
gehen, ihm ein zweites Vorrecht zu geben, einen eigenen
Vorschlag zu machen. Ich erblicke keine Gefahr in dem Vorschlage
deS Entwurfs, die Regierung ist ja nicht an die Vorschläge
gebunden. Der Grundsatz dagegen ist allerdings wichtig, daß die

kirchliche Behörde, welche wir haben, ein Wort zu sagen habe.

In andern Kantonen besteht eine kirchliche Behörde, die wir
nicht haben, ein Kirchenrath. Ein großes Gewicht lege ich auf
diese Vorschläge nicht, die Regierung kann ja andere
berücksichtigen. Was das Vorschlagsrecht des Kirchenvorstandes
betrifft, so wird dieser an vielen Orten sich in Acht nehmen,
Vorschläge zu machen, welche der Gemeinde nicht entsprechen. Es
wäre wenigstens hier sehr leicht, eine Versammlung zu
veranstalten, sich in derselben auSzusprechen und so dem Kirchen-
vorstande Respekt einzuflößen. Wenn hingegen die Sache
fakultativ gestellt ist, so hat eS den Vortheil, daß die Kirchge-
metnde, wenn sie weiß, daß der Vorschlag des Kirchenvorstandes
ihr entspreche, dann nicht versammelt werden müßte. Wer noch
weiter gehen will, mag ein Institut WS Leben rufen, dessen

Nachtheile man kennt. Ich kann nicht anders, als noch Herrn
Lehmann ein Wort erwiedern. Er hat, zwar mit großer
Mäßigung, einen Tadel gegen die Geistlichkeit ausgesprochen;
ich halte mich verpflichtet, denselben zurückzuweisen. Herr
Lehmann sprach von einseitig gebildeten Theologen; er bediente sich
dabei keiner beleidigenden Ausdrücke, aber ich halte seine

Behauptung für unrichtig. Ich glaube, die bcrnische Geistlichkeit
dürfe in ihrem Wirken auf ltterarischem und geistlichem
Gebiete in den letzten zwanzig bis dreißig Jahren der Geistlichkeit
anderer Kantone und Länder an die Seite gestellt werden.
Ausnahmen hat jeder Stand. WaS den Vorwurf einseitiger
Bildung betrifft, so fasse ich die Stellung, welche die Geistlichen
in dieser Beziehung einnehmen, nicht in dem Sinne auf, als
wissen sie nur Hebräisch, Griechisch u s. w., sondern ich halte
dafür, man könne denselben daS Zeugniß geben, daß sie sich

durch allgemeine Bildung auszeichnen. Diese kann sich indessen

nicht so weit erstrecken, daß man von den Geistlichen fordern
könnte, sie sollen in allen Gebieten deS Wissens so daheim sein,
wie ein Fachmann, sondern in dem Umfange, wie eS die
allgemeine Bildung für ihren Stand erfordert. Schließlich möchte
ich mich noch gegen den Vorschlag deS Herrn Karlen ans,
sprechen, welcher dahin geht, den Einwohnergcmeinden eine

Mitwirkung einzuräumen. ES können in den Gemeindräthen
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auch Katholiken fitzen, und diese möchte ich nicht in eine rein
konfessionelle Sache ziehen.

Karlen, Oberst. Wenn ich den Gemeinden ein
Vorschlagsrecht einräumen will, so verstehe ich darunter die
Kirchgemeinden. Sodann muß ich Herrn Lauterburg erwiedern, daß
er sich täuscht, wenn er meint, eS fehle an den Geistlichen nichts.
DaS ist eben die Klage im Lande, und daraus erklärt sich der
mangelhafte Besuch deS Gottesdienstes. Die Herren sollen nur
nicht immer meinen, eS ssehle ihnen gar nichts, sondern nur
den Laien.

Kasser. Ich erlaube mir nur eine Bemerkung. Würde
der Kirchgemeinde ein Vorschlagsrecht eingeräumt, so wäre
nicht viel dagegen zu sagen. Sollte aber eine andere Behörde
als der Kirchenvorstand dazu bezeichnet werden, den Vorschlag
zu machen, so fände ich eS nicht am Orte. Ich gebe zwar zu,
daß er oft einseilig gewählt wird, aber wenn man dieser
Behörde wichtige Wahlvorschläge anvertraut, so soll es ein Sporn
für die Gemeinde sein, dieselbe nicht nur nach dem Wunsche
deS Geistlichen, sondern auS unabhängigen Männern
zusammenzusetzen. Ich habe die Ueberzeugung, daß der Kirchenvor-
ständ die geeignete Behörde ist, nur eine andere Wahlart mag
am Platze sein, damit die Wahlen selbständig werden. Im
Uebrigcn bin ich auch der Ansicht, daß der Kirchendirekiion
statt dem SynodalauSschusse ein Vorschlagsrecht eingeräumt
werden soll. Endlich hängt viel davon ab, ob die Behörde
darin freie Hand habe, oder ob die Regierung an die vier
Vorschläge gebunden sei.

Herr Berichterstatter. Die Anträge, welche im Laufe
der Diskussion gestellt wurden, scheiden sich in zwei Klassen,
die einen gehen dahin, daß die Kirchgemeinde, resp, die Gc.
meinde einzig den Vorschlag zu machen habe, die andern
wollen die Gemeinde in Verbindung mit irgend einer andern
Behörde beiziehen. Die erste Klasse geht wieder in zwei
Richtungen" auseinander : die eine will das Vorschlagsrecht der
Gemeinde durch den Kirchenvorstand ausüben lassen, während
die andere eS der Kirchgemeinde überlassen will. Ich erlckube
mir zuerst ein Wort über die letztere Klasse der Anträge. Es
handelt sich also eventuell darum, ob der Vorschlag vom
Kirchenv.orstand oder von der Kirchgemeinde ausgehen soll.
Nun zeigt sich nach meiner Anficht das Mißliche, welches in
der Stellung deS Kirchenvorstanves liegt, schon im SÜrtrage
des Herrn Jmer, welcher dem Klrchenvorstande gestatten will,
die Kirchgemeinde zusammenzuberufen. Von diesem Augenblick
an sind die gegen die Kirchtemeinve angerufenen Motive
entkräftet. Entweder erklärt man also im Gesetze: der Kirchenvorstand

einzig macht den Vorschlag, und er darf nicht an die
Gemeinde appelliren. Es fragt sich, ob Sie das wollen. Ich
setze voraus, nein. Es war bis jetzt schon. Die Einen haben
an die Gemeinde appellirt, die Andern nicht. Ich möchte wis.
sen, wie die Gemeinden eS ausnähmen, ob nicht damit geradezu
noch viel größere Unruhe und Zwist gepflanzt würde. Ich sage
daher : wenn Sie etwas von den verschiedenen Anträgen, welche
festgestellt wurden, annehmen wollen, so setzen Sie eS genau
fest. Entweder wollen Sie die Kirchgemeinde nicht mitsprechen
lassen, weil sie viele Köpfe hat, weil Agitation entstehen kann,
dann schließen Sie dieselbe auS und übertragen Sie daS
Vorschlagsrecht dem Klrchenvorstande mit der Bestimmung, daß er
die Kirchgemeinde nicht versammeln dürfe. Wenn Sie aber
daS nicht wollen, wenn Sie glauben, man köniie die Gemeinde
bciziehey,. oder wie Herr Lauterburg andeutete, durch freie
Versammlungen auf den Kirchenvorstand wirken/dann glaube ich,
eS sei viel besser, man sage geradezu statt „Kirchenvorstand"
»Kirchgemeinde" dann ist der Sache der Faden abgeschnitten. -
Also eventuell scheinen mir die Gründe, die für die Kirchgemeinde

angeführt wurden, sehr'stichhaltig, deßhalb gebe ich den
betreffenden Antrag als erheblich zu. Nun kommt die andere
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Klasse von Antrâgm, die Frage, ob die Kirchgemeinde emzig

oder in Verbindung mit ihr noch eine andere BeHorde daS Vor-
schlagsrecht haben soll. Hier lege ich nicht so großen Werth

darauf Die Kirchendirektion kann sich irren, die Regierung

kann sich irren, Alle können sich irren. Massweiß ja, wie es

aeht ES kann ein Geistlicher in den ersten zehn Jahren ganz

gut 'mit der Gemeinde leben, eS treten andere Verhältnisse und

Uebelstände ein. Deßhalb komme ich immer wieder auf den

Hauptpunkt zurück: eS kommt nicht so wohl darauf an, wie

der Pfarrer gewählt werde, als ob, wenn unheilbarer Zwiespalt

entsteht, die Möglichkeit gegeben sei, den Geistlichen zu entfer-

nen ES wurde von einem Redner behauptet, die Verfassung

perlange, daß der Kirchcnsynode ein Nvrschlagsrecht eingeräumt

werde (man sagt zwar, nicht der Wortlaut, aber der Geist der

Verfassung verlange eS). Ich kann diese Ansicht nicht theilen;

jedenfalls sagt der Buchstabe der Verfassung es nicht, auch der

Geist sagt eS nicht. Die Kirchgemeinve ist ein viel besseres

Organ zur Repräsentation als der Ausschuß der Synode. Was

den SvnodalauSschuß betrifft, so Halle ich dafür, er sei eben

nicht ganz daS, was die Verfassung wollte. Wenn eS sich

darum handeln wird (und eS wird bald geschehen), die

Organisation der Kirchsynode festzustellen (denn sie wurde Anno 1852

provisorisch angenommen, Anno t854 für zwei Jahre verlängert

und schwebt seit 1856 in der Luft), dann wird eS sich

fragen, wie eS mit der Einrichtung gehalten werden soll. Die
Einrichtung würde sich halten und nach und nach befestigen,

aber der Ausschuß ist zu sehr destillirt, als daß er entspräche.

Die Kirchgemeinve wählt den Kirchenvorstand, dieser die

Abgeordneten in die Bezirkssynode,diese wählen die Abgeordneten in
die Kirchensynode, die letztere endlich wählt den Ausschuß, und so

haben wir eine Anhäufung von indirekten Wahlen, daß an,

Ende der Spitze der Geist deS Volkes nicht mehr zu finden ist,

und die demokratischen Elemente, welche man darein bringen

wollte, wegfiltrirt worden. Daher soll man dem Volke eine

direkte Vertretung geben. Ich glaube nicht zu viel zu sagen,

wenn ich sage, daß die jungen Geistlichen auf dem Lande einen

Schrecken vor dem SynodalauSschusse haben, daß man die

Ansicht hat, eS bilde sich ein gewisses Kirchenbaronenlhum, wie

man von der Bundesverwaltung sagte, daß sich ein BundeS-
baronenthum bilde; viele Geistliche fürchten sich förmlich davor.
DaS ist die Folge deS zu vielen FiltrirenS, man kann eS

ändern durch Reorganisation der Einrichtung. Dieser Gegenstand

ist sehr der Untersuchung werth, und ich möchte nebst dem

bereits zugegebenen Antrage, betreffend daS Vorschlagsrecht der

Kirchgemeinde, auch den fernern Antrag als erheblich zugeben,

den Synodalausschuß wegzulassen. Ein dritter Antrag geht

dahin, der Kirchgemeinde in Verbindung mit dem Kirchendircktor
das Vorschlagsrecht einzuräumen. Auch diesen Antrag will ich

als erheblich zugeben, und muß hier nur bemerken, daß Herr
Lauterburg sich daS Leben in der Behörde als allzuschlau
vorstellt. Von Bemühungen deS KirchcndlrektorS, seine Kandidaten
durchzusetzen, ist keine Rede; in den meisten Fällen spricht
derselbe mit keinem Mitgliede von den Vorschlägen als bei der

Wahl selbst. UebrigenS begegnete «S mir schon vielfach, daß
ein Anderer als der von mir Vorgeschlagene gewählt wurde.
Jedenfalls ist auch der letzte Antrag der Prüfung werth, und

ich schließe dahin, daß ich alle Anträge als erheblich zugebe.

Abstimmung.

Für den Art. 4 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den Antrag deS Herrn RöthliSberger Mehrheit.
Dagegen Minderheit.
Für den Antrag deS Herrn v. Känel (und

Mühlethaler) Mehrheit.
Dagegen Minderheit.
Für den Antrag deS Herrn Im er »

5 » » » » G fell er

Art. 5.

Jede dieser Behörden bildet sodann, bei Rangwahlen aus
den vier ältesten, bei freien Wahlen aus sämmtlichen Bewerben,
einen zweifachen Vorschlag, und reicht denselben der Staatsbehörde

ein.

Herr Berichterstatter. ES wird der Fall sein, diesen
Artikel eventuell zu behandeln, indem derselbe je nach der
allfälligen Fassung deS Art. 4 modifizirt werden muß. ES
kann sich also nur fragen, ob ein zweifacher Vorschlag genüge
und ob bei Rangwahlen die vier ältesten Bewerber in Frage
kommen sollen. Ich Halle den zweifachen Vorschlag für daS
Passendste und möchte auch bei Rangwahlen die Bedingung
aufnehmen, daß die Behörde an die vier ältesten Bewerber
gebunden sei. ES ist allerdings eine Erweiterung gegen früher,
wo nur die zwei Aeltesten in Frage kamen, eine Einrichtung,
die indessen zur Folge hatte, daß die Regierung hie und da
darüber hinaus ging, wenn die zwei Erstem nicht konvenirà
Wenn man daS Rangsystem festhalten will, so halte ich dafür,
man thue besser, die Zahl der Bewerber, an welche die Regierung

gebunden ist. auf vier zu bestimmen

Revel Ich habe nicht die Gewohnheit, juà-mi!ieu zu
spielen, aber dieses Mal will ich eine Ausnahme von der Regel
machen. Zwei Bewerber wären zu wenig und vier zu viel,
deßhalb stelle ich den Antrag, einen dreifachen Vorschlag
festzusetzen.

Rösti. Der Art. 5 scheint vorauszusetzen, daß jede
Gemeinde, die im Falle ist, eine Pfarrwahl vorzunehmen, wünsche,
einen Vorschlag einzureichen. Ich bin nun einverstanden mit
dem Rechte, daS wir vorhin den Gemeinden einzuräumen
erkannten, aber ich'glaube, eS gebe Fälle, wo die Gemeinde eS

nicht wünscht, Vorschläge zu machen, und halte dafür, wo nicht
besondere Gründe dieß erfordern, sei eS sogar besser, wenn sie

dieß nicht thue. Daher möchte ich den Art. 5 in dem Sinne
etwas anders redigiren, daß «S der Gemeinde freigestellt sei,

vom Vorschlagsrechte Gebrauch zu machen oder nicht. Allein
eS könnten einzelne Gemeinden meinen, sie seien verpflichtet,
einen Vorschlag einzureichen, und daS möchte ich nicht, so wie
ich denn auch glaube, «S sei nicht nöthig, daß der Gemeinderath

einen doppelten Vorschlag mache. Ich wünsche daher, daß
der vorliegende Artikel in diesem Sinne modifizirt werde.

Mühlethaler möchte bei einem doppelten Wahlvorschlage
bleiben, von der Ansicht ausgehend, eS könnten sonst Uebelstände
eintreten.

Herr Berichterstatter. Ich bin mit Herrn Rösti darin
einverstanden, daß man die Gemeinden nicht zwingen könne,
einen Vorschlag zu machen, wenn sie der Wahlbehörde
vertrauen. Den Antrag des Herrn Revel gebe ich als erheblich zu.

Abstimmung.
Für den Art. 5 mit oder ohne Abänderung
Für den Antrag deS Herrn Rösti
Dagegen
Für den Antrag des Herrn Revel

Handmehr.
SS Stimmen.

Minderheit.
Handmehr.

Schluß der Sitzung: 1 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

F». Faßbtnch.



Fünfte Sitzung.

Freitag den 4. März 1859.

Morgens um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Statthalter Revel.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Affolter, Johann
Rudolf; Jmhoof, Samuel; Jndermühle, AmtSnotar; Riggeler,
Reichenbach, Friedrich, und Theurillat; ohne Entschuldigung :
die Herren Anderes, Bärtschi, Bangerter, Batschelet, Brügger,
Bützberger, Corbat, Engemann, Feller, FreiburghauS, Geiser,
Gerber, Girardin, Großmann, Gruber, v. Gunten, Gygar,
Haag, Hoffmann, Jmhoof, Bendicht; Jngold, Känel, Karlen,
Johann Gottlieb; Kaffer, König, Lehmann, Daniel; Lenz,
Marquis, Nägeli, Neuenschwander, Rial, Ritter, RöthliSberger,
Jsaak; Roihenbühler, Sahli, Schären, Schertenleib, Schmied,
AndreaS; Schneider, Johann; Schort, Fried.; Schori, Joh.;
Schürch, Thönen und Wirth.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

ES wird ein Anzug deS Herrn Großrath Mühlethaler
verlesen, mit dem Schlüsse:

der Regierungsrath sei einzuladen, die Frage zu
begutachten, ob nicht die Frauen, welche Krinolinen
tragen, mit einer Tare zu belegen seien.

Tagesordnung:

Fortsetzung der ersten Berathung d«S Gesetze» über
die Wahl und die Besoldung der evangeltsch-
reformirten Geistlichkeit.

(Siehe GroßrathSverhandlungen der vorhergehenden Sitzung,
Seite 53 ff.)

Art. 6.

Bei Stellen, die nicht mit einer einzelnen Kirchgemetnde
in Beziehung stehen (Art. 2 s und eventuell auch c), geschieht
die Mittheilung der Bewerberliste nur an den Ausschuß det
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Kantonösynode und geht auch der Borschlag einzig von
demselben aus.

Herr Präsident deS RegierungSratheS, als Berichte»
statter. Bisher handelte eS sich um die Pfarrstellen, welche
mit einzelnen Kirchgemeinden in besonderer Beziehung stehen.
ES gibt nun aber auch Stellen, die Nicht mit einer einzelnen
Kirchgemeinde, sondern mit mehrern in Beziehung stehen, so

z B. die deutschen Pfarrstellen in den Bezirken Courtelary,
Münster, DelSberg, Pruntrut, ebenso sämmtliche Klaßhelfer-
stellen, die mit einer ganzen Klasse in Beziehung stehen, theils
größere Bezirke in sich schließen. Da wäre eâ nicht wohl
möglich, von jeder Gemeinde einen Vorschlag zu verlangen,
deßhalb wird hinsichtlich solcher Stellen die Bestimmung
aufgenommen, daß die Liste der Bewerber dem Ausschuß der
Kantonssynode mitgetheilt und von diesem einzig der Vorschlag
gemacht wird. Nun wurde aber bei Art. 4 der Antrag erheblich
erklärt, dem Ausschüsse der Kantonssynode kein Vorschlagsrecht
einzuräumen, und je nachdem dieser Artikel modisizirt wird,
muß auch hier eine Abänderung getroffen werden. Ich empfehle
also den vorliegenden Artikel nur eventuell zur Genehmigung.

Der Art. 6 wird in dem vom Herrn Berichterstatter
angedeuteten Sinne ohne Einsprache durch das Handmehr
genehmigt.

Art. 7.

Sämmtliche Wahlen geschehen durch den RegierungSrath>
welcher bei Rangwahlen an die vier ältesten Bewerber gebunden

ist.

Herr Berichterstatter. Dieser Artikel ist einer der
wichtigsten in dem Titel über die Wahl der Geistlichen. Er
setzt nämlich fest, daß die Wahlen durch den RegterungSrath
geschehen, also an dem bisherigen Systeme festgehalten werden
soll, wie es seit langer Zeit im Kanton Bern bestand. Während

in andern Kantonen eS theils die Kirchgemeinde, theils
die Synode ist, welche wählt, stand bisher in denjenigen Ge-
meinven, welche den alten Kanton Bern ausmachten, die Wahl
der Geistlichen dem Regierungsrathe oder dem SlaatSrathe zu.
Der Antrag deS RegierungSratheS geht dahin, dieses System
beizubehalten, und Sie haben beschlossen, den Gemeinden eine
gewisse Mitwirkung einzuräumen. Indessen läßt sich auch hier
der Fall denken, daß von den Einen gewünscht wird, der Re-
gierungSrath soll nicht nur bei Rangwahlen, sondern überhaupt
an den Vorschlag gebunden sein, abgesehen davon, welche
Behörde denselben einzureichen habe. Die Ansicht der vorberathen-
den Behörde geht dahin, daß der RcgierungSrath bei freien
Wahlen nicht, an den Vorschlag gebunden sein soll. Freilich
wird eS sich in der PrariS so machen, daß man tn den meisten
Fällen, wenn eS irgendwie thunlich ist, auf den Vorschlag Rücksicht

nehmen wird, aber eS kann auch Fälle geben, wo der Re«

gierungSrath überzeugt ist, daß eine Wahl nach dem Vorschlage
der betreffenden Gemeinde nicht gut, nicht im Interesse derselben
wäre, und eS fragt sich also, ob die Regierung nicht den
geringsten Spielraum dabei haben soll. Denn man soll sich nicht
täuschen, wenn die Regierung an den Vorschlag gebunden ist,
so ist der Vorschlag von zwei bis drei Geistlichen von Seite
der Gemeinde ganz illusorisch, denn diese kann ihre Vorschläge
so einrichten, daß sie die Regierung an einen einzigen Geist,
lichen bindet, indem sie nehen demselben Persönlichkeiten
vorschlägt, deren Wahl unmöglich ist Nun scheidet sich hier das
System: entweder will man vor Allem der Kirchgemeind« die
Sache in die Hand geben, dann würde ich die Wahl durch die
Gemeinde vorziehen; oder man Will die Stellung der Geist-



lichen nicht so ganz in die Hand der Gemeinden legen, sondern
der obersten Regierungsbehörde auch einigen Spielraum lassen,

dann darf man sie nicht an die Vorschläge binden. Wollen
Sie nicht direkte Wahl durch die Gemeinde, so vertrauen Sie
der Regierung, daß sie die Vorschläge der Gemeinden in der

Regel berücksichtige, aber in Fällen, wo sie findet, dieselben

liegen nicht im Interesse der betreffenden Gemeinde, die Befugniß
habe, davon abzugehen.

Girard. Ich bin im Allgemeinen mit dem Herrn
Berichterstatter einverstanden, aber als ich den vorliegenden Ge-
setzcSentwurf studirte, hatte ich die Absicht, mit ziemlich radikalen
Ideen m Bezug auf die Gesetzesbestimmungen Hieher zu
kommen. Ich beabsichtigte, den Antrag zu stellen, daß die Pfarrer
durch die Gemeinden gewählt werden sollen, aber ich dachte

sofort, dieses Verfahren möchte vielleicht den Bewohnern beS

KantonS Bern mcht entsprechen. Immerhin überzeugte ich
mich gestern, daß der Große Rath bei Anlaß der Behandlung
dcS Art. 4 in dieser Beziehung bereits einen Schritt gethan
hat, indem er den Gemeinden daS Vorschlagsrecht einräumte.
Nun wissen wir, waS in den Kirchgemeinden vorgeht, wenn eS

sich um die Besetzung einer Pfgrrstelle handelt. Man hält viel
darauf, einen Geistlichen nach seiner Wahl zu bekommen. Wenn
der Kirchenvorstand sich versammelt, so mag er seine Wünsche
auSsprechen; wenn die Kirchgemeinde sich nicht versammelt, so

reicht man Petitionen ein, um von der Regierung die
Berücksichtung dieser Wünsche zu verlangen. DaS ist daS Verfahren,
welches ich festgesetzt wissen möchte. Allein waS insbesondere
den Art. 7 betrifft, so gibt cS ein System, daS mit meinen
Ansichten übereinstimmt, cS ist daS System der Wiederwählbarkeit

der Geistlichen, daS ich mittels eines Zusatzes zu diesem
Artikel aufnehmen möchte, da der Herr Berichterstatter nichts
von der Wiederwahl dieser Beamten gesprochen hat. Wenn
ein Theolog, der glänzende Eramcn gemacht hat, und nach
einer Pfarrei strebt, wo er sein Leben ruhig zubringen kann,
gewählt wird, so frage ich, ob dieser Pfarrer immer auf der

Höhe seiner Misston bleibe. Nein, oft sieht man solche, die
staiionät bleiben, die in ihrem Wohlbehagen einschlafen und zu
predigen fortfahren, wie sie cS eben gewohnt sind. Es gibt
Ausnahmen, ich weiß eö. Geistliche, welche dem Studium
obliegen und mit dem Fortschritte gehen. Nun befinden sich

Gemeinden, die nicht das Glück haben, einen Pfarrer der letztern
Art zu bekommen, in einer bedauerlichen Lage, aus der sie sich

nach dem gegenwärtigen System nicht befreien können.
Alsdann geschieht eS, daß daS religiöse Gefühl schwächer wird und
der Besuch der Kirchen abnimmt. Wenn die Versammlung
meinen Borschlag annehmen will, so kann der Grundsatz der
periodischen Wiederwahl aufgenommen werden, und eS ist dieß
mit ejnem ungeheuren Vorcheile verbunden. Alle Pfarrer
wissen alsdann, daß sie nach Verfluß von sechs oder zehn
Jahren einer Wiederwahl unterliegen, und diese Aussicht wird
ihren Eifer beleben, sie anhalten, ihre Pflicht zu erfüllen, mit
Sorgfalt die Kranken zu besuchen, für die Unterstützung der
Armen in der Gemeinde bedacht zu sein; sie werden ihr Mögliches

thun, um ihre Pfarrgenossen zu erbauen und zu befriedigen.

DaS ist die Art und Weise, wie der Pfarrer seine

Stellung auffassen wird, wenn das Gesetz die Wiederwahl
vorschreibt. AuS diesen Gründen stelle ich den Antrag, den
Artikel in dem Sinne zu ergänzen, daß die Geistlichen einer
pertodischen Wiederwahl nach sechs oder zehn Jahren
unterliegen. Man kann nach metner Ansicht nicht weiter gehen, so

daß alle vom Regierungsrathe getroffenen Wahlen für zehn
Jahre Geltung haben würden.

Der Herr Präsident bemerkt dem Redner, haß sein
Antrag bei Art. tv aufgenommen werden könne, nicht aber
des Art. 7. ^ ^ 5,

Girard erklärt, daß, er seinen Antrag festhalte, umbaun
den Art. 1V einfach zu streichen.

Mühlethaler. Ich hatte zuerst im Sinne, den Antrag
zu stellen, daß die Regierung an den Vorschlag der Gemeinde
gebunden sein solle, allein nach den vom Herrn Berichterstatter
gegebenen Erläuterungen will ich nicht mehr darauf bestehen.
Wenn aber die Regierung bei freien Wahlen nicht an den
Vorschlag gebunden ist, so möchte ich sie auch bei Wahlen
nach dem Range nicht binden, damit sie unter Umständen einen

jüngern Geistlichen wählen kann.

Steiner, Müller. Vom vorliegenden Entwürfe erwartet
man im Allgemeinen Fortschritte, wie in Bezug auf die Be.
soldung, so auch durch Erweiterung der Rechte der Gemeinden.
Ich stelle den Antrag, auch die Vorschläge für Stellen, die
nach freier Wahl zu besetzen sind, bindend für den RegierungS-
rath zu erklären. Wenn wir den Art. 7 annehmen, wie er im
Entwürfe steht, so haben wir in der PrariS nichts anderes,
als waS längst besteht. Wir haben Vorschläge von den
Kirchgemeinden, vom Ausschuß der KantonSsynode, und wenn die
Regierung nicht an dieselben gebunden ist, so hat sie die Auswahl

unter vielleicht zwanzig Bewerbern, die sich anschreiben.
Der einzige Unterschied besteht darin, daß die Gemeinde ihren
Vorschlag auf das Rathhaus schicken kann, um vielleicht vom
RegierungSrathe einfach bei seile gelegt zu werden. Ich frage:
ist das zeitgemäß? Sind unsere Bürger beschränklern
Verstandes als diejenigen anderer Kantone, welche mehr Rechte
haben? Nein Wir werden mit der Zeit auch zur freien Wahl
kommen, vorläufig möchte ich den Vorschlag .für die Regierung
bindend erklären. Die Gemeinden geben sich Mühe, über die
Bewerber Aufschluß zu erhallen. Es sind mir Fälle bekannt,
daß Abgeordnete'von Gemeinden ti)—12 Stunden weit reisten,
um den betreffenden Geistlichen predigen zu hören und ihn dann
bei der Pfarrwahl vielleicht vorzuschlagen.

Im er. Da der Antrag, welchen ich stellen wollte, bereits,
gestellt wurde, so beschränke ich mich darauf, noch einige Worte
in BBzug auf diesen Gegenstand anzubringen. Der RegierungS-
rath soll an die Vorschläge, welche von den betreffenden
Behörden eingereicht werden, gebunden sein. Der Herr Berichterstatter

stützte sich bei Bekämpfung dieser Anschauungsweise
namentlich darauf, daß die Gemeinde dem Regierungsrathe
dadurch die Hände binden könnte, daß sie an die Spitze deS

Vorschlages einen Geistlichen stellen würde, auf dem sie viel
hält, und daneben andere vorschlagen würde, die unmöglich
wären. DaS ist ein wenig stark. Die Pfarrer sind nicht so

zahlreich in unserm Lande, und da sie sehr schwierige Eramen
bestehen mußten, so muß man annehmen, unsere Geistlichen
seien fähig. Wenn hin und wieder eine schlechte Wahl
getroffen werden kann, so müssen wir doch voraussetzen, daß bei
dem vierfachen Vorschlage schwerlich nur ein einziger fähiger
Mann zu finden sei. Ich schließe mich dem Antrage deS

Herrn Steiner an, aber man könnte sagen: „Alle Wahlen
geschehen durch den RegierungSrath, welcher an den vierfachen
Vorschlag gebunden ist.«

Geißbühler. Ich möchte gegenüber dem Antrage des
Herrn Mühlethaler nur aufmerksam machen, daß der Grundsatz,

den er stürzen will, im K 1 angenommen worden ist. ES
fragt sich einfach: will man Rangpfarreien oder nicht? Ich
glaube daher, man könne nicht mehr auf diesen Punkt
zurückkommen, sondern müsse bei dem Angenommenen bleiben.

Laut er bürg. Herr Steiner hat in Kürze die Ansicht
ausgesprochen, die ich auch theile, aber er nahm dabei etwas
weniger Rücksicht auf die Worte, welcher sich der Herr Berichterstatter

bediente. Ich glaube, eS liegt darin Stoff zu einigen
Bemerkungen. Vorher will,.ich eine unwesentliche Sache
berühren. Es heißt im Entwürfe, der RegierungSrath sei bei
Rangwahlen an die vier ältesten Bewerber gebunden. Gestern
beantragte Herr Revel, die Zahl auf drei zu reduziren. Mir
scheint nun, dieselbe Zahl sollte für den Fall, daß der gestern



crbeblich erklärte Antrag definitiv angenommen wird, auchhier
festgesetzt werden. Was die von Herrn Mühtethaler auSge-
sprachen- Anficht betrifft, so verkenne ich nicht, daß fie von
seinem Standpunkte »US etwas für fich hat. So lange Sie
aber das Prinzip des AlterSrangeS haben, dürfen Sie nicht die

Sache so stellen, daß eS keine Bedeutung mehr hat, Man soll

nicht glauben, man habe «S immer mit einem allen Kirchenlichte

zu thun, sondern wenn man bedenkt, wie sehr die

Gemeinden danach streben, jüngere Männer zu erhalten, io läßt
sich der Fall denken, daß neben ältern Bewerbern auch jüngere
Geistliche sich melden. Man soll daher die Sache nie act ab-
surcium zu führen suchen, sondern die möglichen Fälle bedenken.

Der Herr Berichterstatter sagte Ihnen gestern, warum er

großes Gewicht auf die Beibehaltung deS RangsystemS setze;

er zeigte, daß jüngere Männer, dir im Anfange in abgelegene

Gemeinden kommen, im Laufe der Zeit vergessen werden könnten.

Nun komme ich zur Hauptsache, zum Prinzipe der

Verbindlichkeit oder NichtVerbindlichkeit der Vorschläge. Ich
begreife, wenn man von vornherein den Standpunkt einnimmt,
welchen der Herr Berichterstatter heute einnahm, so hat eS

etwas seht Bestechliches. Es wurde Ihnen gestern von Herrn
Blösch sehr klar dargestellt, welche Gefahren unter Umständen
die direkte Wahl durch die Gemeinden haben könnte. Ich wrll
den Eindruck jener Worte nicht zu schwächen suchen, obschon

ich für mich den Gemeinden viel leichter die direkte Wahl
zugestehen könnte, wenngleich ich auch die Gefahren, welche
damit verbunden sind, nicht verkenne. Der Große Rath schien

aber heute, mit Ausnahme einer Stimme, diesen Grundsatz

nicht annehmen zu wollen. Ich will nun zu zeigen suchen,

daß das Votum des Herrn Berichterstatters als ein «lnseliiges

aufgefaßt werden kann, insofern als er nur eine Seite der

Sache berührt hat. Dek Herr Berichterstatter' erinnerte unS

an den Fall, wo eine Gemeinde verwerfliche Vorschläge
machen könnte, daß dann die Regierung daran gebunden wäre.

Eine Gemeinde könnte z. B. denjenigen voranstellen, weichen sie

zum Pfarrer wünschte, und demselben solche Namen beifügen,
daß die Regierung gezwungen wäre, den Ersten zu nehmen,

wenn, sie nicht eine miserable Wahl treffen wolle. NUN

erlaube ich mir, an die gestrige Verhandlung zu erinnern. Bei
Artikel 4 wurde ausdrücklich die Bestimmung ausgenommen,
daß einerseits der Ausschuß der Kaiiionösytivde einen

Vorschlag einzureichen habe. Liegt darin nicht die Garantie für
eint gute Wahl? Ich behaupte, so lange die gegenwärtigen
Verhältnisse bestehen, werden wir Nie erleben, daß der
Ausschuß der KaNtonSsyNvde der Regierung einen Unwürdigen
Vorschlag machen wird. Dagegen könnte der Fall eintreten, nw
der SynodiilauSschüß einen solchen Vorschlag einreichen würde,
von dem die RcgietNNg sagen konnte, aus diesen und jenen
Gründen könne st« denselben nicht annehmen, weil er in dieser

oder jener Richtung einseitig sei. Aber andererseits haben Sie
auch den Vorschlag der Gemeinde. Ist der erste irrig, so kann
die Regierung fich an den zweiten hakten, und ich möchte doch
sehen, ob der Große Räth von Bern erklären dürfe, dass weder
eine Gemeinde noch der Synodalausschuß einen tauglichen
Borschlag machen könnt. Ich verlasse'diesen Standpunkt und
setze voraus, Sie wollen den Botschlag deS Ausschusses der

Kantonssynode nicht. Ich will jetzt Nicht näher darauf
eintreten, ob dieß zweckmäßig sei oder nicht, abtt wenn Sie diesen

Vorschlag bei der definitiven Redaktion beseitigen, so kommen

wir zum Vorschläge der KirchendirektioN. Herr Röihlisberget
stellte gestern den Antrag, ich bekämpfte ihn, der Herr Berichf-
erstatter gab denselben zu und die Mehrheit erklärt« ihn erheblich.

Wenn Sie den fragliche»» Antrag definitiv-genehmigest,
so erklären Sie damit nichts anderes, als daß der Kirchcirdtrek-
tion gegenüber det Gemeinde ein Recht eingeräumt werde, nächl

welchem in vorkommenden Fällest die Regierung ungehiiivert
eine ihr gut schetiichd«- Wahl 'treffest kann ; Sie rätunen dahA
der Reàufig à Recht ein, das -unter Umständen inrJNàffe
der Ktrche und der bekeffàn'Gemeinde Msgeûbt wàn
kann. Sie mögen also dein AttSsHüsse à KitsttönSsWode öder

Tagblatt de« Großen Rathe« tSî».

der Kirchendirektion daS Vorschlagsrecht einräumen, so haben
Sie neben dem Vorschlage der Gemeinde noch «inen anbetn,
und dann wenn Sie noch einen zweiten Vorschlag haben,
sei eS vom SynodalauSschusse, sei eS von einem Mitgliede der
Regierung und zwar von demjenigen, welches die Verhältnisse
der Geistlichen am besten kennen kann — dann ist es wahrhaftig

ein Gespenst, wenn man sich vor einer Gefahr fürchter,
die bei allfälliger Verbindlichkeit der Vorschläge für die
Regierung eintreten könnte; ober Sie erklären zum voraus, daß
entweder die Gemeinde oder die Kirchenvirektion oder der Sy.
nodalauSschuß so unvernünftig seien, daß sie nicht einen rechten

Vorschlag machen können. Das darf ich nicht annehmen.
Man sprach heute von Fortschritt. Ich hörte schon oft im
Leben davon, aber wenn eS sich in Wirklichkeit darum handelte,
fand ich eS nicht bestätigt. Wenn ich irgend einen nachweisbaren

faktischen Fortschritt sehe, so stimme ich mit Freuden däzu.
Das vorliegende Gesetz bietet Anlaß dazu. Der Forlschritt ist
aber nur dann ein rvahr.r, wenn Sie den Gemeinden ein
Recht einräumen, daS sie mit Erfolg ausüben können. ES ist
nicht ein wahrer Fortschritt, wenn daS Recht nur auf dem
Papiere steht. Wenn Sie daS wollen, so gehen Sie einen
Schritt weiter und erklären Sie, daß die Gemeinde daS Recht
haben solle, ihren Vorschlag geltend zu machen. Ich sage also,
wenn Sie dem Staate diejenigen Garantien gewähren, die Sie
ihm durch den Art. 4 gewähren wollen, so sollen Sie dagegen
alS Regel annehmen können, daß die Gemeinde in einer Lebensfrage

ihrem Willen so weit Geltung verschaffen könne, daß die
Regierung an ihren Vorschlag gebunden ist. Ich für mich kann
mir nicht.denken, daß derjenige, dem eS ernst ist, die Freiheit
der Gemeinden in vernünftiger Weise zu erweitern, wer den
Namen „Fortschritt" auf seine Fahne geschrieben hat, gleichzeitig

erklären könne, daß ein Volk, welches in politischen Dingen

mündig ist, hier in den wichtigsten Angelegenheiten nicht
mündig sein soll. Ich stimme unbedingt für die Verbindlichkeit
der Vorschläge.

Lehmann. I. U. Ich war längere Zeit der Ansicht,
nach welcher der RegierungSraih an die Vorschläge der
Gemeinden gebunden sein soll, und wohnte auch einer Versammlung

von Gemcindeabgeordneren bei, die sich dafür aussprach;
diese Ansicht hat viel für sich. Ich halte dafür, wenn eine
Gemeinde einen Geistlichen haben soll, so lange er lebt, so soll
ihr bei der Wahl desselben ein bedeutender Einfluß zustehen.
Aber ich glaube, auch wenn die Regierung nicht unbedingt
gebunden ist, so werde sie doch den Vorschlag berücksichtigen.
ES ist nicht das Gleiche, wie bisher, wo die Gemeinde nur
wünschen konnte, währenddem ihr nun ein Recht eingeräumt
wird. So wie der Große Rath bei seinen Wahlen sich in der
Regel an die VvlkSvorschlüge hält, wird die Regierung auch
hier dir Vorschläge der Gemeinden in Betracht ziehen. Allein
eS können Fälle eintreten, wo man sich im Interesse der
Gemeinden und der Kirche nicht an die Vorschläge halten kann.
Wit wissen, wie in einzelnen Gegenden des Landes der Separatismus

überHand nimmt, daß eS Gemeinden gibt, die vorher
nichts davon wollten, ein Jahr später für einen separatistischen
Geistlichen eingenommen waren, daß dann aber ein furchtbarer
Hausstreit entstand. Wenn nun die Vorschläge für die
Regierung bindend wären, so würde dir Wahl-leicht gegen daS
Interesse der Gemeinde ausfallen. ES können aber auch Fälle
eintreten^ wo der Geistliche durchaus nicht seinem Berufe gemäß
lebt, und auch für solche Verhältnisse sollen wir Zutrauen zur
Regierung haben und zwar im Hinblick auf 'dir hohen Befugnisse,

welche die Verfassung ihr in andern Dingen anvertraut.
Da die Gemeinden in den meisten Fällen nur eine beschränkte
Kenntniß der betreffenden ^Persönlichkeiltn haben, so ist eö der
RegierukigStath und namentlich dir KircheNdirektion, welche die
Verhältnisse besser beurtheilen Und Wissen kann, was der
Gemeinde frommt. Ich möchte daher Vie Stellung dieser Behörde
befestigen helfen. Zwar sagt man, weNn àtseibS die
Gemeinde, Mdetseit» der Aaefchuß dttMNlbnSsyNvdr einen Vor¬

ig
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schlag machen könne, so liege darin Garantie genug für eine

gute Auswahl, aber nach den Beschlüssen, welche Sie gestern

gefaßt haben, halte ich dafür, eS liege im entschiedenen Willen
der Versammlung, dem Synodalausschusse kein VorschlagSrccht
einzuräumen^ sondern dieß auf die Gemeinden und die
Kirchendirektion zu beschränken. Da die Regierung die Vorschläge der

Gemeinden in der Regel berücksichtigen wird so stimme ich

dafür, dieselben nicht bindend zu erklären.

Röthlisberger, alt-RegierungSrath. Wenn Herr
Lehmann nicht soeben sein Volum abgegeben hätte, so hätte ich
das Wort nicht ergriffen. Wäre der gestern gestellte Antrag,
der Kirchenvirektion ein Vorschlagsrecht einzuräumen, verworfen
worden, so könnte ich die Bedenken deS Herrn Lehmann
begreifen; aber wenn mein Antrag einmal definitiv angenommen
sein wird, so kann ich nicht begreifen, welche Gefahr dann noch
darin läge, wenn die Vorschläge bindend erklärt werden. Die
Stellung der Regierung ist genugsam gewahrt, wenn sie durch
eines ihrer Mitglieder die Hälfte der Vorschläge selbst machen
kann. Wenn Sie den Gemeinden ein Vorschlagsrecht geben
wollen, so soll man doch so weit gehen, daß eS unbedingte
Anerkennung finde, sonst gäbe ich nicht viel dafür. Denn das
Interesse bei den Vorschlägen würde verschwinden, wenn die

Gemeinde denken müßte, die Regierung kann unter den siebenzehn

oder zwanzig Bewerbern wählen. Ich unterstütze daher
vollkommen den Antrag deS Herrn Lautcrdurg.

v. Büren. Man muß sich wirklich wundern über die
Widersprüche, welche hier vorkommen. Am einen Tag erkennt

man daS Eine, am andern will man von den Konsequenzen
nichts mehr. Gestern entzog man dem Kirchenvorstande daS

Vorschlagsrecht und gab es der Gemeinde; ich hätte auch dazu
gestimmt, wenn ich diesen Moment im Saale gewesen wäre.
Wenn man nun das Eine will, so muß man einen bestimmten
Grund dazu haben. Worin liegt dieser im vorliegenden Falle?
Daß die Kirchgemeinde selbst ein Interesse an der Wahl findet,
daß man sie auffordert, sich bei einem der wichtigsten Akte zu
bethätigen. AuS diesen Gründen bin ich für den Vorschlag
durch die Gemeindeversammlung. Warum wollen Sie dieses
Gefühl sofort wieder dämpfen, warum wollen Sie es
unterdrücken? Ich sehe keinen Grund dafür. Gestern stellte Herr
Röthlisberger den Antrag, statt dem Ausschusse der Kantonssynode

der Kirchendirektion daS Vorschlagsrecht einzuräumen.
Nun würde eS sich darum handeln, einen doppelten Vorschlag
der Kirchgemeinde und der Kirchendirektion einzuräumen. Schon
darin erblicke ich einen Widerspruch gegenüber der Kirchgemeinde.

Ich möchte nicht auf Umwegen zu einem entgegengesetzten

Systeme zurückkehren. Wenn man Vertrauen in die
Kirchgemeinde setzen will, so möchte ich ihr auch die
Verantwortung für ihre Vorschläge lassen, damit sie dabei mit Ernst
zu Werke gehe. Herr Lehmann befürchtet, eS würde zur
Separation führen, wenn die Vorschläge für die Regierung
bindend wären. Ich sage, umgekehrt wird eS zur Separation
führen, rvenn Sie die Vorschläge der Kirchgemeinde bei Seite
setzen. Ich möchte davor warnen und das religiöse Gefühl
in den Gemeinden pflegen; ich möchte es nicht auf der einen
Seite wecken, daß eS nur zum Scheine, nur ein Fantom wäre.
Deßhalb stimme ich nicht zum vorliegenden Artikel.

Herr Berichterstatter. ES handelt sich um zwei
verschiedene Sachen in diesem Artikel Zuerst möchte ich eine
Bemerkung über die Rangwahlen machen. Auf der einen Seite
wurde eine Erweiterung, auf der andern eine Beschränkung
vorgeschlagen. Es wurde dem Herrn Mühlethaler mit Recht
geantwortet, daß, wenn überhaupt der Rang noch eine Bedeutung

haben soll, eine gewisse Anzahl von Bewerbern festgesetzt
werden muß, inner welcher die Wahlbehörde sich zu bewegen
hat, und da man sich dafür ausgesprochen hat, den Rang
beizubehalten, so möchte ich eS nicht durch Einräumung freier
Wahl ganz illusorisch machen. Ich muß daher den Antrag deS

Herrn Mühlethaler ablehnen, dagegen gebe ich zu, daß die
Zahl der Bewerber, an die sich der Regierungsrath bei
Rangwahlen zu halten hat, auf drei festgesetzt werde, weil ein
entsprechender Antrag bei einem frühern Artikel erheblich erklärt
wurde. Nun komme ich zur Hauptfrage: ob der RegierungS-
rath bei freien Wahlen an die Vorschläge gebunden sein soll
oder nicht. Ich muß mich in dieser Beziehung hauptsächlich
an die Motive des Herrn Lauterburg halten, welcher den
Gegenstand am vollständigsten behandelte. Ich schicke die Bemerkung

voraus, daß ich mich durch seine Appellation an den
Fortschritt nicht täuschen lasse; ich habe in dieser Beziehung zu
bedeutende Erfahrungen gemacht. ES begegnete mir bei der
Behandlung des Armengesetzes, daß man mir von einer Seite,
die sich jetzt bei der EinbürgerungSfrage ganz besonders
hervorthut, erklärte: warum seid Ihr nicht viel weiter gegangen?
Ich sagte: eS gehl nicht. Es gibt einen Drang nach
Fortschritt, der einigermaßen noch im Zaume gehalten werden darf.
Wir sehen eS auch in andern Kantonen, daß diejenigen eS
nicht immer am aufrichtigsten mit dem Fortschritte meinen, die
ihn am weitesten treiben wollen. Deßhalb bin ich wenigstens
nicht ganz so empfänglich gegenüber dem Rufe des Herrn
Lauterburg. Er bewegt sich in. seinen Motiven durch und durch
im Widersprüche. Herr Lauterburg sagte Ihnen, die Kirchgemeinde

soll, nicht auf die Seite gesetzt werden, man soll, wenn
man sie als mündig betrachte, ihr daS volle Vertrauen schenken
und ihren Vorschlag nicht illusorisch machen. Damit wäre
ganz übereinstimmend gewesen, wenn er erklärt hätte, die Regierung

soll anchie Vorschläge der Kirchgemeinde allein gebunden sein.
Aber das will er nicht, sondern er sagt, der Synodalausschuß
oder die Kirchenvirektion werde noch einen Borschlag machen,
und legt Gewicht darauf; er will nicht einzig der Kirchgemeinde
das Vorschlagsrecht einräumen. Aus der andern Seite warf
er das ganze Gebäude selbst um, indem er Ihnen die
Nothwendigkeit zeigte, daß die Vorschläge ergänzt werden, sei eS
durch den Synodalausschuß oder die Kirchenvirektion. Ich
hatte von Anfang an die Ansicht, und werde es dem Regie-
lungSrathe vorschlagen: weder den Ausschuß der KantonS-
synove noch die Kirchendirektion beizuziehen, sondern einfach
Vorschlag der Kirchgemeinde und Wahl durch den RegierungS-
rath und zwar ungebunden. Entweder muß man das System
verlassen und sagen, die Kirchgemeinde wähle, oder wenn man
das nicht will, so räume man der Gemeinde das Recht des
Vorschlages ein, an den sich die Regierung, wie eS die VrariS
beweist, in der Regel hält, wenn nicht besondere Gründe
vorhanden sind, davon abzugehen. Herr v. Büren möchte den
Vorschlag der Kirchgemeinden bindend erklären. Es hat das
seine Berechtigung, aber eS ist nur eine Systemfrage: will man
daS religiöse Leben und die ganze Art und Weise, wie «S kul-
tivirt wird, abgesehen davon, in welche Eigenthümlichkeiten und
Erireme hinaus es sich entwickle, nach dem amerikanischer^
Systeme der Gemeinde unbeschränkt überlassen und erklären:
mäche die Gemeinde, was sie wolle, eS geht den Staat nichts
an? Dann müßte man einfach sagen: die Kirchgemeinde wählt,
Punktum! Will man aber nicht so weit gehen«.will man die
Kirchgemeinde nicht vom Staate abreißen, will man dem Staate
noch eine gewisse Leitung der religiösen Bildung anvertrauen,
dann muß man freilich auch der vollziehenden Behörde einiges
Vertrauen schenken. Es fragt sich dann nur: welche Stellung
sollen die Gemeinden haben? Soll man sie gar nicht anfragen,

oder wenigstens ihre Wünsche vernehmen und nach
Umständen berücksichtigen? Ich halte dafür, daS Letztere sei daS
Beste. Oder wollen Sie Wahl durch die Kirchgemeinde? Ich
bin überzeugt, daß, wenn man schon in der östlichen Schweiz
daran gewohnt ist, eS bei uns im Anfange nicht ganz gut
ginge, daß eine UebcrgangSperiode von vielleicht fünfzehn Jahren

erforderlich wäre, und daß eS dann hier so gut ginge, wie
in Zürich und an andern Orten. Aber man will das nicht;
in diesem Falle lasse man der Regierung die Wahl und zwar
ohne sie zu binden. Ich muß daher am Art. 7 festhalten mit
Ausnahme der zugegebenen Modifikation.



Lauterburg. Ich stelle meinen Antrag eventuell. In
erster Linie stimme ich, konsequent mit der gestrigen Stimm«
gebung, zum Antrage des Herrn Steiner; eventuell beantrage
ich, daß die verschiedenen Vorschläge, sei eS der Gemeinde,
deS Ausschusses der Kantonssynode oder der Kirchendirektion,
für die Regierung bindend sein sollen.

A b st im m un gi

Für den Art. 7 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den zugegebenen Antrag deS Herrn Lau«

terburg (betreffend die Reduktion der Be-
werberzahl auf drei) „

Für den Antrag deS Herrn Steiner 46 Stimmen.
Dagegen 30 „
Für den nicht zugegebenen Antrag des Herrn

Lauterburg 74 „
Dagegen 46 „

Art. 8.

Sollte in einem einzelnen Falle die Zahl der Bewerber
nicht ausreichen/um daraus wenigstens einen doppelten
Vorschlag zu bilden, oder sollten nach dem Urtheile der einen oder
beider zum Vorschlag berechtigten Behörden sämmtliche Bewerber

zur Bekleidung der Stelle ungeeignet sein, so kann der

RegierungSrath eine neue Ausschreibung anordnen.

Herr Berichterstatter. Auch dieser Artikel kann nicht
definitiv genehmigt werden, weil er von der endlichen
Entscheidung über die Frage abhängt, ob zwei Behörden Vorschläge
zu machen haben oder nur eine. In dieser Beziehung muß
also «in Vorbehalt gemacht, dagegen kann die Hauptsache in
Berathung gezogen werden. Schon bisher war es so gehalten,
daß bei mangelhafter Bewerbung der Regierungsrath eine neue
Ausschreibung veranstaltete. Ebenso steht eS der Behörde frei,
eine zweite Ausschreibung zu veranstalten, wenn unter den
Bewerbern selbst sich keine geeignete Persönlichkeit finden sollte,
dann können auch jüngere Geistliche als nur solche, die bereits
fünf Jahre sich im Ministerium befinden, sich melden.

Der Art. 8 wird ohne Einsprache durch das Handmehr
genehmigt,

Art. 9.

Hinsichtlich der Wahlfähigkeit im Allgemeinen, bleibt eS

bei den bezüglichen besondern Vorschriften.
Eventuell: ^

Wahlfähig zu sämmtlichen Pfarr- und Helferstellen der
evangelisch-reformirten Kirche sind nur Mitglieder deS bernischen
Ministeriums. Für Pfarrstellen ist überdieß der Besitz dieser

Eigenschaft seit wenigstens fünf Jahren erforderlich. Ueberdieß
gilt als Regel, daß ein Geistlicher nur zwei Pfarrstellen nach
dem Rang erhalten kann.

Die beiden letztgenannten Beschränkungen fallen weg,
wenn wegen ungenügender Bewerbung eine Pfarrstelle zum
weiten Mal, ausgeschrieben werden muß.

Herr Berichterstatter. Hier handelt eS sich um die
Wahlfähigkeit.' Bis jetzt galt dasjenige als Regel, waS
eventuell bet Art. 9 vorgeschlagen wird. Vor allem durfte sich
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kein Geistlicher für eine Pfarrstelle melden, der nicht Mitglied
deS bernischen Ministeriums war, und in dieses wurde man
nach abgelegtem Eramen durch den RegierungSrath aufgenommen.

Ferner mußte der Bewerber fünf Jahre Mitglied deS
Ministeriums sein, jedoch bildeten verschiedene Pfarreien eine
Ausnahme, z. B. sehr entlegene Gemeinden, die sogenannten
Vorposten, in den Bergen, für die natürlich selten ältere Geistliche

sich meldeten. Wurde eine Stelle zum zweiten Male
ausgeschrieben, so waren auch die Geistlichen, welche noch nicht
fünf Jahre Mitglieder des bernischen Ministeriums waren,
wahlfähig. ES wird Ihnen nun vorgeschlagen, eS bei den
allgemeinen Vorschriften bewenden zu lassen, und ich möchte
Ihnen die Aufnahme des eventuellen Antrages empfehlen,
damit im Gesetze selbst etwas darüber gesagt ist. In den
meisten Kantonen der Schweiz wird eS verschieden gehalten.
Im Kanton Zürich genügt der Besitz der Eigenschaft eines
Mitgliedes des Ministeriums während zwei Jahren, um wahlfähig

zu sein; in andern Kantonen besteht gar keine Beschränkung.

Indessen zeigte sich unsere Einrichtung als gar nicht
übel. Ergibt sich Mangel der Bewerber, so fällt die
Beschränkung ohnedieß weg, weil dann die zweite Ausschreibung
erfolgt.

Jmer. Ich verlange, daß man im letzten Alinea der
beantragten Ergänzung zu Art. 9 die Worte „beiden
letztgenannten" streiche und dagegen beifüge: „im Allgemeinen«, so

daß eS hieße: „Die Beschränkungen im Allgemeinen fallen
weg u. s. w." Es ist Thalsache, baß man im Jura oft
Mangel an Geistlichen hat, und daß man genöthigt ist, solche
in den Kantonen Neuenburg und Waadt zu suchen. Nun ist
der Artikel in so ausschließlichen Bestimmungen gefaßt, daß
man nicht anderwärts Geistliche suchen könnte, die nothwendig
sind, um die erledigten Pfarreien zu besetzen Gleichwohl
müßte ein kantonSfremder. Geistlicher, der gewählt würbe, sich

während einer bestimmten Frist in das bernische Ministerium
aufnehmen lassen.

Herr Berichterstatter. Ich könnte mich diesem
Antrage nicht anschließen. ES ist allerdings wahr, daß im
reformtrten Jura hin und wieder Mangel an Geistlichen
entsteht, aber bis jetzt wurden die entstandenen Lücken immer so

ausgefüllt, daß Geistliche auS den Kantonen Neuenburg oder
Waadt sich in das berntsche Ministerium aufnehmen ließen und
dann an die betreffenden Stellen gewählt wurden. Hier und
da geschieht eS, daß solche Geistliche auch vorher verwendet
werden, allerdings mehr probeweise; dann wird der betreffende
Geistliche zu einer Art theologischem unp religiösem Kolloquium
eingeladen, verbunden mit einer kleinen Probe, und dieß, in
Verbindung mit den vorgewiesenen Zeugnissen, genügt zur
Aufnahme in daS bernische Ministerium, so daß man m dieser
Beziehung beruhigt sein kann, indem die Verhältnisse des Jura
berücksichtigt werden.

Jmer zieht auf die vom Herrn Berichterstatter ertheilten
Aufschlüsse seinen Antrag zurück.

Der Art. 9 wird durch das Handmehr genehmigt.

Art. 10.

Alle Wahlen zu geistlichen Stellen geschehen, unter
Vorbehalt gesetzlicher Entfernung vom Amte, auf Lebenszeit.

Herr Berichterstatter. DaS ist nun der Artikel/ bet

welchem ich die Ehre habe, auf den Antrag deS Herrn Girard
zu antworten. Er möchte die Inhaber geistlicher Stellen gleich



halten, wie andere Beàte, somit à periodische Wiederwählbarkeit.

ES ist dieß in der ganzen Schweiz einzig in den

Kantonen Baselland und Reuenburg der Fall, mit dem Unterschiede,

daß in Baselland nach Verfluß von fünf Jahren eine Wiederwahl

vorgenommen werden muß, während in Reuendurg nach

Verfluß von sechs Jahren eine neue Wahl vorgenommen werden

kann, nicht muß. In den übrigen Kantonen sind die Geistlichen

meistens auf unbestimmte Zeit gewählt, nicht so, daß sie

absolut nicht von ihrer Stelle entfernt werden könnten, im

Gegentheil. Ein administratives Abberufungsrecht und zwar durch

die Gemeinde besteht in den Kantonen Appenzell, St. Gallen

und Thurgau; den staatlichen Behörden steht dasselbe Recht zu

in den Kantonen GlaruS, Baselstadt, Schaffhausen und Aargau;
den kirchlichen Behörden in den Kantonen Freiburg, Waadt,

Neuenburg und Genf. Ohne administratives Abberufungsrecht

sind Zürich und Bern. Die Kantone theilen sich also in solche,

die ihre Geistlichen auf bestimmte Zeit, und in solche-, welche

dieselben auf unbestimmte Zeit wählen. Zur erster» Klasse

gehören nur Basellanv und Neuenburg. Zürich und Bern haben

deßhalb kein administratives Abberufungörecht, weil nach der

Verfassung kein Beamter anders als durch richterliches Urtheil

von seiner Stelle entfernt werden kann. So steht es in der

Schweiz und eS fragt sich nun, ob man hier von dem bisherigen

Systeme abgehen soll. Der Antrag der Regierung geht

dahin, an dem bisherigen Moduö festzuhalten, wonach die

Wahlen auf Lebenszeit geschehen, immerhin unter Vorbehalt
gesetzlicher Entfernung vom Amte, also eigentlich auf
unbestimmte Zeit, so lange nicht Verhältnisse eintreten, die später

zur Sprache kommen werden, wo die Entfernung vom Amte

gleichwohl stattfinden kann. Ich habe die Ehre, Ihnen diesen

Grundsatz anzuempfehlen und zwar eben so sehr mit Rücksicht

auf die Geistlichen als mit Rücksicht auf die Lehrer. Ich
fürchte mich vielleicht für die Lehrer noch mehr als für die

Geistlichen, wenn hier die Amtsdauer der letzlern und später

diejenige der erstem als periodisch erledigt erklärt würde. Mir
scheint, eS würde dieß nicht gerade zum Heile unserer ganzen
Kulturentwicklung dienen. Es wurde denn auch immer von
solchen, die sich mit dem ErziehungSwesen beschäftigen, die

Ansicht verfochten, daß die Lehrer nicht so periodisch gestellt werden

möchten, und ich rechne zum Schrämte auch die
Geistlichen. Aus dem nämlichen Grunde, denke ich, werden Sie
finden, daß auch für die Geistlichen kein anderes System
aufgestellt werden soll. Ich empfehle Ihnen den Art. lv zur
Genehmigung und will gewärtigen, ob allfällige Bemerkungen
gemacht werden.

Girard. Ich eineuer; hier den Antrag, den ich bet

Art. 7 gestellt Habe. Es versteht sich von selbst, daß der
deutsche Tert NMgvbend ist. WeNn meiN Antrag bej Art. 7
Aufnahme findet, sö könnte der Art. 10 gestrichen werden; ich

halte daher Meinen Antrag fest.

Ber n ard. Ich war in dem Momente nicht anwesend,
als Herr Girard seinen Antrag stellte und verlangte, daß die

Geistlichen einer Wiederwahl nach Verfluß von zehn Jahren
unterworfen werden sollen. Welchen Zweck will man durch
eine periodische Wiederwahl erreichen? Will man zu einer
bessern Entwicklung deS religiösen Gefühles gelangen, als sie

jetzt besteht? Ich muß es voraussetzen, allein man irrt sich.

WaS begegnet dann? Daß man, wie bei den administrativen
und richterlichen Wahlen, wenn der Zeitpunkt der Wahl da ist,
seine Huldigungen macht, dem Volke zu gefallen strebt; dann
muß der Geistliche sich nicht darum bekümmern, ob er einer
Mehrheit oder Minderheit gefalle, sonst fällt die Gemeinde dem
Verderben anheim, waS die ohuedteß schwachen Menschen noch
mehr schwächen würde. Ich will den Geistlichen volle Freiheit
lassen, allein ich will sie nicht q»f dieselbe Linie stellen, wie die

andern bürgerlichen Beamten, sonst Müßte man auch die. Wie»
derwähllltwkbit der Lehrer verlangen, was einen bedanerns-

werthen Einfluß auf die Entwicklung unserer Bevölkerung
ausüben würde. '

Nr. Tièche. Ich bedaure unendlich, daß Herr Girard
diesen Antrag gestellt hat. Ich weiß sehr Wohl, daß die
demokratischen Grundsätze die Abberufung aller öffentliche»
Beamten mit sich bringen, aber im vorliegenden Falle würde der
Zweck, den Herr Girard erreiche» will, verfehlt; das Resultat
wäre bedauerlich, und selbst verhängnißvoll unter vielen
Umständen. Die Stellung des Pfarrers gegenüber seiner Gemeinde
ist eine eigenthümliche; eS ist eint Stellung deS VerttauenS,
eine religiöse Mission, die er zu erfülleKhat, Und wen« er in
die Kirchgemeinde mit dem Gefühle kommt, anderwärts nicht
wieder gewählt worden zu sein, so wird gegen ihn eine
gewisse Eingenommenheit bei dem Einen oder Andern entstehen.
Es ist sicher, daß er sich dann in einer unangenehmen Lage
befinden wird. Wenn ein junger Mann, der dir Absicht hat,
in das Ministerium zu treten, nachdem er besondern Studien
obgelegen, die ihn zu demjenigen der Theologie führen sollen,
zum voraus weiß, daß das Gesetz ihn in die Stellung bringt,
seinen Beruf nie in seinem Lande ausüben zu können; wenn
er zum voraus weiß, daß die Kirchgemeinde das Recht hat,
ihn zu entfernen, so wird er sich leicht abschrecken lassen, während

er auf die Empfehlung der Behörden, welche das Vor-
schlagSrecht haben, hoffen darf, die Regierung werde darauf
Rücksicht nehmen.. Wenn der achtungâwerthe Geistliche weiß,
daß er nach Abfluß von sechs oder acht Jahren vor die Thüre
gestellt werden kann (und wir sehen oft, daß diese frommen
Männer sicher sind, das öffentliche Vertrauen zu verlieren), und
daß eine Mehrheit, die sich unmerklich bildet, in einem gegebenen

Momente sich ihrer Gewalt bedienen kann, um ihn zu
entfernen, dann ist seine Stellung keine sichere mehr und er wird
anderwärts nicht mehr aufgenommen. Man sagt, et sei nicht
wieder gewählt worden, eS müsse aus gewichtigen Gründen
geschehen sein, und dieser Vorgang ist dann eine ira-utige Empfehlung.

Lasse man sich durch Grundsätze, die etwas Demokratisches

haben, nicht hindern, denn man würde dann mit dem
nämlichen Antrage gegenüber den Lehrern kommen Der Geistliche

muß die Schulen besuchen, um der Jugend den Religionsunterricht

zu enheilen, und der Lehrer muß seinerseits mit ihm
für die Interessen der Schule besorgt sein. Aber wenn Sie
nicht beide in diese Stellung versetzen, so entstehen daraus
gerade Zwistigkeitrn. Verhüten Sie also unsern Gemeinden iM
unserer Jugend solche- Uebelstände. Die KivchgetneiNd« vietet
ihre Garantien, sie möge also ihren Pfarrer wählen, erfüllt
dieser seine Pflicht nicht auf entsprechende Weise, daün haben
Sie vie gesetzliche Entfernung vom Amte, die im Art. 10
vorgesehen ist; dann sind die Gerichte da, um zu interveniren.
WaS wird die Regierung auf eine Denunziation hin thun?
DaS nämliche Recht steht ihr in Bezug auf die Lehrer zu. Ich
glaube daher, der Artikel, wie er vorliegt, enthalte vaS
Vernünftigste, daS Anwendbarste und das Nützlichste für unsere
Bevölkerung.

Lehmann, I. U. Der vorliegende Artikel ist wohl einer
der wichtigsten des Entwurfs und- eS ist keine Frage diese

Wahl auf Lebenszeit hat ihre zwei sehr ernste» Seite». Sie
hat nicht unwesentlich dazu Migeträgtn» daß der geistliche Stand
vielleicht nicht ganz die Stellung im Staate einnimmt, die
er einnehmen sollte. Eö liegt unleugbar in der Natur der
Sache, baß» wenn «in Geistlicher Jahre lang treu dem Amte
oblag» irgend à Zerwürfniß eintreten kann dàâ in ihm den
Gedanken erregt: ich will mich lieber ruhiger verhalten mich
zurückziehe», ^ und MäN kann eS ihm oft nicht verdenken.
Aber die Folge iff, daß !er eben deßwegen einseitig und sein
Verhältniß zur Gemeinde ein ganz anderes wird. Man kann
jedoch nicht nur Forderungen stellen, sonder» muß auch die
Stellung deS Geistliche» m's Auge fassen. Derselbe hat sehr
umfassende Siàn M Machenî, bis er zut Ausübung feines
Berufes gelangt, er kann nicht wohl den seinigen verlassen und



zu einem andern übergehen. Wie prekär wird dann seine Lage,
wenn Sie für ihn eine bestimmte Amtsdauer festsetzen? Die
Versammlung wird daher wohl Bedenken tragen, ob sie

periodische Wiederwahlen wolle, für die ich früher entschieden

war, während ich bei reifem Nachdenken fand, der Große Rath
könne nicht wohl diesen Grundsatz annehmen. Wir wissen

zwar, daß in einzelnen Kantonen periodisch gewählt wird, so

in Graubünden, Appenzell A.-Rh., wo die Gemeinden in einem
gewissen Vertragsverhältnisse zu den Geistlichen stehen und sich

wohl dabei befinden, indessen dürfte eS weniger passend für
unsere Verhältnisse sein. Dagegen möchte ich dann bei Art.
11 darin ein AuSkunflSmittel geben, daß, wenn in einer
Gemeinde die Stellung deS Geistlichen nicht mehr haltbar ist, ohne
daß deßhalb bestimmte Abberufungsgründe vorliegen, doch dessen

Entfernung möglich wäre. Denn wenn man sich an das
Obergericht wenden und bei den Männern des trockenen
Buchstabens Hülfe suchen muß, so ist eS schwierig, in solchen Fällen
zum Zwecke zu gelangen. Ich möchte daher der Wahlbehörde
Gelegenheit geben, eine Versetzung vorzunehmen.

vr. Lehmann, Regierungsrath. Ich müßte mich des

Entschiedensten gegen eine periodische Wahl aussprechen. Ich
glaube, man müsse den großen Unterschied tn's Auge fassen,

der zwischen den Geistlichen und den politischen Stellen besteht.

Für die letztern gilt mit Recht die beschränkte Amisdauer,
bezüglich der Geistlichen und der Lehrer verhält es sich ganz
anders. Für die politischen Stellen sind keine besondern
Erfordernisse nöthig, um sie bekleiden zu können, man bedarf nur
des Zutrauens der Wähler, ganz anders ist eS bei den Geistlichen

und den Lehrern. Es ist ein Amt, zu dem nur der

gewählt werden kann, welcher einen eigentlichen Lebensberuf
dazu hat. Während man zu politischen Stellen ohne besondere

Opfer gelangen kann, müssen Geistliche und Lehrer sehr schwere

Opfer bringen und können dieselben ihr Amt erst nach einer
sehr langen Lehrzeit erreichen, welche dann das ganze Leben

dauert. Wer nicht im Falle ist, die nöthigen Opfer zu bringen,
kann unmöglich auf der Höhe seines Berufes stehen Ich
möchte daher diesem Unterschiede Rechnung tragen. Das Wesen
der politischen Stellen erheischt eine beschränkte AmtSdauer.
Die Erfahrung zeigt, daß eS gefährlich für die Freiheit werden,
daß eS auch andere nachtheilige Folgen haben kann, wenn die

politischen Aemter nicht periodisch neu besetzt werden können.
Die Verfassungen der meisten Kantone der Schweiz enthalten
daher mit Recht diesen Grundsatz. Ganz anders verhält es
sich mit den Stellen der Geistlichen und Lehrer, diese müssen

vor allen Einflüssen, die nachtheilig für sie sesn können, gesichert

werden; dafür muß über diese Beamten eine um so strengere

Kontrolle geführt werden. Das geschieht denn auch. Man
verlangt .sehr vlek bevor man Einem daS Patent deS LehrerS,
deS Geistlichen, gibt; er muß eine lange Lehrzeit, eine strenge

Prüfung bestehen; daS ist bei politischen Stellen nicht der

Fall. Ueberdieß besteht für die Erstem eine Kontrolle, welcher
andere Beamte nicht unterworfen, sind. Der Geistliche steht

unter der jährlichen Visitation, bei welcher jedem Gliede der

Kirchgemeinde Gelegenheit gegeben ist, seine Bemerkungen
anzubringen. Für die Lehrer hat man jährliche Inspektionen,
JahreSprüfungen, die bei andern Bcamtungen nicht bestehen.

Durch diese Mittel und durch andere, welche im Gesetze

enthalten sind, hat man Garantie genug, daß man den Betreffenden

beseitigen kann, wenn seine Amtsführung nicht eine gehörige
ist. DaS waren denn auch die Gründe, warum der Große
Rath sich in den dreißiger Jahren immer gegen eine periodische

Wahl ausgesprochen hat ; namentlich geschah dieß in einem

Falle, wo Streit zwischen einer politischen Partei und einem

Hochschullehrer bestand Und man die periodische Wiederwahl
verlangte. Der Große Rath fand, eS soll nicht geschehen, um
nicht daS Gedeihen der Anstalt zu gefährden. Im Dekrete von
1335 sind die Geistlichen ausdrücklich von der periodischen

Wahl ausgenommen, ebenso die Lehrer. Häufig langten
Borstellungen «in, von denen sich die meisten für Sicherung einer

ragblatt des Großen AatheS tsss.

freien und unabhängigen Stellung sowohl der Lehrer als der
Geistlichen auSsprachen, damit sie nicht in einer knechtischen
Abhängigkeit vom guten oder bösen Willen ihrer Gemcinde-
genossen seien. Das ist ein Haupigrunv, warum ich das Wort
ergriffen habe. Ich hielte es für ein wahres Unglück, wenn
die Lehrer in diese Lage kämen. Es würven die gleichen
Uebelstände eintreten, wie in Schaffhauscn und anberwärts, daß
man nicht mehr genug Lehrer bekäme, obschon sie sonst finanziell
gut ständen. Die Verfassung von 1816 wollte sie denn auch
ausnehmen, und nachdem im Uebergangsgesetze durch einen
Artikel die Wiederbesetzung sämmtlicher öffentlicher Beamtungcn
erklärt worden, sprach der Große Nach sich im November 1816
gegen den Antrag auS, diesen Grundsatz auf Geistliche und
Lehrer anzuwenden, also unmittelbar nachdem lange Verhandlungen

darüber im Verfassungsrathe stattgefunden hatten. Ich
halte also dafür, die Verfassung sei dagegen, es liege nicht im
Sinne derselben und nicht in der Absicht deS VerfaffungSratheS,
die Geistlichen und die Lehrer der Wiederwählbarkeit zu
unterwerfen. Die Erfahrung anderer Kanrone zeigt, daß diese
Einrichtung nachtheilige Folgen hat; jedenfalls würde eine gewisse
Demoralisation bei Geistlichen und Lehrern nicht ausbleiben. DaS
sieht man bei politischen Stellen. Jeder weiß aus seiner nächsten
Umgebung, wie eS geht. Es wäre ein wahres Unglück, wenn
Sie die Geistlichen und die Lehrer in diese Lage bringen wollten.
Ein französisch sprechendes Mitglied der Versammlung hat
bereits darauf aufmerksam gemacht; es ist gar nicht zweifelhaft,
cö gäbe an vielen Orten einen eigentlichen Skandal, bei dem
diese wichtigen Berüfe ungeheuer leiden müßten. Aber der
Hauptübelstand läge darin, daß eS eigentlich abschrecken würde
vor dem Berufe eines Geistlichen und eines LehrerS, der Mangel
solcher würde noch mehr hervortreten als bisher. Ohnedieß
sind andere Berufsarten lockender; wenn nun noch eine so üble
Stellung dazu käme, wie die periodische Wahl sie mit sich
brächte, so bin ich überzeugt, binnen wenigen Jahren wäre
man in großer Verlegenheit, die fraMchen Stellen zu besetzen.
Man hat jetzt schon Mühe, die nöthige Zahl von Geistlichen
zu finden. Ich hörte gestern vom Herrn Berichterstatter, daß
er drei junge Männer, die sich auf fremden Hochschulen be.
finden, zurückrufen muß, weil er sie nöthig bat. Ferner möchte
ich aufmerksam machen, wie schwer eS für einen Geistlichen
oder Lehrer ist, sich wieder zu erholen, wenn sie einmal beseitigt
werbt«. Es ist ihr eigentlicher Ruin. Ein solcher Mann hat
die allergrößte Mühe, sich zu erholen, während ein politischer
Beamter auch während der Dauer seines Amtes, oder wenigstens
nachher, seinen Beruf fortsetzen kann. Man soll sich daher
wohl besinnen, was man beschließe. Ich glaube, man könne
ohne ,Gefahr den Artikel annehmen, wie er vorliegt und den
Besorgnissen der Herren, welche Einwendungen machten, ist
Rechnung getragen, indem die gesetzliche Entfernung vom Amte
vorgesehen ist. Herr Lehmann ist im Irrthume, wenn er meint,
eS brauche definitive AbberufungSgründe dazu. DaS Gesetz
kennt auch unbestimmte Abberufungsgründe, und mittels dieser
ist eS nicht so gar schwer, wenn unhaltbare Verhältnisse in
einer Gemeinde vorkommen, den Geistlichen zu beseitigen.

Rösti Die bisherige Bestimmung der Wahl auf Lebenszeit

mag ein beveutenver Grunv sein, warum an einigen Orten
Schwierigkeiten zwischen Gemeinden und Geistlichen entstanden
sind. Ich bin daher nicht ganz für die Wahl auf Lebenszeit,
aber auch nicht für regelmäßige Wiederwählbarkeit, sondern
möchte einen Mittclantrag stellen in dem Sinne, daß eS der
Gemeinde nach einer Anzahl Jahre, meinetwegen nach sechs

Jahren freistehen soll, zu berathen, ob sie ihren Pfarrer
behalten wolle oder nicht, und daß, wenn zwei Drittel der Stimmen

eS verlangen, eine Ausschreibung stattfinden müsse. Ich
glaube, das wäre für den Geistlichen selbst weniger beleidigend.
Man braucht nicht einmal zu sagen, waS für Gründe vorhanden

seien; die Stelle würde einfach ausgeschrieben. Man sagt,
eS wäre eine Abweichung von der bisherigen Regel, wenn man
die Geistlichen und die Lehrer nicht mehr auf Lebenszeit wählen



wenn er gegenüber dem Fortschritte, welche die Religionsphilosophie

macht, auf seinem Standpunkte stehen bleibt. Die
von Herrn Lehmann von Lotzwyl ausgesprochene Idee ist
gerecht. Außer der Abberufung, einer sehr schweren Sache, soll
man auch die Möglichkeit der Versetzung einräumen in dem
Falle, wo die religiösen Ideen in Stockung gerathen würden.
Ich beschränke mich auf diese Idee und ziehe meinen radikalen
Antrag auf Abberufung zurück, um mich demjenigen des Herrn
Lehmann von Lotzwyl anzuschließen.
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würde, aber eö sind auch für die Lehrer Bestimmungen vor-
Handen, die ihre Anstellung in Frage stellen; man braucht ja
nur die Besoldung zu erhöhen, um eine Ausschreibung zu
veranlassen, so daß die Möglichkeit gegeben ist, einen Andern zu
bekommen. So möchte ich auch der Gemeinde das Recht geben,

wenn ein Mißverhältniß zwischen ihr und dem Geistlichen
besteht, das gar oft so beschaffen sein kann, daß nicht ein eigentlicher

Abberufungsgrund besteht, die Entfernung deSjelben zu
verlangen. Dieser Vorschlag würde den Uebelständen nach meiner

Ansicht wesentlich abhelfen und sowohl für die Gemeinde als
für den Geistlichen wohlthätig sein. Ich war früher nicht
dafür, den Gemeinden gar zu viel Rechte bei der Wahl zu geben,

um so mehr soll man für den Fall sorgen, wenn ein Mißverhältniß

einsteht, so daß eS nicht mehr harmoniri, daß zwei
Drittel der Gemeindegenoffen einen andern Geistlichen
wünschen; dann soll man dieses Verhältniß lösen können, ohne
einen Prozeß für die Abberufung vor Obergericht führen zu
müssen.

v. Werdt. In der Hauptsache sind wir gewiß Alle
einig. WaS wollen wir? Wo möglich gute und würdige
Geistliche, das wollen wir Alle, ich bin davon überzeugt. Einzig

über die Mittel, die zu diesem Zwecke führen können, sind
wir nicht ganz einverstanden. Die Einen sprechen sich für die

LebenSlänglickkeit der Stellen aus. Ich theile diese Ansicht
vollständig. Andere hingegen erblicken ein Mittel gegen schlechte
Geistliche in einer Art Wiederwahl. In dem Antrage, den so

eben Herr Röfti gestellt hat, kann ich nichts anderes als eine

gewisse Periodizität erblicken. Die von ihm angeführten Gründe
haben viel für sich, und ich wußte selbst früher nicht, soll ich
so oder so stimmen. Deßhalb sah ich mich veranlaßt, bei einem
Geistlichen Rath zu holen, vor dem ich alle Achtung habe, weil
er nicht Kopfhänger, nicht einseitig, sondern ein wahrer Diener
der Kirche, ein Seelsorger im buchstäblichen Sinne des Wortes
ist, der mein volles Zutrauen hat Er sagte zu mir: stell.es Ihr
das Prinzip der Periodizität auf, so stellet Ihr die Eristenz
deâ ganzen geistlichen Standes in Frage. Wenn Sie gute
Geistliche wollen, so dürfen wir dieses Prinzip nicht annehmen.
Ich schließe mit der Erklärung, daß ich zur Redaktion des
Entwurfs stimme.

»

Girard. Ich kann mich nicht enthalten, einige Worte
auf die Einwendungen zu erwiedern, welche mein Antrag
hervorrief. Ich behaupte nicht, die bernischen Sitten von Grund
aus zu kennen, aber ich hielt eS für zweckmäßig, hier daS

Prinzip der Wiederwählbarkeil der Geistlichen vorzuschlagen.
Man entgegnet mir, eine solche Bestimmung würde der Stellung

der Geistlichen einen schweren Schlag zufügen und eS

würden sich viel weniger junge Leute diesem Stande wiedmcn,
wenn im Gesetze der Grundsatz der periodischen Wiederwahl
aufgestellt würde. Meiner Ansicht nach liegt die Hauptfrage
nicht darin, sondern in der Besoldung, wie Herr Blöfch gestern
bemerkt hat, als er sagte, wenn eidgenössische Beamtungen, die

nicht so lange und so schwierige Studien erfordern, wie die
Geistlichen sie machen müssen, mit 4000 Fr. und noch mehr
besoldet seien, so werden die jungen Leute sich viel mehr solchen
Stellen zuwenden als dem geistlichen Stande. Es gibt jedoch
irgend ein Mittel, daS entsprechen könnte, wenn man nicht die
periodische Wieberwahl will. Man will den Geistlichen eine

ganz andere Stellung verschaffen, damit sie bei ihrem Berufe
bleiben. Aber eS gibt einen Gesichtspunkt, den man hier nicht
übersehen darf, nämlich daß daS Interesse der Kirchgemeinden
auch indirekt auf dem Spiele steht. Die Redner aus dem Jura,
welche mich bekämpften, stellten sich nur auf den Standpunkt
der Geistlichen; sie vergessen daS Interesse der Kirchgemeinden,
die nicht für die Geistlichen da sind, sondern diese letztern sind
für die Kirchgemeinden da. Run können Umstände eintreten,
wo die Wiederwahl wünschenSwerth wäre, wenn die Kirchen
verlassen sind, der Geistliche nicht mehr sein« Pflicht erfüllt,

Herr Berichterstatter. Der Art. ill bleibt infolge der
Zurückziehung deS von Herrn Girard gestellten Antrages
unangefochten, und alles was weiter vorgebracht wurde, kommt
bei Art. 11 in Frage. Ich könnte somit einfach schließen. In» '

dessen erlaube ich mir doch, einiges zu erwiedern, weil
allerdings die Art 10 und t t einigermaßen zusammenhangen. ES
wurde aufmerksam gemacht, daß die Gemeinden geschützt werden

müssen. Ich bin auch davon überzeugt und könnte mit
diesem Geseye nicht zufrieden sein, wenn ich nicht im Art. 11
Garantien sähe, daß wenn eS in einer Gemeinde nicht mehr
geht, daS Mißverhältniß gelöst werden könne. Ich glaube,
sobald daS Gesetz in Kraft tritt, werde leider der Beweis
geleistet, daß dieser Arjikel genügt. ES gibt Gemeinden, welche
durchaus eine Aenderung wollen. So wie die Sache bis jetzt
beschaffen war, war eS für eine Gemeinde oft fast zum
Verzweifeln; namentlich Männer, welche Interesse an» religiösen
Leben der Bevölkerung haben, die gerne ihre Kind«r gut und
sorgfältig unterrichtet sehen möchten, Männer, die gerne eine
Seelsorge gehabt hätten, waren oft wirklich auf das Tiefste
betrübt, wenn sie dieser Wohlthat entbehren mußten, wenn sie

ihre Kinder ungern in die Unterweisung gehen, keine Wirkung
deS Unterrichts, die Kircke leer und den Geistlichen in allen
Dingen unthätig sahen, so daß im ernsten Theile der Bevölkerung

ein tiefes Bedauern entstand. Es ist durchaus nöthig,
daß hierin einigermaßen Abhülfe geboten werde, daß der Geistliche

wisse, wenn die Zufriedenheit in der Gemeinde vollständig
schwindet, so habe seine lebenslängliche Anstellung auch ein
Ende. Ich bin damit einverstanden, daß die absolute Sicherheit

der Anstellung üble Rückwirkung haben kann, so daß man
sich am Ende in vielen Beziehungen nicht mehr Mühe gibt
und die Sache gehen läßt, wie sie eben geht. Ich möchte also
den Anträgen, welche wünschen, daß diesen Verhältnissen Rechnung

gelragen werde, nicht entgegentreten; eS wird sich dann
bei Art. 11 zeigen, wie eS geschehen könne. Ich muß nur
bemerken, daß der Zwischenantrag, welcher Versetzung bezweckt,
mit der Verfassung im Widerspruche steht, wenn er den Sinn
hat, daß ein Geistlicher, der in Bümplitz ist, mit einem andern,
der in Langnau eine Stelle bekleidet, einfach dieselbe ändern
würde; beide sind gültig gewählt. Ich glaube, eS hätte auch
Konsequenzen in politischer Beziehung. Wenn man die Sache
hingegen so versteht, daß bei der Besetzung einer erledigten
Pfarrei eben solche Geistliche berücksichtigt werden sollen, deren
Stellung in andern Gemeinden unhaltbar geworden ist, wo die
Kirche leer stehe, alles schlecht gehe, — ja, da denkt man wohl
an die Gemeinde, die man befreien will, an die andere nicht,
wo vielleicht bisher das religiöse Leben sehr gut besorgt war.
Ich glaube, in diesem Falle wäre es für die Kirchgemeinden
sehr wichtig, ein bindendes Vorschlagsrecht zu haben; dann
würden sie der Regierung kaum daS Zutrauen schenken, daS
man nun voraussetzt, indem man sagen würde, man könne nicht
einer Gemeinde zumuthen, einen Geistlichen zunehmen, der einer
andern Gemeinde, aus guten Gründen, nicht mehr konvenirt.
Man kann nun den Antrag deS Herrn Rösti zu Art. Ill oder
11 nehmen. Ich glaubte, da auch Herr Rösti die eigentliche
Wahl auf Lebenszeit anniinmt, und nur als Modifikation und
AuSweg ein Mittel zur Entfernung von Geistlichen, deren Stellung

unhaltbar geworden, vorschlägt, so gehöre sein Antrag zu
Art. It. Sollte aber Herr Rösti glauben, eS sei ein Gegensatz

zu Art. 10, so mag hier darüber abgestimmt werden.



Rösti überläßt eS dem Herrn Berichterstatter, dem gestellten
Antrage eine Stelle anzuweisen.

Herr Berichterstatter. Ich betrachte den Gegenstand
als zum Art. 1 t gehörend, der von der gesetzlichen Entfernung
der betreffenden Geistlichen vom Amte handelt, und schlage also
vor, den Art. 10 unverändert zu lassen und dann bei Art. 11
das Nähere zu beschließen.

Der Art. 10 wird nach Antrag deS Herrn
Berichterstatters unverändert genehmigt.

1k

Art. 11.

Sämmtliche Geistliche unterliegen den allgemeinen Formen
und Borschriften über die Abberufung und die Amtsentsetzung.

Mißverhältnisse zwischen Pfarrer und Gemeinde, die jede
gesegnete Wirksamkeit des erster« hemmen und sich nicht auf
andere Weise heben lassen, bilden einen bestimmten AbberufungS«
gründ.

Die AmtSenlsetzung hat stets die Streichung aus dem
bernischen Ministerium zur Folge. Ebenso kann diese mit der
Abberufung verbunden werden.

Wird bei der Abberufung nicht ausdrücklich erklärt, daß
sie die Streichung auS dem Ministerium nach sich ziehen solle,
so beschränkt sich die Entfernung auf die wirklich innegehabte
amtliche Stellung.

Herr Berichterstatter. Ich habe über diesen Artikel
einstweilen nichts zu bemerken. Ich denke, es frage sich nur,
ob die Bestimmungen über die Abberufung noch bindender und
anwendbarer für die Geistlichen gemacht werden sollen als für
andere Beamte.

Lehmann, I. U. Ich behielt mir vor, hier meine
Ansicht zur Geltung zu bringen. Es wurde zwar vom Herrn
Berichterstatter bereits auf eine Ansicht, die mit der meinigen
einig geht, geantrporlet. Das bestimmt mich nicht, einen Antrag
zurückzuhalten, den ich hier stellen möchte. Ich finde nämlich,
es sollte im Gesetze die Möglichkeit gegeben werden, einen
Geistlichen, durch dessen Stellung jede gesegnete Wirksamkeit
desselben in der Gemeinde unmöglich geworden ist, durch einen
andern zu ersetzen, ohne daß man gerade genöthigt wäre, ihn
durch daS Obergericht abberufen zu lassen. Denn man weiß,
daß die Abberufung sehr schwer von sich geht, daß sie in
manchen Fällen, wo die Entfernung des Geistlichen sehr
dringend, nicht zu erreichen wäre. Die Mitglieder deS ObergerichtS
sind mehr Männer der Form als des Wesens und des Gemüthes,

sie stehen den Verhältnissen der Gemeinden zu ferne, wett
serner als der RcgierungSrath. Ich betrachte daher daS Mittel,
welches der vorliegende Artikel einräumt, nicht als hinreichend,
um einer Gemeinde zu Hülfe zu kommen Ich stelle daher
den Antrag, einen Zusatz folgenden Inhaltes aufzunehmen:
»Wo zwischen Gemeinde und Pfarrer Mißverhältnisse obwalten,
die zwar keinen Abberufungsgrund bilden, aber einer gesegneten
Wirksamkeit des Geistlichen entgegenstehen, soll der RegierungS-
ralh bei Gelegenheit diesen Pfarrer in eine andere Gemeinde
versetzen können." Ich glaube, eS sei nicht der Fall, daß der
Regierungsrath dieses Mittel leicht zur Anwendung bringen
werde, sondern eö heißt im Antrage, dieß soll »bei Gelegenheit"

geschehen. ES können Verhältnisse eintreten, die jede
gesegnete Wirksamkeit eines Geistlichen in einer Gemeinde
hemmen, während er in einer andern Gemeinde am Platz«
wäre; er kann dennoch ein achtungswerther, tüchtiger Mann
sein. In solchen Fällen wäre sehr zu wünschen, daß daS vor¬

geschlagene Mittel zur Anwendung gebracht werde. Der Herr
Berichterstatter sagt, mein Antrag sei gegen die Verfassung.
Wenn daS von Juristen bestätigt wird, so möchte ich denselben
nicht festhalten. Es will mich aber bedünken, wenn die
Verfassung die Wahl der Geistlichen fakultativ läßt, so sollte der
Große Rath nicht Anstand nehmen, ein solches Mittel im
Gesetze zu bieten, um so weniger, als die Stellung des
Geistlichen, wenn er abberufen wird, eine sehr fatale ist, während
eine Versetzung desselben in eine andere Gemeinde eine Mahnung
für ihn wäre, sich in seinem neuen Wirkungskreise künftig besser

zu verhalten. ES läge darin eine Mahnung, sich so zu benehmen,

daß er nicht wieder in solche Lage käme, eS wäre eine
natürliche Aushülse, welche die Gemeinden vor großen Ver,
legenheiten bewahren würde. Man wählt von zwei Uebeln
das kleinere, und die Billigkeit verlangt, daß man die Lage der
Gemeinden berücksichtige. Ich empfehle Ihnen daher meinen

Antrag zur Genehmigung.

Der Herr Präsident macht die Versammlung aufmerksam,

daß zwei verschiedene Ausgaben deS Entwurfes vorliegen,
und fragt den Herrn Berichterstatter an, welches die richtige sei.

Der Herr Berichterstatter spricht sein Bedauern
darüber auS, daß zwei verschiedene Ausgaben vorliegen, während
eS Aufgabe der Kanzlet sei, die Sache richtig vor den Großen
Rath zu bringen, und erklärt diejenige als die richtige, welche
die Verhältnisse näher bestimmt, unter welchen die Entfernung
eines Geistlichen vom Amte stattfinden kann.

Blösch. Auch ich bedaure die Verschiedenheit der Redaktion
deS vorliegenden Entwurfes. Die zwei Eremplare, welche ich
in den Händen habe, sind ganz verschieben. In den Abän-
derungSanträgen ist nur daS erste Alinea enthalten, während
der frühere Entwurf noch drei andere Bestimmungen enthält.
Wa« die Sache selbst betrifft, so erlaube ich mir nur die
Bemerkung, daß daS Hauptgewicht bei dem ganzen Artikel auf
ein einziges Wort fällt. Der Art. 11 hat sehr delikate
Verhältnisse im Auge. Man kann den Uebelstand nicht in der
Art nachweisen, wie eS nach dem Strafprozesse in andern
Fällen geschehen kann, der Betreffende habe diese oder jene
einzelne Handlung begangen, deßwegen verlange man seine

Abberufung, sondern jene schwierigen und delikaten Verhältnisse,
die einzeln nicht nachweisbar, oft nicht einmal bestimmbar sind,
die man mehr fühlt als sieht, aber wo der Eindruck ein solcher
ist, daß Abhülfe nöthig sei, solche Verhältnisse hat der Artikel
im Auge, und er wlll die Möglichkeit einräumen, dennoch eine

Abberufung eintreten zu lassen. Deßhalb wird gesagt:
»Mißverhältnisse zwischen Pfarrer und Gemeinde, die jede gesegnete
Wirksamkeit deS Erstem hemmen und sich nicht auf andere
Weise heben lassen, bilden einen bestimmten AbberufungSgrund.«
In diesem einzelnen Worte „bestimmten" liegt daS Gewicht.
Alle Schwierigkeiten, welche dem Obergerichte sonst entgegenstehen

würden, die Abberufung auSzusprechen, fallen dann weg,
sobald man sagt, diese Verhältnisse bilden einen bestimmten
AbberufungSgrund. DaS Odergericht hat dann nicht mehr zu
untersuchen, ob die einzelnen Verhältnisse wichtig seien oder

nicht, sondern daS Vorhandensein derselben bildet einen bestimmten

AbberufungSgrund. Man muß zur Erläuterung den z 7
deS Abberufungsgesetzes vergleichen, der folgende Bestimmung
enthält: »Die Abberufung findet statt theils wegen bestimmter,

theils wegen unbestimmter Gründe. Bestimmte AbberufungS-
gründe sind diejenigen Thatsachen, an welche das Gesetz

ausdrücklich die Folge der Entfernung vom Amte knüpft, ohne eine

Strafe damit zu verbinden." Sobald also ein bestimmter
AbberufungSgrund besteht, so hat daS Obergcrich« nur zu
konstaliren: eristirt derselbe oder nicht? Eristirt er, so muß
die Abberufung erfolgen. Im vorliegenden Falle wird er

konstatirt, sobald die kompetent« Behörde erklärt: eS sind

unheilbare Mißverhältnisse zwischen Pfarrer und Gemeinde

vorhanden. Sobald also die Regierung vor dem Obergerichte



die amtliche Erklärung abgibt, eS bestehen solche Mißverhältnisse

in einer Gemeinde, daß sie jede gesegnete Wirksamkeit deS

Pfarrers hemmen und nicht auf andere Weise beseitigt werden
können, so hat dasselbe die Abberufung auSzusprcchen. Eine
andere Frage ist die: was wird die Regierung für Schritte
thun, bevor sie eine solche Erklärung abgibt? ES wurden
Vorschläge dafür gemacht, indem man sagte, in solchen Fällen
soll der Dekan sich an Ort und Stelle begeben, die Verhältnisse
untersuchen, ein Gutachten an die Synodalbehörde abgeben,
und dann erst soll die Regierung einen Entscheid fassen. Man
fand nun, dieß soll nicht im Gesetze ausgesprochen werden,
sondern dem Takte und der Einsicht der Synodal- und der

Staatsbehörden überlassen bleiben. Aber das bitte ich nicht zu
übersehen: wenn die Erklärung der kompetenten Behörde dem

Obcrgerichte vorgelegt wird: zwischen der Gemeinde A und dem

Pfarrer B bestehen Mißverhältnisse, wir haben den Versuch
gemacht, dieselben zu heben, aber sie sind nicht zu heilen, —
dann hat das Obergericht nicht näher zu untersuchen, sondern
die Abberufung auSzusprechen. Als unbestimmter Abberufungsgrund,

sagt das Gesetz ferner, ist jede Thaisache zu betrachten,
welche einen öffentlichen Beamten oder Angestellten als unfähig
oder unwürdig erscheinen läßt, sein Amt ferner mit Erfolg zu
bekleiden. Ich bin mit dem Herrn Berichterstatter einverstanden,
daS vorliegende Gesetz werde nicht drei Monate in Kraft
bestehen, so haben wir wenigstens einen, vielleicht zwei Fälle der
Abberufung.

Herr Berichterstatter. Ich habe bereits erklärt, wenn
der Antrag des Herrn Lehmann den Sinn haben sollte, daß
der RegierungSrath ohne weiteres zwei Pfarrer wechseln könne,
so sei derselbe mit der Verfassung nicht im Einklänge.
Hingegen wenn der Antrag so zu verstehen ist, daß die Versetzung
stattfinde, wenn in der Gemeinde A Mißverhältnisse zwischen
ihr und dem Pfarrer bestehen, in der Gemeinde B eine Stelle
ledig ist und der betreffende Geistliche stch meldet, so kann man
dem Vorschlage Rechnung tragen. Soll eS den Sinn haben,
daß der Pfarrer versetzt werden könne, obschon er sich für die

erledigte Stelle nicht gemeldet hat?

Lehmann, I. U. Ja, eS soll so verstanden sein.

Herr Berichterstatter. In diesem Falle bin ich
überzeugt, wenn der betreffende Pfarrer etwas von Recht versteht,
daß er protestiren und vom Obergerichie Recht erhalten wird.
DaS Obergcricht würde erklären, der Regierungsrath habe nicht
das Recht, eine solche Versetzung zu erkennen gegenüber der
Vorschrift der Verfassung, daß kein Beamter und Angestellter
ohne richterliches Urtheil von seinem Amte entfernt werben
könne. Wenn man nun z. B. einen Pfarrer vom Oberargau
in das Seeland versetzt, so ist daS eine Entfernung vom Amte,
und ich glaube, wir dürfen verfassungsgemäß nicht eine solche
Bestimmung in das Gesetz aufnehmen. Der betreffende Geistliche

oder die Gemeinde würde klagen und wir haben nur
Uebelstände. Ich kann also dem Antrage des Herrn Lehmann
nicht beistimmen, halte aber dafür, er erreiche seinen Zweck viel
eher, wenn er daS berücksichtigt, was der Art. 7 des AbberufungS-
gesetzcS vorschreibt und mit dem vorliegenden Artikel vergleicht.
Als bestimmte Abberufungsgründe bezeichnet jener Art. 7
diejenigen Thatsachen, „an welche das Gesetz ausdrücklich die
Folge der Entfernung vom Amte knüpft". Nun bezeichnet der
Art. 11 des in Berathung liegenden Entwurfs als eine solche
Thatsache „Mißverhältnisse zwischen Pfarrer und Gemeinde,
die jede gesegnete Wirksamkeit deS Erstem hemmen und sich

nicht auf andere Weise heben lassen". Ich bin damit
einverstanden, daß der RegierungSrath nur zu konstatiren hat, daß
diese Mißverhältnisse da seien, und daß sie auf keine andere
Weise gehoben werden können, dann muß das Obergericht die
Abberufung erkennen. Ueber den Artikel deS AbberufungSge-
setzes kann man anderer Ansicht sein und fragen, ob eS mit der
Verfassung übereinstimme, daß das Obergericht nur Form sei,

die Regierung dagegen faktisch abberufe, daß diese nur zu sagen
brauche: die Thatsache ist da, — um die GerichtSbchörde zur
Abberufung zu veranlassen. Ich will nun annehmen, in einer
Gemeinde sei ein solcher Zwiespalt entstanden, daß sie sich mit
dem Pfarrer nicht verständigen kann, man habe durch den Dekan

oder durch eine andere Behörde die Vermittlung versucht,
man setze eine außerordentliche Visitation fest, aber eS geht
nicht mehr; dann bleibt nichts anderes übrig als zu erklären:
es sind solche Mißverhältnisse vorhanden, die sich nicht heben
lassen, und die Abberufung erfolgt. Nach meiner Ansicht ist
dieß ungeheuer weitgehend. DaS Gesetz sagt sogar nicht
einmal, der Geistliche müsse schuldig sein; die Abberufung kann
selbst dann erfolgen, wenn Einzelne in der Gemeinde solche
Mißverhältnisse veranlassen. Es genügt, daß diese vorhanden
seien; selbst wenn Einer, der den Pfarrer nicht leiden mag,
alles daran setzt, dieselben hervorzurufen, so ist der Pfarrer

preisgegeben, er muß fort. Ich frage: ist daS nicht
sehr streng? Ich glaube eS. Es ist eine furchtbare Waffe
gegen den Geistlichen, deren Tragweite durch eine gewisse
Intervention, gestützt auf die Stelle, „sich nicht auf andere Weise
heben lassen", gemildert werden muß. Was den (bei Art. 10
gestellten) Antrag deS Herrn Nösti betrifft, so erklärt er mir,
er.könne unter der Voraussetzung, daß derjenige des Herrn
Lehmann erheblich erklärt werde, demselben beistimmen, eventuell
aber beharre er auf seinem Vorschlage. Ich halte dafür, es
sei allerdings viel milder, wenn die Gemeinde nach sechs Jahren

auf die Frage zurückkommen kann, ob sie den Pfarrer
behalten wolle, obschon eS auffallend erscheint. Ich bin
überzeugt, je kürzer die Frist, desto ungefährlicher ist die Bestimmung.

Ich erinnere an daS Verfahren in den kleinen Kantonen,
wo die Gemeinde ihrem Pfarrer gegenüber an eine viel kürzere
Frist gebunden ist und sich von Jahr zu Jahr fortbewegt,
indem man denkt, ein Jahr werde eS schon gehen. Hingegen
wenn die Frist auf längere Zeit bestimmt würde, z. B. auf
sechs Jahre, so würde nzan schon mehr Bedenken haben. Man
würde also irren, wenn man glauben würde, eine längere Zeit
enthalte eine geringere Gefahr als eine ganz kurze Frist. So
wie nun die Sache vorliegt, nachdem die Kantonöfynode dem
Art. 11 beigestimmt hat, möchte ich denselben festhalten. Ich
glaube, wenn sie selbst damit einverstanden sei, so sei eS nicht
am Großen Rathe, da zu mildern, denn alles Andere halte ich
für eine Milderung, deßhalb empfehle ich Ihnen den Artikel,
wie er vorliegt.

Abstimmung.
Für den Art. 11 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den Antrag deS Herrn Lehmann Minderheit.

» » », // » Rösti „

Art. 12.

Sämmtliche geistliche Stellen zerfallen rücksichtlich der
Besoldung in solche, welche eine fire, und solche, welche eine
bewegliche Besoldung haben, die letztem wieber in verschiedene
Klassen.

Herr Berichterstatter. Da eS wesentlich dieser Titel
ist, der zu einer Aenderung deS bisherigen Gesetzes drängte,
so sollte ich Ihnen eine Uebersicht über den ganzen Titel
geben. ES handelt sich hier nicht um eine Erhöhung, auch nicht
um eine Verminderung, fondern um eine Ausgleichung. ES
wurde Ihnen indessen durch Herrn Blösch mitgetheilt, daß,
obschon von keiner Verminderung im Gesetze die Rede ist, doch



8t

faktisch eine solche eintritt, weil die Verhältnisse, welche

bei Erlassung deS bisherigen Gesetzes obwalteten, nicht mehr
die gleichen sind, und der Geldwerth bedeutend gesunken ist.

Bisher war das Besoldungsverhältniß in vielen Beziehungen
ungerecht. ES bestanden sieben Klassen, die unterste mit Franken

1000, die oberste mit 2200 Fr. a. W. Ich zeigte bereits.
in meinem Eingangsrapporle, wie lange der einzelne Geistliche
in den untern Klassen bleiben mußte, so daß sich die ganze
Einrichtung nur für diejenigen als zweckmäßig herausstellte,
die lange leben. Die Geistlichen, welche 60 bis.70 Jahre alt
werden, haben dann den Genuß deS vollständigen Gegenstückes

ihrer jungen Jahre; sie beziehen 2200 Fr. a. W., besolden den

Vikar mit 200 Fr., geben ihm freie Station und bringen
gemüthlich ihren Lebensabend zu. Es war ihnen zu gönnen,
nachdem sie die ganze Stufenleiter erstiegen hatten. Andererseits

war eS ein trauriges Verhältniß, wenn ein Geistlicher mit
40 bis 50 Jahren auS dem Leben trat und für seine Familie
noch nichts thun konnte. Es ist deßhalb gewiß gerechtfertigt,
wenn man von diesem Systeme wenigstens insofern zurückkommt,
daß man die Klassen zusammenstoßt. Man würde ganz
aufräumen mit den Klassen, wenn es für den Staat nicht eine

schwere Finanzfrage wäre. Je weniger Klassen Sie machen,
desto größer wird der Ausfall für ihn. Bei drei Klassen kostet

eS den Staat mehr als bei fünf, und bei einer bedeutend mehr
als bei dreien, — aber man muß wohl unterscheiden, nur im
Uebergange, unter der Voraussetzung, daß Sie allen denen,
welche mehr als die Besoldung der betreffenden Klasse bisher
bezogen, di5 bisherige Besoldung lassen und sie nicht herabsetzen

würden. Eine andere Frage wäre die, ob Sie dem Geistlichen,
welcher bisher in den schwierigsten-Zeiten die untersten Klassen

durchgemacht, den Erfolg des bisherigen Systems entziehen

wollen, während ein jüngerer plötzlich auf dieselbe Stufe zu
stehen käme. Noch keine Regierung, welche sich mit der Be«
soldungsrevistön befaßte, gab diesem Gedanken Raum. Man
legte schon im Jahre 1846 und vorher Hand an's Werk, die

Besoldungen auszugleichen, aber nicht in dem Sinne, daß
diejenigen, welche mehr haben, deS Mehrern beraubt würden. So
finden Sie denn auch eine entsprechende Bestimmung im Art. 28
deS vorliegenden Gesetzes. Also vorausgesetzt, daß Sie damit
einverstanden seien, ist daS Ganze eine Finanzfrage für den

Staat. Je mehr Klassen Sie machen, desto weniger Ueberschüsse

haben Sie zu zahlen, je weniger Klassen, desto mehr
zahlt der Staat. Im ersten Entwürfe wurden drei Klassen
aufgestellt, im zweiten fünf. Der Unterschied ist nach meiner
Berechnung der: bei drei Klassen entsteht ein Ausfall von ungefähr

40,000 Fr., bet fünf Klassen für den Augenblick ein
solcher von 21,2t3 Fr. Dagegen wird derselbe nach Verfluß
weniger Jahre reduzirt, so daß nach 5 Jahren — vorausgesetzt,

daß alle Leibgedinge sofort vergeben und alle Helfereien
sofort in Pfarreien umgewandelt werden — die Mehrkosten
noch 6800 Fr. betragen und nach Verfluß von 8 bis 10 Jahren
ein Ueberschuß von 4000 Fr. eintreten würde. Ich bedaüre,
daß der Herr Finanzdirektor nicht da ist,' welcher erklärt hat,
er sei mit dieser Mehrausgabe nicht einverstanden. Ich
erwarte, daß er bei der zweiten Berathung seine Ansicht geltend
wachen werde. Eine Mehrausgabe ist bei der gegenwärtigen
Lage des BüdgetS immerhin zu bedauern. WaS speziell den

Art. 12 betrifft, so theilt er die Geistlichen in solche, die eine

stre und in solche, die eine bewegliche Besoldung beziehen; letz,
lere werden überdieß in besondere Klassen eingetheilt, worüber
der folgende Artikel daS Nähere enthält.

Der Art. 12 wird ohne Einsprache genehmigt.

Art. 13.

Fire Besoldungen beziehen:
a. Die deutschen Geistlichen in den leberbergischen Amtsbezirken,

nämlich:
1. der deutsche Pfarrer im Münster- und Delsberger-

«hale Fr. 2200
2. der deutsche Pfarrer im St. Jmmerthal „ 2200

b. der protestantische Pfarrer im Amtsbezirke
Pruntrut „ 2000

c. die Klaßhelfereien Bern, Biel, Burgdorf und
Herzogenbuchsee, jede „ 1500

ct. die Klaßhelfereien Büren, Jnterlaken, Nidau,
Saanen und Thun, jede „ 1200

o. die zweite Predigerstelle in Burgdorf „ 600

Tagblatt des Großen StatheS tsso.

Herr Berichterstatter. Vor Allem werden Sie fragen,
warum für einzelne Stellen fire Besoldungen ausgesetzt, warum
die deutschen Pfarrer im Münster« und DelSbergthale nicht
den übrigen Geistlichen gleich gehalten werden. Es ist jedenfalls

keine Bcnachtheiligung der betreffenden Stellen, sondern
eher eine Bevorzugung derselben. Wenn dieselben nach dem
Klassensysteme besoldet würden, so könnten die dortigen Geistlichen

kaum eristiren, eS würde sich kein jüngerer Mann für
dieselben melden. Um diese Pfarreien ordentlich besetzen zu
können, wird für sie eine Besoldung von 2200 Fr. bestimmt.
Freilich baben dieselben einige Nutzungen nicht, welche im alten
KantonStheile mit den Pfarreien verbunden sind. Auch die
Klaßhelfereien werden fir besoldet, dagegen rücken die Klaßhelfer
im Range vor, wie die Pfarrer.

vr. Tièche. ES sind mehr als dreißig Jahre verflossen,
seitdem die Regierung in ihrer Sorgfalt im Jura das
Vorhandensein von Bedürfnissen für die deutsche Bevölkerung
erkannte, die sich seit der Vereinigung mit dem Kanton Bern
immer vermehrte; man fühlte im Schooße der Regierung die
Nothwendigkeit, den religiösen Bedürfnissen der deutschen
Bevölkerung dieser Landesgegend Befriedigung zu verschaffen.
Vor 1830 nahm der erste deutsche Pfarrer seinen Wohnsitz zu
Dachsfelden Zu jener Zeit umfaßte die deutsche Pfarrei Cour-
tclary und Münster bis DelSberg. Der erste Pfarrer war
Herr Rüfenacht, der heute noch in gutem Andenken steht.
Man sagt in der gewöhnlichen Sprache, jeder Arbeiter sei
seines Lohnes werth. Die deutschen Pfarrer im DelSberg- und
St, Jmmerthale wurden als Ausnahmen behandelt, und man
setzte ihnen feste Besoldungen auS. Wenn man die Mühseligkeiten

betrachtet, welche die Scelsorge in großen Kreisen veranlaßt,

wie derjenige des Pfarrers von Münster, der sich bis DelSberg

ausdehnt; wenn man erwägt, daß in dieser Kirchgemeinde
zehn Schulen bestehen, die in den meisten Fällen in den Bergen
sind, ein Umstand, welcher den deutschen Pfarrer, als Haupt
und belebende Seele der Schulen, nöthigt, diese Schulen daS

ganze Jahr zu besuchen, ebenso die Familien, die Kranken, um
ihnen Trost zu bringen, so wird man fühlen, daß seine Stellung

mühvoller ist, als diejenige der Pfarrer in kleinen
Gemeinden, die besser besoldet sind. Unsere französischen Pfarrer
haben eine durch den Staat oder die Ktrchgemeinde unterhaltene

Pfründe, sie haben überdieß eine halbe Jucharte Land,
unentgeldlich das Holz. Für alle diese Gegenstände haben die

Pfarrer keinerlei Ausgaben zu bcstreiten, und die deutschen

Pfarrer leben ganz wie die französischen Pfarrer, sie haben die
nämlichen Bedürfnisse; sie haben Unterstützungen zu tragen,
vielleicht mehr als unsere gewöhnlichen Geistlichen, weil ihre
Kirchgenossen arm sind, sich im Elende befinden, ihre Kinder
genährt, gekleidet werden müssen; der Pfarrer kann ihnen nicht
eine Liebesgabe abschlagen. AlleS dieses verursacht ihm nun
Ausgaben, die er nicht bereut. Der französische Pfarrer hat
Wohnung, Garten, aber die deutschen Pfarrer haben nichts
dergleichen, mit Ausnahme desjenigen von Courtelary; derjenige
von Münster muß eine Miethe von 400 Fr. zahlen; er muß
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wenigstens für 100 Fr. Holz kaufen s alle diese Ausgaben re-
duziren seine Besolvung auf 1300 Fr. Im St. Jmmenhale
gibt es Lehrer, die viel besser bezahlt sind, als der deutsche

Pfarrer zu Münster, der mit seiner Besoldung nicht leben kann,
wenn er sein Amt auf würdige Weise versehen soll; deßhalb
ist cS nothwendig, seine fire Besoldung auf 2500 Fr. zu
erhöhen. DaS ist der Antrag, den ich stelle. Für den Fall, daß
er nicht angenommen werden sollte, stelle ich den Antrag,
demselben die Reisekosten zu vergüten.

Ganguillct. Ich ergreife nur "daS Wort, um die
Uebersetzung zu berichtigen, da zu wünschen ist, daß der
französische Tcrl mit dem deutschen übereinstimme. Der Ausdruck
„die zweite Predigerstelle" (in Burgdorf) ist nämlich überseht
durch >,le second pasteur" etc., während das Wort
„Prediger" durch „ministre" übersetzt werden sollte, weil der

betreffende Geistliche keine Verwaltungsfunktionen hat, sondern
nur predigt.

Bernard. Ich unterstütze den von Herrn Tièche gestellten

Antrag. Man stellt den deutschen Pfarrer deS St. Immer«
thaleS auf die gleiche Linie mit demjenigen von Münster,
welcher zwei Bezirke zu verwalten hat, während der erstere nur
einen einzigen und viel weniger Gänge zu machen hat als der
Pfarrer in Münster. Es besteht kein Verhältniß zwischen den
Leistungen dieser beiden Pfarrer; ich möchte die Aufmerksamkeit
deS Herrn Berichterstalters und der Regierung auf diesen Punkt
lenken. Jedenfalls müßten die Reisekosten deS deutschen
Pfarrers in Rechnung gebracht werden, sie sind außerordentlich.
Ich unterstütze daher auS allen meinen Kräften den Antrag
des Herrn Tièche.

Im er. Wenn ich hier das Wort ergreife, so geschieht
eS, um vorerst zu bemerken, daß eS die im Jura wohnende
deutsche Bevölkerung ist, welche durch diesen Entwurf begünstigt
wird, und nicht gerade die jurassischen Pfarreien. Nach dem

Inhalte deS Art. 2 faßte ich die Sache so auf, daß eS einen
deutschen Pfarrer in DelSberg gebe, so daß bei diesem Artikel
eine Redaktionsänderung aufgenommen werden muß, sonst würde
man glauben, eö gebe vier deutsche Pfarreien im Jura, während
eS nur drei solche gibt. Auch die Redaktion einer andern
Stelle scheint mir nicht genau zu sein. ES heißt im Art. 13:
„Die deutschen Geistlichen in den leberbergischen Amtsbezirken."
ES wird desjenigen von Neuenstadt nicht erwähnt, so daß man,
um den Zweifel zu heben, sagen müßte: „Die deutschen
Geistlichen in folgenden Bezirken deS Jura", da derjenige von
Neuenstadt nicht in Frage liegt. Die deutsche Bevölkerung im
Jura ist bezüglich ihrer Geistlichen besser behandelt als die
französischen Pfarreien. Im Jura wird man darin eine Tendenz
nach Germanistrung erblicken. Diese Geistlichen werden in
freier Wahl gewählt, während die Wahl der andern dem
Wechsel unterliegt. Darin liegt für gewisse Gemeinden ein
Nachtheil, die, wenngleich sie nicht eine Bevölkerung von 3000
Seelen haben, mit Rücksicht auf ihre geistige Entwicklung
dennoch verlangen können, einen Pfarrer in der Kraft seines
AlterS und voll Eifer für seine heilige Mission zu erhalten
Wir haben in Neuenstadt viele öffentliche Anstalten, die einen
Geistlichen von Verdienst fordern, besonders in Betreff deS

Religionsunterrichts. Ich sage daher, die deutschen Pfarrer
im Jura seien günstiger gestellt, weil sie in die dritte Besol«
dungSklasse zu stehen kommen. Die betreffenden Geistlichen
haben ohne Zweifel viel Mühe, aber eS gibt auch andere
Pfarreien im Jura, welche den französischen Pfarrern eben so

viel zu thun geben.

Der Herr Berichterstatter gibt die Anträge der Herren
Tièche, Ganguillet und Jmcr als erheblich zu.

Der Art. 13 wird mit den zugegebenen Modifikationen
durch das Handmehr genehmigt.

Art. 14.

Alle übrige Pfarrstellen, deren Zahl zur Zeit, mit Einschluß
der bisherigen Helfereien zu HaSle im Grund, Heimischwand,
Kandergrund, Kurzenberg, Rüschegg, Trubschachen. Vauffelin,
Wasen und Zäziwyl, welche von nun an zu eigentlichen Pfarreien

erhoben sind, sowie der fünf Helfereien in der Hauptstadt,
welche ebenfalls den Pfarrtitel annehmen, auf 196 ansteigt,
zerfallen in fünf Klassen, deren Eintheilung und Besoldung
also bestimmt ist :

I. Klasse 26 Stellen mit Fr. 2800 Besoldung.
II. „ 36 „ „ „ 2500 „III. „46 » » 2200 „

IV. „ 46 „ „ „ 2000
V. „ 42 „ » „ 1800 „

Herr Berichterstatter. In diesem Artikel ist von
denjenigen Pfarrstellen die Rede, die eine bewegliche Besoldung
haben; sie steigen auf die Zahl von 196 an, vorausgesetzt, daß
die Aenderung getroffen werde, daß die bisherigen Helfereien
(nicht die Klaßhelfereien) zu eigentlichen Pfarrstellen
umgewandelt werden. Wie ich bereits bemerkte, waren die
Besoldungen im ursprünglichen Entwürfe in drei Klassen getheilt,
jetzt werden fünf Klassen vorgeschlagen. Der Unterschied vom
bisherigen Systeme besteht hauptsächlich darin, daß die oberste
und die unterste der bisherigen sieben Klassen wegfallen und
eine gewisse Ausgleichung stattfindet. Die jünger« Geistlichen
werden etwas besser gestellt als bisher, indem ihre Besoldung
von 1400 auf 1800 Fr. erhöht wird, den ältern ist immerhin
noch ein Fortschreiten bis auf 2800 Fr. möglich. Sie können
ich denken, daß die Geistlichen sich viel mit diesem Klaffen-
ysteme beschäftigten, am Ende befreundete die Kantonssynode
ich mit diesen fünf Klassen, und Sie haben, wenn Sie das
Vorgeschlagene annehmen, die Beruhigung, daß Sie ttwaS
beschließen, womit am Ende Alle einverstanden sind. Ganz
rationell ist ein solches System nicht. Man sieht nicht ein,
warum man hier eine andere Einrichtung trifft als bei andern
Stellen, aber man kann das Klassensystem nicht plötzlich
aufHeden, eS sei denn, daß der Staat ein sehr bedeute»veS Opfer
bringen wolle, daS mehrere Jahre lang eine Ausgabe von
50—60,000 Fr. nach sich ziehen würde. Die Regierung glaubte,
das Büdget möge eine solche Mehrausgabe kaum ertragen. ES
ist daher zweckmäßig, vorläufig dem dringendsten Bedürfnisse
abzuhelfen.

Chopard. Ich nehme hier den Vorschlag des ursprünglichen

Entwurfes auf, nach welchem nur drei BefoldungSklassen
aufgestellt würden mit der Modifikation, daß die dritte Klaffe
statt mit 1800 mit 2000 Fr. besoldet würde. ES läge darin
keinerlei Nachtheil für ven Staat, weil nach der Berechnung,
die ich gemacht habe, alle Geistlichen Stellen 433,000 Fr.
kosten würden, wenn mein Antrag angenommen wird, während
sie nach dem Entwürfe 431,000 Fr. kosten würben. Man
begeht einen großen Fehler, wenn man den jungen Geistlichen
eine geringere Besoldung gibt als den ältern, weil sie eben so
viele Bedürfnisse haben als die letztern. Es ist daher billig,
die Besoldung der letzten Klasse auf 2000 Fr. festzusetzen, welchen
Antrag ich Ihnen vorzulegen die Ehre habe.

Bernard. Vor einigen Monaten wurde von mchrern
Mitgliedern deS Großen Rathes ein Anzug gestellt, welcher
eine Besoldungserhöhung für sämmtliche Staatsbeamte bezweckt.
Ich hoffe, er werde hier zur Behandlung kommen, eS wird
sich dann um eine Revision aller Besoldungen der öffentlichen
Beamten handeln. Wenn dieß der Fall ist, wie eS stattfinden
soll, so finde ich, eS sollte auch auf den vorliegenden Entwurf
Anwendung finden. Jedermann weiß, daß die Besoldungen
der Geistlichen nicht mehr daS sind, waS sie vor 50 Jahren
waren; seit wenigstens 30 Jahren stehen sie auf demselben
Fuße, wie heute, so daß, wenn man die Besoldungen der
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bürgerlichen Beamten erhöht, man dasselbe für die Geistlichen
vornehmen muß. Ich will hier keine Zahl festsetzen, sondern
nur die Aufmerksamkeit deS Herrn Berichterstatters für diesen
Umstand in Anspruch nehmen. Der Moment wäre geeignet
zur Untersuchung der Frage, ob man die Besoldungen erhöhen
wolle. Man müßte dann später auf diesen Entwurf zurück,
kommen, so weitj cS die Besoldungen der Geistlichen betrifft,
die auch bürgerliche Beamte sind.

Seßler. Ich möchte den Antrag deS Herrn Chopard,
die unterste Klasse auf 2000 Fr. festzusetzen, unterstützen und,
wenn man dann das Fünfklassensystem nicht festhaitcn könnte,
auf das Dreiklassensystem übergehen; ich würde dann eher noch
die oberste Klasse auf 2500 Fr. reduziren. Ich sehe nicht ein,
wie ein junger Pfarrer, wenn er Familie hat, mit einer Be-
soldung von 1800 Fr. anständig leben kann, und glaube, die

Eltern würden künftig nicht so leicht ihre Kinder einem Berufe
widmen, in welchem sie dieselben noch zehn Jahre lang unter-
stützen müssen. Daher möchte ich die Besoldungen lieber so

stellen, daß die Geistlichen dabei bestehen können.

G feller zu Wichtrach fragt den Herrn Berichterstatter
an, ob eine Gesammisumme bestimmt sei, aus welcher die Ein-
theilung in verschiedene Klassen stattfindet.

Herr Berichterstatter. Die Gesammisumme, welche

für die Besoldung der Geistlichen ausgesetzt wird, beträgt
431,000 Fr. Was die Bemerkung deS Herrn Bernard betrifft,
daß bet der bevorstehenden Revision der Beamtenbesoldungen
auch die Besoldungen der Geistlichen erhöht werden sollen, so

weiß ich wirklich nicht, waS ich darauf antworten soll. Ständen

wir mit den Finanzen besser, so lönnte eS auch da nicht
schaden, eine Erhöhung vorzunehmen; ich möchte eS den Herren
von Herzen gönnen und auch mir, denn ich hoffe, wieder
einmal zu diesem Berufe zurückzukehren. Aber alles hat seine

Grenzen. In Betreff des Antrages deS Herrn Chopard darf
man sich nicht täuschen und sagen, derselbe habe keine

Mehrausgabe zur Folge. Man kann allfällig die Besoldung der
untersten Klasse um etwaS erhöhen. EtwaS ganz anderes ist
eS mit dem Verhältnisse, wie viele Geistliche, die gegenwärtig
mehr beziehen, als das Projekt ihnen geben will und denen

Sie das Mehr nicht nehmen wollen, wegfallen. In der
zweiten Klasse haben Sie dann schon eine große Zahl solcher,
die über 2200 Fr., vielleicht solche, die bereits 2800 Fr. haben.
Dann tritt die Folge ein, daß man denselben die Differenz
vergüten muß. Ich will den Antrag gerne als erheblich zugeben

und eS würde mich freuen, wenn der Große Rath die

jüngern Geistlichen auf 2000 Fr. stellen zu können glaubt, aber

ich muß Ihnen sagen, daß eS mehr kostet.

Abstimmung.

Für den Art. 14 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für daS Fünfklassensystem nach Antrag des

RegierungSratheS 50 Stimmen.
Für das Dreiklassensystem nach Antrag deS

Herrn Chopard « 35 „
Für Erhöhung der Besoldung fünfter Klasse

auf 2000 Fr. 44 „
Für den Ansatz von 1800 Fr. 45 „

Art. 15.

Außerdem beziehen folgende Stellen noch Baarzulagen:
». die drei der Wahl nach ältesten Geistlichen an der

Münsterkirche und je der älteste an den drei übrigen Kirchen
der Hauptstadt, so lange ihnen Nicht vermöge deS AlterS-
rangeS die Besoldung der 1. Klasse zukömmt, die Differenz
zwischen derselben und ihrer wirklichen Besoldung;

b. die übrigen Geistlichen der Hauptstadt, bis sie in die II.
Klasse kommen, die Differenz zwischen ihrer Besoldung
und derjenigen wieser Klasse;

c. die Dekane der Klassen Bern und Thun Fr. 400.
<1. jeder der übrigen Dekane Fr. 300.

Herr Berichterstatter. Dieser Artikel bezieht sich noch
auf besondere Verhältnisse und setzt Baarzulagen für einzelne
Stellen aus. Der Grund liegt darin, daß z. B. ein Geistlicher

in der Hauptstadt keinen Garten hat, daß ihm die
betreffenden Nutzungen fehlen, daß ihm dagegen in vielen Beziehungen

größere Ausgaben obliegen, so daß die Zulage vollkommen
begründet ist, wenn er seiner Stellung genügen soll. Es wird
Ihnen denn auch nichts Neues vorgeschlagen. Endlich erhalten
auch die Dekane eine Zulage und zwar diejenigen von Bern
und Thun, da sie die zwei größten Klassen haben, 400 Fr.,
die übrigen 300 Fr.

Im er. In den AbänderungSanträgen wird die litt b
unverändert beibehalten. Nun ist die Besoldung der zweiten
Klasse, in welche die betreffenden Geistlichen zu stehen kämen,
im ursprünglichen Entwürfe auf 2200 Fr., in den
AbänderungSanträgen dagegen auf 2500 Fr. festgesetzt. Ich weiß
nicht, ob man absichtlich diesen Punkt so lassen wollte, und
wünsche, daß der Herr Berichterstatter uns darüber Aufschluß
gebe.

Herr Berichterstatter. Man wollte es nicht ändern,
obschon man sah, daß die Sache durch die Klassenänderung
eine andere Tragweite hat, namentlich wenn für die erste Klasse
eine Besoldung von 2300 Fr. ausgesetzt wird.

Der Art. 15 wird durch das Handmehr genehmigt.

Art. 16.

Dabei bleibt eS Regel, daß der Geistliche außer der
Besoldung unentgeldlich zu genießen hat:

». die Pfarrwohnung nebst Dcpendenzen;
t,. den Pfarrgarten nebst wenigstens einer halben Jucharte

Pflanzland;
c. daS der Pfarre zukommende Holz.

Bei denjenigen Pfarrstellen, welche bisher ohne Garten
oder Pflanzland waren', bleibt eS bei der gegenwärtigen
Einrichtung.

Ebenso bleiben die Klaßhclferstcllen, mit welchen bisher
Nutzungen in Wohnungen und Holz verbunden gewesen sind,
auch fernerhin im Genusse derselben.

Lauterburg. Bei Art. 14 haben Sie die Bestimmung
angenommen, daß die fünf Helfereien der H.iuptstadt den Pfarrtitel

annehmen; nun ist davon die Rede, was den einzelnen
Pfarrern an Nutzungen zukommen soll. Ich weiß nicht, ob

man daran gedacht hat, den Helfern, welche den Pfarrtitel
erhalten, auch eine Pfarrwohnung zu geben. Ich kann eS mir
nicht anders denken. Mit dem Titel ist eS nicht gemacht. ES
waren bisher Helfer, die keine Wohnung, auch keine Entschädigung

dafür erhielten. Ich nehme also an, daß denselben auch
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eine Wohnung oder eine entsprechende Entschädigung bewilligt
werde. ES betrifft dieß wenige Stellen, und eS wäre sonder»

bar, wenn die betreffenden Geistlichen, obschon sie den Pfarr»
titel haben, nicht auch die gleichen Nutzungen, wie andere

Pfarrer, beziehen könnten. Ein anderer Punkt betrifft daS

Holz, und da möchte ich mir eine Bemerkung erlauben. Man
führte wiederholt schon Beschwerde bei der Regierung in
Betreff des HvlzgenusseS. Man weiß, daß früher viele Pfarrer
so große Quanta Holz erhielten, daß sie in Verlegenheit waren,
eS zu verbrennen. Daß man im Lause der Zeit daö Verhältniß
zu ändern suchte, ist natürlich, und ich möchte mich nicht
darüber beschweren, daß man solche Holzlieferungen reduzirte.
Aber daS fand ich von jeher unbillig, daß man gegenüber den

Pfründen, welà früher so große Quanta erhielten, einfach
einen Strich durch die Rechnung machte, statt 20 Klafter 12

setzte und die Differenz in die Tasche steckte. Ich fand eS um
so unbilliger, als die Vortheile, welche den betreffenden Pfarreien

zukamen, nicht den Staat drückten. Ich war nun der

Ansicht, man hätte den daraus fließenden Profit wieder in tr«

gend einer Weise zum Besten der Kirche verwenden sollen, sei

eS durch Kreirung neuer Stellen oder durch Aufbesserung der

bestehenden. DaS ist nicht geschehen, sondern der Staat hat

» den Profit zur Hand genommen. Dazu kommt noch eine
andere Rücksicht. Man weiß, daß an vielen Orten der Holzwerth

sich bedeutend geändert hat, so daß gar nicht mehr daS

gleiche Verhältniß besteht, wie früher. Mir schien nun, man
hätte mittels des Mehrerlöses, welchen der Staat bezog, den

Pfarreien, welche unter der Veränderung der Holzpreise bedeutend

litten, zu Hülfe kommen sollen. Ich erlaubte mir diese

Bemerkungen, weil sie dem Herrn Kirchenvireklor Anlaß geben,
darüber nachzudenken, wie im Interesse gewisser Pfarreien
denselben unter die Arme zu greifen sei. ES ist sicher, daß den

Geistlichen, deren Ausgaben sich in den letzten Jahren
vermehrten, nicht neue Zuflüsse eröffnet wurden. Wenn man
ihnen daher indirekt zu Hülfe kommen kann, so erreicht man
ein Ziel, daS nicht auS den Augen zu verlieren ist.

Bernard. ES besteht im Jura in Betreff der
Holzlieferungen an die Pfarreien eine solche Verschiedenheit, vaß
eS zweckmäßig wäre, im Gesetze daS Quantum des künftig den

Pfarrern zu liefernden Brennmaterials festzusetzen. Man würde
dadurch Schwierigkeiten vermeiden, die seit langer Zeit auö diesen

Verhältnissen entstehen. Ich überlasse die Untersuchung
dieser Frage dem Herrn Berichterstatter.

Blösch. Ich erlaube mir ein Wort über den vorliegenden

Artikel, indem dasjenige, was Herr Lauterburg vorbrachte,
der Hauptsache nach auf Irrthum beruht und auch dasjenige
nicht zuläßig ist, was Herr Bernard vorschlägt. Die Verhältnisse

der Holzlieferung an die Pfarrer sind zweierlei Art: für
die einen Pfarreien halten die Gemeinden over Privaten oder
Korporationen das Holz zu liefern, während für die andern
der Staat direkt die Lieferung übernahm, sei eS aus StaatS-
waldungen oder auS eigentlichen Domanialwaldungen. Ich
erlaubte mir gestern, Sie auf das bet den Akten liegende
Tableau aufmerksam zu machen, um sich von der Verschiedenheit

der Verhältnisse zu überzeugen. Es gab Pfarrer, die 24
Klafter, andere, die 20 Klafter, und andere, die weniger
erhielten. Seit einer Reihe von Jahren stellte man eine Regel
auf, indem man ei» Firum von 12 Klaftern Tannen« oder
3 Klaftern Buchenholz festsetzte. Dagegen wurde das Firum
nur da eingeführt, wo nicht mbargemäße Rechte bestehen. Damit

ist gesagt, daß man da, wo urbaristrte Rechte bestehen,
keine Reduktion vornahpi. So besteht z. B. ein Urbar in Burgdorf.

DaS ist daS eine Verhältniß: da wo Gemeinden oder
Privaten-laut Urbar eine bestimmte Quantität Holz zu liefern
haben, da setzt man die Lieferung nicht herab. Aber wo der
Staat die Holzlieferung übernommen hat, werden Alle gleich
gehalten. Gewöhnlich wurde jeweilen bei Erledigung einer
Stelle daS Firum von 12 Klaftern hergestellt. Also kann von

einem Profitmachen durch die Staatsverwaltung durchaus nicht
die Rede sein, denn eS gab eine Reihe Geistliche, die nicht
12 Klafter hatten, deren Holznutzung aber jeweilen bei
Erledigung der Stelle auf 12 Klafter erhöht wurde. ES besteht
also ein Firum, aber nicht im Gesetze, sondern durch eine Ad-
ministrarivverfügung. Das Verhältniß ist entweder ein privat-
rechtlicheS, wo bestimmte Rechte bestehen, oder^ein administratives,

wodurch die Lieferung auf 12 Kläfter bestimmt wurde,
in Anwendung gebracht jedoch erst bei der ersten Vakanz; eS

ist eine Ausgleichung, die zu Gunsten des Staates, aber auch
zu Gunsten der Pfarreien eingeführt wurde.

Buch er. Gestützt auf die Erklärung des Herrn Blösch,
muß ich mir hier eine Anfrage erlauben. ES wird mit dem
Führen des Holzes sehr verschieden gehalten, überdicß hat man
noch Lasten. ES gibt Gemeinden, die daS Holz des Pfarrers
unentgeldlrch führen. Wenn eS den Sinn hätte, daß die
Gemeinden die Fuhr übernehmen müssen, dann stellte ich den
Antrag, daß der Staat dem Pfarrer das Holz zuführen soll.

v. Erlach macht den Herrn Berichterstatter auf besondere
Verhältnisse aufmerksam, welche in einzelnen Gemeinden, z. B.
in Bremgarten, bestehen.

Herr Berichterstatter. Herr Lauterburg wünscht
Aufschluß darüber, wie eS mit den neuen Pfarrern der Hauptstadt
verstanden sei. Da bin ich vor der Hand nicht ganz seiner
Ansicht, daß diese mit der Annahme des PfarrtitelS ohne
weiteres daS Recht auf Wohnung oder WohnungSentschädigung
haben. Der Art. 14 macht einen Unterschied, indem er nicht
wirklich neue Pfarrstellen in der Hauptstadt errichten will,
sondern nur sagt, die betreffenden Geistlichen nehmen den Pfarr«
titel an. In der Wirklichkeit ist dieß allerdings nicht viel,
aber ich habe eS so aufgefaßt. Bezüglich der Holzfrage wurde
genügende Auskunft ertheilt. Ich schließe also dahin, daß der
Artikel unverändert angenommen werde. Was die Bemerkung
des Herrn Bucher betrifft, so besteht bereits ein Gesetz, nach
welchem die Gemeinden von den fraglichen Leistungen befreit
sind, wo diese nicht urbarisirt sind. Wo die Gemeinden diese

Leistungen tragen, sind sie urbarisirt, sonst hätten sie zu Radelfingen

und anderwärts längst aufgehört. Der Antrag des
Herrn Bucher kann unmöglich dahin gehen, daß auch die ur-
barisirten Leistungen gestrichen werden.

Bucher läßt seinen Antrag fallen.

Der Art. 16 wird durch das Handmehr genehmigt.

Jmer stellt den Antrag, die Verhandlungen abzubrechen,
waS mit großer Mehrheit beschlossen wird.

Schluß der Sitzung: 1'/, îlhr Nachmittag».

Der Redaktor:

Fr. F aß bind.
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Durch die Wahl zu einer Stelle mit beweglicher Besol-
dung tritt der Gewählte in die seinem Rang entsprechende
Klasse (Art. 14).

Geistliche, welche, ohne aus dem bernischen Ministerium
zu treten, sich freiwillig für kürzere oder längere Zeit dem
bernischen Kirchendienst entziehen, stehen während dieser Zeit
im Range still, eS sei denn, daß sie vom Staate zu andern
AmtSverrichtunaen berufen, oder daß ihnen unter ausdrücklichem
Vorbehalt des Ranges Urlaub ertheilt werde.

Verläßt ein Geistlicher den bernischen Kirchendienst, welcher
Inhaber einer Amtsstelle mit beweglicher Besoldung war, oder
übernimmt ein solcher eine Amtsstelle mit firer Besoldung, so

wird die in einer Klasse entstehende Lücke durch das Nachrücken
der im Range Folgenden ausgefüllt. Tritt ein solcher Geistlicher

später wieder in den Genuß einer Klassenbesoldung, und
wird dadurch eine Klasse überzählig, so findet deßhalb kein
Rücktritt aus einer höhern in eine niedriger besoldete Klasse
statt, sondern es unterbleibt nur, bis die Normalzahlen herze-
stellt sind, der Fortschritt in die höhere Klasse.

Herr Präsident des Regierungsrathes, als Berichterstatter.

Dieser Artikel ist im Ganzen genommen nur eine
Bestätigung dessen, waS eristirt. Er bezieht sich auf den Rang
der Geistlichen, auf den Anfang desselben und auf die
Bedingungen, unter welchen er allfällig aufhört oder stille steht.
Namentlich ist hier die Bestimmung aufgenommen, daß Geistliche,

welche, ohne auS dem bernischen Ministerium zu treten,
sich freiwillig auf kürzere oder längere Zeit dem Hernischen
Kirchendtenst entziehen, während dieser Zeit im Range still
stehen. ES geschieht allerdings hier und da, daß Mitglieder
deS bernischen Ministeriums Lehrerstellen annehmen und den
Kirchendtenst verlassen, und da fand man, eö sei nicht billig,
daß solche Geistliche im Range vorrücken. Ausgenommen sinv
diejenigen, welche vom Staate zu andern Amtsverrichtungen
berufen oder daß ihnen Urlaub ertheilt werde.

Der Art. 17 wird ohne Einsprache durch das Handmehr
genehmigt.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung«

Fortsetzung der ersten Berathung deS Gesetzes über
die Wahl und die Besoldung der evangelisch-
reformirten Geistlichkeit.

(Siehe GroßrathSverhandlungen der vorhergehenden Sitzung,
Seite 71 ff.)

Art. 17.

Der Rang sämmtlicher Geistlichen beginnt mit dem Tage
ihrer Aufnahme in das bernische Ministerium, und läuft,
nachdem er einmal begonnen, so lange fie im bernischen
Kirchendienste bleiben

«agblatt tje« Großen «athei t»«s.

Art. 18.

Alle Besoldungen und Besoldungszulagen an Geistliche
werden vierteljährlich ausgerichtet, und das Recht zum Bezüge
beginnt in der Regel bet Stellen, bet denen eine feierliche
Installation stattfindet, mit dem Tage derselben, wo dieß nicht
der Fall ist, mit dem Tage des wirklichen Amtsantritts.

Die Berechnung der Besoldung von einem andern
Zeitpunkte erfordert einen besondern Beschluß der zuständigen
Behörde.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Art. 19.

Da, wo mehr Land zu dem Pfarrgute gehört, als was
nach Art. 16 unter die unentgeltliche Nutzung fällt, hat der
Geistliche für das Mehrere eine Zinsvergütung zu entrichten,
welche durch Uebereinkommen mit der Staatsbehörde bestimmt
wird.

Gfeller zu Wichtrach spricht die Ansicht auS, eS möcht«
passender sein, die Zinsvergütung für dasjenige Land, welches

22
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nicht unter die unentgeltliche Nutzung fällt, statt durch
Uebereinkommen nach Maßgabe der Grundsteuerschatzung zu
bestimmen.

Der Herr Berichterstatter gibt den Antrag des Herrn
Gfcller als erheblich zu, um diesen Punkt näher zu untersuchen.

Der Art. 19 wird mit der zugegebenen Modifikation durch
daS Handmehr genehmigt.

Art. 20.

I« Falle deS TodeS eines Pfarrers oder HelferS bleibt
die Erbschaft während drei Monaten, vom Tage der Beerdigung

hinweg gerechnet, im Genusse der Pfarrwohnung und
deS gesammten Pfarreinkommens. Dagegen ist sie verpflichtet,
während der nämlichen Zeit einen Vikar zu halten.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Art. 2t.

Das Verhältniß zwischen einem abziehenden Geistlichen,
oder dessen Erbschaft, und seinem Amtsnachfolger hinsichtlich
der Uebernahme der Wohnung und deS PfarrlandeS ic. — der
sogenannte Pfrundkauf — ist Gegenstand einer besondern
Verordnung, welche der RegierungSrath zu erlassen hat.

Ebenfalls ohne Einsprache genehmigt.

Art. 22.

Zur Unterstützung älterer verdienter Geistlicher werden zehn
ordentliche Leibgedinge, von zwölfhundert Franken jedes, bestimmt.
Dieselben werden in der Regel nur auf erfolgte Bewerbung
von dem RegierungSrathe vergeben, wobei das Alter, die
Bedürftigkeit und persönliche Würdigkeit besonders berücksichtigt
werden sollen.

Herr Berichterstatter.^ Die Art. 22, 2Z und 24
beziehen sich auf die Leibgedinge, die bisher schon eristirten nnd
je 800 Fr. a. W. betrugen. Sie wurden meistens sehr alten
Geistlichen gegeben, und bei ihrer Verwendung nahm man
Rücksicht auf persönliche Würdigkeit, langen Dienst und Be.
dürftigkeit. Bis jetzt wurden durchschnittlich 6956 Fr.
verwendet, jetzt wird diese Summe auf 12,000 Fr. vermehrt und
zwar hauptsächlich aus dem Gründe, um Mißverhältnissen
zwischen Pfarrer und Gemeinden Rechnung tragen zu können,
ohne zur Abberufung schreiten zu müssen. Ebenso hatte man
Fälle im Auge, wo sehr alte Geistliche ihre Stelle nicht mehr
versehen können, lange einen Vikar halten müssen, wo eigentliche

Unfähigkeit zum Amte infolge von Alter und Gebrechlichkeit

vorhanden ist. Man hielt daher die vorgeschlagene
Vermehrung der Leibgedinge für gerechtfertigt. In der Regel werden
dieselben nur auf erfolgte Bewerbung hin vergeben, ausnahmsweise

kann eS auch ohne Bewerbung geschehen, wenn ein Geistlicher

das 65. Altersjahr zurückgelegt hat, oder während fünf

Jahren hinter einander einen Vikar halten mußte. In diesem
Falle ist der Rücktritt vom Amte damit verbunden.

Mühlethaler. Gerade aus den Gründen, welche der
Herr Berichterstatter angeführt hat, möchte ich für die Leibgedinge

keine Zahl bestimmen, sondern dem RegierungSrathe
überlassen, nach Umständen zu handeln. In gewissen Zeiten kann
die Zahl zu groß, in andern Zeiten kann fie zu klein sein,
dann hätte der RegierungSrath keinen Spielraum.

Dr. Schneider. Ich bin im Allgemeinen sehr der
Anficht, daß die Regierung einen gewissen Spielraum haben soll.
Wenn ich nicht irre, so waren bisher acht solcher Leibgedinge,
jetzt werden zwölf geschaffen. Ich war zwölf Jahre in der
Regierung und habe die Erfahrung gemacht, daß zehn bis
zwölf Leibgedtnge genügen mögen. Man soll daher nicht zu
weit gehen, sonst kommt die Regierung in eine Verlegenheit,
die man sich denken kann. -

Herr Berichterstatter. Uebereinstimmend mit Herrn
Dr. Schneider, muß ich am Artikel festhalten und erinnern, daß
eS eine Finanzfrage ist. Wenn Sie am einen und andern
Orte Mehrausgaben beschließen^ so werden Sie doch am Ende

genug bekommen. DaS Büdget wird im Anfang um ungefähr
20,000 Fr. jährlich belastet. Es würde der Regierung angenehm

sein, weiter gehen zu können, aber ich möchte vor der

Hand bei dem Vorgeschlagenen bleiben.

Der Art. 22 wird unverändert genehmigt, der Antrag des

Herrn Mühlethaler bleibt in Minderheit.

Art. 23.

Ausnahmsweise können Geistliche, welche daS fünfund-
sechSzigste Altersjahr zurückgelegt haben, oder die, abgesehen
von ihrem Alter, in der Nothwendigkeit gewesen, während fünf
Jahren hinter einander Vikarten zu halten, auch ohne ihre
Bewerbung mit einem Leibgeding versehen werden.

In diesem Falle besteht das Leibgeding in der Hälfte der
dem Betreffenden im Zeitpunkte deS Rücktritts gebührenden
Besoldung.

Der Entscheid über Versetzung eines Geistlichen in Ruhestand

kömmt dem RegierungSrathe zu.

Herr Berichterstatter. Die erste Art von Leibgedingen
hatten Sie im Art. 22. Nun gibt der Art. 23 dem
RegierungSrathe immerhin noch eine gewisse Latitüde, um ausnahmsweise

noch Leibgedinge zu bewilligen. Dafür wird jedoch keine

bestimmte Summe festgesetzt, sondern solche Leibgedinge betragen
die Hälfte der Besoldung derjenigen Klasse, in der sich der
betreffende Geistliche bet seinem Rücktritte befindet. Befindet er
sich in der dritten Klasse mit einer Besoldung von 2200 Fr.,
so beträgt daS Leibgeding 1100 Fr., ist er in der fünften Klasse
mit 1800 Fr. Besoldung, so beträgt eS 900 Fr. Indessen ist
vorauszusetzen, daß eS meistens Geistliche sein werden, die sich

in höhern Klassen befinden. Wie gesagt, geschieht die Bewilligung

solcher Leibgedinge nur ausnahmsweise, und dem Sinne
nach entspricht eS dem, was Herr Mühlethaler wünschte. Ich
halte eS für einen sehr zweckmäßigen AuSweg, besondern
Verhältnissen Rechnung zu tragen.

Der Art. 23 wird ohne Einsprache genehmigt.



Art. 24.

Der Empfang eines ordentlichen oder außerordentlichen
LeibgedingS hat den^Stillstand im Range zur Folge. Sollte
jedoch ein Geistlicher, nachdem er ein Leibgeding genossen, wieder
zu einem geistlichen Amte berufen werden, so läuft von da hinweg

der unterbrochene Rang wieder fort.

Wird ebenfalls ohne Einsprache genehmigt.

Art. 25.

Auf die geistlichen Stellen an öffentlichen Anstalten hat
dieses Gesetz keinen Bezug. In Betreff derselben bleibt eS
hinsichtlich der Wahl und Besoldung bei den darüber geltenden
besondern Vorschriften.

Herr Berichterstatter. DaS vorliegende Gesetz
erwähnt einzelner geistlicher Stellen nicht, eS sind diejenigen an
öffentlichen Anstalten. So haben wir eine Pfarrstclle im Zuchthause,

in der Insel, in der Waldau, Stellen, die mit dem Budget
der betreffenden Anstalten zusammenhangen, und in Beireff dieser

soll eS bet den darüber geltenden besondern Vorschriften
bleiben. Findet man eine Erhöhung ihrer Besoldung
nothwendig, so kann man immer noch darüber verfügen.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Art. 26.

Dieses Gesetz ist auf die allgemeinen Beziehungen deS

Staats zum ehemaligen Airchengute und dessen Verwaltung
ohne Einfluß. Dieselben bleiben, wie sie durch das Dekret
über die Besoldung und Wahlen der Geistlichkeit vom 7. Mai
1804 und seitherige Gesetze geordnet worden, mit alleiniger
Ausnahme, daß künftighin bei allfälliger Errichtung neuer
Pfarrstellen für jede derselben statt der bisherigen Erhöhung
der Dotationssumme von Fr. 1600 alter Währung eine solche
von Fr. 2200 neuer Währung eintreten soll.

Herr Berichterstatter. In diesem Artikel wird aus,
drücklich erklärt, daS vorliegende Gesetz habe keinen Einfluß
auf die allgemeinen Beziehungen des Staates zum ehemaligen
Kirchengute. Bezüglich der Dotirung neuer Pfarrstellen besteht
eine eigene Einrichtung, um das Finanzverhältniß nicht zu stören.
Wir hatten eine Zeit, wo der Staat viel mehr neue Pfarrstellen

krcirte als gegenwärtig. Seit 1804 wurden 16 — 20
neue Pfarrstellcn gestiftet. ES wird nöthig werden, darauf
zurückzukommen. Wir haben Gemeinden im Kantone, die allzugroß

sind, wo der Geistliche der Gemeinde nicht daS sein kann,
was er ihr sein sollte. Ich mache Sie namentich auf
Gemeinden, wie Herzogenbuchsee und Langnau, aufmerksam. Oft
liegt darin, daß der Geistliche nicht überall genügen kann, ein
Grund, daß andere religiöse Elemente sektirerischer Natur
eindringen. Daher ist eS Aufgabe des Staates dafür zw sorgen,
daß die Pfarreien nicht allzugroß werden, so daß der Pfarrer
sich zu den einzelnen Personen und Familien in Beziehung
setzen kann, wie eS in dieser Zeit nöthig ist. Ich schicke dieß

voraus, damit Sie nicht überrascht sind, wenn über kurz oder

lang solche Vorschläge kommen. Freilich wird eS sich dann
auch fragen, ob nicht kleinere Gemeinden zusammengestoßen
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werden können; indessen ist eS leichter, zu vermehren, als zu
vermindern.

Mühlethaler. Ich möchte nur den Herrn Berichterstatter

fragen, ob eS nickt zweckmäßig wäre, die betreffenden
Bestimmungen auS dem Gesetze von 1804, welche auf daS in
Frage liegende Verhältniß Bezug haben, in dieses Gesetz
aufzunehmen, statt nur daraus zu verweisen.

Der Herr Berichterstatter gibt den Vorschlag des
Herrn Mühlethaler als erheblich zu.

De» Art. 26 wird mit der zugegebenen Modifikation durch
daS Handmehr genehmigt.

Art. 27.

Dagegen werden durch das gegenwärtige Gesetz aufgehoben:
1) die 88 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 und 13 des Dekrets vom

7. Mai 1804;
2) der Beschluß über die Leibgedinge der Pfarrer vom 27.

Mm 1805;
3) daS erneuerte Dekret über die Besoldung der Geistlichkeit

vom 11. Junt 1806;
4) das Dekret über die Wahlart deS obersten DekanS und

der Prediger an den vier Kirchen der Hauptstadt vom
2. Februar 1318;

5) der 8 1 deS Gesetzes über Besoldung der reformirten
Geistlichkeit im Leberberg, vom 19. und 21. Dezember 1318
und 1. Februar 1819;

6) das Dekret über Klassifikation und Besoldung der Geist¬
lichkeit vom 18. Dezember 1824, mit Ausnahme der
Festsetzung der Dotationssumme im 8 1.

Herr Berichterstatter. Wenn die noch geltenden
Bestimmungen des Gesetzes von 1804 in dieses Gesetz aufgenommen

werden, so müßte dann auch die Ziff. 1 deS Art. 27 mo-
difizirt werden. Ich empfehle Ihnen also denselben unter diesem
Vorbehalte.

v. Känel. Ich möchte mir über den Art. 27 eine
Bemerkung erlauben, die ich bei Art. 26 hätte anbringen sollen.
DaS Dekret vom 7. Mai 1804 wird als aufgehoben erklärt,
mit Ausnahme mehrerer Paragraphen; in der letzten Ziffer des
Art. 27 wird ein anderes Dekret als aufgehoben erklärt, mit
Ausnahme eines einzigen Paragraphen. AIS ich diesen
Entwurf erhielt, laS ich die alten Gesetze nach und fragte mich,
ob nicht auch der Rest derselben aufgehoben werden könne. Ich
muß mir hier die allgemeine Bemerkung erlauben, daß in
unserer Gesetzgebung bis 1803 zurück eine große Zersplitterung
herrscht, indem in neuen Gesetzen oft nur ein Theil älterer
Gesetze, oft nur sehr unbestimmt, aufgehoben wird. Diesem
Uebelstande wäre leicht abzuhelfen durch gänzliche Aufhebung
der beireffenden Gesetze, um der Zerstückelung in der ganzen
Gesetzgebung zuvorzukommen.

Blösch. Der Antrag, welcher gestellt wurde, scheint
außerordentlich begründet, und er ist eS auch. ES kann
Niemand mehr darüber Auskunft geben als diejenigen, welche
täglich in der Lage find, die Gesetze anzuwenden, wobei sie in
einem Gesetze und zugleich in zehn andern nachsehen müssen;
und doch könnte ich nicht zum Schlüsse des Herrn Präopinanten
stinzmen, er würde das gleiche Uebel hervorrufen. Er möchte

z. B. den Artikel deS Gesetzes von 1824 über die Dotationssumme

aufnehmen, aber wohin kommt er dann, wenn später
das Dotationsverhältniß geändert wird? Dann würde diese



Bestimmung aufgehoben und ein Stück aus dem vorliegenden
Gesetze gerissen. Die Absicht, welche dem Gesetze zu Grunde
lag, war die, successive alle Fragen, welche die Geistlichen
betreffen, in ein neues Gesetz aufzunehmen, für die bedeutendem
ein eigenes Gesetz zu erlassen und am Ende das Ganze zu
vereinigen, als eine neue Predtgerordnung. Man hätte auch

ganz gut in diesem Gesetze sagen können, eS sei nicht mehr
nöthig, daß ein Geistlicher fünf Jahre lang Vikar sei, aber es

gehört in ein anderes Gesetz. Ich glaube daher, man handle
sehr klug, nichts in dieses Gesetz zu ziehen, waS nicht die Wahl
und Besoldung der Geistlichen betrifft, dann ist dieser Gegenstand

abgeschlossen, sonst pflanzt man den Keim zum Uebel

fort. Obschon ich also thatsächlich den Uebelstand nicht bestreite,
könnte ich dennoch nicht zum gestellten Antrage stimmen.

v. Känel. Ich habe nicht vorgeschlagen, in dieses Gesetz

irgend etwas, demselben dem Stoffe nach Fremdartiges
aufzunehmen, sondern was auf die Wahl und Besoldung Bezug
hat. Nun beziehen sich die Bestimmungen deS Dekretes vom
7. Mai 1804 ausschließlich auf die Besoldungsverhältnisse,
und mir scheint, eS sei kein Hinderniß, sie hier aufzunehmen.
Bei Durchlesung der alten Gesetze sah ich, daß noch ein Gesetz

vom 12. September 1804 besteht und daß die 88 1—7
aufgehoben sind. Ich wünsche vom Herrn Berichterstatter darüber
Auskunft zu erhalten, und muß auf meinem Antrage beharren.

Herr Berichterstatter. Die vier Artikel deS Dekretes
vom 7. Mai 1804 sind eigener Natur und beziehen sich auf
Fragen, die man nicht neuerdings berühren wollte. So enthält
ein Artikel die Bestimmung: „Der Staat übernimmt nach
dem Wunsch der Geistlichkeit die Beziehung und Verwaltung
aller derselben zugehörendcn urdarisirten Einkünfte :c." Man
wollte diese Frage nicht neuerdings erörtern, nicht sowohl um
daS Gesetz abzukürzen, als um nicht dasjenige noch theoretisch
zu lösen, was sich praktisch gelöst hat und noch mehr lösen
wird, um nicht eine Frage, die, wenn man sie ruhen läßt, sich

vollständig erledigt, zum Streitpunkte zu machen. Ich möchte
mich hier auf den Redaktor deS Entwurfs berufen, da mir
das Verhältniß nicht ganz genau erinnerlich ist. Den zweiten
Antrag deS Herrn v. Känel, betreffend das Gesetz vom 12.
September 1804, gebe ich dagegen als erheblich zu, und
empfehle Ihnen im Uebrigen den Art. 27 zur Genehmigung.

Abstimmung.

Für den Art. 27 mit oder ohne Abänderung, den
zugegebenen Antrag deS Herrn v. Känel
inbegriffeu Handmehr.

Für den nicht zugegebenen Antrag des Herrn
v. Känel Minderheit.

Art. 28.

Dasselbe tritt mit dem in Kraft.
Jedoch sollen die Bestimmungen deS zweiten Theils, Art. 13,
14 und 15 über die Besoldung der Geistlichen keine rückwirkende

Anwendung erhalten auf solche Geistliche, welche am
Tage der Jnkrafttretung deS Gesetzes eine höhere als die ihnen
durch diese Artikel bestimmte Besoldung beziehen. Dagegen
bleibt eS dem RegierungSrathe vorbehaltm, die vier neuen
ordentlichen Leibgedtnge erst allmälig zu vergeben, wenn die
vorübergehende Mehrausgabe ganz oder zum Theil erloschen
sein wird. Ueberdieß bleibt die Vollziehung deS Art. 14 über
Erhebung der darin namentlich bezeichneten Helfereien zu
Pfarreien so lange ausgesetzt, bis seitens der bisherigen Hel¬

fereibezirke hinsichtlich deS Baues der Kirchen und Pfarrhäuser
und Anweisung deS üblichen PenfionSholzeS, dasjenige geleisiet
oder übernommen sein wird, was ihnen nach allgemeiner Regel
als künftigen Kirchgemeinden obliegt.

Der RegierungSrath wird für jede der betreffenden
Helfereien durch eine besondere Verordnung den Zeitpunkt bestimmen

wann sie in das neue Verhältniß eintritt. Bis dahin
bleiben dieselben in ihrer gegenwärtigen Stellung.

Gegeben in

Herr Berichterstatter. Durch diesen Artikel wird die
Ausführung einzelner Bestimmungen deS Gesetzes näher
vorgesehen. Vor Allem wird erklärt, daß die Bestimmungen über
die Besoldung der Geistlichen keine rückwirkende Anwendung
erhalten. Ich erlaube mir, demjenigen, was ich früher sagte,
beizufügen, daß diese Bestimmung allerdings für einige Zeit
einen kleinen Ausfall zur Folge haben wird. Dagegen möchte
ich dieselbe sehr empfehlen; sie ist gerecht, und eS wäre wirklich
allzuhart für die Geistlichen, wenn die Besoldung derjenigen,
welche nach und nach in eine höhere Klasse vorgerückt find,
herabgesetzt würde. Um jedoch wenigstens während der Ueber-
gangSzeil das Defizit zu moderiren, sind zwei weitere Besttm.
mungen beigefügt. Erstens wird dem RegierungSrathe
vorbehalten, die vier neuen ordentlichen Leibgedinge erst allmälig
zu vergeben, wenn die vorübergehende Mehrausgabe ganz oder
zum Theil erloschen sein wird. Sodann bleibt die Vollziehung
des Art. 14 so lange ausgesetzt, bis seitens der bisherigen
Helfereibezirke dasjenige übernommen und geleistet sein wird,
was ihnen als Kirchgemeinden obliegt. ES bezieht sich dieß
auf den Bau der Kirchen und Pfarrhäuser und Anweisung des
üblichen PenfionSholzeS. DaS wird nun nicht auf einmal
geschehen, und bis eS geschehen ist, bleiben die betreffenden
Helfereibezirke in ihrer gegenwärtigen Stellung. Auch das
wirkt moderirend, so daß das Defizit bedeutend vermindert wird.

Mühlethaler. Ich finde, daß der zweite Theil deS
Art. 23 sehr unbestimmt ist« und möchte zu Gunsten der Herren
Helfer auch eine Zeit bestimmen, wann ihre Pfarrstellen
anfangen sollen. ES könnte 8-10 Jahre dauern, bis die Kirchen
und Pfarrhäuser gebaut wären u. s. w. Man könnte die Herren
einstweilen im Schuthause placiren, um Gottesdienst zu halten.
Ich beantrage die Festsetzung einer Frist von zwei Jahren.

Herr Berichterstatter. Ich habe gar nichts dagegen,
wenn man einen gewissen Termin festsetzen will, innerhalb
dessen die Helfereibezirke daS Nöthige zu erklären haben, aber
eine Frist von zwei Jahren ist jedenfalls sehr kurz, und ich
würd« dann eine Bestimmung vorschlagen, nach welcher der
RegierungSrath ermächtigt würde, eine Verlängerung zu
gestatten, denn der Bau von Kirchen, Pfarrhäusern u. dgl. ist
eine Sache, die gewöhnlich nicht so schnell geht. Jedenfalls
möchte ich die Frist auf vier Jahre verlängern.

Abstimmung:

Für den Art. 23 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für eine zweijährige Frist Minderheit.
Für eine vierjährige Frist Mehrheit.
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Eingang.

Der Große Rath des Kantons Bern,

in der Absicht, die Bestimmungen über die Wahl und die

Besoldung der evangelisch-reformirten Geistlichkeit zu ordnen;
auf das Gutachten der Kantonssynode und den Antrag

deS RegierungSratheS,

beschließt:

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Zusätze werden nicht beantragt.

Vortrag des RegierungSratheS mit dem Antrage:

der Große Rath mochte zu Handen der StaàtSkanzlet
für Druckkosten im Jahre 1853 einen Nachkredit von
6000 Fr. bewilligen.

Dieser Antrag wird vom Herrn Präsidenren deS

RegierungSratheS, als Berichterstatter, empfohlen und ohne
Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Abstimmung:

Für eine Kommission von drei Mitgliedern

„ - »fünf »

» » » » mthr
Für Ernennung der Komnnssion durch den

Großen Rath
Für Ernennung der Kommission durch das Prä¬

sidium

eagblatt des Große» Rathes tssv.

Minderheit.
Mehrheit.
Minderheit.

.Mehrheit.

Der Herr Vizepräsident erklärt, er werde dem Herrn
Präsidenten von dieser Schlußnahme Kenntniß geben, damit
er die Wahl treffe.

Der Herr Vizepräsident erklärt, daß die von Herrn
Seßler und ander» Mitgliedern deö- Großen Rathes seiner

Zeit eingereichte Interpellation über Erlassung eines Wechsel-
gesetzes (siehe GroßraihSverhandlungen deS Jahrgangs. 1858,
Seite 538) nun, nachdem die Berathung der Wechselordnung
stattgefunden, dahinfalle.

Infolge eineS am 20. November v. I. erheblich erklärten

AnzugeS trägt der RegierungSrath darauf an, eine

Speztalko Mmission zum Behufe der Entwerfung eines
neuen Besoldungsgesetzes niederzusetzen.

(Siehe Großrathsverhandlungen, Jahrgang 1353, Seite 433.)

Dieser Antrag wird ohne Einsprache durch das Handmehr
genehmig.

Strafnachlaß- und StrafumwandlungSgesucht.

Auf den Antrag der Justiz« und Po lizeidirektion
und des RegierungSratheS wird ohne Einsprache durch
daö Handmehr

1) dem Felir Mey, Hebräer, aus Straßburg, wegen
Taschendiebstahls zu zwei Jahren Zuchthaus verurtheilt, der
Rest derselben in Verweisung aus dem Gebiete der Eidgenossenschaft

von fünffacher Dauer umgewandelt, und

2) der Elisabeth Sch eurer, geb. Arn, von Schöpfen,
der am 2. Apr l nächsthin eintretende letzte Viertel der ihr
wegen Veranlassung zu Brandstiftung auferlegten achtjährigen
Kettenstrafe erlassen.

Dagegen werden mit ihren Slrafnachlaßgesuchen
abgewiesen:

1) Ludwig Tschopp mit dem Gesuche um Nachlaß deS

letzten Viertels der ihm wegen Schlägerei und Verwundung
auferlegten fünfzehnmonatlichen peinlichen Zuchthausstrafe.

2) Johann Habegger von Trub, gewesener RechtSagent,
Mit dem Gesuche um Umwandlung deS ResteS der ihm wegen
DicbstahlS und BrandstiftungSversuchS auferlegten zehnjährigen
Kettenstrafe in Landesverweisung von beliebiger Dauer.

3) Louis Gigandet von Genevez mit dem Gesuche um
Nachlaß eines Fünftels der ihm wegen Todschlags auferlegten
fütifjährigen Kettenstrafe.

4) Johann Maurer von Völligen mit dem Gesuche um
Nachlaß eines Viertels der ihm wegen DiebstahlS auferlegten
sechsjährigen Kettenstrafe.

5) Marie Gander von Saanen mit dem Gesuche um
Nachlaß des Restes der ihr wegen Diebstählen und
Unterschlagungen auferlegten vierjährigen Kettenstrafe.

^ L) Marie Wivmer von Langnau, wegen KindeSmordeS
zu 11 Jahren Ketten verurtheilt.

7) LouiS Voirol von Genevez, wegen Mißhandlung
seines Vaters, die dessen Tod zur Folge halte, zu 5 Jahren
Ketten verurtheilt, mit dem Gesuche um Nachlaß deS ResteS
oder wenigstens eines Fünftels derselben.

n u ge.

1. Anzug der Herren v Känel und Rösti, 6. «i. 13.
Dezember 1853, mit dem Schlüsse, eS möchte die litt. <1 deS

K 11 des Gesetzes vom 7. Oktober 1851 aufgehoben werden.

(Siehe GroßraihSverhandlungen, Jahrgang 1353, Seite 44S.)
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v. Känel. Herr Rösti und ich sind so frei, die Aufhe-
bung der lit. ä des § 11 vcS Gesetzes vom 7. Oktober 1351,
welche die Stelle eines Mitgliedes des Obergerichts als un»
vereinbar mit derjenigen eines Mitgliedes deS schweizerischen

NationalratheS erklärt, zu, verlangen. Die Gründe sind im
Wesentlichen folgende. Bon allen kantonalen Beamten der

richterlichen und vollziehenden Gewalt sind einzig die
Oberlichter von der Wählbarkeit in den Nationalrath ausgeschlossen.

Wählbar sind die Regierungsräthe, Regierungsstatthalter,
Gerichtspräsidenten. Die Mitglieder des Regierungsrathes haben
keine Stellvertreter, während die Oberrichter Suppleanten
haben. Ein fernerer Grund besteht darin, daß die Oberrichter
in den Ständerath wählbar sind. Sie werden sich erinnern,
daß in den Fünfzigerjahren ein Mitglied des ObergerichtS,
Herr Boivin, im Stänveralh saß. Sie werden sich ferner
erinnern, daß fast einzig im Kanton Bern die Unvereinbarkeit
dieser Stellen besteht, in andern Kantonen dagegen nicht. ES

müßten ganz besondere Gründe in der Eigenthümlichkeit der

Stellung eines OberrichterS liegen, um den Anzug nicht erheblich

zu erklären. In diesem Falle müßten aber noch mehr Jn-
kompatibilitäten ausgesprochen werden.

Rösti unterstützt daS vom Präopinanten Angebrachte in
allen Theilen und regt überdieß die Frage an, ob nicht noch
andere Bestimmungen des Wahlgesetzes von 1851, namentlich
diejenigen über die Stimmkarten, über die obligatorische Slimm-
gebung und Androhung von Bußen, einer Modifikation
unterworfen werden sollten.

DaS Präsidium bemerkt, daß auf die letzterwähnten
Punkte heute nicht eingetreten werden könne.

Kurz, Oberst (den Präsidentenstuhl verlassend). Ich
erlaube mir nur einige kurze Bemerkungen. Die Bestimmung
deS Wahlgesetzes, wodurch die Oberrichter von der Stelle eines

Mitgliedes des NationalratheS ausgeschlossen werden, wurde
gerade auf den Antrag deS Herrn Jmobersteg angenommen,
den sie nun trifft. Er führte zu Begründung seines Antrages
an, wie die Geschäfte darunter leiden, wenn Mitglieder deS

Obergerichts längere Zeit ihrer Stellung entzogen werden; man
war damit so einverstanden, daß der Antrag fast einstimmig
angenommen wurde. Leider kam dann die Inkonsequenz, daß
ein Mitglied des ObergerichtS zwar nicht Mitglied beS

NationalratheS, wohl aber deS StänderatheS sein kann; daö ist eine

Anomalie, denn wenn die Geschäfte leiden, wenn ein Oberrichter

Mitglied deS NationalratheS ist, so leiden sie auch, wenn
er Mitglied deS Ständerathes ist, denn beide Behörden sind
gleich lange versammelt. Nun ist eS allerdings wünschenS«
werth, daß das Gesetz abgeändert werde, sei es, daß man die
fragliche Jnkompatibilität aufhebe, oder sie auch auf den Ständerath

ausdehne. Wenn ich zum Anzüge stimme, so geschieht eS

m dem Sinne, daß die Regierung die Sache untersuche. Die
Erfahrung hat bewiesen, baß die Geschäfte sehr leiden, wenn
ein Mitglied deS ObergerichtS wochenlang dieser Behörde
entzogen wird. Die Folge war, daß man entweder die Geschäfte
Verschieben, oder Suppleanten einberufen mußte. Daß
Mitglieder des Regierungsrathes im Nationalrathe oder im Ständerathe

sitzen, hat gar keinen Nachtheil; sie könne» die Geschäfte
dennoch besorgen. ES ist nicht, wie beim Obergerichte, wo die Zeit
der Behandlung zum voraus angezeigt werden muß; die Regierung
kann am Abend Sitzung halten. In der Justizpflege ist eS nicht
möglich. Wenn die Parteien einmal da sind, so kann man
sie nicht fortschicken, ohne daß ein paar hundert Franken Kosten
entstehen. Ich könnte nie dazu stimmen, daß die Mitglieder der
Regierung ausgeschlossen würden, höchstens könnte man all-
fällig die Zahl der Mitglieder beschränken Der RegierungS-
rath ist nun einmal die Behörde, welche den Geschäftsgang
am besten kennt, deren Mitglieder den BundcSbehörden von
Nutzen sein können. Anders verhielte eS sich, wenn der Sitz
der BundeSbehörden in Zürich wäre, dann ginge eS nicht, wenn

alle RegierungSräthe Mitglieder des StänderatheS oder deS

Nationalrathes wären; deßhalb haben fast alle Kantone in dieser
Beziehung Beschränkungen aufgestellt. Im Aargau dürfen ein
oder zwei Mitglieder der Regierung in die Bundesversammlung
gewählt werden, im Waadtlande auch zwei. Aber da der Sitz
der Bundesbehörden hier ist, so ist der Nachtheil nicht bedeutend

für unS, er wirb wenigstens aufgewogen durch den großen
Vortheil, daß Leute in den Behörden sitzen, welche den

Geschäftsgang gut kennen. Ich stimme also für die Erheblichkeit,
nicht in dem Sinne, daß die fragliche Beschränkung aufgehoben
werde, sondern in dem Sinne, daß der Regierungsrath den
Gegenstand untersuche und Anträge bringe. Die Regierung hat
bekanntlich nicht die Verpflichtung, den Anzug so, wie er
erheblich erklärt wurde, wieder vorzulegen, sondern sie kann dem
Großen Rathe vorschlagen, was sie angemessen findet. (Der
Redner nimmt wieder den Vorsitz ein.)

Der Anzug wird durch das Handmehr erheblich erklärt.

2. Anzug deS Herrn Girard und anderer Mitglieder,
vom 14. Juli 1853 mit dem Schlüsse, daß die Studien der

Straßenkorrektion im St. Jmmerthale und namentlich der
Strecke von Renan nach ConverS noch im Laufe deS Som-
MerS vervollständigt werden möchten.

(Siehe Großrathsverhandlungen, Jahrgang 1353, Seite 322.)

Der Herr Vizepräsident bemerkt, daß von Seite der
Regierung diesem Anzüge bereits Folge gegebeck worden sei,
somit derselbe als erledigt dahtnfalle.

Revel spricht nur den Wunsch aus, daß keine Mahnung

nöthig werde, sondern dem Anzüge wirklich Folge gegeben
werde.

Girard fügt obigen Eröffnungen die Bemerkung bei,
daß die Unterzeichner deS AnzugeS, als sie sahen, daß der
Große Rath sich nicht mehr zu geeigneter Zeit damit befassen
konnte, sich mittels einer Vorstellung an den RegierungSrath
wandten, welcher dem Gesuche um Ausführung der betreffenden
Studien entsprach.

3. Anzug deS Herrn Kasser und anderer Mitglieder,
vom 16. November 1858, mit dem Schlüsse:

eS möchten Plan und Kostenberechnung über die Erstellung
einer neuen Straßenverbindung zwischen dem Bahnhofe

von Herzogenbuchsee über Thörigen und Lei-
miswyl bis zur Einmündung der Langenthal-Huttwyl-
Straße bei Klein-Dietwyl aufgenommen werden.

(Siehe Großrathsverhandlungen, Jahrgang 1353, Seite 333.)

Mühle thaler, als einer der Unterzeichner, empfiehlt
diesen Anzug zur Genehmigung, indem er daraufhinweist,
daß das Bedürfniß deS fraglichen Straßenbaues schon vor
Einführung der Eisenbahnen bestanden habe, indem die
Baudireklion schon vor längerer Zeit einen iheilweisen Plan
aufnehmen ließ; um so größer fei dasselbe gegenwärtig für die
betreffende Gegend.

Hermann unterstützt dm Antrag 5eS Herrn Mühlethaker
angelegentlich.



Der Anzug wird ohne Einsprache durch das Handmehr
erheblich erklärt.

Hierauf erklärt Herr Müh let Haler, daß er seinen
gestern gestellten Anzug, betreffend die Belegung der Kri noli

ne n mit einer Tare, zurückziehe. (Siehe GroßrathSver«
Handlungen der gestrigen Sitzung, Seite 71.)

Vortrag deS RegterungSratheS, betreffend die streitige

Schwellenfrage längs der Simme beim Brod-
häust.

Der Regierungsrath stellt den Antrag, über das
doppelte Gesuch der Gemeinde Wimmis, welche» dahin geht:

daß ihr in erster Linie die Kosten der infolge der Wasser-
aröße von 1354 nöthig gewordenen Herstellung der
Schwellenbauten beim Brodhäuse gänzlich erlassen werden, oder
in zweiter Linie, daß auch der Staat als Eigenthümer,
der dortigen Straße verhältnißmäßig beitragen möchte, —

zur Tagesordnung zu schreiten.

v. Erlach stellt.den Antrag, diesen Gegenstand heute nicht
in Behandlung zu nehmen, da er weder an der Tagesordnung
noch die Akten vollständig seien. /

Sahli, Regierungsrath, als Berichterstatter, entgegnet,
daß der Gegenstand mit andern Vortragen der Justizdirektion
auf die Tagesordnung gesetzt worden, und fügt die Bemerkung
bei, daß er sich einer allfälligen Verschiebung nicht widersetze,
obschon die Erledigung der Sache, weil sie seit längerer Zeit
bei den Behörden anhängig, wünschenSwerth sei.

Abstimmung.

Für Verschiebung deS Geschäftes 41 Stimmen.
Für Behandlung desselben 51

Herr Berichterstatter. Im Jahre 1852 befürchtete

man, daß große Verheerungen durch die Simme beim Brodhäust

entstehen und namentlich auch die dortige Straße gefährdet

werden könnte. Die Güterbesitzer beim Brodhäust wandten
sich damals mit dem Gesuche an den Großen Rath, eS möchte

ihnen für die Korrektion der Simme ein Beilrag bewilligt
werden. Die Angelegenheit kam vor den Großen Rath, welcher
am 23. November 1852 folgenden Beschluß faßte: „I.Für die

Verlegung der Simme, Schwellenanlag.« und Versicherung deS

ochporteS beim Brodhäust durch Herrn Gottfried Karlen,
astwirth daselbst, werden Fr. 15,666 als StaatSbeitrag aus

dem Kredite für Bauten infolge Wasserschadens bewilligt und
der daherige Vertrag vom 18. November d. I. genehmigt.
2. Die künftige Schwellenpflicht längs dem neuen Kanal fällt
nach LandeSübung und Herkommen den Anstößern auf. 3. Die
Straße beim Brodhäust wird so lange nicht verlegt, als die

Versicherung und Aufdämmung deS Hvchporteö gut ausgeführt
und unterhalten wird. 4. Dem Herrn Gottfried Karlen wird
für die Ausführung deS obengenannten Unternehmens nach

vorliegendem Plane und Devis deS BezirkSingenieurs vom 26.

September d. I. das ErpropriationSrecht ertheilt." Auf dieses
hin wurde das Absperrwerk errichtet, der Kanal gezogen und
die Simme verlegt. Im Jahre 1854 trat eine Ueberschwem-
mung ein, welche das solid gebaute Absperrwerk wegriß, so daß
eS neu erstellt werden mußte. Es fragte sich, wer die Kosten
zahlen solle. Die Gemeinde Wimmis und die Anstößer, welchen

nach Ansicht der Regierung die Schwellcnpflicht oblag,
suchten dieselben dem Staate anfzulegen. Sie raisonirten nämlich

so:'das trockengelegte Simmenbett gehöre dem Staate, und
da eS an daS Absperrwerk anstoße, so sei der Staat schwellen-
pflichtig und müsse daS Absperrwerk unterhalten. Die Sache
ließ sich nicht aufschieben und die Arbeiten mußten gemacht
werden; die Kosten belicfen sich auf 1463 Fr. Nun entstand
ein Rechtsstreit und der Regierungsstatthalter von Niedersim-
menthal erkannte in erster Instanz, der Staat habe diese Kosten
zu tragen,. Die Sache kam vor die Regierung, welche jedoch
der Ansicht deS RegierungSstatihalterS nicht beitrat, sondern die
Gemeinde Wimmis und die betheiligten Anstößer zu Tragung
der Kosten verfällte. Hierauf langte eine Vorstellung derselben
ein, mit dem Gesuche, die fraglichen Kosten möchten den
Petenten in erster Linie gänzlich erlassen werden, in zweiter Linie
möchte der Staat als Eigenthümer der Straße verhältnißmäßig
beitragen. Darüber haben Sie nun zu entscheiden, und ich
erlaube mir, alle juristischen Spitzfindigkeiten bei Seite lassend,
den Antrag auf Tagesordnung zu begründen. Es ist wichtig,
die Motive zu kennen, welche dem Vortrage des RegierungS,
ratheS vom 26. November 1852 beigefügt sind. ES heißt darin
u. A. : „Da der Vertrag so abgefaßt ist, daß für den Staat
keinerlei nachtheilige Folgen entstehen können und dieser sich le,
diglich mit einer Aversalsumme ein für alle Mal abfindet, so
nimmt die Baudirektion sich die Freiheit, bei Ihnen anzutragen

w " Dann folgen die Anträge. Wir sehen, daß man
damals der Ansicht war, „ein für alle Mal" eine Aversalsumme
zu bewilligen, daß man nicht daran dachte, gleichzeitig eine
Pflicht zu übernehmen. Ich bemerke noch, daß das Absperrwerk

mittels des StaatSbeitrageS von 15,666 Fr. vollständig
hergestellt werden konnte. Auch die Schwellenverhältnisse wurden

regulirt. Nun wollen die Petenten die Behauptung geltend
machen/ der Staat sei schwellenpflichtig. WaS sagt aber der
Ark. 2 des GroßrathSbeschlusseS von 1852? „Die künftige
Schwellenpfltcht längs dem neuen Kanal falle nach LandeSübung

und Herkommen den Anstößern auf." In den Akten
wird nur das als Kanal bezeichnet, was einen Durchstich durch
das Land bildet, nicht daS Absperrwerk dazu, mithin verfügt«
der Große Rath nicht über daS letztere, so daß dessen
Unterhaltung denen obliegt, die eS erstellt haben. Abgesehen davon,
wurde die Schwellenpflicht „nach LandeSübung und Herkom.
men" den Anstößern auferlegt. Was wollte man damit sagen?
Daß eS gehalten sein soll, wie bisher. Wenn man die
Schwellenpflicht dem Staate hätte auferlegen wollen, so hätte man
nicht gesagt, „nach LandeSübung und Herkommen", denn der
Staat war dort nach LandeSübung und Herkommen nie
schwellenpflichtig. Ueberdieß sehen Sie aus dem Art. 3 deS

angeführten Beschlusses, daß die UnterhaltungSpflicht der Versicherung

und Aufdämmung des Hochportes gerave den Petenten
auferlegt wird, daß der Staat da eben diese Bedingung macht.
Schließlich will ich nur noch bemerken, daß es eine unrichtige
Ansicht ist, wenn man annimmt, der Staat werde unmittelbar
in dem Sinne Eigenthümer eines verlassenen Flußbettes, daß

daraus zivilrechtltche Verbindlichkeiten entstehen können, bevor
der Staat dasselbe occupirt hat. Der Staat hat vom Flußbette

nie Besitz ergriffen, weil er daran kein Interesse hat. Ich
beschränke mich einstweilen auf diese Bemerkungen. Ich glaube,
eS wäre nicht nur nicht recht, sondern auch nicht billig, wenn
dem Staate die fraglichen Kosten auferlegt würden; eS wäre
ein fatales Beispiel für andere Gemeinden, wenn für den Staat,
nachdem er zur Ausführung eines Werkes Hand geboten,
Verbindlichkeiten hergeleitet werden könnten. Diesen Sinn hatte
offenbar der Beschluß deS Großen RatheS nie. Ich empfehle
Ihnen daher den Antrag deS RegterungSratheS zur Genehmigung.



Lemp en. Ich bin nicht der Ansicht deS Herrn
Berichterstatters. Ich kenne die Sache ganz genau. Bei der Wassergröße

von 1852 bedrohte die Simme hauplsächtich die Straße,
auch einige Häuser, aber der Grund, warum der Staat sich

einließ und ernen Beitrag von 15,000 Fr. bewilligte, lag darin,
daß die Straße bedroht war. Der Staat drohte allerdings
mit Verlegung der Straße, als man aber auf den Punkt kam,
sah die Baudrreklion, daß die Kosten viel größer wären, als
die Summe von 15,000 Fr., welche der Staat bewilligte. ES
hätten drei Häuser abgebrochen werden müssen. Daher glaube
ich nicht, daß der Staat sagen könne, er habe den betreffenden
Eigenthümern ein Opfer gebracht und sei nichts schuldig. Ein
anderer Umstand ist der, daß ein Werk hergestellt wurde, welches
bedeutend größere Unterhaltungskosten erfordert alö die vorherige
Schwellenpflicht. Das Absperrwerk ist bloß auf das alte
Simmenbett gebaut und unmöglich festzumachen, es wird durch
jede Wassergröße bedroht, so daß, wenn der Unterhalt den
betreffenden Anstössern auferlegt würde, für sie eine bedeutend

größere Last entstände, und dqS finde ich nicht billig. Die
Regierung kann wohl Korrektionen vornehmen, aber nicht den

Privaten und Anstößcrn eine größere Last auflegen. Daher
finde ich eS durchaus nicht billig, die Petition abzuweisen.
Wenn der Herr Berichterstatter einen Antrag zugeben könnte,
beiderseits etwas zu thun, so wäre ich «damit einverstanden.
Ich schließe also dahin, daß entweder der Gegenstand zu neuer
Untersuchung an den RegierungSrath zuzückgewiesen oder dem
Gesuche der Petenten entsprochen werde.

v. Erlach unterstützt den Antrag deS Herrn Lempen
namentlich auch mit Rücksicht darauf, daß bei einer allsälligen
neuen Wassergröße das hergestellte Absperrwerk neuerdings in
Gefahr stehe, weggerissen zu werden. Der Redner bemerkt

ferner, eS habe sich bei einer Militärübung gezeigt, daß beim
Brodhäusi die Aufstellung von Geschützen nicht rathsam sei,
weil sonst leicht Risse entstehen könnten; daher sei es nicht
billig, die Anstößer für allen entstehenden Schaden haften zu
lassen. '

Kurz, Oberst (den Präsidentenstuhl, verlassend). Es kam.
mir nicht leicht etwas so unverantwortlich vyr, wie daS in
Frage stehende Begehren. Die Simme macht eine ziemliche
Krümmung beim Brodhäusi, eS tritt eine Anschwellung ein,
mehrere Häuser stehen in Gefahr einzustürzen; die betreffenden
Eigenthümer kommen mit dem Gesuche, ein, der Staat möchte
eine Korrektion vornehmen; der Staat gibt ihnen einen Beitrag
von 15,000 Fr., mit dieser Summe wird das Unternehmen
ausgeführt, die Eigenthümer haben nichts daran gezahlt. ES
mußte ein Sperrwert gemacht werden; als es fertig war, tritt
eine Ueberschwèmmung ein und nimmt dasselbe weg. Nun.
fragt eS sich: wer soll daS Sperrwerk herstellen? Darüber
entstand ein Prozeß. Die Anstößer kommen mit der sehr feinen
Distinktion: durch dieses Spcrrwerk ist das alte Simmenbett
frei geworden, es gehört also dem Staate, weil eS ehemals
Flußbett war; dieses grenzt an VaS Spcrrwerk (welches die

Herren schützen soll), daher ist der Staat schwellenpflichtig.
Im' Vortrage des RegierungSraiheS heißt eS dagegen
ausdrücklich, daß nach Uebung und Herkommen die bisherigen
Anstößer schwellenpflichtig sein sollen. Diese lehnen es ab und
wollen die Schwellenpflicht dem Staate auflegen. Wenn es diesen

Sinn haben soll, dann stimme ich nie mehr zu einer Korrektion,
eS sei denn, daß man alles genau abmesse, denn auf diese

Weise wird die Schwellenpflichtigkeit verrückte Man kann länge
sagen: die Anstößer sollen ihre Schwellenpflicht behalten; man
antwortet einfach: das Flußbett stoßt an, nach dem Gesetze

gehört eS dem Staate, daher hat derselbe das Sperrwerk zu
unterhalten, welches zum Schutze der Petenten, nicht im
Interesse deS Staates, hergestellt wurde. Mir.kam eS so vor, eS

handle sich um etwas, das man mit gutem Schein nicht sagen
dürfe, daher die feine Distinktion. Der Oroße Rath hat
beschlossen, der Unterhalt deS SchweflenwerkeS liege dem ob, dch

nach bisheriger Uebung und Herkommen schwellenpflichtig war.
Nun ist ein Stück des Flußbettes verlassen, der Staat hat eS

nicht übernommen, er wollte nichts davon, da eS ein Stück
Landes ist, das gar keinen Werth hat. ES verhält sich damit,
wie mit einem Stück Gletscher, für das man auch keine Fer-
tigungSurkunde hat. Der GroßrathSqeschluß von 1852 ist
klar, die Schwellenpflicht liegt, wie vorher, den bisherigen
Anstößcrn ob, sonst müßte sich der Staat bedanken, Beiträge
zu geben, weil er dafür eine sehr bedeutende Pflicht übernehmen

müßte. Ich kann die Art und Weise, wie die Petenten
zu Werke gehen, mit meinen juristischen und andern Ansichten
nicht vereinigen. (Der Redner übernimmt wieder den Vorsitz.)

Reichenbach, Fürsprecher. Ich erlaube mir, gegenüber
dem Votum deS Herrn Präopinanten einige Berichtigungen
anzubringen, da ich die Lokalität auch kenne. Wenn man
untersucht, wer die Austößer seien, so findet man, daß eS gerade
diejenigen sind, welche seiner Zeit gegen die Ausführung der
Korrektion opponirien und die auf der Seite von WimmiS
liegen. Nun scheint mir, entweder soll der Staat erklären, er
wolle das gewonnene Erdreich verlassen, sei eS zu Gunsten deS
einen oder des andern UferbesitzerS.' Er ist entweder Besitzer
und Eigenthümer deS Flußbettes als öffentlichen Gutes, oder
er ist Privateigenthümer; jedenfalls ist er Anstößer, bis er
erklärt, er wolle das gewonnene Stück frei geben. Dann ist
er nicht mehr Eigenthümer. Ich stimme gegen den Antrag der
Regierung.

Lempen. Ich verwunderte mich sehr über das Votum
deS Herrn Oberst Kurz. ES läßt sich nachweisen, daß eS die
Straße ist, welche durch die Wassergröße von 1852 am meisten
bedroht war. Eine Verlegung der Straße hätte aber den
Staat fast daS Zehnfache dessen gekostet, wäS die Verlegung
der Simme kostete Die Unterhaltung deS Sperrwerkes wurde
solchen Anstößern zur Last gelegt, die nicht in Gefahr sind, für
die eS kein Interesse hat; dagegen hat der Staat ein Interesse,
daß eS ausgeführt wurde.

Mühlethaler wünscht, daß der Gegenstand behufs
neuer Untersuchung verschoben werde, da eS sich nicht nur um
eine Geldsumme, sondern um die Uebernahme einer großen
Pflicht handle.

Brunner. Es ist mir leid, daß ich das Wort ergreifen
muß, va eS meine Nachbarn betrifft, indessen erinnere ich mich
noch genau daran, wie die Leute aus dem Simmenthal mll
dem Gesuche einkamen, daß die Simme verlegt werde. Man
fanv aber, eö koste zu viel. Die Regierung führte eine
Korrektion durch das alte Flußbett aus, die sehr viel kostete.
Natürlich mußte ein Sperrwerk angebracht werden, sobald der
Kanal gebaut war; dasselbe wurde in der Folge weggerissen
und mußte wieder hergestellt werden. Nun besteht in Hinsicht
auf die Schwellenpflicht dort die Uebung, daß jeder Anstößer
längs seinem Gute die Schwellenpflicht hat. So ist auch der
Staat als Eigenthümer deS Schlosses in WimmiS für eine
lange Strecke schwellenpflichtig. Im vorliegenden Falle weigern
sich die betheiligten Anstößer, die Schwellenpflicht zu übcrneh,
men und wollen dieselbe dem Staate auferlegen. DaS scheint
mir etwas weitgehend.. Wenn eS irgendwie zu rechtfertigen
wäre, so würde ich auf daS Gesuch ver Petenten eintreten;
aber nachdem der Staat mit großen Kosten eine Korrektion
ausgeführt, die Häuser in der Nähe geschützt hat, will man
ihm die Schwellenpflicht noch dazu aufbürden. Ich gebe zu,
daß die dortige Landstraße theilweise auch ein Grund war, daß
der Staat seinen Beitrag leistete, aber eS war nicht der Haupt,
gründ, sondern dieser bestand darin, die Liegenschaften und
Häuser der betreffenden Anstoßet zu schützen. Nun sagt Herr
Rcichenbach, die Anstößer auf dem rechten Ufer, bei WimmiS,
hätten reklgmirt; Sie werden aber aus dem vorliegenden Plan



entnehmen, daß daS Sperrwerk auf dem linken Ufer liegt und
somit seine Behauptung nicht richtig ist.

Retchenbach, Fürsprecher, bemerkt, daß er gar nicht
behauptet habe, das Sperrwerk liege auf der rechten Seite,
aber die Unterhaltungspflicht werde nun den Anstößern auf
dem rechten, wie denjenigen auf dem linken Ufer auferlegt.

Sträub. Wenn ich glaubte, ich wäre hier nur Vertreter
deS Bezirks, der mich gewählt hat, so würde ich sagen: wir
wollen den Wimmisern entsprechen, die Velper warten auch

vor der Thüre. Die Stellung deS Staates wird aber eine

schwierige, wenn er infolge deS gewährten Beitrages von
15,000 Fr. als Eigenthümer eines verlassenen Flußbettes
schwellenpflichtig sein soll. Ich glaube, wenn man hier diesem

Grundsatze huldigt, so werden andere Gemeinden auch probtren
und sagen: mein lieber Staat, du bist jetzt Anstößer und hast

infolge dessen die Schwellenpflicht. Ich halte dafür, eS finde
sich einiger Irrthum in der Sache. Ich kenne dieselbe auch.
Bei solchen Korrektionen redet man gewöhnlich nur von Nutzen,
man glaubt nicht, daß auch Leute dabei seien, welche Schaden
haben, und ich glaube selbst, daß die Anstößer auf dem rechten
Ufer nicht viel Nutzen gehabt haben, denn die Simme floß
vorher weiter von ihrem Eigenlhume vorbei. Nun aber haben
mir die in der Petition angeführten Motive nicht gefallen.
Man sagt allerdings die Schwellenpflicht sei regulirt, allein
ich sehe eS gar nicht ungerne, daß solche Angelegenheiten hie-
herkommen, indem ich eben dafürbalte, daß durch das betreffend«
Gesetz nicht alles abgethan sei. Aber ich möchte auf die
Konsequenzen aufmerksam machen, und könnte daher unmöglich zum
Antrage des Herrn Lempen stimmen.

Müller (aus ObcrhaSle). Ich kann nicht begreifen,
daß die Siebenthaler nicht eine andere Administration für ihre
Schwellenbauten haben. Wir im Amtsbezirk OberhaSle sind
Alle schwellenpflichtig, und so dünkt mich, die Siebenthaler
sollten eS auch so machen. Die Gemeinde hat die Verwaltung
der Schwellenpflicht. Wenn heute der Große Rath auf das
Begehren der Petenlen eintritt, so werden wir auch kommen.

Ich stimme zum Antrage der Regierung.

Herr Berichterstatter. Ich erinnerte mich heute
unwillkürlich, daß man sonst den Advokaten und Juristen vorwirft,
sie einzig wissen die Sache zu verdrehen. Heute sah ich, daß
Andere dieß auch verstehen, und erlaube mir nur noch einige
kurze Erwiederungen vom Standpunkte deS Rechtes aus. Man
behauptet, der Staat sei Eigenthümer deS verlassenen Flußbettes,
und weil er als solcher Anstößer an das Sperrwerk sei, so sei

er auch schwellenpflichtig. Dieses Argument hat so viel«
Unrichtigkeiten, als eS Worte zählt. ES ist zunächst nicht richtig,
daß der Staat Eigenthümer deS verlassenen Flußbettes sei.

Die Satzung 335 (C. G.) sagt allerdings, daß die Jnhabung
körperlicher Sachen durch die physische Ergreifung und diejenige
von Rechten durch die Ausübung derselben erworben werde.
Aber in der Satzung 413 heißt eS dann, zu der Erwerbung
deS Eigenthums sei erforderlich: 1) ein Titel, oder ein rechtlicher

ErwerbungSgrund; 2) eine ErwerbungSart, oder eine

äußere Handlung, durch welche sich derjenige, der einen Titel
hat, den Eigenthumsgegenstand zueignet Nun sind diese

Erfordernisse hier nicht vorhanden, denn der Staat hat das
betreffende Flußbett nicht occupirt. Aber gesetzt, er wäre
Eigenthümer desselben, was sagt der Beschluß des Großen RacheS
dem Wortlaute nach? Er sagt gar nichts vom Unterhalte deS

Sperrwerkes, sondern spricht nur vom Unterhalte d«S Kanals
und zwar »nach Landesübung und Herkommen." Nun war
der Staat nach LandeSübung und Herkommen nicht schwellenpflichtig.

Noch klarer geht daS Verhältniß auS den Motiven
hervor, welche dem Großrathsbeschlusse von 1352 beigefügt

Tagblat« de» Großen Hathe» t««o.

sind. Der Staat beabsichtigte die Straße zu verlegen, und das
war den Leuten dort nicht recht, sie reklamirten daher dagegen.
ES liegt eine Vorstellung bet den Akten, worin, gesagt ist, viele
Privaten hätten an Häusern und Land bedeutenden Schaden
gelitten, namentlich die Eigenthümer beim Brodhäusi. Der
Vortrag der Baüdireklion spricht sich darüber folgendermaßen
aus; „Die Straße hätte allfällig hinter die Häuser verlegt
werden können; allein wenn die Kosten dieser Verlegung,
das herzlose Preisgeben einer Anzahl Staatsbürger, denen ein
naher Ruin bevorstund, näher in Betracht gezogen wurde, so
mußte dann die Baudirektion doch finden rc." (dann folgen
die bereits zitirten Vorschläge). Das sind die Gründe des
Rechts. Die Pctenten halten indessen heute nicht mehr an
dem Gesichtspunkte fest, von dem auS sie früher ihre Sache
verfochten, sie machen ihren Anspruch nicht mehr als Recht
geltend, unv das führt mich auf die Frage der Billigkeit. Ich
sage, eS wäre im höchsten Grade unbillig, wenn man, nachdem
die Petenten auf dem Wege deS Prozesses nicht zum Zwecke
gelangen konnten, ihrem Begehren nun auf diese Weise
entsprechen würde. ES würde die Begehrlichkett im höchsten
Grade erregen, und wenn der Staat irgendwo eine Unterstützung
gewährt hätte, käme man Hintenher, nachdem man vielleicht
eine etwas undeutliche Redaktion entdeckt, mit einer solchen
Zumulhung, daß der Staat herhalten müsse. Auf die Bemerkung
deS Herrn Reichenbach, daß die Anstößer auf dem rechten Ufer
der Simme keinen Nutzen von der ausgeführten Korrektion
gehabt hätten und nun ebenfalls schwellenpflichtig seien, möchte
ich erwiedern, daß der RegierungSrath keinen Entscheid gesaßl
hat, die rechte Seite sei schwellenpflichtig, sondern der
RegierungSrath beschloß, daß der Staat die Kosten der Herstellung
deS Sperrwerkes nicht zu tragen habe. DaS Verhältniß der
Schwellenpflicht hat der Regierungsstatthalter zu untersuchen
und in erster Instanz zu entscheiden. Die Frage, über welche
Sie heute zu entscheiden haben, ist genau untersucht worden
und eS geht der Rath aller Sachverständigen dahin, eS wäre
der Billigkeit widersprechend, wenn man auf daS vorliegende
Begehren eintreten würde. Ich schließe mit der Bemerkung,
daß die frühere Baudirektion beim ersten Entscheide im
Regierungsrathe mitwirkte, daß sie seiner Zeit die Sache vor den
Großen Rath brachte und daß sie der beste Ausleger des zitirten
Beschlusses ist. Ich möchte mich dagegen verwahren, daß man
aus einer Schenkung Pflichten für den Staat ableite; eS wäre
ein fataler Vorgang, und eS würde den Staat zurückhaltender,
die Gemeinden aber begehrlicher machen.

Der Antrag deS RegierungSratheS wird mit großer
Mehrheit genehmigt, der Antrag deS Herrn Lempen bleibt in
Minderheit.

Vortrag deS RegierungSratheS und der Direktion
der Domänen und Forsten mit dem Antrage:

der Große Rath möchte dem vom Staate als Verkäufer
mit Herrn Samuel Brunn er, Schreinermeister in
Bern, als Käufer, geschlossenen Kaufvertrage um das
HauS Nr. 12 am Stalden in Bern, für welches
Fr. 13,100 geboten wird, seine Genehmigung ertheilen.

Sahli, RegierungSrath, als Berichterstatter, empfiehlt
diesen Antrag mit der Bemerkung, daß zwar die Grundsteuer«
schatzung deS fraglichen HauseS, welches so baufällig sei, daß
der Pfarrer auszog, 17,(100 Fr. betrage, der Ertrag aber nur
45S Fr. abwerfe, während nun Fr. 18,100 gelöst werden.

Lauterburg widersetzt sich dem Antrage des RegierungSratheS

nicht, dagegen wünscht er darüber Auskunft zu erhalten,
84



04

ob dem betreffenden Pfarrer definitiv eine andere Amtswohnung
angewiesen sei.

Brunn er empfiehlt den Antrag des RegierungSratheS,
als im Interesse des Staates liegend, qnd glaubt mit ziemlicher
Bestimmtheit verstchern zu können, daß die Verwaltung die

Abficht habe, dem Pfarrer an der Nydeck eine Wohnung im
Dekanatgebäude zu überlassen.

Der Herr Berichterstatter bestätigt die Bemerkung deS

Herrn Brunner und fügt bei, es liege kein Grund vor, anzu,
nehmen, daß die im Dekanatgebäude angewiesene Pfarrwohnung
gekündet werde; sollte eS aber geschehen, so müßte der Staat
dem Pfarrer eine andere Wohnung anweisen, da daS alte HauS
ohne unverhältnißmäßige Kosten nicht mehr dazu benutzt werden
könne.

Der Antrag deS RegierungSratheS wird durch das
Handmehr genehmigt.

Schluß der Sitzung: 11»/» Uhr Mittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbtnd.

Siebente Sitzung.

Montag den 8. März 1359.

Morgens um 9 Uhr.

Unter dem Vorfitze des Herrn Vizepräsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe find folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Cwlin, Gerber,
Gfeller, I. U.; Jndermühle, AmtSnotar; Theurillat und Thö-
nen; ohne Entschuldigung: die Herren Aebi, Anderes, Affolter,
Jak.; Affolter, Joh; Bähler, Daniel; Bärtschi, Bangerter,
Batschelet, Biedermann, Botteron, Brechet, Brunner, Bucher,
Bürkt, Bütigkofer, Chevrolet, Chopard, Corbat, Engemann,
Feller, Feune, Fischer, Fleury, FreiburghauS, Frieden, Friedli,
Froidevaur, Geiser Getßbühler, Girard, Gtrardin, Gobat,
Gouvernon, Großmann, v. Grünigen, Guenat, v. Gunten,
Gygar, Hennemann, Hermann, Herren, Hirstg, Hoffmeyer,
Jeannerat, Jmboden, Jmhoos, Samuel; Jmhoos, Bendicht;
Jngold, Joß, Kalmann, Kânel, v. Känel, Käser, Kaiser,
Karlen, I. G. ; Karlen, Jak. ; Kasser, Knechtenhofer, Wilhelm;
Knuchel, König, Kohlt, Koller, Lehmann, I. U.; Lehmann,
Daniel; Lenz, Leuenberger, Loviat, Luginbühl, Marquis, Marti,
Maurer, Meister, Morel, Moser, NtklauS; Moser, Johann;
Ntggeler, Oeuvray, Pallain, Paulet, Prudon, Reichenbach,
Karl; Reichenbach, Friedrich; Riat, Rohrer, Rosselet, Röth«
lisberger, Gustav; Röthlisberger, Johann; RöthliSberger,
Mathias; Roth in Niederbipp, Salzmann, Scherienleib,
Schmid, Rud.; Schneider, Joh.; Schort, Friedrich; Schrämli,
Schürch, Seiler, Stgrt, Spring, Steiner, Jakob; Stettler,
Stockmar, Sträub, Streit, Bendicht; Streit, HieronimuS;
Tiöche, Trorler, v. Wattenwyl zu Habstetten, v. Wattenwyl
von Rubigen, Widmer, Wirth, Zeestger und Zuzahlen.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Durch Schreiben vom k. d. M. erklärt Herr Fürsprecher
Ltniger die Annahme der Stelle eines Gerichtspräsidenten
von Nid au, wovon Notiz genommen wird.



TagcSordnun g:

StaatSrechnung deS JahpeS 1357.

(Siehe Großrathsverhandlungen, Seite 13 ff. hievor.)

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter deS Regie«
rungSratheS. Es wird Ihnen hier die StaatSrechnung deS

JahreS 1857 zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt. Die
Vorlage ist etwas verspätet, denn nach dem Gesetze vom 2. Aug.
1819 soll dieselbe jeweilen in den ersten auf das Rechnungsjahr

folgende» sechs Monaten geschehen. Die Rechnung war
am 12. April 1853 ausgefertigt, so daß die Kantonsbuchhalterei
ihre Pflicht gethan hat. Die verspätete Vorlage an den Großen
Rath ist hauptsächlich dem Wechsel der Regierung zuzuschreiben.

In Bezug auf den EingangSrapport kann ich mich sehr
kurz fassen, um so mehr, als daS Ergebniß der Rechnung ein
sehr befriedigendes ist und voraussichtlich zu wenigen Reklamationen

Anlaß geben wird. Das Budget pro 1857 »erzeigte
einen Ausfall von Fr. 32,469, die Rechnung dagegen enthält
einen Ueberschuß von Fr. 259,286. Die Totaleinnahmen
betragen nämlich laut der Rechnung Fr. 4,863,899. 79, während
sie im Budget nur auf Fr. 4,363,501 veranschlagt waren; die
Ausgaben betragen im Ganzen Fr. 4,604,612. 93, während
sie im Budget auf Fr. 4,720,156 veranschlagt waren. So sehr
dieses Ergebniß ein befriedigendes ist, so soll man für die
Zukunft keine großen Hoffnungen daran knüpfen. Man soll ja
nicht glauben, daß daS Problem gelöst sei, daS Gleichgewicht
dex Einnahmen und der Ausgaben sicherzustellen. Im
vorliegenden Falle wirkten ausnahmsweise Verhältnisse mit, dieses
günstige Verhältniß zu erreichen. Ich erlaube mir, Ihnen ganz
kurz die Ursachen anzuführen, welche da» Rechnungsverhältniß
hauptsächlich herbeiführten. Die Mehreinnahmen betragen im
Ganzen Fr. 500,393. 79 und bestehen aus folgenden Posten.
Entsprechend den von den Forstbehörden aufgenommenen
HauungSvorschlägen, waren im Büdget deS Jahres 1857
19,440/, Klafter Holz zum Schlagen bestimmt, in der
Wirklichkeit aber wurden 24,271 Klafter oder nach Abzug der
Holzabgaben und Holzsteuern im Betrage von 954 Klaftern 23,316
Klafter geschlagen, also 4831 Klafter mehr, als büdgetirt waren.
Im Jahre 1855 waren 19,942 Klafter büdgetirt, geschlagen
wurden dagegen 22,793 Klafter, also 2856 Klafter mehr; für
1856 waren 22,767 Klafter büdgetirt, geschlagen wurden
dagegen 25,153 Klafter, also 2386 Klafter mehr. ES ist dieses
Ueberschreiten der bewilligten Summe offenbar nicht gerechtfertigt

und eS wird die Verwaltung wohl daran thun, künftig
an den genehmigten Ansätzen festzuhalten. In Folge dieser
Ueberschreitung ergibt sich eine Mehreinnahme von Fr. 121,553.
68 auf den Walbungen. Die Domänen liefern einen Mehrertrag

von Fr. 5593, ein Betrag, der auch in andern Jahren
wieder erreicht werden kann, namentlich wenn die zinstragenden
Domänen nach und nach veräußert und der Erlös angelegt
wird. Wie Sie der Rechnung entnehmen, tragen die Domänen

durchschnittlich nicht mehr als 2 »/<, ZinS ab, ein Resultat,
daS offenbar zu niedrig ist. Die Kapitalien liefern einen Mehrertrag

von Fr. 68,634. 32. Auch hier dürfen wir nicht hoffen,
daß dieses Ergebniß in Zukunft regelmäßig eintreten werde,
denn eö befindet sich darunter ein Beirag von 19—20,000 Fr.
an Zins für Gelder, welche die KantonSkasse vorgeschossen hat.
Diese ist nicht immer im Falle, solche Vorschüsse zu machen,
und die daherige Mehreinnahme ist rein zufällig. So warf
auch die Kantonalbank 7000 Fr. mehr ab, als büdgelirt war.
Für die ersten Jahre nach der Reorganisation dürfen wir
jedoch nicht auf einen größern Ertrag rechnen, wohl aber später.
Die Ausgaben sind nämlich vermehrt worden durch Erhöhung
der Besoldungen und Errichtung von Filialen. Auch die
Hypothekarkasse warf ungefähr Fr. 14,000 mehr ab, als das Büd-
get vorsah, was daher kommt, daß sie wohlfeiles Geld erhalten
konnte, nämlich theilweise 3—3/, Gegenwärtig ist dieß

nicht mehr der Fall. Unter den Regalien liefert das Salz¬

regal eine Mehreinnahme von Fr. 56,505. Die Postentschä«
dtgung wurde von Seite der Eidgenossenschaft vollständig
ausbezahlt, während für 1858 ein Ausfall von beiläufig Fr. 89,000
eintreten wird. Auch der Bergbau lieferte eine etwas größere
Einnahme, als daS Büdget vorsah, nämlich um Fr. 2100, ebenso
das Jagdregal, um Fr. 1963. Auf dem Ohmgclde ergibt sich
ein Mehrertrag von Fr. 190,172, da sich die wirkliche
Einnahme auf Fr. 843,172. 63 belief, während daS Büdget nur
Fr. 653,000 vorsah. Es ist die höchste Einnahme, die bisher
auf diesem Zweig erreicht wurde. Die Patente und Konzes-
sionSgebühren ergeben einen Mehrertrag von Fr. 1993, de
Handänderungsgebühren einen solchen von Fr. 20,813, de
Kanzlei- und GerichtSemolumente einen solchen von Fr. 1600,
die Militärsteuer einen solchen von 5310, die Erb- und Schen-
kungSabgabe einen solchen von Fr. 26,350, die direkten Steuern
einen solchen von Fr 7877, endlich Verschiedenes Fr. 9255,
Unter diesem Posten befinden sich Einnahmen, die nicht wiederkehren.

So schuldeten die Gemeinden deS Amtsbezirks Saanen
dem Staate ihre Beiträge an die GeistlichkeitSbesoldungen für
neun Jahre, die sie nun entrichteten, in Zukunft wird nur
jeweilen ein Jahresbeitrag zu bezahlen sein. Die Ersparnisse,
welche auf den Ausgaben gemacht wurden, betragen Fr. 115,543.
95 und vertheilen sich auf folgende Posten. Für den Großen
Rath wurden Fr. 2274 weniger, als im Büdget vorgesehen war,
ausgegeben, für den Regierungsrath 57. 53 weniger; der Raths-
kredit wurde um Fr. 1926 nicht erschöpft. Im Gesundheitswesen
wurde eine Ersparniß von Fr. 2766. 44, im VolkSwirihschaftS-
wesen eine solche von Fr. 7128. 32, an den Militärpenstonen
eine solche von Fr. 465. 74, im Armenwesen eine solche von
Fr. 54,151. 09 gemacht, eine Ersparniß, die in Zukunft nicht
mehr eintreten wird. Die Justizdirektion ersparte an Bureaukosten

Fr. 1030. 51 (eine sehr wohl angewandte Ersparniß),
die Zentralpolizei Fr. 11,239. 25; die Justiz- und Polizeiausgaben

in den Bezirken betrugen weniger als sie büdgetirt
waren, Fr. 21,189. 10, was hauptsächlich dem Umstände
zuzuschreiben ist, daß mehr Arbeit vorhanden war und weniger
Untersuchungen und Verhaftungen stattfanden. Die Strafanstalt
in Bern hat eine Ersparniß von Fr. 5921. 80, die GeseygebungS«
kommisston eine solche von Fr. 1510, auf den Besoldungen der
protestantischen Geistlichkeit ergibt sich eine solche von Fr. 593.
89, auf den SynodalauSgaben eine solche von Fr. 634. 25,
auf den Lieferungen zum Dienste der Kirche eine solche von
Fr. 186. 14, auf der Kantonsbuchhalterei eine solche von
Fr. 628. 84; die AmtSschaffner kosteten Fr. 2303 weniger, als
daS Büvgct vorsah. Die Rechtskosten der Finanzverwaltung
betrugen Fr. 1042 weniger. Wenn ich, als gewesener Anwalt,
sage, daß dieß eine zweckmäßige Ersparniß sei, so wird man
vielleicht einigen Zweifel darein setzen. An Zinsen der Zehnt-
und Bodenzinsliquivation wurden Fr 1356 erspart, auf der

Triangulation deS alten KantonStheilS Fr. 94, im ErziehungS-
wesen Fr. 16,263. Auf dem ordentlichen Militärbüdget ergibt
sich eine Ersparniß von 4053, während der Neueuburgerhandel
und der Preußenfeldzug eine außerordentliche Ausgabe von
Fr. 196,260. 77 verursachte. Auf den Ausgaben für Bauten
und Eisenbahnen wurden Fr. 11,193. 93 erspart, auf der Ge-
richtSverwaltung Fr. 6779. 99. Dagegen wurden einzelne
Kredite von der Verwaltung überschritten, eS konnten jedoch

die betreffenden Ausfälle theilweise wieder durch die angeführten
Ersparnisse gedeckt werden. Daß sich ein so günstiges
Rechnungsresultat ergab, ist um so auffallender, als im Jahre
1857 Ausgaben gedeckt werden mußten, die nicht regelmäßig
wiederkehren werden. Wie ich bereits anführte, kostete unS die

Neuenburgerfrage Fr. 196,260. 77, dazu kommt die

Zollentschädigung für die Brücken von Hunziken mit Fr. 55,288. 99,
Kicsen-Jaberg mit Fr. 40,130. 28 und Thalgut mit Fr. 7006.
84, zusammen eine außerordentliche Ausgabe von Fr. 293,686.
88 Rp. Das sind die wesentlichen Verhältnisse, welche die

StaatSrechnung darbietet. Ich empfehle Ihnen daS Eintreten
und die rubrikweift Behandlung derselben, wie eS bisher
gehalten war.
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Seßler, als Berichterstatter der StaatSwirthschaftskom«
mission. ES ging der StaatSwirthschaftskommission bei

Untersuchung der SlaatSrechnung, wie eS Handlungshäusern geht,
wenn sie am Ende eines JahreS ein schönes Ergebniß haben;
man ist froh, daß cS da ist. Die Kommission beschränkte sich

darauf, eine Nergletchung des RechnungSresuliates mit dem

Budget anzustellen. Es war ein außerordentlich günstiges Jahr,
in welchem sowohl die Einnahmen die Büdgetansätze überschritten,

als die Ausgaben unter den Ansätzen blieben. DaS Jahr
1857 war überhaupt ein günstiges, auch im Gewerbswesen.
Die Verminderung der Ausgaben in einzelnen Zweigen rührt
wahrscheinlich größtentheils daher, daß die LcbenSmittelverhält-
nissc sich günstiger gestalteten. WaS die Einnahmen betrifft,
so war eS daS ausgezeichnete Weinjahr, welches viel dazu
beitrug, dieselben zu vermehren. Die im Laufe des JahreS in
Bern stattgehabten Festlichkeiten mögen ein Hauptanlaß gewesen
sein, daß eine viel größere Masse Wein eingeführt wurde und
das Ohmgeld daher mehr eintrug. Nachdem der Herr Finanz«
direklor Ihnen beteitS eine deiaillirte Vergleichung des BüdgetS
mit der Staatsrechnulrg vorgelegt hat, will ich in dieser
Beziehung nicht wiederholen, sondern die Hauptrcsultate in etwas
anderer Weise zusammenstellen. DaS Büdget für 1857 sah ein
Defizit von Fr. 32,-169 vor, die Ersparnisse auf den Ausgaben
betragen Fr. 115,513. 95, die Ueberschrettung der Büdgeiansätze
bet den Einnahmen Fr. 179,618. 33, die Minderausgabe und
die Mehreinnahme zusammen betragen Fr. 595,162. 3Z. Davon

daS Defizit von Fr. 32,169 abgezogen, würde sich, wenn
nicht nachträgliche Kredite nothwendig geworden wären, ein
Ueberschuß ergeben haben von Fr. 562,693. 33. Nun sind
in Rechnung zu bringen die bewilligten außerordentlichen
Ausgaben für den Preußcnfeldzug, für den ZollloSkauf bezüglich
der Brücken zu Hunztken, Ktesen-Jaberg und Thalgut, sowie
die außerordentlichen Ausgaben für Straßen und Brücken im
Gesammtbetrage von Fr. 321,136. 83. Bringt man davon
die nicht büdgetirten Einnahmen (wovon der Zinsertrag auf
Vorschüssen der" KantonSkasse im Büdget hätte vorgesehen
werden sollen) im Betrage von Fr. 21,780. 11 in Abzug, so

bleibt eine außerordentliche Ausgabe von Fr. 303,106. 17;
diese vom Einnahmenüberschusse abgezogen, bleibt noch ein
solcher von Fr. 259,286. 86. Der AuSgabenüberschuß von
1351 beträgt Fr. 32,650. 56, so daß vom Ueberschusse deS

JahreS 1857 noch eine Summe von Fr. 226,636. 3V
verwendbar bleibt. Allein diese Summe hat der Große Rath
bereits in Anspruch genommen, indem er, in Anwendung deS

8 25 deS Gesetzes vom 3. August 1319, am 16. Juli 185S

für Vollendung der Reuchenettestraße eine Summe von
Fr. 120,000 bewilligte, so daß noch Fr. 106,636. 30 verfügbar
bleiben. Bezüglich der Einnahmen möchte ich den Großen
Rath ersuchen, sich von dem günstigen Ergebnisse nicht zu sehr
einnehmen zu lassen, indem z. B. die Mehreinnahme vom
Ertrage der Waldungen nur darauf beruht, daß mehr Holz
geschlagen wurde, als daS Büdget vorsah. Was die Grundsteuer
deS Jura betrifft, so wurde bei der Ausgleichung der Steuer-
Verhältnisse zwischen dem alten und dem neuen KantonStheile
im Jahre 1853 beschlossen, alle fünf Jahre eine neue Abrechnung

vorzunehmen und zwar sollte die erste Ende 1857
stattfinden. Dieß ist noch nicht geschehen. Die StaatSwirthschaftskommission

stellt deßhalb den Antrag, diese Abrechnung, wie
sie durch 8- 6 des Beschlusses vom 23. Dezember 1853 vorgesehen

ist, mit Beförderung an die Hand zu nehmen. Sodann
steht auf dem Etat deS SlaaiSvermögenS eine Summe von
Fr. 71,705. 60 unter der Rubrik der zweifelhaften Debitoren,
bestehenv in fünf Posten. Da diese Summe sich wahrscheinlich
durch mehre StaatSrcchirungen zieht und immer im VcrmögenS-
etat figurirt, so findet die StaatSwirthschaftskommission sich zu
der Bemerkung veranlaßt, der RegierungSralh möchte dahin
wirken, daß diese Posten liquidirt werden. Entweder sollen sie

einkasstrt werden, oder wenn man steht, daß die Sache nicht
erhältlich, so soll man dieselben nicht weiter auf den StaatS-
rechnungen figuriren lassen, sondern als werthloS vom Staats-
vermögen abschreiben. Ferner trägt die StaatSwirthschaftskommission

darauf an, eS sei der RegierungSralh zu beauftragen,
für die beförvcrliche Vorlage deS im Gesetze vom 1. Dezember
1852 vorgesehenen GesammtberichteS über die Resultate der
Grundbuchbereinigung zu sorgen. DaS sind die besondern
Anträge, welche die StaatSwirthschaftskommission zu stellen sich
veranlaßt sieht. In Zusammenfassung deS Angebrachten schließe
ich NammS der Kommission dahin, cS sei der SlaatSrechnung
für daS Jahr 1857 die Genehmigung deS Großen Rathes in
üblicher Form zu ertheilen und dem RegierüngSrathe, wie
insbesondere der Finanzdirektion die gute Verwaltung der StaatS-
gelder zu verdanken. WaS die Behandlungsart der
SlaatSrechnung betrifft, so glaub« ich, man könne dieselbe ganz gut
in giobo behandeln.

Da keine Einsprache erhoben wird, so genehmigt der Große
Rath sowohl daS Eintreten als die Behandlung der
SlaatSrechnung in globo und diese selbst, nebst den Anträgen der
StaatSwirthschaftskommission, durch daS Handmehr.

Ctttwurf-Voranfchlag
der

Einnahmen und Ausgaben des Kantons Bern für das Zahr 1859.

I Resultate der vorhergehende« Rechnungen

Verwaltung pro 1857.

(Vom 1. Jänner bis und mit 31. Dezember 1357.)

1357. Ueberschuß der Einnahmen laut SlaatSrechnung Fr 259 286 86
wovon abzuziehen laut 8 25 deS Gesetzes vom 8. August 1319 daS restanzliche Defizit deS JahreS

' '
1851 laut SlaatSrechnung

^ 32,650. 56
Summa verfügbarer Einnahmen-Ueberschuß auf 31. Dezember 1357 "V 226 636 30

hievon find durch Beschluß d«S Großen Rathes vom 16. Juli 1833 Fr. 120,000 der Vollendung
'

des Reuchenette-StraßenbaueS zugewendet.



II RechnungS- und Kassarestanzen.

1857. Auf 3t. Dezember
1353. Ueberschuß der ordentlichen Ausgaben über die Einnahmen

Mulhmaßlicher Betrag der RechnungS- und Kassarestanzen auf 31. Dezember 1358

Fr. 3,109,931. 57
//

Fr. - -
Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter deS

Regierungsrathes. Ich bin auch hier im Falle, mich ganz kurz zu
fassen. Nach dem vorhin schon angeführten Gesetze vom 2. Aug.
1849 sollen sämmtliche Direktionen ihren Voranschlag jeweilen
bis zu dem dem Rechnungsjahre vorhergehenden 1. Wein-
monar entwerfen und der Finanzdireklion zustellen; diese hat
auf Grundlage der Spezialvoranschlâge den Hauptvoranschlag
zu entwerfen und bis zum 1. Wintermonat dem Regierungsrathr
vorzulegen, welcher seinerseits die Sache in der Weise fördern
soll, daß die Vorlage an den Großen Rath im Laufe des Christ-
monatS geschehen kann. DaS war letztes Jahr nicht wohl
möglich. Wie Sie wissen, wurde der RcgierungSrath erst gegen
Ende November vollzählig und wurden die Direktionen vertheilt.
Da »reiner Wenigkeit die Ehre zu Theil wurde, die Direktion
der Finanzen zu übernehmen, so war eS mir um so weniger
möglich, nach Antritt meines Amtes sofort das Bridget vorzulegen,

als ich in einen neuen Geschäftskreis trat und somit
nothwendig hatte, mich mit der Staatsverwaltung und speziell
mit der Finanzverwailung näher vertraut zu machen. Es war
daher bloß noch möglich, das Budget im Laufe deS MonatS
Dezember vor den Regierungsralh zu bringen. DaS Gesetz

von 1849 ist indessen nicht so gebieterisch, daß das Budget unter

allen Umständen vor Beginn des Rechnungsjahres erledigt
werden müßte, sondern es steht auch den Fall vor, in welchem
dasselbe erst im Laufe des Rechnungsjahres zur Behandlung
kommen kann. Wenn nämlich die Berathung und Feststellung
des Budgets durch den Großen Rath vor dem Antritte deS

Rechnungsjahres nicht staltfinden kann, so ist der RegierungS-
rath ermächtigt, auf der Grundlage deS VoranschlagSentwurfS
die zum Unterhalte der laufenden Verwaltung nöthigen
Ausgaben zu bestreuen. Indessen wird, wenn nicht außerordent«
Umstände dazwischentreten, der Vorstand der Finanzdireklion sich

bestreben, künftig die Vorlage rechtzeitig zu machen. Nach den
SpezialVoranschlägen der einzelnen Direktionen würden sich die
Ausgaben im Ganzen auf Fr. 5,482,594, die Einnahmen auf
Fr. 4,400,312 belaufen, so daß sich ein Defizit von Fr. 1,022,282
herausstellen würve. Es war daher die Aufgabe der
Finanzdireklion nicht leicht, dem Regierungsrathe ein Büdget
vorzulegen, das ein weniger ungünstiges Resultat darbietet. Sie
hatte dabei namentlich zwei Marimen im Auge: erstens das
Steuerverhältniß von 1^ per mille nicht zu überschreiten,
zweitens kein Defizit zu bringen; und ihre Vorlage an den
Regierungsralh war denn auch so beschaffen, daß sie diesen
Marimen entsprach. Bei der Diskussion, welche im RegierungS-
rathe darüber stattfand, überzeugte ich mich zwar, daß einzelne
Ansätze, welche ich vorschlug, nicht ganz haltbar seien; gleichwohl

war ich der Ansicht, daß ein Büdget ohne Defizit vorgelegt

werden könne. Der RegirrungSralh bewilligte der Bau-
direkiion eine runde Summe, die zur Folge hatte, daß das
Büdget ein Defizit von ungefähr 82,000 Fr. verzeigt. Die
Staatswirlhschajlskommission untersuchte den Entwurf auch und
nahm an demselben nicht unwesentliche Reduktionen vor,
namentlich auf der Einnahme des Postrcgals, nach dem in neuester

Zeit bekannt geworden war, welcher Ausfall in den Post-
einnahmen eingetreten sei. Nach den Anträgen der SlaalS-
wirlhschaftSkommission würde sich daS Defizit auf Fr. 105,026
belaufen. Odschon ich fetzt noch die Ueberzeugung habe, daß
noch an manchen Orten sich Reduktionen vornehmen ließen, so

bin ich verpflichtet, die Anträge deS Regierungsrathes zu vcr- -

thcidigen; eS wird aber Niemanden so lieb sein als der
Finanzdirektion, wenn Ersparnisse gemacht werden können. Es gibt
Ausgaben, von denen viele nicht zu vermeiden sind, aber eS

gibt auch solche, die im Laufe der Berathung sich vermindern

Xagblatt des Großen Rathe» tsss.

lassen. Ich will vor der Hand nicht weitläufiger sein und stelle
den Antrag, Sie möchten in die Bcrachung des vorliegenden
Entwurfes eintreten und denselben rubrikenweise behandeln, wie
eS biSdahin gehalten wurde.

Dr. v. Gonzenbach, als Berichterstatter der Staats-
wirthschaftSkommission. Die SlaatswirihschafiSkommission stellte
sich bei Untersuchung deS Büdgclentwurfes dieses Jahr, wie
immer, auf den Standpunkt, daß das Büdget möglichst wahr
und möglichst klar sein soll, daß nicht Einnahmen büdgelirl
werden, die in der Wirklichkeit sich nicht bewähren, und nicht
Ausgaben größer oder kleines angesetzt werden, als man sie zu
bedürfen vorsieht. Die Siaatswirlbschaftokommission hat also
jeden einzelnen Ansatz zunächst verglichen und sich gefragt:
einerseits, was ist der Durchschnitt der letzten vier Jahre? Wie
hat der Kanton Bern in den letzten vier Jahren in den
einzelnen Verwaltungszweigen haushalten können, in welchen keine
großen Aenderungen eintraten? Da aber, wo große
Aenderungen stallfanden, wie z. B. im Armenwesen, wo durch daS
neue Gesetz ganz andere Ausgaben geschaffen wurden, ist das
letzte der vier Durchschniltsjahre am wichtigsten. Bezüglich der
Einnahmen hat der Herr Berichterstatter des RegierungsralheS
Ihnen bereits Aufschluß ertheilt. Ich füge dem Gesagten bei,
daß Sie in der letzten StaalSrechnung Fr. 298,000 Einnahmen
hatten, auf die Sie nicht mehr rechnen können; es sind die
Mehreinnahmen auf den Waldungen, auf dem Ohmgelde, auf
der Hypothekarkasse u. s. f. Ich erlaube mir nur noch eine
allgemeine Bemerkung. Man ist von der Tendenz ergriffen,
in den Staalsausgaben immer höher zu gehen, und das wird
zur Folge haben, daß, wenn einmal das Salzrcgal oder daS
Ohmgeld nicht mehr so viel abwirft als bisher, ein bedeutender
Ausfall entsteht. Zudem stehen große Bauten bevor, z. B. der
Bau einen AssisenlokalS in Bern.. Wenn die Regierung wirklich

so weit gegangen wäre, wie der Herr Baudircktor
vorschlug, so hätten sie ein Defizit von 1,022,000 Fr. Das soll
sie auf die Tragweite der betreffenden Vorschläge aufmerksam
machen, und da der Herr Fmanzdireklor selbst erklärt hat, er
wünsche, daß aus der Mitle deS Großen Rathes weitere
Reduktionen vorgeschlagen werden, so schließe ich mich diesem
Wunsche an. Die Ausgaben, von denen der Staat am
wenigsten hat, rühren von Lureaukosten, Papier und Schreibereien
her, und es gibt Bureaur, wo man mit etwas weniger Personal

und mehr Anstrengung den Zweck erreichen könnte. Wenn
Sie die Bureaukosten aller Direktionen vergleichen, so finden
Sie, daß fast überall eine Erhöhung gegenüber dem letzten
Jahre vorgeschlagen wird. Der Grund liegt eigentlich mehr
in dem Umstände, daß man nicht scharf sein will, wie man es
sein könnte; man hält sich für reich genug, einen Angestellten
mehr zu halten. Sie werden bei Prüfung deS Voranschlages
sehen, daß darin Ersparnisse gemacht werden könnten, und daß
es zu wünschen wäre. WaS die Behandlungsart betrifft, so

wünsche ich, daß man das Budget abschnittweise behandle.

Ganguillet. Wenn ich das Wort ergreife, so geschieht
es nicht, um gegen das Eintreten zu sprechen, sondern nur,
Weil ich einige B-m rkungen im Allgemeinen zu machen habe
Vorerst erstalte ich dem Herrn Berichterstatter der Regierung
meinen Dank ab in Bezug auf die Marimen, welche er
ausgestellt hat: die Abgaben nicht zu vermehren und kein Defizit
zu haben. Damit bin ich ganz einverstanden. Ueber daS Budget

im Allgemeinen, ist natürlich nicht viel zu sagen, und wenn
man eS nur so oberflächlich ansieht, so wird man sehen, daß
daö Defizit vielleicht durch einige Minderausgaben und Mehr,
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einnahmen ausgeglichen werden kann. Aber damit bin ich doch

nicht in allen Theilen befriedigt. Es fragt sich: für was sind
alle diese Ausgaben bestimmt? Sie haben gesehen, daß einzelne
Direktionen eine bedeutende Vermehrung ihrer Ausgaben haben,
andere dagegen haben weniger. So ergibt sich bet der Justiz»
und Polizeivirektion eine Vermehrung von Fr. 23,171. Woher
das kommt, weiß ich nicht. Der Herr Finanzdirekror sagte mir,
eö rühre" von den Volizeikosten her. Mir scheint, bei den wohlfeilen

LebenSmitteln, wie wir sie gegenwärtig haben, sollten
die Kosten der Strafanstalten reduzirt werden können. Die
Ftnanzdireklion hat eine Minderausgabe von Fr. 16,095,
dagegen die Erziehungsdirektion eine Mehrausgabe von Fr. 23,531.
Ich mache Sie aufmerksam, daß diese Vermehrung sich nicht
nur auf das laufende Jahr beschränkt. DaS Büdget dieser
Direktion wird sich vermehren und zwar im nächsten Jahre,
denn bekanntlich haben wir ein Gesetz über die Besoldung der

Lehrer berathen, welchös dem Staate eine Mehrausgabe von
Fr. 40,000 zuzieht. Die Militärdirektion verlangt eine
Mehrausgabe von Fr. 43,022. Ich bin nicht Einer von denen,
welche die Direktion des Militärs zu sehr beschränken wollen,
aber da das Büdget nicht auf allfällige Verwicklungen, die
eintreten könnten, Rücksicht nimmt, sondern auf ein friedliches
Jahr berechnet ist, so sehe ich nicht ein, warum eine solche

Mehrausgabe stattfinden soll. Für die Baudirektion werden
7700 Fr. weniger ausgesetzt, als letztes Jahr. Ich gestehe,

daß ich das init Bedauern wahrnehme, um so mehr, als ich

weiß, daß Straßenkorreklionen und Bauten, die im ganzen
Lande entweder nöthig werden oder bereits angefangen sind,

zum Anschlüsse an die Etsenbahnen, nicht ausgeführt werden
können. So bedaure ich, daß die Brienzerseestraße nicht
vollendet werden kann, wodurch bedeutende Mehrkosten entstehen.
Ein anderes Unternehmen ist die Brünigstraße, und ich würde
ebenfalls bedauern, wenn man diese Straße mit jährlichen
Krediten von etwa 30M0 Fr. bedenken und dadurch die Ausführung

auf 10 bis 15 Jahre in die Länge ziehen würde, während
das Unternehmen schnell ausgeführt werden sollte. ES gibt
noch andere Straßenbauten, von welchen dasselbe zusagen wäre.
So der Mühlenenstutz, die angefangene Korrektion im St.
Jmmerthale, an welche die Gemeinden bedeutende Beiträge
leisten, eine Korrektion, die etwa Fr. 100,000 erfordern wird und
rasch befördert werden sollte, um die nothwendige Verbindung
mit der Eisenbahn herzustellen, welche von Im cnaux cie konäs
nach Neuenburg führt. Bis jetzt wurde die Verbindung nur
durch eine Gemeindestraße vierler Klasse vermittelt, die kaum
mit kleinen Wägelchen befahren werden konnte. Auch aus dem

Oberargau und dem Emmenthale tauchen ähnliche Begehren
auf, die ich nur andeute, um zu zeigen, wie fatal eS ist, daß

man nicht eine größere Summe für die Baudirektion ausgesetzt

Hinsichtlich des ArmenwcsenS bemerke ich mit Vergnügen,
daß die büdgctirte Ausgabe etwas kleiner ist als das letzte Jahr.
Im Ganzen finde ich eine Vermehrung der Ausgaben von
Fr. 90,583, dagegen eine Verminderung derselben in einzelnen
Verwaltungszweigen um Fr. 29,585, während die Vermehrung
der Einnahmen gegenüber dem letztjährigcn Büdget sich nur auf
Fr. 15,930 beläuft. Aus diesem Resultate sehen wir, daß
unsere Einnahmsquellen nicht hinreichen für die Zukunft.
Entweder müssen wir die Abgaben erhöhen oder die Ausgaben
vermindern. Letzten Samstag wurde die Niedcrsetzung einer
Kommission beschlossen, welche die Revision dcS Besoldungsgesetzes
zu begutachten hat. Wie weit man dabei mit der Erhöhung
der Besoldungen gehen wird, weiß ich natürlich nicht, aber e^
wird wahrscheinlich den Staat 100 bis 200,000 Fr. mehr
kosten. Dazu kommt die StaatSbetheiligung an der Ostwestbahn-
Während deS Baues der Bahn spüren wir nichts, der ZinS
wird bezahlt, aber wenn der Bau fertig ist und wir aus die
Dividenden angewiesen sind, die ungefähr auf Null zusammenschmelzen

werden, dann haben wir eine Mehrausgabe von etwa
80,000 Fr. Wenn wir uns noch weiter betheiltgen, so haben
wir noch mehr Ausgaben. Einen Purkkt habe ich noch ver-,
gessen, daß wir nämlich einen bedeutenden Ausfall ans dem

Postregale haben. Bekanntlich haben die Einnahmen der
eidgenössischen PostVerwaltung infolge Einführung der Eisenbahnen
ein Defizit erlitten, und die Folge ist, daß wir dadurch unge-
fähr 100,000 Fr. weniger Einnahmen haben alö sonst. ES
fragt sich nur: wer soll diesen Ausfall tragen, die Kantone
oder der Bund? ES besteht ein Vertrag zwischen den Kantonen

und dem Bunde, daß letzterer denselben den frühern Ertrag
ihres Postregals nach einem gewissen Durchschnitte vergüten
soll. Ich wenigstens glaube, der Bund soll den Kantonen die
volle Entschädigung leisten, um so mehr, als er bedeutende
Mehreinnahmen auf den Zöllen hat. Ich möchte daher, sso

viel an mir, die bernischen Mitglieder deS Nationalrathes und
deS Ständerathes ersuchen, dahin zu wirken, daß der Bund den
Kantonen die volle Entschädigung ausrichte. Die Mehrausgaben,

welche für den Staat in der Zeit einiger Jahre
erwachsen, werden sich auf eine halbe Million belaufen. Wir
haben also auf die Mittel zu denken, wie sie gedeckt werden
können. Ein Mittel besteht darin, daß man die Ausgaben da
vermindere, wo sie vermindert werden können, wie es von der
Staatswirthschaftskommission vorgeschlagen ist. Allein das
genügt nicht. Es muß ein neues Steuergesetz erlassen, die Etn-
kommenSsteuer muß abgeändert werden, in der Weise, daß jeder
für sein Einkommen nicht mehr zahle, als er soll, aber daß die
Versteurung redlicher geschehe. Auf diese Weise könnte eine
Mehreinnahme von einigen hunderttausend Franken erzielt werden.

Ich schließe daher mit dem Wunsche, der Herr Finanzdirektor

möchte so bald alö möglich die Revision deS Steuerge-
setzeö zur Hand nehmen.

Lehmann, Benedikt, regt die Frage an, ob nicht die
Staatsdomänen mit Rücksicht auf den geringen Ertrag, den sie

gegenwärtig abwerfen, in anderer Weise verwendet werden
könnten, so daß z. B. ein Theil der Strafanstalten, welche
den Staat enorm kosten, nach FneniSberg verlegt würde. Der
Redner stellt daher den Antrag, der Regierungsrath möchte die

Frage untersuchen, wie eö einzurichten sei, daß die
Staatsdomänen für Staatsanstalten besser zu Nutzen gezogen werden
können.

vr. Schneider. DaS Votum deS Herrn Ganguillet
veranlaßt mich zu zwei Bemerkungen. Herr Ganguillet macht
den Großen Rath aufmerksam, daß eS mit den Finanzen deS

Staates im Allgemeinen schlimm stehe, daß man trachten sollte,
die Einnahmen zu vermehren, die Ausgaben zu vermindern.
Ferner sagte er, eS werde eine Zeit kommen, wo die Ostwest-
bähn nicht rentiren werde. In dieser Beziehung möchte ich
ein Wort zur Beruhigung sagen. Herr Ganguillet behauptete
vor kurzer Zeit an der nämlichen Stelle: diese Bahn wird nie
ausgebaut werden. Wenn dieß der Fall ist, so wird der Zins
von 4'/z v/o für die übernommenen Aktien nach der eigenen
Aussage des Herrn Ganguillet fortwährend ausbezahlt und
das Defizit weil hinausgeschoben. Die zweite Bemerkung, die
ich mir erlaube, ist die, daß ein Oberst findet, die Ausgaben
für das Militärwescn genügen, während man weiß, daß wir
den Forderungen deS Bundes nicht entsprechen.

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Es »vurde
im Laufe der Diskussion bemerkt, daß die Ausgaben sich im
vorliegenden Büdget höher belaufen als in den letzten Jahren.
Es ist dieß richtig. Freilich hat die Vermehrung großentheilS
in sehr zweckmäßigen und nothwendigen Ausgaben ihren Grund.
Ich habe hier eine Zusammenstellung der allgemeinen Verwal«
tungSkosten von 1854 bis 1859, nach welcher sich laut den
Budgets dieser Jahre folgende Summen ergeben:
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Allgemeine Verwaltungskosten
Direktion des Innern

„ der Justiz und Polizei und deS Kirchenwesens

„ der Finanzen

„ der Erziehung

„ des Militärs
„ der öffentlichen Bauten, Entsumpfungen und

Eisenbahnen
Kosten der Gerichtsverwaltung

1854 1355 1856 1357 1858 1859
Fr. 243,376 238,796 239,096 237,456 236,956 237,765
» 776,500 817,390 808,790 835,290 870,700 870,200
» 817,172 855,372 865,171 343,233 872,529 895,700
», 187,789 169,330 172,195 172,745 162,320 146,225
» 593,023 618,314 622,069 670,069 685,470 709,051

686,477 677,463 696,274 692,892 763,837 806,909

» 684,200 679,900 681,700 702,200 744,200 736,500
238,925 242,220 242,120 242,085 243,590 238,300

4.579,652 4,640,650
Defizit Defizit

Fr. 36,910 Fr. 31,978

Herr Ganguillet sagte, man solle die Ausgaben zu vermindern,
die Einnahmen zu vermehren trachten. DaS ist allerdings daS

Bestreben der Finanzdireklion. Diese Verminderung wirv sich

jedoch auf nicht mehr als 90—95,000 Fr. belaufen, inbegriffen
die bisherige Ausgabe von 30,000 Fr. für die Landsaßen.
Dagegen wird für den Staat eine Mehrausgabe von 40,000 Fr.
infolge des Gesetzes über die Besoldung der Lehrer entstehen,

ferner eine solche von ungefähr 50,000 Fr. durch die Revision
des allgemeinen Besoldungsgesetzes. Die Ausgaben werden
also ungefähr um jene Summe wieder erhöht. Dazu kommt
daS Gesetz über die Besoldung der Geistlichen, welches eine

Mehrausgabe von Fr. 30,000 nach sich zieht. ES war mir
leid, daß ich den betreffenden Verhandlungen nicht beiwohnen
konnte, sonst hätte ich Einsprache erhoben. ES wurde ferner
der Wunsch ausgesprochen, man möchte die Einnahmen zu
vermehren suchen. In dieser Beziehung könnte durch bessere

Verwaltung der Domänen eine Mehreinnahme von nahezu

30,000 Fr. erreicht werden. Eine fernere Vermehrung läge in
der Erhöhung der Militärsteuer. Der Betrag, welcher bisher
für Befreiung vom persönlichen Dienste bezahlt werden mußte,
steht in keinem Verhältniß zum persönlichen Dienste. Der
einberufene Rekrut muß 46 Fr. für seine Ausrüstung ausgeben,
mehr als dasjenige beträgt, was die mit dem Minimum der
Steuer tarirten für die ganze Zeit zahlen müssen. Noch weit
mehr Ausgaben hat der Offizier. Ich verweise einzig auf den

Kanton Aargau, der jährlich an Militärsteuern 90,000 Fr.
bezieht. Es sollte also für den Kanton Bern ebenfalls möglich
sein, diese Einnahme auf 100—120,000 Fr- zu bringen. Ferner
halte ich dafür, auch die Erbschaftsabgabe sei zu erhöhen. Ich
möchte sie nicht zu hoch stellen, nicht auf die Notherben auS,

Fr. 4,227,962 4,298,785 4,327,415 4,395,970
Defizit Fr. 136,967 Einnahmen, Einnahmen- Defizit

Überschuß Überschuß Fr. 32,469
Fr. 15,004 Fr. 23.951

chehnen, sondern nur für die gesetzlichen Erben etwa um 1°/<>

erhöhen, was eine Vermehrung der Einnahmen um 48 - 50,000
Franken zur Folge haben würde. Dazu kommt die Nothwendigkeit

einer Ausgleichung der EtnkommenSsteuer. Man macht
sich aber in dieser Beziehung Illusionen, man denkt, durch die
Ausgleichung eine Mehreinnahme von ein paarmal hunvert-
tausend Franken zu erreichen. Bisher betrug die Einkommenssteuer

Fr. 125,000 (im Jahre 1858 Fr. 150,000), und wenn
man sie um 100,000 Fr. vermehren kann, so ist eS AlleS, waS
man erreicht. Endlich erwähne ich noch eines negativen Mittels,

welches im Aufgeben deS Holzhandels von Seite deS

Staates besteht, der darin keine glückliche Hand hat.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommisston.
In Uebereinstimmung mit dem Herrn Finanzdirektor schlägt
auch die Staatswirthschaftskommission vor, die Gesetze über
die Einkommenssteuer und über die Militärsteuer einer Revision
zu unterwerfen. Hinsichtlich der Domänen geht ihr Antrag
nicht so weit, wie der Herr Finanzdirektor.

Der Herr Vizepräsident erinnert die Mitglieder der

Versammlung, welche daö Wort ergriffen haben, daß eS nach
dem Reglement« nicht zuläßig sei, bei Behandlung der Ein«
tretenSfrage Anträge zu stellen, die sich auf einzelne Punkte deS

Büdgets beziehen, sondern dieselben können bet der Behandlung
der einschlagenden Posten zur Sprache gebracht werden.

DaS Eintreten und die rubrikenweise Berathung wird ohne
Einsprache durch das Handmehr beschlossen.
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1854-1857.

Eiunahms«.

I Ertrag d-S Staatsvermögens.

Liegenschaften.

Reinertrag.

Franken.

1,200
900

8,239
15.454
12,249

24,950
8,303

60.275
20,202
24,550
2,440

249,114

1) Waldungen*).
Rohertrag an Spalten«, Bau- und Nutzholz:

auS freien Staatswaldungen
t>. Antheil deS Staats an Rechtsame-, Ge-

meinds« und Korporationswaldungen

Hicvon sind abzuziehen:
Die Lieferungen an Berechtigte, daS Armen,

holz und die Steuern auS freien
StaatSwaldungen

Klafter 19,500

400

Fr. 330.223

„ 4.240

Klafter 19,900 Fr. 384,463

1,132 18.954

Verschiedene Einnahmen, Mehrerlös
SteigerungSvorbehälte ic.

Klafter 18,768
von verkauftem Holz,

Fr. 365.509

„ 66.301

Abzug der Betriebskosten:
Besoldung des ForstsekretärS, Hälfte

» Forst- und Domänenbuchhalters, Hälfte
Bureau« und Reisekosten der Cenlralverwaltung, größere Hälfte
Besoldung der 7 Oberförster, 5 à Fr. 2300 und 2 à Fr. 2l00
5 Unterförster, 3 à Fr. 1400, 2 à Fr 1200, und 5 Gemeindsförster

im Jura, ferner 2 Forstgehülfen à Fr. 1000
Sämmtliche Bannwarte in Geld und Holz
Bureau- und Reisekosten der Oberförster
HolzaufrüstungSkosten
Walvkuliuren, Weganlagen, BereinigungS- u. KantonnementSkosten
Staats- und Gemeindslasten
Vergütungen, Entschädigungen, Verlorne Ansprachen, Unvorhergesehenes

Fr.
»

»
»

Fr. 431,810

1,200
900

6,650
15,700

13,210
27,000

8,100
63,200
22.000
22,480

2,000

Fr. 182,440

Bleibt Reinertrag von den Waldungen, geschätzt auf Fr. 15,498,074. 65 Fr. 249.370

Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes. Die
StaatSwirthschaftskommission stellt hier den Amrag, den Ansatz

von Fr. 66,301 für verschiedene Einnahmen, Mehrerlös von
verkauftem Holz, SteigerungSvorbehälte rc. auf 60,000 Fr. zu
reduziren. Obschon ich glaube, die wirklichen Einnahmen werden

den vom Regierungsrathe vorgeschlagenen Ansatz erreichen,
so kann ich den Antrag der StaatSwirthschaftskommission
dennoch zugeben. Die Betriebskosten der Forstverwaltung sind

ziemlich groß, sie belaufen sich betnahe auf 45 °/o, während sie

in andern Staaten bloß 30, höchstens 40 »/<, betragen. Die
StaatSwirthschaftskommission stellt daher den Antrag, den Ansatz

von Fr. 63,200 für Holzaufrüstungskosten auf Fr. 60,000
herabzusetzen. Ich bin ebenfalls der Anstcht, diese Summe solle

genügen und gehe also mit der StaatSwirthschaftskommission
vollständig einig.

Herr Beri chterstatt er der StaatSwirthschaftskommission.
Auf diese Weise ist mein Rapport leicht zu machen, wenn der
Gegner sagt, er sei mit den Anträgen, welche ich zu stellen
habe, einverstanden. Beide (vom Hrn. Finanzdirektor
angeführten) Anträge werden mit Rücksicht auf den Durchschnitt
der letzten vier Jahre gestellt, und die StaatSwirthschaftskommission

hofft, daß die Taglöhne in den Forsten bei veränderten
Verhältnissen wieder mäßiger werden. Sie wissen, daß die
Holzaufrüstungskosten von Privaten viel weniger betragen als
diejenigen des Staates. Ferner erlaube ich mir, nicht im
Auftrage der Kommisston, sondern von meiner persönlichen Ansicht
geleitet, die Frage anzuregen, ob nicht auch auf dem Ansätze
von Fr. 22,000 für Waldkuliuren, Weganlagen, BereinigungS-
und KantonnementSkosten eine Ersparniß zu machen wäre.
Mir scheint, 20,000 Fr. sollten genügen. Die Forsten tragen

') Die HauungSvorschlâge ergeben:
im alten Kantonstheil: Brennholz

Bauholz

im neuen Kantonstheil: Brennholz
Bauholz

Klafter 8,840 für Fr. 156,196. -
« '3,181 „ « 85,165. -

Klafter 12,021

Klafter 8.510/, für Fr. 111,010. 50
27,852. -368

Klafter 7,473'/,
Summa Klafter 13,500'/,

Fr. 241,361. -
138,362. 50

Fr. 380,223. 50
Mehrerlös » 13,650. —
Diverse Einnahmen „ 17,340. 50

Fr. 417,214. —



yicht mehr als 1'/, °/o ab, indessen dürfen Sie nicht erschrecken.

Ich glaube, es wäre ein großer Nachtheil, wenn man die

Waldungen im Jahre 1815, als der Jura mit dem Kanton Bern
vereinigt wurde, verkauft hätte. Aber sie sind im Büdget mit
15 Millionen sehr hoch geschätzt. ES ist ein Besitz, welcher
dem Staate sehr wohl ansteht, er kann dafür sehr gut Sorge
tragen, und hat die Pflicht, für künftige Generationen zu
sorgen.

G feller zu Wichtrach stellt mit Rücksicht auf den Durchschnitt

der letzten vier Jahre und auf den Umstand, daß im
laufenden Jahre weniger Holz geschlagen werden soll, den
Antrag, den Ansatz für Walvkulturen, Weganlagen u. f. w. auf
20,à Fr. herabzusetzen.

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Man
scheint mich mißverstanden zu haben. Ich bin nicht dafür, daß
man die Forsten veräußern soll,'im Gegentheile, der/Staat soll
dazu Sorge tragen, sondern die von mir ausgesprochene Ansicht
bezieht sich auf die Domänen, so weit der Staat dieselben nicht
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selbst braucht und sie entbehren kann. Was den Antrag des
Herrn Gfeller betrifft, so habe ich zu bemerken, daß der Herr
Direktor der Domänen und Forsten für Waldkulturen,
Weganlagen u. s. w. einen Ansatz von Fr. 26,850 verlangt hat,
und daß derselbe auf meinen Antrag auf Fr. 22,000 reduzirt
wurde Der Herr Direktor der Domänen und Forsten war
damals sehr unzufrieden und sagte, er könne eS mit diesem
Kredite kaum machen. Ich glaube daher, man soll, obschon
der Ansatz etwas höher steht als der Durchschnitt der letzten
vier Jahre, denselben unverändert lassen. Der Umstand, daß
weniger Holz geschlagen wird, hat keinen großen Einfluß darauf,
sondern es liegt im Interesse deS Staates, die Kulturen möglichst

zu fördern.

Gfeller zu Wichtrach zieht auf die erhaltene Auskunft
seinen Antrag zurück.

Beide Anträge der StaatSwirthschaftSkommission
werden nebst den unbestrittenen Ansätzen durch das Handmehr
genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

t8S4—tS57.
Franken. 2) Domänen.
210,463 Rohertrag von zinstragenden

Ueberdieß sind nicht zinstragend

Schätzung der Waldungen und Domänen

Abzug der Ausgaben:
Besoldung deS Sekretärs, Hälfte

„ „ Buchhalters, „

Reinertrag.

Fr. 5,404,456. 74

„ 4.418.624. 55

Fr. 25,312,155. 94

Fr. 200,800

1,200
900

4,120
90H57

14,096
3,657
2,302

12,523
693
690

1,462

80,984

330,093

Büreau und Reisekosten der Centralverwaltung, kleinere Hälfte
Unterhalt und Hauptreparationen der AmtS« und WirthschastS-

gebäude (Civil-, Pfrund-, Kirchen- und Domantalgebäude)
Brandversicherungsbeiträge
Bearbeitung von Liegenschaften
Holzlieferungen an Pächter von Staatsdomänen
SraatS- und Gemeindslasten
Pacht- und DomänenbesichtigungS-, SteigerungS- und BerkaufSkosten
Vermessungen, Bereinigungen und KanlonnementSkosten
Vergütungen und Entschädigungen, PachtaufkündungSkosten, Nachlässe

an Lehenleute und KornhauS- und Kellerkosten

Fr.
»
»

1,200
900

5,150

90,000
10,000
2,700
2,000

15,000
500

1,000

1,500

Bleibt Reinertrag der Domänen

Reinertrag der Liegenschaften

Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS. Wie Sie
dem gedruckten Entwurf entnehmen, wird der Reinertrag der
Domänen nur auf Fr. 70,850 veranschlagt, während der Durchschnitt

der letzten vier Jahre Fr. 80,934 beträgt und die Staats-
rechnung von 1857 einen Ertrag von Fr. 76,863. 19 verzeigt.
Ich habe mich erkundigt, worin dieser Ausfall seinen Grund
habe, und erhielt die Antwort, der Ertrag stütze sich genau auf
die vorhandenen Verträge. Die StaatSwirthschaftSkommission
beantragt auch hier mehrere Reduktionen, mit denen ich
einverstanden bin. Ferner regt sie die Frage an, ob nicht die dem
Staate gehörenden Reben veräußert werden sollen. Die Ftnanz-
direktion, so weit sie sich mit der Sache zu befassen hat, ist
damit einverstanden, da der Staat nicht wohl mit Nutzen den
Rebbau betreiben kann.

Herr B e richt e r st a t t er der StaatSwirthschaftSkommission.
Bei dem Ansätze von Fr. 2700 für Bearbeitung von
Liegenschaften nimmt die Kommission Veranlassung, die Prüfung der

«ogblatt »«S Große« A«the« t»»».

Fr. 129,950

Fr. 70,850

Fr. 319,619

Frage zu empfehlen, ob^ nicht der gegenwärtige günstige
Zeitpunkt dazu benutzt werden sollte, die dem Staate angehörenden
Reben zu veräußern, da der Ertrag derselben ein verhältnißmäßig

nur geringer ist und die Reben überhaupt ihrer Natur
nach nicht geeignet scheinen, Gegenstand deS StaatSeigenthumS
zu sein. Die Veräußerung kann um so unbedenklicher
stattfinden, als nicht mehr Besoldungen in Wein ausgerichtet werden,

wozu noch der Umstand kommt, daß gegenwärtig viele
Leute am Bielersee infolge Erpropriation ihre Reben verlieren
und daher neue erwerben möchten. Zur Abschaffung aller
Domänen könnte ich nicht stimmen. In anderen Staaten gilt der
Finanzgrundsatz, daß vom ganzen Eigenthum des Staates das
Sicherste die Domänen seien, und auf daS Sicherste sei auch
Werth zu legen. Sodann beantragt die StaatSwirthschaftSkommission,

den Ansatz von Fr. 15,000 für Staats« und Ge-
meindelastcn auf Fr. 13,000 herabzusehen, da der Durchschnitt
der letzten vier Jahre nicht einmal diese letztere Summe erreicht
und keine Gründe für einen höhern Ansatz vorliegen. Ebenso

beantragt die Kommission eine Reduktion deS Ansatzes für Ver-
2«
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gütungen und Entschädigungen, PachtaufkündungSkosten u. s. w. Die Anträge der SaatSwirthschaftSkommission
von Fr. 1500 auf Fr. 1000. werden nebst den unbestrittenen Ansäßen durch das Handmehr

genehmigt.

Durchschnitt
d«r letzten 4 Jahre

5854-t8S7.

8,100

14,059

L. Kapitalien.
Reinertrag.

1) Rohertrag deS KapitalfondS der Hypothekarkasse:

s. Oberländer-Hypothekarkasse zu 3'/,°/»
d. Allgemeine

s „
4'/, °/o

c. Innerer ZinSrodel:
1) Centralbahnaktien (Dividende zu 4 °/„ berechnet)

2) Uebrige Kapitalien
«l. KantonalbankobligationSrestanzen

2) Rohertrag des KapitalfondS der Domänenkasse
3) "

„ „ „ „ Zehnt-

Abzug der Ausgaben:
1) Depotzinse, wovon zu

4 °/o Fr. 6,600,000 >

3/2 °/° „ 500,000 j
2) 3 0/0 (der Lanvesfremven
3) 3 °/o (der AuSwanderungsagenten)
4) Domänenkassa-Schuld
5) Schuld des obrigkeitlichen ZinSrodelö:

s. ohne Zins (Taubstummenanstalt)
b. ZtnS zu 4 «/> (MüSlin'scheS Legat)
c. Staatsanleihen für Eisenbahnen

Zins zu 4s/z «/o Fr. 90,000
Provision >/, °/o „ 450

Total Rohertrag

Fr. 7,246,000 Fr. 253,6t0
2,000,000 „ 80,000

?/ 4,300,000 „ 193.500

l/ 2,000,000 „ 80,000
V 845.000 „ 32,745
5p 30,000 „ 1,200

1,230,000 „ 49.200
870.000 „ 34,800

Fr. 725,055

6) VerwerwaltungSkosten:
a. Besoldungen des Verwalters, Kassiers und Buchhalters

Fr. 8,100
b. Besoldungen der Angestellten mit Inbegriff

der Büreaukosten Fr. 24,050
Abzug: Einnahmen von Verwal¬

tungsprovisionen „10,000

Fr. 7,100.000 Fr. 231,500

„ 125,000

„ 20,000

„ 7,000

»/

»
»/

3,750
600
280

Fr. 20.000

„ 10,000

„ 2,000,000
Fr. 400

Fr. 90,450

„ 14,050

Fr. 22,150

364,412 Bleibt Reinertrag der Hypothekarkasse

Der Herr BerichterstätterdeS RegierungSratheS empfiehl^
diese Ansätze mit der Bemerkung, daß unter den innern ZinSrodel

großentheilS Kapitalanleihen fallen, die bisher noch nicht
aufgekündet werden konnten; gleich verhält es sich mit dem
Posten unter lit. ä. Der Redner spricht die Ansicht aus, eS

liege im Interesse deS Staates, mehr zuwartend zu verfahren.

G a n g u tllet. Ueber die vorliegende Abtheilung deS Büd-
getS erlaube ich mir einige Bemerkungen und wünsche einige
Erläuterungen zu erhalten. Wenn Sie das vorliegende Büdget
mit dem letztjährigen vergleichen, so werden Sie sehen, daß die
Depots bedeutend zugenommen haben, so daß sich eine
Vermehrung von 2,173,000 Fr. ergibt. Wenn nun eine Vermehrung

in den Passiven der Hypothekarkaffe stattfindet, so soll
ihr auch in den Aktiven, d. h. in den Kapitalien, Rechnung
getragen werden. Nun verhält eS sich aber nicht ganz so,
sondern die Vermehrung in den Kapitalien beträgt nur Franken

1,845,000; das eigentliche Vermögen der Hypothekarkaffe

Fr. 399,130
Fr. 325,925

wäre also um 328,000 Fr. vermindert. Nun kann ich mir das
nicht erklären, eS scheinen Gelder in andere Kassen übergegangen

zu sein, aber die Komptabilität scheint nicht ganz
regelmäßig geführt zu werden. Ich wünsche vorerst, Erläuterungen
darüber zu erhalten; wenn diese nicht genügen, so stelle ich
eventuell den Antrag, die Finanzdirektion möchte diesen Gegenstand

untersuchen und dem Großen Rathe später Auskunft
geben. Unter der Rubrik der Hypothekarkaffe erscheinen auch die
Zentralbahnaktien, und da Herr Dr. Schneider, Präsident der
Direktion der Ostwestbahn, vorhin mir in Betreff der letztern
etwas vorgeworfen hat, so erlaube ich mir hier eine
Widerlegung. Ich habe nie gesagt, daß die Ostwestbahn nicht
ausgebaut werde, sondern ich sagte nur, bevor sie ausgebaut sei,
werde man wieder vor den Großen Rath kommen müssen.
Man wird dann sehen, welche Dividende sich ergeben wird.

Bernard. Ich ergreife nicht das Wort, um in irgend
einer Weise die Büdgetanfätze zu modifiztren, so weit eS die



Kapitalien betrifft; ich will diesen Anlaß nur benutzen, um die
Aufmerksamkeit des Herrn Finanzdirektors auf die Hypothekarkasse

zu lenken. Ich fasse die Sache so auf, daß die allgemeine
Hypothekarkasse zu jeder Zeit geöffnet sei, und daß alle Bürger
dieselbe sollen benutzen können. DaS Gesetz über die Hypothe-
karkasse schreibt vor, daß dieselbe nur auf im Kanton gelegene
Grundpfänder Anleihen gewähre und zwar nur bis zum
Betrage von zwei Drittel des Werthes der eingesetzten
Liegenschaften. Ich will hier dem Verwalter der Hypothekarkasse
durchaus keinen Borwurf machen, aber die Kreditkommission
stützt sich nicht auf die Schätzungen Sachverständiger. Nun
begegnet eS in der PrariS oft, daß an die Hypothekarkasse
gerichtete DarleihenSgesuche zurückgewiesen werden, oder daß man
nur solche Summen bewilligt, welche dem Gesuchsteller nicht
genügen, um seine Schulden ganz zu tilgen, um die Ausgaben
zu bcstreiten, die ihm obliegen, während das Gesetz vorschreibt,
die Hypothekarkasse solle bis zum Betrage von zwei Drittel
deS Werthes der eingesetzten Grundpfänder Darleihen bewilligen.

Auf diese Weise befinden sich mehrere Privaten, welche
bet dieser Kasse Anleihen machten, im Nachtheile und in größter
Verlegenheit. Ich ersuche den Herrn Finanzdireltor, in dieser
Beziehung der Direktion der Hypothekarkasse Weisungen zu
ertheilen, damit in Zukunft daS Gesetz vom 12. November 1846
im Interesse der Bürger vollzogen werde, die genöthigt sind, zu
dieser Kasse ihre Zuflucht zu nehmen.

Berg er. Ich weiß zwar nicht, ob dieß der geeignete
Moment ist, auf ein Verhältniß, daS bei uns Unzufriedenheit
erregte, aufmerksam zu machen; es betrifft die Hypothekarkasse.
Bekanntlich wurde seiner Zeit vorgeschrieben, daß jeder seine

Schulden anzugeben habe, und eS wurden darüber Verzeichnisse

aufgenommen. Nicht jeder, der seine Schulden angab,
beabsichtigte, von der Hypothekarkasse Gebrauch zu machen. Manche
wollten theils aus Nachlässigkeit, theils aus andern Gründen
dieselben nicht angeben. Nun wurde jüngsthin durch daS Amtsblatt

publizirt, welche Gemeinden deS Oberlandes nach Mitgabe

der aufgenommenen Verzeichnisse die Berechtigung auf
Anleihen bei der Hypothekarkasse haben. Wenn nun Leute auS
unserer Gegend sich um ein Darlethen bewerben, so heißt eS!

Ihr habt keine Berechtigung. ES gibt solche, die noch eine

Berechtigung hätten, die aber bisher ihre Schulden noch nicht
angegeben haben; eine Menge Leute möchten von ihrer Berechtigung

Gebrauch machen, aber eS ist ihnen nicht möglich. Ich
glaube nicht, daß bet der Büdgetberathung eine Schlußnahme
darüber gefaßt werden könne, aber dennoch sollte dieses
Mißverhältniß gehoben werden. ES ist wirklich eine fatale Sache,
wenn Jemand eine Berechtigung hat, die er nicht cediren, aber
von der auch keinen Gebrauch machen will. Ich tadle die

Verwaltung nicht, aber die Formalitäten sind so beschaffen, daß
es viele hindert, sich an-der Hypothekarkasse zu betheiligen.
Bekanntlich sieht die Komtssion der Hypothekarkasse genau
darauf, daß alle Bedingungen erfüllt werden und eS ist ihr
gewiß anzuerkennen, aber oft verfährt man auch zu strenge.
ES geschah schon, daß daS Geld auf die Amisschreiberet kam,
dort ein Jahr lang liegen blieb, und der Schuldner unterdessen
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an zwei Orten den ZinS zahlen mußte. Ich möchte daher
den Herrn Finanzdireltor auf dieses Verhältniß aufmerksam
machen.

Revel. Da Herr Dr. Schneider nicht anwesend ist, so

möchte ich nur Herrn Ganguillet zur Beruhigung sagen, daß
die Ostwestbahn gegenwärtig laut ihrem Finanzausweise ein
Aktienkapital von neun Millionen Franken besitzt, so daß er
beruhigt sein kann.

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Herr
Gangmllet wollte zwischen dem Soll und Haben der Hypothekarkasse

ein Mißverhältniß herausfinden. Wenn ein solches
vorhanden ist, so bin ich damit einverstanden, daß eS ausgeglichen

werden soll, aber eS ist in Wirklichkeit nicht vorhanden;
er hat sich in der Rechnung geirrt. Im Budget von 1.353
erscheinen die Kapitalien der Hypothekarkasse mit einer Ge-
sammtsumme von 14,566,666 Fr., im Büdget von 1859 mit
einer Gesammtsumme von 16,421,666 Fr.; zieht man die erste
Summe von der letztern ab, so ergibt sich eine Vermehrung
von Fr. 1,92l,666. Nun betragen die Depots im Büdget von
1358 Fr. 5,166,666 und im Büdget von 1359 Fr. 7,166,666.
Zieht man die erste Summe von der letztern ab, so ergibt sich
die Summe von 1,946,666 Fr., so daß sich nur eine Diferènz
von 19,666 Fr. herausstellt, welche daher rührt, daß man im
Büdget in runden Zahlen rechnet, so wie auch von den
Kapitalveränderungen deS innern ZinSrodelS. Ich habe die
Ueberzeugung, wenn Herr Ganguillet nachrechnet, so wird er eS

richtig finden. Herr Bernard sagte, von Seite der Kreditkommisston

der Hypothekarkasse werde engherzig zu Werke gegangen.
Hier ist eS schwer auf die Kreditkommifsion einzuwirken. Der
Finanzdirektor hat das Recht, den Sitzungen beizuwohnen, aber
anderweitige Beschäftigungen machen eS ihm fast unmöglich.
Der Kommisston zu sagen, wie viel sie den Gesuchstellern
bewilligen solle, wäre zu weit gegangen; die Mitglieder der
Kommisston würden zur Antwort geben: wir sind verantwortlich

dafür. Ohnehin haben sich in den letzten Jahren ziemliche

Verlüste herausgestellt, nämlich in der Weise, daß die
Hypothekarkasse Liegenschaften an Gantsteigerungcn übernehmen
mußte, um sie dann den Gemeinden wieder zu übertragen. Ich
gebe zu, daß die Kommisston in vielen Fällen zu streng zu
Werke geht, aber ich möchte ihr nicht einen Vorwurf daraus
machen. Auf die Bemerkungen deS Herrn Berger habe ich zu
erwiedern, daß mir Vorstellungen von oberländischen Gemeinden
zugekommen sind, aus welchen sich ergab, daß einzelnen
Gemeinden mehr bewilligt wurde, als sie in Anspruch zu nehmen
berechtigt waren, während andere nicht den ihnen gebührenden
Theil erreichen konnten, weil das verfassungsmäßige Marimum
von 5 Millionen erreicht ist. Die Finanzdirektion wird sich

angelegen sein lassen, das Verhältniß zu untersuchen.

Die Ansätze der Hypothekarkasse werden durch das Handmehr

genehmigt.
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

t854-t>8S7.
4) Rohertrag des Kapitalfonds der Kantonalbank von Fr. 3,500,000

Zins zu 4 o/,
Muthmaßlicher Gewinn

Abzug der Ausgaben?
21,291 Besoldungen der Beamten und Angestellten und übrige Büreau-

kosten der Hauptbank un der drei Filialen
Antheil der Direktion und der Beamten am muthmaßlichen

Reingewinn von Fr. 60,000, 25 o/<,

190,204 Reinertrag des Kapitalfonds der Kantonalbank

Reinertrag.

Fr. 140,000
» 105.000

Fr. 245,000

Fr- 45,000

15,000

Fr. 60,000

Fr. 185,000

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Der
Kapitalfond der Kantonalbank ist immer der nämliche, trotz
der Reorganisation der Anstalt. Der muthmaßliche Gewinn
erscheint hier um 20,000 Fr. höher, als die Direktion ihn
büdgetirt hat. Der Grund, warum der Ertrag für einige Zeit
ein geringerer seist wtrv, liegt in der Reorganisation der Bank,
in der Bildung von Filialen, in der Erhöhung der Besoldungen

und im Gewinnantheil der Beamten von 25 «;>. Wenn
die Sache einmal im Gange ist, so werden die Geschäfte sich

vermehren und wird der Ertrag um so größer sein.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommission.
Die StaatSwirthschaftSkommission trägt hier auf keine Erhöhung

deS BüdgetansatzeS an, obschon eS etwas auffallen mag,
daß die Bank nach der Reorganisation gegenüber dem
Durchschnitte weniger abträgt. Die Kommission findet indessen, biS
die Filiale recht im Gange sind, werde der Ausfall nur ein
momentaner sein, und unter der Voraussetzung, daß dieselben
in die rechten Hände kommen, sei später ein besserer Ertrag
zu erwarten. ES wurden der StaatSwirthschaftSkommission in
dieser Beziehung Mittheilungen gemacht, welche die Frage
anregten, ob an allen Orten diese Filiale in den rechten Händen
seien. ES zeigte sich nämlich, daß namentlich ein Filial in
einer wichtigen Handelsstadt deS KantonS wenig Geschäfte
macht, während Bankhäuser daneben bestehen, die große
Geschäfte machen. Daher beauftragte die StaatSwirthschaftSkommission

ihren Berichterstalter, im Großen Rathe den Wunsch
auSzusprcchcn, die Ftnanzverwaltung möchte sich über die Leitung
der Filiale genauen Bericht erstatten lassen, damit diese

Institute nicht im Anfang in ein falsches Geleise geleitet werden.

Ganguillet. Veranlaßt durch daS von den Herren
Berichterstattern Angebrachte, erlaube ich mir das Wort zu
ergreifen, weil ich nicht nur Mitglied deS BcrwaltungSratheS
der Kantonalbank, sondern der Direktion selbst bin Man
mag die Büdgetansätze nehmen, wie man will, so ist daS
Resultat deS letzten Jahres noch nicht maßgebend. Infolge
der Reorganisation wurden drei Filiale errichtet. Dasjenige
von St. Immer trat am 15. Juli, dasjenige von Burgdorf
am 15. September und dasjenige von Biel am 1. Oktober
1858 in Thätigkeit. ES versteht sich von selbst, daß diese

Filiale nicht gerade im Anfange große Geschäfte machen konnten,
da viele Handelsleute ihre Kredite damals noch bet der Bank
in Bern behielten, während andere sie auf daS Filial
übertrugen. Die EinrichtungSkosten waren im Anfange sehr groß.
Man wird den Erfolg erst am Ende deS laufenden JahreS
beurtheilen können. DaS Filial von St. Immer hat den
größten Geschüftsumfang und verspricht für die Zukunft am
meisten. ES lassen sich mehrere Gründe dafür anführen. Erstens
ist dieser Ort am weitesten von Bern entfernt, zweitens befindet
sich die dortige Anstalt in der Mitte einer sehr industriellen
Gegend. Sie ist aber auch mit einem größern Kapitale dotirt
als die andern Filiale. In zweiter Linie kommt Biel, daS
zwar nicht die gleiche Bedeutung hat, wie St. Immer, aber

doch den zweiten Rang einnimmt. Dasjenige Institut, welches
bisher in seinem GeschäftSumfange noch zurück blieb, ist das
Filial von Burgdorf. Die Gründe, welche diese Erscheinung
erklären, sind vielfacher Natur. Man hätte Unrecht, wenn
man daS bisherige Resultat dem leitenden Personale zur Last
legen wollte. Man hatte bei Errichtung dieses FiltalS
vorausgesetzt, daS ganze Emmenthal werde dasselbe speisen, aber
bis jetzt blieben die großen Langnauerhäuser mit der Hauptbank
in Verbindung, so wie auch einzelne Häuser von Burgdorf.
Allein der Uebergang zum Filial wird nach und nach erfolgen.
ES gibt zwei Systeme, eine Bank zu erploitiren. DaS eine
besteht darin, daß man einen möglichst großen Profil daraus
zu ziehen sucht, wobei jedoch die Klienten der Anstalt theurer
zu flehen kommen DaS ist daS System eines Privatinstituts.
Hier aber haben wir ein Kantonalinstitut, und der Große
Rath wollte demselben nicht eine solche Bestimmung geben,
sondern die Bank soll den Handel- und Gewerbiretbendem das
Geld so wohlfeil als möglich verschaffen, nur kleine Provisionen
beziehen, kurz ein gemeinnütziges Institut sein. Wenn man
von diesem Grundsatze abgehen will, so soll man eS nur sagen,
die Bankdirektion wird schon machen, daß die Anstalt mehr
einträgt. Ich erinnere mich noch gut, daß bei der Berathung
über die Reorganisation der Bank Besorgnisse geäußert wurden,
die Bank möchte mehr für ihr Interesse als für dasjenige deS
Publikums sorgen. Ich erinnere an das Votum deS Herrn
Gfeller und anderer Redner. Man machte die Versammlung
aufmerksam, daß die Mitglieder der Direktion einen Antheil
am Gewinn der Bank haben u. s. w. DaS ist allerdings
richtig, aber deßhalb setzen die Mitglieder der Direktion ihr
Interesse nicht über dasjenige deS Landes. Man setzte den
Zinsfuß herab und ließ andere Vortheile eintreten. Hier wäre
eS am One, Erklärungen über andere Punkte zu geben,
namentlich darüber, warum nicht vertragsgemäß in der ganzen
Schweiz die Banknoten sl pari verkauft werden können. Dieser
Gegenstand wurde von der Bankdircktion einläßlich berathen,
und ich war eines der Mitglieder, die es im Interesse des
Handels gewünscht hätten. Ich will Ihnen sagen, warum eS

bisher nicht geschehen konnte. Bern lst der Sitz der BundeS-
behörden, der Zentralkaffe der Eidgenossenschaft. Viele Kantone,
die im Falle sind, Zahlungen an dieselbe zu machen, würden
häufig statt baaren Geldes Banknoten schicken; sie hätten schon
den Profit am Porto und überdteß den Vortheil, statt Baar-
schaft Papier schicken zu können. Aber was wäre die Folge
für die Kantonalbank? Daß die BundeSkafse an einem Tage
die Einlösung von Banknoten für 2—300,à Fr. verlangen,
daß die Bank in die Lage kommen könnte, momentan nicht
genug verfügbares Geld zu haben. Was wäre das für ein
Zustand? Zahlungsunfähigkeit. In diesen Zustand wird man
die Bank nicht versetzen wollen. ES wird daher nicht wohl
möglich sein, einen solchen Vertrag mit andern schweizerischen
Banken zu schließen, eS sei denn, daß die Zentralkasse in Bern
der Kantonalbank bestimmte Zusichesungen gebe und dieselbe
vorher avenire, damit sie sich einrichten kann. Dafür hat man
aber die Provision für die Einlösung von Banknoten sehr tief



gestellt, auf '/» °/», auch die Inkassogebühr ist sehr gering.
WaS die Skontogeschäfte betrifft, so werden solche nur in
St. Immer gemacht und zwar mit Erfolg; in Bern konnten
solche bisher nicht betrieben werden, weil wir kein Wechselgesetz
haben. Die Kantonalbank wird ferner für zwei Millionen
Noten emittiren, der VerwaltungSrath hat eS beschlossen und
der Beschluß ist in Ausführung; aber eS geht ziemlich lange
damit. Erstens mußte eine Zeichnung für die neuen Banknoten
entworfen, zweitens eigenes Papier dazu verfertigt werden)
indessen hoffe ich, die erste Emission werde auf den 1. Mal
nächsthin stattfinden können. Dadurch wird daS Kapital der
Bank vermehrt und zwar so, daß dasjenige, waS sie aus der
Notenzirkulation zieht, reiner Gewinn ist. Ich soll also erklären,
daß die Kantonalbank bisher das System befolgt hat, so wohl,
feil alS möglich für ihre Klienten zu grbeiten, daß sie aber
andererseits ihr Möglichstes thun wird, um den Ertrag so hoch
als möglich zu machen. Wenn sich später zeigen sollte, daß
ein Fehler in der Organisation der Filiale liege, so kann man
die nöthige Abhülfe treffen; einstweilen jedoch soll man mit
dem Urtheile noch zurückhalten.

Mühlethaler bemerkt, daß die Filiale schon im Laufe
deS vorigen Jahres in'S Leben getreten seien, daß doch die
Anstalten in St. Immer und Viel etwas abtragen; einerseits
habe man Besoldungen und Büreaukosten, andererseits keinen

Ertrag.

Ganguillet erwiedert dem Präopinanten, daß der Ge-
winn der Filiale von der Hauptbank berechnet und im Ertrage
derselben begriffen sei.

Seßler. Wenn ich an der Büdgetberathung in der
StaatSwirthschaftSkommisston hätte Theil nehme» können, so
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würde ich, meine Herren Kollegen dringend gebeten haben, nicht
irgend einen Druck auf die Direktion auszuüben, die mit einem
Antheil von 2à «/g am Gewinn der Bank bethciligt ist Bei
der Gründung der Kantonalbank ging man von dem Grund»
sahe aus, wenn der Staat seinen Zins habe, so soll er zufrieden

sein. Nach dem vorliegenden Büdget bezieht der Staat
einen Ertrag von 5'z ich finde daher, er könne damit
zufrieden sein. Nehmen Sie an, wie verschieden die Garantien
sind, welche die verschiedenen Banken verlangen. Einzelne
Banken weisen in gewissen Jahren einen Ertrag von 6—7 »/,
vor, aber sie verlangen von ihren Klienten nicht so strenge
Garantien, sondern leihen auf bloße Erkundigungen hin.
Unsere Bank verlangt strenge Sicherheit, dafür ist sie immer
gedeckt, und das ist besser, als den Ertrag vielleicht in die Höhe
zu schrauben und die Sicherheit zu vermindern. WaS die Be,
merkung betrifft, daß die Finanzdirektion über die Filiale genaue
Aufsicht führen soll, so bin ich damit einverstanden. Ich
bemerke nur, daß die Haupidifferenz zwischen St. Immer und
den beiden andern Orten darin besteht, daß man in St. Immer
ein Wechselgesetz hat. Bezüglich des FilialS in Viel füge ich
bet, daß Uhrenmacher, die sich in Biel angesiedelt haben, liebev
auf ihre persönliche Garantie hin beiin Banquier Geld zu
erhalten suchten und nicht gerne Bürgen in Anspruch nehmen.
Wenn wir einmal daS Wechselgesetz haben, so werden diese
Leute ihre Geschäfte mit dem Filial machen. Auch in Burgdorf

wird dann der Geschäftskreis des dortigen Instituts
zunehmen. Ich müßte eS bedauern, wenn man nach einem
Vierteljahre schon über den Gang der Sache verdrießlich werden
sollte, so wie ich auch den Antrag der Direktion bedauerte,
einstweilen im Oberlande kein Filial zu errichten.

Die Büdgetansätze der Kantonalbank werden durch das
Handmehr genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

t854—18S7.
16,000 5) ZinS deS Kapitalfonds der Salzhandlung

870 6) ZinS deS KapttalfondS der StaalSapotheke

584,424 Reinertrag der Kapitalien

Seßler bemerkt, daß die Vorschüsse an die EntsumpfungS,
arbeiten nicht büdgetirt worden seien, und fragt, ob ein solcher
Vorschuß im laufenden Jahre stattfinden solle. Wenn ja, so

wünscht der Sprechende, daß derselbe im Büdget vorgesehen
und zu 4 °/o verrechnet werde, um jeden Gegenstand deS Staatö,
Vermögens aufzunehmen.

Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes. Ich bin
so frei, über die Anfrage des letzten Redners Aufschluß zu
ertheilen. ES wurde ein Anleihen von 500,000 Fr. beschlossen,

um den betreffenden Unternehmern unter die Arme zu greifen;
das Anleihen ist bis auf etwa 45,000 Fr. gezeichnet und fließt
in die KantonSkasse. Bisher war eS nicht üblich, solche Vor-

Fr. 400,000

„ 20,000
Fr. 16,000

800

Fr. 527,725

schüsse in das Büdget aufzunehmen, dagegen werden fie je«
weilen in der StaatSrechnung verrechnet. Bisher befanden sich
bedeutende Gelder in der KantonSkasse, vielleicht 1^ Millionen,
aber eS ist rein zufällig, wenn solche Gelder ZinS tragen. Die
Unternehmer von Entsumpfungen, welche sich um Vorschüsse
an den Staat wenden, müssen die Obligationen verzinsen, wie
der Staat seine Anleihen verzinsen muß.

Seßler stellt mit Rücksicht darauf, daß die betreffende
Summe durch ein Anleihen gedeckt ist, keinen Antrag.

Die Büdgetansätze der Salzhandlung und der StaatSapo-
theke werden durch das Handmehr genehmigt.

Tagblatt de< Großen Rathes tzss. 27
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1854-4857.
1)

16,(100
1(4,161
76,643
15,646
9.631
1,200
2,9(6

II Ertrag der Regalien

M
Fr

Rohertrag deS SalzregalS:
Verkauf von 139,000 Centnern Salz, à Fr. 10
Ankaufspreis von 139,000 Centnern Salz „

Summe Rohertrag
Abzug der Ausgaben:

Zins des Betriebskapitals von Fr. 400,000 à 4 o/^

Fuhrlöhne in die innern Magazine und zu den Bütten
AuSwägerlöhne
Besoldung der Centralbeamten
Vergütungen an die AuSwäger für Baarzahlungen

„ „ „ Salzfaktoren für Magaztnlöhne
Verschiedene Unkosten

EingangSzoll auf netto Centnern 2t,500 Salz oder brutto
Centnern 22,600 à 15 Rp.

Amortisation für das abgelöste Salzregal der Stadt
Viel Fr. 11,594

Zins vom restanzlichen Kapital von Fr. 81,153 à 4 °/o „ 3,246

1,390,000
445,880

Fr. 944,120

Fr. 16,000

„ 85,000
76.550
15,000
10,000

1,200
6,000

3,390

14.840

706,642 Bleibt Reinertrag deS SalzregalS
Fr. 227,980

Fr. 716,140

Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS. Dieser
Ansatz von 139,000 Zentner übersteigt die frühern Büdgetan«
säße, und ich weiß noch, als man früher den Antrag stellte,
denselben ans 137,000 Zentner festzusetzen, bot der Herr Finanzdirektor

sehr ungern da;u die Hand. Ich ließ über den
Salzverbrauch ein Tableau anfertigen, nach welchem derselbe von
1841 bis 1818 zwischen 133,000 und 144,000 Zentner variirle,
Im Jahre 1849 sank der Verbrauch um ungefähr 17,000 Ztr.,
und erhob sich dann von da hinweg bis 1858 wieber bis auf
147,000 Zentner. Der Grund, warum sich in einzelnen Jahren
ein Ausfall ergibt, liegt in der damaligen Verschiedenhel deS

Salzpreises zwischen Frankreich und der Schweiz, eine

Verschiedenheit, welche den Schmuggel begünstigte. So betrug der

Salzverbrauch im Jahre 1852 128,674 Zentner, im Jahre 1853

nur 127,712 Zentner, im Jahre 1856 143,399 Zentner, im
Jahre 1857 fast ebensoviel und im Jahre 1853 147,210 Ztr.
Der Durchschnitt der letzten vier Jahre beträgt 135,178 Ztr.
Ich führe das an, weil ich hörte, die StaatSwirthschaftskom-
mission habe sich vorbehalten, einen Antrag zu stellen. Ich
möchte Sie ersuchen, von einer Erhöhung deS BüdgetansatzeS

zu abstrahiren. Die Salzlieferungöverträge deS KantonS Bern
datiren aus dem Jahre 1857 und enthalten im Wesentlichen
folgende Bedingungen:

1. Lulines lie l'Lst, d. d.M. Winterm. und 3 Christm.
1857. 7500 quinteaux métriques — 15,000 Zentner franko
Nidau zu Fr. 6. 75 oder Fr. 3. 37'/,.. Gewichtsabzug 3
Der Staat bezahlt den eidgenössischen Zoll mit 16 Äp. Zahlung

in 3 Monaten. Veriragszeit 10 Jahre, in 5 Jahren
aufkündbar. 2000 Zentner sine obligo.

2. Aargauische Salinen, d.d. 11. und 17. Christm. 1857.
Rheinfelden 17,500 Zentner, Ryburg 30,000 Zentner, franko
Langenthal Fr. 3. 10, franko Burgdorf Fr. 3. 25, franko Lern
Fr. 3. 40, nach Thun 3 Rp. per Zentner und per Stunde,
in Fässern zu 650 und 700 Pfd. und in Säcken zu 200 Pfd.,
wenigstens 3000 Fässer. DaS Salz soll 3 Monat gelagert
sein. Streitigkeiten sind durch ein Schiedsgericht zu cntschelden.
Vertragsdauer 10 Jahre, in 5 Jahren kann der Kanton Bern
aufkünden.

3. Schwcizerhalle, d. d. 17. und 22. Christm. 1857. 63,500
Ztr, wovon 16,000 Ztr. für Delsberg, franko Langenthal, wie
Aargau; für Delsberg zu Fr. 2. 60. 3ino obligo 10,000 Ztr.
franko Langanthal und sine obligo 6000 Zentner franko Delsberg,

zirka 3000 Zentner sind in Fässern zu liefern. Düngsalz
zu Fr. 1. 80 franko Langenthal. Etwa 4000 leere Säcke zu

60 Rp. sind zurückzunehmen. Dauer 10 Jahre, nach 5 Jahren
kann der Kanton Bern aufkünden. DaS Salz soll 3 Monat
gelagert sein.

4. Lalines cle Ooubensns, d. d. 6. und 3. Jan. 1858. Sie
hat soviel Salz zu liefern, als die Faktorei zu Pruntrut nöthig
hat, in Säcken zu 2 Zentner franko Pruntrut zu Fr. 3. 10
netto, zahlbar nach Empfang Dauer 10 Jahre, der Kanton
Bern kann nach 5 Jahren aufkünden.

Schweizerhalle erbietet sich, das Salz franko Nidau für
Fr. 3. 20 zu liefern. Von der Saline kostet dasselbe:

») per Zentner Fr. 3. 37^
b) EingangSzoll „ —16

Fr. 3. 53'/,

Fr.
»

10-/»
2'/»

Hievon gehen ab:
3 °/o Sconto

2/z °/o für 2 Monate Termin

„ -12-/,
Nettopreis Nidau Fr. 3. 41
Der Zentner zu 21 Rp. wohlfeiler macht für 15,000 Zentner
3150 Fr. ^ -

Die Salinen Schwcizerhalle, Rheinfelden und Ryburg
bezahlen der Zentralbahn per Zentner und per Stunde 2-/, Rp.
während der Kanton Bern dafür 3 Rp. vergüten muß. Die
Nordostbahn tranSportirt zu 2'/,„ Rp. per Zentner und per
Stunde.

WaS die Kosten betrifft, so sind dieselben ungefähr nach
dem Durschnitte berechnet. In Betreff der Fuhrlöhne wurden
Ersparnisse gemacht, so weil die Eisenbahnen den Transport
vermitteln. Aber bei den Faktoreien, wo solche nicht vorhanden
sind, zeigt sich eine Erhöhung der Kosten, weil die Fuhrleute
nicht mehr um den bisherigen Preis die Fuhr übernehmen
wollten.

Herr Berichter st atter der StaatSwirthschaftSkommission.
ES wurde allerdings im Schooße der StaatSwirthschaftSkommission

die Frage zur Sprache gebracht, ob eS nicht möglich
wäre, eine Erhöhung des Ertrages deS SalzregalS zu bezwecken,
indem man die Vermehrung des Salzverbrauchs durch die
Käsefabrikation u. A. in Erwägung zog. Indessen ging die
Kommisston von der Ansicht aus, es sei besser, den Büdgetansay
nicht zu hoch zu bestimmen und ein günstigeres Resultat zu
gewärtigen; gleichzeitig wurde auch das letzte Rechnungsergebniß
in'S Auge gefaßt. Nach dem, waö der Herr Finanzdirektor



uns eröffnete, will ich, um ihm entgegenzukommen, wie er uns
entgegenkam, erklären, daß ich nicht beauftragt bin, eine
Erhöhung dieses problematischen BüdgetpostenS zu beantragen.

Ganguillet. Ich erlaube mir hier nur die Frage, ob

für die Salzfuhren nicht Verträge mit der Eisenbahnverwaltung
geschlossen werden könnten, damit so große WaarentranSporte
nicht die gewöhnliche Fracht tragen müßten. Ich weiß, daß
z. B. die Zentralbahn sich bisher noch nicht in Frachterleichterungen

einlassen wollte, wie eS in andern Staaten geschah.
So gewährt man z. B. eine Erleichterung von l Fr. per Ztr.
aus dem Transport von Zucker von Paris nach Basel, wenn
derselbe in größern Quantitäten stattfindet. Bei diesen großen
Quantitäten Salz scheint mir nun, eS wäre eine Ermäßigung
von 25 o/«, der Fracht zu verlangen.

Mühlethaler möchte gegen den eigentlichen SalzpreiS,
wie er jetzt besteht, nichts einwenden, dagegen spricht er mit
Rücksicht auf den durch die Käsereien und Viehbesitzer bedeutend
vermehrten Salzverbrauch den Wunsch auS, daß denselben,
wenn sie ihr Salz direkt aus dem Depot beziehen, die gleiche
Vergünstigung gewährt werde, wie den AuSwägern.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Auf die
Bemerkung des Herrn Ganguillet, betreffend die Wünschbarkeit
einer Frachtcrmäßigung, habe ich Folgendes zu erwiedern. Wie
ich bereits zeigte, wurden mit allen Salinen, von welchen der
Kanton Bern Salz bezieht, Verträge geschlossen. Damals schloß
der Salzverwalier im Interesse des Staates mit der Zentralbahn

einen Vertrag, nach welchem der Salztransport zu 2/? Rp.

per Stunde und per Zentner stattfinden sollte. Der Vertrag
war von der Zentralbahnverwaltung aenehmigt, aber von der
Regierung nicht. Von Seite der Direktion der Saline Schwet-
zerhalle wurde der Regierung vorgeschwatzt, der Staat befinde
sich besser dabei, wenn er mit der Saline direkt über die Fuhrpreise

unterhandle, sie werde bei der Zentralbahn dahin
wirken, daß der Transport von der Saline in die Bütte
per Zentner und per Stunde zu 3 Rp. übernommen werde.
Die Regierung ratifizirte hierauf den Vertrag mit der Salz-
handlungsverwaltung nicht, daher läßt sich vorläufig bis nach
Abfluß von fünf Jahren am Bestehenden nichts ändern. Ob«
schon die Salinen dem Staate den Transport deS Zentners per
Stunde zu 3 Rp. berechneten, schloffen sie hinter dem Rücken
der Regierung mit der Eisenbahnverwaltung Verträge, laut
welchen sie selbst nur 2>/z Rp. bezahlen. Ich suchte Herrn
Gutzwyler bei seiner Verpflichtung zu beHaften, aber erhielt
ausweichenden Bescheid. W^g Mühlcthalcr wünschte,
wurde bisher in der Praris bereits so gehalten, daß z B-
größern Güterbesitzern, wenn sie vier Säcke oder ein Faß
Salz zusammen nahmen, die fragliche Vergünstigung eingeräumt

wurde.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschattskom-
misston spricht seine Befriedigung darüber auS, wie der Herr
Finanzdirekior die Interessen deS Staates zu wahren sucht, und
wünscht, daß man die gemachten Erfahrungen für die Zukunft
zu Nutzen ziehe.

Die Büdgetansätze deS Salzregals werden durch das Handmehr

genehmigt. ^

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

t854-t857.
237,605 2) Postregal, Entschädigung vom Bunde für die laufende Einnahme Fr. 249,252

Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS. Das ist
ein etwas heikler Punkt. Wie Sie wissen, ging durch die
Bundesverfassung das Postregal an den Bund über, welcher
nach einem bestimmten Durchschnitte den Kantonen eine
Entschädigung zahlt. Wenn jedoch der Ertrag der Posten nicht
hinreicht, so wird ein verhältnißmäßiger Abzug gemacht; in
dieser Weise berechnete der Bund jeweilen die Sache. So
verfuhr er im Jahre 1853, da das Defizit der PostVerwaltung
Fr. 529,367. 63 betrug, waS für den Kanton Bern ein Defizit
von Fr. 88,759. 36 zur Folge hatte. Dieses Ergebniß machte
der Finanzdirektion viel Verdruß, und eS fragt sich, ob eS nicht
Mittel und Wege gebe, eine Vergütung dieses Ausfalles zu
fordern. Ich halte dafür, die Kantone seien berechtigt, wenigstens

cheilwcise eine solche Vergütung zu verlangen, insofern
der Bund eine Mehreinnahme macht. Im Jahre 1352 hatte
der Bund einen Ueberschuß auf den Posteinnahmen von Franken

220,55-1. 65, dennoch bezog der Kanton Bern nicht mehr
als die gewöhnliche Entschädigung von Fr. 249,252. 4g; der
Bund hingegen steckte den Ueberschuß in die Tasche. Im Jahre
1853 hatte derselbe einen Ueberschuß von Fr. 51,399. 07, im
Jahre 1854 einen solchen von Fr. 62,436. 78, der Kanton
Bern bezog auch da nicht mehr. Im Jahre 1855 ergab sich

auf dem Postregale ein Ausfall von Fr. 277,843. 09, da zieht
der Bund den Kantonen diese ganze Summe ab, und eS traf
dem Kanton Bern ein Defizit von Fr. 46,586 10. Im Jahre
1856 erzeigte sich wieder ein Ueberschuß von Fr. 150,372. 06
für den Bund, welcher denselben wieder in die Tasche steckte;

ebenso verhielt eS sich mit dem Ueberschusse von Fr. 37,302. 73
im Jahre 1857. Auch für das bereits erwähnte Defizit deS

Jahres 1853 müssen die Kantone sich Mgelten. Auf diese

Logik verstehe ich mich nicht Wenn der Bund den Kantonen
seine Destzite in Rechnung bringt, so so soll er anderseits auch
seine Ueberschüsse nicht in die Tasche stecken, soudern sie ebenfalls

unter die Kantone vertheilen. Den Kantonen stehen zwar
nicht Mittel und Wege zu Gebote, diese offenbare Ungerechtigkeit

auszugleichen, gleichwohl ist eS am Orte, eS hier
auszusprechen, daß der Große Rath dieses Verfahren mißbillige, damit

die Vertreter des Kantons Bern m der Bandesversammlung
auf Abhülfe dringen. ES möchte übrigens auch in anderer

Beziehung zweckmäßig sein, daß in der Postverwaliung
Ersparnisse gemacht werden, die uns zwar nicht näher angehen,
aber doch dazu beitragen, daß die Kantone in die Lage gesetzt

werden, ihr Interesse zu wahren. Im Büdget erscheint die volle
Entschädigung von Fr. 249,252, aber die Staatswirthschafts«
kommission trägt, gestützt auf daS Ergebniß deS letzten JahreS,
darauf an, den Ansatz auf Fr. 180,000 zu reduziren, und ich
möchte mich diesem anschließen.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommisstoii.
Ich könnte zu allem, was Ihnen der Herr Finanzdirektor vor,
trug, Ja und Amen sagen und den Wunsch aussprechen, eS

möchte ihm gelingen, den Nationalrath und den Ständcralh so

zu überzeugen, wie Sie von der Richtigkeit des Gesagten überzeugt

sein werden. Man läßt sich immer leichter da überzeugen,
wo etwaS zu nehmen ist. Ich muß jedoch bemerken, daß die

Sache in den eidgenössischen Räthen auch schon zur Sprache
kam. Ich war der nämlichen Ansicht, wie der Herr Berichterstatter

deS RegierungSratheS und stellte als Mitglied der zu
Prüsung deS bundeSräthlichen Geschäftsberichtes niedergesetzten

Kommission einen bezüglichen Antrag, der aber in Minderheit
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blieb, weil man sagte, die Bundesverfassung rede nicht von
einem Zusammenzuge der Posteinnahmen. Damit will ich nicht
sagen, daß man nicht einen Versuch machen soll. Es kann
auch dem Bunde nicht gleichgültig sein, noch in seinem
Interesse liegen, wenn eines seiner Glieder nach dem andern finanziell

krank wird. ES ist aber noch ein anderer Punkt zu
berühren. Der Bund hat die Uebung, alle Ausgaben im Post-
wesen zuerst von den Einnahmen abzuziehen und dann erst den

Reinertrag zu berechnen, während dem neue Anschaffungen,
welche die PostVerwaltung im Laufe deS Jahres macht, auf
das VermögcnSverzeichniß gesetzt werden sollten. In dieser

Beziehung ist also noch ein AuSweg möglich. Die
StaatSwirthschaftSkommission ging von der Ansicht aus, man würde
den Staat in eine Art von Irrthum versetzen, wenn wir den
Ansatz von 249,252 Fr. in daS Budget aufnehmen würden.
Wir wollen denselben nicht höher stellen, als zu vermuthen ist,
daß er erreicht werden könne und daher denselben auf den
Betrag von Fr. 189,iM reduziren, indem das Resultat der Post-
rechnung schwerlich ein besseres sein wird. Der Bund beklagt
sich darüber, daß ihm die guten Straßen abgenommen werden,
die schlechten nicht. ES ist daher nicht vorauszusehen, daß
unsere Einnahme im Jahre 1359 eine bessere sein werde, es sei

denn, daß andere Kantone gleich sehr darunter leiden, daß ihnen
bestimmte Einnahmen, auf die sie gerechnet haben, verkürzt
werden. Ein AuSweg läge z. B. darin, wenn sich der Bund
herbeiließe, jeweilen einen Zusammenzug der Posteinnahmen
von fünf Jahren zu machen und das Ergebniß mit den Kan-
tonen darnach zu verrechnen.

Ganguillet. ES freute mich, daß der Herr Berichterstatter

deS RegierungsralheS und derjenige der
StaatSwirthschaftSkommission in der vorliegenden Frage einverstanden sind.
Man weiß, daß, wenn man den Bundesvertrag lieSt, die Sache
sich so oder anders auslegen läßt. Jedenfalls glaube ich, wenn
der Ertrag der Posten größer ist, als die vertragsmäßige
Entschädigung, so soll der Ueberschuß den Kantonen ausgetheilt
werdey. Ich frage aber: ist wirklich die eidgenössische Post-
verwaltung so eingerichtet, daß der Ertrag der Posten nicht
verbessert werden kann? Ich habe früher, als die Kantone noch
im Besitze deS PostregalS waren, oft gehört, daß eigentlich die

Passagiere die Kosten zahlen, und daß der Gewinn vom Porto
der Briefe und Valoren herrühre. Nun glaube ich, infolge
Einführung der Eisenbahnen hört ein großer Theil der bisherigen

Kosten auf; an die Stelle der Fuhrwerke und Pferde tritt
die Dampfkraft; auf diesen Straßen sind also keine Postwagen
mehr nöthig, wohl aber für die VerdindungSstraßen, welche auf
die Eisenbahnen führen. Wenn die PostVerwaltung die Sache
recht ausfaßt, so sollte der Gewinn, der früher auf den Briefen
gemacht wurde, wieder auf andere Weise herauskommen. Wir
haben ein Beispiel in der Nähe. War eS vor zwei Jahren,
als die Zentralbahn ihren provisorischen StationShof auf dem

Wvlerfelde erstellen ließ nöthig, so ungeheure Omnibus erbauen zu

lassen, um jede Konkurrenz zu beseitigen? Ich glaube nicht,
sondern man hätte nach meiner Ansicht besser gethan, etwas der
Privaikonkurrenz zu überlassen. Ich stelle daher den Antrag,
die Regierung sei zu beauftragen, bei den Bundesbehörde^r
Schritte zu thun und dahin zu wirken, daß den Kantonen die
vertragsmäßige Entschädigung ausgerichtet werde.

Revel. Dem Wunsche deS Herrn Ganguillet ist insofern
entsprochen, als eine Kommission mit der Untersuchung der
Frage beauftragt ist, denn nicht nur der Kanton Bern leidet
unter den gegenwärtigen Verhältnissen, sondern sämmtliche
zweiundzwanzig Stände. DaS Defizit deS Jahres 1858 ist übrigens

zum Theile dem Umstände zuzuschreiben, daß eine Anzahl
Postkurse bestand, die viel kosteten und nichts eintrugen; sie

konnten vertragsgemäß nicht sofort aufgehoben werden.

Herr Präsident deS RegierungSratheS. Ich möchte nur
bemerken, daß, wenn man den Antrag deS Herrn Ganguillet
wegen der von Herrn Revel erwähnten Kommission nicht
erheblich erklären wollte, die Voraussetzung nicht richtig wäre,
denn diese Kommission hat durchaus nicht den Zweck, die in
Frage stehenden Verhältnisse zu reguliren, sondern bezüglich der
Frankatur der Briefe rc. Vorschläge zu machen. Nicht nur ist
die Entschädigungssumme, welche die Kantone erhalten, geringer,

sondern diese genießen auch die Portofreiheit nicht mehr in
dem Maße, wie zur Zeit der Abtretung des PostregalS an den
Bund. Früher war die wechselseitige Korrespondenz der
Gemeindebehörden portofrei, im Laufe der letzten Jahre wurde diese

Freiheit immer mehr beschränkt, so daß sie sich nur noch auf
die Korrespondenz in Armenfachen erstreckt. Es erfolgten
Reklamationen von Seite der Gemeinden und der Kirchenvorstände

an den BundeSrath, allein die Ansicht des eidgenössischen
PostdepartementS geht eher dahin, die Portofreiheit zu
beschränken. Ich glaube, es sei das ein Punkt, der uns eben so

beschwerlich fällt, als auf der andern Seite die finanzielle
Einbuße.

Herr Berichterstatter derStaatSwirthschaftSkommission.
WaS die Verwendung der Repräsentanten des bernischen Volkes

in der Bundesversammlung betrifft, so darf man denselben
keine Instruktionen geben; dagegen erlaubt die Bundesverfassung
selbst den Kantonen, Anträge zu stellen, und ich glaube, wenn
in einer so wichtigen Sache der größte Kanton, welcher den
größten Verlust zu erleiden hat, Anträge stellen würde, so

würden die andern Kanton sich ihm wahrscheinlich anschließen.
Die StaatSwirthschaftSkommission hat sich nicht darüber
ausgesprochen, aber ich bin mit der Ansicht des Herrn Regierungspräsidenten

einverstanden.

Der Ansatz für daS Postregal wird nach dem Antrage
der SaatSwirthschaftSkommision genehmigt und
derjenige des Herrn Ganguillet erheblich erklärt.
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Durchschnitt
dor letzten 4 Jahre

1SS4-1SS7.
3) Bergbauregal, Rohertrag:

. Bergbauprodukte. Bergbauabgaben

3M)
600

3,000

3,625

600

11,111
4,126

16,165

Abzug der Ausgaben:

. Besoldung des Verwalters und Adjunkten

. Bergbauprodukte:
Büreau- und Reisekosten deS Verwalters Fr
Dachschieferfabrikation, Fuhr- und Schiffslöhne, 1

Magazine ic. I zgztvz
Stockern-Steinbruch, Versuchsbau und Terrain-/ " '

Fr. 14,310
15,690

Fr. 3,200

Fr. 30,000

600

ankauf

c. Bergbauabgaben:
Büreau- und Reisekosten des Adjunkten

Bleibt Reinertrag der Bergwerke
4) Ertrag deS FischezenregalS
5) Ertrag deS Jagdregals

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS
empfiehlt die vorliegenden Büdgetansätze zur Genehmigung.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommission.
Die Kommission beantragt hier keine Abänderung der Ansätze,

dagegen erlaubt sie sich, bezüglich deS BergbauregalS die
Regierung aufmerksam zu machen, daß einer ver Reichthümer des
Landes besser benutzt werde. Wie bekannt, gehen jetzt schon
Steine aus der Siockern in andere Kantone. Das beweist
Ihnen, daß möglicher Weise aus diesem Regal ein besserer

Ertrag gezogen werven kann. Daher möchte ich die Regierung
aufmerksam machen, daß sie dahin wirke, den Transport solcher
Steine durch Benutzung der Schienen zu erleichtern. Es handelt

sich hier um zwei Sachen: erstens um die Gewinnung
eines größern Komplexes zur Ausbeutung, zweitens um die

Erleichterung deS Verkehrs auf den Schienen:

Berg er macht auf den Steinreichthum deS Oberlandes
aufmerksam, durch dessen gehörige Ausbeulung der Bevölkerung
viel Verdienst zugewendet werden könnte, und spricht ferner die
Ansicht aus, der Ertrag der Dachschiefcrn könnte wesentlich
verbessert werden, wenn die Bergbauvcrwaltung sich nicht auf
das bisher liebliche beschränken würde.

Bützbe r g e r. Ich bin im Falle, in Bezug auf das Jagd-
regäl einen Antrag zu stellen und zwar in dem Sinne, daß
das bestehende Jagdgesetz von 1832 einer Revision unterworfen
werden möchte. Man wird mir sagen, das sei ein untergeordnetes

Geschäft, man habe sich mit Wichtigerem zu besassen, aber

ich mache Sie aufmerksam, daß das Jagdregal dem Staate
mehr einträgt als daS Bergbauregal, ferner daß, wenn nichts
geschieht, die Einnahmen sich nicht nur nicht vermehren,
sondern von Jahr zu Jahr vermindern würden. Da man von
großen Ersparnissen sprach, die gemacht werden müssen, so

glaube ich, man könne sich wohl Zeit nehmen, die Sache zu
untersuchen und allfällige Abänderungsvorschläge der gesetzgebenden

Behörde zu unterbreiten. Es gäbe um so weniger zu
thun, alö die Domänendirektion bereits einen Entwurf
ausgearbeitet hat. DaS Jagdgesetz besteht seit 1832. Eine Klage
der Jäger besteht darin, daß einzelne Gewildarten fast nicht
mehr vorkommen, andere ganz verschwunden sind. ES sieht in
Betreff des WildstandeS bei uns am schlimmsten aus, trotzdem
daß die Bedingungen in unserm Lande gleich sind, wie in
andern Kantonen, vielleicht noch günstiger. Im Jahre 1832
standen sich zwei Ansichten gegenüber, die Einen wollten freie

Jagd, die andern eine Regel, ein Schutzmittel aufstellen. Aber

DaMatt des Großen Käthes tSZv.

13,700

600

17,500

Fr. 12,500
» 4,790

„ 16,210

ich glaube, man habe das unglücklichste System gewählt, indem
man dle Jagd nicht frei gab und anderseits dieselbe auch nicht
gehörig regulme. Man hob zugleich Schutzmittel auf, z. B.
die Schußgelder auf Raubthiere. Ein anderes Schutzmittel
bestand darin, daß die Behörde daS Recht hatte, gewisse
Bezirke von Zeit zu Zeit in Bann zu legen; aber es hat sich
gezeigt, daß diese Freireviere nicht sowohl ein Zufluchtsort für
die Hasen als für die Schleichjägcr waren. Die Zahl der
patentmen Jäger verminderte sich nach und nach. Noch mehr:
eS jagen mehr Leute, die kein Patent haben, alö solche, die
cmeS besitzen. Wir haben sogar Bezirke, wo man kein Patent
lost. In Saanen z. B. beruft man sich auf ein altes Rech».
AuS dem Slebcnthale und von Frutigen vernimmt maw, daß
sehr wenige Palente gelöst, aber um so mehr gejagt werde.
ES liegt im Jnterrsse der Sache, daß ein größerer Schutz für
die Jagd gewährt werde. In Details will ich nicht näher
eintreten, nur mache ich noch die Versammlung aufmerksam,
daß man bet einer Versammlung von Jägern einstimmig der
Ansicht war, so gehe es nicht mehr. Die meisten sagten, sie
wollen nichts mehr damit zu thun haben, aber sie sagten nicht,
sie wollen nicht mehr jagen. ES standen sich zwei Systeme

»gegenüber, die Einen wollten das Revicrsystem, während die
Anderen darin Gefahren für die Freiheit des Bürgers erblickten.
Aber andere Schutzmittel müssen gewährt werden. ES ist hier
nickt der Ort, solche näher zu bezeichnen, eine Expertenkommission

von Jägern sollte mit der Untersuchung des Gegenstandes

beauftragt werden. Ich empfehle Ihnen den Antrag
zur Erheblicherklärung und möchte das Ucbrige der Forst- und
Domänendireklion überlassen, die'sich bereits mit der Sache
befaßt hat.

v. Werbt unterstützt daS vom Präopinantcn Angebracht«
und hält die Revision deS JagdgcsetzeS ebenfalls für höchst
dringend, indem er aus eigener Beobachtung in den Waldungen

bezeugen kann, daß z. B. die Hasen in letzter Zeit sich
bedeutend vermindert haben.

Im er. AlleS, was man bezüglich der Jagd anbrachte,
kann auch auf den Fischfang seine Anwendung finden, denn
wenn das Gcwild sich vermindert, so kann man auch sagen, die
Fische seien im Abnehmen. Wir haben ein Gesetz über den
Fischfang, daS sehr alt ist, denn eS datirt aus dem Jahre
1816 oder aus noch früherer Zeit. ES wäre gut, wenn eS

zur Ausführung gebracht worden wäre, aber wenigstens für
die Ufer deS BielerseeS ist dieß nicht der Fall, so daß die Fischer
dort machen, waS sie wollen; sie fangen zu gewissen Zeiten die

28
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kleinen Fische, z. B. zur Zeit der Weinlese, wo sie wahr«
Razzia'S machen. Da wäre eS auch zweckmäßig, Ordnung zu
schaffen, und ich stelle in dieser Beziehung den Antrag, daß
auch eine Kommission mit der Revision des Gesetzes über den

Fischfang beauftragt werde, die sich gleichzeitig mit der Fisch«
zucht zu befassen hätte in der Weise, daß den Personen, welch«
sich damit befassen wollen, eine geeignete Stelle angewiesen
würde, um'in diesem Zweige unserer HülfSquellen Versuch«
anzustellen.

v. Er lach unterstützt den Antrag des Herrn Büyberger
und macht überdieß auf die moralische Seite der Sache auf«
merksam, so wie auf die ernsten Folgen, welche in dieser Be»
ziehung eintreten können, wenn man dem bisherigen Zustande
des Jagdwesens nicht ein Ende mache.

Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS. Auf den
Vorschlag der SiaalSwirthschastSkommisston habe ich zu erwie«

dern, daß die Finanzdirektton bereits Aufträge ertheilt hat,
Erkundigungen einzuziehen, ob uicht an die Stockern anstoßend«
Grundstücke zu lausen wären. Unterhandlungen konnten bisher
nicht stattfinden, weil der Eigenthümer den größten Theil deS

JahreS in Paris zubringt. Wie Sie sehen, ist unter litt. i>

der Ausgaben zu diesem Zwecke ein Kredit ausgesetzt. Die
Regierung wird sich angelegen sein lassen, im Interesse der
Sache das Weitere vorzukehren. Auch in Betreff einer bessern

Ausbeutung der Dachschiefcrfabrikation hat die Finanzdirektion
Maßregeln getroffen. Der Grund, warum der Betrieb nicht
mehr auf der Stufe stand, wie früher, liegt im Mangel tüchtiger

Bcrgbauarbeiter. Nun hat die Regierung den Bergbau,
vermalter beauftragt, einige geübte Bergbauarbeiter anzustellen.
Ohnehin ist die Nachfrage nach Schiffern immer größer, der
Vorrath aber klein. Sobald der Betrieb gehörig stattfindet,
wird er mehr rentiren; anderseits findet die betreffende Bevölkerung

Beschäftigung dabei. Den Antrag deS Herrn Bützderger,
betreffend die Revision des Jagdgesetzes, gebe ich als erheblich
zu. So viel ich mich erinnere, wurde schon vor 15 Jahren
ein solcher Antrag erheblich erklärt, und erhielt Herr Fürsprecher
Dürig den Auftrag, ein neues Jagdgesetz zu entwerfen, die
Sache blieb jedoch liegen. Auch den Antrag des Herrn Jmer,
bezüglich der Fischerei, gebe ich als erheblich zu. Die Regierung
wird die Sache untersuchen und die geeigneten Anträge stellen.

Die Ansätze unter Ziffer 3, 4 und 5 werden nebst den

zugegebenen Anträgen durch das Handwehr genehmigt.

Reinertrag der Regalien Fr. 929,640.
Durchschnitt der letzten 4 Jahr« „ 975F51.

Achte Sitzung

Dienstag den 3. März 1859.

Morgens um 3 Uhr.

Unter dem Vorsitze deS Herrn Vizepräsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Carlin, Gfeller,
I. U.; Jndermühle, AmtSnotar; v. Känel, Maurer, Niggeler,
Reichenbach, Friedrich; Schneeberger, Joseph; Theurillat und
Thönen; ohne Entschuldigung: die Herren Batschelet, Biedermann,

Botteron, Brechet, Brunner, Bütigkofer, Chevrolet,
Chopard, Corbat, Dähler, Engemann, Feune, Fleury, Frieden,
Friedli, Frotdevaur, Geiser, Girardtn, Gobat, Gouvernon,
Großmann, Guenat, Gygar, Gyger, Haag, Hennemann,
Hermann, Herren, Hirsig, Hoffmeyer, Jeannerat, Jmboden,
Jmhoof, Samuel; Kalmann, Känel, Käser, Kaiser, Karlen,
Johann Gottl.; Karlen, Jak.; Kasser, Kohler, Koller, Krebs,
Gemeindsprästdent; Lehmann, Joh. Ulrich; Lehmann, Daniel;
Lehmann, Bendicht; Leuenberger, Loviat, Luginbühl, Marquis,
Meister, Morel, Oeuvray, Pallatn, Paulet, Prudon, Riat,
Rosselet, RöthliSberger, Johann; Roth in Niederbipp,
Salzmann, Schmid, Rud.; Schneider, Joh.; Schort, Friedrich;
Schürch, Setler, Sigri, Steiner, Jakob; Stockmar, Streit,
Tièche, Trorler, v. Wattenwyl von Habstetten, Wirth und
Witscht.

Schluß der Sitzung: 2 Uhr Nachmittags.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesm und
ohn» Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.
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Tagesordnung:

Fortsetzung der Büdgetberathung pro 1859.

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung, Seite 96 ff.)

IU. Ertrag der Abgaben.

Indirekte Abgaben.
Durchschnitt

der letzten 4 Jahre
t8S4-t8S7.

275,000 1) Zölle und Lizenzgebühren, Entschädigung vom Bunde
7Z6,s22 2> Ohmgeld, Rohertrag Fr. 730,000

Abzug der Ausgaben:
31,293 An der Gränze: Besoldungen der Gränzbeamten, Bezugsprovisionen

an eidgenössische Zollbeamte und bei Eisenbahnstationen, Miethzinse

rc. Fr. 33,000
12,466 Bet der Centralverwaltung:

Besoldungen des Verwalters und Sekretärs Fr. 4,900
Bureau« und Reisekosten „ 7,100

Fr. 275,000

„ 12,000

692,563 Reinertrag deS OhmgeldeS
50,000

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter deS Regie-
rungSrathes. Wie Ihnen bekaiint, sind nach der neuen
Bundesverfassung die Zölle an den Bund übergegangen. Die
Bundesverfassung setzt fest, daß die Kantone nach dem Durchschnitte

deS Reinertrags der fünf Jahre 18^2/,« entschädigt
werden sollen. Durch Uebereinkunft vom 12. Oktober 1852
wurde die AuSlösungSsumme für den Kanton Bern auf
Fr. 253,505, und nach erfolgter Aufhebung des Nydeckbrücken-
zolls auf Fr. 275,000 festgesetzt. Der Rohertrag des OhmgeldeS

wurde auf Fr. 730/100 bestimmt. Erst im vorliegenden
Budget wurde ein so hoher Ansatz aufgenommen, früher ging
man nicht höher als auf Fr. 720,000, welche Summe den
Durchschnitt der Jahre 18^/^ bildet. Die Einnahme deS

JahreS 1857 betrug Fr. 891,894, also Fr. 171,008 über den
Durchschnitt. Die letzten zwei Jahre waren zwei durch ihre
Mehreinnahmen ausgezeichnete, das Jahr 1857 wegen der
damaligen Festlichkeiten. Auch das Jahr 1858 hatte ein
günstiges Ergebniß, da eS gegenüber dem Büdget eine Mehreinnahme

von Fr. 134,354 ausweist. Von einer Erhöhung deS

Ansatzes müßte ich mit Rücksicht auf den bisherigen Durchschnitt
abrathen. Die Ausgaben find etwas höher angesetzt als der
bisherige Durchschnitt. ES ist allerdings richtig, daß die Kosten

„ 680,000

deS OhmgeldbezugeS in frühern Jahren etwas geringer waren
als in der letzten Zeit. So betrugen sie im Jahre 1853
Fr. 45,547. 11, im Jahre 1854 Fr. 44,823. 09, im Jahre
1355 Fr. 43,373. 36, im Jahre 1856 Fr. 42,934. 29, im
Jahre 1857 Fr. 43,722, im Jahre 1858 Fr. 51,751. 77;
der Durchschnitt von 1850—53 beträgt Fr. 47,583. 44. Die
Erhöhung beruht auf folgenden Gründen. Erstens muß die
Ohmgeldverwaltung seit zwei Jahren der Domänendirektion für
ihre Grenzbüreaur einen ZinS bezahlen. Zweitens haben sich
die Ohmgeldbüreaur seit Erstellung der Eisenbahnen um 14
vermehrt. Auch die Bezugsprovisionen haben eine Vermehrung
erlitten. Die eidgenössischen Zollbeamten längs der französischen

Grenze beziehen eine Proviston von 6 o/o, die Eisenbahnbeamten

eine solche von 5 Daher der Ansatz von 50,000 Fr.
für die Ausgaben, den ich Ihnen zur Genehmigung empfehle.

Or. v. Gonzenbach, als Berichterstatter der StaatS-
wirthschaftSkommisston, empfiehlt die vorliegenden Büdgetansätze
ebenfalls zur Genehmigung.

Die Ansätze unter Ziff. 1 und 2 werden ohne Einsprache
durch das Handmehr genehmigt.

Dorchschnttt
der letzten 4 Jahr»

48S4-t8S7.
189,914 3) Ertrag der Wirthschafts », Berufs.

und der Konzessionsabgaben
und GewerbSpatentgebühreu

Fr. 133,000

Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS. Im
Jahre 1857 betrugen die Einnahmen auf diesem Zweige Franken

185,393. 75, sie erreichten also den Durchschnitt nicht
vollständig. Mit Rücksicht hierauf nahm man nur einen Ansatz

von Fr. 188,000 auf, ein Betrag, der ungefähr die richtige
Mitte halten wird.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommisston.
Auch da habe ich als Berichterstatter nicht« beizufügen, dagegen
möchte ich bei diesem Anlasse aufmerksam machen, wie noth¬

wendig eS sei, die Steuergesetzgebung deS ganzen KantonS einer
Revision zu unterwerfen. Aus einem AuSzuge der Staats-
rechnung von 1357 ergibt sich, daß die Gebühr für GcwerbS-
scheine Fr. 1103. 87 abwarf, daß aber im nämlichen Jahre für
Tanz- und besondere WirthschaftSbewilligungen Fr. 8340 und
für bloße Spielbewilligungen Fr. 730 eingingen. Diese Zahlen
find beredter als alles Andere. Die Kommission wünscht daher,
daß das Gesetz über die EtnkommenSsteuer einer Revision
unterworfen werde. Im dießjährigen Büdget wird die Einkommenssteuer

auf Fr. 3,600,000 kapitalisirt. Wenn Sie bedenken, daß
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einzig die StaatSangestellten deS KantonS Bern mehr als
zwei Millionen repräsentiren, so ist eS unmöglich richtig,
anzunehmen, daß die ganze übrige Bevölkerung nur 1,600,000 Fr.
repràsentire. Diese Zahlen zeigen, wie nothwendig eö ist, die

die Einkommenssteuer auf einer andern Grundlage zu srga-
nisiren.

Die Ansätze unter Ziffer 3
genehmigt.

werden durch das Handmehr

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1854-13S7. ^4) Stcmpelverwaltung, Rohertrag
Aubzug der Ausgaben:

1,200 Besoldung deS Verwalters, Hälfte
1,135 Büreaukosten, Hälfte

^
8,400 Ankauf deS rohen Papiers, Unterhalt deS Werkzeugs und Besol-

dung der Arbeiter
3,433 Proviston der Stempelverkäufer und Vergütung von obsoletem

Stempel

Fr. 116,000

Fr- 1,200
1,800

S,200

3,600

103,027 Reinertrag der Stempelgebühren

Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes. Der
bisherige Mittelertrag der Stempelertrag ist Fr. 103,027,
dagegen lieferte bereits daS Jahr 1857 einen geringern Ertrag
mit Fr. 95,739. 36; daher glaubte man nicht höher gehen zu

dürfen.

Herr Bcrichter st atter der StaatSwirthschaftskommission.
Gegen die Zahlen hat die Kommisston nichts einzuwenden

dagegen ist ihr aufgefallen, woher es kommt, daß die Slempelge-
bühren auch im Jahre 1853 zurückgingen. In neuerer Zeit
wurve der kleine Stempel etwas erhöht, und der damalige
Fiuanzdirektor hoffte daraus eine Mehreinnahme von 20,000 Fr.
Diese Erwartung ging nicht nur nicht in Erfüllung, sondern

statt einer Mehreinnahme blieb das Resultat unter dem Büdget-
ansatze. ES wurde der Staatswirthschaftskommission mitgetheilt,

die Mindereinnahme rühre namentlich daher, daß viel
»veniger Prozesse geführt werden als früher. Wenn das wirklich

wahr und der einzige Grund ist, so kann man dem Kanton
'Bern dazu nur Glück wünschen; doch hatte die Kommisston

einigen Zweifel. Bei einem großen und lebhaften Verkehr ist

der Stempel auch ohne Prozesse nöthig, und das Resultat fiel
ihr um so mehr auf, als die Handänderungsgebühren bedeutend

gestiegen sind, ein Beweis lebhaften Verkehrs in Kauf« und
Tausch. Die Vermuthung lag daher nahe, daß Schuldschriftcn,
die mit dem Stempel belegt werden sollten, demselben

entzogen werden, mit einem Worte, daß Stempelverschlagniß
stattfinde.

Fr. 15,800

Fr. 100,200

Mösching spricht abermals den angelegentlichen Wunsch
auS, die Finanzdirektion möchte für Anfertigung bessern Slem-
pelpapiers sorgen, da dasselbe leicht breche, während z. B.
hie Hypothekarkassaverwaltung recht brauchbares Papier fiesere.

Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes.
Grund der Verminderung der Stcmpeleinnahmen wird wirklich
angegeben, daß seit einigen Jahren weniger Prozesse und
Betreibungen stattfinden. Da mehr Geld im Verkehre sich bewegt,
so können die Bezahlungen leichter stattfinden, ohne Betreibungen
einzuleiten. Der Hr. Berichterstatter der StaatswirthschaftSkom-
mission regte die Frage an, ob nicht Stempelverschlagnisse
stattfinden. Ich glaube allerdings, es sei etwas Richtiges an dieser
Vermuthung. Ich sah letzthin Obligationen eines Gemeinde.
anlethenS mit 40-50 ZinscouponS, der Bogen ist gestempelt,
das Kapital beträgt 1000 Fr., der ZinS 40 Fr., die Coupons
wären also dem Stempel unterworfen. Auch Coupons anderer
Schuldschriften kamen mir unter die Augen. Die Finanzdirck-
tton hat daher ein Zirkular erlassen mit der Weisung, darüber
zu wachen, daß solche Zinscoupons dem Stempel nicht
entzogen werden. Auch bezügliche Publikationen wurden
angeordnet. Strengere Handhabung deS Stcmpelgesetzes wirb
geeignet sein, die Einnahmen zu verinehrcn.

Die Ansätze unter Ziffer 4 werden durch daS Handmehr
genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

4854-1857.

1,200
1,135

19,028

2,060

3,673

266

13,128

5) AmtSblattgebührcn, Rohertrag
Abzug der Ausgaben:

Besoldung deS Verwalters, Hälfte
Büreaukosten, Hälfte
Für Druck, Spedition des deutschen Amtsblattes, der Verhandlungen

deS Großen Rathes und der Gesetze und Dekrete
Für Druck und Spedition des französischen TagblatteS, der Gesetze

und Dekrete nebst Uebersetzungen
Besoldung des Redaktors deS deutschen TagblatteS

„ » ,/ französischen TagblatteS
Entschädigungen an die Redaktoren für Gehülfen

Bleibt Reinertrag deö Amtsblattes

Fr. 1,200
1,870

18,300

4.73
2,50
2,000
1,200

Fr. 39,800

Fr 31,800

Fr. 8,000



Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Der
Herr Stempelverwalter wollte bei diesem Ansätze tiefer gehen

als auf 8»00 Fr.. Ich glaube, höher dürfe man nicht gehen,
denn die Einnahmen haben sich vermindert; die GantsteigerungS-
und Geldstagspublikationen sind glücklicher Weise nicht mehr
so zahlreich, wie früher.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkom-
mission bestätigt, daß von Seite der Stempelverwaltung
anfänglich nur 4000 Fr. vorgeschlagen, vön der Regierung jedoch

verdoppelt worden seien, und empfiehlt im Hinblick auf den

Durchschnitt und auf das bisherige Rechnungsergebniß, den

vorliegenden Ansatz.

Buch er tadelt die bogenweise Versendung der
Gesetzessammlung, da einzelne Bogen leicht verloren gehen, und stellt
den Antrag, der Regierungsrath möchte untersuchen, ob nicht
den Gemeindebehörden die Gesetzessammlung band- statt bogenweise

überschickt werden soll.

Bernard unterstützt den Antrag des Präopinanten mit
Rücksicht auf die bedeutende Summe, welche der Staat auf den
Druck der Gesetze und Dekrete verwendet, und auf den
Umstand, daß bei bogenweiser Versendung selten eine Gemeinde
ihre Sammlung vollständig habe.

Ganguillet regt die Frage an, ob eS nicht möglich sei,
die Herausgabe der Großrathsverhandlungen mehr zu fördern.
Der Redner legt die Schuld der Verzögerung nicht dem Kon-
zipienten zur Last, glaubt jedoch, der Fehler liege einigermaßen
am Drucker, und wünscht daher, daß Abhülfe eintrete.

Karrer gibt dem Präopinanten die Zusicherung, daß
der Fehler so wenig am Drucker alö am Konzipienten liege,
wohl aber an der Einrichtung. So lange nur ein Konzipient
angestellt sei, könne die Herausgabe unmöglich in der gleichen
Zeit geschehen, wie früher bei der Zusammenwirkung mehrerer
Stenographen. Der Sprechende macht die Versammlung auf
die ergiebige Diskussion eines einzigen Vormittags aufmerksam,
und gibt zu bedenken, wie viel Zeit die Ausarbeitung einer
vierzehntägigen Sitzung in Anspruch nehme; er beruft sich dabei
auf seine eigene Erfahrung und schließt mit der Erklärung, bet
der gegenwärtigen Einrichtung sei eS unmöglich, die Herausgabe

schneller zu bewerkstelligen.

Revel fügt der Erklärung des Herrn Kaner die
Bemerkung bei, daß es wenigstens das Vierfache der auf das
Stenographiren verwendeten Zeit erfordere, um das Konzept
in gewöhnlicher Schrift auszufertigen. Ucbrigens könne man
dem Konzipienten nicht zumuthen, daß er während der Ses-
sionSzeit, nachdem er die Verhandlungen in der Sitzung
aufgenommen, Abends dann noch lange sich mit dem Ausarbeiten
befasse.

Ganguillpt wiederholt, daß er ìte Schuld gar nicht
dem Konzipienten beilege, bemerkt jedoch, wenn letzterer im
Großen Rathe säße, so müßte er gestehen, daß die Druckeret
das Manuscript nicht sofort unter die Presse befördere.

Karrer bezeichnet auch diese Behauptung des Präopinanten
als unrichtig und beruft sich auf das Zeugniß deS

Konzipienten (den er so eben angefragt), daß das Manuscript von
der Druckerei sofort gesetzt werde.

Mühlethaler ist der Meinung, man könnte die
Herausgabe der Verhandlungen wesentlich fördern, wenn die Redner

sich der Kürze befleißen würden.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
bezweifelt, ob der Vorschlag des Herrn Bücher sich praktisch
bewähren werde, da eS wünschenSwerth sei, daß die Richter
und Regierungsstatthalter, sowie die Gemeindebehörden so schnell
alS möglich Kenntniß von den erlnssenen Gesetzen rc. erhalten.
WaS die Herausgabe der Großrathsverhandlungen betrifft, so
nimmt der Redner von dem Wunsche des Herrn Ganguillet
Notiz.

Der Herr Berichterstatter der Staatswtrthschafts-
kommission wünscht, daß die Finanzdirektion untersuche, ob es
nicht möglich sei, den Gemeindebehörden u. s. w. die
Gesetzessammlung zuerst bogenweise und am Ende des JahreS noch
gebunden zukommen zu lassen, da der Unterschied der Kosten
nicht bedeutend wäre.

Die Ansätze unter Ziff. 5 werden nebst dem Antrag« deS

Herrn Bucher durch das Handmehr genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

t8S4—18S7.
428,800 6) HandänderungS- und EinregistrirungSgebühren Fr. 429,000
53,716 7) Kanzlei- und GerichtSemolumente „ 52,000
16,519 8) Bußen und Konfiskationen „ 17,000

Die Ansätze unter Ziff. 6, 7 und 8 werden ohne Einsprache genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Zahre

!8ä4-48S7.
9) Militärsteuer, Rohertrag Fr. 45,000

Abzug der Ausgaben«
' 11,516 Taggelder an die TarationSkommisstoneu, DrucKoste», BezugSprovifionen :c. „ 5,000

Z7,S34 Bleibt Reinertrag der Militärsteuer Fr. 40,000

Dagblatt deS Großen Rathes tsss. 29



114

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS
empfiehlt die Ansätze dieser Abtheilung mit der Erklärung, daß
die Finanzdirektion mit Rücksicht auf einen vom Großen Rathe
schon früher erheblich erklärten Antrag sich bereits mit der

Ausarbeitung eines neuen Gesetzes über die Militärsteuer befaßt
habe und den Entwurf im Laufe deS nächsten Sommers
vorzulegen gedenke.

Herr Berichter st atter der StaatSwirthschaftSkommisston.
Ich erlaube mir, nur noch einen Umstand anzuführen, warum
in andern Kantonen die Militärsteuer wehr einträgt als im
Kanton Bern. ES war vielleicht kein Kanron bet der
Ausführung der eidgenössischen Militärorganisation so gewissenhaft,
wie Bern. Der erste eidgenössische Militärdirektor war zuerst

bernischer Militärdirektor, und hielt darauf, daß die eidgenössische

Militärorganisation im Kanton streng durchgeführt werde.

Ich hörte, schon öfter von militärischen Autoritälen sagen, daß

in andern Kantonen bei weitem nicht so viele Leute in aktiven
Militärdienst berufen werden, wie hier, dagegen beziehe man
von den Betreffenden die Militärsteuer. Das ist für sie

bequemer und eS hat zugleich für den Kanton eine Wenigerausgabe

zur Folge. Wir müssen uns inner den Schranken der

eidgenössischen Gesetze bewegen, aber es lohnt sich doch der

Mühe, etnwenig sich umzusehen, wie man in andern Kantonen
verfährt. Ich will das Beispiel deS KantonS Zürich anführen,
dessen Militärdirektor mir gesagt hat, man gehe dort bet

Einberufung der Mannschaft viel nachsichtiger zu Werke als im
Kanton Bern. Ich möchte daher den Herrn Finanzdirektor

ersuchen, bei der Bearbeitung deS neuen Gesetzes die andern
Kantone zu Rathe zu ziehen. Wenn Sie vergleichen, waS
St. Gallen, Aargau, Neuenburg und noch weniger zahlreich
bevölkerte Kantone an Militärsteuern beziehen, so werden Sie
einen großen Unterschied wahrnehmen Es ist eine Steuer,
welche den Theil der Bevölkerung, welche sie zahlt, nicht drückt,
während der Staat ein Interesse hat, diese Einnahmsquelle
gehörig zu organisiren.

Mühlethaler ist ebenfalls der Ansicht, eS liege ein
Erklärungsgrund, warum die Militärsteuer hier nicht so viel
abwerfe wie anderSwo, darin, daß der Mutz bei Einberufung der
Mannschaft etwas aufrichtiger zu Werke gehe, als vielleicht
gewisse östliche Kantone, und beruft sich dabei auf die eigene
Erfahrung als BczirkSkommandant.

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Der
Kanton Bern hat eben ein bedeutendes Kontingent zu stellen,
verhältnißmäßig etwas mehr als andere Kantone, nämlich mit
Inbegriff der SpezialWaffen 20,310 Mann (16 AuSzüger- und
3 Landwehrbataillone). Wir haben große Mühe, die Mannschaft

des Auszuges zu ergänzen, und eS wäre vielleicht am
Orte, sich bei den Bundesbehörden für eine Reduktion deS

Kontingentes zu verwenden

Die Ansätze für die Militärsteuer werden durch das Handmehr

genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1854-1857.
111,544 10) Erb« und SchenkungSabgabcn nach dem Gesetz vom 27. November 1852 Fr. 106,000

Bezugskosten und Einregistrirungsgebühren im Jura (Z 14 der VollziehungS-
Verordnung vom 4. April 1853) "

,/ 5.000

„ 101,000

1,617,509 Reinertrag der indirekten Abgaben Fr. 1,590,200

Die Ansätze unter Ziff. 10 werden ohne Einsprache genehniigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahr«

1854-1357.
k. Direkte Abgaben.

1) Grund-, Kapital- und Einkommenssteuer deS alten KantonStheils.
Rohertrag der

Grundsteuer, von Kapitalschatzung Fr. 430,000.000 zu 1^ °Zo Fr. 602,000
Kapitalsteuer, von Kapitalschatzung „ 170,000,000 „ „ 238,000
Einkommenssteuer, von Einkommen-

schatzung „ 3,600,000 „ 3'/, o/«, » 126,000

Fr. 966,000
Abzug der Ausgaben:

36,411 Erhebungskosten an die Gemeinden 2 °/o Fr. 19,320
Entschädigung von 5 Rp. für jeden Grundsteuerpflichtigen (§ 64

deS Gesetzes vom 15. März 1356) „ 3,250
Kosten bei der Zentralverwaltung, Druckkosten, Reisen, Büreau-

auSlagen ». „ 7,930

Fr. 30.500
335,111 Reinertrag der Grund-, Kapital- und Einkommenssteuer Fr. 935,500



Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Ich
erwarte, der Große Rath werde mit der Regierung und der

Finanzdireklion einverstanden sein, daß trotz des muthmaßlichen
Defizits die Steuer nicht erhöht werden soll. Zufolge der

angeordneten Revision des Steuerregisters wurde die Grundsteuer
von 413 auf 43V Millionen erhöht, ebenso die Kapitalsteuer
von 165 aus 170 Millionen (Kapitalschatzung), was auch eine

verhältnißmäßige Erhöhung des Ertrages zur Folge hatte.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommisston.
Hier muß ich auf den Antrag zurückkommen, den ich vorhin
andeutete, betreffend die Einkommenssteuer. Ich glaube, eS

wäre unnöthig, viel Worte darüber zu verlieren, da der Herr
Ftnanzdirektor damit einverstanden ist. Dagegen möchte ich
einen andern Punkt anregen, der auch im Schooße der
Kommisston zur Sprache kam, nämlich die Frage, ob die Einkom-
menSsteuer nicht auch auf den Jura ausgedehnt werden soll.
Bisher zahlte der Jura, gestützt auf die BereinigungSakte, nur
die Grundsteuer. Wenn Sie die Bestimmungen derselben
untersuchen, so finden Sie, daß nach deren Mitgabe neue Steuern,
welche im alten Kantonstheile dekretirt werden, auch auf den
Jura Anwendung finden/ und daß die Gleichheit der Gesetz»

gebung beider Theile allmälig hergestellt werden soll. Die
Grundsteuer ist die Steuer einer ackerbautreibenden Bevölkerung,
die Einkommenssteuer die Steuer eineS industriellen Landes.
Nun muß es im Jura auffallen, daß man dort Millionen be«

fitzen kann, ohne etwas an die Lasten des Staates beizutragen,
wenn man nicht Grundbesitzer ist. Es ist nach der
Vereinigungsakte zuläßig, die Einkommenssteuer auch im Jura
einzuführen, und eS liegt im eigenen Interesse des beireffenden Lan«
deStheilS, nicht nur Grund und Boden, sondern auch andere
Theile des Nationalvermögens zu belasten. Bei einer Erhöhung
der Steuer trägt der Jura im Verhältniß von 2/,, zu »/,, bet.
Der Vergleich, durch welchen dieses Verhältniß festgesetzt wurde,
ging mit dem Jahre 1857 zu Ende, so daß eine Revision
desselben stattfinden muß. Es ist sehr auffallend, daß in einem
Kantone so verschiedene Steuerverhältnisse bestehen, daß der
Jura nur die Grundsteuer bezahlt, der alte Kanton dagegen
drei verschiedene Steuerarten, daß die jurassische Industrie, ob-
schon der Jura ein großeniheilS industrielles Land geworden ist,
obwohl dieselbe deS Schutzes des Staates genießt, nichts
beiträgt. ES sitzt auch ein jurassisches Mitglied in der
StaatSwirthschaftSkommisston, welches bemerkte, man fange im Jura
bereits an, an die Einführung der Einkommenssteuer zu denken.

Bernard. Am 24 März 1355 wurde ein von mehreren
jurassischen Abgeordneten eingereichter Anzug, den ich ebenfalls
unterzeichnet halte, in dieser Versammlung behandelt. Man
verlangte durch diesen Anzug, es möchte der Jura, unter
Beibehaltung seiner Grundsteuer, ermächtigt werden, ein Patentsystem

einzuführen. Der Anzug wurde erheblich erklärt, und
doch geschah bisher nichts. Man sagt allerdings, die Verfassung

von 1346 garantire dem Jura seine Grundsteuer, allein
diese Bestimmung schließt die Einführung einer andern Steuer
nicht auS, weil eS die ackerbautreibende Klasse ist, auf welcher
die Grundsteuer fast gänzlich lastet. ES ist zweckmäßig, daß
man diese Frage untersuche, wie Herr v. Gonzenbach eS

wünscht, der die Einkommenssteuer im Jura einführen möchte.
Ich theile seine Ansicht in dieser Beziehung nicht ganz, indem ich
glaube, der Jura habe bisher an Steuern mehr bezahlt, als er
hätte zahlen sollen. Aber die Einführung eineS Patentsystems
auf die Industrie hätte zum Zwecke, die ackerbauende Klasse zu
erleichtern. Ich ersuche die Behörde, sie möchte dem erwähnten

Anzug ihre Aufmerksamkeit wieder schenken und demselben
Folge geben.

Sträub findet eS unbillig, daß die Grundsteuer nach dem

Inhalte der Jucharten bezogen wird, weil nicht alle Gemeinden
geometrische Vermessungen ihres Landes haben, und eS einzelne
gebe, die bedeutend mehr an Steuern zahlen müßten, wenn fie
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solche Vermessungen hätten. Der Sprechende ersucht daher den
Herrn Finanzdirektor, dahin zu wirken, daß alle Gemeinden ihr
Land vermessen lassen.

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Ich hatte
zwar noch nicht Gelegenheit, die Frage, ob nicht die

Steuergesetzgebung deS alten KantonS auch auf den Jura anwendbar
sei, genau zu untersuchen, aber vorläufig bin ich mit dem Herrn
Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommisston einverstanden.
Im Jura gibt sich das Streben kund, die Steuerlast nicht mehr
ausschließlich auf der landbautreibenden Bevölkerung haften zu
lassen. Herr Bernard scheint zwar zu befürchten, eö möchte
der Hintergedanke obwalten, den Jura stärker zu besteuern
als bis dahin, allein diese Absicht waltet weder bei der
Regierung, noch bei der Finanzdirektion vor, sondern sie hält
darauf, alle Lanvestheile gleich zu behandeln. WaS den
von Herrn Sträub gerügten Uebclstand betrifft, so wird
demselben abgeholfen werden, wenn einmal der alte Kanton ka-
dastrirt sein wird. Der Regierungsrath hat sich bereits mit
dieser Frage befaßt und wird sie nicht auS vem Auge
verlieren.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaflskommission.
Herr Bernard sagt, mit der Sache sei er einverstanden, aber
er möchte nicht, daß man dann mehr geben müsse als jetzt.
Seliger ist nehmen als geben, denkt er In der StaatSwirthschaflskommission

hat man nicht so gedacht, sondern man ging von
der Ansicht auS, ein Land, dessen Bevölkerung Freud' und Leid
mit einander trägt, ein Land, dessen einzelne Theile die gleichen
Einrichtungen im Militär-, im Schulwesen und in andern
Dingen haben, soll auch gleich gehalten werden in den Steuern.
Nun weiß man, daß der Jura häufig .sagte, er zahle jetzt schon
zu viel, und wenn man oft etwas sagt, so glaubt man es am
Ende. Aber eS gibt Leute, die es nicht glauben. Ich will
nur ein Faktum dafür anführen. Erstens werden sehr oft
Güter im Jura angekauft, weil man dafür hält, der Grundbesitz

sei dort weniger besteuert als im alten Kantone. Zweitens

geschieht eS sehr oft, daß reiche Leute sich mit ihrem
Vermögen unter das jurassische Steuergesetz begeben. Das beweist
Ihnen, daß dort die Steuer geringer ist. Wir wollen nichts
anderes als Gerechtigkeit. Der Jura ist seit seiner Heirath mit
dem Kanton Bern sehr reich geworden und dieser darf stolz
darauf sein, was er seit der Vereinigung von 1815 unter der
Domination deS KantonS auS dem Jura gemacht hat. Man
vergleiche den Zustand der benachbarten Landestheile Frankreichs
mit den jurassischen Einrichtungen, mit dem, was für Hebung
deS Wohlstandes, für Verbesserung der Straßen, für Förderung
der Volkswohlfahrt im Jura gethan worden. Wenn ich dieß
ins Auge faßte, so fand ich es jedesmal,, wenn hier Klagen
geäußert wurden, nicht billig. Die Krone deS Werkes ist die
Reuchenette-Straße, die uns auch während dieser Sitzung
beschäftigen wird. Ich führe das nur an, um zu zeigen, daß
wenn alle Landestheile zu einer großen Familie gehören, alle
gleich an die StaatSlasten beitragen sollen. Was die Ein-
kommenSsteuer betrifft, so mag der Herr Finanzdirektor darüber
nachdenken, wie sie auch auf den Jura Anwendung finden
könne. Auf die Bemerkung deS Herrn Sträub habe ich zu
erwiedern, daß die StaatSwirthschaftSkommisston einen bezüglichen

Antrag bet dem Büvget der öffentlichen Bauten zur
Sprache bringen wird.

Die Ansätze unter Ziffer 1 werden durch das Handmehr
genehmigt.
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

thZ4-t857.
2)

<1,400

2,080

1,009,903

Rohertrag der Grundsteuer im Jura:
Bet einer Steuer im alten Kanton von 1 pvo mille zahlt der Jura laut

Beschluß vom 21. Dezember 1853 einen firen Beitrag von netto
Bei einer Erhöhung dieser Steuer im alten Kanton trägt der Jura zu dieser

Vermehrung bei im Verhältniß des beidseitigen liletto-ErtrageS der direkten
Steuern unv zwar in der Proportion von zu Vn.

Der Rohertrag der Steuerzulage im alten Kanton von ^/.o pro mille beträgt
Wovon die Bezugskosten abzuziehen sind mit
ES bleibt netto Mehrertrag im alten Kanton
Die Stcuerzulage des Jura im Verhältniß zu dieser Summe beträgt
Dazu die gewöhnliche Steuer mit
Zusammen Netto-Beitrag des Jura
Hiefür müssen bezogen werden brutto
Abzug an Bezugskosten 5 o/o an die Steuereinnehmer nach Gesetz

Besoldung deS Direktors, der Grundstcueraufseher und des Ingàieur-Veritìcsteur
clu cacl»8tre Fr. 9,400

Bureau-, Reise- und Druckkosteu „ 3,135

Fr. 125,000

Bleibt netto wie oben

Fr. 276,000
7,000

Fr. 269,000

Fr. 59,800
ff 125,000

Fr. 184,800

Fr. 207,200
ff 9,865

Fr. 197,335

P 12,535

Reinertrag der direkten Abgaben

Fr. 134,800

Fr. 1,120,300

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheö
empfiehlt auch die Ansätze dieser Abtheilung zur Genehmigung,
mit der Bemerkung, daß, da für den allen Kantonstheil eine

Erhöhung der Steuer beschlossen worden, im Verhältniß von
zu auch für den Jura eine solche stattfinden müsse.

Herr Berichterstatter derStaatswirthschaftSkommisfion.
Ich habe zwar nichts beizufügen, benutze aber diesen Anlaß,
um ein Wort zu redresstren, das jurassische Ohren einwenig
gekitzelt hat. Ich sagte, der Jura sei unter der Domination
des Kantons Bern vorwärts gekommen (ich verglich zwar daS

Verhältniß mit einer Heiralh). Sie wissen wohl, daß ich
darunter nicht ein Untenhanenverhältniß verstand, sondern der

Jura wurde gleich behandelt, wie der alte Kanton. Ich bitte
daher um Entschuldigung und wünsche, daß der Antrag über
Einführung der Einkommenöfteuer im Jura besonders zur
Abstimmung gebracht werde.

Bernard. Ich muß hier mit einigen Worten auf
dasjenige erwiedern, was Herr v. Gonzenbach vorhin sagte. Ich
beabsichtige nicht, die Büvgetansätze zu bekämpfen, die ich
annehme, wie sie vorliegen ; aber da der Herr Berichterstatter der

Kommission alle Vortheile hervorhob, welche dem Jura aus
seiner Vereinigung mit dem Kanton Bern erwachsen, so muß
ich auch sagen, welche Vortheile der alte Kanton aus dieser

Vereinigung zieht. Ich anerkenne vollständig die Vortheile,
welcher der Jura in dieser Beziehung genießt und ich erkläre,
daß ich nie zu einer Trennung handbieten werde. Aber wenn
eS wahr ist, daß man seit der Vereinigung des Jura mit dem
alten KantonStheile in dieser LandeSgegend viele Straßen erstellt

hat, so darf man auf der andern Seite auch die beträchtlichen
Einnahmsquellen nicht vergessen, welche der alte KantonStheil
aus dem Jura zieht. Betrachten Sie nur den Ertrag der
Waldungen. Der Jura ist bei der Steuer im Verhältniß von

zu betheiligt, waS beinahe einen Fünfthcil des ganzen
Steuerbetrages ausmacht, und die jurassischen Waldungen liefern
einen verhällnißmäßig weit größern Ertrag als diejenigen des
alten KanionstheilS. Wer ist es nun, dem dieser Ertrag zu
gut kommt? Er wird unter Alle vertheilt, so daß der Jura
nicht ausschließlich Yen Nutzen davon hat. Wenn wir zum
Büdget der Domänen und Forsten kommen, so werde ich über
diesen.Gegenstand Weiteres sagen. Ich halte für diesen
Augenblick darauf, dem Großen Rathe zu erklären, daß, wenn
auch der Jura mit seiner Lage vollkommen zufrieden ist, wenn
er die sehr großen Vortheile, die ihm auS der Erstellung der
fraglichen Straßen, u. A. derjenigen von Reuchenette, erwachsen,
vollständig anerkennt, eS doch im Innern deS Landes ganze
Gemeinden gibt, die noch nicht VcrbindungSstraßen haben. Da
sollte man sehr fühlbaren Uebelständen abhelfen.

Die Ansätze unter Ziff. 2 werden durch daS Handmehr
genehmigt. Zugleich wird der Antrag erheblich erklärt, der
Regierungsrath habe zu untersuchen, ob nicht die EinkommenS-
steuer im Jura einzuführen sei.

Der Herr Vizepräsident bemerkt, es verstehe sich von
selbst, daß eS nur eine Erheblicherklärung sei, und daß ohne
genaue Prüfüng und Verständigung mit den jurassischen
Abgeordneten nicht etwas Neues eingeführt werde.



IV. Verschiedenes.

R,917 Beiträge von Gemeinden und Partikularen zu Geistlichkeitsbesoldungen Fr. 1,335

Summa EinnehmenS an Verschiedenem Fr^ 1,335

Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes. Wie ich da der Quartzehnt von Wynau liquidirt ist, nur diese Beiträge
Ihnen gestern gezeigt, wurde unter dieser Rubrik für 1357 ein und der Ertrag der StaatSapoiheke.
Betrag von Fr. 19,635. 99 verrechnet, waS daher rührte, daß
die Gemeinden deS Amtsbezirks Saanen neun rückständige Die Ansätze unter Ziff. IV. werden ohne Einsprache ge«

Jahresbeiträge an die Geistlichkeitsbesoldungen bezahlten. Für nehmigt.
1859 ist nur ein solcher Beitrag zu entrichten. ES bleiben,

Znsammenzng der Einnahme«.

ii.
in.

IV.

Ertrag deS StaatSvermö
Liegenschaften

L. Kapitalien
Ertrag der Regalien
Ertrag der Abgaben:

4. Indirekte Abgaben
v. Direkte Abgaben

Verschiedenes

enS:
Fr. 319,619

527,725
929,640

Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS. Im
Büdgetentwurfe waren die Einnahmen auf Fr. 4,553,672
veranschlagt, durch die von der StaatSwirthschaftSkommission
beantragten Reduktionen, mit denen ich einverstanden war,
wurden dieselben um. Fr. 69,853 (nämlich Fr. 691 am Rein«

„ 1,599,200

„ 1,120,390
1,335

Summa der Einnahmen Fr. 4,433,819

ertrag der Liegenschaften und Fr. 69,252 am Reinertrag des
PostregalS) vermindert, so daß sie nun im Ganzen Fr. 4,483,819
betragen. Eine übersichtliche Zusammenstellung der Einnahmen
der letzten sechs Jahre liefert folgende Ergebnisse:

im Jahre 1854 betrugen die Einnahmen nach dem Büdget (bei 1 °/<>o Steuer) Fr. 4,090,995.
» » 1^^ » o » » » » (öei IVlo Steuer) » 4,313,787,

o
»

1856
1857
1853

»/

«
«

»
»
»

»
»
»

»
»
»

»
»

4,356,366.

„ 4,363,501.

„ 4,542,702.

Durchschnitt
der letzten 4 Juhr«

1854-1857.

26,803

35,913

15,434

2,511

13,230

19,907
4,022

Ausgaben.

I. Allgemeine Verwaltungskosten

1) Großer Rath :

SitzungSgelder und Reiseentschädigungen zu 47 Sitzungen
2) Regierungsrath:

Besoldungen des Präsidenten und der Mitglieder nach dem Gesetze vom 9.
Jänner 1851

Kredit für unvorhergesehene Ausgaben (RathSkredit)

3) Taggelder für Ständeräthe und für Absenkung von Kommissarien
4) Staatskanzlei:

a. Besoldungen nach dem Gesetz vom 9. Jänner 1351 :

DeS Staatsschreibers, Rathsschreibers, Substitute» und UebersetzerS, der

StandeSweibel und Kanzleiläufer
3. Büreaukosten
c. Bedienung und Unterhalt deS RathhauseS q

Fr. 30,000

Fr. 36,800

„ 20,000

5

Fr. 14,140

„ 22,900
» 5,000

Tagblatt de« Großen Rathe« 18Z».

f,
80

56,800
4,000

42,040



118

Durchschnitt
d«r letzten 4 Jahre

1854—1857.

66,625
6,156
tz,276

632

25,556
330

5) Regierungsstatthaltcr und AmtSverweser:
a. Besoldungen nach dem Gesetz vom 9. Jänner 1351 '
b. Büreaukosten
c. BeholzungSkosten
6. Miethzinse für die Audienzlokalien und Archive zu Viel, Lausen, Saanen

und Oberhaöle

6) Amischreiber:
s. Besoldungen nach dem Gesetz vom 13. Dezember 1833
k. Miethzinse für die Kanzletlokalten zu Viel, Nidau, Saanen und OberhaSle

Fr. 66,500
o 6,500
»/ 6,000

» 350

Fr. 25,575
» 500

Fr. 79,350

Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS. In
keinem Verwaltungszweige sind die Ausgaben so gleich geblieben,
wie bei den allgemeinen Verwaltungskosten. Die
StaatSwirthschaftskommission schlägt bet Ziffer 3 eine Reduktion von
Fr. 1000 vor. In den letzten Jahren bewegten sich die Ge-

sammtausgabcn dieser Abtheilung zwischen 236,000 und 243,000
Franken. Die meisten Ansätze sind durch Gesetze bestimmt,

namentlich in Betreff der Besosdungen. Die Bureaukosten der

StaatSkanzlei werden nach dem Bedürfnisse festgesetzt. Hier
wird ein Ansatz von Fr. 22,900 vorgeschlagen, während der

Durchschnitt nur Fr. 19,907 beträgt, aber letztes Jahr wurde

wegen der bedeutenden Druckkosten ein Nachkrebit nöthig, wozu
namentlich auch das Nachdrucken von Gesetzesentwürfen

beitrug, welche den Herren Großrälhen in der Regel in'S HauS
geschickt, dann aber vergessen werden. WaS die Ziffer 3

betrifft, so habe ich anfänglich diesen Antrag ebenfalls gestellt,
und ging der Regierungsrath bereits darauf ein. Allein in den

ersten Tagen deS neuen JahreS kam eine Rechnung des

Untersuchungsrichters und seines Sekretärs, betreffend den Fall deS

Gerichtspräsidenten Vermeille, im Betrage von ungefähr Franken

1000, und da der Kredit von 1853 erschöpft war, so glaubte
man für das Jahr 1859 den Ansatz von 4000 Fr. festhalten

zu sollen. ES ist dieß die einzige Differenz zwischen der

StaatSwirthschaftskommission und mir. Ueber die Ziffer 6 ist

zu bemerken, daß die Amtsschreiber immerhin die entants gatös
deS Staates sind; sie und die Geistlichen sind besser gehalten
als alle andern Beamten. ES wird zu untersuchen sein, ob eS

nicht möglich sei, die AmtSschaffnereien mit den AmtSschrei-
bereien zu verschmelzen. Im Jura wird man den betreffenden
Beamten auch ferner die Besoldung ausrichten müssen, aber im
Oberargau, im Mittellande und in andern Gegenden hieße eS

Wasser in den See tragen, wenn man sie noch besonders
besolden wollte. Die StaaiswirthschastSkommisston verlangt die

Erstattung deS GesammtberichteS über die Grundbuchbereinigung.

Da der Herr Justizdirektor abwesend ist, so bemerke ich,

daß eine Komission niedergesetzt wurde, welche daS Ergebniß
der Grundbuchberetnigung in den verschiedenen Amtsbezirken zu
untersuchen hat. Wegen Krankheit eines Mitgliedes konnte diese

Untersuchung, welche bis auf sieben Amtsbezirke vollendet ist,

bisher nicht ganz beendigt werden. Die Grunvbuchbereinigung
wird für den Staat eine Ausgabe von 100,000 Fr. nach sich

ziehen, wovon 66,000 Fr. aus dem Ueberschusse des JahreS
1857 gedeckt werden sollen; woher der Rest zu nehmen ist, wird
sich dann zeigen.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftskommission.
Da der Herr Finanzdirektor sagt, der Antrag der Kommission
bezüglich der Ziffer 3 bilde die einzige Differenz zwischen ihm
und der StaaiswirthschastSkommisston, so thut eS mir leid, ihm
nicht entsprechen zu können, indessen ist die Sache sehr minim
und ich erlaube mir, die leitenden Gründe für die Reduktion
deS Ansatzes unter Ziffer 3 von 4000 auf 3000 Fr. anzugeben.
Einmal herrscht die Gewohnheit, jeweilen daö folgende Jahr
die vorhergehenden Büdgetansätze als Grundlage anzunehmen,
und wenn wir jetzt bet Ziffer 3 Fr. 4000 aussetzen, so schreibt

26,075

man daS nächste Jahr das Gleiche. Nun führt allerdings der

Herr Finanzdirektor als Grund an, daß bereits 1000 Fr. aus
diesem Kredite bezahlt seien, aber ich glaube, man könne sich
leicht helfen mittels deS Rathskredites, wie dieß auch im Jahre
1857 der Fall war. Ich muß daher am Kommissionalantrage
um so mehr festhalten, als gestern gezeigt wurde, wie die
Ausgaben deS Staates immer im Wachsen begriffen sind. Der
Ansatz für die Besoldung der AmtSschreiber veranlaßt die
StaatSwirthschaftskommission zu der Bemerkung, daß es
gewissermaßen eine Ehrensache deS Staates sei, die Entschädigung
der Amtschreibcr für das Geschäft der Grundbuchbereinigung
ihrer baldigen Erledigung eulgegenzuführen. Im Weitern ruft
sie der Vorlage des im Gesetze vom 1. Dezember 1852, Art. 19
vorgesehenen GesammtberichtS über die Resultate der
Grundbuchberetnigung, indem sie der Ansicht ist, daß ein in national-
ökonomischer Beziehung so schätzenswertheS Material seine baldige

statistische Bearbeitung finden sollte. ES ist keine wohlfeile

Arbeit, aber eine sehr nützliche, und es ist zu wünschen,
daß Jeder die Uebersicht deS Resultates in der Hand habe,
um zu sehen, wie sich daS Hypothekarwesen in einzelnen
Bezirken verhält. ES wird sich dann zeigen, daß einzelne Bezirke
weniger belastet find als andere, daher auch ihr Kredit gehoben
wird. Endlich ist auch zu wünschen, daß, wenn der Staat
große Anstrengungen in irgend einem Zweige macht, die
Resultate zur Kenntniß deS Volkes gelangen.

Berg er. ES ist gar nicht zu verkennen, daß die Grund,
buchbereinigung einen ungeheuren Werth für den Kanton bat,
wenn man bedenkt, wie früher die Amtsblätter mir Amortisa-
tionSerklärungen u. d. gl. überladen waren. Wenn aber diese
Arbeit einerseits dem Staate, anderseits dem Publikum den
Nutzen bringen soll, welchen man erwartete, so liegt eS im
Interesse beider Theile, zu verhüten, daß nicht wieder massenhaft

ungelöschte Pfandrechte stehen bleiben, sondern daß die
Löschung der jeweiligen Abzahlungen gehörig stattfinde. Ich
bin überzeugt, daß seit dem Beginne der Grunvbuchbereinigung
schon wieder solche Mängel eingetreten sind. Wie eS
einzurichten ist, um dieselben zu heben, darüber bin ich nicht ganz
im Klaren Man sollte aber verhüten, daß nicht in zehn bis
zwanzig Jahren die gleichen Uebelstände und dem Publikum
abermals große Kosten erwachsen. Ich stelle daher den
Antrag, die Regierung möchte aus geeignete Weise dafür sorgen,
das die Löschung der nicht mehr gellenden Pfandrechte
regelmäßig stattfinde, damit solche nicht abermals massenhaft ungelöscht

in den Grundbüchern erscheinen.

Mês ch i n g ist mit dem Präopinanten einverstanden, daß
die Löschungen regelmäßig stallfinden sollen, wo eS nöthig ist,
fügt aber die Bemerkung bet, man könne nicht weiter gehen, als
daö Gesetz vorschreibe (eS sei denn, daß der Große Nach
Strafbestimmungen aufstellen wolle), und spricht, den Wunsch auS,
daß man einstweilen die AmtSschreiber bezahle, da sie lange
gewartet und die Arbeit, welche sie vollbracht, eine sehr Nützliche

sei.



G feller zu Wichtrach wünscht Aufschluß über die
Erhöhung des RathSkrediteS gegenüber dem Durchschnitte.

Steiner, Müller. Ich möchte nur auf einen Mißbrauch
hinweisen, der einzureißen beginnt und den sich einzelne AmtS-
schreibe! erlauben. Es gibt solche, die bet Handänderungen so

verfahren, als wenn keine Bereinigung der Grundbücher
stattgefunden hätte, und die alten Gläubiger als solche bezeichnen,
während sie die Weisung erhalten haben, bet Vorweisung der
Uebergabe den neuen Gläubiger zu legitimiren. Es sind mir
Handänderungsakten zu Gesichte gekommen, bezüglich welcher
der AmtSschrciber erklärte, der neue Gläubiger sei noch nicht
als solcher legitimirt. DaS geschieht aus bloßer Sporteljägerei,
indem man bezweckt, die ganze Reihe von stattgehabten Ueber-
gaben wieder einschreiben zu lassen. Ich möchte der Regierung
empfehlen, ein Auge darauf zu haben.

Rösti stellt den Antrag, den Büdgetansatz für die Staats-
kanzlei auf 49,999 Fr. zu reduziren, und möchte eS darauf
ankommen lassen, ob diese Summe nicht genüge.

Migy, Direktor der Justiz und Polizei. Ich sehe mich
durch das Votum des Herrn Berger veranlaßt, über die Berei.
nigung der Grundbücher folgende Auskunft zu geben. Die
mehrfach verlängerten Fristen sind schon seit einiger Zeit
abgelaufen. Nachdem die Operation vollendet war, bot sich die
Frage, wie die Amischreiber zu bezahlen seien. Die Regierung
ernannte zwei Kommissarien, welche die Arbeit dieser Beamten
in den einzelnen Amtsbezirken zu untersuchen und dann Anträge
über die Entschädigung derselben zu stellen haben. Ich
empfahl den Kommissären Beschleunigung der Untersuchung,
damit man die Entschädigung einmal reguliren kann. ES ist
allerdings nothwendig, für die Zukunft Vorsorge zu treffen,
daß nicht die nämliche Unordnung einreiße, wie früher. Diese
Frage kam schon vor zwei Jahren zur Sprache, die
Justizdirektion halte dem Regierungsrath ein doppeltes Projekt
vorgelegt, daS aber auf Schwierigkeiten stieß Hierauf wurde ein
neues Projekt ausgearbeitet, daS ich dem Herrn Professor
Leuenberger zustellte, ein Projektgesetz, daS den Zweck hat,
Mißbräuchen für die Zukunft vorzubeugen. Diese Frage ist eine
sehr wichtige, aber auch eine sehr schwierige. Die Schwierigkeit

liegt darin, ein sicheres Mittel zu finden, um diejenigen,
welche säumig sind, zur Löschung der abbezahlten Grundpfandrechte

anhalten zu können. Die Justizdireklion war anfänglich
der Ansicht, eS solle ein gewisser Erneuerungstermin festgesetzt
werden, mit der Bestimmung, daß Grundpfänder, die nicht
innerhalb dieses Termins erneuert werden, erloschen sein sollen.
So ist eS in der französischen Gesetzgebung gehalten. Hier
aber will man nicht daraus eingehen, man hält eine solche
Einrichtung für gefährlich. Was wollen Sie nun für eine
Strafbestimmung ausstellen, wenn die Löschung versäumt wird? So
lange nur eine theilweise Löschung stattgefunden hat, bleibt der
Titel in der Hand deS Gläubigers, und. findet nur eine theilweise

Löschung statt. Der RegierungSràth wird im Falle sein,
Ihnen nächstens ein Projekt vorzulegen, welches binnen kurzer
Zeit zum dritten Male bearbeitet wurde. Ich stelle keinen

Gegenantrag, sondern führe dieß zur Beruhigung des Großen
Rathes an. WaS die von Herrn Steiner angebrachte Rüge
betrifft, so wäre es immer wünschenswerth, wenn diejenigen,
welche solche Mißbräuche wahrnehmen, eS gelegentlich der

Zentralverwaltung anzeigen würden. Diese kann unmöglich
wissen, was jeder AmtSschreiber macht. Zeigt man eS aber an,
so wird die Behörde sosort auf Abhülfe bedacht sein. Derartige

Mißbräuche sind verführerisch für Andere, reißen leicht ein,
und dann ist es schwer, Abhülfe zu treffen.

Lenz. Fast bei jeder Büdgetberathung wird bemerkt, wie
unzweckmäßig eS sei, den Amtsschreibern noch eine Besoldung
auszusetzen. Man führte bald dieses bald jeneS dafür an, aber

ich glaubt, weder das Eine noch daS Andere sei erheblich. ES

tt9
sind mir Fälle bekannt, wo bei der Ausschreibung einer AmtS-
schreiberstelle sich fünfundzwanzig Bewerber meldeten. Bei der
Grundbuchbereinigung mußte jeder Betheiligte seine Sache
bezahlen. Ich stelle deßhalb den Antrag: eS sei der Büdgetansatz

unter Ziffer 6 einstweilen zu verschieben und der Regierungsrath

zu beauftragen, noch im Laufe dieser Sitzung einen Ge-
setzcsentwurf vorzulegen, wodurch daS Gesetz vom 13. Dez.
1838 aufgehoben werden kann. Man wird einwenden, es sei
nicht möglich. Ich glaube aber doch, wenn guter Wille da ist.
Es kann das fragliche Gesetz kurz abgefaßt, in einigen Artikeln
bestehen und provisorisch in Kraft erklärt werden.

Mösching bekämpft den Antrag des Herrn Lenz und
bemerkt, daß durch daS Gesetz vom 9. Januar 1851 auch die
Besoldungen der Amtsschreiber herabgesetzt worden und in den
Berggegenden die Staatszulage immerhin nothwendig sei.

Herr Bericht erstatt er deS RegierungSratheS. Wie ich
bereits bemerkte, halte die Finanzdirektion ebenfalls den Antrag
gestellt, den Ansatz untekZiff.3auf3999Fr. zu reduziren, und der
RegierungSràth denselben angenommen. Aber kaum war das Büdget
zum ersten Male berathen, so kommt eine Rechnung des
außerordentlichen Untersuchungsrichters Desvsignes im Betrage von
beiläufig 1999 Fr., welche aus dem Kredite für 1859 gedeckt
werden mußte. DaS bewog die Finanzdirektion, wieder die
Erhöhung deS Ansatzes auf 4099 Fr. zu beantragen, was denn
auch wieder beschlossen wurde. Wäre dieser Umstand nicht
eingetreten, so wäre ich mit der StaatSwirihschafiskommisston
einverstanden, aber mit 3999 Fr. wird man nicht auskommen.
UebrigenS können Sie versichert sein, daß der RegierungSràth
auch da nicht mehr ausgeben wird, als nothwendig ist. Herr
Gfeller beantragt die Herabsetzung des Rathskredites auf Franken

15,999 und beruft sich auf den Durchschuirt. DaS ist
richtig, aber ebenso richtig ist, daß der Rathskredit auch in den
Jahren 1856, 1857 und 1853 auf 29,999 Fr. festgesetzt wurde.
Daß der Regierungsrath mit diesem Kredite nicht Mißbrauch
trieb, geht daraus hervor, daß der Durchschnitt dennoch nicht
mehr als Fr. 15,434 beträgt. Der Rathskredit war früher
viel höher, er betrug 49,999 Fr., erst in den letzten zehn Jahren
wurde er reduzirt. Ich möchte denselben unverändert lassen.

Herr Rösti beantragte die Reduktion deS GesammtansatzcS für
die StaatSkanzlei auf 49,999 Fr., er unterließ jedoch anzugeben,
auf welchen Ansätzen die Reduktion stattfinden soll, ob von den
Besoldungen, was nicht zuläßig wäre, ober von den Bureau-
kostèn. Ich halte dafür, daß mit Rücksicht auf die bisherigen
Rechnungsresultate eine Reduktion unthunlich sei. Ich wies
bereits auf die bedeutenden Druckkosten hin, weil oft daS nämliche

Gesetz, der nämliche Bericht zwei- und dreifach gedruckt
werden muß. In den letzten Jahren wurden zudem mehrere
neue Gesetze erlassen, zu denen besondere Berichte gedruckt wurden.

Ich ersuche Sie daher, bei dem Büdgetansatze zu bleiben.
Den Antrag deS Herrn Lenz, die Ziffer 6 zu verschieben, müßte
ich unbedingt bestreiten. Wir wollen nicht einen Theil des

BüdgetS heute berathen, einen andern Theil auf den Sommer
verschieben. Herr Lenz verlangt zwar die Aufhebung deS
Gesetzes vom 13. Dezember 1838 durch ein neues Gesetz. So
schnell geht eS aber mit der Erlassung neuer Gesetze nicht. Die
Amtsschreiber wurden nach dem bestehenden Gesetze angestellt,
und eS fragt sich, in welches Rechtsverhältniß sie zu stehen

kämen, wenn man eS einfach aufheben würde. Ferner müßte
daS fragliche Gesetz zweimal berathen werden, da eS ein
bleibendes ist. Dagegen könnte ich einen Antrag in dem Sinne
zugeben, daß der RegierungSràth beauftragt werde, zu unter,
suchen, ob nicht ein Gesetz im Sinne deS von Herrn Lenz
gestellten Antrages ausgearbeitet werden soll.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschastSkommisston.
DaS Votum deS Herrn Justizdirektors beweist Ihnen, daß die

Regierung den Ernst der Sache fühlt. Wenn eS sich so

verhält, wie die Herren Berger und Steiner andeuteten, so ist zu
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befürchten, daß in kurzer Zeit die Früchte der Grundbuchberei«

uiguiig vahinfallen. ES muß irgend eine Strafbestimmung
aufgestellt werden, wie der Herr Justizdirektor bemerkte. Im
Jura besteht die Vorschrift, baß Jeder inner zehn Jahren vie

Einschreibung veS Grundpfandes erneuern muß, und wenn er
eö vergißt, so verliert dasselbe den ersten Rang. Man kann

sagen, das sei streng, aber eS muß irgend eine Strafbestimmung
aufgestellt werden, und ich sehe nicht ein, warum eS im alten
Kantonstheile nicht so gut gehen sollte als im neuen. WaS
die von Herrn Steiner gerügte Sponelnjägerei betrifft, so sollte
in solchen Fällen wirklich gerade eine Anzeige gemacht werden,
damit nicht den Mißdräuchen Thüre und Thor geöffnet werde.

Ich wünsche daher, das der RegierungSraih dieß in ernste

Erwägung ziehe und zweifle nicht, daß eS gelingen werde, die

vorhandenen Mißbräuche zu beseitigen. Dem Antrage deS

Herrn Gseller hätte die StaatSwirthschaftSkommission sehr gerne
Rechnung getragen, um die Ausgaben möglichst zu beschränken,

hingegen ist der Ansatz für Unvorhergesehenes einer derjenigen
Kredite, die nicht wohl reduzirt werden können. Seit einer

Reihe von Jahren blieb sich der RathSkredil gleich, früher war
derselbe bedeutend höher. Auch in Betreff deS Antrages deS

Herrn Rösti, den Kredit der StaaiSkanzlei auf 40,000 Fr. zu
reduziren, muß ich gestehen, daß ich demselben gerne beistimmen
würde, aber es wurde Ihnen gezeigt, daß die vielen Druckarbeiten

Mehrkosten veranlassen. Ich will mich dem Antrage
nicht widersetzen, weil ich glaube, eS werde gehen. Herr Lenz
kann sich nach meiner Ansicht mit der vom Herrn Finanzdirektor
ertheilten Auskunft beruhigen. Es ist ein großer Schritt, und
plötzlich forciren kann man die Sache nicht. Ich bin daher
mit dem Herrn Berichterstatter des Regierungsrathes in dem

Sinne einverstanden, wie er den Antrag zugegeben hat.

Lenz modifizirt seinen Antrag in dem vom Herrn
Berichterstatter deS RegierungsratheS zugegebenen Sinne.

Gseller zu Wichtrach erklärt sich durch die erhaltene
Auskunft befriedigt.

Berg er zieht auf die Erklärung deS Herrn Justizdirektors
seinen Antrag ebenfalls zurück.

Abstimmung:

Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr.
Für Ziff. Z nach Antrag deS RegiernngS-

rathes 43 Stimmen.
Für den Antrag der S taatSwirthschaftS-

kommisston 41 »
Für Ziff. 4 d nach Antrag deS Regierungs¬

rathes 20 »
Für Reduktion derselben um 2000 Ar. (modi-

fizirter Antrag deS Herrn Rösti) Mehrheit.
Für den Antrag deö Herrn Lenz in dem zu¬

gegebenen Sinne Handmehr.

Summe der allgemeinen Verwaltungskosten
Fr. 235,765.

Durchschnitt
der letzten 4 Zahre

4854-1857.

2,600
2,500

12,347

U. Direktion des Inner«.

1) Kosten des DirektorialbüreauS:
a. Besoldung deS Sekretärs
d. Besoldung des Berichterstatters im Armenwesen
c. Büreaukosten
cl. Kosten der GemeindS- und Armenreform
e. Statistisches Büreau

Fr. 2,600
2,500

21,000

.Fr. 26,100

Herr Berichterstatter des RegierungsratheS. Die
Direktion des Innern sah sich genöthigt, die Anstellung eines

zweiten Sekretärs zu verlangen, mit Rücksicht aus die bedeutende

Zahl rückständiger Geschäfte, namentlich im AuSscheidungSwesen.
Die betreffenden Mehrkosten waren unter den Büreaukosten
enthalten, die StaaiswirthschaftSkommisston wünscht jedoch, daß
der fragliche Posten besonders hervorgehoben werde; die Fi-
nanzdirektion ist damit einverstanden, ebenso mit der Trennung
der eigentlichen Büreaukosten von denjenigen der Gemeinde-
und Armen«form und deS statistischen Büreau. Hier könnte
vielleicht eine Reduktion des Ansatzes für Gemeinde- und
Armenreform auf 600 Fr. ' stattfinden, da dieselbe ziemlich
durchgeführt ist, die Ausscheidung der Gemeindegüter dagegen
noch nicht; die letztere wird jedoch für den Staar nicht so

bedeutende Kosten zur Folge haben. Ich glaube, die Herren
Direktoren deS Innern und deS ArmenwesenS seien damit
einverstanden.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommission.
Ich brauche nicht zu sagen, daß die StaatSwirthschaftSkommission

sich sehr gerne anschließt, wenn eine Ersparnis gemacht

werden kann. Sie glaubte ihrerseits nicht, eine Reduktion
beantragen zu sollen, vbschon ihr die Kosten für die Gemeinde-
und Armenreform hoch erscheinen. Dagegen wünscht die
Kommission, wie schon angeführt wurde, eine andere Fassung des
Büdgets. DaS Budget soll möglichst klar sein, und bedeutende
AuSgabenposten, wie sie hier vorkommen, sollen getrennt werden.

Die StaatSwirthschaftSkommission ließ sich durch die
Slaatsbuchhalterei Auskunft geben und vernahm, daß die
Büreaukosten der Direktion des Innern Fr. 14,000, die Kosten
der Gemeinde- und Armenreform Fr. 2500, die Besoldung
der beiden Sekretäre Fr. 5100 und das statistische Büreau
Fr. 2000 betragen. Der erste Antrag der Kommission gehl
also dahin, die Besoldung deS zweiten Sekretärs dem Ansätze
unter litt, a beizufügen, wodurch derselbe auf Fr. 5l00 erhöht
würde. Ferner beantragt die Kommission, den für litt, c, ä
und e aufgenommenen Gesammtansatz von Fr. 21,000, nach
Abzug der unter litt, a versetzten Besoldung des zweiten
Sekretärs mit Fr. 2500, in folgender Weise zu vertheilen:
„c. Büreaukosten Fr. 14,000, <l. Kosten der Gemeinde- und
Armenreform Fr. 2500, «. statistisches Büreau Fr. 2000."
Mit Rücksicht auf den letzten Ansatz möchte die Kommission
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den Regierungsrath auf die Wünschbarkeit einer successiven

Veröffentlichung der Arbeitsresultate des statistischen Bureau's
aufmerksam machen. Im Uebrigen schließe ich mich dem Antrage
der Finanzdirektion an.

Kurz, Direktor des Innern. Ich habe zwar keine große
Aussicht, daß der Antrag der Regierung angenommen werde,
wenn beide Herren Berichterstatter einig sind, denselben zu
bekämpfen, aber ich kann Ihnen die Versicherung geben, daß
eS sicher nicht im Interesse des Geschäftsganges liegt, wenn
die vorliegenden Ansäße reduzirt werden. Es wäre nicht
möglich, die sehr schwierige und mühevolle Arbeit der
Ausscheidung der Gemeindegüter mehr zu fördern als bisher, wenn
der Direktion nicht ein entsprechender Kredit zur Verfügung
steht. Ich muß daher sehr wünschen, daß die Ansätze oeö

Entwurfes beibehalten werden.

Herr Präsident deS RegicrungSratheS. Ich möchte mit
einigen Worten den Ansatz für die Armenreform rechtfertigen.
Man kann denselben allerdings streichen, aber es hat eine

Aenderung in der Behanolungsweise der Sache zur Folge.
Man kann den Gemeinden die Ausführung der Reform leichter
oder schwerer machen. Wenn ich denselben bei der Einrichtung
der Rechnungen u. s. f. in keiner Weise beistehen soll, so ist
der Kredit nicht nöthig; wenn Sie aber glauben, eS liege im
Interesse der Sache, den Gemeinden durch Ausarbeitung von
Formularen u. dgl. möglichst zu Hülfe zu kommen, um die

neuen Einrichtungen schneller durchzuführen, so bedarf die

Behörde einiges Geldes. Die Direktion hat daher zu diesem

Zwecke auch eine Preisfrage ausgeschrieben und dafür einen

Preis von 150 Fr. ausgesetzt, da es wünschenswerth ist, den
Gemeinden an die Hand zu gehen.

Lau ter bürg. Vorhin hat der Herr Berichterstatter der

StaatSwirthschaftskommission den Wunsch geäußert, die Ergebnisse

der Arbeiten des statistischen Büreau möchten veröffentlicht
werden. Ich theile diesen Wunsch ganz, möchte aber einen
bestimmten Antrag stellen, um eher zum Zwecke zu gelangen.
Daher beantrage ich, die Regierung sei einzuladen, die Ergebnisse

der statistischen Arbeiten in zweckdienlicher Form zeitweise

zu veröffentlichen. Im Publikum wurde schon wiederholt die

Bemerkung vernommen, die betreffende Stelle sei eine Sinekur,
man vernehme gar nichts, was im Büreau geschehe; eö werde

zwar geschrieben und werden Tabellen gemacht, aber in
Wirklichkeit sei eS nur der Besoldung einzelner Personen wegen.
Bezüglich der Sache selbst halte ich die Errichtung eines
solchen Büreau'S und namentlich auch zeitweise Veröffentlichungen
für sehr gerechtfertigt. ES gab eine Zeit, wo man die Sache
übertrieb, als man das Heil der Republik in den Tabellen

suchte, aber es gab auch eine Zeit, wo man darin zu wenig
that. Gegenüber der bedeutenden Summe, welche dafür
verwendet wird, kann man auch bedeutende Arbeiten erwarten.
ES gibt Privaten, die bedeutende Arbeiten auf diesem Gebiete
machen und nicht 2000 Fr. dafür erhalten. Durch die
Veröffentlichung wird man.sich ein Urtheil über die Leistungen deS

statistischen Büreau'S bilden können. Nach meiner Ansicht
haben die Publikationen der eidgenössischen Behörden auf diesem

Gebiete dem Lande schon große Vortheile gebracht und
können solche noch mehr erwachsen.

Kurz, Direktor deS Innern, gibt zu, daß die gegenwäriige
Einrichtung des statistischen Büreau'S nicht ganz zweckmäßig
sei, erklärt jedoch gleichzeitig, daß er die bereits vollendete
wissenschaftliche Bearbeitung der Volkszählung von 1856 in
nächster Zeit dem Großen Rathe gedruckt vorlegen zu können
hoffe, so daß die Versammlung dann sich überzeugen könne,
daß das statistische Büreau nicht nur nicht unthätig gewesen,
sondern seine Zeit gut angewandt habe.

v. Bürcn spricht den Wunsch aus, die statistischen
Publikationen möchten so vollständig und konsequent als möglich
geschehen, damit keine Lücken entstehen, und macht namentlich
auch auf die Resultate der Irrenanstalt Walbau aufmerksam,
deren Reglement mangelhaft sei.

Or. Lehmann, RegierungSrath, bemerkt, daß er auf
erfolgte Reklamationen Weisung ertheilt habe, die Sache zu
untersuchen; jedenfalls sei der Vorwurf unbegründet, als fehle
eS an Konsequenz.

Der Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes
besteht nicht mehr auf der Herabsetzung deS Postens unter litt, ck,

nachdem beide Direktoren denselben als nothwendig verlangt
haben. In Betreff des statistischen Büreau'S bemerkt der
Sprechende, daß der Vorstand desselben, Herr Professor
Hildebrand, keine Besoldung beziehe, sondern seine Arbeiten
unentgeldlich. besorge, der Ansatz von 2000 Fr. diene zu
Bestreitung der Büreaukosten.

Auch der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftskommission

beharrt mit Rücksicht auf den Zweck, welcher durch
den Kredit unter litt, cl erreicht werden soll, nicht mehr auf
dessen Reduktion, und erwartet ferner, daß das statistische
Büreau seine Arbeiten fortlaufend veröffentlichen werde.

Die Ansätze unter Ziff. 1 werden nebst dem Antrage des

Herrn Lauterburg durch das Handmehr genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

lL54-1857.

8,129

11,998

2) Volkswirthschaft:
». Unterstützung von Gewerbeschulen und Industrie

Kosten der Ackerbauschule und Unterstützung der Landwirthschaft
Beförderung der Pferdezucht

„ „ Hornviehzucht

i>.

c.
6.

Fr.

sVS. Zu diesen letztern Fr. 5000 werden noch Fr. 5000 auS der Viehent-
schädigungSkasse beigeschossen.

10,000
10,000
10,000
5,000

Fr. 35,000

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
empfiehlt diese Ansätze zur Genehmigung.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftskommission.
Die Erhöhung deS GesammtkrediteS dieser Abtheilung um

Tagblatt des Großen Rathes tssa.

8000 Fr. gegenüber dem letztjährigen Büdget rührt von der
Ackerbauschule her. Im Schooße der Kommission wurde die
Ansicht geäußert, daß mit der künstlichen Unterstützung der
Industrie eigentlich sehr wenig erreicht werde und daß der
Kanton Bern die Erfahrung gemacht habe, daß eine vom
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Staate unterstützte Industrie nicht gedeiht, während eine nicht
unterstützte Industrie zur Blüthe gelangt. Sie haben daS

Beispiel an der Seidenweberei in HaSleberg und an der
Stickercischule in der Lenk. Ich will nicht sagen, daß letztere

nicht gedcihe; die Arbeiten, welche sie liefert, sind sehr schön,

es fehlt aber an Thätigkeit. Aber eine neue Industrie bricht
sich nicht so schnell Bahn. Ein Fehler liegt darin, daß nirgends
der HandelSgeist sich zeigt, der sich der Sache annimmt. Wenn
Einer es wagen würde, den Produkten dieser Industrie durch
Handelsunternehmungen Absatz zu verschaffen, so bin ich

überzeugt, er würde sich selbst reich machen und für die Bevölkerung
der betreffenden Gegend segensreich wirken. Gegenwärtig nimmt
sich der dortige Pfarrer mit viel Zeitaufwand und Fleiß der

Sache an, eS ist aber nicht Sache des Pfarrhauses, industriellen
Unternehmungen Aufschwung zu geben, auch nicht Sache der

Wohlthätigkeit, sondern des Interesses. ES ist traurig, daß
daS Interesse nachhalliger wirkt als die Wohlthätigkeit, aber
eS ist nun einmal so. DaS ist eS, waS an vielen Orten fehlt,
der industrielle Sinn, die GewcrbSthätigkeit, welche in andern
Kantonen so schöne Resultate erzielt hat. Ich hörte von
St. Galler Fabrikanten daß sie sagten, die Produkte der

Stickschule in der Lenk gehören zu den schönsten Fabrikaten
und wenn der Ort ihnen näher läge, so hätte sich längst ein

Fcrgcr gefunden, der sich der Sache annähme. Man könnte

nun fragen: soll der Kanton Bern nichts für die Industrie
thun? Man wird sagen, eS seien Obskuranten, die solches

behaupten. Aber wenn man wirklich die Industrie unterstützen
will, so muß eS auf zweckmäßige Weise geschehen ES könnte

z. B. der Fall eiuiretcn, daß ein Unternehmer sich anerbieten
würde, ein industrielles Etablissement zu errichten, wenn man
ihm eine bedeutende Wasserkraft überließe. Im Hinblick auf
die bisherigen Ergebnisse beantragt die StaatSwirthschaftSkom-
mission, den Ansatz unter litt, s von Fr. 10,00(1 auf Fr. 5000
herabzusetzen. Letztes Jahr wurden Fr. M)0 von dem bewilligten

Kredite verwendet, also weniger als die Kommission
beantragt.

Mühlethaler möchte die Ansätze unter litt, a und l,
wenigstens so bleiben lassen, wie sie sind, weil Industrie und
Landwirthschaft so in daS allgemeine Volksleben eingreifen, daß
man nicht markten soll. Dagegen beantragt der Sprechende,
die Kredite für Verbesserung der Pferde- und Hornviehzucht
um je 2000 Fr. zu reduziren, weil diese Unterstützung immer
den nämlichen Gegenden zukomme, dafür aber die Ansätze für
Handwerksstipendien und Auswanderung aufzubessern.

RöthliSberger, alt-RegierungSrath. Wenn ich Hoff,
nung hätte, durch einen höhern Ansatz für die Industrie mehr
zu erreichen als bisher, so würde ich mit beiden Händen dazu
stimmen, und eS mag auffallen, daß ein Industrieller für einen
geringern Ansatz auftritt. Sie wissen, daß die schweizerische
Industrie ein Kind ist, das auf eigenen Füßen steht. Wir
haben keinerlei Schutzzölle, keine Ausfuhrprämien zu ihrer
Aufmunterung. Diesem Umstände haben wir eS zu verdanken,
daß wir in unsern industriellen Leistungen um so selbständiger
dastehen im europäischen Verkehre. Wenn Sie bedenken, daß
der Schweizer keinen 'Faden über die Grenze schicken kann, ohne
einen bedeutenden Zoll zu entrichten, baß wir gegenüber der
Einfuhr fremder Produkte ohne Schutzzoll sind, und doch eine
bedeutende Rolle in der industriellen Thätigkeit Europa's spielen,
so ist das eine Thatsache, welche dem Nationalökonomen
auffallen und ihn zu ernsten Studien veranlassen muß. Ich gehe
einen Schritt weiter und mache Sie aufmerksam auf den großen
Aufschwung, welchen das industrielle Leben in andern Kanioncn
genommen hat, und auf den Zustand, in welchem wir uns im
alten Kanton Bern befinden. Betrachten Sie die große Zahl
industrieller Etablisscmenie in der östlichen Schweiz, die
blühende Uhrenindustrie im Jura, und doch steht Bern so isolirt
da. Waö ist der Grund, daß Unser Kanton nicht Schritt hält
«it der östlichen Schweiz und andern Kantonen? Die erste

Grundlage einer guten Industrie ist ein tüchtiger und geübter
Handwerksstand. Der Industrielle macht seine Arbeit nicht
selbst, er bedarf dazu geübter Arbeiter. Das Handwerk bildet
die unterste Stufe der Industrie, und es kann der Handwerker
sich bei gehöriger Energie, Thätigkeit und nöthigenfallS finan-
zielten Kräften zum Industriellen emporschwingen. Es ist be-
dauerlich, daß diese Aussicht der Jugend seil einiger Zeit nicht
mehr so vorschwebt, daß man ihr nicht sagt: du stehst zwar
noch auf der untersten Stufe, aber du kannst dein Geschäft zu
einer Industrie machen. Derartige Beispiele haben wir viele.
Ich erinnere Sie an die Entwicklung der Leinwandindustrie im
Emmenthale, deren Gründer ein einfacher Weber war, der aber
die nöthige Thätigkeit und Energie besaß. Um das Ziel zu
erreichen, erfordert eS entsprechende GeisteSgaben, Intelligenz,
Strebsamkeit Wir haben gesehen, daß unsere jungen Leute,
die eine gewisse Befähigung haben, namentlich seit Gründung
der Universität, sich lieber andern Berufsarten zuwandten, so
daß wir an Notaren, Advokaten, Ingenieuren eine UeberMe,
dagegen Mangel an einem tüchtigen GewerbSstande haben.
Im Schooße dieser Versammlung hörte man schon sehr
gehässige Ausfälle gegen die wissenschaftlichen Berufsarten, den
sogenannten Schreibcrstand. Ich bedauerte das sehr, denn ich
achte die Männer hoch, die in dieser Richtung - durch ihre
Bildung und Energie eine gewisse Stufe erreicht haben Aber
neben diesen haben wir Viele, die es nur noihdürftiger Weise
zu einem Nolariatscramen gebracht haben, oder die den Re-
gierungSräthen an die Kutlenfecken hingen, bis sie irgend eine
Bcamtung erhielten. ES wäre unendlich wünschenSwerther,
wenn solche Leute sich dem GewerbSstande zugewandt hätten.
Ich hoffe, eS werde anders kommen. Wir wissen, daß die
Sucht des ProzedirenS im Volke nachgelassen hat, daß weniger
Betreibungen stattfinden als früher, eS ist auch zu hoffen, daß
die Eltern fähige Kinder wieder mehr dem Handwerksstande
zuwenden. Bis das geschieht, werden wir nicht sehen, daß
daS GewerbSwesen einen Aufschwung nimmt. Ich kenne einen
französischen Publizisten, welcher sich veS geistreichen Ausdruckes
bediente, jeder französische Marschall trage seinen MarschallS-
stab in der Patrontasche. Ich möchte wünschen, daß jeder
Handwerker bedenken würde, in seiner Werkstatt liege die Firma
zu einem industriellen Etablissemente, wenn er die gehörige
Strcbsamkeit und Thätigkeit besitzt. Eine andere erfreuliche
Erscheinung möchte ich nicht mit Schweigen übergehen, daß
nämlich die alten bernischen Familien sich dieser Richtung
wieder mehr nähern, daß Einzelne von ihren Vorurtheilen,
die sie gegenüber dem GewerbSstande gehabt haben mögen,
zurückkommen. Ich habe ein Beispiel in meiner Nähe, zn
Worb. ES ist dieß sehr erfreulich, und wenn die jungen
Leute, statt in fremde Militärdienste zu treteu, sich dieser Richtung

zuwenden, so erhält die Industrie unsers Landes einen
neuen Impuls. Wir wissen, daß daS Volk immer seine
Augen emporrichtet; wir sehen, daß in St. Gallen, Zürich,
Basel die ersten Familien sich an die Spitze industrieller
Etablissemente stellen. Ich stimme zum Antrage der Staats
wirthschaftSkvmmisfion.

Stooß. Bei der im Allgemeinen nicht gar günstigen Lage
des BüdgctS trete ich dem Antrage der StaalSwirthschaftskom-
mission sehr ungern entgegen, da ich prinzipiell mit dem, was
der Herr Berichterstatter der Kommission und Herr alt-Regie-
rungSraih RöthliSberger sagten, einverstanden bin. Ich will
auch nicht Ausgaben beschließen, die nichts nützen. Indessen
erinnere ich Sie, daß vor nicht langer Zeit vom Handwerks-
stande eine Eingabe an den Großen Rath gerichtet wurde, die
mehrere Begehren enthielt, welche kaum sämmtlich von der
Behörde berücksichtigt werden können. Indessen enthält jene Eingabe

einzelne Punkte, die ich unterstützen möchte. Darunter
verstehe ich namentlich daS Streben nach besserer Bildung deS

HandwerkstandeS. Der Handwerksverein möchte z. B. eine
Movellsammlung anlegen. Ich glaube, dieses Begehren sei
sehr begründet. Die vorliegende' Rubrik enthält noch einen



Ansatz, der bisher nicht berührt wurde, die Unterstützung der
Handwerksschulen, deren im Kanton einige bestehen, namentlich
eine in der Stadt Bern. Diese Anstalt leistet seit mehr als
dreißig Jahren sehr viel Gutes, indessen befindet sie sich
gegenwärtig in einer Lage, daß sie mehr unterstützt werden muß,
wenn sie nicht abnehmen oder gar zu Grunde gehen soll. Die
Handwerksschule hatte zur Zeit, als ihr ein Lokal auf der Hochschule

eingeräumt war, über hundert Schüler, die Unterricht
erhielten. In Folge der Reorganisation der KantonSschule
waren diese Lokalien nicht mehr verfügbar und die Handwerks-
schule war wieder auf der Gasse. Auf verdankenSwerthe Weise
wies die Militärdircktion ein Lokal in der Kaserne an, aber
Sie werden damit einverstanden sein, daß eine solche Lokalität
nicht passend ist. DaS bewies sich denn auch im ersten Winter,
alS dieselbe wegen Truppenaufgeboten für den Preußenfeldzug
geräumt werden mußte. Diesen Winter ist die Schule wieder
in der Kaserne und vegetirt so fort; sie zählt nun ungefähr
5(1 Schüler. Man wird sich Mühe geben, ein passenderes
Lolal dafür zu finden, um eine Modcllsammlung damit
verbinden zu können. Unter diesen Umständen glaube ich, eS sei

nicht der Fall, den Ansatz unter lit. s so bedeutend zu
beschränken. Was das Streben betrifft, unsere Bevölkerung mehr
der industriellen Richtung zuzuführen, so möchte ich im
Vorbeigehen nur bemerken, daß eS mir scheint, die theilweise Schuld
an dem bisherigen Verhältnisse liege auch in unsern
Schuleinrichtungen. Man kann nicht von einem Tage zum andern
helfen, aber im Allgemeinen geht die Methode zu sehr dahin,
den jungen Leuten theoretische Kenntnisse brizubringen, statt sie

für die Arbeit zu erziehen. Wir werden dazu kommen, unsere
jungen Leute mehr in der letzter» Richtung bilden zu lassen.
Ich will Niemanden Vorwürfe machen, aber man wird zu
einer richtigern Anschauung gelangen. Was den vorliegenden
Ansatz betrifft, so glaube ich, der Hetr Direktor des Innern
habe bewiesen, daß er den ihm bewilligtln Kredit nicht
unnöthiger Weise verwendet. Wenn man daher bet lit. a nicht
10,00(1 Fr. bewickigen will, so möchte ich den Ansatz doch nicht
weiter als auf 8000 Fr. reduztren.

G fell er zu Wichtrach bekämpft den Antrag deS Herrn
Mühlethaler und spricht sein Erstaunen darüber aus, daß man
den Kredit für Verbesserung der Pferde- und Viehzucht
beschränken wolle, während dieß doch derjenige Zweig sei, welcher
dem Lande am meisten Gewinn bringe. Der Sprechende
bemerkt, die ökonoynsche Gesellschaft habe ein Projekt ausgearbeitet,

nach welchem jährlich eine Summe von 10,000 Fr. für
Verbesserung der Pferdezucht und ebensoviel zur Hebung der
Viehzucht verwendet werden soll, und beantragt, in
Uebereinstimmung damit, den Ansatz unter lit. cl auf 10,000 Fr. zu
erhöhen, da es nicht billig sei, daß die Hälfte auS der Vieh-
entschädiguygskasse genommen werde, weil diese nur von
Viehbesitzern gegründet wurde.

v. Er lach stellt den Antrag, die Regierung sei eingeladen,
die vom Großen Rathe bei der Berathung des Büdgcts pro
1856 erheblich erklärte Reorganisation der Prämien für Hebung
der Pferde- und Hornviehzucht im Laufe dieses JahreS
vorzunehmen und dem Großen Rathe vorzulegen. Damit möchte
der Redner dem Direktor des Innern durchaus keinen
Vorwurf machen, im Gegentheil läßt er dessen Streben für Hebung
der Landwirthschaft alle Gerechtigkeit widerfahren; nicht das
gleiche Lob kann derselbe der Kommission für Viehzucht spenden.
Es wird daran erinnert, daß im Jahre 1856 der Antrag, das
betreffende Gesetz zu ändern, erheblich erklärt wurde, ohne daß
bis zur Stunde eine Vorlage gemacht worden wäre, mit
Ausnahme des von der ökonomischen Gesellschaft eingereichten
Projektes. Und doch entspreche das bestehende Prämiensystem den

gegenwärtigen Verhältnissen deS KantonS nicht. Der Redner
weist auf daS Beispiel anderer Kantone hin. So sei die
Direktion deS Innern deS KantonS Luzern nicht nur entschlossen,
die Verbesserung der Hornviehzucht und her Landwirthschast
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überhaupt zu unterstützen, sondern sie gehe selbst damit um,
sogar fremde Racen Schmalvieh, die durch Ausstellungen bekannt
geworden, einzuführen. Waadt stehe dem Kanton Bern in der
Pferdezucht weit voran; dort bestehe daS System, nicht
zahlreiche, aber dafür um so größere Prämien auszutheilen und
zwar namentlich zu Gunsten der Hengste und deren Produkte.
Die schönsten Thiere kaufe die Regierung, lasse solche in
geeigneten Anstalten erziehen und versteigere sie dann, wobei sie

keine bedeutenden Verlüste rtskire, denn vor zwei Jahren hätte
der daherige Ausfall nur 1000 Fr. betragen. Der Sprechende
wünscht daher dringend, daß auch im Kanton Bern einmal die
nöthigen Verbesserungen in diesem wichtigen ErwerbSzweige
eingeführt werden.

Mühle thaler beharrt gegenüber der Einwendung des

Herrn Gfeller bei seiner Behauptung, daß die Pferde- und
Hornviehprämtcn regelmäßig nur einzelnen Gegenden und
einzelnen Viehbesitzern zu gut kommen, führt alS zweiten Grund
die hohen Preise der Pferde und deS Hornviehs an, und
erinnert schließlich an die schweizerische Ausstellung von 1857,
wo Handwerker und Industrielle sich bemüht hätten, das
Unternehmen nach Kräften durch Uebernahme von Aktien zu
unterstützen, dann sei aber die Viehausstellung gekommen, die alle
Aktien aufgefressen hätte.

v. Werbt könnte dem Präopinanten nicht ganz Unrecht
geben, indessen möchte er auf die gegenwärtige Lage deS Land-
wirthS erinnern, der bei den gegenwärtigen Kornpreisen beim Landbau

kaum bestehen könne und daher auf die Viehzucht
angewiesen sei. Zudem erinnert der Redner an die allgemeine Klage,
daß der bernische Vichstand sich verschlechtert habe, daß die
Racen nicht mehr so rein seien, wie früher, was namentlich
dem Umstände zuzuschreiben sein dürfte, daß der Kanton ein
System verließ, das sich lange bewährt hatte, nämlich die
sogenannten AmtSzeichnungen. Der Sprechende stimmt daher
zum Ansätze deS Entwurfs, aber auch zu dem Antrage, ein
anderes Prämiensystcm einzuführen.

Lempen beginnt die Vertheidigung des von Herrn Gfeller
gestellten Antrages mit der Bemerkung, früher hätte etwa ein
Schreiber den Büdgetansatz unter lit. c und ä angefochten,
heute komme daS Militär dazu. Der Redner fragt, unter
Hinweisung auf die überhaupt stiefmütterliche Behandlung deS

Oberlandes, wie viel dieser LandeStheil von der Unterstützung
für Gewerbeschulen erhalte. Nur mit großen Kosten könne der
Landmann seinen Sohn an die höhern Unterrichtsanstalten nach
Bern schicken. Ferner gibt derselbe der Versammlung zu
bedenken, daß in Folge der starken Ausfuhr die Zahl der Pferde
sich in einzelnen LandcSgegenden zum Nachtheile deS Landes
um die Hälfte vermindert habe, seitdem die Stuten nicht mehr
prämirt würben. Die Viehprämien seien daher eher zu erhöhen
als zu reduziren, namentlich in Hinblick auf die Konkurrenz
mit der Schwyzerrace. Die Erhaltung eines schönen Viehstandes
liege auch im Interesse der untern Gegenden, wo Käsereien
bestehen, deren Besitzer sich nicht in der Weise mit der Viehzucht

abgeben können, wie die oberländischen Viehzüchter.

Rösti unterstützt ebenfalls den Antrag des Herrn Gfeller
und bekämpft denjenigen deS Herrn Mühlethaler, indem er
bemerkt, der Landmann müsse sich seit Einführung der
Eisenbahnen vorzugsweise der Viehzucht wiedmen, welche daher auch
einer größern Unterstützung bedürfe. Der Vortheil einer guten
Viehzucht komme nicht nur dem Oberlande, sondern auch den
untern Gegenden zu gut Man dürfe sich dabei nicht auf die

> ViehenischädigungSkasse stützen, weil diese ihren eigenen Zweck
habe. WaS die Ausstellung von 1857 betrifft, so ist der
Sprechende der Ansicht, daß ganz andere Umstände mitgewirkt
hätten die Aktien zu fressen, so der Fcstumzug u.dgl. Er hält
überdieß dafür, daß, wenn der Antrag des Herrn Gfeller nicht
angenommen werden sollte, eS billig wäre, die Prämien für
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Pferdezucht etwas zu rcduziren und diejenigen für Hornviehzucht

entsprechend zu erhöhen, indem die letzlere für daS Land
von größerer Bedeutung sei.

glück gibt zu, daß bisherige Versuche zu Einführung
neuer Industriezweige in einzelnen Landestheilen mißlungen
seien, eine andere Frage sei es dagegen, ob die Behörden immer
die geeigneten Mittel ergriffen hätten. Der Redner ist der

Ansicht, der Kredit für Unterstützung von Gewerbeschulen und
Industrie sei einer der am meisten gerechtfertigten im Budget,
er empfiehlt denselben angelegentlichst, und zwar gerade auS
dem von Herrn RöthliSberger angeführten Grunde, um den

Handwerksstand zu heben, damit derselbe mit den durch die

Eisenbahnen wesentlich veränderten Verkehrsvcrhältniffen Schritt
halten könne. Als ein Hauptmangel wird bezeichnet, daß die

jungen Leute, welche sich dem Handwerksstande widmen, nicht
gehörig vorbereitet in die Lehre treten, nicht zeichnen können

u. s. w. Dieser Stand besitze aber nicht die Mittel, um seine

Interessen bei den Behörde» zu verfechten, da ihm eine
entsprechende Vertretung im Großen Rathe fehle, während der
Viehbesitzer, der vermögliche Bürger, der seine Söhne an die

Hochschule schickt, seine Vertretung in der Versammlung finde.

Gfeller zu Wichtrach stellt den Antrag, sowohl daS
Gesetz über die Vcrtheilung von Viehprämien als dasjenige
über die Viehenlschävigungskasse einer Revision zu unterwerfen,
und sührt zu Begründung dieses Antrages an, daß die Kasse
im Jahre 1804 gegründet, zwar dann im Jahre 1827 ihren
Zweck erreicht hatte, indem ihr Bestand auf 50,000 Fr. gestiegen

war, aber nicht angegriffen werden durfte, bis sie auf
100,000 Fr. zu stehen kam, eine Summe, die infolge günstiger
Umstände sich im Laufe der Zeit verdreifachte, so daß nün der
Zweck der Kasse selbst einer Erweiterung bedürfe.

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS
empfiehlt in seiner Stellung abermals die Ansätze deS Büd-
getS, wie sie vorliegen, fügt jedoch die Bemerkung bei, daß
seine persönliche Ansicht mit dem Antrage der Staatswirth,
schastskommission einig gehe.

Herr Berichter st atterder StaatSwirthschaftSkommission.
Ungeachtet der verschiedenen Voten, welche den Antrag der
StaaiSwirthschaftökommission bekämpften, bin ich doch im
Falle, denselben festzuhalten, obschon ich im Wesentlichen
mit dem einverstanden bin, waS die Herren Stoß und Flück
anführten. Ich bin namentlich damit einverstanden, daß daS
Zeichnen für den Handwerker sehr wichtig ist, besonders für
die Schnitzerei. Auch die Bedeutung der Handwerkerschulen
anerkenne ich vollkommen. Aber dasjenige, was die Herren
bezwecken, erreichen Sie allcS mittels eines Kredites von
5000 Fr. Soll ich Sie an die mißlungenen Versuche erinnern,
an die Schnitzerschule in Gadmen, wo zwar ein Lehrer war,
aber keine Schüler mehr? Bisher genügte eine Summe von
5000 Fr. Nach Gadmen gibt man nichts mehr. Nach Mei-
ringen nicht, nach der Lenk sehr wenig, so daß fast der ganze
Ansatz für daS Zeichnen und, die GewerbSschulen verwendet
werden kann. UebrigenS mag es Sache der ErziehungSdircktion
sein, auch in dieser Richtung zu wirken und Anordnungen zu
treffen, daß in den Schulen, vielleicht sogar in den Primärschulen,

Zeichnungsunterricht ertheilt werde. Nun erlaube ich
mir ein Wort der Erwiederung gegenüber den Rednern, welche
den Ansatz für die Pferde- und Viehzucht erhöhen möchten,
von der Ansicht ausgehend, die Abnahme der Pferde rühre
daher, daß die Stuten nicht mehr gezeichnet werden. Ich habe
eine entgegengesetzte Ansicht und sage, die Pferdezucht im Kanton

mußte abnehmen, so wie der Unterricht seiner Bewohner
zunahm und sie besser rechnen lernten, wie sie zur Einsicht
kamen, daß die Pferdezucht mit viel mehr Risiko und Gefahr
verbunden ist und weniger Gewinn bringt als die Hornvieh,
zucht. Ein zweiter Grund liegt in der Vertheilung der All-

menden, wodurch der Weidgang beschränkt wurde. Die Pferde,
zucht gedeiht bei der Stallfüttcrung nicht, die Pferde müsseu
sich im Freien bewegen. Warum zieht man gegenwärtig mehr
Hornvieh als früher? Weil seit der Reduktion des Zolles von
Seite Frankreichs die Ausfuhr leichter, weil die Preise gestiegen
unv der Verkehr nicht mehr so schwierig ist, wie früher. Die
Leute verstehen ihr Interesse in den verschiedenen Klassen der
Bevölkerung. ES sind viele Familienväter vor uns. WaS
wollen Sie aus Ihren Söhnen machen? Man sagte vorhin,
eS habe eine Zeit gegeben, wo die Richtung dahin zog, daß
die jungen Leute vorzugsweise Advokaten, RechtSagenten,
Notarien wurden, wo sie dahin strebten, auf diesem Wege zu Einfluß,
Ansehen und politischer Größe zu gelangen. Was sehen Sie jetzt?
Jetzt macht sich vorherrschend eine andere Richtung geltend,
man wendet sich mehr technischen Fächern zu, weil der Erfolg
dem Interesse der Leute besser entspricht. Ich erinnere nur an
die Stellung eines Etzel, Oberingenieurs der Zentralbahn, der
von den verschiedenen Eisenbahnverwaltungen eine Besoldung
von 45,000 Fr. bezieht. Es ist nun einmal die Richtung der
Zeit, daß die jungen Lente sich vorzugsweise dem Jngenieur-
berufe zuwenden. Auch in anderer Beziehung weiß das
Interesse' sich gellend zu machen. Wenn man im Auslande lieber
wohlfeile ungarische Pferde kauft als theure Schweizerpferdc,
so wird man sich hier am Ende auch fragen: ist es verständig,

viel für ein Produkt auszugeben, daS ich wohlfeiler
von außen bekomme? Glauben Sie, daß die Pferdezucht,
wie sie im Kanton Bern betrieben wird, eigentlich nur eine
Liebhaberei ist, daß man in hundert Jahren gar keine mehr
haben wird, so wie die Bevölkerung dichter wird und ihre
Interessen sich in anderer Richtung Geltung zu verschaf.
sen suchen. Die Chinesen haben gar keine Pferde. Was
das Prämiensystem betrifft, so dürfte es passender sein,
die Prämien etwas zu erhöhen und dafür ihre Zahl' zu
beschränken, weil sonst dem Züchter die Freiheit, unbeschränkt
über seine Thiere zu verfügen, lieber ist, als die Möglichkeit,
einen kleinen Preis zu erhalten. ES ist gut, daß man das
Interesse eines ganzen Bezirks in Anspruch nimmt und den «

Egoismus anspornt, aber Mehrausgaben in einem Momente,
wo die Viehpreise so hoch stehen, halte ich nicht für nöthig.
Der größere Büdgetansatz wird da nicht einen entscheidenden
Einfluß haben. Wenn Sie einmal statistische Vergleichungen
anstellen über die ViehauSfuhr deS KantonS Bern in den
letzten Jahren, so werden Sie mit mir einig sein, daß da sich
die schönsten Prämien finden. Ich bin weit entfernt, dem
Ansätze für Förderung der Viehzucht entgegenzutreten. Es ist
nun einmal hier die Ansicht eingewurzelt, daß man glaubt, nur
das sei gut, waS der Staat unterstütze. Andere Redner führten

daS Beispiel von Waadt und Luzern an, aber ich glaube,
daß die Viehprämien, die Sie im Budget aussetzen, die höchsten
in der Schweiz sind Ich wünsche, dem Kanton ebenfalls
eine schöne Pferde- und Viehrace zu erhalten, aber mir scheint,
mit den Vorschlägen der Regierung in Verbindung mit dem
Antrage der StaatSwirthschaftSkommission lasse sich der Zweck
erreichen, und ich empfehle Ihnen dieselben zur Genehmigung.

Abstimmung:
Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr.
Für den Ansatz a Fr. 10,000 54 Stimmen.
Für weniger 51 „Für den Ansatz o Fr. 10,000 Mehrheit.
Für weniger Minderheit.
Für den Ansatz <1 Fr. 5000 Mehrheit.
Dagegen Minderheit.
Für die Anträge der Herren Gfeller zu

Wichtrach und v. Er lach Handmehr.



125

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1854-1857.

2,172
1,462
2,011

3) Gesundheitswesen:
s. Gesundheitspolizei im Allgemeinen
d. Wartgelder an Aerzte
e. Hebammenschule

Diese Abtheilung wird ohne Einsprache genehmigt.

Fr. 2,500
1,500
3,000

Fr. 7,000

5,427 4) Militärpenstonen
Der Ansah unter Ziff. 4 wird ohne Einsprache genehmigt.

Fr. 4,100

432,831

21,977
12,964
6,873

5) Armenwesen:
á. Ausgaben für das Armenwesen deS alten KantonStheilS, nach 8 85 der StaatSve»

sassung:
1) StaatSbeitrag für die Versorgung der Notharmen an die Armenbehörden der

Gemeinden deS alten KantonStheilS (laut 8 31 des Armengesetzeö von 1357)
Fr. 500.000

2) Unterstützung der notharmen Angehörigen deS alten KantonStheilS,
welche außerhalb desselben sich befinden » 30,000

3) Unterhalt der ArmenverpflegungSanstalt in Bärau, 250 Pfleglinge » 30,000
4) Unterhalt der Knabenerziehungsanstalt in Köniz, 60 Zöglinge „ 10,000
5) Unterhalt der Mädchenerziehungsanstalt zu RüeggiSberg, 55 Zöglinge 5,000
6) Entschädigung an die Armeniuspektoren » 4,000

Auch diese Abtheilung wird von beiden Herren Bericht,
erstattern zur Genehmigung empfohlen mit der Bemerkung,
daß die fraglichen Ansätze theils auf Vorschriften der Verfassung,
theils auf Gesetzesbestimmungen beruhen und das letztjährige

Fr. 579,000

Büdget für das Armenwesen gewissermaßen als Normalbüdget
zu betrachten sei.

Die Büdgetansätze unter litt. werden ohne Einsprache
genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahr»

18S4-4857.

3,077

7,693
3,799

56,416
21,546
31,765
2,567
3,182

28,667
39,729
9,057
2,250
8)119

v. Für das Armenwesen deS ganzen KantonS, nach 8 32, litt, b, 88 46
und 47 deS ArmengesetzeS:
1) Unterhalt der Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder in Landorf,

30 Zöglinge Fr. 8,000
abzüglich das Kostgeld für die verurtheilten Kinder, welches
von der Direktion der Strafanstalten an die Anstalt zu be-

zahlen ist, laut deren Büdgetkredit 3,000

2) Beiträge an die Bezirksarmenanstalten
3) Handwerksstipendien an arme Jünglinge und Mädchen
4) Spenden an Gebrechliche u. s. w. nach dem Armengefetz 8 32 u. f.
5) AuSwanderungSsteuern
6) Landsaßenkorporation
7) Unterstützung und sonstige Kosten der Heimathlosen
3) Kostgeldbciträge für Unheilbare in der Pfründeranstalt des äußern

Krankenhauses
9) StaatSbeitrag an das äußere Krankenhaus, auf Rechnung des Kapitals

von Fr. 70,000 und der Zinse
10) StaatSbeitrag an die Irrenanstalt Waldau
11) Nothfallanstalten
12) Entbindungsanstalt für arme Wöchnerinnen
13) Poliklinik
14) Armenimpfungen

Fr.
Sr.
»

«

»

»

»
»
»
»
»
»

5,000
10,000
5,000

46,000
8,000

30,000
3,000

3,000

10,000
40,000
45,000
8.800
2,000
3,200

TagHlatt d«S Großen Rathes t«s».

'
Fr.

32
219,000
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Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschafts-
kommission, aufmerksam gemacht durch die KantonSbuchhalterei,
spricht die Ansicht aus, eine Summe von Fr. 30,000 dürfte
alS StaatSbeitrag an die Irrenanstalt Waldau genügen, beantragt

daher eine entsprechende Reduktion des Ansatzes Ziff. 19

und empfiehlt im Uedrtgen die Ansätze unter litt. L zur
Genehmigung.

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Auch
die Finanzdirektion hatte vor dem Regierungsrathe die von
der StaatSwirthschastökommissioir vorgeschlagene Reduktion
beantragt, aber die Behörde glaubte, eine Summe von
30,000 Fr. genüge nicht, daher habe ich den Auftrag, Ihnen
einen Ansatz von 40,090 Fr. vorzulegen, obschon ich als
Finanzdirektor die fragliche Reduktion sehr dringend wünsche.
Wie mir mitgetheilt wurde, verlangte man im Anfange nicht
mehr als 30,000 Ar. Ein Beweis, daß nicht ein Kredit von
40,000 Fr. nöthig ist, liegt darin, daß für 1353 der nämliche
Kredit bewilligt, aber nur 30,000 Fr. davon erhoben wurden.
ES liegt zwar ein Bridget der Waldau vor, nach welchem ein

StaatSzuschuß von 39,000 Fr. verlangt wurde, aber mir schien,

einzelne Ansätze seien zu hoch. Der Ansatz von 10,000 Fr.
für daS äußere Krankenhaus stützt sich auf einen GroßrathS-
beschluß vom 28. Februar 1853. DaS Vermögen der Anstalt
belief sich im Jahre 1846 auf Fr. 393,000, Ende 1357 noch

auf Fr. 820,000, so daß nach Abzug des Kapitalverlustes auf
Zehnt- uuv Bodenzinsen ein Rückschlag von Fr. 73,000
vorhanden war. ES fragte sich nun, ob der Staat verpflichtet
sei, diesen Rückgang zu vergüten. Der Große Rath erkannte,
eine solche Verpflichtung liege dem Staate nicht ob, dagegen
habe die Regierung die Oberaufsicht über diese Korporation
und sei die Summe von Fr. 70,000 zu ersetzen in jährlichen
Beiträgen, von Fr. 10,000, wovon vorab der ZinS von Fr. 2800
zu bezahlen, der Rest des Kapitals bis 1866 zu tilgen sei.

Zugleich wurde die Direktion deS Innern angewiesen, die

nöthigen Anordnungen zu treffen, daß keine Defizite mehr
entstehen. '

Dlösch. Für die Irrenanstalt Waldau werden von der
Regierung 40,000 Fr. verlangt, die StaatSwirthschaftskom-
misston beantragt eine Reduktion auf 30,000 Fr. In der
Kommission stimmte ich diesem Antrage bei, heute werde ich

als Mitglied des Großen Rathes nicht dazu stimmen, sondern

zum Antrage der Regierung und zwar deßhalb, weil mittlerweile

der Präsident der Verwaltungsbehörde mir schriftlich die

Mittheilung machte, daß ein Kredit von Fr. 40,000 nöthig sei.

Die Veranlassung zum Antrage auf Reduktion des Ansatzes
war einfach die, daß der in der Staatswirthschaftskommission
anwesende Beamte der Finaiizdireklton erklärte, im letzten Jahre
hätte ein Kredit von 30,000 Fr. genügt, daher werde voraussichtlich

auch jetzt nicht mehr nöthig sein. Nun ergibt sich

aber aus dem Berichte, welchen der Präsident der Verwaltungsbehörde

mir mittheilte, daß im laufenden Jahre verschiedene

Aenderungen nothwendig sind. Vorerst kommt die Auszahlung
der Pfarrbesoldung von 1700 Zr„ während bis jetzt ein eigener
Geistlicher für die Waldau nicht angestellt war. Die zweite
Aenderung liegt in der Erhöhung der Besoldung deS Wärter-
und Dienstpersonals, die drille in der Eröffnung von mehrern
bisher nicht verwendeten Krankensälen, indem nun die volle
Zahl von 230 Kranken aufgenommen wird. Es ist klar, daß
diese mehr kosten als 130. Nebstdem kommen 5 Beamte und
36 Angestellte in Betracht. Endlich sind unvermeidliche
Reparaturen vorzunehmen, die voriges Jahr nicht begonnen oder
nicht ausgeführt werden konnten. Angesichts dieser Umstände
erscheint mir die Boraussetzung, unter welcher die Slaarswirth-
schaftskommission eine Reduktion beantragte, irrig und ich stimme
daher für einen Ansatz von 40,000 Fr.

Dr. Lehmann, RegierungSrath. Ich gebe zu, daß,
obschon ich die Aufnahme eineS Kredites von 40,000 Fr ver¬

langte, dieser Ansatz etwaS zu hoch sei. Ich will daher vor
Allem die Gründe angeben, wie eS kam, daß er so hoch ist.
Man verlangte seiner Zeit die Vorlage eines BüdgetS von der
Jrrenanstat Waldau, daS sehr hoch ging, und einen Staatsbeitrag

von 46,000 Frp verlangte. Ich gab mir damals.Mühe,
zu untersuchen, waS die Anstalt nöthig habe und schlug mit
Rücksicht auf die bestehenden LebenSmittclpreise die Aufnahme
eines Ansatzes von 40,000 Fr. dem Regierungsrathe vor. Man
nahm eS sehr übel, Über der RegierungSrath genehmigte den
Antrag. Es ging und zwar so, daß man im Jahre 1857
einen Aktivsaldo in Baarschaft und Vorräthen hatte im Be,
trage von 8000 Fr. Der Grund, daß ich für 1853 und 1859
gleichwohl einen Kredit von 40,000 Fr. verlangte, liegt darin,
daß ich noch keine vollständige Rechnung hatte, sonst hätte ich
mich bei der Büdgetberathung von 1858 nicht so gegen den
damaligen Antrag der StaalSwirthschaflSkommisfion gesträubt.
Ich ging von der Ansicht aus, die Anstalt soll auf gehörigem
Fuße eingerichtet sein. Nach dem heutigen Antrage der Staats-
wirtbschaftSkommisston wäre der Rückschritt zu stark, wenn auch
der Büdgetansatz etwas zu hoch sein mag; dagegen glaube ich,
man könnte einen Mittelweg einschlagen. Es figurirt auf der
Rechnung eine außerordentliche Einnahme von ungefähr 5000 Fr.,
die auch auf das Büdget von 1858 einwirkte, denn ohne die.
selbe wären während deS letzten Jahres ungefähr 35,000 Fr.
erhoben worden. Daher möchte ich wenigstens einen Ansatz
von 35,000 Fr. bewilligen. Es stehen übrigens für 1859 auch
außerordentliche Ausgaben bevor, und das Resultat ist dann
um so ungünstiger, wenn keine außerordentliche Einnahme
vorhanden ist, und man kann froh sein, wenn man für 1859 mit
einem Kredite- von 35,000 Fr. auskommt. Die Anstalt ist
vollständig befetzt, mit Ausnahme der Abtheilung der Pensionäre,
aber eben in letzterm Umstände liegt der Grund, warum das
Büdget sich etwas ungünstiger stellt, indem man setner Zeit
auf die Zunahme der Kostgelder rechnete. AuS allen diesen
Gründen möchte ich Ihnen dringend empfehlen, wenigstens einen
Kredit von 35,000 Fr. zu bewilligen. --

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS erklärt,
daß eS nicht in der Absicht der Finanzdirekrion liege, das
Bestehen der Anstalt unmöglich zu mächen, vielmehr sei èS Sache
deS Staates, die nöthigen Fonds dafür zu liefern, und auf die
Zusichcrung, daß wenigstens 35,à Fr. nöthig seien, möge
dieser Kredit bewilligt werden. Dagegen erscheinen im Spezial»
büdget der Anstalt einige Ansätze etwaS hoch, so der Ansatz für
Eß» und Trinkgeschtrr mit 700 Fr., für den Unterhalt der
Gebäude mit 1500 Fr., für Befeurung und Beleuchtung mit
11,600 Fr., 420 Pfd. Kerzen u. s. w.

Der Herr Berichterstatter der StaatswirthschaftSkom-
mission schließt sich auf die Erklärung deS Herrn Blösch dem
Antrage an, den Ansatz unter Ziffer 10 nur auf 35,000 Fr.
zu rcduziren, regt aber die Frage an, ob die finanziellen
Verhältnisse der Anstalt nicht dadurch verbessert werden könnten,
daß die Pensionsgelder von bemittelten Irren höher gestellt würden,

und weiöt auf die Anstalt in Pröfargier hin, die sich selbst
erhalte, indem sie von den reichen Irren ein den Verhältnissen
entsprechendes Kostgeld verlange, daS bis auf 8 Fr. täglich
betragen könne und mit Rücksicht auf die Umstände keineswegs
zu hoch sei.

Abstimmung!
Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr.
Für den Ansatz Zifsir 10 von Fr. 40,000 Minderheit.
Für dessen Reduktion auf Fr. 35,000 Gr. Mehrh.

Schluß der Sitzung: 1^ Uhr Nachmittags,

Der Redakwr»

Fr. Faß bind,
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Mittwoch den 9. März 1859.

Morgens um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze deö Herrn Presidenten Nig geler.
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Jakob; Batschelet, Biedermann, Botteron, Brand «Schmid,
Brechet, Brunner, Bützberger, Carlin, Chevrolet, Chopard,
Corbat, Dähler, Egger, Engemann, Feune, Fleurv, Frieden,
Frotdevaur, Geiser, Gfeller, JohaNn Ulrich; Girardin, Gobat,
Gouvernon, Großmann, Guenat, Hcnnemann, Hermann, Herren,
Hirsig, Hofer, Hoffmeher, Jaquet, Jcannerat, Jmboden,
Jmhoof, Samuel; Kalmann, Känel, v. Känel, Käser, Kaiser,
Karlen, Johann Gottl.; Karlen, Jak.; Kasser, König, Koller,
KrebS, Gemeindspräsident; Lehmann, Joh. Ulrich; Lehmann,
Daniel; Lenz, Lovial, Marquis, Marti, Meister, Morel,
Oeuvray, Pallain, Paulet, Prudon, Reichenbach, Karl;
Riat, Rosselet, RöthliSberger, Johann; Roth in Niederbipp,
Salzmann, Schären, Schertenleib, Schmid, Rud.; Schmutz,
Schneider, Joh. ; Schon, Friedrich; Steiner, Jakob; Stockmar,
Streit, Bendicht; Tièche, Trorler, v. Wattenwyl von Hab-
stetten,Wirth und Zbtnden.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Jndermühle,
AmtSnotar; Reichenbach, Friedrich; Schürch, Sigri, Theurtllat
und Thönen; ohne Entschuldigung: die Herren Affolter,

Das Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohn« Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Ta g es o r d n n n g

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

tS54-1857.

4,600
6,393

Fortsetzung der Büdgetberathungpro 1359.

(Siehe GroßrathSverhandluNgen der vorhergehenden Sitzung, Seite 111 ff.)

ill Direktion der Justiz und Polizei und des Kirchenwesens.

1) Kosten des DirektorialbüreauS:

. Besoldungen des ersten und zweiten Sekretärs

. Büreaukosten
Fr- 4,600

7,500

Fr. 12,100

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter des Regie-
rungSratheS, empfiehlt die Ansätze dieser Abtheilung zur
Genehmigung, obschon sie nicht ganz dem Durchschnitte entsprechen,
aber durch die Verhältnisse geboten erscheinen.

Dr. v. Gonzenbach, als Berichterstatter der StaatS-
wtrthschastskommission, schließt sich dem Antrage der Finanz-
direktion an, jedoch mit dem Wunsche, daß die wirkliche
Ausgabe das Nothwendigste nicht überschreite.;

Migv, Direktor ver Justiz und Polizei, beruft sich auf
den Durchschnitt der letzten vier Jahre, um zu zeigen, daß die
Behörde in der Benutzung der bewilligten Kredite nicht weiter

gehe, als die Umstände es erfordern, spricht aber den Wunsch
auS, daß der Große Rath die vorliegenden Ansätze nicht re-
duzire, indem die Justizdirektion von einem Tage zum andern
in den Fall kommen könne, Untersuchungen von Büreaur
anzuordnen, wie z. B. in letzter Zeit durch die Ernennung zweier
Kommissarien, welchen die Untersuchung und Begutachtung
der von den AmtSschreibern besorgten Grundbuchbereintgung
übertragen wurde, so daß die Direktion allerdings deS

verlangten Kredites bedürfe.

Die Büdgetansätze unter Ziff. 1 werden durch das Handmehr

genehmigt.
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1854—1857.

4,500
7,034

22,177
3,2S5
9,316

225

2) Centralpolizei:
2. Besoldungen des Chefs und des Sekretärs
b. Büreaukosten
c. GefangenschaftSkosten in der Hauptstadt
6. Verschiedene Polizeiausgaben:

Entdeckung und Einbringung von. Verbrechern, Paß-, Fremden-, Markt-
und Hausirpolizei, Armenfuhranstalt

Fr. 4,500
7,000

14,000

10,000

Fr. 35,500

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Es ist
nicht zu vergessen, daß beider Berechnung deS Durchschnittes litt, e

noch die schlimmen Jahre 1854 und 1855 und zum Theil auch
noch 1856 Einfluß hatten, indem damals viele Untersuchungsgefangene

genährt werden mußten. Im Jahre 1857 verminderten

sich diese Kosten bedeutend, und betrugen nur Fr. 11,545.
Die Regierung beantragt daher einen Ansatz von Fr. 14,000,
die Staatswirthschaftskommission will dagegen noch weiter
gehen und schlägt eine Reduktion des Ansatzes auf Fr. 12,000
vor. Die Finanzdirektion glaubt, die Justizdirektion sollte damit
auskommen mögen. Im Uebrigen empfehlt ich Ihnen die

vorliegenden Ansätze zur Genehmigung.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommission.
Sie sehen hier gegenüber dem Büdgetansaye von 14,000 Fr.
allerdings einen Durchschnitt von Fr. 22,177, indessen zeigte

Ihnen der Herr Finanzdirektor bereits, daß der Unterschied von
frühern ungünstigen Jahren herkomme. Im Jahre 1357 wurde
nur 11,545 Fr. ausgegeben, und die StaatSwirthschaftSkommission

konnte durchaus nicht einsehen, warum diese Kosten im
Jahre 1859 mehr betragen sollten. Im Gegentheile, eS sprechen

zwei Gründe gegen den höhern Ansatz: erstens die wohlfeilen
Lebensmittelpreise und zweitens der nicht mangelnde Verdienst.
Es ist daher zu hoffen, daß die wirkliche Ausgabe sich nicht
höher belaufe als im Jahre 1857; indessen wollte die
Kommission bei der Reduktion nicht weiter gehen als auf 12,000 Fr.
Sie dürfen diesen Ansatz um so mehr annehmen, als die Behörde
sich zu behelfen weiß und im gegebenen Falle einen Nachkredit
verlangt; dagegen ist man leicht geneigt, weniger sparsam zu
sein, wenn man bei voller Kasse ist. ES ist natürlich, daß
jeder Direktor bei der Entwerfung seines BüdgetS mit der
großen Kelle mißt. Geht eS, wohl und gut, geht eS nicht, so

weiß man sich am Ende auch mit einem kleinen Kredite zu
behelfen.

Migy) Justizdirektor, bekämpft daS System der
StaatSwirthschaftSkommission, die Büdgetansätze allzusehr zu reduziren,

weil die Verwaltungsbehörden dann leicht in die Lage kommen
können, mit Nachkreditbegehren vor den Großen Rath zu
gelangen wie eS in letzter Zeit öfter geschah; der Sprechende
will indessen nicht näher auf Details eintreten und sich dem Antrage
der StaatSwirthschaftSkommission nicht widersetzen, gibt jedoch
dem Großen Rathe folgendes zu bedenken Wenn der Staat
die bedeutenden Einkäufe für die Gefangenschaften nach dem
Beispiele eines guten HauövaterS gegen Baar mache, so
bekomme er die Sache billiger und bestehe man besser dabei, als
wenn man die Ankäufe auf Kredit mache. Die BerwaltungS-
beamten der Strafanstalten hätten den dringenden Wunsch
ausgesprochen, daß man mit der Schuldenmacherei aufhöre
und nicht immer mit Nachkredtten vor den Großen Rath treten
muß.

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS ist mit
der Anschauungsweise der Justizdirektion nicht unbedingt
einverstanden, wünscht aber, in Uebereinstimmung mit derselben, ein
Büdget aufzustellen, das wahr und klar sei, das nicht höhere
Ansätze enthalte, als die Umstände in Wirklichkeit erfordern.
Der Redner schließt mit der Bemerkung, wie einfach die
Ausstattung der Lokalitäten der Finanzdirektion sei, wie er letztes
Jahr einen Spiegel anzuschaffen versucht, aber Angesichts der
geringen Kassarestanz von 1 Fr. 31 Ct. davon abstrahirt habe.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommission

wiederholt den schon früher ausgesprochenen Wunsch,
daß die Behörden mit möglichster Sparsamkett zu Werke gehen
mögen, ohne daß man deßhalb meinen sollte als müßten die
Leute in der Gefangenschaft Hunger leiden.

Die Ansätze unter Ziffer 2 werden nach dem Ansätze der
StaatSwirthschaftSkommission durch das Handmehr
genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1854—1857.

6,5 l0
61,105

23,533
2114

1,693

3) Justiz und Polizeiausgaben in den Amtsbezirken:
». Kriminalpolizeikosten
b. GefangenschaftSkosten: Unterhaltungskosten, medizinische Besorgung der

Gefangenen und Ankauf von Gefangenschaftseffekten
c. Judizialkosten, incl. Rechts- und BetreibungSkosten

6. Verschiedene Polizetauögaben:
1) Allgemeine Polizeikosten
2) Belohnungen für Lebensrettungen
3) Löschanstalten, Unterhalt und Musterungen über Löschgeräthschaften deS

Staates und Taggelder der Inspektoren bei diesen Musterungen
4) Drucksachen, Formularien, Einbände ie.

e. Maß- und Gewichtsinspektion

Fr. 6,500

„ 48,100

„ 20,550

2,100

2,700

Fr. 79,950



Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Die
StaalSwirthschaftSkommission beantragt auch hier zwei Reduktionen,

mit denen die Finanzdircklion einverstanden ist, nämlich
die Herabsetzung des Ansatzes a auf 6000 Fr. und deS

Ansatzes t» aus 40,000 Fr. Bei litt, s beträgt der vierjährige
Durchschnitt Fr. 6510, die wirkliche Ausgabe im Jahre 1857

Fr. 6036. Unter die Kriminalpolizeikosten fallen die Rekom-

penzen an Polizeiangestellte, Gemeinden und Privaten, Reise-
gelter für Transporte, die Kosten der gerichtlichen medizinischen

Untersuchungen und Sektionen. WaS den Ansatz 1» betrifft,
so hält die Finanzdirektion die von der Staatswirthschaftskommission

beantragte Reduktion auf 40,000 Fr. für zuläßig.
Im Jahre 18Z7 betrug die wirkliche Ausgabe für Gefangen-
schastSkosten 42,618 Fr. Unter die Judtztalkosten fallen die

Reisekosten für Beamte, Zeugengelder, Ausgaben für Erperten
und Uebersetzer, Entschädigung für Freigesprochene, Kosten der

Vollziehung :c. Im Jahre 1857 betrug die wirkliche Ausgabe
auf diesem Posten Fr. 18,553, während der vierjährige Durchschnitt

Fr. 23,533 beträgt. Für Maß« und Gewichtsinspektion
wurden im Jahre 1337 Fr. 797 ausgegeben, also fast 2000 Fr.
weniger, als die Justizdirektion für 1359 verlangt.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkom-
misflon beantragt in Uebereinstimmung mit demjenigen deS

RegierungSratheS und mit Rücksicht auf die veränderten Ver.
Hältnisse die Reduktion deö Ansatzes a auf Fr. 6000 und deS

Ansatzes b auf Fr. 40,000.
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Migy, Justizdircktor, gibt zu, daß sich die
Gefangenschaftskosten in den letzten Jahren bedeutend vermindert haben,
möchte jedoch in der Reduktion nicht weiter gehen als auf
42,000 Fr., indem er keinen Grund sieht, für 1359 weniger
auszusetzen, als man im Jahre 1857 brauchte.

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS spricht
die Ansicht aus, die Justizdirektion werde ihre Rechnung auf
den Judtzialkosten und auf dem Ansätze für Maß, und
Gewichtsinspektion finden, da diese beiden Posten höher büdgetirt
erscheinen, als die wirkliche Ausgabe im Jahre 1857 betrug.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkom-
mission hält an seinen Anträgen fest und glaubt, die
Verwaltungsbehörde werde sich um so eher zu helfen wissen, als es
ihr gestaltet sei, ein allfälliges Defizit durch einen Kredit
derselben Abtheilung zu decken.

Abstimmungr

Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr.
Für Reduktion deS Ansatzes a auf 6000 Fr. „
Für Reduktion, deS Ansatzes b auf 40,000 Fr. Gr. Mehrheit.
Dagegen Minderheit.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

4854-t8S7.

110,713

4) Strafanstalten:
s. Strafanstalt in Bern (530 Sträflinge):

Verwaltungskosten
Nahrung
Verpflegung

Muthmaßlicher Verdienst der Anstalt:
Fabrikation
Landwirthschaft
Taglohn, Akkordarbeiten, Zieglerei u. s. w.

Erforderlicher Zuschuß des Staats
b. Strafanstalt in Pruntrut (110 Sträflinge):

Verwaltungskosten
Nahrung
Verpflegung

Muthmaßlicher Verdienst der Anstalt-
Fabrikation
Landwirthschaft
Taglohnarbeiten u. s. w.

Erforderlicher Zuschuß deS Staats
c. ZwangSarbeiisanstalt in Thorberg (320 Sträflinge)!

VerwaltungSkosten
GebäudezinS und Unterhalt
Nahrung
Verpflegung

Muthmaßlicher Verdienst der Anstalt:
Erlös von Arbeiten
Landwirthschaft
Kostgelder

52,731 Erforderlicher Zuschuß des Staats

»agdlatt des Großen Rathes lss».

19,350

Kr. 47,000

„ 104,000

„ 77,000

Fr. 228,000

Fr. 53,000

„ 27,000

„ 63,000

Fr. 5,500

„ 24,000

„ 6,500

Fr. 8,000

„ 6,000
6,000

Fr. 8,000

„ 6,000

„ 47,600

„ 17,400

Fr. 13,000

„ 19,000

„ 1,000

143,000

Fr. 30,000

Fr. 36,000

Fr. 20,000

Fr. 16,000

Fr. 79,000

Fr. 33,000

Fr. 46,000
33



6. Rettungsanstalt für verwahrloste Knaben in Landorf:
Kostgeld für die in diese Anstalt verurcheilten Kinder Fr. 3,000

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die
Verwaltung der Strafanstalten in Bern verlangte einen

StaatSzuschuß von 100,000 Fr.; im Jahre 1857 betrug die

Ausgabe 89,078 Fr., der vierjährige Durchschnitt dagegen
beträgt 110,718 Fr Für die Strafanstalt in Pruntrut betrug
der Zuschuß des Staates im Jahre 1857 Fr. 17,216. Die
Zahl der Sträflinge ist übertrieben auf 530 berechnet; im Jahre
1857 betrug sie noch durchschnittlich 545. Diese Kosten sind

ziemlich groß und ich habe die Ahnung, man sollte eS viel
wohlfeiler machen können, um so mehr, als die Sträflinge
immer beschäftigt stnv, sei eS bei Eisenbahnen oder bei andern
Bauten; immerhin ist es eine bloße Ahnung, die ich habe, da
ich die Verhältnisse der Strafanstalten noch nicht so genau zu
studiren im Falle war, um bestimmte Anträge zu stellen. Dagegen
regte Herr Großrath Lehmann letzten Montag die. Frage an,
ob nicht die Strafanstalt von Bern nach FrieniSbcrg verlegt
werden könne. Die Finanzdirektion könnte, so viel als eS sie

betrifft, die Erheblichkeit eines solchen Antrages nicht zugeben.
Diese Verlegung würde zu bedeutenden Konsequenzen führen,
da in Frientsberg dieselben baulichen Einrichtungen getroffen
werden müßten, wie hier; denn eS ist klar, daß die

Gefangenen nicht in einem gewöhnlichen Gebäude untergebracht
werden können. DaS hiesige Lokal wäre dann unnütz. Ich
gebe zu, wenn man die Strafanstalt in die Nähe einer großen
Domäne verlegen könnte, daß große Vortheile damit verbunden
wären, aber ich glaube, gegenwärtig sei diese Verlegung
schlechterdings nicht möglich. In Betreff der ZwangSarbeitsanstalt
von Thorberg stellt die StaatSwirthschaftskommisston einige
Anträge, mit denen die Finanzdirektion einverstanden ist.

Herr Berichterstatter der Staatswirthschaftskommission.
Der Herr Finanzdireklor hat Ihnen bereits eine Ahnung
ausgesprochen, daß die Verwaltung der Strafanstalten etwas
wohlfeiler eingerichtet werden könnte, die StaatSwirthschaflS-
kommission hat dieselbe Ahnung, dennoch beantragt sie keine

Reduktion, namentlich deßwegen, weil in den letzten Jahren
wiederholt Nachkredite verlangt werden mußten. Die
Kommission ist ganz der Ansicht, das Bridget solle so eingerichtet
werden, daß man sich innert dessen Schranken bewegen kann,
dennoch hält sie eS für möglich, einen geringeren StaatSzuschuß
aufzunehmen, weil die LebenSmittelpreise in den letzten Jahren
billiger geworden, der Verdienst der Anstalt dagegen sich

vermehrt hat. Anders verhält eS sich mit der Zwangsarbeits-
anstalt von Thorberg, deren Ansätze für den muthmaßlichen
Verdienst die StaatSwirthschaftSkommission bei Vergleichung
mit den dteßfälligen Einnahmen der letzten Jahre als zu niedrig
angeschlagen betrachten muß. ES werden folgende
Modifikationen beantragt:
Erlös von Arbeiten statt Fr. 13,000 Fr. 18,000
Landwirthschast „ 19,000 ^ 25,000
Kostgelder wie im Voranschlag » 1,000 „ 1,000

mithin statt Fr. 33.000 Fr. 44,000
Dadurch wird der erforderliche Zuschuß des Staates von
Fr. 46,000 auf Fr. 35,000 reduzirt. Die Kommission stützt
sich bei diesen Anträgen auf die letzten Rechnungsergebnisse.

Migy, Justizdirektor. Ich möchte der StaatSwirth-
schaftSkommission meinen Dank aussprechen, daß sie bezüglich
der Strafanstalten keine Reduktion beantragt, denn ich habe
die Ueberzeugung, daß wir dann dieses Jahr ohne Nachkredit
fahren können. In Betreff der ZwangSarbeitsanstalt von
Thorberg habe ich kein kompetentes Urtheil, doch möchte ich
daran erinnern, daß alle, die den dortigen Verwalter kennen»
darin übereinstimmen, daß er ein vortrefflicher Beamter und
Verwalter ist. Ich zweifle daher, daß die Ansätze des Vor¬

anschlages sich weit von der Wirklichkeit entfernen. Dagegen
möchte ich den Antrag stellen, den Ansatz von 6000 Fr. für
GebäudezinS und Unierhalt zu streichen. Für die Strafanstalten

von Bern und Pruntrut wird zu diesem Zwecke gar nichts
angesetzt und ich möchte fragen, warum für Thorberg ein
anderes Verhältniß angenommen werden soll, da doch diese
Anstalt unter den Strafanstalten erscheint. Vor der Reform
des Armenwescns wurde dieselbe immer als eine Armenanstalt
behandelt, und damals mochte man Gründe dafür haben, daß
sie der Domänenkasse einen Zins zahle. Seither haben sich
aber die Verhältnisse bedeutend verändert, indem die Anstalt
als Strafanstalt im Bridget erscheint und als solche nicht mehr
unter der Direktion des Innern, sondern unter der Direktion
der Justiz und Polizei steht. Man kann allerdings sagen, eS

habe in praktischer Beziehung keinen großen Werth, indem der
einzige Unterschied darin besteht, daß die Domänenkasse ein
Passivum statt ein Aktivum hat, denn der Staat ist eS, welcher
auch zum Unterhalt der Gebäude der Anstalt das nöthige
Geld liefert.

Revel bemerkt, daß er den Antrag des Herrn Justtz-
direktorS nicht bekämpfe, nur müsse dann die gleiche Summe
auch von den Einnahmen abgezogen werde», damit es nicht
eine Mißrechnung gebe.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes gibt
den Antrag des Herrn Migy nicht als erheblich zu, da der
fragliche Posten bereits in den Einnahmen erscheint.

Auch der Herr Berichterstatter der StataSwirthschafts-
kommisston unterstützt die Ansicht deS Herrn Finanzdirektors,
und erinnert daran, wie verschieden man rechnen könne- So
sei z. B. daS Postgebäude früher in den Postrechnungen nie
erschienen; als aber die Eidgenossenschaft den Vertrag mit dem
Kanton Bern einleitete, habe dieselbe verlangt, daß das
Postgebäude in Rechnung gebracht und von den Einnahmen
abgezogen werde, ein Umstand, welcher dem Kanton Bern
gegenüber der Eidgenossenschaft einen bedeutenden Ausfall zuzog.
Der Rebner sieht daher keinen Grund, hier die Rechnungsart
zu ändern, um so weniger, als Thorberg doch nicht ganz unter
die Strafanstalter» eingereiht werde.

Abstimmung

Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr.
Für den Antrag der StaalSwirthschaftS-

ko m mission „
Für den Antrag des Herrn RegierungSrath

Migy Minderheit.

Lehmann zieht seinen Antrag zurück.
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahr«

1LS4-1857.
580 5) Gesetzgebungskommission und Gesetzesrevisionskosten Fr. 5,000

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Dieser
Ansatz ist bedeutend höher als der Durchschnitt; die Ausgabe
im Jahre 1857 betrug 990 Fr. Indessen wurde eine Revision
der Gesetze und Dekrete angeordnet und ist dieselbe vom
Redaktor ziemlich vollendet; eine Kommisston hat jedoch die Arbeit
zu untersuchen, welche sehr nothwendig war, um auS dem

bisherigen Labyrinthe herauszukommen.

Bernard will den Kredit für die Gesetzgcbungskommission
nicht bestreiken, spricht aber bei diesem Anlasse den Wunsch
auS, daß die auf die Gesetzgebung deS Jura bezüglichen
Arbeiten bald beendigt werden möchten. Der Jura leide unter
dem gegenwärtigen Zustande seiner Gesetzgebung, denn er besitze

noch heute das französische Gesetz in GeldStagSsachen, ein
Gesetz, daS für das Land ruintrend wirke. Der Sprechende
ersucht daher den Herrn Justizdirektor, dahin zu wirken, daß
die vom Jura seit langer Zeit mit Einmuth ausgesprochenen
Wünsche untersucht werden, denn es sei Zeit, daß denselben

Rechnung getragen und die auf die Revision seiner Gesetzgebung
bezüglichen Arbeiten beendigt werden.

Migy, Justizdircktor. Was die Revision der Gesetze

und Dekrete im Allgemeinen betrifft, so wissen Sie, daß in
der Person deS Herrn Professor Leuenberger ein Redaktor
ernannt wurde. Die von ihm begonnene Arbeit, namentlich
die chronologische Zusammenstellung der noch geltenden
Bestimmungen, wurde schon im Monat April vorigen JahreS
vollendet; indessen wurde die Sache durch den Wechsel der
Behörden etwas verzögert. Wir waren darüber einverstanden,
daß diese Arbeit auf Ende deS JahreS 1853, nicht in der
Mitte desselben, abzuschließen sei. Da Herr Leuenberger
höchstens noch bis Ostern mit dieser Revision beschäftigt ist,
so wurde eine Spezialkommission ernannt, die wahrscheinlich
einen oder zwei Revisoren auS ihrer Mitte bestellen wird, um
das Ganze zu untersuchen. ES ist eine vortreffliche Arbeit.
Dieselbe Kommission wird sich dann auch mit der Frage zu
beschäftigen haben, ob man sofort zum Drucke deS noch Geltenden
schreiten, oder vorher noch gewisse Theile der Gesetzgebung
vereinigen wolle, um die Sammlung zu vereinfachen. Die
Arbeit ist also so weit vorgerückt, daß man sie bis Ende deS

JahreS wird vollenden können. In Betreff des Jura ist die

Nothwendigkeit vorhanden, daS GeldStagSverfahren nach dem
französischen Gesetze zu vereinfachen, ebenso daS Hypothekarsystem,

welches im katholischen Landestheile noch in Kraft
steht. Es wurde auch eine Kommission niedergesetzt, um diese
gesetzgeberischen Arbeiten vorzuberathen; die Arbeit wurde aber
noch nicht abgeliefert. Man wende sich also an die betreffenden
Herren, damit die Beschlüsse vollzogen werden können. Die
Regierung hat alles gethan, was sie thun konnte, indessen
wird man auch zugeben, daß eine solche Arbeit nicht an einem
Tage gemacht werden kann. Es sah sich Jemand veranlaßt,
den Gegenstand in französischen Zeitungen zu erörtern. Die
Kommission hatte nämlich in der Person des Herrn Bezirksprokurator

Moschard einen Referenten ernannt, der sich zugleich auch
mit dem Strafgesetzbuche zu befassen hat. Bei diesem Anlasse
bot sich die Frage, ob es nicht möglich sei, beide Kantonstheile
zu vereinigen, und der Referent erhielt den Auftrag, einen
Entwurf in diesem Sinne zu bearbeiten. WaS geschah nun?
Am Ende deS letztverflossenen Dezembers schickte man der
Justizdirekiion eine Sammlung von etwa 50 Artikeln zu, welche
Definitionen über Verbrechen, Vergehen, Polizeiübertretungcn
enthielten, wie man sie in allen Strafgesetzbüchern findet;
eine eigentliche Kodifikation zu dem angegebenen Zwecke wurde
aber nicht geliefert. Im Januar trat der Nationalrath
zusammen, und da hatte man nicht immer Zeit, sich nur mit
gewissen Persönlichkeiten zu beschäftigen. Die erwähnte
Kommission wird sich auch kaum veranlaßt sehen, auf die
eingesandten 50 Artikel einzutreten, sondern etwas Zusammenhängendes

wünschen. Kaum waren einige Tage verflossen, als
in jurassischen Zeitungen dem Redaktor die vortreffliche Arbeit
verdankt wurde, mit dem Bedeuten, eS sei der Entwurf eines

ganzen Strafgesetzes der Justizdirekiion eingesandt worden, die
Kommission sei aber noch gar nicht zusammengetreten. Die
letztere wird sich in nächster Zeit im Jura, wo ich mich einige
Tage aufhalten muß, versammeln. Ich schließe mit der
Bemerkung, daß es oft bemühend ist, in den Behörden zu sitzen,
wenn man solche Sachen in den Zeitungen lesen muß, und
sah mich daher veranlaßt, dem Großen Rathe über den
Sachverhalt Auskunft zu ertheilen.

Der Ansatz unter Ziffer 5 wird durch daS Handmehr
genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahr«

t8S4-1857.

471
439,293

112,920

904

5,770

6) Ktrchenwesen:
a. Büreaukosten, Konsekrationskosten, Taggelder und Reisevergütungen
d. Besoldungen der protestantischen Geistlichkeit nach vorhandenen Gesetzen

und Beschlüssen
c. Besoldungen der katholischen Geistlichkeit nach vorhandenen Gesetzen und

Beschlüssen
ck. Synodalkosten: für Sekretariatsauslagen, Druckkosten, Retseentschädigungen

und Taggelder an die nichtgeistlichen Mitglieder der Synode
e. Lieferungen zum Dienste der Kirche:

1) Beischüsse an Kollaturen und äußere Geistliche Fr.
2) Beiträge an die reformirten Kirchen zu Solothurn und Luzern

à Fr. 580 und an die Kirchenbauten
3) Beischüsse an geistliche Korporationen und Kirchengüter
4) StaatSbeitrag an die Predigerbibliothek
5) MiethzinS für die reformirte Kirche zu DelSberg

»
»
»
»

Fr.

3,923

5,160
64

100
213

700

490,409

116,571

1,000

9,470

Summe für daö Kirchenwesen Fr. 513,150
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Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS
empfiehlt die Ansätze dieser Abtheilung zur Genehmigung mit der

Bemerkung, daß dieselben meistens auf vorhandenen Gesetzen

beruhen und nur diejenigen unter litt, e nicht als bleibend

betrachtet werden können.

Die Büdgetansätze unter Ziff. 6 werden durch daS Handmehr

genehmigt.

Summe für die Direktion der Justiz und Polizei und des
Kirchenwesens Fr. 374,100.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1854-1857.
IV. Direktion der Finanzen.

2,600
3,191

1) Kosten des DirektorialbüreauS:
». Besoldung deS Sekretärs
b. Bürcaukosten

Fr.
»?

2,600
3,400

3,500
2,600

17,224

2) KantonSbuchhalteret und KantonSkassa:
». Besoldung deS Buchhalters
6. Besoldung deS Kassiers
c. Büreaukosten und Portovergütungen

Fr.
»
5/

3,500
2,600

18,000

22,010
833

3) Amtsschaffner:
». Gehalte derselben
t». Büreaukosten und Porti

Fr.
»

22,400
1,200

Fr. 6,000

Fr. 24,100

5,315

200

4) RcchtSkosten für die gesammte Finanzverwaltung
5) Zins der Zehnt- und LodenzinS-LiquivationS-Schuld Fr. 1,630,000
6) ZinS der Nydeckbrückenschülv Fr. 175,000
7) Triangulation und topographische Aufnahme deS alten KantonS
8) Tclegraphenwesen: Beitrag an die Unterhaltungskosten laut Vertrag

Summe für die Direktion der Finanzen

Fr. 23,600
5,000

67,200
6,125

14,000
200

Fr. 146,225

Herr Ber ichterstatt er deS RegierungSratheS. Wie ich

Ihnen bereits bemerkte, wurde letztes Jahr der Kredit für daS

D,irektorialbüreau bis auf Fr. 1. 31 gebraucht und erscheint

daher derselbe wieder mit dem nämlichen Ansätze. In Betreff der

Bürcaukosten der Buchhaltern ist zu bemerken, daß die dreizehn

Angestellten derselben eine Besoldung von Fr. 16,460 erhalten

und für Porti und Rechnungssormularien Fr. 1540 anzusetzen sind.

Ueber die Ansätze unter Ziffer 3 habe ich nichts zu bemerken.

Was dagegen Ziffer 4 betrifft, so kann man froh seln, wenn

man mit 5000 Fr. auskommt. Im Jahre 1857 betrug die

Ausgabe 3957 Fr., war aber im folgenden Jahre schon größer.

Der Zins der Zehnt- und BodenzinsliquidationSschuld beträgt

Fr. 67,200 auf ein Kapital von Fr. 1,680,000; daS

Guthaben beläuft sich aus 870,000 Fr., so daß ein Ausfall
von 810,000 Fr. entstehen wird. Bezüglich der Nydeckbrücken-

schuld wurde am 23. Februar 1853 ein Vertrag geschloffen,

laut welchem der Staat die Brücke übernahm mit Verzicht,

leistung auf seine 200 Aktien; auch die Gemeinde Bern ver.
zichtete auf ihre 300, und der Staat übernahm die 500 übrigen

Aktien zu 700 Fr. n. W., in zehn auf einander folgenden

Jahren je 50 Stück zahlbar und unterdessen zu 3'/z °/o

verzinslich. Die erste Zahlung fang am 1. März 1854 statt, die

letzte folgt am 1. März 1863. Für die topographische Auf»
nähme deS alten Kantons werden Fr. 14,000 in'S Büdget
aufgenommen. In den Jahren 1854 bis 1858 wurden von
dem Kredite von 100,000 Fr. 48,969 Fr. 76 verwendet, ohne
den Beitrag deS Bundes.

Herr Beri chterstatt er der StaatswirthschaftSkommission.
Ich kann dem Großen Rathe mittheilen, daß die Finanz-
direktion den übrigen Direktionen mit sehr gutem Beispiele
vorangeht; sie hielt sich bei ihren Ansätzen ungefähr an den
Durchschnitt, daher wird keine Reduktion beantragt. WaS die

Ziff. 7 betrifft, so wünscht die StaatswirthschaftSkommission,

daß für den ganzen Kanton ein Kadaster aufgenommen werde.
Wie wichtig ein solcher für daS Steuerwesen und die Hypothekarverhältnisse

ist, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Indessen
lohnt es sich wohl der Mühe!, die Frage in reifliche Ueber-
legung zu ziehen, ob eS nicht viel passender wäre als eine

Menge anderer Ausgaben, wenn Sie jährlich für die Kada-
strirung des alten Kantons eine Summe auf dem Büdget
aussetzen würden, um sie mit dem Kadaster des neuen KantonS in
Einklang zu bringen. Ich möchte daher den Herrn Finanzdirektor

aufmerksam machen, daß er den Gegenstand in der

Regierung anrege.

Geißbühler erlaubt sich bei diesem Anlasse die Frage,
ob nicht Mit der Aufnahme der topographischen Karte die
Kadastrirung des Landes vereinigt und der gleiche Maßstab
für beide benutzt werden könne.

v. Büren spricht seine Freude darüber aus, daß das
Werk der topographischen Aufnahme bald seiner Vollendung
entgegen gehe, und wünscht nur zu vernehmen, was man in
nächster Zeit an neuen Blättern der Karte zu erwarten habe.

Karr er. Ich ergreife weniger daS Wort, um über das
Büdget der Finanzdireklion zu sprechen, als um dem Herrn
Berichterstatter der StaatswirthschaftSkommission Gelegenheit
zu geben, eine Aeußerung zu redresstren, die er bei einem andern
Artikel deS Büdgetö gethan hat. Er sagte nämlich bet den
Ansätzen für die Kantonalbank, ein Filial gehe nicht gut, so

daß man leicht daraus schließen könnte, als befinde sich die
Leitung der betreffenden Anstalt nicht in rèchten Händen. Ich
glaube, der Herr Berichterstatter habe die Aeußerung eines
Mitgliedes der Kommission unrichtig aufgefaßt. ES wurde
nämlich bemerkt, die Leitung der Anstalt sei in rechten Händen,
aber die Organisation derselben sei nicht so beschaffen, wie es



zu wünschen wäre. Ich mußte einen Anlaß suchen, um auf
diesen Punkt zurückzukommen, und glaube, es werde dem Herrn
Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkvmmission nicht schwer
fallen, die fragliche Aeußerung zu berichtigen, indem es die

Mitglieder der Direktion des betreffenden FilialS bemühen
müßte, solche Aeußerungen aus der Mitte deS Großen Rathes
zu vernehmen.

Blösch. Ich ergreife das Wort in Bezug auf zwei
Punkte, welche von den Herren Geißbühler und Karrer berührt
wurden. Ich war nicht anwesend, als die Aeußerung, von
welcher Herr Karrer sprach, im Großen Rathe gethan wurde,
sonst würde ich eine berichtigende Bemerkung gemacht haben.
Ich war nämlich das Mitglied, welches den Gegenstand in
der StaalSwirihschaflskommission anregte. Wenn aber der

Herr Berichterstatter derselben hier eine Aeußerung vorbrachte,
welche das Personal der Verwaltung in eine schiefe Stellung
bringen könnte, so könnte es nur auf einem Mißverständniß
beruhen. Ich sagte, etwas an der fraglichen Anstalt laufe
nicht, wie es laufen sollte und ich könne beifügen, daß der
Fehler eher ilàer Okganisation alS in der Administration
derselben liege; was das Personal betreffe, so bleibe nichts zu
wünschen übrig. Ich darf die Erklärung abgeben, daß ich
über die Frage, ob der Mangel ein persönlicher oder ein
sachlicher sei, schon im Anfange nicht im Zweifel, sondern der
Ansicht war, daß der Grund nicht persönlich sein könne, sondern
sachlich sein müsse. Ich bemerkte seiner Zeit, als eS sich um
die Reorganisation der Kantonalbank handelte, ich freue mich

zwar, die Reorganisation ins Leben treten zu sehen, aber ich

bedaure, daß sie nur auf halbem Wege durchgeführt werde,
weil der Fehler der alten Organisation zum Theil in die neue

übergehe. Ich deutete darauf hin, daß eine der schwierigsten
Fragen, deren Entscheidung der Bank obliege, die Krediterthei-
lung sei, und eine Staatsbank habe nicht die wünschbare
Freiheit des Handelns, wie eine auf Aktien gegründete Anstalt.
DaS hat sich bei dem Filial von Burgdorf als richtig herausgestellt.

Es ist ganz klar, daß, sobald der Staat ein solche!»

Institut hat, ein gewisses reglementarisches Maß der Sicherheit
aufgestellt werben, daß man Bedingungen aufstellen muß, vie

einzelne Häuser nicht erfüllen wollen, ohne deßwegen weniger
solid zu sein als andere, die sie erfüllen. Das ist nun hier
der Fall. Die solidesten Häuser verlangen keinen Kredit bei

der Bank, warum? Sie wollen sich den Bedingungen nicht
fügen, nicht die verlangte Sicherheit leisten, während weniger
solide Häuser (ich sage nicht, daß cS keine Ausnahmen gebe)
die reglementanschen Bedingungen knapp erfüllen, um einen

Kredit zu erhalten. Daher wurde in ver StaatSwirthschaftS-
kommission bemerkt, eS sei ein Privalbanquier in der Nähe,
der bedeutendere Geschäfte macht« als daS Filial selbst. ES ist

Thatsache, und dieser Banquier ist auS einem andern Kanton.
Ich wünschte daher, daß die Fmanzdirektion der Sache ihr
Augenmerk schenken möchte. Da» ist die Veranlassung der

betreffenden Bemerkung. Ich schließe Mit der Erklärung, eaß

in derselben nicht nur kein Tadel gegeii die Leitung der Anstalt
liegen sollte und konnte, sondern eS wurde in der SlaatSwirth-
schaflSkommission damit begonnen, daß man erklärte, die Behörde
habe eine ausgezeichnete Wahl getroffen, aber es müsse ein

Fehler in der Sache selbst liegen. Ich mache mir es zur
Pflicht, hier diese Erläuterung zu geben, weil mir nichts
unangenehme. sein fönnte, als wenn die mit der Leitung der

Anstalt bl^^ Personen verletzt wären. Was die Beiner,
kung des HW^Geißbühlcr betrifft, ob für die topographische

Aufnahme desMW-ws und für Kadastrirung desselben nicht

deriglekche MaßstckWW^verdcn könne, so will ich damit

begMnen zu bemerken, dckWW»Pon der Operation gar nichlS
verstehe, daß Sie also «genWWtt^achlicheS Urtheil darüber

von mir nicht erwarte».-MnneWIMM- ab.ef. Her?. Gerß,
bühler fordert, glaube ich »hm. gebsHW^nîà," Ich Habe-

nämlich, sàr Zeit bei- der EntwerfnWlMs, Gesetzes über

Kadastlirung des alten KankonS untersuch.- ?d nicht die

Tagblatt beb Großen Rathe» <S6o. s

l

j

133

topographische Aufnahme der Eidgenossenschaft dafür benutzt
werden könne. Bekanntlich steht an der Spitze deS Büreau'S,
welches die Triangulation zu leiten hat, Herr General Düfour.
Ich nahm mit ihm Rücksprache darüber, seine Antwort ging
dahin, eS lasse sich allerdings bis auf einen gewissen Grad,
aber in sehr bescheidener AuSvehnung, die eine Arbeit mit der
andern vereinigen, aber das Wesentlichste, was man von der
Triangulation für die Kadastrtrung benutzen wolle, diene gar
ntcht; ver Grund liege in der Verschiedenheit beider Unternehmungen.

Die Triangulation der Schweiz zerfalle in drei
Klaffen, wovon die erste die großen Dreiecke, welche ganze
Kantone umfassen, enthalte; in dieses große Netz werde dann
die zweite Klasse der Dreiecke eingetragen, die schon viel enger«
Grenze habe, und in die zweite Klasse die dritte, die sich auf
ganz lokale Aufnahmen beschränke. Die zwei ersten Klassen
können für die Kadastrirung gar nicht dienen, wohl aber die
dritte. Nun fragte ich, ob die Benutzung der Triangulation
nicht verloren gehe, wenn die Kadastrirung später stattfinde als
jene. Herr Düfour verneinte die Frage, indem er beifügte,
daS Material der Triangulation werde aufbehalten, so daß
die Verwaltungsbehörden eS immer noch benutzen können.
Schließlich will ich nur noch beifügen, daß ich den Antrag
betreffend die Aufnahme eineS KadasterS in jeder Beziehung
unterstützen möchte. Wir haben ihn für das Grundsteuersystcm im
alten Kantone nothwendig. Der Jura besitzt einen solchen
und bereut die Ausgabe nicht, die er darauf verwendete, obschon
viele Mitglieder der Versammlung erschrecken würden, wenn st«
die Summe vernähmen, welche dafür ausgegeben wurde; denn
eS gibt Gemeinden im Jura, deren Vermessung mehr kostete,
als vaS Kapital beträgt, daS sie an Grundsteuer verzinsen.
Damit will ich nicht sagen, daß es überall so sei, sonst wür-
den wir uns bedanken. ES waren Lokalübelstände, die an
einzelnen Orten solche Mehrkosten veranlaßten. ES kommt
ein zweiter Umstand dazu, welcher die Einführung eines
KadasterS wünschenswert!) macht, nämlich daS Hypvthekarwesen.
Das àube ich mir auszusprechen, daß auch unser Hypothe-
kürkvescn me auf die wünfchbare Vollkommenheit gebracht
werden wird (ich darf den AuSvruck „Vollkommenheit" wohl
bfauchen, denn eS gibt wenige Länder, die ein Hypothekarwesen

besitzen, wie der alle Kanton Bern), wenn wir den
Kadaster nicht haben. Einer der grellsten Uebelstände in der
Hypothekarordnung ist das Abschreiben der HandänderungS.
akten in den Grundbüchern, infolge dessen in einzelnen
Amtsbezirken die Folwbände der Grundbücher die Zahl von 200
erreicht, so daß das Nachschlagen sehr erschwert wird. Wenn
wir einen Kadaster haben, so kann die Sache mit einem ganz
kurzen Verbal abgethan werden. Denn wo nichts an der
Sache geändert wird, wo nur der Sohn statt deS Vaters
Eigenthümer ist, kann diese Aenderung im Grundbuche einfach
angemerkt werben, und dazu bedarf es nicht nur weniger
Schreibereien, sondern auch die Kosten sind geringer. Wenn
daher einerseits die Kosten der Aufnahme deS Kadasters
erschrecken sollten, so ist derselbe andererseits wieder der Grund
einer Ersparniß. Die Aufnahme eines Kadasters ist daher nicht
nur sehr wünschenSwerth, sondern eS ist auch bereits ein darauf
bezüglicher Gesetzesentwurf ausgearbeitet, der nur durch Zufall
seit einigen Jahren liegen blieb.

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS
erwiedert auf die Anfrage deS Herrn v. Büren, daß die
topographische Aufnahme der Amtsbezirke Schwärzenburg, Seftigen.
Bern und Burgdorf bereits beendigt sei und daß in diesem
Jähre die Aufnahme von Eggtwyl, Trub, Schangnaü und
Langnau stattfinde.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommission.
Der Berichterstatter einer Kommission ist in vielen Sachen nur
«W Sprachrohr, daS vielleicht einen Ton anders wieder gibt,
M er lauten sollte. Der Berichterstatter kann nicht alles selbst
plstfen. So verhält «S-sich in Betreff Ker Bemerkung, welche
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hier über daS Filial von Burgdorf gemacht wurde. Ich
erinnere mich gesagt zu haben, eS fehle etwas an der Anstalt,
die Sache müsse in ein anderes Geleise gebracht werden.
Sollte ich durch die betreffende Aeußerung, einer Person zu
nahe getreten sein, so nehme ich dieselbe um so lieber zurück,
als ich letzlere nicht kenne, ich mache mir es zum Vergnügen,
dadurch ein Mißverständniß zu heben. WaS den Kadastcr
betrifft, so wünsche ich, daß der darauf bezügliche ausgearbei¬

tete Gesetzesentwurf mit möglicher Beförderung dem Großen
Rathe vorgelegt werde. ^

' i' ^ > '
'

-

Die Büdgetansätze der Finanzdirekt ion werden, nebst-
dem Antrage auf beförderliche Vorlage eines Gesetzesentwurfs
über die Kadastrirung des alten Kantons, durch das Handmehr
genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

t854-4857.

2,600
5,704

V Direktion der Erziehung

1) Kosten des DirektorialbüreauS:
s. Besoldung des Sekretärs
t>. Büreaukosten
c. Reisekosten und Taggelder der Prüfungskommissionen

Fr. 2,600

„ 5.000

„ 1,500

Fr 9,100

Die Ansätze dieser Abtheilung werden von beiden Berichterstattern empfohlen und ohne Einsprache
genehmigt.

2) Hochschule:
78,747 a. Besoldungen der Professoren und Honorare der Dozenten
22,306 b. Subsidiaranstalten nach Abzug der Einnahmen

Fr. 89,132
21,967

Fr. 111,099

Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes. Der Ansatz

für Besoldungen der Professoren und Honorare der
Dozenten erscheint in Folge Erhöhung einiger Besoldungen etwas
höher als der Durchschnitt. Die wirkliche Ausgabe betrug 1857

bereits 86,522 Fr., sy daß die Erhöhung d«S BüdgetansatzeS
nicht sehr bedeutend ist.

Die Ansätze unter Ziffer 2 werden durch das Handmehr
genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1854-1857.

31,617
1,426
6,527
3,354

23,466

5,701
6,509
9,776
4,550

28,591

3) Kantonö- und Sekundärschulen,
s. Kantonöschule in Bern:

1) Literar- und Realabtheilung
2) Elementarschule
3) Substdiaranstalten, Unterhalt der KantonSschnl«
4) Lehrerpensionen

Fr. 55,635

„ 1,008
»
»

6,870
2,530

b.
c.
<1.

e.
k.

8-
k.

Kantonsschule in Pruntrut,
Progymnasium in Delsberg

„ in Thun
» in Neuenstadt

„ in Viel
» in Burgdorf

Realschulen, bisherige und allfällig neu zu errichtend«, StaatSbeitrag

StaatSbeitrag Fr. 20,000 eventuell
»

//
»
»

66.093
22.000

7.900
5,580
6.500
9.000
6,292

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS> Ich
empfehle die Ansätze dieser Abtheilung zur Genehmigung. Was
den eventuellen StaatSbeitrag an die Kantonsschule in Pruntrut

betrifft, so verhält eS sich damit folgendermaßen. Di«
Regierung hatte der Kantonöschule in Pruntrut einen even-

468,456

tuellen StaatSbeitrag in Aussicht g«st«llt, unter
der Bedingung, dak^W^ie Gemeinde Pruntrut 2000 Fr.
beitrage; bisher ^Mffber StaatSbeitrag 20,000 Fr. Pie
StaatswirthschastMWkussion hält dafür, solche eventuelle Kre-
ditbewllllgungen Wen nicht zuläßig; die Finanzdirektion ist mit



dieser Ansicht einverstanden. Ferner beantragt dieselbe bei iit. st

die Streichung der Worte „bisherige und allfälltg neu zu
errichtende". Ich denke, der Herr Erziehungsdirektor werde nichts
dagegen haben.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkom-
mission stellt die bereits vom Herrn Finanzdirektor angeführten
Anträge: t. den eventuellen Kredit bei lit. st von 22,à auf
20,Ml) Fr. zu reduztren, weil bloß eventuelle Ansähe an sich

unzuläßig feien; 2. bei lit. k einfach zu setzen: „Realschulen,
Staatsbeitrag".

i)r. Lehmann, Erziehungsdirektor. Gegen die
Redaktionsveränderung habe ich natürlich nichts einzuwenden. In Betreff
der Kantonsschule von Pruntrut möchte ich Folgendes bemerken.
ES ist allerdings nicht am Orte, auf das definitive Büdget
eventuelle Ansätze zu setzen. Allein die Herren mögen bedenken,
daß man zur Zeit, als das Büdget im RegierungSrathc berathen
wurde, nicht dachte, daß der Große Rath dasselbe vor zwei
Monaten behandeln werde, und daß man voraussetzte, inzwischen
werde die Eventualität eintreten, von welcher der höhere Staatsbeitrag

abhängig gemacht wurde; und es ist denn auch geschehen.
Die Gemeinde Pruntrut hat den Beitrag von 2000 Fr.
beschlossen, aber leider kam die Erekuiion in die Hände von
Männern, welche der Anstalt nicht günstig sind. Es wurde
dem Gemeinderalhe überlassen, Bedingungen zu stellen und diese
sind — ich sage eS heraus — geradezu unverschämt. Ich zweifle
nicht, wenn die Gemeinde davon Kenntniß hätte, so würde sie
den fraglichen Beitrag bewilligen ohne solche Bedingungen, die
schlechterdings unannehmbar und verletzend sind. Der
Regierungsstatthalter war hier und sprach mit mir darüber. Immerhin

sollte für die Anstalt in Pruntrut etwas mehr bewilligt
werden, allein der RegierungSrath fand, während dem man
überall sich für die Sekundärschulen betheilige, sei es nicht
billig, daß Pruntrut eine Ausnahme mache, eine bedeutende
Anstalt erhalte, ohne beizutragen. Früher war nichts erhältlich,

letzthin kam der erwähnte Gemeindebeschluß zu Stande,
und ich habe die Hoffnung, daß man doch noch den Zweck
erreiche. Deßhalb wünsche ich, daß der Kredit von 22,000 Fr.
bewilligt werde, die Regierung hat dann bei der Verwendung
immer noch freie Hand.

Migy, RegierungSrath. Man hat für den Jura eine

Kantonsschule kreirt, welche, wenn sie ihre Aufgabe erfüllen
will, für beide Theile der dortigen Bevölkerung hinreichend
eingerichtet sein soll. Die KantonSschule in Bern wurde seither

eröffnet, nicht aber diejenige von Pruntrut, wo die
Professorenstellen auf den Wunsch der dortigen Schulkommission
und wegen gewisser Schwierigkeiten, welche der Hr. Erziehungsdirektor

bereits angedeutet hat, noch nicht ausgeschrieben wurden.

Dieser provisorische Zustand wird erst auf Ostern oder
im Anfang deS künftigen Schuljahres aufhören. Die größte
Schwierigkeit scheint in der Finanzfrage zu liegen. Nachdem
die Errichtung zweier Kautonsschulen für beide KantonStheile
beschlossen worden, wurde eine Kommission niedergesetzt, die
sich mit dem Studienplane zu beschäftigen hatte. Es wurden
lange Unterhandlungen mit Pruntrut gepflogen, wo nicht der
beste Geist zu herrschen scheint. Ich will die Tendenzen, die
sich geltend zu machen suchen, nicht näher bezeichnen, aber es

ist leicht zu errathen, woher der schlechte Geist kommt. Die
Regierung war der Ansicht, daß, wenn man für beide Theile
deS Jura eine Kantonsschule haben wolle, die ihrem Zwecke
gewachsen sei, ein Kredit von 20,000 Fr. unmöglich genügen
könne. In dem Umstände, daß die KantonSschule in Pruntrut
für eine kleinere Bevölkerung bestimmt ist als diejenige von
Bern, liegt kein Grund, nicht wenigstens die gehörigen Staats-
beitrüge zu gewähren, um dieses alte Gymnasium in eine
KantonSschule umzuwandelnd ES ist nicht genug zu erklären, an
diesem Orte eine KantonSschule zu gründen, sondern es müssen

die nöthigen Lehrer angestellt werden. Ich gebe zu, die weniger
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große Zahl der Zöglinge sei ein Grund, um bei Aufstellung
des BüdgetS fraglicher Anstalt eine gewisse Ersparniß zu
beobachten, aber die nöthigen Mittel Müssen dennoch herbeigeschafft
werden. Ich mache Sie auf gèwisse Hochschulen aufmerksam,
deren Schülerzahl auch nicht groß ist, und ersuche Sie, die
Verhältnisse von Basel, Bern und Zürich zu vergleichen. Liegt
in der Schülerzahl ein Grund, die verschiedenen Fächer nicht
zu besetzen? Nein, vernünftiger Weise müssen die nöthigen Fächer
besetzt werden, sonst ist eS eben keine Hochschule. Wenn ich
also darauf dringe, daß die Anstalt in Pruntrut in kurzer Zeit
eröffnet werden möchte, so geschieht eS, um den Zweck derselben
zu erreichen, aber ich muß gleichzeitig auch wünschen, daß man
die erforderlichen Mittel bewillige, um eS den Schülern möglich
zu machen, von der KantonSschule an das Polytechnikum
überzutreten: Mit einem Büdgetansatze von 20,000 Fr. können
Sie aber die nöthigen Lehrer nicht anstellen. Wenn einmal die
Anstalt eröffnet ist -und der protestantische Theil des BisthumS
steht, daß sie nicht die gleichen Lehrkräfte hat, wie die Anstalt
anderer Kantone, so wird die Bevölkerung ihre Kinder nicht
dahin schicken, und wird der Zweck der Schule dann nicht
erreicht.. Wenn ich das ausspreche, so liegt es durchaus nicht
in meiner Absicht, der Erziehungsdirektion auf irgend eine
Weise zu nahe zu treten; ich weiß, daß sie sich alle Mühe
gegeben hat, um zu einem befriedigenden Zwecke zu gelangen.
Allein es liegt mir daran, daß man sich nicht durch Hindernisse,
die eine gewisse Klasse in Pruntrut (namentlich von Seite deS

KleruS), welche keine KantonSschule, sondern ein unter ihrem
Einflüsse stehendes ProgymnasiuM haben will, in den Weg
legt, abschrecken lasse. Liegt darin nicht selbst ein Grund, diesen

Geist zu verscheuchen? Ist eS nicht eine Pflicht für uns,
hier zu zeigen, daß wir diesen Geist bekämpfen wollen? Ein
Mittel dazu liegt in der Bewilligung der nöthigen Summe,
um die Anstalt mit den erforderlichen Lehrkräften auszurüsten.
Bis jetzt wurden 20,000 Fr. bewilligt, gewiß nicht viel für
eine KantonSschule, denn wenn man glaubt, diese Summe
genüge, warum macht man keine Bemerkungen über die KantonSschule

in Bern, für welche über 60,000 Fr. verlangt werden?
Man kommt in Bern eben nicht wegen der Zahl der Zöglinge
dazu, eine doppelte Anzahl Lehrer anzustellen, weil die städtische
Behörde eine parallele Anstalt errichtet hat. Ich bin dafür,
daß man die KantonSschule in Pruntrut auf einem ganz
bescheidenen Fuße einrichte, aber daß man sie mit den nöthigen
Mitteln ausstatte, damit sie den Zweck erreiche. Ich verfocht
schon im RegierungSrathc diese Ansicht und wünsche, daß der
Große Rath den Ansatz von 22,000 Fr. nicht reduzire und
den Regierungsrath beauftrage, den verhältnißmäßigen Beitrag
der betheiligten Gemeinde festzusetzen. Bisher konnte man nicht
zu einem bestimmten Resultate gelangen, weil Bedingungen
aufgestellt wurden, die nicht annehmbar sind. Bewilligen Sie
aber heute diesen Ansatz, dann wird es heißen, der Große Rath
wolle den Zweck, aber auch eine entsprechende Betheiligung der
Gemeinde. Ich glaube, in dieser Sache solle der Große Rath
die Stellung einnehmen, welche der Staat bei Gründung einer
Sekundärschule einnimmt, indem er sagt: wenn die Gemeinde
die gesetzlichen Bedingungen erfüllt, so gibt der Staat auch
seinen Beitrag; hier ist Letzteres schon geschehen, indem der

Staat die Errichtung einer KantonSschule schon beschlossen hat.
Ich möchte noch weiter gehen und die Erhöhung des Kredites
bei lit. 6 auf 25,000 Fr. beantragen, mit dem Auftrage an
die Regierung, daß sie die Bedingungen festsetze, unter welchen
der Staaisbeitrag verabfolgt werde. Dieses Verfahren wird
dèn Verhältnissen am besten entsprechen, denn es werden noch
einige Monate verfließen, bis die AuSschreibung der Lehrerstellen

erfolgt, und unterdessen kann die Bevölkerung zu der

Ueberzeugung gelangen, daß die Einrichtung der Anstalt ihrem Zwecke
entspreche, daß die Väter ihre Söhne nicht zuerst an andere
Anstalten schicken müssen, sondern daß die KantonSschule in
Pruntrut auch dem protestantischen Theil« der Bevölkerung
Vertrauen einflöße. Wenn eS sich um eine so wichtige
Angelegenheit handelt, so soll man den Zweck nicht von einer AuS-

»
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gäbe von 3 — 5030 Fr. abhängen lassen. WaS hat man bis
jetzt für die Volksbildung gethan? Nun handelt eS sich um
eine Mehrausgabe von 3000 Fr, womit wenigstens der Zweck
erreicht werden kann, es sei denn, daß Sie die Behörde dem

Vorwurfe aussetzen wollen, die Kantonsschule nicht gehörig
eingerichtet zu haben. Ich wünsche eS im Interesse der Er-
ziehungsdireklion selbst, daß Sie den Kredit erhöhen, um nicht
nur dem Namen nach dem Jura eine Kantonsschule zu geben.
Ich halte es für einen Akt der Gerechtigkeit und einer gesunden

Politik, deßhalb empfehle ich Ihnen meinen Antrag zur
Genehmigung.

0r. Lehmann, Erziehungsdirektor. ES ist irrig, wenn
Herr Regierungsrath Migy nur von 20.000 Fr. spricht, welche
die Anstalt in Pruntrut zu verwenden haben soll; sie kann über
27—28,000 Fr. verfügen. Sie hat nämlich einen Schulfond,
der ungefähr 4000 Fr. abwirft, und mit den Schulgeldern
und dem Staatsbeitrage eine Summe ausmacht, mit welcher
manche Kanionsschule an andern Orten recht ordentlich
auskommt, Auch die Behauptung ist unrichtig, man müsse nicht
daraus sehen, wie groß die Zahl der Schüler sei. Man streckt

sich überall nach der Decke. In kleinen Kantonen, wo man
nur 100 Schüler hat, richtet man sich anders ein, als da, wo
ihre Zahl größer ist. Man nahm von Anfang an darauf Bedacht,
daß für die Kantonsschule in Pruntrut nicht so viel zu
verwenden sei, wie für diejenige in Bern. Gleichwohl setzte ich
bei der Organisation derselben eine Kommission nieder, um ihre
Vorschläge entgegenzunehmen. Sie schlug eine Ausgabe von
40,000 Fr. vor, die übertrieben war. Hierauf berieth ich mit
einem anerkannten Fachmanne, mit Herrn Theodor Müller,
der 20—30 Jahre in Hofwyl war, den Unterrichtsplan und
gelangte zu dem Resultate, daß der Zweck mit den von der Er¬

ziehungsdirektion vorgeschlagenen Mitteln erreicht werden kann.
Ich soll noch anzeigen, daß letzter Tage eine Vorstellung der
Sektion der Helvetia in Pruntrut an den Großen Rath
gelangte und mir zur Berichterstattung überwiesen wurde, eine
Vorstellung, die, wie Herr Regierungsrath Migy die Erhöhung
des betreffenden Kredites auf 25,000 Fr. -verlangt. Es kann
mir übrigens nur angenehm sein, wenn Sie 25,000 Fr.
bewilligen, aber ich glaube, mit 22,000 Fr. gehe eS.

Migy, Regierungsrath bemerkt, daß er den Antrag auf
Erhöhung des Kredites bei der Büdgetberathung des RegicrungS-
ratheS gestellt und nicht auf die Vorstellung der Helvetia
gewartet habe.

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS
empfiehlt die Genehmigung des bisherigen Kredites von
20,000 Fr., mit Rücksicht darauf, daß die Bedingungen, unter
welchen Pruntrut seinen Beitrag zusichert, unannehmbar find.

Auch der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftS-
kommission beharrt bei dem Antrage, aus den bereits angegebenen

Gründen den SmatSbeiirag für die Kantonsschule in
Pruntrut auf 20,000 Fr. festzusetzen.

Abstimmung:
Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr.
Für einen Kredit von 20,000 Fr. bei lit. b Gr. Mehrh.

« » ,/ », 22,000 „ Minderheit. '

» „ „ v 25,000 „ „
„ den Redaktionsantrag der Staats wirth«

schaftskommission Handmehr.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1834—1857.

265.066
8,573
3,923

5,354
13,535
3,677

4) Primärschulen:

. Die gesetzlichen StaatSzulägen an die Lehrerbesolvungen. Ordinäre Beischüffe, Letbgedinge und Unterstützungen an Primarlehrer
Fr.

c.

à
e.
k.

Unterstützungen an Schulen, Sängervereine, Bibliotheken, Lehrmittel, pro¬
visorischer Schuldienst, ErgänzungSzulagen an Seminaristen und
Unterstützungen an Anstalten in und außer dem Kanton

Schulhausbausteuern
Mädchenarbcils- und Kleinkinderschulen
Für Erhöhung der Lehrerbesöldungen an unvermögliche Gemeinden (nach

Art. 7 des Gesetzes vom 23. Februar 1337)

280,000
8,696

5,000
12,000
20,000

10,000

Fr. 335,696

Beide Berichterstatter empfehlen die vorliegenden
Ansätze als größteniheilS auf gesetzlichen Bestimmungen beruhend.

Bernard. Schon voriges Jahr machte ich dem Herrn
Erziehungsdirektor einige Bemerkungen über die für die Sän-
gervereine-ausgesetzten 5000 Fr. Dies« 5000 Fr. figuriren
jedes Jahr auf dem Büdget, dessen ungeachtet wüßte ich nicht,
daß man je etwas- davon den Sängervereinen des Jura
bewilligt hätte. Der Herr Erziehungsdirektor antwortete- mir, eS

wäre unmöglich, weil der Zentralgesangverein die ganze
Unterstützung in Anspruch nehme. Nun gibt es im Jura sehr wenig
solche Vereine, aber gerade aus diesem Grunde sollte man die
bestehenden aufmuntern, damit der Geschmack am Gesang, der
bei uns nicht so verbreitet ist, wie im deutschen KantonStheile,
an Ausdehnung gewinne. Ich stelle daher den Antrag, daß
diese 5000 Fr. verhältnißmäßig auf die Bevölkerung des Kan-
tvns vertheilt werden, damit auch der Jura seinen Theil davon
erhalte. ^

Or. Lehmann, ErzichungSdirekton Ich glaube, wenn
Gesangvereine im Jura vorhanden gewesen wären, so hätten
sie auch etwas bekommen, aber so viel ich mich erinnere, kam
ein Jnstrumentalverein mit einem Gesuche ein, und diesem
erwiederte ich, daß mir nur ein Kredit für Gesangvereine zu
Gebote stehe. WaS ich von dem betreffenden Kredite ausgegeben

habe, geschah in der Weise», daß man dem Kantonal-
gesangbilvungsvereine eine Unterstützung zukommen ließ; die
einzelnen Vereine deS alten KanionS wurden auch abgewiesen,
aus dem Grunde, weil nur ein kleiner Theil der 5000 Fr. für
die Gesangvereine verwendet werden kann. Jedenfalls müßte
ich dagegen protestiren, wenn Herr Bernard damit sagen wollte,
als würde die Erzichungsdirektion nicht beide Landestheile gleich
behandeln. Wie Sie aus dem Büdgetentwurfe sehen, müssen
noch mancherlei Unterstützungen aus diesem Kredite bestritten
werden. Auch bezüglich per Lehrmittel herrscht im Jura noch
Mangel, ebenso war ich im Falle, dort bet Herstellung von



137

Bibliotheken, bei provisorischem Schuldienste Unterstützungen zu
gewähren, Ergänzungszulagen zu leisten u. s. w.

Bernard versichert den Herrn Erziehungsdirektor, daß
er durch die von ihm angebrachte Bemerkung denselben durchaus

nicht zu verletzen beabsichtigt habe, sondern der Ansicht sei,

man sollte alle Gesangvereine aufmuntern, damit der Geschmack

an der Vokalmusik sich allenthalben entwickle. Im Uebrigen
erklärt sich der Redner durch die vom Herrn Erziehungsdirektor
gegebenen Aufschlüsse befriedigt.

Die Büdgetansätze unter Ziff. 4 werden durch das Handmehr

genehmigt. '

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

5854—«857.
1,694 5) Schulinspektorate

Dieser Ansatz wird ohne Einsprach« durch das Handmchr genehmigt.

Fr. 17,30»

21,403
11,199
5,524
1,207

560
473

15.040
2,115

6) Spezialanstakten:
Seminar in Münchenbuchset und Präparandenkurse

„ „ Pruntrut (für Katholiken)
Lehrerinnenseminar in Hindelbank
Für Bildung von Lehrerinnen im Jura
„ z reforminer französischer und katholischer deutscher Lehrer

Wiederholung«- und Fortbildungskurse
Taubstummenanstalt in FrieniSberg
Für Bildung taubstummer Mädchen

a.
b.
c.
«i.

e.
k.

Fr. 24,000
12,000
6,000
3,000
2,000
2,000

14,500
2,400

Fr. 65,900

Der Hr. Berichterstatter deS RegierungSratheS bemerkt
bei dieser Abtheilung, daß fast sämmtliche Ansätze derselben
gegenüber dem vierjährigen Durchschnitte erhöht worden seien,
weßhaib er im RegierungSrathe auf Herabsetzung angelragen
habe; der ErziehungSdirektor habe sich jedoch widersetzt und
der Redner selbst sich zum Theil überzeugt, daß eine Reduktion
an den meisten Orten nicht thunlich wäre.

Auch der Hr. Berichterstatter der StaatSwirthschaftS-
kommission erklärt, daß er auf die Gründe, welche der
Kommission vorgelegt worden, nicht veranlaßt sei, eine Abänderung
zu beantragen.

Dr. Lehmann, ErziehungSdirektor. Ich möchte nur
den Irrthum berichtigen, als hätte eine Erhöhung der Ansätze

stattgefunden; es fand bet keinem Ansätze eine Erhöhung statt,
sondern man hielt sich ganz an daS letztjährige Budget, wenn
schon der Durchschnitt etwas höher erscheint. Infolge günstiger
Verhältnisse, war ich im Falle, letztes Jahr etwas weniger
auszugeben Der Durchschnitt der Ausgaben vom Jahre
1830-1854 für die Spezialanstalten beträgt Fr. 75.774, während.

der Büdgetansatz für 1859 im Ganzen 65,900 Fr.
beträgt, also fast 10,000 Fr. weniger, als der 25jährige Durchschnitt.

DaS zeigt Ihnen, daß etwas gegangen ist. Es ist
die Folge der Reorganisation der Seminarien vor 5 -6 Jahren.

Eine Herabsetzung der Ansätze kann hier nicht staltfinden,
es muß im Laufe dieses Jahres etwas mehr geschehen als
bisher. Es kommt zu einer Revision der betreffenden Gesetz?
über Lchrerbilduug, und daS hat eine größere Ausgabe zur
Folge.

Im er. Nicht um mich gegen die Büdgetansätze zu er.
heben, ergreife ich daS Wort, sondern ich finde, daß die Stipendien

für Bildung reformirter französischer Lehrer im Jura von
der Aufhebung der Normalschule in Pruntrut herrühren. Nun

Tagb'att des Großen Rathes «S50.

ist dieses Stipendiensystem in keiner Beziehung zweckmäßig,
undtzch glaube, der protestantische Jura müsse sich sobald als
möglich davon zu befreien wünschen. Mittels solcher Stipendien
werden angehende Lehrer nach links und rechts geschickt, um
Studien zu machen, sie werden an kein System gebunden und
eignen sich keine passende Unterrichtsmethode an; keine Ueber-
wachung wird über sie geübt und es besteht keinerlei
Uebereinstimmung in ihren Studien, so daß dieses System der Einheit

des Unterrichts schadet und letzterer noch mehr darunter
leidet, wenn dasselbe länger festgehalten wird. Man beschäftigt

sich damit, diese Studienmethode abzuändern, und eine ge.
mischte Schule für den Jura zu errichten, denn diese Anstalt
hat gute Früchte getragen, was man auch davon sagen mag.
AuS diesem Grunde möchte ich die ErziehungSdireklion einladen,
ihre Aufmerksamkeit dahin zu lenken. ES gäbe noch ein
anderes System, das man für die Bildung angehender Lehrer zur
Anwendung bringen könnte; eS bestände darin, daß man sie in
ähnliche Anstalten deS KanionS Neuenburg schicken würde;
man könnte daher untersuchen, ob eS passender sei, dieses Sy-
stem zu befolgen, als dasjenige der gemischten Normalschule.
Jedenfalls ist es nothwendig, daß sobald als möglich ein gutes
System zur Anwendung gebracht werde.

Berger. Sie.haben in erster Berathung ein Gesetz über
die ökonomischen Verhältnisse der Schullehrer angenommen.
Ich bin überzeugt und weiß, daß in der Aussicht, das Gesetz
werde in zweiter Berathung genehmigt, mehrere Jünglinge sich
dem Lehrerberufe widmen werden. Auch bei den Gemeinden
wird sich das Bestreben kund geben, alte und unfähige Lehrer
zu beseitigen, und dann wird ein Mangel an Lehrern entstehen.
ES ist nicht genug, daß der Staat die Besoldungen
herbeischaffe, sondern die Betreffenden müssen sie auch verdienen.
Daher glaube ich, man werde die Zahl der Zöglinge in
Münchenbuchsee vermehren und den Ansatz für das Seminar
erhöhen müssen. Ich hätte gerne gesehen, wenn die ErziehuugS-

35
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direktion schon dieses Jahr etwas mehr verlangt hätte; sie steht
eben den Verhältnissen näher.

Bernard. Hr. Jmer hat gegenüber der ErziehungS-
direktion den Wunsch ausgedrückt, es möchte die gemischte Nor-
malschule wieder hergestellt werden. Ich könnte durchaus nicht seine

Auffassungswcise über diese Anstalt theilen, und was er

behauptete, lst nicht ganz richtig, weil die gemischte Normalschule
von Pruntrut niemals das Vertrauen der Bevölkerung genoß
und zwar auS religiösen Gründen. Die Katholiken schicken

nicht gerne ihre Kinder in eine Schule, wo sich protestantisch«
Professoren befinden, so wie auch die Protestanten die ihrigen
nicht gerne schicken, weil sich dort katholische Professoren
befinden. DaS ist eine allgemein bekannte Thatsache. Bei unS
wären obligatorische Wiederholungskurse für die Lehrer nöthig;
diese Kurse würden alljährlich während 3 Monaten gehalten,
und auf diese Weise bekämen wir gute Lehrer, deren Bildung
eben so gut wäre, als man sie in einer Rormarschule erhalten
kann. ES ist wahr, daß man bei dem Stipendiensystem keine

einheitliche Methode hat; allein wenn die jungen Leute einiges
Talent besitzen, so werden sich ihre Fähigkeiten bei einem
Partikularlehrer eben so gut entwickeln als in einer Rormarschule.
Mein Streben geht dahin, durch daS Stipendiensystem gute
Lehrer zu bilden und nachher systematische Wiederholungskurse
in Pruntrut einzurichten, dann werden die jungen Lehrer eine

Ueberzeugung haben; nun haben sie in religiösen Dingen keine

Ueberzeugung. DaS gute Einverständniß zwischen beiden
Konfessionen ist eS, was ich wünsche, und durch das Mittel der

WicdcrholungSkurse kann dieses gute Einverständniß erzielt
werden.

B

Girard. Wenn daS von Hrn. Bernard entwickelte Prin
zip so viele Vortheile für Andere darbietet, warum schlägt er
eS nicht für den ganzen-Kanton vor? Ich meinerseits sage im
Gegentheil, daß man für den ganzen Kanton die allgemeine
Regel herstellen soll. Nun ist das Stipcndicnsystem, welches
darin besteht, daß man auS der Staatskasse einem angeheßden
Lehrer 100—300 Fr. verabreicht, um bei einem Lehrer seine
Studien zu machen, dieses System, sage ich, ist ein schlechtes,
weil« von Seite deS Staates über die betreffenden Zöglinge
keinerlei Ueberwachung stallfinden, und man nicht wissen kann,
ob die Opfer, welche der Staat bringt, gute Früchte tragen
würden. Es ist wahr, daß wir Schulinspektoren haben, aber
diese Beamten können die Zöglinge, die ihre Studien in andern
als in den unter ihrer Aufsicht stehenden Anstalten gemacht
haben, nicht überwachen. Ich hätte gewünscht, daß Herr Jmer
einen radikalern Antrag gestellt, daß er gesagt hätte, man solle
die Stipendien abschaffen und die Normalschule von Pruntrut
wieder herstellen, welche für die Bevölkerung des Jura von
großem Nutzen war, indem man bort gegenseitige Toleranz
lernen konnte. DaS liegt im Interesse der industriellen Bevölkerung

des Jura, denn was die Aufhebung der Rormarschule
in Pruntrut herbeiführte, ist nicht der Geist der Toleranz. Ich
hoffe, die Regierung werde dieselbe wieder herzustellen trachten,
und wünsche, eS sei dieß das letzte Mal, daß die Stipendien
auf dem Bridget figurircn und daß man die Normalschule
wieder herstelle.

Or. Lehmann, Erziehungsdirektor. ES wurden da sehr
wichtige Fragen angeregt. Man könnte lange darüber sprechen,
und eS ist hier lange darüber gesprochen worden. Ich will

nicht näher darauf eintreten, bin aber so frei, meine Meinung
darüber auSzusprechcn. Was das System der Stipendien be,
trifft, so kann ich auS Erfahrung sagen, daß es sich durchaus
nicht bewährt. Ich weiß, daß einzelne Herren auS dem Juta
glauben, es fehle an der Ausführung, aber ich wünsche, daß
Herr Bernard näher bezeichnen möge, woran eS fehle. Er will
Wiederholungskurse. Wir haben es damit versucht, so weit eS

die geringen Mittel erlaubten; letztes Jahr war eS wegen
besonderer Verhältnisse im Jura nicht möglich. Wenn nicht die
erste tüchtige Bildung da ist, so erreichen Sie den Zweck mit
Wiederholungskursen durchaus nicht. WaS die Frage der ge-
mischten over nicht gemischten Normalschule betrifft, so habe ich
seiner Zeit im höchsten Grade bedauert, daß die Normalschulen
in Pruntrut und DelSberg aufgehoben wurden, und glaube,
mehrere Herren, die damals für jene Maßregel waren, seien
seither davon zurückgekommen. Die Erfahrungen, welche man
damals hervorhob, haben sich seither nicht bewährt. Aber eS

besteht eben ein gewisses System, eine gewisse Tendenz, namentlich
bet den Katholiken, die nicht beide Konfessionen zusammenlassen

wollen. In paritätischen Kantonen dagegen, wie im
Aargau, besteht das gemischte System. Ein fast ganz katholischer

Kanton, Solothurn, hat seit dreißig Jahren ein gemischtes

Seminar. Spricht das nicht dafür, daß eine viel gründlichere

Bildung der Lehrer mit weniger Kosten durch gemischte
Seminarien erzielt werden kann? Wenn eS nicht wieder dazu
kommt, die gemischten Seminarien herzustellen, so wird die
Lehrerbildung-«,» Jura in den nächsten Jahren sehr viel kosten.
Wir werden uns mit Neucnburg arrangiren, oder in Neuenstadt
eine Anstalt errichten müssen. Im erstem Falle kommt ein
Lehrer oder eine Lehrerin auf 4—500 Fr. zu stehen, im Seminar

sind die Kosten weit geringer. Diese Frage muß im Laufe
deS JahreS zur Sprache kommen. Ich habe schon letztes Jahr
für den alten Kanton eine Kommission niedergesetzt, welche zu
untersuchen hat, ob eS nothwendig sei, die bestehenden Seminarien

zu organisiren, und in welcher Weise. Diese Kommission

hat mir in den letzten Tagen Bericht erstattet, und ich
werde in der Lage sein, die Sache im Laufe des Frühlings vor
die Behörde zu bringen. Für den Jura wird eine jurassische
Kommission niedergesetzt werden, um die dortigen Verhältnisse
zu untersuchen.

Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS. Ich
behauptete, die Ansätze unter. Ziffer 6 seien durchschnittlich etwas
erhöht und berufe mich zur Begründung auf die Ausgaben deS

Jahres 1857. So wurden damals für das Seminar in
Münchenbuchsee und Präperandenkurse Fr. 22,040, für das
Seminar in Pruntrut Fr. 10,340, für daS Lehrerinnenseminar
in Hindelbank Fr. 5440, für Bildung von Lehrerinnen im Jura
Fr. 1350, für Bildung refvrmirter französischer und katholischer
deutscher Lehrer Fr. 700, für Wiederholungs- und Fortbildungskurse

Fr. 553, für die Taubstummenanstalt in FrientSberg
Fr. 14,779 (diese Ausgabe rst etwas höher) und für Bildung
taubstummer Mädchen Fr. 2240 verwendet. Ich muß aber dabei
dem Hrn. Erziehungsdirektor die Gerechtigkeit widerfahren lassen,
daß er genau rechnet, denn bei allen Posten der StaatSrechnung
von 1857 wurden die Büdgetansätze nicht erreicht, mit
Ausnahme eines einzigen, ein Beweis, daß er nicht mehr braucht,
als nothwendig ist.

Die Büdgetansätze unter Ziff. 6 werden durch daS Handmehr

genehmigt.
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahr«

tSS4-t8S7.

61t
7) Synodalkosten:

Taggelder, Druckkosten Fr. 1,000

Summe für die Direktion der Erziehung Fr. 707,051.

4.832
7,759

VI. Direktion des Militärs.
1) Verwaltungsbehörden.

». Kosten des DirektorialbüreauS.
Besoldungen deS ersten und zweiten Sekretärs
Bürcaukosten, Kopistenlöhne, Abwart, Drucksachen und Materialien
Fourageration an den Militärdirektor für ein Reitpferd

Fr- 4,900
7,500

550

Fr. 12,950

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Obschon
Freund des MilitärwesenS, war ich doch im Falle, beim Budget
der Militärdirektion die Schere scharf anzusetzen. Ich
beantragte im RegierungSrathe Reduktionen im Gesammtbetrage von
124,000 Fr., erreichte aber meinen Zweck nur für 93,000 Fr.,
so daß noch etwa 30,000 Fr. zu streichen wären. Als Finanzdirektor

habe ich die Ansätze der Regierung zu vertheidigen,
werde Sie aber bet den einzelnen Posten auf allfällige Reduktionen

aufmerksam machen. Ueber die vorliegende Abtheilung
htibe ich nichts zu bemerken.

Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkommission.
Wenn ich Ihnen vorhin mittheilen konnte, daß von Seite der
Finanzdirektton und der ErziehungSdirektion die frühern Büdget-

ansätze nicht überschritten worden seien, so ist das hingegen bei
der Militärdirektion gar nicht der Fall. Man findet fast keinen
Ansatz, der nicht erhöht worden wäre. Die StaatSwirthschaftSkommission

war bei Prüfung des BüdgetS sehr nachsichtig, weil
der Herr Militärdirektor krank war. Hätte sie ihn in ihre
Mitte berufen können, so wäre sie wahrscheinlich in ihren
Reduktionen noch weiter gegangen. Ich ersuche Sie daher, den
Herrn Berichterstatter des RegierungSratheS, welcher auch
Militär ist, mit Geneigtheit anzuhören, wenn er die Versammlung
auf allfällige Reduktionen aufmerksam macht.

Die Ansätze
genehmigt.

unter lit. » werden durch das Handmehr

Durchschnitt
de» letzten 4 Jahr»

tSS4-t8S7.

2,600
583

3,040
1,251

b. Kriegskommissariat.
Besoldung des KriegSkommissärS

v » HolzmagaztnaufseherS
Fr. 2,600
» 870

Büreaukosten, Kopistenlöhne, Abwart, Drucksachen, Materialien und Porti
KleidungSmagaztn, Aufsicht und Besorgung

Fr-
»
»

3,470
3,000
2,000

Fr. 8,470

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS
empfiehlt auch diese Abtheilung zur Genehmigung, und hält die
Erhöhung des letzten Ansatzes für gerechtfertigt, damit der
Kleidervorrath gehörig besorgt werden könne.

Auch der Herr Berichterstatter der StataSwirthschaftS-
kommisston wendet nichts gegen die fragliche Erhöhung deS

Kredites ein, bemerkt jedoch, daß man auch für Aufbewahrung

der Militärkleider die gehörige Sorgfalt beobachte, und erinnert,
die Versammlung, daß erst vor ein paar Jahren für 100,000 Fr.
Kaputröcke angekauft worden und abermals eine Anschaffung
für 10,000 Fr. beantragt werde.

Die Ansätze
genehmigt.

unter lit. t, werden durch das Handmehr
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1854-1857.

4,043

239

4,600
92

9.625

25,415

5.044

Zeughausverwaltung.
4) Besoldung des BerwalterS mit freier Wohnung
2) » » Buchhalters

3) JnspektionS« und Büreaukosten

Ohne Einkrache genehmigt.

Fr. 2.300
4.800

Fr. 4,400
300

Fr. 4.400

ä. Oberfeld- und GarnisonSarzt.
Besoldung desselben
Büreaukosten

Ebenfalls ohne Einsprache genehmig».

Fr. 4,600

„ 450

Fr. 4,750

e. Kreisbehörden.
4) Entschädigungen und Taggelder.

a. BejirkSkommandantea;
4) Ordentliche Entschädigungen für die Militâradmimstration: An

46 Kommandanten 40 Taggelder à Fr. 6 Fr. fl^840
2) Taggelder für Musterungen Inspektionen :c. : An

46 Kommandanten 30 Taggelder à Fr. 42 „ 5,760

t». An Jnstruktoren, laut Dekret vom 8. März 4853:
Für die Administration nach § 6 s Fr. 44,000

» » Instruktion nach K 6 b an 280 Jnstruktoren
auf 33 Jnstruklionstage, jedem zirka 33 Taggelder
à Fr. 4. 50 » 46.000

2) Wiederholungskurse.
s. An 8 Bezirkskommandanten, auf 47 Tage Sold à Fr. 6 Fr. 846
b. An 440 Jnstruktoren, auf zirka 44 Tage Sold à Rp. 450

und Verpflegung à Rp. 60 » 4,498

Fr. 9,600

„ 27,000

Fr. 5,044

Fr. 44,644

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Unter
diese Abtheilung fallen zwei verschiedene Ausgaben: 4) die

Kosten der Milftäradministraiion vom ganzen Kantone, 2) die
Kosten der Vorinstruktion der Rekruten. Die Administrations»
kosten sind durch das Gesetz bestimmt und absolut nöthig. Ebenso
ist nothwendig, daß die Bezirkskommanvantcn und Jnstruktoren
zu einem Wiederholungskurse nach Bern einberufen werden,
damit die Gleichmäßigkeit der Instruktion nicht leide. WaS die

Vorinstruktion betrifft, so erlaube ich mir/ meine Ansicht darüber
auszusprechen. Ich glaube nämlich, daß ^icr eine Ersparniß
zu machen wäre, die im Interesse veS Dienstes ist Die Vor»
instruktion auf dem Lande leistet nichts GuteS, nur Schlimmes;
gewöhnlich haben die Leute keinen Respekt vor dem Jnstruktor,
dann ist keine Disziplin möglich. Der Jnstruktor muß nach
der Pfeife der Rekruten tanzen. Ich überzeugte mich selbst,
wie es dabei hergeht. Als ich zufällig einmal als Anwalt
an einen Amtssitz kam, glaubte ich Jnstruktor und Rekruten
mit ihrem TageSwerk beschäftigt zu finden, sah dieselben aber

Morgens um halb neun Uhr beim Kegelspiel. Darum sage

ich, die Instruktion auf dem Lande taugt nichts, viel besser

wäre die Einberufung der Rekruten für 4 Wochen wach Bern.
DaS hätte eine Vermehrung des JnstruktionskorpS und der
Kosten zur Folge; statt 20 hätten wir 23 Jnstruktoren und eine
Mehrausgabe von ungefähr 8000 Fr., dagegen eine Ersparniß
von 27—28,000 Fr.. Man wird mir von sachkundiger Seite
entgegnen, die Zeit von 4 Wochen genüge für die Jäger nicht,
weil diese doch ihre Waffe kennen lernen müssen. Machen
wir eS aber, wie wir wollen, so erwächst dem Staate eine
bedeutende Ersparniß. Ich mache Sie auf das Beispiel anderer
Kantone aufmerksam, auf den Kanton Aargau, der auch die
Landinstruktion halte, aber sie aufhob. Ich möchte der Militärdirektion

empfehlen, diesen Punkt für die Zukunft zu berücksichtigen

und zwar in ihrem Interesse und im Interesse deS Dienstes.

Für dieses Jahr bleibt nichts anderes übrig, als die
Ansätze anzunehmen, wie sie vorliegen, da sie auf dem Gesetze
beruhen.

Mühlethaler unterstützt ganz die Ansicht deS Herrn
FinanzdirektvrS, beruft sich auf seine eigene Erfahrung als Bezirks-
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kommandant und beantragt, die Ersetzung der Ueberschrift
„KreiSbehörven" durch „Bezirksbehörden."

v. Erlach theilt ebenfalls die Ansicht deS Herrn Finanz-
direklors, fügt aber die Bemerkung bei, daß in Betracht der
bedeutenden Umänderungen, welche der Infanterie bevorstehen,

für daS laufende Jahr kaum etwas Neues eingeführt werden
könne.

Ganguillet stimmt den gefallenen Voten in jeder
Beziehung bei, möchte aber noch einen andern Standpunkt
hervorheben, nämlich den Umstand, daß die jungen Leuie 14 Tage
im Frühling und 8 Tage im Herbst einberufen werden,
wodurch die Handelshäuser und Professionisten, bei denen sie sich

in der Lehre befinden, in Verlegenheit kommen und nicht selten
darauf Bedacht nehmen, sich mit fremden jungen Leuten zu
versehen, die vom Militärdienst frei sind. Der Redner glaubt,
da man die Handgriffe, auf die früher 8 Tage verwendet
worden, abgeschafft habe, so sollte eine kürzere Jnstruklionszeit
genügen, ohne die Leute von ihrem Berufe abzuziehen. Die°
vorgeschlagene Modifikation habe in moralischer Beziehung und
auch in Betreff de» Eristenz bessere Folgen für die jungen
Leute, abgesehen davon, daß sie auch Ersparnisse auf dem

Militärbüdget und für die Väter der Betreffenden nach sich

ziehe.

Girard ist mit den Präopinanten über das erwähnte
Resultat der Rekruleninftruktion einverstanden, nicht aber über
die Ursache, welche dasselbe hervorruft. Der Redner ist nämlich
der Ansicht, daß die Uebelstände, welche bei der Instruktion auf
dem Lande vorkommen, weniger den Rekruten als dem
Umstände zur Last gelegt werden müssen, daß die Instruktoren zu
wenig streng und nicht hinlänglich von der Militärbirektion
überwacht seien/ Um diesen Uebelständen zu begegnen, müßte
man das Gesetz über die Militärorganisation einer Revision
unterwerfen. Die Einführung einer andern Jnstruktionsart
würde nach der Ansicht des Sprechenden den Interessen deS

Volkes nicht entsprechen, weil die Mannschaft dann jedenfalls
in der Kaserne zu Bern unterhalten werden müßte, und die in
Aussicht gestellte Ersparniß sehr zweifelhaft erscheine. Man
soll also dahin trachten, daß das für die Instruktion in den
Bezirken ausgegebene Geld gut verwendet werde.

Herr Statthalter Revel, welcher den Vorsitz übernommen
hat, bemerkt, daß Anträge über Abänderung von Gesetzen nur
in der Form eines AnzugeS gestellt werden können.

Sträub schließt sich der Ansicht deS Herrn Finanzdirektors

an, namentlich mit Rücksicht auf die Spezialwassen, möchte
dann aber von der in Aussicht gestellten Ersparniß den Scharfschützen

etwas zuwenden und zwar in dem Sinne, daß man
wieder eine Vorinstruktion einführe, wie früher, wo sie gute
Dienste geleistet habe, als der Staat noch jährliche Beiträge
an die ZlmtSausschießen gab und die Schützenabtheilungen ver-
pflichtet waren, Schießstände zu errichten, während die
Schützengesellschaften jetzt verlassen dastehen, einzelne derselben in Schulden

kamen, ja vergeldstagen mußten. Der Sprechende wünscht
daher, daß der Herr Finanzdirektor im Einvcrständniß mit der
MilitärvirektiRr wieder seine Aufmerksamkeit dem Schützenwesen
zuwenden möchte.

Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS. Man
ist im Wesentlichen mit den Ansichten, die ich vorhin entwickelte,
einverstanden, nur scheint man die Besorgniß zu haben, daß
man die Rekruten dann länger in Bern behalten müsse. Ich
bin überzeugt, daß dennoch eine Ersparniß eintreten wird. Man
hat bisher die Instruktion ziemlich im Schlendrian betrieben.
Man ererzirt sieben Stunden, Aus- und Einmarsch inbegriffen;
die Leute stehen um v Uhr auf; sie könnten etwas früher
aufstehen und werden es, namentlich im Sommer, gerne thun.
Gebe^man ihnen deS Morgens Theorie und arbeite man etwas
länget beschäftige man die Leute, benutze man die Zeit recht, dann
wird man in vier Wochen weiter kommen, als beim Schlendrian
in fünf Wochen. Einzig für die Schützen ist die Zeit zu
kurz, sie muß aber, abgesehen von der Vorinstrustion, verlängert
werden, weil man sie im Schießen und in der Behandlung des
neuen Gewehres einüben muß. Ich habe bezüglich der
Ersparniß und deS Zeitgewinns durchaus keinen Zweifel. WaS
die Bemerkung deS Herrn Sträub betrifft, so ist es Sache der
Militärdirektion, in Bezug auf das Schützenwesen die erforderlichen

Untersuchungen anzuordnen und allfällige Anträge zu
stellen.

Die Büdgetansätze unter lit. e werden durch das Handmehr

genehmigt.

> Zugleich wird auf den Antrag des Herrn Ftnanzdtrek-
to rs der Regierungsrath beauftragt, die Frage zu untersuchen,
ob nicht die Instruktion'der Rekruten in den Bezirken
abgeschafft werden könne.

Durchschnitt
der letzten 4 Zahre >

1854-1857.
f. Kriegsgerichte.

341 Taggelder der Mitglieder, Sekretariat, Zeugengelder ic. Fr. 1,600

Wird ohne Einsprache genehmigt.

T«g»latt des vroßen «athe» t»s». 86
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

4854-1857.

119,337

5,378

1,080

2) Kleidung, Bewaffnung und Rüstung der Miliztruppen.

. Kleivung
Neue Kleidung an die einzuberufenden Rekruten aller Waffen und Repa-

raiionen im KleidungSmagazin ^ Fr- 133,665

. Bewaffnung.
Stutzervergütungen an 90 Scharfschützen à Fr. 50 Fr. 4,500
Kosten der Stutzerprüfungen » 250

Fr. 4,750
c. Rüstung. *

Vergütung an zu Offiziers beförderte Unteroffiziere (Waffen und Distink-
tionszeichen) Fr. 1,000

» »

im Ganzen 7302"Mann

Herr Berichterstatter des Regierungsrathes. Die Mi-
litärdnektion verlangte hier einen Kredit von Fr. 161,664, der

vom RegierungSrathe auf Fr. 139,415 herabgesetzt wurde. Die
Finanzvirektion hält dafür, daß eine weitere Herabsetzung
zuläßig sei, ohne daß es die Militärverwaltung irgendwie genire,
namentlich bei lit.^a. Im Jahre 1857 wurden für Kleidung
der Miliztruppen Fr. 121,892. ausgegeben. Wenn also ein
Kredit von ungefähr Fr 125,000 bewilligt wird, so wäre den

Bedürfnissen Rechnung gelragen, es sei denn, daß man die
500 Kapulröcke, welche die Militärbirektion anzuschaffen wünscht,
anschaffen wolle. Der Nachweis besteht in Folgendem. Es
erscheinen auf der Rechnung 2067 Mann, die gestellt werden

sollen; man braucht aber diese unverhälinißmäßige Zahl
nicht, namentlich nicht 1795 Mann für die Infanterie. ES
wnrden in den letzten Jahren instrutrt:

im Jahre 1854 1553 Mann
1855 1373 „
1856 1606 „
1857 1593 „
1853 1772 „

oder durchschnittlich im Jahre 1540
Mann. Ich gehe etwas höher als der Durchschnitt und nehme

an, die 1795 Mann müssen instruirl werden. WaS kostet aber
der Mann? Nach frühern Verträgen kostete er Fr. 45. 95,
nach spätern Fr. 46. 35, macht für die 200'Mann, die weniger

instruirt würden, als das Büdget verlangt, eine Summe
von Fr. 9370. Während man ferner für Austauschkleider einen
Kredit von Fr. 16,000 verlangt, wurden in den letzten Jahren
nur Fr. 10,600 dafür verwendet, und doch kam Anno 1857 der
Preußenfeldzug dazu; Fr. 10,000 werden also auch für dieses

Jahr genügen. Sodann wird die Anschaffung von 500 Ka«
putröcken für Fr. 14,000 vorgeschlagen. Ich gebe zu, daß man
in dieser Beziehung verschiedener Ansicht sein kann, da wir am
Vorabend großer Ereignisse stehen. Der Kanton Bern stellt
20,310 Mann, nämlich 13,540 Mann Auszug und 6770 Mann
Reserve; für dieses Kontigent sind ungefähr 19,000 Kapulröcke
nothwendig. Nun hat Bern 16,199 brauchbare Kapulröcke,
worunter 11,000 nach alter Ordonnanz; dazu noch beiläufig
6200 Stück für den Felddienst vollständig untaugliche. Also
in Wirklichkeit fehlen'unS 2800 Stück, um den Auszug und
die Reserve vollständig zu kleiden. Wenn uns in Aussicht
stände, das Kontingent in nächster Zeit vollständig herzustellen,
so kämen wir in Verlegenheit, oder wir müßten dann die alten
Kapulröcke dazuziehen, welche der Mannschaft nicht mehr
entsprechen würden; indessen habe ich die Hoffnung, eS werde
nicht dazu kommen. Wie die Verhältnisse sich entwickeln, weiß
Niemand. Ich frage aber: ist eö möglich, in dieser kurzen Zeit
die Kaputröcke zu beziehen? Ich sage: nein. Wir haben bis.
her den größten Theil aus Frankreich bezogen, aber jetzt ist eS

unmöglich, weil Sardinien etwa 30,000 Stück bestellt hat; in
Deutschland findet man dasselbe Tuch nicht, im eigenen Lande
kann man es nicht in so kurzer Zeit herstellen, so daß ich glaube,
man könne für dieses Jahr die Ausgabe für die 500 Kaputröcke

ersparen. Jedenfalls aber, wenn Sie diese Ausgabe für

Fr. 139,415

nöthig erachten sollten, so müßten an andern Orten Reduktionen
stattfinden. Dazu kommt noch eine Ersparniß von 3000 Fr.
sür Anschaffung von Habersäcken und AusrüstungSgegenständen
sür ärmere Rekruten. Bisher wurde die Kasse der Bußen da-
sür in Anspruch genommen. Es ist wahr, daß die Zahl der
armen Rekruten sich auffallend vermehrt; die Gemeinden gehen
eben bei der Ausstellung der Armuthszeugnisse sehr leicht zu
Werke, und ich habe die Ueberzeugung, wenn die Gemeinden
in Fällen, wo der Mann den betreffenden Betrag nicht erlegen
kann, die Hälfte tragen müßten, so würde nicht der vierte Theil
der bisherigen ArmuIHSzeugniffe einlangen Es geschah schon

oft, daß einzelne Rekruten ihren Habersack nicht anschaffen
wollten und sich weigerten bis zum letzten Tage, daß eS sich

dann aber herausstellte, daß sie einige Fünffränklcr im Gilet
eingenäht hatten Dagegen wird eine größere Unterstützung der
Rekruten darin eintreten müssen, daß man ihnen ein Paar graue
Hosen neben den zwilchenen anschafft. Die Ersparnisse, welche
sich nun auf der Einberufung der Mannschaft zur Instruktion,
auf den AuStauschkleidern, auf den Kaputröcken und auf
sonstigen Anschaffungen ergibt, beträgt im Ganzen 32,370 Fr. Ich
habe also die Ueberzeugung, daß es mit 125,000 Fr. gehen
werde und empfehle Ihnen als Berichterstatter die vorliegenden
Ansätze.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkom-
misston schließt sich nach genommener Rücksprache mit den
übrigen anwesenden Mitgliedern der Staatswirthschaftskom-
misston den Ansichten des Herrn FiganzdirektorS an und beantragt

die Reduktion deS Ansatzes unter litt, a von Fr. 133,665
auf Fr. 125,000.

Ganguillet verdankt in vielen Punkten die Vorschläge
des Herrn Finanzdirektors, hat jedoch über einen Punkt, nämlich

m Betreff der Kaputröcke, eine entgegengesetzte Ansicht,
indem er dafür hält, es wäre zweckmäßiger, jährlich die
Anschaffung von 500 Kapüten auf dem Büdget vorzusehen, als,
wie es früher geschehen, plötzlich große Anschaffungen zu
machen, mit großen Kosten, wobei die Mannschaft schlecht
bedient war. Der Redner spricht ferner seine Verwunderung
darüber aus, daß eine Summe von 6000 Fr. für Anschaffung
von Habersäcken und Ausrüstungsgegenständen für ärmere
Soldaten bestimmt sei, und hält dafür, es wäre Sache der
Gemeinden, ärmern Rekruten zu helfen; eS zeige sich allerdings
bei Ausstellung von ArmuthSzcugnifsen von Seite der
Gemeindevorsteher eine allzugroße Bereitwilligkeit.

Kilian, Regierungsrath (als Stellvertreter des Militär«
direktorS). Bis dahin war die Militärdirektion so glücklich,
keine Anfechtungen zu erleiden, um so mehr zeigen sich solche
bei Ziffer 2. Da jedoch der Durchschnitt der MannschaftSzahl
von Jahr zu Jahr höher geht, so ist es durchaus nicht zu
verwundern, wenn die Bügetansätze ebenfalls erhöht werden.
Zu Anfang der Fünfzigerjahre bemerkte man, daß die Theu-
rung der Lebensmittel einigen Einfluß auf das Wachsthum der



Mannschaft hatte; eS fanden sich nicht so viele Rekruten ein,
allmältg stieg die Durchschnittszahl wieder. Voriges Jahr
erschien im Büdget eine durchschnittliche Ausgabe von Fr. 117,563,
im dießjährtgen Büdget beträgt der Durchschnitt Fr. 119,837.
ES fragt sich, ob wir unser MannschaftSkontingent vollständig
haben; das ist nicht der Fall. Wenn man 112 Mann aus
die Kompagnie rechnet, wie die Eidgenossenschaft eS fordert, so

macht eS per Bataillon 672 Mann, mit einem Zuschlage votl
15 -/g 77V Mann. Nun stehen von unsern 16 Bataillons 9
unter dieser Zahl, ein Beweis, daß man höher gehen muß als
bisher. Was die AuStauschkleider betrifft, so erinnere ich Sie,
daß gewisse KorpS in den letzten Jahren einen bedeutenden
Dienst gethan haben; ich zitire den Preußenfeldzug. Ich
weiß gar wohl, daß die Militärdirektion sich viel Mühe gab,
die schlechten Kleider zu ergänzen, aber viele Truppen konnten
nicht austauschen, so nothwendig eS gewesen wäre. Die Mi«
litärdirektion verlangte bei litt, s einen Kredit von 155,664 Fr.
und zwar für 2200 Rekruten. Das ist die Mannschaft, welche
gekleidet werden muß, und wenn die nöthige Summe nicht
bewilligt wird, so kommt die Militärdirektion in den Fall, einen
Nachkredit zu fordern, was ich vermeiden möchte. Nun hat
der Herr Finanzdirektor, bevor er das Bügct dem Regierungsrathe

vorlegte, den Ansatz um 22,000 Fr. reduzirt. Wenn
also die Militärdirektion ursprünglich ihre Ansätze etwas hoch
berechnet haben mag, so wäre doch eine weitere Herabsetzung
nicht gerechtfertigt. Ich stelle daher den Antrag, den Büdget-
ansatz unverändert zu lassen. WaS die Kaputröcke betrifft, so

wäre es gut, wenn man sie im Lande fab.rtziren lassen könnte,
aber sie könnten nicht vor dem Herbst geliefert werden; dennoch
müßte ich wünschen, daß wenn irgend eine Ersparniß auf dem

Büdget möglich wäre, dieselbe zur Anschaffung von Kaput-
röcken verwendet weiden möchte. Ich hoffe, man werde um
so mehr die Anträge der Regierung annehmen, als wir schon
in den letzten Jahren und namentlich jetzt eine Mahnung haben,
unsern Wehrstand so zu behandeln, daß eS dem Kanton Bern
Ehre mache, wenn auch daS Büdget etwas darunter leiden
sollte.

v. Wattenwyl zu Rubigen bemerkt, er sei bisher auch
der Ansicht gewesen, die Anschaffung von Kleidungsstücken in
größern Massen sei zweckmäßig, damit solche bet Gelegenheit
der Mannschaft nicht fehlen, aber bei einem Wiederholungskurse

im letzten Herbst habe er Erfahrungen gemacht, die ihn
zu einer andern Ansicht brachten, indem bei einzelnen
Kompagnien nicht einmal ein Dutzend brauchbare Kapüte vorhanden,
die andern von den Schaben zerfressen gewesen seien.

Kurz, Oberst, findet eS etwas seltsam, wenn man sage,
eS hätten sich viele untaugliche Kaputröcke vorgefunden, und
dann zum Schlüsse komme: daher solle man nicht neue
anschaffen. Der Redner findet im Gegentheil, man sollte ein
größeres Defizit verhüten und wünscht sehr, daß der Kredit
für Anschaffung von Kaputröcken beibehalten werde. Er erinnert

an die Vorgänge zur Zeit des Sonderbundskrieges, wo
sich großer Mangel an Kapüten gezeigt, so daß man zu
bedeutenden Anschaffungen genöthigt gewesen sei, die Verfertigung
der Kleider aber habe die Mannschaft gar nicht befriedigt,
deßhalb sollte man zur Zeit des Friedens dafür sorgen. Ein
zweiter Grund, warum der Redner die Anschaffung von Kapüt«
röcken in bescheidenem, aber konsequentem Maße empfehlen
möchte, liegt darin, daß die vorhandenen Kapüte nicht
reglementarisch seien. Es erscheine allerdings sonderbar, wenn man
im Momente, wo man daraus bedacht sei, den Uniformrock
abzuschaffen und den Milizen dafür den Kaputrock zu geben,
dem Infanteristen etwas anzuschaffen muthe, was er nie trage,
außer etwa, wenn er Rekrut sei, weil eS ihm den Habersack
belästige, nämlich die Aermelweste, die für den Mann gar
nicht nothwendig sei. Im Winter habe jeder seine wollene
Unterweste, im Sommer belästige die Aermelweste die Mannschaft

nur. Man habe im Preußenfeldzug die Erfahrung ge-

t43

macht, daß die Bataillone, welche die Uniform unter dem
Kapute trugen, sich nie beklagten, wohl aber diejenigen, welche
den Schwalbenschwanz einpacken mußten. Wenn man die
Aermelweste abschaffen müßte, so käme man nie in den Fall,
einem Rekruten den Habersack anzuschaffen. Der Redner schließt
daher mit dem Wunsche, es möchte wenigstens der Antrag
erheblich erklärt werden, daß der Regierungsrath begutachten
soll, ob nicht die Aermelweste für die Infanterie abzuschaffen

sei.

Gaffn er möchte dem Militär nicht noch mehr zumuthen,
als er jetzt schon zu tragen habe, und stimmt zum Antrage des
RegierungSratheS,

v. Büren hält ebenfalls dafür, eS wären in Bezug auf
die Kleider der Mannschaft wesentliche Ersparnisse zu machen,
aber man habe nicht nur eine Aermelweste, sondern auch
eine Zwangsjacke an, die man beseitigen sollte. Der Redner
schließt sich dem Antrage deS Stellvertreters der Militärdirektion
an, weil eine große Zahl Rekruten bekleidet sein müsse, und
deßhalb die Ersparniß eine illusorische wäre. Wenn man eine Ersparniß

machen wolle, so könnte eS durch Verminderung der vielen
Corps geschehen, damit man nicht so viele Leute vergeblich in-
strutren müßte, wobei man den großey Vortheil hätte, eine
beträchtliche Ersatzmannschaft, zu haben, während bei der
gegenwärtigen Organisation kein eigentlicher Ersatz stattfinden könne,
um Auszug und Reserve auf dem richtigen Stande zu erhalten.
Der Fehler liege darin, daß wir zu viele KorpS haben, zu viel
Schein vorhanden sei und der Efektivbestand nicht damit übein-
einstimme; die Abänderung der bestehenden Organisation liege
deßhalb im Interesse der Verwaltung, deS Budgets und der
Bevölkerung.

Mühlethaler rügt es als einen Uebelstand, daß zur
Zeit deS Preußenfeldzuges die Mannschaft lheilweise mit Waffen
ausgerüstet worden sei, die von Solchen herrührten, welche
dieselben bet Anlaß des Eintritts in die Burgernutzungen oder der
Verheirathung angeschafft hatten, und spricht sich gegen die
Ansicht aus, daß man die alten Kaputröcke der Landwehr
zutheile.

v. Erlach findet, daß daS Militärbudget, namentlich in
Betreff der Ansätze der Ziffer 2, sehr einfach gehalten sei, und
wünscht daher, eine einläßliche Detaillirung derselben, um es
den Mitgliedern des Großen Rathes möglich zu machen, ihr
Votum mit Sachkenntniß abzugeben. Der ganze Eindruck,
welchen die Berathung auf den Sprechenden machte, veranlaßt
ihn, den Antrag zu stellen, eine Spezialkommisston niederzusetzen

welche die bet dieser Verhandlung gefallenen Bemerkungen

und Wünsche zu prüfen und allfällige Anträge zu
stellen habe.

Knechtenhofer, Oberst, unterstützt die Ansicht des

Herrn Finanzdirektvrs, und stimmt gegen die Bewilligung eines
Kredites für Anschaffung von Kaputröcken im gegenwärtigen
Momente, indeiy er an frühere Vorgänge erinnert.

b stim m u ng:

Handmehr.Für die unbestrittenen Ansätze
Für die Reduktion deS Ansatzes bei lit. a auf

Fr. 125,000 43 Stimmen.
Für den Ansatz von Fr. 133,665 46 „
Für den Antrag des Herrn Oberst Kurz (be¬

treffend die Abschaffung der Aermelweste) Mehrheit.
Für den Antrag des Herrn v. Erlach (betref¬

fend Niedersetzung einer Kommission Minderheit.
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahr«

1854-1857.

544

8,446

20,624

83,677

62,946

3) Unterricht ver Truppen
s. Theoretische Militärschule.

Militärbibliothek
6. Praktische Militärschule.

1) JnstrukiionSoffiziere und JnstruktionskorpS.
s. Oberinstruklor mit Reitpferd
d. Erster Gehülfe
c. Zweiter Gehülfe
6. Garnisonsavjutant und für Komptabilität

Fr- 250

Fr.
»
v

3.530
2,200
4,700
4,450

e. JnstruktionSkorps (24 Mann)
Kleidung, Besoldung und Verpflegung, Holz und Licht

2) Sold und Verpflegung der zur Instruktion einzuberufenden Truppen.
Kadetten, Depot, Tambouren, Trompeter, Korpsarbeiter, Jnfanterierekruten mit
Cadresmannschaft von je 4 Bataillonen auf 24 Tage Unterricht

3) Wiederholungskurse.
s. Infanterie des AuSzugS, 3 Bataillone (Nr. l6, 37, 43, 54, 55, 60,

67 und 69) auf 7 Tage mit 6 Tagen Vorübung der CavreS, Sold
und Gcmeindsverpflegung
Infanterie der Reserve, 4 Bataillone (Nr. 89, 92, 95 und 96)
auf 3 Tage mit 2 Tagen Vorübung der CadreS, Sold und Ge-
meindsverpflegung
Scharfschützen deS AuSzugS (Schießübungen in den Bezirken), 4

Kompagnie (Nr. 4) auf 2 Tage ohne Cadresvvrübung, Solo und
GemcindSvcrpflegung rc.
Scharfschützen der Reserve (Schießübungen in den Bezirken), 2

Kompagnien (Nr. 48 und 50) auf 2 Tage ohne CadreSvorübung,
Sold und Gcmeindsverpflegung rc.
Pferdeschatzungskosten, Abschätzungen, Fuhrungen von Kaputröcken,
Kleidern, Landentschädigungen, Schießeinrichlungen, Medizinalkosten,
Waffenreparaturen rc.

Fr 8,880

22,666

Fr. 94,000

t>.

c.

6.

e.

Fr. 64,489

48,428

454

908

5,000

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Bei
Ziffer 2 (Sold und Verpflegung der zur Instruktion
einzuberufenden Truppen) verlangte die Militärdirektion einen Kredit
von Fr. 404,435, der Regierungsrath reduzirte denselben auf
Fr. 94,000, die Staatsivirthschaflskommission beantragt eine

weitere Herabsetzung desselben auf Fr. 90,000, die Finanz«
Direktion ist damit einverstanden, indem sie die Ueberzeugung
hat, daß letzterer Ansatz hinreicht. Die Kosten der Rekrulen-
instruktivn sind auf Fr. 4. 05 per Mann angeschlagen. So viel
betragen sie nicht, sondern 45 Rp. beträgt der Sold, die Ra-
rionSvcrgütung 4i Rp., das Ganze höchstens 90 Rp., so daß
die von der StaatSwirtbschaftökommission beantragte Reduktion
zuläßig ist. Für die Wiederholungskurse der Infanterie deS

Auszuges verlangte die Militärdirektion einen Kredit von
Fr. 76,489, welchen der Regierungsralh auf Fr. 64,489 redu.
zirte, welche Summe ebenfalls genügen soll. Ich habe genaue
Berechnungen gemacht, was der Wiederholungskurs eines
Bataillons kostet; die Kosten für die Mannschaft disseriren zwischen
7500 und 8000 Fr. Nehmen wir Fr. 7500 an, so macht eS

auf acht Bataillone Fr. 60,000; dazu kommen die JnstruklionS-
kosten mit Fr 550, höchstens Fr. 600, so daß wir ungefähr
auf die vorgeschlagene Summe kommen. Gleich verhält es sich

mir der Reserve. Die Wiederholungskurse für die Scharfschützen

sind etwas zu hoch angeschlagen, auch die
Pferdeschatzungskosten erscheinen ziemlich hoch.

Der Herr Berichterstatter der StaatswirthschaftSkom,
mission stellt den bereits vom Herrn Finanzdireklor erwähnten
Antrag auf Reduktion des Ansatzes bei Ziffer 2 von 94,000
auf 90,000 Fr. mit der Bemerkung, daß der vierjährige Durchschnitt

nur Fr. 83,677 und die Ausgabe im Jahre 4857
Fr. 87,405 betrage, so daß der vorgeschlagene Kredit immerhin
noch höher als diese beiden Summen erscheine.

Fr, 88,379

Kilian, Regierungsrath, bekämpft den Antrag der StaatS-
wirthschaftökommisfion, von der Ansicht ausgehend, der Große
Rath möge beschließen, was er wolle, so werbe der Staat
genöthigt sei», die Rekruten zu instruiren, welche sich stellen. Der
Rebner sieht keinen Grund, anzunehmen, daß im Jahre 4859
weniger instruirt werden sollen, als im Jahre 4858. Letztes
Jahr wurden 1772 Mann instruirt, für 1859 stehen 1795 Mann
auf der Liste, welche mit den Spezialwaffen auf 2200 Mann
zu stehen kommen. Ferner sei zu berücksichtigen, daß auS dem
Ansätze unter Ziffer 2 auch die Kosten eines Kurses für die
Stabsoffiziere begriffen seien, der schon mehrere Jahre nicht mehr
stattgefunden habe, während es dringend nothwendig erscheine,
den Stabsoffizieren die erforderliche militärische Bildung zu
verschaffen.

Mühlethaler möchte ebenfalls eine Ersparniß erzielen
und stellt zu diesem Zwecke den Antrag, den RegierungSrath
zu beauftragen, beim BundeSrathe dahin zu wirken, daß der
Bund auch den Unterricht der Infanterie, wie denjenigen der
Spezialwaffen, übernehme.

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS beharrt
bei seinem Nachweise über die beantragte Reduktion und macht
die Versammlung aufmerksam, daß der Durchschnitt der in den
letzten fünf Jahren inftruirten Mannschaft nur 15 i0 Mann
betrage, und wenn man auch auf 1590 oder auf 1600 Mann
steige, so ergebe sich immerhin noch eine Ersparniß von ungefähr

200 Mann gegenüber dem Ansätze des Herrn Stellvertreters

der Militärdirektion. Bezüglich deS Offizierkurses ist der
Redner mit demselben einverstanden. Auch dem Antrage des
Herrn Mühlethaler könnte der Redner sich anschließen, wenn
die Uebernahme der Jnfanterieinstruktion durch den Bund den
Sinn hätte, welchen der Herr Antragsteller vorauszusetzen
scheine, daß nämlich der Bund die Kosten übernehme; aber
davon sei eben nicht die Rede, sondern eS habe bloß den Sinn,



daß der Bund die Instruktion auf Kosten der Kantone
übernehme in der Weise, daß der Bund die JnstruktionSkosten zu
tragen hätte, die Kantone dagegen Sold und Verpflegung der
Truppen bestreiten müßten. Um diesen Preis möchte der Redner

dem Bunde die Instruktion der Mannschaft nicht
anvertrauen, sondern den Kantonen noch einige Selbstständigkeit
erhalten.

Mühlethaler zieht auf den erhaltenen Aufschluß seinen

Antrag zurück.

Abstimmung:

ür die unbestrittenen Ansätze Handmehr,
ür den Büdgetansatz Ziffer 2 (Sold und

Verpflegung :c.) Niemand.
Für den Antrag der StaatSwirthschaftS-

kommission Gr. Mehrheit.

Hier bricht daS Präsidium für heute die Büdgetbe-
rathung ab.

NaturalisatiopSgesuch
deS Herrn Johann Beck von Vieur-Ferrette, Departement

deS OberrheinS, in Frankreich, Gutsbesitzer zu Wangen, ver-
heirathet, kinderlos, welchem daS Ortsbürgerrecht der Gemeinde

Wangen zugesichert ist.

Der Regierung S rath beantragt die Ertheilung der

Naturalisation.

Migy, Justizdirektor, als Berichterstatter, empfiehlt diesen

Antrag zur Genehmigung mit Hinweisung auf die moralischen
und finanziellen Garantien, welche der Petent darbietet, der,
seit seiner Geburt im Kanton Bern wohnhaft, alle durch daS

Fremdengesetz vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt habe.

Anderegg unterstützt den Antrag deS RegierungSratheS
mit der Bemerkung, daß schon die Mutter des Herrn Beck

Bernerin gewesen und auch dessen Gattin Kantonsbürgerin sei,
so daß er faktisch schon dem Lande angehöre.

Roth von Wangen empfiehlt daS Naturalisationsgesuch
auS denselben Gründen, wie der Präopinant.

Abst im m u n g:

Von 93 Stimmen fallen:
Für Willfahr. 94
Für Abschlag 4

Die Naturalisatton ist somit Herrn Beck ertheilt.

Herr Großrath Maurer zeigt durch Schreiben vom 9.
d. M. an, daß er die Stelle eines Regierungsstatthalters von
Nidau annehme, jedoch um eine AntrittSfrist bis zum 1. April,
nachsuche, welche ihm bewilligt wird.
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Zum Schlüsse werden noch eingelangte (im Verzeichnisse
am Schlüsse der Session enthaltene) Vorstellungen angezeigt.

Schluß der Sitzung- 1'/, Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.

Zehnte Sitzung.

Donnerstag den 10. März 1859.

Morgens um 3 Uhr.

Unter dem Vorfitze des Herrn Vizepräsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe lind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Carlin, Gfeller,
Johann Ulrich; Jndermühle, AmtSnotar; Lauterburg, Niggeler,
Reichenbach, Friedrich; Schürch, Sigri, Theurillat und Thönen;
ohne Entschuldigung: die Herren Affolter, Johann; Bärtschi,
Batschelet, Biedermann, Bösiger, Botteron, Brand« Schmid,
Brechet, Brügger, Brunner, Bühlmann, Bützberger, Burri,
Chevrolet, Chopard, Corbat, Dähler, Egger, Engemann,
Feune, Fleury, Frieden, Frotdevaur, Geiser, Gfeller, Christian;
Girardin, Gobat, Gouvernon, Großmann, Guenat, HennemaNn,
Hermann, Hoffmeyer, Jaquet, Jeannerat, Jmhoof, Samuel;
Jmhoof, Bendicht; Jngold, Joß, Kalmann, Känel, v. Känel,
Käser, Kaiser, Karlen, Johann Gottl.; Karlen, Jak.-; Kasser,
Kehrlt, Klaye, Knuchel, König, Kohler, Kohli, Koller, Lehmann
zu Rüedtligen, Lehmann, Joh. Ulrich; Lehmann, Daniel; Lenz,
Loviat, Marquis, Marti, Maurer, Meister, Morel, Moser,
NiklauS; Moser, Jakob; Müller, Kaspar,; Oeuvray, Pallain,
Paulet, Probst, Prudon, Retchenbach, Karl; Riat, Ritter,
Rosselet, RöthliSberger, Gustav; RöthliSberger, Johann; Roth
in Niederbipp, Ryser, Salzmann, Schmied, Andreas; Schneider,
Joh.; Schori, Friedrich; Stockmar, Streit, Bendicht; Streit,
HieronymuS; Tièche, Trorler, v. Wattenwyl von Habstetten,
v. Wattenwyl von Rubigen und Wirth.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagdlatt d«S Großen Käthe» ««so. 37
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahr«

1854-1857.

12,743

Tagesordnung:
Fortsetzung der Büdgetberathung pro 1859.

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung, Seite 127 ff.)

VI. Direktion des Militärs.

4) Eidgenössische Mikitärschulen.
BesammlungS- und Entlassungskosten Fr. 17,750

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter des Regte«

rungsratheS. Die Militärdirektion verlangte für diesen Posten
einen Kredit von Fr. 19,500, der RegierungSrath reduzirte
denselben auf Fr, 17,750; die Finanzdirekrion hält dafür, daß
eine weitere Reduktion bis auf Fr. 13,750 möglich sei. Es
entspricht dieß ungefähr dem Durchschnitte der letzten vier
Jahre und wird den Bedürfnissen annähernd entsprechen.
Bezüglich der Militärschulen besteht eine Unbilligkeit von Seite
deS Bundes gegenüber den größern Kantonen. Nach z 38 deS

Gesetzes über die Militärorganisation der schweizerischen Eid«
genossenschaft bezahlt der Bund den Kantonen bei einem
eidgenössischen Aufgebote zum Dienst im Felde für die Besammlung
und Entlassung ihrer Kontingente je zwei Tage Sold, beim
Zusammenzug derselben zu eidgenössischen Unterrichtskursen,
sofern die letztem länger als drei Tage dauern, einen TageS-
sold. Wenn also der Stand Bern das Bataillon Nr. 67 aus
dem Jura nach Thun schicken will, so kommt er in den Fall,
für vier Tage Einmarsch und eben so viel für Entlassung der

Mannschaft Sold und Verpflegung zu tragen, dafür erhält er

nur für je einen Tag Vergütung, so daß ihm ein großer
Nachtheil erwächst. ES wäre daher sehr zu wünschen, wenn
in den eidgenössischen Räthen auf Abhülfe gedrungen würde.
ES komplizirt auch die Rechnung auf eine sehr lästige Weise.
Die kleinern Kantone leiden weniger darunter, wenn sie die

Truppen in einem Umkreise von 12 oder selbst von 24 Stun«
den zusammenziehen können, während die Lage der größern
Kantone eine ganz andere ist. Es ist daher nicht ungerecht
und auch nicht unbillig, daß die Eidgenossenschaft die Besamm«
lungs- und Entlassungskosten trage. Im Jahre 1357 wurden
nur Fr. 10,002 zu diesem Zwecke ausgegeben.

Dr. v. Gonzenbach, als Berichterstatter der Staats«
wirthschaftSkommission, erklärt, zwar keinen Auftrag zu haben,
Namens der Kommisston eine Reduktion zu beantragen, schließt
sich jedoch für seine Person dem Antrage der Finanzdirektion
an, stellt eS den übrigen Mitgliedern anheim, ob sie sich gegen
denselben auSzusprechen gedenken, und bemerkt, die Mehrkosten
ließen sich zum Theil auch dadurch erklären, daß die einberufene
Mannschaft sich oft zu lange in Bern aufhalte. Wenn man
die Truppen, die am Montag von Bern auSmarschiren sollen,
schon am Freitag einberufe, so koste eS natürlich mehr, als
wenn sie erst Samstags einberufen werden.

Kilian, RegierungSrath, ist mit der Bemerkung des Herrn
Finanzdirektors bezüglich der VergütUngStveist der Besammlung

s » und EntlaffungSkoflen von Seiten der Eidgenossenschaft
einverstanden und fügt bet, daß laut den Rechnungsergebnissen für

den Preußenfeldzug der Kanton Bern wegen mangelhafter Per«
gütung eine Einbuße von 20,000 Fr. erlitten habe. Es ließe
sich diese Unbilligkeit auf zweifache Weise beseitigen. Die
Kommission, welche über verschiedene militärische Fragen ihr
Gutachten abzugeben hatte, schlug dem eidgenössischen Militär-
direktor vor, die Vergütung.entweder nach Wegstunden zu be«

rechnen, oder die Kantone in drei Klassen einzutheilen iN dem
Sinne, daß den größten Kantonen eine Vergütung für drei
Tage, den wenigergroßen eine solche für zwei Tage und den
kleinen eine solche für einen Tag berechnet würbe, — ein
billiger ModuS, gegen den sich jedoch die kleinen Kantone
wahrscheinlich sträuben würden. Der vorliegende Büdgetansatz
beziehe sich hauptsächlich auf die Spèzialwaffen, welche dieses
Jahr die eidgenössische Schule mitmachen müssen. Der Redner
könnte zwar als Baudirektor hoffen, daß in Folge der beim
Militärbüvget beschlossenen Reduktionen vielleicht dem Büdgel
seiner Direktion etwas zu gut kommen dürfte, aber als Militär
wünscht derselbe dringend, das Militär auf eine Stufe zu bringen,

wie eS die Ehre der Schweiz und deS KantonS Bern
erfordere, er bekämpft daher die vorgeschlagene Reduktion und
zwar auch mit Rücksicht auf den Umstand, daß der fragliche
Kredit bereits im Regierungsrathe bedeutend beschränkt worden

sei.

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS erklärt
sich mit demjenigen der StaatSwirthschaftSkommisston
einverstanden, daß der zu lange Aufenthalt der Truppen in Bern für
diese nachtheilig sei, indem die Mannschaft leicht zum Besuche der
Pinten veranlaßt werde u. s. w. In der vom Stellvertreter
der Militärdirektion vorgeschlagenen Eintheilung der KaNwnr
in drei Klassen erblickt der Redner keine gründliche AbhNft, da
der Uebelstand der doppelten Rechnung immer bleibe und mair
am Ende wieder auf die Frage zurückkomme, welcher vernünftige
Grund vorhanden sei, daß die Eidgenossenschaft nicht did ganze
Vergütung tragen solle, während sie die Mannschaft ausbiete.
Zum Schlüsse erklärt der Redner, wenn durch Herabsetzung deS
Kredites der Instruktion der Mannschaft geschadet würde, so

würde er am wenigsten dazu stimmen; da er aber im Gegentheile

die Ueberzeugung habe, daß durch xine geringere Ausgabe

der Zweck dennoch erreicht werden könne, so halte er sich

verpflichtet, als Finanzdirektor dieselbe zu befürworten.

A b st im m u n gr

Für den Büdgetansatz von Fr. 17,750 26 Stimmen.
Für Reduktion desselben auf Fr. 13,750 73 „
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Dmchschnktt
der letzten-4 Iah»

!854-t857.
4.716

16,345

3,040

5) Munitionsverbrauch
6) Pferdemiethe.

Mr die Artillerierekruten, Feld« und Parkartillerie, mit Geschirrvergütung
Für die Artillerie-WiederholungSkurse (Auszug und Reserve)
Für die KorpSarbeiter der Kavallerie (Rekruten und Wiederholungskurse)
Honorar für Pferdeschätzer der Kavallerie und Artillerie

7) Ausbesserungen, Fuhrungen, Miethzinse ic.

Fr. 10,000

„ 31,205

„ 3,000

Herr Berichterstatter des RegierungSratheS. Die Mi-
litärdirektion verlangte bei Ziff. 5 einen Kredit von Fr. 13,400,
der RegierungSrath reduzirte denselben auf Fr. 10,000, die
StaatSwirthschaftSkommission schlägt eine weitere Reduktion auf
Fr. 8000 vor. DaS Kreditbegehren der Militärdirektion geht
bedeutend weiter als der Durchschnitt, waS aber seinen Grund
in Folgendem hat. Nach der Militärorganisation soll jedes
Bataillon beim Truppenzusammenzuge im Schießen geübt werden.

In dieser Beziehung war man früher etwas lar und war
daher der Munitionsverbrauch kleiner. Nun hält das
eidgenössische Militärdepartement strenger darauf und ich halte die
Sache ebenfalls für wichtig. Ich berechnete, wie viel diese

Schießübungen kosten mögen, und fand, daß sie für 3 Bataillone
ungefähr Fr. 6000 kosten, wozu die Munition kommt, die in
der Rekrutengarnison verschossen wird, und eine Ausgabe -von
Fr. 3400 verursacht, so daß ein Kredit von 8000 Fr. nicht
genügt, sondern wenigstens 9000 Fr. nöthig sind. Für die
Pferdemiethe wird ein Ansatz von Fr. 31,205 vorgeschlagen,
während der Durchschnitt bloß Fr. 16,345 beträgt und im
Jahre 1857 nur Franken 14,732 ausgegeben wurden. Die
StaatSwirthschaftSkommission beantragt die Reduktion deS

Ansatzes auf Fr. 30,000 Ich halte dafür, daß ein Kredit von
22,000 Fr. genügen sollte. Auch hier finde ich eine Unbillig-
keit von Seite deS Bundes gegenüber den Kantonen. Bei
Militärschulen und Wiederholungökursen ist jeder Kanton, der
Artillerie stellt, gehalten, dieselbe zu bespannen und zwar ohne
Vergütung; im Felddienste erhalten dagegen die Kantone für
jedes Pferd Rationsvergütungen zu Fr. 4. 50, aber die Kantone

sind im Falle, dafür 3 Fr. oder noch mehr zu zahlen, wie
z.B. zur Zeit deS PreußenfeldzugeS, so daß ihnen ein bedeu-,
tender Nachtheil erwächst. Es wäre daher nur billig, daß der
Bund die Kantone für diese Pferdemiethe vollständig, oder
wenigstens in einem billigen Verhältniß entschädigen würde. Ich
denke, alle Kantone, die Artillerie zu liefern haben, werden mit
uns einverstanden sein, wenn die Regierung beim Bunde rekla«
mirt. Dem Kanton Bern liegen in dieser Beziehung bedeutende

Lieferungen ob, nämlich: im Auszug: zwei 12-Pfünder
Batterien, eine 6-Pfünder Batterie, eine 24-Pfünder Haubitzen-
Batterie,. eine Batterie Positionsgeschütz, eine Raketenbatterie,
eine Parkkompagnie; in der Reserve: drei 6-Pfünder Batterien,
«ine Raketenbatterie, eine Batterie Positionsgeschütz ; eine Park-
kompagnie ferner 813 Trainpferde im AuSzuge und 555 in der
Reserve. Wenn der ganze Auszug ins Feld ziehen müßte, so
würde das dem Staate enorme Kosten verursachen.

Herr Berichter st atterder StaatSwirthschaftSkommission.
Die Kommission war nicht im Falle, so genaue Berechnungen
zu wachen, wie der Herr Finanzdirektvr, dennoch stellt sie den

Antrag auf Reduktion deS Ansatzes bei Ziffer 5 (Munitionsverbrauch)

auf Fr. 9000. Als einer der Hauptgründe, warum
ein höherer Kredit nothwendig sei, wurde angeführt, daß dieses

Jahr mit scharfen Patronen geschossen werden müsse. Nun bot
sich aber die Frage, ob eS bei den gegenwärtigen Konstellationen
Europa'S gut sei, viel sKarfe Patronen zu verbrauchen. Sehr
gern« schließe ich mich dem zweiten Vorschlage, der Finanz-
direklion aN, den Kredit für Pferdemiethe auf Fr. 22,000
herabzusetzen. Die StaatSwirthschaftSkommission war sehr erstaunt
über die Erhöhung dieses Ansatzes im dießjährigen Büdget. AlS
einziger Grund wurden die höhern Futterpreise angeführt. Wenn

die StaatSwirthschaftSkommission von sich aus allein solche
Reduktionen beantragen würde, so könnte man sagen, es sei eine
bioße Finanzkommisston, aber da der Herr Finanzdirektvr zugleich
Militär ist, und Freude am Militärwesen hat, so nehme ich
keinen Anstand, mich seinen Anträgen anzuschließen. Mit
größtem Vergnügen hörte ich auch die Bemerkungen desselben
über die Schritte, welche gegenüber der Eidgenossenschaft gethan
werden sollten, und wünsche nur, daß er gelegentlich eine Vorlage

ausarbeite, damit die Sache im Schooße der eidgenössischen
Räthe, sei eS durch die Regierung, sei eS durch ein Mitglied
geltend gemacht werden könne. Es ist dieß einer der Punkte,
wo man Ehancen hat durchzudringcn, wenn man diejenigen
Kantone, welche ebenfalls Spezialwaffen stellen, in Betracht zieht.

Ktlian, RegierungSrath, führt zur Erklärung deS erhöhten

Ansatzes bei Ziffer 5 den Umstand an, daß 1000 scharfe
Patronen Fr. 42 kosten, während die Kosten von 1000 blinden
Patronen Fr. 15 betragen, so daß eine Differenz von Fr. 27 besteht.
Der Redner legt großes Gewicht darauf, daß die Truppen im
Scharfschießen geübt werden. WaS den Ansatz für Pferdemiethe
betrifft, so wird bemerkt, daß im letzt>ährigen Büdget zwar nur
ein Kredit von Fr. 18,000 bewilligt worden, aber im Laufe
deS Jahres ein Nachkredit von Fr. 11,000 verlangt werden
mußte und die Ausgabe Fr. 29,880 betrug, ein Beweis,
daß ein Kredit von 30,000 Fr., wie die StaatSwirthschaftSkommission

in ihrem Berichte vorschlägt, nothwendig sei.

Revel nimmt den ursprünglichen Antrag der Staaiswirth,
schaftSkommission auf, den Ansatz bej Ziffer 5 auf Fr. 8000 zu
reduziren, mit der Bemerkung, daß man noch weiter gehen könnte,
und macht die Versammlung aufmerksam, daß Angesichts der
bevorstehenden Umänderung der Gewehre nach dein Systeme
Burnand-Prelaz für dieses Jahr nicht so viele Schießübungen
zu gewärtigen seiest.

v. Erlach unterstützt dagegen den Antrag der
Militärdirektion, besonders in Bezug auf die Pferdemiethe, und erinnert

an die spärliche Vergütung., welche für requirstte Pferde
geleistet werde. Der Antrag der StaatSwirthschaftSkommission
würde nach der Ansicht d«S Redners einen Nachkredit zur Folge
haben, da der Kanton Bern in der Lieferung der Pferde nicht
freie Hand habe, sondern eben, den Weisungen des Bundes
nachkommen müsse. Die karge Vergütung für die Pferde habe

o^nedieß Ml Folg? «. daß man die größte Mühe habe, die
beritten KorpSen zu ergänzen. Wenn man den nöthigen Kredit
nicht bewilligen wolle, so sei eS viel besser, dem Bunde geradezu
zu erklären, der Kanton Bern sei nicht im Stande, die ihm
zugemacheten Leistungen zu erfüllen und auf eine Reduktion
derselben zu dringen.

Der Hr, -Berichterstalter deS RegierungSratheS legt
dem Grossen Rache zur Begründung der vorgeschlagenen
Reduktion folgende.Details vor: 1000 scharfe Patronen kosten

Fr. 42, die Kapseln Fr. 6, 87, zusayzin-en Fs. 48. 87; 1S00 blinde
Patronen kosten Fr. 15.30« nttt Kapseln Fr. 22.37 ; 1000 Kapseln
Fr. 5. 50; zu 1000 Patronen kommen 1250 Kapseln. Bet
WiederholungSkursen werden den Jägern 2V, den Füsilieren
12 Patronen vertheilt, das macht auf ein Bataillon 9500
Patronen oder Fr. 465, für acht Auözügerbataillone Fr. 3720;
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für vier Reservebataillone die Hälfte Patronen Fr. 930. In
der Rckruienschule erhalten die Jäger 30 scharfe und 40 blinde
Patronen; die Füsiliere 25 scharfe und 30 blinde macht 44,000
scharfe oder Fr. 2156 und 55,000 blinde oder ungefähr Fr. 1237,
zu 1650 Mann berechnet (U Füsiliere und ' z Jäger). Rechnet

man den Munitionsverbrauch der Scharfschützen hinzu, so

kommen wir im Ganzen auf eine Summe von Fr. 8743.
Bezüglich des Kredites für die Pferdemiethe wird bemerkt, daß

allerdings letztes Jahr ein Nachkrcdit nöthig geworden, daß
jedoch nicht die ganze Ausgabe auf daS Jahr 1353 falle,
sondern für 1857 noch eine Summe von 11,400 Fr. zu verrechnen

sei, so daß ein Kredit von 22,000 Fr. für das laufende
Jahr genüge.

Revel schließt sich bezüglich deS Ansatzes für Munitionsverbrauch

dem Antrage deS Herrn Finanzdirektors an.

Abstimmung.

Für den unbestrittenen Ansatz Ziff. 7 Handmehr.
Für Ziff. 5 nach Antrag deS RegierungS-

tathes Minderheit.
Für Herabsetzung deS Ansatzes auf Fr. 9000 Gr. Mehrheit.
Für Ziff. 6 nach Antrag des RegierungS-

ratheS Minderheit.
Für Herabsetzung deS Kredites auf Fr. 22,000 Gr. Mehrheit.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1854—1857.
896 3) Schützenwesen.

Beiträge zu Schützenhausbauten, Ehrengaben, Schießprämien an Militärs u. Fr. 5,000

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS ein- Summe im Interesse der Waffe nothwendig erscheine,
pfiehlt diesen Ansatz mit der Bemerkung, daß derselbe zwar
höher als der Durchschnitt sei, daß aber die Bewilligung der Wird ohne Einsprache genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1854-1857.
4) Garnisonsdienst in der Hauptstadt.

2,193 Musik.
1) Gehalt deS Kapellmeisters Fr. g7g
2) Beiträge an Musikkassen ic. „ t,gzl)

Fr. 2,500
10,364 1>. Kasernenamt.

Besoldungen: des Kaserneninspektors, mit freier Wohnung Fr. 1,000
des Handlangers und Gefangenwärters „ 730

Fr. 1,730
Materielles: Anschaffung, Unterhalt von Effekten, Unterwaschung, Taglöhne,

Beheizung und Beleuchtung „ 10,000

Fr. 11,730
c. Wachposten und Militärgebäude.

1,823 Wachposten, Beheizung und Beleuchtung, Unterhalt der Effekten, Militär¬
gebäude, Unterhalt derselben, JllumtnationSanlage Fr. 2,000

à. Gesundheitspflege.
4,434 Besoldungen deS Unterarztes und deS AbwärterpersonalS, Arzneien, Ver-

pflegung und Unterhalt der Spezialeffekten „ 5,000

Auch die Ansätze dieser Abtheilung werden durch daS Handmehr genehmigt.

5) ZeughauSverwaltung.
a. Ordentliche Unterhalt der Anstalt Fr. 46,330

35,534 Abzuziehen: das muthmaßliche Einnehmen vom Zeughausverkehr „ 11,330

Fr. 35,000
33,259 b. Neue Anschaffungen „ 40,325

Fr. 75,325



Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
empfiehlt die vorliegenden Ansätze mit Hinweisung auf die bereits

von Seite des Regierungsrathes vorgenommene Reduktion.

Auch der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschafts-
kommisston will keine weitere Herabsetzung beantragen, obschon
nicht nur die Militärdirektion mehr forderte, als der Durschnitt
der letzten vier Jahre beträgt, sondern auch der Regierungsrath
mehr bewilligte, während die Ausgabe für 1857 auf dieser

Abtheilung im Ganzen Fr. 63,569 betrug. Die Kommisston
ist der Anficht, wenn irgendwo eine Mehrausgabe gerechtfertigt
erscheine, so sei es für neue Anschaffungen der Fall.

Kilian, Regierungsrath, gibt zu, daß der Ansatz für
neue Anschaffungen höher sei als der Durchschnitt, verweist
jedoch auf das letztjährige Büvget, welches bereits einen Kredit
von Fr. 50,066 zu diesem Zwecke aussetzte, während hier nur
Fr. 40,325 verlangt werden, die Militärdirektion aber ursprünglich

einen Ansatz von Fr. 49,330 aufgenommen hatte. Unter
diesen Kredit fällt auch die Anschaffung von 500 gezogenen
Jägerflinten nach Weisung des Bundes, zu Fr. 48 per Stück,
woran derselbe ^ vergütet, so daß der Kanton noch Fr. 16

per Stück zu bezahlen hat. Die Eidgenossenschaft liefert dem
Kanton Bern jährlich 500 solcher Flinten, welche derselbe
anzunehmen verpflichtet ist. Für Auszug und Reserve sind
2448 Stück nothwendig, bisher wurden 1060 Stück geliefert,
die im hiesigen Zeughause auf einer Maschine gezogen werden
und zwar täglich 8—9 Stück, so daß die Kosten ungefähr
2 Fr. per Stück betragen. Unter die neuen Anschaffungen
fallen nebst 200 Knabcnflinten noch eine Menge andere
Gegenstände, so für Kriegsfuhrwerke, Pferdegeschirre, Werkzeugkisten

u. s. w. Wenn auch das Zeughaus deö Kantons im
Allgemeinen ziemlich gut ausgerüstet ist, so dauert es nach der
Ansicht deS Redners doch noch einige Jahre, bis alle Leistungen
erfüllt sind. Gegenwärtig sind 80 Arbeiter im Zeughause
beschäftigt, darunter 25 Handlanger. Bei Anwendung von
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Wasser, oder Dampfkraft würde daS Büdget ein wesentlich
besseres Resultat liefern, während gegenwärtig alles von Hand
gemacht wird.

Seßler macht den Großen Rath auf den Uebelstanv
aufmerksam, daß im Zeughause nur von 8 bis 12 Uhr Morgens

und von 1 bis 4 Uhr Abends zur Winterszeit und von
8 bis 12 Uhr Morgens und von 1 bis 6 Uhr Abends zur
Sommerzeit gearbeitet werde, während die Arbeitszeit in der
eidgenössischen Kapselfabrike 12 Stunden und in der Telegraphen-
Werkstätte eben so viel betrage, woraus sich für den Staat eine

Differenz von wenigstens Fr. 12,000 herausstelle, da, wie dem
Redner mitgetheilt wurde, die Zeughausarbeiter gleich bezahlt
werden, wie Büchsenschmtedarbeiter. Er findet eine solche
Konkurrenz von Seite des Staates gegenüber den Büchsen«
schmieden, bei denen die Arbeitszeit 13 Stunden daure, unbillig,
abgesehen von dem schädlichen Einflüsse derselben auf die
Arbeiter selbst, die nicht fähig würden, später selbständig
auszutreten, und stellt daher den Antrag, den Regierungsrath
einzuladen, die Sache zu untersuchen, und wenn es sich wirklich
heraus stelle, daß die durchschnittliche Arbeitszeit im Zeughause
nur 8'/z Stunden betrage, den Uebelstand zu beseitigen, so daß
die Arbeitszeit wenigstens auf 12 Stunden deS Tages ausgedehnt

werde, wie es in den eidgenössischen Werkstätten der
Fall sei.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes
bemerkt, daß die durchschnittliche Arbeitszeit im Zeughause wirklich
nur 9t/z Stunden betrage, und gibt daher den Antrag des
Herrn Seßler alö erheblich zu.

Abstimmung.

Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr.
Für den Antrag des Herrn Seßler Gr. Mehrheit.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

5857.

132,455

13,559
12,743
1,117

6) LandjägerkorpS.
u. Besoldungen, Beitrag an die Jnvalidenkasse, Handgelder und Prämien

Fr. 187,968
Hieran vergütet die Eidgenossenschaft für die Grenzbewachung

im Jura „ 16,000

6. EinquartirungSkosten
c. Montirung
ck. Bewaffnung, für Ausbesserungen am Lederzeug rc.

Fr.
»
»

171,963
17,300
23,957

800

Der Herr Berichterst alter des RegierungSratheS
verweist zu Begründung der Ansätze unter Ziff. 6 auf das Gesetz

vom 17. Dezember 1846, wodurch ein LandjägerkorpS von 250
Mann geschaffen wurde, bestehend in einem Chef, 1 Feldweibel,
6 Wachtmeistern, 17 Korporalen und 225 Gemeinen. Alle
Jahre erhält die Mannschaft zwei paar Hosen, alle zwei Jahre
einen Rock, alle drei Jahre einen Ueberrock, alle sechs Jahre
einen Mantelkragen und alle drei Jahre eine Kopfbedeckung.
Im Büdget wird die Montirung für 276 Mann gefordert
und kommt dieselbe deßhalb höher zu stehen als der vierjährige
Durchschnitt, weil die Landjäger dieses Jahr neue Mantelkragen

bekommen. Der Redner ist indessen der Ansicht, daß
sich eine Ersparniß von etwa 2000 Fr. erzielen ließe, da die

in den letzten zwei Jahren angenommenen Rekruten Mantelkragen

erhalten haben.

Tagblatt des Großen Rathes tss».

Fr. 219,025

Der Herr Berichterstatter der StaatöwirthschaftSkom-
misstvn nimmt aus den vom Herrn Finanzdirektor angeführten
Gründen die von demselben angeregte Reduktion auf und
beantragt, den Ansatz litt, c auf Fr. 26,957 herabzusetzen.

Abstimmung.

Handmehr.Für die unbestrittenen Ansätze
Für litt, c nach Antrag des RegierungS.

rathe S .Minderheit.
Für Reduktion deS Ansatzes litt, e um 2000 Fr. Gr. Mehrheit.

38
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Revel macht die Versammlung aufmerksam, daß eine

Ausgabe der Militärdirckiion im Budget nicht vorgesehen sei,

nämlich die Transportkosten der nach dem Systeme Prelaz«
Burnand umzuwandelnden Gewehre nach Z'ofingen. Der
Sprechende gewärtigt hinlänglichen Aufschluß über diesen

Punkt und stellt deßhalb keinen Antrag, er wünscht jedoch, daß
ein Kredit im Büdget ausgesetzt werde, damit man nicht in den

Fall komme, später einen Nachkredit zu verlange».

Der Herr Berichterstatter deS RegierungSrathcö gibt
zu, daß allerdings eine Auslassung bezüglich des Transportes
der Gewehre nach Zofingen zu ergänzen sei und gewärtigt die

Vorschläge der Militärdirektion.

Kilian, RegierungSrath, erklärt, diesen Augenblick wegen
Mangels an bezüglichen Vorlagen nicht nähere Angaben machen

zu können, spricht jedoch die Ansicht aus, daß die Aufnahme
eines Ansatzes von 1000 Fr. genügen möchte.

Der Herr Berichterstatter des RcgierungSratheS
beantragt, diesen Gegenstand bis an'S Ende der Büdgetberalhung
zu verschieben und bemerkt im Vorbeigehen, daß der Transport
der Gewehre per' Zentner und per Stunde zu ck Rp. berechnet
werde.

v. Werbt wünscht darüber Auskunft zu erhalten, ob die

Truppen, welche künftig nach Thun in die Militärschule
geschickt werden, auf der Eisenbahn oder auf der gewöhnlichen
Straße transportirt werden sollen. Sollte letzteres der Fall
sein, so würde der Redner ein Gesuch in dem Sinne stellen,
daß man den Gemeinden, die bisher auf unbillige Weise unter
der EinquartirungSlast zu leiden hatten, eine Erleichterung ge.
währen möchte.

Kilian, RegierungSrath, erwiedert auf die vom
Präopinanten gestellte Anfrage, daß allerdings in Zukunft die
Truppen so, viel als möglich auf der Eisenbahn nach Thun
transportirt werden sollen, aber daß eS immer geschehe, könne
nicht zugesichert werden, da es für die Truppen zweckmäßig sei,
fie auch im Marschiren einzuüben.

Geißbühlcr möchte die Aufmerksamkeit der Versammlung

auf die geringe Vergütung lenken, welche für Einquar-
tirungen bei Wiederholungskursen auf dem Lande geleistet wird
und so ungenügend sei, daß jeweilen von Seile der Gemeinden
eine Entschädigung an die Quartiergeber stattfinde. Da sich

dieß alle zwei Jahre auf den nämlichen Plätzen wiederhole, so

entstehe für die betreffenden Gemeinden eine bedeutende Last,
die sich auf 5—6—8000 Fr. belaufen könne. Der Sprechende
wünscht deßhalb eine billige Ausgleichung der Last durch die
Staatsbehörden.

Knechtenhofer, Oberst, unterstützt die Reklamationen
der Herren v. Wcrdt und Geißbühlcr, weil die Last für die
betreffenden Gegenden regelmäßig wiederkehre, und die
Einquartirung für einzelne Gemeinden höher zu stehen komme als
die Grundsteuer, während andere nichts davon wissen, er
wünscht deßhalb, daß der Regierungsrath in Berücksichtigung
der eingelangten Vorstellungen ein Regulativ aufstelle.

G feller zu Wichtrach schließt sich den Präopinanten an
und fügt bei, daß bei schlechtem Wetter sich nicht selten die
EinquartirungSlast für die an der Thunerstraße liegenden
Ortschaften unverhältnißmäßig verlängere.

Mühlethaler kommt auf seine gestern gemachte
Bemerkung, betreffend die Bewaffnung der Landwehr, zurück,
findet eS unbillig, daß die Männer, welche ihre guten Waffen
abgegeben haben, schlechte dafür erhalten und stellt den Antrag,

den Regierungsrath einzuladen, dafür zu sorgen, daß die
Landwehr mit zweckmäßigen Waffen versehen werde.

Das Präsidium bemerkt, daß zu Erreichung des vom
letzten Redner angestrebten Zweckes ein besonderer Ansatz im
Bügel vorgesehen werden müßte.

Sträub erklärt sich mit Herrn Oberst Knechtenhofer
darüber einverstanden, daß ein Regulativ bezüglich der Ein-
quartirung aufgestellt werden soll, mit der Bemerkung, daß
mehrere Gemeinden Reglcmente aufzustellen versucht hätten,
wobei man sich aber in dem zu engen Kreise der Kirchgemeinde
bewegte. Der Sprechende ist der Ansicht, eS sollte ein
größerer Kreis in Mitleidenschaft gezogen werden, und stellt
den Antrag, der RegierungSrath sei beauftragt, ein Dekret
vorzulegen, durch welches die Einquartirung ämterweise regulirt
werden könne.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes gibt
die von verschiedenen Seiten gemachten Vorschläge gerne als
erheblich zu, mit Ausnahme desjenigen des Herrn Mühlethaler,
weil demselben ohne Aufnahme eines neuen BüdgetansatzeS nicht
wohl entsprochen werden könne. Doch möge der Antragsteller
sich damit trösten, daß durch die Anschaffung deS neuen Jäger«
gewehreS ein Zuwachs von ungefähr 25(10 Gewehren entstehe;
zudem befinden sich viele Gewehre in den Händen der Bürger.
Was die gerügten Uebelstände bei der Einquartirung betrifft,
so glaubt der Redner, eS könnte denselben durch die Einführung
der Naturalverpflegung abgeholfen werden, wodurch der Vortheil

erreicht würde, daß die Gemeinden nicht zu sehr belastet
wären und die Mannschaft sich daran gewöhnen würde, sich

selbst zu helfen. Dieses System habe zwar auch seine Schattenseite,

weil die Leute sich nicht so reinlich halten, wie in den
Quartieren, dafür aber habe man sie bei einander, während
man sie bisher oft stundenweit in die Quartiere schicken mußte,
und großer Zeitverlust damit verbunden war. In Bezug auf
den Transport der Truppen nach Thun bemerkt der Redner,
daß derselbe in Zukunft zu Ersparung der Kosten wahrscheinlich

in der Regel auf der Eisenbahn stattfinden werde, schließt
jedoch mit der Erklärung, daß die soeben geäußerte Ansicht nur
seine persönliche Meinung enthalte.

Der Herr Berichterstatter der SlaatSwirthschaftSkom-
misston wünscht ebenfalls, daß der Regierungsrath die von
mehrern Rednern angeführten Punkte untersuche, um sie durch
Aufstellung eines Reglements im einen oder andern Sinne zu
erledigen.

Die Anträge der Herren v. Werbt, Sträub und
Geißbühlcr werden in dem vom Herrn Berichterstatter des

Regierungsrathes zugegebenen Sinne erheblich erklärt.

Summe für die Militärdirektion Fr. 773,039.
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VII Direktion der öffentlichen Bauten, der Entsumpfunge« und der Eisenbahnen.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1354-1857.

25,919

13,319
7,0-1-1

1) Kosten deS DirektorialbüreauS:
2. Besoldungen des Sekretärs, deS OberingenieurS, deS KantonSbaumeisterS ^

und der sechs BeztrkSingenieure Fr. 26,000
t». Büreaukosten „ 18,000

Reisekosten deS Direktors und der ordentlichen Beamten „ 7,000c.

Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS. Diese
beiden Direktionen verlangten im Ganzen nicht weniger als
Fr. 1,378,500, welche Summe jedoch vom Regierungsrathe auf
Fr. 736,000 reduzirt wurde. Die Büreaukosten erscheinen hier
deßwegen etwas höher, weil die Besoldung und die Büreaukosten

deS KantonSbaumeisters früher besonders berechnet wurden,

nun aber in dieser Abiheilung begriffen sind.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkom-
misston sieht sich aus dem bereits angebebenen Grunde nicht
veranlaßt, einen Abänderungsantrag zu stellen, obschon die
Büreaukosten höher erscheinen als der Durchschnitt.

Fr. 51,000

Kiltan, Direktor der öffentlichen Bauten, bestätigt die
von beiden Berichterstattern ertheilte Auskunft und fügt die
Bemerkung bei, daß die vom NegierungSrathe beschlossene
Besoldungserhöhung einiger Angestellten der Baudireklion ebenfalls

zur Erhöhung deS Kredites unter Ziffer 1 beigetragen
babe.

Die Ansätze unter Ziffer 1 werden ohne Einsprache
genehmigt.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1854—1857.
29,313 2) Hochbau-Neubauten:

1) Thorberg, HauS und neues Küchegebäude
2) Langenthal, Salzmagaztn
3) Burgdorf, Asfisenlokal
4) Jnterlaken, Schloß
5) Köniz, Schloßscheune
6) Neuenstadt, deutsches Pfarrhaus
7) Größere Herstellungsbauten

Fr. 11,000
2,000

16,000
6,250

16,000
3,000
7,550

Fr. 62,000

Der Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes macht
die Versammlung aufmerksam, daß der Gesammtansatz dieser
Abtheilung bedeutend höher erscheine als der vierjährige Durchschnitt

und die Ausgabe im Jahre 1857, welche Fr. 31,394
betrug, erwähnt jedoch der Nothwendigkeit der Vollendung der

hier bezeichneten Bauten und schließt mit der Bemerkung, daß

allfällig der Ansatz unter Ziffer 7 als ganz neu gestrichen werden

könne und zwar aus dem Grunde, daß nur Kredite zu
bestimmten Zwecken bewilligt werden sollen.

Der Hr. Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkom-
mission spricht zwar Namens der Kommission seine Verwunderung

über den hohen Büdgetansatz für Hochbau -
Neubauten aus, erklärt jedoch, daß er mit Rücksicht auf den
Umstand, daß ursprünglich ein noch höherer Kredit verlangt wor-
den, und auf die Nothwendigkeit der fraglichen Bauten, sich

daraufbeschränke, die Streichung der Ziffer 7. auS dem vom
Herrn Finanzdirektor angegebenen Grunde zu beantragen.

Kilian, Direktor der öffentlichen Bauten. ES mag auf
den ersten Blick auffallen, daß die Durchschnilissumme gegenüber
dem verlangten Kredite so klein erscheint, aber hier haben Sie
ein Beispiel, wie wenig diese Durchschnitte maßgebend sind.

Für das eine Jahr hat man vielleicht gar keine Hochbauten
auszuführen, während im andern Jahre vielleicht solche für
200 - 300,000 Fr. vorkommen. So verhält eS sich jetzt. Sie
wissen, daß in Bern die Erstellung eines neuen AssisenlokalS

nöthig ist, und zwar in der Nähe des Zuchthauses und in Ver¬

bindung mit dem letztern, damit die Gefangenen künftig nicht
mehr in der Stadt herum tranSportirt werden müssen. Das
hiezu erforderliche Gebäude ist auf Fr. 250,000 devisirt. Diese
Summe scheint hoch, aber der Bau ist nothwendig, wenn
nicht eine halbe Arbeit geliefert werden soll Die Baudirektion
nahm deßhalb einen Ansatz von 100,000 Fr. in ihr Büdget auf,
aber er wurde gestrichen. Ein anderer Ansatz von Fr. 80,000
wurde für die Kaserne Nr. 1 aufgenommen, da sie auf der
Seite gegen die französische Kirche einzustürzen droht. Der
Regierungsrath fand aber auch hier, die arme Kaserne sei noch
ein Jahr in ihrem bisherigen Zustande zu belassen. Sie wissen
ferner, daß man sich in andern Bezirken in den ersten Jahren
nach Einführung der Geschwornengerichte mit der Miethe
gewisser Lokalien zu behelfen suchte, aber der Staat muß einmal
die nöthigen Lokalitäten herstellen. So in Burgdorf, wofür
Sie in der letzten Sitzung einen Kredit von Fr 60,000 bewilligt
haben. Ferner stand ein Kredit von Fr. 14,500 für die Wohnung

deS Salzverwalters in Langenthal auf dem Büdget, aber
der Regierungsrath hat auch diesen Ansatz gestrichen. So kam

es, daß eine Menge Kredite für nothwendige Bauten beseitigt
und der Ansatz von Fr. 33l,500 auf Fr. 62,000 reduzirt wurde.
WaS die Ziffer 7 betrifft, so erinnern Sie sich, daß auf dem

Büdget der Domainendirektion eine Summe von Fr. 90,000
vom Ertrage der Domänen abgezogen wurde zum Unterhalt der

SlaatSgebäude, deren Zahl 1260 beträgt. Aber diese Summe
genügt nicht, daS beweist der Umstand, daß der betreffende
Ansatz seit 1831 immer erhöht wurde. ES kommen nicht nur
eigentliche Bauten in Betracht, sondern auch die Herstellung
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von Brunnen u. s. w. So mußte der Regierungsrath letztes

Jahr eine Summe von 7666 Fr. verwenden, um die Anstalt
in Thorberg mit Wasser zu versehen. Dazu kommt noch, daß
die Materialpreise gegen früher bedeutend gestiegen sind. Uebri«

gens wären bei diesem Posten noch eine Menge Gegenstände
anzuführen, an die man gar nicht denkt. Damit doch wenigstens

einige SlaatSgebäude in einen bessern Zustand gebracht
werden können, glaubte die Baudirektion einen Ansatz für größere
Herstellungsbauten in das Büdget aufnehmen zu sollen, nicht
um damit nach Belieben zu schalten, sondern den Kredit für
Bauten zu verwenden, welche der Negierungsrath vorher
erkennen muß. Ich glaube dargethan zu haben, daß dieser

Ansatz absolut nothwendig ist, und empfehle Ihnen denselben

zur Genehmigung.

Girard erklärt, daß er nicht bei Ziffer 2 Abänderungs-
anträge zu stellen beabsichtige, dagegen wünscht er in Betreff
der Ziffer 5 (Schloßschcune zu Köniz) Auskunft zu erhalten,
indem es ihm scheint, mit einer Summe von 16,666 Fr.
lasse sich eine ziemlich schöne Scheune erstellen. Wenn diese

Scheune abgebrannt ist, so fragt der Redner, ob man die fragliche

Summe nicht durch die von der Brandassekuranzanstalt
erhaltene Entschädigung decken könne, und erklärt derselbe, für
den verlangten Kredit von 16,666 Fr. zu stimmen, wenn die

vom Herrn Baudireklor zu ertheilende Auskunft befriedigend sei.

Ganguillet bringt auch die in Bern nothwendige
Erbauung von Kavalleriestallungen zur Sprache, wofür der
Regierung bereits schon früher eine Summe bewilligt worden sei,
die nicht auf dem Büdget erscheine. Der Redner macht die

Versammlung aufmerksam, daß es namentlich in Bern sehr
schwer halte, eine größere Zahl Pferde unterzubringen, daß
deßhalb ein Theil der von der Zentralbahngesellschaft dem Staate
ausbezahlten Entschädigungzur Erstellung von Kavalleriestallungen

bestimmt worden sei, er verlangt daher Auskunft darüber,
wann die Regierung die fraglichen Bauten auszuführen gedenke
und warum man sie bisher verschoben habe. Ferner wird bemerkt,
daß wenigstens die frühere Militärdirektion die Absicht gehabt habe,
eine Reitbahn für die Offiziere zu erstellen, daß die Gemeinde«
bchörde von Bern geneigt gewesen sei, sich mit ihr bezüglich
der hiesigen Reitschule zu verständigen, aber die Antwort
erhalten habe, die Militärdirektion beabsichtige eine besondere Reitbahn

zu bauen. Die fraglichen Bauten sollten nach der Ansicht
des Sprechenden nicht zu lange verschoben werden.

Kilian, Direktor der öffentlichen Bauten, erwiedert dem
Präopinanten, es seien allerdings für Erbauung von Kavalleriestallungen

außerhalb des AarbergerthoreS Pläne aufgenommen
worden, die sich nun in den Händen der Militärdirektion befinden,

welche dieselben näher prüfen wolle; auch der Entwurf zu
Erstellung einer neuen Reitbahn liege vor. Das eine Projekt
sei zu Fr. 60,666, das andere zu 69,666 Fr. dcvisirt. Für
dieses Jahr erscheine kein Kredit dafür auf dem Büdget, weil
die Pläne noch nicht gehörig geprüft seien. Auf die Anfrage
des Herrn Girard, betreffend die Schloßscheune in Köniz
ertheilt der Redner folgende Auskunft: der Bau der Scheune
werde nach den gefallenen Angeboten 27 — 23,066 Fr. kosten,

der Beitrag der Assekuranzanstalt betrage aber nur 8666; eS

erscheine deßhalb ein Kredit von Fr. 16,060 auf dem Büdget,
einerseits um diesen Beitrag zu Nutzen zu ziehen, andererseits
um nicht die ganze Summe aus das Budget dieses JahreS zu
nehmen.

Bühl er gibt zu, daß eS sich sehr gut auSnehme, auf
Ersparnisse anzutragen, möchte aber aus der andern Seite auch
daran erinnern, daß unter den zu unterhaltenden 1266 StaatS-
gebäuden eine Menge sich befinde, die unvorhergesehene
Ausgaben veranlassen, daß plötzliche Unglücksfälle eintreten können
u. s. w. Deßhalb empfiehlt der Redner dringend die
Beibehaltung deS Ansatzes Ziffer 7, indem er es nicht zweckmäßig
finder, daß die Finanzdirektion einen vollen Geldsack habe und
man die SlaatSgebäude zu Grunde gehen lasse.

Der Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes weist
auf die der Baudirektion in den Jahren 1355 bis 1353
bewilligten Kredite hin, um zu zeigen, daß der vorliegende Antrag
des RegierungSratheö weiter gehe als die frühern BüvgetS.
Was die Erbauung eines Assisenlokals betrifft, so wird bemerkt,
daß daS hiefür bestimmte Geld aufgehoben sei und die
Baudirektion nur die betreffenden Vorlagen zu machen brauche, um
es zu verlangen. Ebenso verhalte es sich mit der von Herrn
Ganguillet berührten Erstellung von Kavalleriestallungen, für
die man nur die Pläne vorzulegen brauche. Bezüglich der
Schloßscheune zu Köniz wird bemerkt, daß Brandassekuranzentschädigungen

nicht in daS Büdget aufgenommen, dagegen
in der SraalSrechnung verrechnet werden. Auf die Einwendungen

deS Herrn Bühler enigegnet der Redner, daß mit einem
Kredite von 7556 Fr. die 1266 Staatsgebäude kaum vor dem
Ruine gerettet werden könnten. Mit der Staatskasse sei es
eine eigene Sache; es gebe Zeiten, wo dieselbe sich in gutem
Zustande befinde, wie z. B. diesen Augenblick; aber man dürfe
nicht übersehen, daß die Haupteinnahmen aus das Spätjahr
fallen, im Sommer dagegen die Ebbe eintrete. Zum Schlüsse
wiederholt der Redner seine schon früher geäußerte Ansicht:
veräußere man die SlaatSgebäude, welche der Staat nicht
selbst braucht, so schnell als möglich; natürlich könne dabei von
der Veräußerung der Pfarrhäuser, der Amishäuser nicht die
Rede sein, wohl aber besitze der Staat eine Menge Gebäude,
die er gut veräußern und deren Erlös er in der Hypolhetar-
kasse anlegen könne.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkom-
mission empfiehlt abermals die Streichung der Ziff 7 nament-
lich der Konsequenz wegen, denn wenn einmal ein neuer Ansatz
auf dem Büdget erscheine, so werde er in den folgenden Jahren
gewöhnlich einfach wieder aufgenommen, daher solle man im
Anfange sich vor solchen Mehrausgaben hüten.

Abstimmung.
Für die unbestrittenen Ansätze Handmehr.
Für den Ansatz Ziff. 7 Minderheit.
Für Streichung desselben Gr. Mehrheit.
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Durchschnitt
d«r letzten 4 Zahre

1854—1857.
3) Straßen- und Brückenbau:

s. Ordentlicher Unterhalt:
132,729 1) Besoldungen der Oberwegmeister und Wegmeister Fr. 135,090

2) Materialfuhren, Rüstung, Ankauf von Kiesgruben, Brandassekuranzbei-
169,995 träge für Krücken, kleine Korrektionen ic. „ 165,000

3) Entschädigung für Unterhalt des Straßenpflasters, HauSzurücksetzungen „ 4,000

Fr. 304,000

Der Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes empfiehlt gedient. Letztes Jahr kam ich infolge mangelhaften Zustandes
die vorliegenden Ansätze, obschon sie in ihrer Gesammtheit der Straßen in die Lage, einen Nachkredil von Fr. 26,000
ziemlich hoch erscheinen, mit Rücksicht auf deren Nothwendigkeit, zu verlangen, so daß ich eher eine Erhöhung als eine Herab-
zur Genehmigung. setzung des Kredites wünschen möchte.

Der Herr Berichterstatter der StataSwirthschaftSkom- Gan guill xt. Ich stimme zu den vorliegenden Ansätzen,
mission kann nicht verhehlen, daß sich auf den Ausgaben für bin aber so frei, den Herrn Baudirektor zu fragen, ob vom
den ordentlichen Unterhalt der Straßen eine namhafte Ersparniß Ansätze, welcher hier mit Fr. 4000 für Slraßenpflaster angesetzt
sollte bezwecken lassen, weil seit Erbauung der Eisenbahnen wurde, auch etwas der Gemeinde Bern zukommen soll. Ich
eine Menge große Hauptstraßen nicht mehr so' benutzt werden, frage deßhalb, weil ungeachtet deS § 15 des Gesetzes über
wie früher, indem der große Verkehr nun durch die Eisenbah-, den Straßen- und Brückenbau vom Jahre 1834, der folgender-
nen vermittelt werde. Von dem Momente an, wo daS auf maßen lautet: „An die Unterhaltung deS Slraßenpflasters an
den Straßenbau verwendete, wenigstens 30 Millionen betra- denjenigen Orten, wo ein solches vorhanden ist, hat der Staat
gende Kapital dem Lande nicht mehr den Nutzen gewähre, wie keinen Beitrag zu leisten, sondern bloß in dem Maß an die
früher, müsse man dahin trachten, die UnterhaltSkosten für Unterhaltung der Straßen beizutragen, wie an den nickt ge-
Sträßen und Brücken zu vermindern und die großen Straßen pflasterten Straßen, die durch das offene Land laufen" —
in ihrer Breite entsprechend zu reduziren. Man vergleiche den die Regierung bis jetzt der Stadtgemeinde Bern nie einen
gegenwärtigen Verkehr der Straße von Murgenthal - Kern- Beitrag bezahlt hat Dieß ist offenbar nicht billig und wenn
ThöriShaus mit den frühern Verhältnissen, und werfe einen ungeachtet' der Reklamationen des Gemeinderathes, die bis jetzt
Blick auf andere Staaten, wie z. B. das Großherzogthum weder entsprechend noch abschlägig beantwortet worden, die
Baden, wo die Regierung ebenfalls in die Lage kam, infolge Gemeinde Bern nicht Recht finden sollte, so würde sie genöthigt
deS Einflusses der Eisenbahnen die Breite ver mit denselben werden, die Sache bei einer andern Instanz anhängig zu machen,
parallel laufenden Landstraßen wesentlich zu reduziren. Der WaS verlangt der Gemeinderath von Bern? Nichts als was
Redner möchte daher diesen Gegenstand der Baudirektion zur jeder kleinen Stadt des Kantons bezahlt wird, nämlich nicht
reiflichen Untersuchung anempfehlen. die Kosten des Straßenpflasters, sondern nur als Entschädigung

> für die Hauptstraße vom Aarbergerthor bis zum obern Thor
Kilian, Direktor der öffentlichen Bauten. Es ist aller- und von da bis zur Nydcckbrücke eine jährliche Summe, wie

dingS richtig, daß mit der Zeit eine Reduktion -der Breite der- eine gleiche Straßenlänge erster Klasse außerhalb deS Thores
jenigen Straßen stattfinden muß, welche parallel mit den Ei- zu ihrem Unterhalt bedarf. Ist dieß etwas unbilliges, oder soll
fenbahnen gehen. Bisher geschah eS nicht, weil man zuerst ein allgemeines Landesgesetz nicht auch in der Stadt Bern seine
sehen wollte, wie der Verkehr auf den betreffenden Straßen Anwendung finden, wie im übrigen Kantone? Es ist zwar
sich gestalte. Es mag richtig sein, daß im Großherzogthum nicht viel auf dem Spiel, allein nichts ist peinlicher für
BeBaden eine Reduktion der Straßenbreiie stattfand, aber wir hörden, die sich stets zur Pflicht machen, alle, auch belästigende
haben auch andere Beispiele, wo der Verkehr durch die Gesetze pünktlich zu vollziehen, als wenn ihnen die Wohlthat
Eisenbahnen aus den Landstraßen nicht in dem Maße ver- eines ihnen günstigen Oesetzes entzogen werden will. Die Ge.
mindert wurde, wie man erwartet hatte. Eine Untersuchung meinde Bern will keine Vorrechte, sie glaubt aber, auf gleiche
der daherigen Verhältnisse muß stattfinden, hingegen sagt man gleiche Rechte, wie viele andere Gemeinde Anspruch machen zu
gewöhnlich das Eine, das Andere nicht. Wenn Eisenbahnen können. Ich weiß zwar schon, was man erwiedern wird,
gebaut werden, so hat dieß die Nothwendigkeit der Erstellung Man wirb sagen, die Stadt Bern sei durch die DotationSur-
und Korrektion einer Menge anderer Straßen zur Folge, welche künde für die Kosten des Straßenpflasters votiit worden. Dieß

* die Verbindung mit der Eisenbahn vermitteln. Viele Straßen, ist in einer Beziehung richtig, allein vergesse man nicht, daß sie

deren Unterhalt bisher den Gemeinden oblag, gehen an den nur für Münizipalstraßen und nicht für Straßen erster Klasse
Staat über. DaS war letztes Jahr ziemlich häufig der Fall, dotirt wurde. UebrigenS mußten bis zum Straßengesctz von
WaS hat das zur Folge? Daß die Unterhaltungskosten ver- 1834 alle Gemeinden auch die Landstraßen unterhalten. Diese
mehrt werden; es müssen mehr Wegmeister angestellt werden, Last wurde ihnen damals abgenommen, folglich auch der Stadt
man bedarf mehr Material. Ich führe beispielsweise die Bern, denn im Gesetz findet man für dièse keine Ausnahme.
Oberhofen-Gunten-Straße, die Kirchlinvach-Slraße, die Aeschi- UebrigenS verlangt sie nicht die Kosten des Pflasters, sondern,
Hondrich-Straße an, zusammen von einer Länge von ungefähr wie gesagt, nur was eine Landstraße von gleicher Länge Unter-
4 Stunden. Der Neubau der Brienzersee-Straße ist zwar halt kosten würde und zwar nur für die Hauptstraße und nicht
noch nicht ker'ig, aber eS mußten doch Wegmeisttr auf derselben für die Nebenstraßen, die gemäß der Dolalionsurkunde als mu-
angestellt «oe.^en. So verhält es sich mit vielen andern nizipaler Natur zu betrachten sind. Ich bitte die Negierung,
Straßen, die eine Länge von zusammen 10 Stunden haben, dieses unangenehme und gegenüber der Gemeinde Bern un«
UebrigenS findet auch hier der Satz seine Anwendung, baß billige Verhältniß einmal im Sinne deS Gesetzes erledigen zu
alles, was man baut, gegenwärtig theurer ist als früher. Die wollen.
Eisenbahnen haben namentlich dazu beigetragen, daß
gegenwärtig die Arbeitslöhne wenigstens um 25 »/„ und die Mate- Revel erwiedert dem Präopinanten, daß laut der Dota-
rialprcise um 20 <>/o höher stehen als früher. Wenn Sie tionSurkunde der Stadt Bern eine Summe für den Unterhalt
einen geringern Kredit bewilligen, so hat eS zur Folge, daß der Straßen zur Verfügung gestellt wurde; wenn sie dieselbe

man weniger machen kann, damit ist aber dem Lande nicht zurückgeben wolle, so hat der Sprechende nichts dagegen, sonst
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aber findet er eS nicht billig, daß der Staat eine weitere Last
übernehme.

Ganguillet bezicht sich auf sein so eben abgegebenes
Votum mit der Bemerkung, daß die Gemeinde Bern nichts für
das Straßcnpflaster, sondern nur eine Entschädigung für den

gewöhnlichen Unterhalt der großen Landstraße auf einer Strecke

von zwanzig Minuten verlange.

Kilian, Direktor der öffentlichen Bauten, bemerkt, daß
der von Herrn Ganguillet angeregte Gegenstand schon lange
in Untersuchung gezogen worden, daß aber sehr schwierige
Verhältnisse in Frage stehen; darin liege der Grund, warum
der Regierungsraih noch keinen Entscheid gefaßt habe. Im
günstigsten Falle könnte die Baudireklion höchstens unter der

Bedingung aus daS Begehren eintreten, wenn die Hauptstraße
von Bern gehörig gepflastert sei; es frage sich aber, ob dieß der

Fall sei. Wenn Herr Ganguillet zur Förderung der Sache
beitragen wolle, so sei eS möglich, daß die Regierung ebenfalls
früher einen Entscheid fasse.

Stooß hält dafür, die von Herrn Ganguillet angebrachte
Reklamation könne um so weniger übel aufgenommen werden,
als seit Jahr und Tag auf die Vorstellung der Gemeinde Bern
nicht geantwortet worden sei. Ueber die Frage selbst könne

hier keine Diskussion stattfinden, da sie juristischer Natur sei,

dagegen könne man verlangen, daß der RegierungSrath bald
einen Entscheid über die Reklamation deS GemcinderatheS fasse.

Mit der Ansicht deS Herrn Baudireklorö könnte der Redner sich

nicht einverstanden erklären, daß der Zustand deS Straßen-
pflasterS von Bern auf den prinzipiellen Entscheid deS Regte-
rungSratheS einen Einfluß haben dürfe. Es handle sich um
eine ganz andere Frage. Die Gemeinde Bern habe gegenüber
dem Staate bezüglich deS Unterhaltes der Straßen keine andere

Verpflichtung als andere Gemeinden. Damit will der Sprechende
nicht sagen, daß alles im besten Zustande sei, aber er fragt, ob
in einer Zeit, wo so viel gebaut werde, wie gegenwärtig in
Bern, das Slraßenpflaster nicht leiden müsse. Die Baudirektion

werde anerkennen, daß die Stadt ihr Mögliches thue.

Kilian, Direktor der öffentlichen Bauten, bemerkt gegenüber

dem Präopinantcn, daß allerdings der Zustand der Straßen
auf die Enischäbtgungssrage einwirke, denn auch andern Ge-
meinden werde nur von dem Zeitpunkte an eine Entschädigung
geleistet, wo das Slraßenpflaster gehörig hergestellt sei. Ueber
die prinzipielle Seile der Frage führt de? Redner nur die Thalsache

an, daß zwei Rechisgutachten bei den Akten liegen, die
sich ganz widersprechen. Unter diesen Umständen könne die

Angelegenheit nicht von einem Tage zum andern erledigt werden.

Knechtenhofer, Oberst, empfiehlt die Büdgetansätze unter
lit. a zur Genehmigung und zwar namentlich mit Rücksicht auf
den Brückenbau bei Unterseen, wo der lebhafte Verkehr das
Zurücksetzen von Häusern nothwendig mache, so daß eS fatal
wäre, wenn der Baudirektion nicht die erforderlichen Mittel zu
Gebote ständen, um sich mir der Gemeinde in'S Einverständniß
zu setzen.

v. Werbt stimmt ebenfalls zu den Ansätzen deS

Entwurfs, damit die längst beschlossenen Korrektionen einmal
ausgeführt werden können, sieht sich aber zu einer Interpellation
an die Baudireklion veranlaßt in dem Sinne, ob unter dem
Kredite bei Ziffer 2 allfällig die Korrektion der Bern Belp-
Straße begriffen sei Der Redner erinnert die Versammlung,
daß unterm lt. November 1857 der Große Rath auf den
Antrag der Baudirektion nicht nur diese Korrektion, beschlossen,
sondern einen Kredit dafür ausgesetzt habe; dessenungeachtet sei
dieselbe noch nicht ausgeführt, und doch erscheine sie mit
Rücksicht auf den von Jahr zu Jahr zunehmenden Verkehr sehr
nothwendig. Zudem liege der fragliche Straßenbau nicht nur

im Interesse deS Amtsbezirks Seftigen, sondern auch in
demjenigen deS Bezirks Schwarzenburg und aller Gemeinden, die
in der obern Gegend auf diese Straße einmünden. An
gewissen Wochentagen sei die betreffende Straße nicht nur
gesperrt, sondern geradezu gefährlich zu passtren, so daß die
Korrektion derselben nicht nur gerechtfertigt, sondern im Interesse
des Publikums als Nothwendigkeit geboten erscheine.

Kilian, Direktor der öffentlichen Bauten, erwiedert Hrn.
v. Werbt, daß der Kredit für die Bern - Belp - Straße nicht
unter dem Ansätze für den ordentlichen Unterhalt der Straßen
und Brücken, aber leider auch nicht unter den Neubauten
erscheine. Die Baudireklion habe einen Kredit von 20,MV Fr.
in ihr Büdget ausgenommen, allein infolge der beschlossenen
Reduktionen falle derselbe nun für den Moment dahin. Der
Redner bedauert die Verschiebung nothwendiger Straßenbauten.
Uebrigens dürfe man nicht übersehen, daß zwar schon letztes
Jahr der fragliche Straßenbau beschlossen und ein Kredit dafür
bewilligt worden, daß aber die Ausmittlung der Landentschädigung

auf Schwierigkeiten gestoßen sei, .indem einzelne
Eigenthümer so chohe Forderungen gestellt hätten, daß der gerichtliche
Entscheid angerufen werden mußte und die Sache noch nicht
bereinigt sei. Das System, jeder Gegend ein Stück Straße zu
geben, findet der Sprechende nicht zweckmäßig, sondern man
solle lieber weniger Slraßenbauten dekretiren, und diese gehörig
dotiren, sonst laufe man Gefahr, daß die angefangenen Arbeiten
nicht vollendet werden können, theilweise wieder zerstört werden,
und daß der Staat dabei viel größere Kosten habe, als bei
einer zweckmäßigen Ausführung der,projektieren Bauten. Aber
auch für das Publikum einstehen daraus Nachtheile, da nicht
nur neben der alten Straße eine neue angefangen werde,
sondern die Landeigcnthümer, die ihr Land hergeben müssen, ihr
Gut nicht gehörig benutzen können, bis sie wissen, woran-ffe
sind, abgesehen davon, daß sie Abschlagszahlungen und erst bei
der Beendigung des Baues den Rest erhalten. Daher sei eS

besser, daß diejenigen Gegenden, welche Straßenbauten nöthig
haben, deren Nothwendigkeit aber nicht als dringend erscheint,
noch einige Zeit sich gedulden, damit der Staat mit um so

größern Mitteln daö Werk durchführen könne.

Steiner, Müller, unterstützt die von Herrn Ganguillet
angebrachte Reklamation und appellirt an die Versammlung,
ob das Straßenpflaster von Lern so schlecht sei, daß der
Gemeinde nicht ein Beitrag bewilligt werden könne, der ihr seit
133l gesetzlich zugesichert sei, eS sei denn, daß man ihr daS
Recht verweigere. Der Herr Baudirektor berufe sich auf daS
Vorhandensein zweier RechtSgulachten. Der Redner beruft
sich auf den Ausspruch eines Gelehrten, der sagte: Rechtsbefinden

seien für die, welche zahlen; er will jedoch diesen
Grundsatz hier nicht als maßgebend anwenden, fügt aber bei,
daß die Mehrzahl der vorhandenen Rechtsbefinden zu Gunsten
der Stadt Bern laute. Nicht der in Frage stehenden paar
hundert Franken wegen reklamire man (übrigens wenn die
Stadt Bern stark, der Staat aber schwach wäre, so wäre eS

schon entschieden), sondern eS handle sich darum, daß die Stadt
Bern gleiches Recht haben wolle, wie der letzte Ort im Kantone,

sie wolle nicht mehr, aber auch nicht weniger. Nach
dem Slraßenbaugesetze, daS nach der DotalionSurkunde
erlassen wurde, müssen alle Straßen, die einen rein munizipalen
Charakter haben, von den Gemeinden unterhalten werden, für
die Strecken aber, welche die Eigenschaft einer Transtlstraße
haben, müsse der Staat einen Beitrag leisten; daher habe auch
die Stadt Bern Anspruch auf einen solchen. Der Redner
möchte übrigens das Straßenpffaster derselben mit demjenigen
anderer Ortschaften vergleichen, um zu sehen, ob letztere sich
mit Bern messen können. Einzig die Anlage deS Pflasters der
ZeughauSgasse habe 3V,0VV Fr. gekostet; daraus möge man
entnehmen, wie groß die Opfer seien, welche die Stadt zu
bringen habe, und doch habe man dieselbe bisher nicht einmal
einer Antwort gewürdigt. Die Angelegenheit wird daher dem



RegierungSrathe ehrerbietig, aber mit allem Nachdrucke zur
Beförderung empfohlen.

Sahli, Regierungsrath, durchgeht, im Hinblick auf das
Votum des Herrn Steiner, die verschiedenen geschichtlichen
Phasen, welche die vorliegende Frage durchlaufen Hal, um
nachzuweisen, daß die Behauptung unrichtig sei, als behandle
man die Stadt Bern von Seite deS Staates, gegenüber andern
Ortschaften, auf eine stiefmütterliche Weise. Obschon nämlich
die Stadt Bern durch die Dotationsurkunde „für die
Wiederherstellung und Unterhaltung deS Gassenpflasters, der Treppen,
in den Straßen und Nebenstraßen, so wie der öffentlichen Plätze
in der Stadt und des Geländes und der Wege innerhalb deS

StadtbanneS" mit Fr. 20,130 ausgewiesen worden sei, so sei

ihr doch schon am 21. März 1804 aus freien Stücken ein
fernerer jährlicher Beitrag von Fr. 1600 a W. zuerkennt worden,
und durch Regierungsbeschlüffe vom 15, April 1839 und 18.
April 1842 seien ihr, freilich ohne Genehmigung deS Großen
RatheS, nicht bloß weitere Beiträge von über Fr. 5000
zugesprochen worden, sondern habe man ihr auf 1. Juli 1842 die.,
Straßen erster, zweiter und dritter Klasse außerhalb der Stadt-

'

lhore, mit Ausnahme der Trottoirs und der Zierbäume, gänzlich

abgenommen.

Ganguillet erklärt sich mit Rücksicht auf die erhaltene
Zusicherung, daß der RegiernngSrath sich mit der Sache
beschäftigen werde, befriedigt.

Wyder beginnt mit der Bemerkung, daß sowohl die
Finanzdirektion als auch die Staatswirthschaftskommission die

Absicht habe, überall Ersparnisse zu machen, wo eS irgend
möglich erscheine. Daher glaubt er, es könnte auch hier durch
die Aufhebung der Oberwcgmcisterstellen etwas erspart und
könnten die daherlgen Funktionen ganz füglich den
Bezirksingenieurs mit Hülfe der RegierungSstatihaller übertragen
werden. Das Siraßenwesen würde, nach der Ansicht deS

Sprechenden, durch direktes Einwirken der Bezirksingenieurs
auf die Wegmeister, eben so gut besorgt als bis dahin. Er
beruft sich auf das Urtheil, das er in jüngster Zeit von einem

tüchtigen Ingenieur gehört, der sich beklagte über zu wenig
Arbeit. Solchen sollte man Arbeit verschaffen, andern dagegen,
die sich darüber nicht beklagen und denen sonst alle Neubauten
abgenommen und durch spezielle Aufseher bestellt werden,
dagegen zur Pflicht machen, die Oberwegmeisterstcllen, zu denen
sie besser taugten, zu übernehmen. Als Beispiel wird angeführt:
im ersten Kreise (Oberland) sind dem Redner gegenwärtig
zwei wesentliche Bauten bekannt, nämlich die Tieferlegung deS

Brienzersees und die AuSlrocknung der anliegenden Ländereien.
Dafür sei Herr Major Roder als leitender Ingenieur und
Aufseher bestellt, der alle Pläne und Devise aufnehme und auch
die Kotrollirung in erster Instanz besorge. Dabei habe der

Bezirksingenieur nichts zu thun, als hie und da eine Bemerkung
zu machen, was für ihn leichter sei, als etwas Besseres
selbständig auszuführen. Der zweite Bau betreffe die Schalbrücke
zu Unterseen, wofür im gegenwärtigen Büvgct Fr. 42,000
stehen. Die daherigen Arbeiten seien verakkordirt und dafür
ein Oberaufseher in der Person deS Herrn Architekten Suz
von Zürich angestellt, der täglich eine Besoldung von Fr. 7

beziehe. Auf der einen Seite hätten die Bezirksingenieure zu
wenig Arbeit, auf der andern Seite dürfe oder wolle man ihnen
die Neubauten nicht übertragen, daher wird der Wunsch
ausgesprochen und der Antrag gestellt, daß die Oberwegmeister-
stellen aufgehoben und deren Funktionen den Bezirksingenieuren
mit Hülfe der RegierungSstatthaltcr übertragen, oder daß doch

wenigstens der Grundsatz als erheblich zugegeben werde.

Kilian, Direktor der öffentlichen Bauten, macht die

berichtigende Bemerkung, er habe nicht gesagt, man müsse die
Gemeinde Bern wegen des schlechten SrraßenpflasterS abweisen,

dagegen könne der Fall eintreten, daß nach Erledigung der
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rechtlichen Untersuchung der Zustand deS Pflasters untersucht
werde. Den Antrag des Herrn Wyder, die Oberwegmeisterstellen

aufzuheben, bekämpft der Redner, indem er sich auf
seine vieljährige Erfahrung als Bezirksingenieur beruft. Die
Oberwegmetster bilden nach seiner Ansicht ein sehr zweckmäßiges

Mittelglied zwischen den Bezirksingenieurs und den
Wegmeistern, und eignen sich sehr gut einerseits zur Beaufsichtigung,
andererseits zur Verwendung bei kleinern Hochbauten, damit
nicht die BezirkSingenieurS für jede Kleinigkeit in Anspruch
genommen werden müssen. Die Ausgabe von Fr. 9440 für
die Oberwegmeister würde theils durch Reisen der Bezirks,
ingénieurs, theils durch Benachtheiligung des Staates bei
mangelhafter Beaufsichtigung der Bauten mehr als aufgewogen.
DaS Institut der Oberwegmeister habe sich als sehr zweckmäßig
bewährt, aber sie haben nicht den rechten Namen, sie sollten
eigentlich Inspektoren heißen. Der Redner empfiehlt
angelegentlich deren Beibehaltung.

Stuber erwiedert auf das Votum deS Herrn Regierungsrath

Sahli, was derselbe über die Verhandlungen bezüglich
der Dotation der Stadt Bern angeführt, beziehe sich hauptsächlich
auf das, waS sich außerhalb der Stadtthore befinde; waS
aber heute in Frage stehe, beziehe sich auf das innerhalb der
Stadtthore befindliche. Die Gemeinde Bern müsse auf den
prinzipiellen Entscheid in der vorliegenden Frage allerdings
einige Wichtigkeit legen, der Staat habe seinerseits die
Konsequenzen gar nicht zu sürchten, weil sie allenthalben im Kantone

zur Anwendung gebracht seien; die Städte Thun, Burgdorf

und andere Ortschaften werden nach dem gleichen Grundsatze

entschädigt; nur die Gemeinde Bern genieße nicht die

Vortheile, welche daS Gesetz von 1834 den Gemeinden
zusichere.

Mühlcthaler theilt bezüglich der Oberwegmeisterstellen
ganz die Ansicht des Herrn Baudirektors und ist überzeugt,
daß durch deren Aufhebung dem Staate bedeutender Nachtheil
erwachsen würde.

Schmid von EriSwyl kommt auf den Tunnel zwischen
SumiSwald und EriSwyl zu sprechen und schildert dessen

baufälligen Zustand, welcher so beschaffen sei, daß große Massen
Nagelfluhgestein auf die Straße herunterfallen und dieselbe sehr
unsicher, ja lebensgefährlich machen, so daß viele Leute es
vorziehen, einen Umweg von zwei Stunden zu machen, als den
Tunnel zu passiren. Der Redner stellt daher den Antrag, den
Ansatz unter Ziff. 2 um Fr. 7000 zu erhöhen.

Der Herr Präsident deS RegierungSratbeS fand eS von
Anfang an sonderbar, daß die Stadt Bern die Erörterung der
Frage des StraßenpflasterS nicht eigentlich fürchtete, daß sie

einfach so argumentire: weil nach der Dotationsurkunde ein
Gesetz erlassen wurde, so verlange sie, daß es ohne Rücksicht
auf dieselbe angewandt werde. Der Redner fragt, ob die Stadt
Bern diesen Grundsatz anzuerkennen beabsichtige. Wenn ja, so

müsse es in Nutzen und Schaden geschehen; heute werde sie,

gestützt auf daS Straßenbaugesetz, 800 Fr. bekommen, später
dagegen vielleicht etwas verliere». Dem Redner schien eS, die

Abgeordneten von Bern sollten sich dieses Gesetz so viel als
möglich chom Leibe halten und sagen, daS Gesetz ändere an
dem durch die Dotationsurkunde geschaffenen Verhältnisse nichts;
die Stadt Bern sollte sich nicht auf einen Boden stellen, der

für sie gefährlich werden könnte.

Im er verlangt Schluß der Umfrage über daS Straßenpflaster

von Bern, mit der Bemerkung, wenn die hiesige
Gemeinde dießfalls Reklamationen zu machen habe, so möge sie

sich an die Regierung wenden.

DaS Präsidium ersucht die Versammlung inständig,
sich an daS Bridget zu halten.



àS6

Kilian, Direktor der öffentlichen Bauten, bestätigt daS

von Herrn Schmid Angebrachte bezüglich deS Tunnels bei

Sumiswald und bemerkt, daß die Baudirektion zur AuSfüh.
rung der nothwendigen Korrektion einen Ansaß von 7000 Fr.
auf das Budget gesetzt habe, der aber vom RegierungSrathe
ebenfalls gestrichen worden sei. Der Baudirektion könne eS

nur erwünscht sein, wenn der Große Rath die Verhältnisse der
betreffenden Gegend berücksichtige.

Schneeberger im Schweikhof unterstützt den Antrag
deS Herrn Schmid angelegentlich.

v. Büren erwiedert auf daS Votum deS Herrn
Regierungspräsidenten, die Stadt Bern sei allerdings seiner Zeit für
die Bestreitung der damaligen Bedürfnisse dotirt worden, seither
aber sei derselben manche Einnahmsquelle entzogen worden,
andererseits dagegen seien neue Bedürfnisse entstände»; daher
sei die Gemeinde genöthigt, auf das Rücksicht zu nehmen, waS
der Staat im Allgemeinen thue.

Herr Berichterstatter deS RegierungSrathcS. DaS
Straßenpflaster von Bern ist heute der Länge und Breite nach

getreten worden, so daß der Berichterstatter um so schneller
darüber weggehen kann. Herr Ganguillet hat die Frage angeregt,

ob die Gemeinde Bern Aussicht auf Entschädigung für
das Straßenpflaster habe, wie andere Gemeinden, durch welche
große Verkehrsstraßen gehen. Die Finanzdirektion antwortet
mit Nein; und warum gebührt der Gemeinde Bern daortS keine

Entschädigung? Weil der Staat dasjenige, waS definitiv
erledigt if/ nicht zum zweiten Mal übernehmen soll. An der

Hand der DataiionSurkunde ist Jeder von der Richtigkeit dieser

Ansicht zu überzeugen, es braucht dazu keine Rechtskenntniß,
sondern nur gesunden Verstand. Das Ablesen der Do aiionS-
Urkunde wird genügen, um zu zeigen, daß die Stadt Bern vor
fünfzig Jahren bei der Ausscheidung des Vermögens dafür
abgefertigt wurde. Die helvetische Liquidationskommission
erklärt in der betreffenden Urkunde Folgendes:

„Wir Präsident und Beisitzer der durch die Mediationsakte
ausgestellten schweizerischen Liquidationskommission erklären und
bezeugen hiemit an Jedermann, dem Rechtens:

„Daß wir in Kraft der erhaltenen Vollmacht und in
Gemäßheit der eingegangenen Pflichten den siebenten Artikel deS

Uns betreffenden Titels in der VermitilungSurkunde gewissen,
hast befolgt:

„Nach dessen Inhalt die Bedürfnisse oder die unausweichlichen

Munizipalausgaben der Stadt Ler» genau erwogen und
geprüft."

„Den Umfang jet eS einzelnen dieser Bedürfnisse, sowchl nach
dem Maße der Bevölkerung als nach der topographischen Lage
und den größern Bauanstalten der Stadt sorgfältig abgemessen
und bestimmt;

„Die zur Befriedigung derselben erforderlichen Einkünfte
unparteiisch berechnet;

„Die für diese Einkünfte nöthigen Quellen oder Mittel
mit Bebacht aufgesucht, auch solche der Stadtgemeinde von
Bern zum ausschließenden Eigenthum angewiesen;

„Und deßwegen über alle nachstehenden Punkte die nämliche

Urkunde dreifach ausgefertigt n.
„Mit dem klaren Bedeuten und dem mediationsmäßigen

Beschluß: nach Vollziehung des Inhalts dieser Urkunde sollen
die Ansprachen der Stadtgemeinde Bern an ein ihren Muni-
zipalbedürfnissen angemessenes Einkommen vollständig befriediget
und ihre wirklichen oder vermeinten Rechte an das übrige noch
vorhandene bewegliche oder unbewegliche Vermögen deS Kantons

Bern ausgeglichen und beseitigt sein."
Nach dem Inhalte dieser Urkunde fragt cS sich: hat

damals die Kommission auch Rücksicht genommen auf daS Straßenpflaster

Wenn ja, dann wird die Sache erledigt sein; wenn
nein, so hätten die Reklamanten allerdings recht. Der Artikel 6
der Dotationöurkunde enthält darüber folgende Bestimmung:

„Für die Unterhaltung der vielen laufenden Brunnen,
deren Wasserleitungen, Brunnhäusern, Brunnstuben, Sammler und
Dollen deS Abwassers; für die kostspielige Unterhaltung deS

Stadtbachs, seiner Zuflüsse aus der Ferne, seiner unterirdischen
Kanäle zur Reinigung der Kloaken oder Ehegräben und der
unentbehrlichen Schöpfe zur Aufbewahrung der benöthiglen
Materialien, füt/die Wiederherstellung und Unterhaltung deS

Straßenpflasters, der Treppen in den Straßen und Nebengassen,
sowie der öffentlichen Plätze in der Stadt, und deS Geländes
Und der Wege inner dem Stadtbann, für den täglichen Auf-
wand an Fuhrwerk, sei'S für den Unterhalt der Gebäude und
Mauern, sei'S für die Zufuhr und Abfuhr der Materialien zu
den Brunnleitungen, dem Gassenpflaster und dem Stadtbache;
für die Besoldungen endlich oder die Wartgclder der Bauaufseher,

der verschiedenen Werkmeister ic. ; angeschlagen nach einer
genauen Berechnung der einzelnen Gegenstände zu einem
jährlichen Aufwande von 20,130 Schweizerfranken."

Nun frage ich: hat der Staat seine Pflichten gegenüber
der Stadt Bern erfüllt? Ist sie für alle Zukunft entschädigt/
ja oder nein? Ich denke, der größte Theil der Versammlung,
namentlich wenn man die Frage unbefangen beurtheil», wird tue
Frage mit Ja beantworten müssen. Herr Ganguillet verfocht
seine Ansicht mit einer sonderbaren Logik, indem er sagt, die
Stadt Bern verlange nicht für das Straßenpflaster Entschädigung,

sondern für die Straße. Für die letztere hat sie aber
nichts zu fordern. ES kommt mir vor, als würde ein Wirth
publiziren, er gebe seinen Wein heute umsonst Ich denke,
einem svlchen Wirthe würde es nicht an Gästen fehlen; diese
aber würden sonderbare Gesichter machen, wenn der Wirth am
Ende erklären würde: allerdings den Wein gebe ich umsonst,
aber für meinen Gang in den Keller verlange ich, wie gewohnt,
50 Rp. per Schoppen. Oder aber wie weiln ein Krämer
sagen würde, am Sonntag verkaufe ich meinen Kasse, den ich
sonst für 90 Rp. per Pfund abgebe, für die Hälfte des b S-
herigen Preises und dann seinen Kunden 45 Rp. für das
Papier, in das der Kasse verpackt ist, fordern wollte. Ungefähr
daS ist die Logik, welche Herr Ganguillet heute in's Feld führte,
Ferner wurde bemerkt, die Stadt Bern habe allerdings eine
Entschädigung für daS Straßenpflaster erhallen, nicht aber für
eine große Heerstraße, wie sie heute bestehe. Diese Auffassung
steht aber im Widerspruche mit der Dotationöurkunde, welche
die Entschädigung im Allgemeinen ausspricht und auf die
Vergrößerung oder Ausdehnung deS Verkehrs durchaus keine Rücksicht

nimmt. Daß gegenwärtig die Stadt Bern mehr befahren
wird, ändert am Rechtsverhältnisse nichts. Man sagt, sie habe
keine Servitut übernommen. DaS ist nicht richtig. Die Stadt
Bern hat die Pflicht übernommen, daS Straßenpflaster zu unterhalten

und dafür in den 20,130 Schweizerfranken den Gegen-
werth erhalten. Es wurde ferner bemerkt, die ganze Gemeinde
Bern fühle daS Unrecht, welches im bisherigen Verhältnisse
liege. Wenn der Gemeinderath von Bern die Gemeinde bildet,
dann gebe ich zu, daß er ein solches Gefühl haben mag, ich
setze eS aber nicht von der Gemeinde voraus. Ich gehöre auch
zur Gemeinde Bern, und eS wäre mir sehr recht, wenn der
Staat ihr ein Geschenk machen wollte; gleichwohl kann ich eine
solche Auffassung hier nicht zugeben. Von anderer Seite wurde
angedeutet, die Sralt Bern sei eben schwach, der Staat stark.
Ich erinnere die Herren an eine Zeit, wo die Stadt ziemlich
stark war, an die Periode von 1850-1851. Warum hat die
Stadt Bern nicht damals ein Gesuch an den Rcgicrungsrath
gerichtet? Ich denke, der damalige RegierungSrath werde die
Sache so aufgefaßt haben wie der jetzige, nämlich, daß der
Gemeinde Bern daoriS kein Recht mehr zustehe, weil sie seiner
Zeit hiefür ausgesteuert worden ist, die andern Städte des Kantons

dagegen nicht. Mqn berief sich auch auf Vorgänge und
wollte daraus eine Anerkennung der Pflicht für den Staat
ableiten. Ich bestrcite das. Der Staat hatte die freie Wahl
etwas zu thun oder nicht, eine Schuld bestand nicht, und daß
man aus einer Schenkung Verpflichtungen ableiten könne,
dagegen müßte ich mich verwahren. UcbrigenS sagt nian, seit
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Errichtung der Dotationsurkunde set ein Gesetz erschienen, welches

den Gemeinden für den Unterhalt der Straßen erster Klasse
eine Entschädigung zusichere, also auch der Gemeinde Bern.
Allerdings, wenn die Sache für Bern nicht erledigt wäre, dann
wäre ich damit einverstanden; aber wie ich Ihnen gezeigt habe,

war das RechtSverhältniß bezüglich deS Straßenpflasters
zwischen dem Staate und der Stadt Bern vollständig erledigt.
Wohin würden die Konsequenzen führen, wenn man gestützt

auf ein neues Gesetz auf Gegenstände zurückkommen könnte, die

vor zehn bis zwanzig Jahren durch Vergleich oder durch
Urtheil erledigt worden sind? Ich erlaube mir, ein Beispiel
anzuführen. Nehmen Sie an, es werde ein Gesetz erlassen, das
ziemlich strenge Bestimmungen über Körperverletzungen enthalte,
und solche z. B mit einer Strafe von 1000 Fr. bedrohe. Unter
dem frühern mildern Gesetze machen Zwei eine solche Streitsache

vergleichsweise aus und der Mißhandelte begnügt sich

mit einer mtnimen Entschädigung von Fr. 10. Nun würde,
nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes, der betreffende Kläger,
gestützt auf das neue Gesetz, die Sache wieder vor den
Gerichten anhängig machen und eine Entschädigung von 1000 Fr.
fordern; in einem solchen Falle würde sich der Beklagte ohne
Zweifel bedanken, sich auf den Vergleich stützen, und gegen
jede neue Forderung protestiren. Wenden Sie die nämliche
Logik auf gerichtliche Urtheile an. A. gewinnt den Prozeß,
B. verliert ihn; eS wird ein neues Gesetz erlassen, das dem B
günstig ist: soll nun B., gestützt auf dasselbe, den Prozeß von
Neuem beginnen können, um das gerichtliche Urtheil zu stürzen?
Ich glaube, nein. Gerade so tritt aber die Stadt Bern auf,
indem sie auf einen Gegenstand zurückkommt, der durch Ver¬

gleich auf eine für beide Parteien verbindliche Weise erledigt
worden ist. Ich überlasse Ihnen den Entscheid darüber, ob die
Reklamation begründet sei. Was den Antrag des Herrn
Schmied betrifft, so möchte ich Sie dringend bitten, von einer
Erhöbung des GesammtansatzeS zu abstrahircn, denn ungeachtet
der beschlossenen Reduktionen, haben wir immerhin noch ein
muthmaßlicheS Defizit von 87,000 Fr. zu gewärtigen. Ueber
dievon Herrn Wyder angeregte Frage, ob die Oberwegmeisternicht
beseitigt werden können, erlaube ich mir kein kompetentes
Urtheil. Wenn eS sich thun läßt, so bin ich der Erste, der dafür
stiàt, weil dadurch eine Ersparniß erzielt werden könnte.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftskom-
misston erklärt, daß er sich über die Frage des Straßenpflasters
von Bern weder im einen noch im andern Sinne auSspreche,
da er seine eigene Ansicht in der Sache habe, sondern sich

darauf beschränke, die Büdgetansätze unter litt, s zur
Genehmigung zu empfehlen.

Abstimmung.

Handmehr.Für die unbestrittenen Ansätze

Für den Ansatz Ziff. 2 nach Antrag deS Re-
gierungS.rathes 53 Stimmen.

Für den Antrag des Herrn Schmid (Erhö¬
hung um Fr. 7000) 57 „

Für den Antrag des Herrn Wyder (Aufhe¬
bung der Oberwegmeisterstellen) 41 „

Dagegen 56 „

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

18S4—t8S7.
251,423 l>. Neubauten:

1) Kirchetstraße
2) Brienzerseestraße
3) Mühlenenstutz
4) Neubrücke bei Meiringen
5) Rawylpaß
6) Oey-Diemtigenstraße
7) DieSbach-Zäziwylstraße
8) Btgelthalstraße
9) Worb-Zäziwylstraße

10) Kirchdorf-Jaberg-Uttigenstraße
11) Waltrigen-Dürrenroihstraße
12) Murtenstraße
13) Krayligenbrücke
14) Schwarzenburg-Heitenriedstraße
15) St Jmmerthalstraße
16) Lozchieros-lliolllill-ueut-Straße
17) Les Bois-Straßenkorrektion
18) Prumrut-Laufenstraße
19) Unterseen-Schalbrücke
20) Brünigstraße
21) Verfügbare Restanz

Sr. 3,000
» 20.000

10,000
» 14,000

2,000
» 4,000

8,000
» 10,000
» 10,000
» 6,000
» 11,000
» 1,300
» 5,000
» 7,000
o 30,000
» 3.000
a 8,000

10,000
42,000
32,000

» 23,000

Je nachdem die Bauten an die Hand genommen werden, ist dann die
verfügbare Restanz (Art. 35) zum Zwecke der Straßenbauten von Gemeinden

und für Vorarbeiten zu verwenden.

Die hauptsächlichsten dieser Straßen sind:

1) St. Beatenbergstraße.
2) HaSlebergstraße.
3) Bach-Buchholterbergstraße.
4) Biglen-Goldbachstraße.

Fr. 264,300
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5) Gysenstein-Trimsteinstraße.
k) Häutligcn-Staldenstraße.
7) Häutligen Tägertschistraße.
8) Biglen-Baldisihalstraße.
9) Worb-Trimsteinstraße.

19) Grünenmatt-Trachselwaldstraße.
11) WalterSwyl-Ursenbachstraße.
12) Röthenbach-Südernstraße.
13) SäriSwyl-Uttligenstraße.
lä) Balm-Buttenriedstraße.
15) Müntschemier-Kerzerzstraße.
16) Montfaucon Soubeystraße.
17) Laupenbrücke-Süristraße.
18) Münster-Soubozstraßx.

Der Herr Berichterstatter des RegierungSratheS macht auf emen Entscheid der Behörden. Nach wiederholten Re-
die Versammlung aufmerksam, daß sie hier einen großen klamationen habe die Regierung im Jahre 1855 die Herren
Spielraum bei Festsetzung der einzelnen Kredite für die Neu« Regierungsräthe Dähler und Brunner als Sachverständige
bauten habe, daß eS von ihr abHange, wie groß daS Defizit an Ort pnd Stelle geschickt, welche die Erstellung der Straße
werden soll, und wünscht, daß nach der bisher befolgten Regel zweckmäßig fanden, da der Staat in jener Gegend 1999
verfahren, nämlich zuerst der Gesammtansatz festgesetzt und erst Juchanen Wald besitze, so daß die Vortheile, welche dem
nachher die Spezialansätze bestimmt werden. Staate erwachsen würden, bereits seither die Baukosten gedeckt

hätten. Im März 1855 habe der Große Rath die Ausfüh-
Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkom« rung dieses Straßenbaues auf Staatskosten beschlossen, aber

mission stellt im Interesse der Sache bezüglich der Berathungs- statt ohne Verzug Hand an'ö Werk zu legen, fing man erst
weise denselben Antrag, wie der Herr Finanzdirektor, weil letztes Jahr damit an. Der Redner weiß wohl, daß der

man bei dem entgegengesetzten Verfahren nicht sowohl eine Baudirektor ebenfalls an Ort und Stelle war, daß er dort die

gründliche Berathung als ein Markten zwischen den verschte« erforderlichen Anordnungen traf und daß man den Bau auf
denen Landesgegenden zu gewärtigen habe Der Redner em- einigen Punkten bereits tn Angriff genommen hat, aber das
pfiehlt die Vorschläge der Regierung zur Genehmigung in globo, wenige, was an der neuen Straße, welche der alten folge,
und schließt mit der Bemerkung, daß ein erhöhtes Defizit muth- gemacht wurde, habe die letztere verdorben, so daß sie unprak-
maßlich auf keine andere Weise als durch Erhöhung der Staats, tikabel sei. Der Redner verwundert sich daher, daß dieser
steuer gedeckt werden könnte. Straßenbau, obschon angefangen, nicht unter litt. ti erscheint;

er begreift nicht, warum eine Straße, die auf Staatskosten
Berg er sieht wohl ein, wie schwer eS hält, gegenüber ausgeführt werden soll, hier unter den Straßen erscheine,

den Anträgen der beiden Berichterstatter mit einem Abände« welche den Gemeinden zur Last fallen, während deren Been-
rungSvorschlage durchzudringen, dennoch hält er es als Ver« digung doch von der größten Wichtigkeit sei. Da zu diesem
treter einer in ganz exzeptioneller Lage sich befindenden Gegend Zwecke seiner Zeit ein Kredit von Fr. 32,999 bewilligt wurde,
für seine Pflicht, den Antrag zu stellen, der Große Rath möchte so stellt der Redner den Antrag, die fragliche Straße unter
die Gesammtsumme bei litt, à auf Fr. 399,999 erhöhen und die Bauten bei litt, b aufzunehmen und die zu ihrer Vollendung
für die Korrektion des MühlenenstutzeS Fr. 29,999 statt 19,999 im Jahre 1859 nöthige Summe festzusetzen,

bewilligen. Zu Begründung dieses Antrages wird angeführt,
eS sei, in Erwartung der Erbauung einer großen Handelsstraße Kilian, Direktor der öffentlichen Bauten, erwiedert dem
über die Gemmi, im betreffenden Amtsbezirke seit 1839 so zu Präopinanten, der Straßenbau von Münster nach Souboz er-
sagen nichts auf Neubauten verwendet worden, obschon die scheine deßhalb unter den Straßen deren Baukosten durch die
Vertreter desselben gerne zu andern Unternehmungen, wie zum verfügbare Restanz gedeckt werden sollen, weil eS sich um eine
Bau der Brienzerseestraße, der Reuchenettestraße u. s. w. Hand- Straße vierter Klasse handle; übrigens werde der Bau auch
boten, von der Ansicht ausgehend, was für Andere gethan dieses Jahr fortgesetzt werden, so daß der Antrag deS Herrn
werde, komme am Ende auch ihnen zu gut. Da auf die Bernard nicht nöthig sei.
Korrektion deS MühlenenstutzeS bereits 39,999 Fr. verwendet
sind und die schwierigste Arbeit vollendet ist, so könnte die Girard glaubt, man könne ihm nicht vorwerfen, daß er
Straße nach der Ansicht des Sprechenden fahrbar gemacht für seine Gemeinde das Wort ergreife, weil der Gegenstand,
werden, wenn für dieses Jahr ein Kredit von 29,999 Fr. be- auf den er die Aufmerksamkeit der Versammlung hinlenken
willigt würde. Die Verhältnisse des Amtsbezirks Frutigen, möchte, nicht seine Wohnsttzgemeinve betreffe. Der für die St.
dessen Bevölkerung nicht so wohl durch großen Reichthum glänze Jmmerthalstraße ausgesetzte Kredit sei' nicht für den Bau dieser
als durch Gewerbsthätigkeit vorwärts zu kommen strebe, fordern Straße bestimmt, sondern nur für Landentschädigungen an die
dringend die bäldige Erstellung deS fraglichen Straßenbaues, Eigenthümer. Es scheint dem Redner, daß mit Rücksicht auf
um die Ausfuhr der Produkte jener Lanbesgegend zu erleich- die Bevölkerung der Gegend, auf den beträchtlichen Verkehr
lern. Ferner gibt der Redner zu bedenken, daß dieselbe von derselben, auf die eben so steilen Abhänge, wie beim Mühle-
Fremden stark besucht werde. Endlich sei eS nicht unbillig, daß nenstutze, der Kredit für Fortsetzung deS Baues hätte erhöht
man, so gut man in andern Bezirken Straßen baue, um die- werden können. Nun werde dieses Jahr nicht gebaut, weil der
Verbindung mit der Eisenbahn herzustellen, auch den obern ausgesetzte Kredit für Landcnlschädigungen in Anspruch genom-
Gegenden eine entsprechende Verbindung mit Thun verschaffe, men sei, und doch gebe ver Baudirektor selbst zu, daß die
wo die Eisenbahn im kommenden Sommer eröffnet werde. Einführung der Eisenbahnen in vielen Gegenden die Erstellung

entsprechender Verbindungsstraßen nothwendig mache. Der
Bernard beginnt mit der Bemerkung, daß es zwar un- Redner erinnert die Versammlung, daß er in einer Session des

angenehm sei, vor dem Großen Rathe als Bettler zu erscheinen, verflossenen Jahres das Gesuch eingereicht habe, es möchten die
dessenungeachtet erlaubt er sich einige Bemerkungen über den zum Bau einer Straße von Renan nach Convers nöthigen
Straßenbau von Münster nach Souboz. Seit zwölf Jahren Studien aufgenommen werden. Der Anzug konnte aber im
werde die Ausführung dieser Straße verlangt, und warte man Großen Rathe nicht mehr behandelt werden, worauf die Unter-



zeichneten sich mittels einer Petition an die Regierung wandten,

und dann die Aufnahme der fraglichen Studien ohne Verzug

erfolgte. Der Antragsteller hatte die Erbauung einer

Straße nach Convers zum Zwecke. Nun sei es fast sicher, daß
im Hinblick auf den gegenwärtigen Stand der Arbeiten auf der
Eisenbahn des Jura industriel diese Linie schon im Juni dem

Verkehr übergeben werde. Dann werde sich der Verkehr der
Reisenden und der Waaren auf per neuen Straße vermitteln;
dieß sei um so wahrscheinlicher, als der Bund einen Vertrag
mit dieser Linie über den Transport der Reisenden und deS

Gepäckes geschlossen habe, so daß dieselben dann ihre Richtung

nach EonverS nehmen. Dann werde die Einrichtung deS

OmnibusviensteS und von Fuhren nothwendig, wie sie bereits
zwischen Viel und LachaurdefondS bestehe». Der dadurch
außerordentlich vermehrte Verkehr könne dann zu Unfällen
führen, wie solche auf der Straße von Bern nach dem Wyler-
feld stattfanden, bevor die Eisenbahn bis in die Stadt vollendet
war, weil die Straße auf vielen Punkten nur eine Brette von
12-18 Fuß habe. AuS diesen Gründen wäre die Bewilligung
irgend eines Kredites gerechtfertigt, damit der Bau begonnen,
die dringendsten Punkte korrigirt werden könnten, weil man
nicht aus den Augen verlieren dürfe, daß in 4—5 Jahren eine

Eisenbahn das St. Jmmerthal mit Basel verbinden werde; bis
dann müsse jedenfalls etwas für diese Straße geschehen. Der
Redner würde gerne allen Bedürfnissen entsprechen, aber da
einzelne derselben als weniger dringend erscheinen, so stellt er
den Antrag, bei litt. 1» eine Summe von 30,000 Fr. auszusetzen,

um mittels derselben die wichtigsten und unerläßlich,
sten Korrektionen auf der Straße von Renan nach ConverS
auszuführen und weist noch einmal darauf hin, daß man mit der
Ausführung dieses Straßenbaues nicht bis zur bevorstehenden
Eröffnung der Eisenbahn warten dürfe.

Rösti unterstützt den Antrag des Herrn Berger und führt
zu Begründung desselben noch einige spezielle Punkte an. Er
theilt die Ansicht des Herrn Baudirektors, daß es im Interesse
des Staates und der Gemeinden liege, angefangene Bauten
nicht auf eine Reihe von Jahren zu vertheilen, sondern sie so

schnell als möglich zu vollenden. Der Staat habe im
vorliegenden Falle ein besonderes Interesse, die Korrektion deS Müh-
lenenstutzcS zu fördern, weil die Schieferprovuklion infolge der
erleichterten Ausfuhr besser rentire als bisher. Ueberdieß sei
die Straße in ihrem gegenwärtigen Zustande lebensgefährlich,
ein Umstand, der ohne Zweifel Berücksichtigung verdiene. Die
Versammlung möge sich daher nicht durch bloße Finanzrücksich-
len leiten lassen, sondern auch Unglück zu verhüten trachten;
die Gefahr werde mit der Zunahme deS Verkehrs größer.

Lempen findet es sonderbar, daß der Große Rath nicht
selten große Summen ohne Einsprache durch das Handmehr
bewillige, daß hingegen die Aufnahme eines kleinen Kredites
für irgend eine Straßenkorrektion viel zu schwatzen gebe, und
erinnert die Versammlung, daß bereits im Jahre 1851 die
Korrektion deö Laubeckpasses beschlossen, Plan und Devis
aufgenommen, aber ungeachtet alljährlicher Reklamationen der
Vertreter des OberstmmenthalS bisher noch nichts weiter gethan
worden sei. Die Nothwendigkeit der Korrektion leuchte beim
ersten Blicke auf den Zustand der Straße oberhalb der Laubeck

ein, wo eine über die Simme gebaute Noihbrückc nun ebenfalls
als baufällig ersetzt werden müsse. Deßhalb wird der Antrag
gestellt, aus der von Herrn Berger beantragten Erhöhung der
Gesammtsumme einen Kredit für Ausführung der Laubeckkorrektion

zu bewilligen. Nicht minder dringend erscheine die

Vollendung der Korrektion deS RawylpasscS, für welchen seit
Jahren jeweilen ein Kredit von 2000 Fr. auf dem Büdget
figurire, so daß es fast vorkomme, als sei der Rawylpaß mit
2000 Fr. besoldet, während mittels einer Summe von 4000 Fr.
die Korrektion vieles Jahr beendigt werden könnte. Der Revner

beantragt daher die Erhöhung des Kredites unter Ziffer 5
auf 4000 Fr und wünscht schließlich Auskunft zu erhalten,
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wie es sich gegenwärtig mit der Ausführung der projektirten
Straße über den Pillon verhalte.

Seiler erklärt, mit Rücksicht auf die vom Herrn Finanzdirektor

gemachte Bemerkung, nicht eine Erhöhung deS Kredites
beantragen zu wollen, dringt dagegen auf beförderliche Vollendung

der Brienzerseestraße, bei deren gegenwärtigem Zustande
der Verkehr sehr leide. Da die Ausführung der Brünigstraße
als Vollendung der Brienzerseestraße angesehen werden kann,
so stellt der Sprechende den Antrag, der Regierungsrath habe
zu untersuchen, ob nicht ein Theil deS für die Brünigstraße
bewilligten Kredites für die Fahrbarmachung der Brienzerseestraße

verwendet werden könne, indem der unter Ziffer 2
ausgesetzte Kredit von 20,000 Fr. nicht genüge.

G fell er zu Wichtrach zählt sich auch zu denen, welche
Hausen wollen, aber eS frage sich immer, wo Ersparnisse
gemacht werden sollen, und da findet er, es sollte am wenigsten
auf dem Baubüdget geschehen, das einen doppelten Zweck habe:
einerseits dem Lande gute Straßen zu verschaffen, andererseits
der Bevölkerung Arbeit zu geben. Der Redner stellt daher den
Antrag, die Gesammtsumme bei litt. t> auf Fr. 280,000 zu
erhöhe» und zwar namentlich auch mit Rücksicht auf den Müh-
lenenstutz, dessen gefährlicher Zustand eine rasche Korrektion
erheische.

Mösching schließt sich dem von Herrn Lempen geäußerten
Wunsche bezüglich der Erstellung einer Straße von Saunen

an die waadtländische Grenze über den Pillon an, und
macht die Versammlung aufmerksam, daß die Kosten dieses
Straßenbaues durch das Anerbieten der betheiligten Gemeinden,
das nothwendige Land unentgeldlich abzutreten, wesentlich re-
duzirt würden. Allerdings hange die Ausführung dieses
Projektes auch vom Entgegenkommen der waadtländischen Regierung

ab, doch werde ein entschiedenes Vorgehen von bernischer
Seite wesentlich auf den Gang der Sache einwirken. Schließlich

unterstützt der Redner auch den Antrag des Herrn Berger
bezüglich deS LaubeckpasseS und verwundert sich darüber, daß
man für die Eisenbahnen Millionen habe, für so nothwendige
Verbindungsstraßen dagegen nichts.

Lugin bühl ersucht die Versammlung angelegentlich, für
Korrektion deS Mühlenenstutzes einen Kredit von 20,000 Fr.
zu bewilligen, damit die Straße auf nächstes Frühjahr fahrbar
gemacht werden könne, und stellt in Aussicht, daß die betheiligten

Grundeigenthümer sich herbeilassen würden, sich bezüglich
der Landcntschädigung einstweilen noch zu gedulden.

v. Grünigen weist auf das verschiedene Schicksal hin,
daS den Krediten für Straßenbauten zu Theil werde. Während

man die einen Kredite überschreite, werden andere gar
nicht verwendet. So erscheine auf dem Büdget von 1858 für
die Schwarzenburg-Heitcnried-Straße (Scherlistutz) ein Kredit
von Fr. 8000, wovon aber nichts verwendet worden sei, und
doch sei der Scherlistutz schwer zu Passiren, einzelne Strecken
der Straße seien geradezu gefährlich. Der Sprechende glaubt
daher, nur eine billige Forderung zu stellen, wenn er die
Erhöhung des Ansatzes unter Ziff. 14 von Fr. 7000 auf Fr. 15,000
beantragt, wofür auch die Rücksicht spreche, daß man den Ge,
genden, welche keine Eisenbahnen erhalten, gute Straßen ver,
schaffen soll. Endlich wird über die Frage Auskunft ge.
wünscht, ob von der verfügbaren Restanz auch etwas für di
Straße von Guggersbach nach Flamatt verwendet werden solft

Zwählen unterstützt den Antrag des Herrn von Grünigen

und führt zu Begründung der Nothwendigkeit der Korrektion

der Schwarzenburg-Heitenried-Straße den Umstand an,
daß die Bevölkerung der betreffenden Gegend genöthigt sei, auf
einzelnen Strecken einen großen Umweg zu machen.
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Bühler schließt sich den Anträgen deS Herrn Lempen

bezüglich deS Laubeck- und deS RawylpasseS an und bemerkt in
Bezug auf den erster« Gegenstand, eS handle sich eigentlich um
keinen Neubau, sondern darum, wieder gut zu machen, was durch
ein Naturereigniß verheert worden.

Flück hebt den mangelhaften Zustand der Brienzerseestraße

an manchen Strecken hervor, wo zwei Fuhrwerke nicht einmal
neben einander passiren können, so daß jeden Augenblick
unangenehme Auftritte begegnen. Der Redner unterstützt daher den

Antrag des Herrn Seiler in dem Sinne, daß 20,000 Fr. und
in zweiter Linie 10,Wt) Fr. vom Kredite der Brünigstraße für
die Brienzerseestraße verwendet werden sollen.

Gygar macht die Versammlung aufmerksam, daß die von
verschiedenen Mitgliedern beantragten Krediterhöhungen ein

Defizit von Fr. 127,000 zur Folge haben würden. Wie soll
cS gedeckt werden: durch Erhöhung von Steuern oder
Abschreiben vom Vermögen? DaS Erste wolle man nicht, daS

zweite solle man nicht, nach Verfassung und Gesetz. Der Große
Rath möge daher die Ausgaben mit den Einnnahmen in'S
Gleichgewicht zu bringen trachten. Der Redner stimmt gegen
jede Erhöhung der Ansätze und zum Vorschlage deS RegierungS-
ratheS.

Sträub unterstützt die vom letzten Redner ausgesprochene
Ansicht, und ersucht die Versammlung, daS Beispiel eines guten
HauSvaterS zu befolgen.

Willi spricht den Wunsch aus, daß die Baudirektion
die Kirchetstraße, deren Ausführung längst erkannt und an der

jahrelang gearbeitet worden, bei nächster Gelegenheit wieder
mit einem höhern Kredite bedenke.

K ilian, Direktor der öffentlichen Bauten, antwortet auf
die Voten der verschiedenen Redner im Wesentlichen, waS folgt.
Was vorerst die Korrektion deS Mühlenenstutzes betrifft, so

wurde sie vor drei Jahren begonnen und wurden dafür jährlich
zur großen Befriedigung des betreffenden LandeSiheilS Fr. 10,000
verwendet. Die Verwendung einer größern Summe wäre
sehr wünschcnswcrth, wenn die finanziellen Verhältnisse deS

Staates es irgendwie gestalten würden. Mit einem Kredite
von 15,000 Fr. könnte die Straße mit Noth fahrbar gemacht
werden, unter der Bedingung, daß die Landentschädigung auf
nächstes Jahr verschoben würde. Auch die Nothwendigkeit der
Korrektion der Straße von Renan nach Convers unlerliegt
keinem Zweifel, und eS ist nicht zu übersehen, daß mit der
Eröffnung der Eisenbahn von Lachaurdefonds her dieselbe den
Verkehr über ConverS aufnehmen wird. Uebrigens hat der
Kanton Bern noch ein besonderes Interesse, diese Korrektion
auszuführen, weil das Ohmgeldbüreau verlegt werden soll.
Mit Rücksicht hierauf nähm die Baudirektion keinen Anstand,
im verflossenen Herbste ein Projekt aufzunehmen, das auf
76,000 Fr. devisirt ist; die Strecke, deren Ausführung am
dringendsten ist, könnte mit einem Kredite von 20,000 Fr.
gebaut werden. Zudem verdient hervorgehoben zu werden, daß
die Anstößer sich anerboten haben, das nöthige Land unent-
geldlich herzugeben. Der Vorwurf, als werde daS Siebenthal
stiefmütterlich behandelt,' erscheint nicht als begründet; die
Baudirektion ließ eine Zusammenstellung der für öffentliche
Bauten in den Amtsbezirken verwendeten Summen ausfertigen,
auf welcher der Bezirk Obersimmenthal die fünfundzwanzigste
Stelle einnimmt, so daß nur fünf Bezirke mehr erhalten haben
und von einer stiefmütterlichen Behandlung keine Rede sein
kann. Die Korrektion des LaubeckpasscS wäre allerdings wün-
schcnswerlh, doch sind die dortigen Verhältnisse nicht so

ungünstig, daß die Ausführung sich nicht noch, gleich andern
dringenden Unternehmungen, etwas verschieben ließe. Von
großer Wichtigkeit für das Simmenthal ist der Rawylpaß als
einzige Verbindung mit dem Wallis, aber auch hier müssen die

Behörden sich nach der Decke strecken. Ebenso ist der. Paß
über den Pillon für das Simmenthal und alle an dasselbe
grenzenden Gegenden sehr wichtig, denn er vermittelt nicht nur
den Verkehr mit dem Kanton Waadt auf der kürzesten Linie,
sondern auch den Verkehr mit Wallis, Indem er den einzigen
fahrbaren Uebergang in diesen Kanton bilden wird. Die
Baudirektion der abgetretenen Verwaltung gab sich alle Mühe,
um von der Regierung von Waadt zu vernehmen, waS dieser
Kanton zu thun gedenke, aber sie erhielt nie Antwort; kein
besseres Schicksal hatte ein Schreiben der gegenwärtigen Bau-
direklion. Vor einigen Jahren baute Waadt eine Straße vom
Bezirke Aigle auS nach Chateau d'Oer, aber daS Projekt einer
Straße über den Pillon bildet gerade eine Konkurrenz mit
diesem Straßenbau, weil beide Straßen in Saanen ausmünden.
Nun zieht Waadt natürlich die Linie vor, welche eine größere
Strecke seines Gebietes durchschneidet. Indessen nahmen die
Verhältnisse eine günstigere Gestalt an durch Erbauung eines
großen GasthofeS in der Nähe der DiableretS, so daß
wahrscheinlich eine Aktiengesellschaft den fraglichen Straßenbau
übernehmen wird. Die Bauverhältnisse über den Pillon sind
sehr günstig, namentlich auf berner Boden, aber der Kanton
Bern kann in dieser Angelegenheit nicht wohl die Initiative
ergreifen, sondern muß gewärtigen, was auf waadllänber Gebiet

geschieht. Ein seltsames Schicksal halte der vor 13 Jahren

angefangene Bau der Brienzerseestraße, die noch nicht
vollendet ist. Die Baudirektion schließt sich dem Antrage deS

Herrn Setler grundsätzlich an, nicht in dem Sinne, daß einfach
dekretirt werde, so und so viel vom Kredite der Brünigstraße
zu verwenden. Die Baudirektion wird sich angelegen sein lassen,
die Brienzerseestraße so schnell als möglich zu vollenden. WaS
den im letztjährigen Büdget für die Schwarzenburg-Heuenried-
straße ausgesetzten Kredit betrifft, so konnte derselbe letztes Jahr
nicht verwendet werden, weil ein eigenthümliches Verhältniß
zwischen dem Kanton Bern und der Regierung von Freiburg
besteht. ES fanden Konferenzen statt über Erstellung einer
Brücke über die Sense; gestützt darauf wurde ein Vertrag
entworfen, aber die Regierung von Freiburg stellte Forderungen,
welche für Bern nicht annehmbar sind. Die Korrektion des
ScherlistutzeS wäre ebenfalls nothwendig, konnte aber in
Betracht anderer, dringenderer Bauten bisher nicht ausgeführt wer.
den. Bezüglich der Kirchetstraße ist zu bemerken, daß sie mittels
eineS Kredites von 3000 Fr. so ziemlich fahrbar gemacht
werden kann Uebrigens bestehen gegenwärtig nicht mehr die
schwierigen Zeitverhältnisse, welche früher die Verwendung von
Baukrediten in einzelnen LandeSgegenden zur dringenden
Nothwendigkeit machten. Der Redner will keine Anträge stellen,
sondern beschränkt sich darauf, auf die Nothwendigkeit einzelner
Straßenbauten hinzuweisen.

Berg er erwiedert den Herren Gygar und Sträub, daß
er die Argumentation derselben begreifen könnte, wenn sie überall,

wo Ersparnisse hätten gemacht werden können, aufgetreten
wären, und macht die Versammlung aufmerksam, daß die Lan-
deSgegend, deren Vertreter er ist, bereits seit 1831 auf die
Ausführung des fraglichen Straßenbaues warte.

Knechtenhofer, Oberst, stellt den Antrag, für den Fall,
daß die Gesammtsumme unverändert bleibe, Ine Vertheilung
nach dem Vorschlage des RegierungSraihes zu genehmigen,
für den Fall der Erhöhung des Tvtalansatzes auf Fr. 300,000
oder auf Fr. 280,000 aber die Vertheilung der Spezialkredtte
dem Regierungsrathe zu überlassen, sonst komme die Versammlung

zu keinem Ende.

Der Herr Berichterstatter deö Regierungsrathes ist
überzeugt, daß die Korrektion des Laubeckpasses, der Renan-
ConverS-Straße, deS Mühlenenstutzes, die Vollendung der
Brienzerseestraße u. s. f. nöthig sei, aber davon ist der Redner
nicht überzeugt, daß alles im Jahre 1859 geschehen müsse.
Für den Mühlenenstutz habe der Staat ein großes Interesse in



Betreff der SchteferauSfuhr. Die Brünigstraße und die Brien-
zerseestraße bilden ein zusammenhängendes Ganzes und da der
Kanton Unterwalden bis zum Jahre 1362 auf seiner Seite
den Bau zu vollenden gedenke, so werde auch der Kanton
Bern seinerseits das Erforderliche leisten müssen. Bei diesem

Sachverhalte findet der Redner die Anträge der Herren Flück
und Seiler gerechtfertigt und gibt deren Erheblichkeit in dem
Sinne zu, daß der Regierungsrath untersuche, ob nicht ein
Theil deS für die Brünigstraße ausgesetzten Kredites für die
Brienzerseestraße verwendet werden könne, ohne hier eine Summe
festzusetzen. Schließlich werden die Vorschläge deS RegierungS-
ratheS abermals zur Genehmigung empfohlen, und zwar mit
Hinweisung auf daS bereits vor Behandlung deS BaubüdgetS
96,666 Fr. betragende Defizit; dazu kommen nun noch 2060
bis 2566 Fr. für Verpackung und Transport der Gewehre
nach Zofingen. Würden die von mehrern Rednern beantragten
Erhöhungen beschlossen, so stände ein Defizit von 146,666 Fr.
in Aussicht.

Auch der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaflS-
kommission beurtheilt die gestellten Anträge von dem Stand»
punkte auS, welchen der Herr Finanzdirektor einnimmt, daß
die Ausführung der zur Sprache gebrachten Bauten wünschenS-
werth wäre, daß aber nicht alles in diesem Jahre geschehen

könne, deßhalb solle man den Muth haben, bet den Vorschlägen
der Regierung stehen zu bleiben. Dagegen wird der Antrag
des Herrn Seiler als erheblich zugegeben.

Flück zieht seinen Antrag zurück.

Abstimmung.
Für Festhaltung am Totalansatze von Fr. 264,366 Gr. Mehrheit.
Für Erhöhung desselben Minderheit.
Damit fallen die Abänderungsanträge dahin.
Für den Antrag des Herrn Seiler Handmehr.

Schluß der Sitzung: 2'/, Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbtnd.

à
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Gilfte Sitzung.

Freitag den 11. März 185S.

Morgens um 8 Uhr.

Unter dem Vorfitze des Herrn Vizepräsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe find folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Carlin, Gfeller,
Johann Ulrich; Jndermühle, AmtSnotar; Maurer, Reichenbach,
Friedrich; Schürch, Theurillat und Thönen; ohne Entschuldi-
gung: die Herren Affolter, Jakob; Bärtschi, Bangerter,
Batschelet, Biedermann, Böstger, Botteron, Brand-Schmid,
Brechet, Brügger, Brunner, Bucher, Bühlmann, Bützberger,
Burri, Chevrolet, Chopard, Christen, Corbat, Engemann, Feller,
Feune, Fleury, FreiburghauS, Frieden, Friedli, Froidevaur,
Geiser, Geißbühler, Girardin, Gobat, Gouvernon, GroSjean,
Großmann, Gruber, v. Grünigen, Guenat, Haag, Hennemann,
Hoffmeyer, Jaquet, Jeannerat, Jmer, Jmhoof, Samuel;
Jmhoof, Bendicht; Jngold, Joß, Kalmann, Känel, v. Känel,
Käser, Kaiser, Karlen, Johann Gottl.z Karlen, Jak.; Karrer,
Kasser, Klaye, Knuchel, König, Kohler, Koller, Lauterburg,
Lehmann, Joh. Ulrich; Lehmann, Daniel; Loviat, Marquis,
Marti, Meister, 'Morel, Moser, NiklauS; Moser, Johann;
Moser, Jakob; Müller, Kaspar; Neuenschwander, Niggeler,
Oeuvray, Pallain, Paulet, Probst, Prudon, Reichenbach,
Karl; Riat, Ritter, Roffelet, RöthliSbergcr, Johann; Roth
in Niederbipp, Ryser, Sahli, Salzmann, Schertenleib, Schmied,
AndreaS; Sigri, Spring, Steiner,; Jakob; Steitler, Stockmar,
Streit, Bendicht; Streit, HieronymuS; Tièche, Trorler,
v. Wattenwyl von Habstetten, v. Wattenwyl von Rubigen,
Widmer, Wirth und Zwahlen.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

ragblatt deS Großen RatheS t»«s. 41
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Tagesordnung:

Fortsetzung der Büdgetberathung pro 1359.

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung, Seite 146 ff.)

VII Direktion der öffentlichen Bauten, der Eutfumpfungen und der Eisenbahnen.

Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

1854—1857.

13,605
19,977

4) Wasserbau.
s. Ordentlicher Unterhalt und Beiträge
6. Neubauten!

Reckwege zu Jnterlaken

Fr. 22,500

„ 3,500

Fr. 26,000

Scherz,^ Finanzdirektor, als Berichterstatter des Regie«
rungsralheS empfiehlt die Ansätze dieser Abtheilung zur
Genehmigung mit Rücksicht auf die Nothwendigkeit vieler Wasserbauten.

Nr. v. Gonzenbach, als Berichterstatter der Staats-
wirthschaftSkommission, schließt sich dem Antrage der
Finanzdirektion an.

Sträub bemerkt, daß bei der Entwerfung der durch daS
Wasserbaupolizeigesetz vorgesehenen Reglemente Schwierigkeiten
entstehen, da kein Kadastcr vorhanden sei, weßhalb die
Gemeinde Belp bei der Staatsbehörde um einen Ingenieur
nachsuchte, aber noch keine Antwort erhalten habe. Der Sprechende
wünscht daher zu vernehmen, ob zu diesem Zwecke ein Kredit
vorgesehen sei.

Kilian, Direktor der öffentlichen Bauten, erwiedert, daß
die Baudirektion ein Normalschwellenreglement aufgestellt habe,
um es den Gemeinden, welche eS verlangen, zu verabfolgen.
Die Einrichtung sei so getroffen, daß die verschiedenen Schwel-
lenbezirke und Gemeinden sich dem Formulare leicht nach Mitgabe

ihrer Verhältnisse anschließen können. Bezüglich der
Bewilligung einer Aushülse durch Ingenieurs wirb bemerkt, daß
der Baudirektion hiefür kein Kredit zur Verfügung stehe, indem
kein technisches Büreau mehr bestehe; indessen werd« die

Behörde den Umständen Rechnung zu tragen suchen.

Die Ansätze unter Ziffer 4 werden durch das Handmehr
genehmigt.

Durchschnitt
der letzte» 4 Jahr«

1854—1857.

2,200
4,573

15,574

5) Entsumpfungen und Eisenbahnen:
s. Besoldung des Sekretärs
b. Büreau- und Reisekosten

c. Kosten für Vorarbeiten in Entsumpfungssachen: -

Besoldung von sechs Technikern, Gehülfen u. s. w.
<1. Kosten für Eisenbahnstudien
e. Beitrag an die Kosten der Gürbekorrektion, lau» Gesetz vom 1. Dez. 1854

Fr. 2,200
4,000

14,000
5,000
4,000

Fr. 29,200

Der Herr Berichterstatter des RegierungSrathes stellt,
konsequent mit der bisherigen BehandlungSweise deS BüdgetS,
den Antrag, den Ansatz litt, ä auf 3000 Fr. und den Ansatz
litt, e ebenfalls aus 3000 Fr. zu rcduziren, und zwar gestützt

auf daS Ergebniß der letztjährigen StaatSrcchnung.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkom-
mission spricht NamenS der Kommisston seine Verwunderung
darüber aus, daß ein Kredit von Fr. 5000 für Eisenbahn-
studten im Büdget erscheint. Da die Bundesbehörden nicht daS
System des StaatSbaueS annahmen, sondern die Erbauung von
Eisenbahnen der Privatthätigkeit überließen, so fand die
Kommission, es sei nicht an den Staatsbehörden, Eisenbahnstudien
zu machen, und beschloß, beim Großen Rathe die Streichung
deS ganzen Ansatzes zu beantragen, es sei denn, daß gewichtige
Gründe für dessen ganze oder theilweise Beibehaltung sprechen.

In erster Linie nimmt also der Redner den Kommisstonalantrag
auf, in zweiter Linie schließt er sich dem Antrage der Finanz«
direktion an und macht die Versammlung aufmerksam, daß in

den letzten Jahren, wo viel mehr von Eisenbahnstudien hätte
die Rede sein können und namentlich das wichtige Stück Biel-

' Neuenstadt in Frage war, keine Durchschnittssumme im Büdget
erscheine. Zudem seien gegenwärtig so ziemlich alle Eisenbahnbauten,

auf die man in den nächsten Jahrzehnten rechnen könne,
vergeben, mit Ausnahme deS Jura, dessen Netz aber schwerlich
der Staat von sich aus übernehmen werde. Wenn aber die
Aufnahme von Eisenbahnstudien nöthig würde, so sollte der
für daS Direktorialbüreau ausgesetzte Kredit dafür genügen.
Bezüglich deS Kredites litt, e stellt die StaatSwirthschaftSkom-
misston keinen Antrag, doch schließt sich der Hr. Berichterstatter
demjenigen deS Herrn Finanzdirektors an.

Sahli, Direktor der Entsumpfungen und Eisenbahnen,
gibt in Bezug auf die bestrittenen Ansätze folgende Auskunft.
Der Ansatz für Eisenbahnstudien beruht auf einem speziellen
Beschluß, den der RegierungSrath faßte, weil er die Aufnahme
eines Kredites zu diesem Zwecke für ein absolutes Bedürfniß
hielt. Letztes Jahr kam die Regierung in den Fall, Unter-
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suchungen anzuordnen, wobei man sich nicht auf Privatstudien
stützen konnte; so z. B bei Münsigcn. Zu Deckung einer
solchen Ausgabe könne der Rathskredit nicht wohl in Anspruch
genommen werden, weil eS einen speziellen Verwaltungszweig
betreffe; deßhalb beschloß die Regierung die Aufnahme eines
besondern Ansatzes in daS Budget und hielt die Summe von
5000 Fr. im Hinblick auf die bedeutenden Kosten solcher
Untersuchungen für nicht zu hoch. Für das laufende Jahr wird
namentlich auf die Eiscnbahnstudien hingewiesen, die im Jura
aufgenommen werden; letzterer reichte ein Gesuch ein, der Staat
möchte dieselben unterstützen in der Weise, daß der Jura die

Kosten trage, der Staat aber bei Erörterung wichtiger Fragen
einen Techniker auf seine Kosten abordne, einerseits um den

Projekten größere Autorität zu geben, andererseits um dem Jura
eine Erleichterung zu gewähren und endlich um dem Staate
einen gewissen Einfluß auf die Pläne einzuräumen. Der Redner

legt z. B. großes Gewicht darauf, daß der Anschluß bei

Viel so stattfinde, daß die staatlichen Interessen gewahrt werden.

Dazu kommen noch Untersuchungen anderer Art. So
die Frage der Kreuzung der Ostwestbahn und der Zentralbahn
bei Gümligen. Sollte die Versammlung indessen den Budget«
ansatz zu hoch finden, so will der Sprechende den Versuch
machen, ob es mit 3000 Fr. gehe; um jedoch das Büdget zur
Wahrheit zu machen, hält er die Bewilligung des von der

Verwalung verlangten Kredites für zweckmäßiger. Was den

Beitrag an die Gürbenkorrektion betrifft, so beruht derselbe auf
einer gesetzlichen Bestimmung. Um dem Geschiebe, welches die

Gürbe aus den obern Gegenden mitbringt, entgegenzuwirken,
sollen Schwellen errichtet werden, welche die Geschiebsmasse
aufnehmen, ein Verfahren, das sich bereits bewährte. ES werden

im Ganzen ungefähr 30 solcher Schwellen angelegt, während

bisher nur 6 gebaut wurden. Den Gemeinden Watten-
wyl und Blumenstein wird das Zeugniß gegeben, daß sie sehr
viel zur Förderung der Sache beitragen, daß ihre Gemeindevorsteher

sich an Ort und Stelle begeben, um ihr Tagwerk
zu verrichten und den Leuten Muth einzuflößen, während der
Staat nur den Maurermeister mit einigen Gehülfen und Aushülse

im Werkzeuge lieferte. Nun wurde letztes Jahr von den
Gemeinden zum Theil in Bezirken gearbeitet, wo der Staat
es hätte übernehmen sollen; es geschah unter Vorbehalt späterer

AuSmittlung. Dieses Jahr muß der Staat um so mehr
arbeiten, so daß ein Kredit von 4000 Fr. dem Redner gar nicht
zu hoch erscheint; dagegen würde nach seiner Anficht, eine
Reduktion sehr entmuthigend auf die betreffenden Gemeinden
wirken, deßhalb ersucht er den Großen Rath dringend, jedenfalls
den Ansatz bei litt. « stehen zu lassen.

Sträub unterstützt den Antrag der Entsumpfungsdirektion
angelegentlich und zwar mit Rücksicht darauf, daß derselbe im
Interesse der betheiligten Gemeinden, der Gürbenkorrektion und
dcS Staates liege, welcher als anstoßender Waldbesitzer auf
gehöriger Ausführung der Korrektion halten müsse.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftSkom-
mission schließt sich auf die von Herrn RegierungSrath Sahli
gegebene Auskunft bezüglich deS Ansatzes litt, à dem Antrage
der Finanzdirektion an, fügt jedoch die Bemerkung bei, daß
möglicher Weise die Rückerstattung der für Eisenbahnstudien
verwendeten Summe von der Gesellschaft, welcher solche zu gut
kommen, verlangt werden könne, weil diese Werth darauf legen
müsse, unparteiische Studien zu haben. Bezüglich des Ansatzes
litt, e wird der Antrag auf Reduktion der Summe nicht
festgehalten.

Abstimmung.

Für die unbestrittenen Ansätze
Für litt. <l nach Antrag deS Regie rungS-

ratheS
Für Reduktion des Ansatzes auf 3000 Fr.
Für litt, e nach Antrag des RegierungS-

ratheS

Handmehr.

18 Stimmen.
70 „

Mehrheit.

Summe für die Direktion der öffentichen Bauten,
Entsumpfungen und Eisenbahnen Fr. 733,950

Durchschnitt
der letzten 4 Zahn»

!354 -4857.

53,239

1,734

6,500
790

19,023

72,910

5,409
37,255

5,152

1,260

VIII. Kosten der Gerichtsverwaltung.

t) Obergericht:
s. Besoldungen deS Präsidenten und der Mitglieder, nach dem Gesetz vom 9«

Jänner 1851 Fr. 54,200
b. SitzungSgelder an die Suppleanten » 1,600

c. Kanzlei:
1) Besoldungen des Obergerichtsschreibers und der Kammerschreiber Fr. 6,500
2) Besoldung des OffizialS AmtSkleidungSvergütung „760
3) Büreaukostcn ' „ 18,500

2) Amtsgerichte:
2. Besoldungen der Amtsgerichtspräsidenten und Stellvertreter, nach dem Gesetz

vom 9. Jänner 1851 Fr.
t>. Büreaukosten »
c. Entschädigungen der Mitglieder und Suppleanten der Amtsgerichte „
es. 'Besoldungen der AmtSgerichtSschreiber von Pruntrut, DelSberg, Laufen,

Freibergen, Münster und Neuenstadt „
e. Miethzinse für die Gerichtslokaliest. zu Viel, Laufen, OberhaSle und Saanen »
k. Miethzinse für die Lokalien der AmtSgerichtSschreibereien zu Btel, OberhaSle,

Neuenstadt, Nidau, Saanen, Lappen und Bern »

Fr. 55,300

Fr. 25,760

73,000
5,500

37,000

4,800
830

710

Fr. 121,840
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Durchschnitt
der letzten 4 Jahre

18S4-I857.

15,765
4,110

16,052

3) Staatsanwaltschaft:
a. Besoldungen des Generalprokurators und der BezirkSprokuratoren
b. Bureau- und Reiseauslagen

8r. 15,400
3,500

4) Geschwornengerichte:
Tag- und Reisegelder an die Geschwornen, Auslagen der Kriminalkammer, BeheizungS-

und BeleuchtungSkosten rc.

Summe für die Gerichtsverwaltung

Fr. 18,900

„ 16,000

Fr. 233,300

Beide Herren Berichterstatter empfehlen die Ansätze
dieser Abtheilung zur Genehmigung da sie dem Durchschnitte
ziemlich entsprechen und sich in den letzten Jahren keine wesentliche

Abweichung ergab.

Die Büdgetansätze für die Kosten der GerichtSvrrwaltung
werden ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Der Herr Berichterstatter des Regierungsrathes stellt
nun den Antrag, nachträglich noch einen Kredit von 2500 Fr.
für Verpackungskosten und Transport der zur Umänderung
bestimmten Gewehre nach Zofingen aufzunehmen.

Kilian, RegierungSrath, empfiehlt die Aufnahme des
erforderlichen Kredites mit der Bemerkung, daß die Eidgenossenschaft

die Transportkosten übernehme, dagegen für die Militär,
direktion andere Kosten entstehen. Die nicht im Büdget
vorgesehen find, weil dieses lange vor dem Bundesbeschlusse
entworfen wurde. Ueber die Kosten der Umänderung der Gewehre
werden der Versammlung folgende Details vorgelegt. Die
Lieferung der Gewehre findet statt, wie folgt:

im April 2000 Stück
im Juni 2000 „Mitte August 3000 „
im Oktober 2400
im Dezember 2400 „
im Januar 1860 1032 „

Total 12,832 Stück
Dazu für das Genie und die Artillerie 650 „

13,432 Stück

Das Richten der Läufe kostet per Stück 75 Rp., macht auf
12,822 Gewehre Fr. 9616. 50
das Aufsetzen des Korns per Stück 50 Rp. „ 6411. —

Total Fr. l6,027. 5V
Für die Gewehre deS Genie und der Artillerie „ 812. —

Fr. 16,839. 50

Sowohl der Herr Berichterstatter deS Regierungsrathes
als derjenige der StaatSwirthschaftSkommisston findet die vom
Stellvertreter der Militärdirektion vorgeschlagene Summe so
bedeutend, daß sie ohne nähere Untersuchung nicht darauf
eintreten möchten, sondern die einstweilige Verschiebung der Sache
und deren Ueberweisung an den RegierungSrath zu näherer
Prüfung vorschlagen.

Der Gegenstand wird verschoben.

Zusammenzug der Ausgaben.

I. Allgemeine Verwaltungskosten
II. Direktion des Innern

III. „ der Justiz und Polizei und deS Kirchenwesens
IV. „ der Finanzen
V. v der Erziehung

VI. „ des Militärs
VII. „ der öffentlichen Bauten, Erttsumpfungen und Eisenbahnen

VIII. 5 Kosten der Gerichtsverwaltung
» Summa Ausgaben

Fr. 235,765
» 865,200

874,100
146,225
707,051

S 773,039
733,950

» 238,300

Fr. 4,578,630

Biluuz.
Die Einnahmen mögen betragen bei einer direkten Steuer von IVi» pro mille Fr. 4,483,819
Die Ausgaben..hingegen „ 4,578,630

' ' Muthmaßlicher Ueberschuß der Ausgaben Fr. 89,811
wobei das außerordentliche Büdget und die Amortisation des bezüglichen Anleihen» nicht
inbegriffen ist.



Fr. 189,824. 89
p 162,862. 82
,/ 64 l,625. 95

75,666.
t7 162,386. 64

79,526. 59
» 366,516. 23
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Außerordentliches Budget pro R8SS.

I. Vorbericht.

Durch Beschluß des Großen RatheS vom 26. Mai 1353 wurde für gewisse außerordentliche StaatS-
auSgaben ein Anleihen beschlossen im Betrage von Fr. 1,366,666. —

Durch Beschluß der nämlichen Behörde vom 29. August 1355 wurde dasselbe behufs Ergänzung einiger
der betreffenden Kredite um 266,666. —
und durch einen dritten Beschluß derselben vom 27. Februar 1357 zur Vollendung der Reuchenettestraße
abermals um 266,666. —
erhöht.

Zusammen Fr. 1,766,666. —
welches Anleihen nach den erwähnten Beschlüssen mittelst Erhebung von jährlichen Ertrasteuerquoten von pro mills der
direkten Steuern im alten KantonStheile und deS gesetzlichen Verhältnisses im Jura verzinset und bis zum 1. November 1866
zurückbezahlt werden soll.

Ueber diese Operation soll getrennte Rechnung geführt und dieselbe als Anhang zur StaatSrechnung abgelegt werden.
Der Stand dieses AnleihenS ist auf 1. November 1853 der folgende:
Einbezahlt ist die ganze Summe von Fr. 1,766,666. —

und davon bereits zurückbezahlt sind „ 566,666. —
ES bleiben somit ausstehend 73 Schuldscheine zu 3V- °/o verzinslich, ——- -

1122 5 zu 4 ^ »
1266 Schuldscheine à Fr. 1666 Fr. 1,266,666. —

Bon der AnleihenSsumme von Fr. 1,766,666. —
waren laut Anhang zur StaatSrechnung pro 1357 bestimmungsgemäß verwendet:

Außerordentliche Neubauten infolge Wasserverheerungen
Ttcferlegung des Brienzersees, Schleußenbau in Unterseen
Beitrag an die Bauten des Irrenhauses Waldau
Beilrag an die Möblirung desselben
Kosten des Staats auf der ganzen Operation der Münzreform
Enisumpfung des SeelandeS, Vorarbeiten
Reuchenettestraße

Fr. 1,611,664. 52

Es bleiben also auf Ende 1857 vom Anleihen verfügbar Fr. 38,335. 43
Durch das außerordentliche Büdget pro 1858 wurden diese ' Fr. 83,335. 48

der Vollendung der Reuchenettestraße zugewiesen. Da diese Summe hiezu bei Weitem nicht ausreichte, so
beschloß der Große Rath im Fernern unterm 16. Juli 1858, von dem Etnnahmenüberschuß der StaatSrechnung
pro 1857 von netto Fr. 226,636. 36 „ 126,666. —
in Anwendung des § 25 des Gesetzes vom 8. August 1849 auf das außerordentliche Büdget überzutragen und
diesem Straßenbau zur Verfügung zu stellen, so daß der Kredit pro 1853 betrug Fr. 268,335. 48

II. Voranschlag pro 18SS

á. Ausgaben.

Für die TavanneS-Bözingenstraße belief sich der Kredit pro 1358 laut obigem Vorbericht auf Fr. 268,335. 48
Da diese Summe aber zur gänzlichen Vollendung des Werkes noch nicht ausreicht, so wird hiemit die

Summe von Fr. 126,666, welche laut Beschluß vom 16. Juli 1858 von dem Ueberschuß Guthaben von
Fr. 226,636. 36 in Anwendung deS § 25 des Gesetzes vom 3. August 1349 diesem Straßenbau zugewendet
werden soll, auf Fr. 166,666, mithin um „ 46,666. —
erhöht und zugleich bestimmt, daß waS von diesen Fr. 248,335. 43
Ende Jahres 1853 nicht verwendet sein wird, pro 1359 den Kredit für die Reuchenettestraße (Bözingenbrücke inbegriffen) bilden

soll. ^

L. Amortisation.
Die in Ausführung der im Vorberichte erwähnten Großrathsbeschlüsse behufs Amortisation des AnleihenS für 1859 zu

beziehende Ertrasteuerquote, deren Ertrag von den ordentlichen Einnahmen getrennt in die für daS Anleihen besonders geführte
Rechnung gebracht werden soll, wird veranschlagt wie folgt:

s. Für den alten Kantonstheil:
Die ordentliche Steuer nach dem Maßstabe von 1^/>o pro mille ist veranschlagt auf netto Fr. 935,666,
mithin betragen pro mille mehr netto Fr. 133,656

t>. Für den neuen Kantonstheil:
Die Ertrasteuerquote ist im alten Kanton wie oben veranschlagt auf netto Fr. 133,656, daS gesetzliche

Verhältniß für den Jura beläuft sich also zu V>, für »/,, auf netto „ 29,766

Summa Fr. 163,350

Tagdiatt des Großen AatheS le»,. 42
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Herr Berichterstatter deS RegierungSratheS. Wie Sie
sehen, wird zur Deckung deS außerordentlichen Büdgeis abermals

eine Erlrasteucr von 2/,g vorgeschlagen, die zufolge
eines neuen Anleihens von Fr. 200,000, welches zur
Ausführung der Reuchcneltestraße beschlossen worden, erst im Jahre
l8°^/sz aufhöre» wird. Auf die Reuchcneltestraße war bis und
mit 1857 die Summe von Fr. 3(10,510 23 verwendet; im
Jahre 1858 wurden Fr. 183,606. 64 dafür verwendet, so daß

auf Ende 1858 noch eine Restanz von Fr. 24,663. 84
verfügbar war. Vom Einnahmenüberschusse der Staatsrechnung
von 1857 wurde bereits eine Summe von Fr.-120,000 zur
Vollendung der Reucheneltcstraße angewiesen. Die Baudirektion
hält jedoch dafür, auch diese Summe genüge nicht, sondern eS

sei noch ein Kredit von Fr> 50,000 nöthig, der auch durch den

Einnahmenüberschuß der Staatsrechnrrng von 1857 gedeckt

werden soll (nicht nur Fr. 40,000, wie es im gedruckten Bridget
erscheint). Der Kredit für die Reuchenetiestraße für daS Jahr
1859 würde also Fr. 74,668. 84 betragen.

Der Herr Berichterstatter der StaatSwirthschaftskom-
misston beschränkt sich aus die Bemerkung, daß man mit der

Verwendung des Einnahmenüberschusses der StaatSrechnung
von 1857 sich sehr beeilt habe, indem durch den Großrachs«
beschluß vom 16. Juli 1858 über den Ueberschuß einer Rechnung
verfügt worden sei, die erst einige Tage vorher die Passation
erhalten habe. Ueber daS außerordentliche Büdget hat der
Revner nichts beizufügen.

Das außerordentliche Büdget wird nach dem A image deS

Herrn FinanzdireklorS durch daS Handmehr genehmigt.

Hierauf wird auf den Antrag des Regierungsrathes
der Finanzdirektion ein Nachkredit von Fr. 1155 zu
Bezahlung von rückständigen (von den Gläubigern nicht erhobenen)
Zinsen der Zehnt- und Bodenzinsliquidation pro 1858
ohne Einsprache bewilligt.

Endliche Redaktion der eisten Berathung des
Gesetzesentwurfs über die Wahl und die Besoldung

der evangelisch-reformirten Geistlichkeit.

(Siehe Großrathsverhandlungen, laufenden Jahrgang, Seite
53 ff. hievor.)

Herr Präsident des Regierungsrathes, als Berichterstatter.

Der Art. 1 bleibt unverändert. Bei Art. 2 wurde der
Antrag erheblich erklärt, nach dem ursprünglichen Entwürfe die
Gemeinden, welche über 3000 Einwohner zählen, unter die
Ausnahmen aufzunehmen. Der Rcglcrungsrath schlägt Ihnen
nun vor, diesen Antrag definitiv zu genehmigen.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Art. 3 bleibt unverändert. Bei
Art. 4 wurden folgende zwei Anträge erheblich erklärt: 1) statt
dem SynodalauSschusse dem Kirchendirekior, 2) statt dem
OrtSkirchenvorstande der Kirchgcmeinde ein Vorschlagsrecht
einzuräumen. Der Art. 4 lautet in seiner neuen Fassung also:

„Sobald die Anmeldungsfrist verstrichen ist, verfaßt die Behörde,
welche die Anschreibung empfangen hat, daS Verzeichnis der
wahlfähigen Bewerber, und theilt dasselbe den» OrtSkirchenvorstande

zu Handen der Kirchgcmeinde mit. Bei Stellen, die
nicht mit einer einzelnen Kirchgemeinde in Beziehung stehen,
erfolgt keine Mittheilung der Bewerberliste." Sie haben hier
eine doppelte Aenderung. Erstens ist etwas weggelassen, nämlich
der Ausschuß der Kanionssynode. Der Regierungsrath fand
bei näherer Prüfung, daß die Bciziehung desselben in der
Ausführung schon vielen Schwierigkeiten begegnen würde.
Der Synodalausschuß besteht aus Mitgliedern, die im ganzen
Lande zerstreut sind. Der Präsident wohnt in Spiez, ein
Mitglied in Rüeggisberg, ein anderes in Viel. Nun müßte
der Ausschuß bei jeder Pfarrwahl zusammentreten, und da sein
VorschlagSrecht nicht bindend wäre, so würden ohne Zweifel
die entfernt wohnenden Mitglieder meistens nicht erscheinen.
Gleichzeitig würden beträchtliche Kosten veranlaßt und eS

fragt sich, ob dieselben aufgewogen würden durch den Nutzen,
welchen die Einrichtung hätte. Ferner fragt eS sich: kennt der
Ausschuß der Kanionssynode die Geistlichkeil wirklich so gut,
daß sein VorschlagSrecht eine große Bedeutung hätte? Es
sitzen im Ausschüsse ganz sicher einsichtige Männer, allein ob
sie die Persönlichkeit der betreffenden Geistlichen genau kennen,
um über die Zweckmäßigkeit und Richtigkeit der Wahl zu
urtheilen, ist zu bezweifeln; die Folge wäre wieder, daß sie sich
des Urtheils enthielten; und was wäre dann das Ergebniß?
Daß der Vorschlag sich auf den Einfluß eineS oder zwei
geistlicher Mitglieder (vielleicht eines Einzelnen) des Kirchen-
vorstandeS reduziren würde, welche die Sache in der Hand
hätten Nun will man das nicht. Der RegierungSrath fand,
ein solches Vorschlagsrecht wäre ziemlich illusorisch. Auch ein
anderer Grund wirkte mit, daß man dazu kam, dem Vorschlage
der Gemeinde eine größere Bedeutung einzuräumen. Er erhält
die größere Bedeutung, wenn kein anderer Vorschlag daneben
erscheint. Die Einrichtung reduzirt sich also darauf, daß von
Seite der Kirchgcmeinde der Vorschlag gemacht wird, welcher
an die Regierung geht; diese wählt auf den Vorschlag der
Kirchendirektion. Was die Abänderung betrifft, daß statt dem
Kirchenvorstande der Kirchgemeinde daS VorschlagSrecht
eingeräumt werden soll, so will ich nicht weitläufig darauf
eintreten Statt sich der Gefahr auszusetzen, daß der Kirchenvorstand

in Reibung mit der Gemeinde gerathe, soll der
Vorschlag gerade von der Gemeinde auSgehent Ich bin überzeugt,
daß die Sache einen viel regelmäßigern und gesetzltchern Verlauf

nimmt., als wenn der Kirchenvorstand den Vorschlag zu
machen hat. Freilich werden Sie im folgenden Artikel sehen,
daß der Vorschlag durch die Gemeinde „nach angehörtem
Berichte des Kirchenvorstandes" geschehen soll. Wenn man von
dem Antrage des Herrn alt-Regierungsrath Röthlisberger
zurückkam, so geschah es aus dem Grunde, daß man den
Vorschlag der Kirchgemeinde nicht mehr schwächen wollte, als
er es schon ist, da er nach der Ansicht der Regierung nicht
bindend sein soll.

Die neue Redaktion des Art. 4 wird ohne Einsprache
genehmigt.

Herr Berichterstatter. Bei Art. 5 wurden zwei Anträge
erheblich erklärt: 1) wenn die Kirchgemeindcn auf die
Ausübung des VorschlagSrechtcs in einem Spezialfalle verzichten
wollen, sollen sie nicht dazu genöthigt werde» dürfen; 2) die
Worte „zweifachen Vorschlag" zu ersetzen durch „dreifachen
Vorschlag." Die Redaktion deS Art 5 lautet nun, wie folgt:
„Die Kirchgemcinde versammelt sich längstens inner 14 Tagen
nach Empfang deS Verzeichnisses und bildet, nach angehörtem
Berichte des Kirchenvorstandes, bei Rangwahlen aus den vier



ältesten, bei freien Wahlen auS sämmtlichen wahlfähigen Be,
werbern, einen zweifachen Vorschlag, welcher der Staatsbehörde
eingereicht wird. Hat eine Kirchgemeinde in einem einzelnen
Falle Gründe, von dem Vorschlagsrechte nicht Gebrauch zu
machen, so hat sie den Beschluß der Verzichtleistung an der
Stelle des Vorschlags einzureichen." Es ist somit dem ersten

Antrage Rechnung getragen. Die Kirchgemeinde muß sich im
betreffenden Falle allerdings versammeln, um zu beschließen,
ob sie einen Vorschlag machen wolle. Dann folgt eine Frist«
bestimmung, innerhalb welcher der Vorschlag gemacht werden
soll. Die Regierung glaubt, auf den zweifachen Vorschlag
zurückkommen zu sollen, um demselben mehr Bedeutung zu
geben.

Flück wünscht, daß die geheime Abstimmung in den

Kirchgemeinden vorgeschrieben werde.

Das Präsidium bemerkt, daß dieser Antrag als neu
nicht mehr in Betracht gezogen werden könne.

Der Herr Berichterstatter erwiedert dem Antragsteller,
daß die vorgeschlagene Modifikation bei der zweiten Berathung
wieder ausgenommen werden könne.

Der Art. 5 wird nach Antrag des RegierungSratheS
durch das Handmehr genehmigt.
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nur Mitglieder deS bernischen Ministeriums. Für Pfarrstellen
ist überdieß der Besitz dieser Eigenschaft seit wenigstens fünf
Jahren erforderlich. Ueberdieß gilt als Regel, daß ein Geist,
licher nur zwei Pfarrstellen »ach dem Rang erhalten kann.
Die beiden letztgenannten Beschränkungen fallen weg, wenn
wegen ungenügender Bewerbung eine Pfarrstelle zum zweiten
Male ausgeschrieben werden muß."

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Die Art. 11 und 12 wurden
unverändert genehmigt. Bei Art. 13 wurden mehrere Modi,
fikalionen der Redaktion und die Erhöhung der Besoldung deS
deutschen Pfarrers in Münster auf Fr. 250(1 beantragt. Nach
eingezogener Erkundigung fand ich, daß der Pfarrer in
St. Immer freie Wohnung hat, derjenige im Münsterthale
Wohnungsenischädigung erhält, so daß die Voraussetzung,
unter welcher Herr Tièche den Antrag stellte, nicht richtig ist
und die Regierung sich nicht veranlaßt findet, eine Aenderung
vorzuschlagen.

Der Art. 13 (nun Art. 12) wird unverändert genehmigt.

Herr Berichterstatter. Der Art. 6 wird nun infolge
der bei Art. 4 beschlossenen Abänderung gestrichen.

Die Streichung deS Art. 6 wird ohne Einsprache be-
schloffen.

Herr Berichterstatter. Bei Art. 7 wurden ebenfalls
zwei Anträge erheblich erklärt, nämlich: 1) die Zahl „vier" zu
ersetzen durch „drei", wenn bet Art. 5 der dreifache Vorschlag
angenommen werde; 2) die eingeholten Vorschläge für den
RegierungSrath bindend zu erklären. Nun haben Sie beschlossen,
die Kirchgemeinde einzig solle das Vorschlagsrecht haben; der
RegierungSrath erklärte daher, ihr Vorschlag solle nicht bindend
für ihn sein, und der Art. 7 wird Ihnen unverändert zur
Annahme empfohlen. Bei freien Wahlen hat also der Regie-
rungsrath den Vorschlag der Gemeinde zu berücksichtigen, und
ich bin überzeugt, daß eS viel mehr geschehen wird als bisher,
da man gesetzlich an gar nichts gebunden ist. ES fragt sich

noch, ob Sie bei Rangwahlen die Regierung an die drei oder
vier ältesten Bewerbern binden wollen. Der RegierungSrath
möchte es bei der Zahl „vier" bewenden lassen und zwar gestützt
auf die Erfahrung, da es sich gezeigt hat, daß man sich neben
dem Gesetze zu helfen suchte, wenn man zu gebunden war.

Der Art 7 (nun Art. 6) wird unverändert genehmigt.

Herr Berichterstatter. Die Artikel 14 bis und mit
13 bleiben unverändert. Bet Artikel 19 wurde der Antrag
erheblich erklärt, eS solle bei der Zinsvergütung für das
mehrere Land die Grundsteuerschatzung als Richtschnur genommen

werden. Art. 19 (nun Art. 13) erhält infolge dessen den
Zusatz: „und in der Regel 4 <>/o der Grundsteuerschatzung
beträgt." Die Domänenverwaltung wollte nicht weiter gehen,
weil die Verhältnisse so beschaffen sind, daß, wenn man überall
gleich verfahren wollte, die größten Ungleichheiten entstehen
würden; daher wird gesagt „in der Regel".

Die Ergänzung deS Art. 19 (nun Art. 13) wird durch
daS Handmehr genehmigt.

Herr Berichterstatter. Die Art. 20 bis und mit 25
wurden unverändert genehmigt. Bei Art. 20 wurde der Antrag
erheblich erklärt, statt auf die Bestimmungen des Gesetzes vom
7. Mai 1804 zu verweisen, dieselben in das vorliegende Gesetz
aufzunehmen. Der RegierungSrath schlägt Ihnen den Artikel
unverändert zur Genehmigung vor und zwar deßhalb, weil sich
bet genauer Untersuchung gezeigt hat, daß nicht nur das Gesetz

von 1804 in Frage steht, sondern auch seither erlassene Gesetze.

Man müßte also auch diese aufnehmen, und das wollte man
nicht; deßhalb sagte man einfach, es bleibe bezüglich deSKirchen-
guteS bei dem, wie eS durch die Gesetzgebung geordnet ist.

Der Art. 26 (nun Art. 25) wird unverändert genehmigt.

Herr Berichterstatter. Die Art. 8, 9 und 10 blieben
bei der ersten Berathung unverändert, aber mit Rücksicht auf
die bei Art. 4 beschlossene Abänderung erhält nun Art. 3
(früher Art. 9) folgende Fassung: „Wahlfähig zu sämmtlichen
Pfarr- und Helferstellen der evangelisch reformirten Kirche sind

Herr Berichterstatter. Bei Art. 27 (nun Art. 26)
wurde der Antrag, erheblich erklärt, das Dekret vom 12.
September 1304, das hier weggelassen worden, nach Ziffer 1 ein-
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zuschalten. ES wird also dem Art. 27 (nun Art. 26) folgender
Zusatz beigefügt: „und daS dazu gehörende AusführungSdekret
vom 12. September gleichen JahreS".

Ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Die 88 97 und 98 bleiben
unverändert. Als § 99 wird in Uebereinstimmung mit dem
Antrage des Herrn Niggeler folgende Bestimmung aufgenommen:
„Der zuständige Gerichtspräsident entscheidet alle infolge der
Wechselerekution entstehenden Streitfragen/

Wird ebenfalls ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Endlich wurde bei Art 23 (nun
Art. 27) die Bestimmung einer Frist von vier Jahren beschlossen,

innerhalb welcher die Helfcreien in das ordentliche
Verhältniß eintreten sollen. Infolge dieses Beschlusses wird am
Schlüsse des ersten Alinea der Satz beigefügt: „Eine Frist von
vier Jahren ist ihnen hiefür anberaumt/

Wird ebenfalls ohne Einsprache genehmigt.

Herr'Berichterstatter. Infolge der beschlossenen
Abänderungen erhält der 8 199 (8 99 deS Entwurfs) folgende
Redaktion: „Die Klage ist unter Einlegung deS angenommenen

Wechsels oder der acceptirten Anweisung und der sonstigen

zur Begründung deS Anspruchs dienenden Urkunden zu erheben,
mit dem Begehren, den Beklagten nach Wechselrecht zur
Erfüllung seiner Verbindlichkeit anzuhalten."

Ohne Einsprache genehmigt.

Endliche Redaktion der ersten Berathung deS Ge-
setzeSentwurfs über die Einführung einer schwei«
zerischen Wechselordnung.

Herr Berichterstatter. Der neue 8 191 enthält das

(Siehe Großrathsverhandlungen, laufenden Jahrgang, Seite gleiche Verfahren, wie eS im 8 496 des Vollziehungsverfahrens
24 ff. hievor.) - nach bernischem Rechte vorgeschrieben ist. Demnach würden die

88 199 und 191 des Entwurfs durch folgende Bestimmungen
Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichtes- ersetzt: „Die Parteiverhandlungen in derartigen Streitigkeiten

statter. Wie Sie sich erinnern, beschloß der Große Rath, den werden mündlich geführt, und eS sind dabei bloß die wesent-
sechsten Abschnitt der Wechselordnung (Wechselerekution und lichen thatsächlichen Anbringen und die Schlüsse zu Protokoll
Wechselprozcß) nicht zu streichen, dagegen denselben auf die zu nehmen. Im Uebrigcn kommen rücksichtlich der Prozeßver-
acceptirien Wechsel oder Anweisungen zu beschränken. Folgen« Handlung und der Urtheilsfällung, die Vorschriften deS Zivil-
dcr Antrag des Herrn Niggeler wurde erheblich erklärt: „a. Die Prozesses über daS Verfahren in Vor- und Zwischenfragcn zur
in Art. 42 ausgesprochene Verpflichtung zur Bezahlung in frcm« Anwendung. Die Appellation von den Urtheilen deS GerichtS-
den Geldsorten, so wie die Einleitung deS durch den sechsten Präsidenten findet bloß statt, wenn der Streitgegenstand einen

Abschnitt vorgesehenen Erekutionsverfahrcns setzen die Accep- Werth von mehr als dreihundert Franken n. W. hat, oder sich,

talion seitens des Wechselschuldners voraus, d. Die Klagen seiner Natur nach, zur Appellation eignet/
gegen den Schuldner eines acceptirten Wechsels, so wie die

Regreßklagen gegen die Aussteller und Indossanten sind bei dem Ohne Einsprache genehmigt.
Gerichtspräsidenten anzubringen und in dem durch Art. 496 V. V.
vorgeschriebenen Verfahren zu verhandeln. Von dem Entscheide
deS Gerichtspräsidenten findet die Weiterziehung an den Appel-
lations- und KassationShof statt, sofern die Hauptsumme deS

Wechsels Fr. 399 übersteigt, c. Der Schlußsatz deS Art. 194
wird gestrichen, dagegen aber bestimmt, daß der urtheilende Herr Berichterstatter. 8 192 bleibt unverändert
Richter im Falle einer Appellation auf Begehren des Berech- 8 193, welcher von den Parteivcrhandlungen, von der Beweis-
tigten gleichwohl die sofortige Vollziehung gegen Sicherheitslei- führung und Eröffnung des Urtheils spricht, wird infolge der
stung für die Rückerstattung des Bezahlten verfügen kann." In- im zweiten Satze deS ersten Lemma deS 8 191 aufgenommenen
folge dieses Beschlusses erhält der 8 96 folgende Fassung: „Wer Bestimmung gestrichen,
einen Schuldner, der einen Wechsel oder eine Anweisung acceptirt
hat, zur Erfüllung seiner Verbindlichkcit nach Wechselrecht an- Ohne Einsprache genehmigt,
halten will, hat bei der zuständigen Behörde deS Wohnorts deS

Schuldners sein Begehren zu erheben, unter Einlegung deS

Wechsels oder der Anweisung und der sonstigen zur Begrün-
dung deS Anspruchs dienenden Urkunden. Hat der Schuldner
ein von seinem Wohnorte verschiedenes Wechseldomizil erwählt,
so steht es in der Wahl des Wechselgläubigers, an welchem Herr Berichterstatter. Als neuer 8 193 wird nach
von diesen beiden Orten er seinen Anspruch geltend machen Mitgabe des erheblich erklärten Antrages folgende Redaktion
will." ' vorgeschlagen: „Gegen das Urtheil finden die überhaupt zu«

lässigen Rechtsmittel statt. Der Gerichtspräsident kann jedoch.
Die neue Redaktion des 8 96 wird ohne Einsprache durch ungeachtet der Appellationserklärung, auf Verlangen der ob-

daS Handmehr genehmigt. siegenden Partei die sofortige Vollziehung anordnen, wenn die¬
selbe der unterliegenden für den Fall der Abänderung deS
Urtheils in oberer Instanz gehörige Sicherheit leistet. Der Richter
bestimmt endlich sowohl den Betrag der Sicherheit als der Frist,
innerhalb welcher sie geleistet werden muß, und beurtheilt ebenfalls

endlich deren Zulängltchkeit. Findet er die geleistete Sicher-



heit nicht zulänglich, oder wird sie innerhalb der anberaumten
Frist nicht geleistet, so kann die Vollziehung erst nach dem End-
urtheile stattfinden." Diese Bestimmung ist nothwendig, damit
über die Sicherheitsleistung kein Prozeß entsteht.

Genehmigt, wie oben.

Herr Berichterstatter. Ferner stellt der RegierungS-
rath den Antrag, als 8 104 folgende Bestimmungen aufzunehmen:

„Bei der Wechselerekution im Wechselprozeß gibt eS keine

Gerichtsferien." ES wurde schon bei der frühern Berathung
aufmerksam gemacht, daß die Rechtsstillstände sich einfach auf
den Militärdienst beziehen, daher wird derselben hier nicht
erwähnt.

Genehmigt, wie oben.

Der § 100 des Entwurfs (nun s 105) wird unverändert
genehmigt.

Endliche Redaktion der ersten Berathung des De¬
kretes über Umwandlung der Hundetare.

(Stehe Großrathsverhandlungen, laufenden Jahrgang, Seite
5 5)

Migy, Direktor der Justiz und Polizei, als Berichterstatter,

legt die vom RegierungSrathe mit Rücksicht auf die bet

der ersten Berathung erheblich erklärte Reduktion der Tare auf
Fr. 5 angenommene Redaktion vor, laut welcher der Schlußsatz
des Einganges, also lautend: „ohne die durch diese Abgabe den
Gemeinden zufließenden Einnahmen herabzusetzen" gestrichen
werden soll.

Wird ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Strafnachlaß- und StrafumwandlungSgesuche.

Auf den Antrag deS RegierungSratheö und der
Direktion der Justiz und Polizei wird

1) dem Johann Hub er von Oppligen, Eisenbahnarbeiter
zu Bümplitz, der we^ "icnbinateS zu viermonatlicher
Verweisung auS dem Amtsbezirke Bern verurtheilt wurde und der

wegen des gleichen Vergehens zu viermonatlicher Eingrenzung
in die Gemeinde Bümplitz verurtheilten Magdalena Fischer
der Rest der Strafe erlassen, dagegen

2) Johann Maurer von Schwadernau, welcher am
15. Mai 1857 vom Amtsgerichte Nidau wegen Diebstahls kor-
rektionell zu drei Jahren Kantonsverweisung verurtheilt wurde,
mit seinem zu frühzeitig gestellten Strafnachlaßgesuche
abgewiesen.

Tagblatt des Großen Rathes <S50.
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Vor trag, betreffend die Kaution von Fr. 100,000, welche die
Zentralkommission der Gesellschaft für den Bau einer
Eisenbahn durch das St. Jmmerthal setner Zeit
bedingungsweise eingelegt hat.

Der Regierungsrath trägt auf Herausgabe dieser
Kaution an.

Sahlt, Direktor der Eisenbahnen und Entsumpfungen,
als Berichterstatter. Am 19. Juni 1357 wurde der
Zentralkommission der Gesellschaft für den Bau einer Eisenbahn durch
das St. Jmmerthal eine Konzession ertheilt, welche unter der
Voraussetzung verlangt worden war, daß die Linie auf
französischem Gebiete über Besançon und Morteau fortgesetzt werde.
Die Kaution von 100,000 Ft. wurde durch die Gesellschaft
deS Jura industriel, mit welcher die erwähnte Zentralkommission

eine Uebereinkunft abgeschlossen hatte, freilich etwas
zu spät, geleistet, unter der ausdrücklichen Bedingung, wenn
eine Fortsetzung der Bahn von Lachaurdefonds nach Besançon
und Morteau stattfinde. Die Regierung wurde vom Komite
der St. Jmmerthalbahn ersucht, die Kaution einstweilen nicht
zurückzuweisen, und die Regierung sah keine Schwierigkeit, sie

einstweilen als Deposition anzunehmen, ohne jedoch über die
definitive Annahme derselben einen Entscheid zu fassen, indem
einfach eine Empfangsbescheinigung ausgestellt wurde. Der
Termin zum Beginne für die Erdarbeiten ist verflossen und die
Konzession erloschen. Aa die Konzession auf französischem
Gebiete nicht ertheilt ist, so verlangt die Gesellschaft die Kaution

zurück. Nun fragt es sich, ob man dem Gesuch entsprechen
wolle oder nicht. Der RcgierungSraih beantragt dessen

Genehmigung und geht dabei von dem Standpunkte aus: die
Kaution ist nur bedingt geleistet worden; von zweien Eines :

entweder hat die Regierung die Bedingung angenommen, — in
diesem Falle besteht kein Zweifel. Da die Bedingung, unter
welcher die Kaution geleistet wurde, nicht eingetreten ist, so soll
letztere zurückgegeben werden. Oder aber die Regierung hat
die Bedingung nicht angenommen. In diesem Falle ist die
Kaution als nicht geleistet zu betrachten. Für die Zurückgabe
der Kaution spricht endlich noch der Umstand, daß der
Schaden auf das Komite der St. Jmmerthalbahn fallen würde,
und in der Regel derartige Kautionen von Seite deS Staates

immer zurückgegeben werden, da sie nicht geleistet werden,
um darauf Gewinn zu machen, sondern um eine gewisse
Garantie für die Ausführung der Arbeit zu haben.

Ganguillet erklärt sich mit dem Antrage des Regierungsrathes

einverstanden, dagegen wünscht er Auskunft über die

Frage, ob es wahr sei, vaß in jüngster Zeit die Konzession für
die Linie Besangon-Morleau von der französischen Regierung
ertheilt worden, und ob, wenn dieß wirklich der Fall sei, und
die St. Jmmerthalbahngescllschaft eine neue Konzession für die
Linie Convers-Biel verlange, die Regierung ihr dieselbe zu
ertheilen gedenke oder nicht. Der Revner ist der Ansicht, es

sollte um so mehr geschehen, als es der Juralinie Vorschub
leisten und die Erstellung derselben ohne große StaatSbetheili-
gung möglich machen würde.

Der Herr Berichterstatter erwiedert, die Regierung
habe den Standpunkt eingenommen, die Erstellung einer Jurabahn

durch das St. Jmmerthal möglichst zu fördern, und wenn
ein Gesuch um Erneuerung der nun erloschenen Konzession
einlangen würde, so stände der Gewährung derselben keine Schwierigkeit

entgegen; sin Gegentheile würde die Regierung, so viel
an ihr, die Interessen deS Jura zu fördern suchen, obschon man
in Eisenbahnsachen nicht immer zum voraus sagen könne, welche
Stellung man einnehmen werde. Doch glaubt der Redner im
Namen der Regierung zu sprechen, wenn er erklärt, sie werde
ihr Mögliches thun, um dem Jura Eisenbahnen zu verschaffen.
WaS die Konzession für die Linie Besan^on-Morteau betrifft,
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so hat die hierseitige Behörde darüber noch keine offizielle
Mittheilung erhalten.

Der Antrag des RegierungSratheS wird durch daS

Handmehr genehmigt.

Vortrag des RegierungSratheS und der
Finanzdirektion mit dem Schlüsse, daß der Einnahmenü brr-
sch u ß der StaatSrechnung pro 1857, welcher nach Abrechnung
der durch Beschluß vom 16. Juli 1858 für den Bau der
Reuchenettestraße auf das außerordentliche Büdget übertragenen
Fr. 126,666, sowie der im außerordentlichen Büdget pro 1859

zu gleicher Verwendung vorgeschlagenen Fr. 56,666 noch

Fr. 56,636. 36 beträgt, an die Entschädigung verwendet
werden soll, welche den AmtSschreibern durch den Art. 18
des Gesetzes vom 1. Dezember 1852 zugesichert worden ist.

Scherz, Finanzdirektor, als Berichterstatter, empfiehlt
diesen Antrag mit Hinwetsung auf die den Amtsschreibern für
die Grundbuchbereinigung gesetzlich zugesicherte Entschädigung,
die sich im Ganzen auf ungefäkr 166,666 Fr. belaufen möge.
Der noch zu deckende Rest soll aus dem Einnahmenüberschusse
der StaatSrechnung pro 1853 gedeckt werden.

Kurz, Oberst, erinnert daran, daß seiner Zeit, bei

Anordnung der Bereinigung der Grundbücher die Tarifansätze so

tief gestellt wurden, daß diejenigen, für welche die Bereinigung
eigentlich vorgenommen wurde, fast nichts zu zahlen brauchten
und der Staat den größten Theil zu tragen hatte, während durch
einen etwas höhern Tarif große Kosten hätten vermieden werden
können. Die zweite Bemerkung des Redners bezieht sich auf
die mangelhafte Art der Bereinigung der Grundbücher in
einzelnen Bezirken. Staat die nicht eingegebenen Forderungen
als erloschen zu erklären, habe man längst erloschene Pfandrechte

aus dem vorigen Jahrhundert wieder aufgenommen.
Um nicht wieder allen alten Plunder in die bereinigten Grundbücher

aufnehmen zu lassen, wünscht der Redner, daß die von
der Justizdirektion angeordnete Untersuchung durch Kommissarien
genau vorgenommen werde.

Der Antrag des Regierungsrathes wird durch das
Handmehr genehmigt.

Verzeichnis

der seit der letzten Session eingelangten Vor¬
stellungen und Bittschriften.

Vorstellung der Gemeinde Brienz, betreffend den Ausbau der
Brienzerseestraße, vom 15. Dezember 1858.

Vorstellung der Helvetia-Sektionen Bern und Courtelary,
betreffend Ausdehnung des Stimmrechts in Gemeindesachen,
vom 16. Dezember 1858.

Strafnachlaßgesuch von Peter Schneider zu Arnt, vom 3.
Januar 1359.

Strafumwandlungsgesuch vonSylvain Huguenin von BrenetS,
vom 24. Januar 1859.

Vorstellung der Helvetia-Sektion Courtelary, betreffend
Schulsachen, vom 28. Febr. 1859.

Strosnachlaßgesuch von Christian Roth in Genevez, vom 28.
Februar 1859.
von Johann Gum pel er in Frutigen, vom
5. März 1859.

V von MathäuS Frank, Heimathloser, vom
7. März 1859.

Borstellung der Gemeinde Frutigen, betreffend die Mühle-
nenstutzkorrektion, vom 8. März 1859.

Vorstellung, der Burgergemeinde Burgdorf, betreffend den

Gesetzesentwurf über die ökonomischen Verhältnisse der

Primärschulen, vom 9. März 1859.

DaS Protokoll der heutigen Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Hierauf erklärt das Präsidium die Sitzung als
geschlossen.

Schluß der Sitzung und der Session: 11 Uhr Vormittags.

Der Rcdakwr:

Fr. Faß bind.
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